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Grußwort von
Herrn Staatsminister Jörg-Uwe Hahn

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser

das Jahr 2013 hat gerade begonnen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mit Ihnen ge-
meinsam einen Blick sowohl in das vergangene als auch in das kommende Jahr zu werfen.

2012 war stark geprägt vom Vorsitz Hessens bei der Konferenz der Justizministerinnen und
Justizminister. Es war für das Hessische Ministerium der Justiz, für Integration und Europa
ein sehr arbeitsreiches, aber auch ein sehr erfolgreiches Jahr. Ich möchte mich daher vor-
weg bereits noch einmal ganz herzlich bei allen bedanken, die diesen Erfolg durch ihren
Einsatz und ihre Mitarbeit ermöglicht haben.

Als ich im Januar vor einem Jahr den Vorsitz der Justizministerkonferenz für 2012 übernahm,
konnte ich nicht ohne Stolz darauf verweisen, dass die hessische Justiz in vielen Bereichen
bereits bundesweiter Spitzenreiter war, insbesondere in den Bereichen „eJustice” und bei
der Bekämpfung der Kriminalität im Internet. Ich war daher in der glücklichen Lage, auf diese
Erfahrungen zurückgreifen und diese in die Arbeit der Justizministerkonferenz einbringen zu
können. Da die Bedeutung des europäischen Rechts immer weiter zunimmt, war es mir
außerdem ein wichtiges Anliegen, mich auch hiermit verstärkt auseinanderzusetzen.

Bei all diesen Themen sind die Justizministerinnen und Justizminister der Länder unter hes-
sischem Vorsitz im letzten Jahr ein gutes Stück vorangekommen. Hessen hat als Vorsitzland
wichtige Impulse gesetzt, Diskussionen angestoßen und gemeinsam mit den Ministerinnen
und Ministern der anderen Länder wichtige Ergebnisse erzielt.

Auf Initiative Hessens und Baden-Württembergs haben die Landesjustizverwaltungen der
beiden Länder mit Bayern, Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und
Schleswig-Holstein einen abgestimmten Entwurf eines Gesetzes zur Förderung des elektro-
nischen Rechtsverkehrs in der Justiz erarbeitet. Diesen Entwurf hat Hessen auf der Justiz -
ministerkonferenz im Frühjahr vorgestellt. Nach dem dortigen zustimmenden Beschluss
wurde er kürzlich als gemeinsamer Gesetzentwurf der genannten Länder in den Bundesrat
eingebracht.

Durch diese sogenannte „eJustice”-Bundesratsinitiative wird die Vision eines bundesweit
funktionsfähigen elektronischen Rechtsverkehrs weiter umgesetzt und stetig verbessert. Der
Gesetzentwurf fasst mehrere Maßnahmen zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs
und der elektronischen Aktenführung zusammen. Im Zentrum steht der Vorschlag, stufen-
weise flächendeckend den elektronischen Rechtsverkehr für alle Gerichtsbarkeiten als ver-
bindlichen Kommunikationsweg einzuführen. Dies soll in mehreren Stufen im Verlauf von
zehn Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes geschehen.

Im Mai veranstaltete das Hessische Ministerium der Justiz, für Integration und Europa für die
Justizministerkonferenz eine Anhörung zum Kommissionsvorschlag für ein gemeinsames
Europäisches Kaufrecht mit hochkarätigen Teilnehmern in Frankfurt am Main. Hierzu zählten
die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Viviane Reding und die Bundesjustizministerin,
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Neben zahlreichen namhaften Vertretern aus Wissen -
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schaft und Praxis nahm auch die Vorsitzende der Verbraucherschutzministerkonferenz, die
Hamburger Senatorin Cornelia Prüfer-Storcks, teil. Zu der Anhörung wurde ein umfassender
Tagungsband veröffentlicht.

Auch im Bereich der Bekämpfung von Internetkriminalität konnte einiges bewegt werden:
Ein wichtiges Anliegen war und ist es für mich, Strafbarkeitslücken im Bereich des Internets
und der digitalen Kommunikation zu schließen. Denn das Recht hat die Lebenswirklichkeit,
die mit einer zunehmenden Verlagerung privater und geschäftlicher Aktivitäten in die digitale
Kommunikation verbunden ist, noch nicht ausreichend nachvollzogen. So besteht beispiels-
weise bei der Weitergabe von missbräuchlich erlangten Daten eine Strafbarkeitslücke: Es
fehlt die Parallele zum Straftatbestand der Hehlerei, der das Absetzen von Diebesgut bei be-
weglichen Sachen unter Strafe stellt.

Nachdem Hessen das Thema „Datenhehlerei” auf die Tagesordnung der Frühjahrskonferenz
gesetzt hatte, wurde das Land von den Justizministerinnen und -ministern gebeten, einen
 ersten Gesetzesentwurf zur Einführung eines entsprechenden Straftatbestandes zu erarbei-
ten. Dem ist das Hessische Justizministerium auf der Herbsttagung in Berlin Mitte November
nachgekommen. Dort bekräftigten die Justizministerinnen und -minister, dass ein entspre-
chender Straftatbestand zeitnah nun auch über den Bundesrat eingebracht werden soll.

Auf Vorschlag Hessens hat die Justizministerkonferenz auf der Herbstsitzung außerdem
 beschlossen, sich verstärkt des Themas der Nutzung sozialer Netzwerke im Internet für die
Öffentlichkeitsfahndung und die Aufklärung von Straftaten anzunehmen. Damit unterstützte
sie Hessens Wunsch, im Bereich der „Facebook-Fahndung” voranzukommen. Anlass für den
Vorschlag geben das veränderte Informations- und Kommunikationsverhalten weiter Teile
der Bevölkerung, insbesondere der jüngeren Generation, die in zunehmendem Maße über
soziale Netzwerke wie „facebook” miteinander in Kontakt tritt und sich austauscht. Die
Nutzung sozialer Netzwerke zur Aufklärung von Straftaten bietet aufgrund ihrer schnellen
und unmittelbaren Verbreitung von Informationen erhebliche verbesserte Chancen für die
Erlangung sachdienlicher Hinweise und rasche Fahndungserfolge.

Die ersten Erfahrungen mit der Nutzung sozialer Netzwerke für die Aufklärung von Straftaten,
insbesondere im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung, in Hessen und anderen Bundes -
ländern sind ermutigend. Gleichzeitig haben sie eine Fülle neuer rechtlicher noch nicht ab-
schließend geklärter Fragen aufgeworfen. Es gilt, die Nutzung sozialer Netzwerke für die
Aufklärung von Straftaten in jeder Hinsicht rechtssicher zu gestalten. Auf Vorschlag Hessens
wurde daher auf der Herbstkonferenz der Strafrechtsausschuss der Justizministerkonferenz
gebeten, das Bestehen etwaigen Handlungsbedarfs näher zu prüfen. Zu einer der nächsten
Konferenzen soll über das Ergebnis berichtet werden. Hessen steht bereit, hier federführend
den Vorsitz in einer einzurichtenden Arbeitsgruppe des Strafrechtsausschusses zu überneh-
men.

Angesichts dieser Beispiele wird deutlich, dass Hessen den Vorsitz der Justizminister -
konferenz im Jahr 2012 mit viel Einsatz und großem Erfolg genutzt hat. Wir konnten wichtige
Impulse setzen, die dazu beitragen werden, den Justizbereich rechtssicherer zu gestalten
und an die Lebenswirklichkeit unserer heutigen Kommunikationsgesellschaft anzupassen.

Ich bin überzeugt, dass wir an diese Impulse anknüpfen und unsere erfolgreiche Arbeit auch
in diesem Jahr fortsetzen werden. Natürlich werden uns auch weiterhin viele andere Themen
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beschäftigen. Ein besonders wichtiges möchte ich bei dieser Gelegenheit hervorheben: Das
Thema Sicherheit.

Gerichtsgebäude und Gebäude der Staatsanwaltschaften sollen weiterhin grundsätzlich
offen gestaltet werden und der Öffentlichkeit zugänglich sein. Andererseits darf gerade vor
dem Hintergrund der tragischen Ereignisse des letzten Jahres der Schutz der Mitarbeiter und
der Rechtssuchenden nicht vernachlässigt werden. Hierfür werde ich mich weiterhin einset-
zen. Durch ein neues Sicherheitskonzept werden wir die Sicherheit in unseren Justizzentren
weiter erhöhen. Die „großen” Themen des Sicherheitskonzeptes sind dabei das Equipment
der Zugangskontrolle und das Sicherheitspersonal. Jeder Standort wird mit Detektorrahmen
und Handsonde ausgestattet. Sollte dies bei Standorten mit mehreren Gebäuden oder meh-
reren von einem öffentlichen Treppenhaus zugänglichen Etagen nicht lückenlos möglich
sein, werden die Sitzungssaalbereiche besonders gesichert.

Im Jahr 2013 kommen auf uns alle wichtige Aufgaben zu. Ich bin mir sicher, dass wir diese
– jeder an seiner Stelle – erneut erfolgreich meistern werden. Jetzt wünsche ich Ihnen
zunächst einmal einen guten Start in das neue Jahr, vor allem Gesundheit und persönliches
Wohlergehen.

Ihr

Jörg-Uwe Hahn
Hessischer Minister der Justiz, für Integration
und Europa
Stellv. Ministerpräsident



VERORDNUNGEN

Verordnung zur Entfristung und Änderung von Verordnungen im Geschäftsbereich des
Ministeriums der Justiz, für Integration und Europa vom 5. Dezember 2012

– Gült-Verz. Nr. 2100 –

Aufgrund
1. des § 17 Abs. 2 Satz 1 des Hessischen Beamtengesetzes in der Fassung vom 11. Januar

1989 (GVBl. I S. 26), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. November 2010 (GVBl. I 
S. 410), in Verbindung mit § 7 Abs. 2 und 4 Satz 1, § 9 Abs. 3, § 10 Abs. 1 und 3 sowie
§ 25 der Hessischen Laufbahnverordnung vom 18. Dezember 1979 (GVBl. I S. 266), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 5. März 2009 (GVBl. I S. 95), und

2. des § 1 Abs. 2 Satz 1 des Ortsgerichtsgesetzes in der Fassung vom 2. April 1980 (GVBl.
I S. 114), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. März 2010 (GVBl. I S. 114),

verordnet der Minister der Justiz, für Integration und Europa, in den Fällen von Nr. 1 im Ein -
vernehmen mit dem Direktor des Landespersonalamtes und der Landespersonalkom -
mission und im Fall von Nr. 2 im Benehmen mit dem Minister des Innern und für Sport:

Artikel 1
Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den

gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdienst

Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den gehobenen Vollzugs- und Verwaltungs -
dienst vom 29. November 2011 (JMBl. S. 532, 2012 S. 89) wird wie folgt geändert:
1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 34 wie folgt gefasst:

„§ 34 Inkrafttreten”

2. § 34 wird wie folgt geändert:
a) In der Überschrift werden das Komma und das Wort „Außerkrafttreten” gestrichen.
b) Satz 2 wird aufgehoben.

Artikel 2
Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den allgemeinen

Vollzugsdienst und den mittleren Vollzugs- und Verwaltungsdienst

Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den allgemeinen Vollzugsdienst und den mittle-
ren Vollzugs- und Verwaltungsdienst vom 29. November 2011 (JMBl. S. 572, 2012 S. 90)
wird wie folgt geändert:
1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 34 wie folgt gefasst:

„§ 34 Inkrafttreten”

2. § 34 wird wie folgt geändert:
a) In der Überschrift werden das Komma und das Wort „Außerkrafttreten” gestrichen.
b) Satz 2 wird aufgehoben.
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Artikel 3

Änderung der Verordnung über die Ortsgerichte im Lande Hessen

Die Verordnung über die Ortsgerichte im Lande Hessen vom 1. September 1980 (JMBl. 
S. 792), zuletzt geändert durch Verordnung vom 29. Oktober 2009 (JMBl. S. 559), wird wie
folgt geändert:

1. § 3 wird aufgehoben.

2. Der bisherige § 4 wird § 2 und Satz 2 wird aufgehoben.

Artikel 4

Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die
Laufbahn des Amtsanwaltsdienstes

Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Laufbahn des Amtsanwaltsdienstes vom
21. Dezember 2008 (JMBl. 2009 S. 185), geändert durch Verordnung vom 11. Dezember
2011 (JMBl. 2012 S. 2), wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu dem Sechsten Teil wie folgt gefasst:

„Sechster Teil

Schlussvorschrift

§ 18 Inkrafttreten”

2. In § 3 Nr. 1 wird das Wort „zwei” durch „drei” ersetzt.

3. In § 4 Abs. 1, 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 1, § 7 Abs. 3, § 8 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1,
§ 10 Abs. 3, 4 Satz 2, Abs. 5 und 6 Satz 2, § 11 Abs. 1 Satz 2, § 12 Abs. 4, § 14 Abs. 2
Satz 1 sowie § 15 Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 und 6 werden die Wörter „Staatsanwaltschaft bei
dem Oberlandesgericht” jeweils durch „Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main”
ersetzt.

4. Der Sechste Teil wird wie folgt gefasst:

„Sechster Teil

Schlussvorschrift

§ 18
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2008 in Kraft.”

Artikel 5

Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die
Laufbahn des Gerichtsvollzieherdienstes

Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Laufbahn des Gerichtsvollzieherdienstes
vom 4. Juni 2004 (JMBl. S. 249), zuletzt geändert durch Verordnung vom 6. August 2012
(JMBl. S. 365), wird wie folgt geändert:
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1. In der Inhaltsübersicht werden die Angaben zu den §§ 27 und 28 wie folgt gefasst:

„§ 27 Übergangsbestimmung
§ 28 Inkrafttreten”

2. § 27 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die Wörter „Aufhebung bisherigen Rechts,” gestrichen.

b) Die Abs. 1 und 2 werden aufgehoben.

c) Die Absatzbezeichnung „(3)” wird gestrichen.

3. § 28 wird wie folgt gefasst:

„§ 28
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2004 in Kraft.”

Artikel 6

Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die
Laufbahn des mittleren Justizdienstes

Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Laufbahn des mittleren Justizdienstes vom
10. Februar 2006 (JMBl. S. 138), geändert durch Verordnung vom 4. Oktober 2011 (JMBl. 
S. 517), wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 33 wie folgt gefasst:
„§ 33 Inkrafttreten”

2. § 33 wird wie folgt gefasst:

„§ 33
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. März 2006 in Kraft.”

Artikel 7

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Wiesbaden, den 5. Dezember 2012 Der Hessische Minister der Justiz,
für Integration und Europa

Jörg-Uwe Hahn



RUNDERLASSE

BERICHTIGUNGEN

Im JMBl. Nr. 12/2012 ist die nummerische Reihefolge der Runderlasse ab der Nr. 32 falsch
wiedergegeben. Hier muss es richtig lauten:

a) Nr. 33 Neufassung der Anweisungen für die Geschäftsstellen der Gerichte der
Finanzgerichtsbarkeit Aktenordnung der Finanzgerichtsbarkeit (AktO-FG). RdErl.
d. HMdJIE v. 01. 11. 2012 (1454 – I/B1-2012/8527 – I/B) – JMBl. S. 675 –
– Gült.-Verz. Nr.: 214 –

b) Nr. 34 Hessische Ergänzungsbestimmungen zur Gerichtsvollzieherordnung (Hess.
Erg.-Best. GVO). RdErl. d. HMdJIE v. 02. 11. 2012 (2344 – II/B 1 – 2012/2496 – Z/A 2 
– JMBl. S. 685 – – Gült.-Verz.-Nr 2105 –

c) Nr. 35 Änderung des Runderlasses zur Ausführung der Bundesnotarordnung vom 
26. 11. 2009 (JMBl. S. 563), geändert durch Runderlass vom 15. 3. 2011 (JMBl. S.
258). RdErl. d. HMdJIE v. 12. 11. 2012 (3830 – II/C1 – 2012/1188) – JMBl. S. 692 –

– Gült-Verz.Nr. 27 –

d) Nr. 36 Verwaltungsvorschriften zu den Hessischen Vollzugsgesetzen (HVV); RdErl.
d. HMdJIE v. 13. 11. 2012 (Az.: 4400 – IV/D1 – 2010/4343 – IV/B) – JMBl. S. 695 –

– Gült.-Verz. Nr. 245 –

RUNDERLASSE

Nr. 1 Geschäftsanweisung für das Versorgungswesen im Justizvollzug des Landes
Hessen (GVJ). RdErl. d. HMdJIE v. 26. 10. 2012 (4546 – IV/A3 – 2005/10538 – IV/A)
– JMBl. 2013, S. 8 – – Gült-Verz. Nr. 245 –

Inhaltsübersicht

Abschnitt I

Allgemeine Vorschriften

§ 1 Geltungsbereich und Zweckbestimmung
§ 2 Aufgaben und Organisation des Versorgungswesens
§ 3 Interne Geschäftsprüfung
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§ 4 Haushaltsaufstellung, Finanzwirtschaft
§ 5 Beschaffungswesen
§ 6 Schadensversicherung

Abschnitt II

Verpflegung der Gefangenen

§ 7 Anstaltsverpflegung
§ 8 Besondere Verpflegungsarten
§ 9 Hygiene
§ 10 Aufgaben der Küchenleitung und des ärztlichen Dienstes

Abschnitt III

Ausstattung und Habe der Gefangenen

§ 11 Ausstattung
§ 12 Habe der Gefangenen
§ 13 Aufgaben der Kammer

Abschnitt IV

Ausstattung der Justizvollzugseinrichtungen

§ 14 Fahrzeuge

Abschnitt V

Beschäftigung der Gefangenen

§ 15 Beschäftigungsformen, Geschäftsführung der Betriebe
§ 16 Eigenbetriebe
§ 17 Unternehmerbetriebe
§ 18 Hilfsbetriebe
§ 19 Einsatz von Gefangenen in Hilfsbetrieben und zu Hilfstätigkeiten
§ 20 Aus- und Fortbildungsstätten
§ 21 Arbeitstherapie
§ 22 Betriebsunterlagen
§ 23 Jahresabschlussarbeiten
§ 24 Unfallversicherung, Arbeitslosenversicherung
§ 25 Aufgaben der Justizvollzugsanstalten
§ 26 Aufgaben der ZLA
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Abschnitt VI

Statistiken

§ 27 Beschäftigungsstatistik, jährlicher Geschäftsbericht

Abschnitt VII

Bauwesen

§ 28 Bauunterhaltung
§ 29 Größere einmalige Instandsetzungen; Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen

Abschnitt VIII

Schlussbestimmung

§ 30 Aufhebungsvorschrift, Inkrafttreten

Abschnitt I

Allgemeine Vorschriften

§ 1

Geltungsbereich und Zweckbestimmung

Die Geschäftsanweisung dient der einheitlichen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aus -
gestaltung des Versorgungswesens im Justizvollzug des Landes Hessen. Sie sichert die
Qualität der Aufgabenerfüllung auf dem Gebiet der Versorgung und trägt dazu bei, die voll-
zuglichen Ziele sachgerecht und effizient zu erreichen. 

§ 2

Aufgaben und Organisation des Versorgungswesens

(1) Das Versorgungswesen umfasst sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der
Bewirtschaftung der Justizvollzugsanstalten und der Beschäftigung der Gefangenen stehen.
Aufgabenschwerpunkte sind die Verpflegung, Ausstattung, Arbeit und berufliche Bildung
der Gefangenen sowie das Bauwesen.

10
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(2) Die Aufgabenerfüllung obliegt arbeitsteilig den Justizvollzugsanstalten sowie dem
Dienstleistungszentrum für den hessischen Justizvollzug – H.B. Wagnitz-Seminar – in den
zuständigen regionalen Verwaltungs-Competence-Centren (VCC) und der zentralen Leit -
stelle für das Arbeitswesen (ZLA). Eine Aufgabenabgrenzung erfolgt durch das Organisa -
tionsstatut über die Zusammenarbeit der Justizvollzugsanstalten und der VCC, soweit sie
sich nicht bereits in dieser Geschäftsanweisung ergibt.

(3) Bei den Justizvollzugsanstalten und bei den VCC ist jeweils das Sachgebiet Versor -
gungswesen oder die Sachbearbeitung Versorgungswesen eingerichtet. In den Justizvoll -
zugsanstalten sind dem Sachgebiet Versorgungswesen oder der Sachbearbeitung Versor -
 gungswesen die Küche, die Kammer und die Betriebe zugeordnet. Diese Organisationsein -
heiten werden von Bediensteten des Werkdienstes oder des allgemeinen Vollzugsdienstes
(Werkaufsichtsdienst) geleitet (Betriebsleitung).

(4) Die mit Aufgaben des Versorgungswesens betrauten Bediensteten sind verpflichtet,
Fortbildungsveranstaltungen in ihrem Fachbereich wahrzunehmen und sich regelmäßig über
Neuerungen zu informieren.

§ 3

Interne Geschäftsprüfung

(1) Die Anstaltsleitung hat mindestens einmal jährlich unangekündigt die Bestände der
Einrichtungen des Versorgungswesens und die Einhaltung der einschlägigen Bestimmun-
gen zu prüfen. Die Prüfung soll sich insbesondere darauf erstrecken, ob

1. die Betriebseinrichtungen und Bestände sachgemäß verwaltet und verwahrt werden,

2. die Bestände dem Bedarf angemessen sind,

3. die erforderlichen Belege vorhanden sind und

4. das Buchwerk ordnungsgemäß geführt wird.

(2) Die Anstaltsleitung kann die Prüfung auf geeignete Bedienstete der Anstalt übertragen.

(3) Die Prüfung kann sich auf Stichproben beschränken. Eine vollständige Prüfung ist min-
destens alle drei Jahre durchzuführen. Bei einem Wechsel der Betriebsleitung sowie bei
Unregelmäßigkeiten ist eine vollständige Prüfung vorzunehmen. Die Anstaltsleitung kann er-
gänzend zu ihren eigenen Prüfungspflichten das VCC mit weiteren stichprobenartigen
Prüfungen beauftragen. Über sämtliche Prüfungen sind Niederschriften anzufertigen und zu
den Generalakten zu nehmen.

§ 4

Haushaltsaufstellung, Finanzwirtschaft

(1) Die Betriebsleitungen wirken bei der Aufstellung des Haushaltes der Justizvollzugsans-
talt mit. Sie geben die Plandaten für das Folgejahr (Anlagen, geringwertige Wirtschaftsgü-
ter, Verbrauchsmittel) an die Kostenstellenverantwortlichen weiter.



12

(2) Die Justizvollzugsanstalten führen im Rahmen der Bilanzerstellung Inventuren durch.
Umfang und Zeitpunkt teilt die Aufsichtsbehörde mit. Die vor- und nachbereitenden Tätig-
keiten erfolgen im VCC.

(3) Der Vermögensnachweis der Anlagegüter wird durch das VCC im SAP-System geführt.
Die Justizvollzugsanstalten haben jede Standortveränderung oder Aussonderung von An -
lagegütern dem VCC unverzüglich mitzuteilen. Die Justizvollzugsanstalten haben die Anla -
gegüter mit der Anlagennummer deutlich lesbar zu versehen.

§ 5

Beschaffungswesen

(1) Beschaffungen sind unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Notwen -
digkeit zu planen und durchzuführen.

(2) Für die Planung und Beauftragung ist die Justizvollzugsanstalt verantwortlich. Das VCC
ist, mit Ausnahme der Standardbestellung in  E-Procurement (EBP), für die Durchführung
der Beschaffungen grundsätzlich zuständig. Für die Beschaffung von Standard-EDV (Hard-
und Software) ist die IT-Stelle der Justiz (ITS) – Abteilung 7 Justizvollzug – zuständig. Bei an-
deren IT-Beschaffungen wird die ITS beratend tätig.

Ausschreibungen erfolgen durch die zentralen Beschaffungsstellen.

(3) Vor einer externen Beschaffung hat das VCC zu prüfen, ob die Waren oder Leistungen
in den Justizvollzugsanstalten gefertigt oder erbracht werden können.

(4) Berufs- und Schutzbekleidung für die Bediensteten haben die Justizvollzugsanstalten
zu beschaffen, zu reinigen und instand zu setzen. Die Kosten der Beschaffung für die
Schutzkleidung tragen die Justizvollzugsanstalten. Die Kosten der Beschaffung für die
Berufsbekleidung werden über das Dienstkleidungskonto der oder des jeweiligen Bediens-
teten verrechnet.

§ 6

Schadensversicherung

Grundsätzlich unterbleibt eine Versicherung gegen Schäden aller Art. In Schadensfällen sind
die Kosten aus Haushaltsmitteln zu decken. Ausnahmen von diesem Grundsatz bedürfen
der Genehmigung des Hessischen Ministeriums der Finanzen.
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Abschnitt II

Verpflegung der Gefangenen

§ 7

Anstaltsverpflegung

(1) Die Gefangenen in den Justizvollzugsanstalten sowie die Jugendlichen in den Jugend -
arrestanstalten erhalten Anstaltsverpflegung, soweit in § 8 nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Anstaltsverpflegung ist nach den Grundsätzen einer vollwertigen, ausgewogenen
und abwechslungsreichen Ernährung unter Beachtung der Erkenntnisse der Deutschen
Gesellschaft für Ernährung zusammenzustellen. Zusammensetzung und Nährwert der An -
staltsverpflegung von Jugendlichen müssen den besonderen Anforderungen an eine ge-
sunde Ernährung junger Menschen entsprechen. Die Anstalten haben sich an dem vom
Hessischen Ministerium der Justiz, für Integration und Europa ermittelten Verpflegungssatz
zu orientieren. Religiösen Speisegeboten ist nach Maßgabe der geltenden Bestimmungen
Rechnung zu tragen.

(3) Die Küchenleitung erstellt den wöchentlichen Speiseplan unter Beteiligung des ärztli-
chen Dienstes. Der Speiseplan wird durch die Anstaltsleitung genehmigt. Er ist den Gefan-
genen rechtzeitig bekannt zu geben.

(4) Die Ausgabe von Anstaltsverpflegung an Bedienstete und Dritte darf nur gegen Entgelt
erfolgen. Maßgeblich hierfür ist der Wert nach der Sozialversicherungsentgeltverordnung
vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3385), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember
2011 (BGBl. I S. 2854). Ausgenommen hiervon ist die dienstlich veranlasste Teilnahme am
so genannten Wohngruppenessen im Jugendvollzug. Kostproben sind der Anstaltsleitung,
dem ärztlichen Dienst, dem Anstaltsbeirat und der Aufsichtsbehörde vorbehalten.

§ 8

Besondere Verpflegungsarten 

(1) Transportgefangene sowie Gefangene, die bei Gericht zu verpflegen sind, erhalten eine
Transportverpflegung. Sie ist als Kaltverpflegung auszugeben. Art und Menge richten sich
nach der Dauer der Abwesenheit. Die Aushändigung von Nahrungsmitteln in gefährlichen
Verpackungen oder Behältnissen (zum Beispiel Konserven) hat zu unterbleiben. Die Höchst -
menge bemisst sich auf eine volle Tagesverpflegung; dies gilt auch für Transporte, die län-
ger als einen Tag dauern. Für die weitere Verpflegung haben die Behörden der Zwischenorte
zu sorgen.

(2) Beschäftigte Gefangene erhalten die Möglichkeit, ein Arbeitsfrühstück eigenständig zu-
zubereiten, das sie in einem von der Anstalt zur Verfügung gestellten Behältnis mit zur Arbeit
nehmen dürfen. Die hierzu erforderlichen Lebensmittel werden mit der Verpflegung ausge-
geben.
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(3) Gehen Gefangene außerhalb der Justizvollzugsanstalt einer Beschäftigung nach, kön-
nen sie von den Auftraggebern voll oder teilweise verpflegt werden, wenn dies aus organi-
satorischen Gründen notwendig oder zweckmäßig ist.

§ 9

Hygiene

(1) Die hygienischen Verhältnisse in den Lebensmittel verarbeitenden Betrieben haben den
Anforderungen der geltenden hygienerechtlichen Bestimmungen zu genügen.

(2) Die in den Betrieben nach Abs. 1 tätigen Personen (Personal und Gefangene) haben auf
körperliche Sauberkeit, Reinlichkeit der Kleidung und Wäsche sowie auf die Sauberkeit der
Einrichtungen und Geräte sorgfältig zu achten. Sie sind mit Berufs- und entsprechender
Schutzkleidung auszustatten.

(3) Gefangene, die zur Zubereitung, Verarbeitung und Ausgabe der Speisen eingesetzt
weden sollen, sind dem ärztlichen Dienst zu melden. Er hat zu prüfen, ob gegen die Ver -
wendung medizinische Bedenken bestehen.

§ 10

Aufgaben der Küchenleitung und des ärztlichen Dienstes

(1) Soweit sich die Aufgaben der Küchenleitung nicht bereits aus den §§ 7 bis 9 ergeben,
ist die Küchenleitung insbesondere verantwortlich für

1. die Beschaffung, Lagerhaltung und den Nachweis der Lebensmittel,

2. die sachgerechte Zubereitung und die rechtzeitige Bereitstellung der Verpflegung,

3. die Gewährung von Austauschkost im Einzelfall,

4. den ordnungsgemäßen Dienstbetrieb der Küche,

5. den Einsatz und die tägliche Lohndatenerfassung der in der Küche eingesetzten
Gefangene,

6. die sichere und übersichtliche Verwahrung der gefährlichen Werkzeuge,

7. die Einhaltung der Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften und

8. die Einhaltung der einschlägigen Hygienevorschriften.

(2) Soweit sich die Aufgaben des ärztlichen Dienstes nicht bereits aus den §§ 7 bis 9 erge-
ben, ist der ärztliche Dienst insbesondere verantwortlich für

1. die Untersuchung der in der Küche eingesetzten Gefangenen im Hinblick auf den
Umgang mit Lebensmitteln,

2. die Durchführung der Belehrung der in der Küche mitarbeitenden Gefangenen nach dem
Infektionsschutzgesetzvom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 28. Juli 2011 (BGBl. I S. 1622),
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3. die Anordnung von Änderungen der Verpflegung aus medizinischen Gründen und

4. die Überwachung der Zusammensetzung und des Nährwertes der Anstaltsverpflegung.

Abschnitt III

Ausstattung und Habe der Gefangenen

§ 11

Ausstattung

(1) Gefangene tragen Anstaltskleidung, soweit in Abs. 2 bis 4 nichts anderes bestimmt ist.
Sie werden mit der Jahreszeit und der von ihnen verrichteten Arbeit angepasster Arbeits-,
Freizeit- und Sportbekleidung sowie mit Wäsche vollständig ausgestattet. Die Anstalt sorgt
für regelmäßigen Wechsel und die Reinigung.

(2) Die Anstaltsleitung kann Strafgefangenen das Tragen eigener Kleidung ausnahmsweise
gestatten. Für deren Reinigung, Instandhaltung und regelmäßigen Wechsel haben die
Gefangenen selbst zu sorgen. Die Anstaltsleitung kann anordnen, dass Reinigung und
Instandhaltung nur durch Vermittlung der Anstalt erfolgen dürfen.

(3) Untersuchungsgefangene dürfen eigene Kleidung tragen, soweit sie für Reinigung,
Instandhaltung und regelmäßigen Wechsel sorgen. Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend.

(4) Sicherungsverwahrte dürfen eigene Kleidung tragen und eigene Wäsche benutzen,
wenn Gründe der Sicherheit dem nicht entgegenstehen und sie für Reinigung, Instand -
haltung und regelmäßigen Wechsel auf eigene Kosten sorgen. Abs. 2 Satz 3 gilt entspre-
chend. Tragen Sicherungsverwahrte Anstaltskleidung, ist ihnen diese persönlich zuzuordnen.

(5) Neben der Kleidung und Wäsche zählen zur Ausstattung der Gefangenen insbesondere
Bettzeug, Kleingeräte, sonstige Bedarfsgegenstände und Verbrauchsmittel (unter anderem
Putz- und Reinigungsmittel).

(6) Bekleidung, Wäsche und Bettzeug der Gefangenen werden nach den jährlichen Be -
darfsmeldungen der Justizvollzugsanstalten unter Berücksichtigung des hierfür in Ansatz
gebrachten Budgets zentral beschafft.

(7) Außer bei der Erstausstattung (Zugang) werden Körperpflegemittel kostenfrei aus -
schließlich an bedürftige Gefangene ausgegeben. Bedürftigkeit liegt vor, wenn weniger als
fünf Euro verfügbare Eigenmittel vorhanden sind.
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§ 12

Habe der Gefangenen

(1) Habe der Gefangenen sind die von ihnen mitgebrachten und die im Verlauf der Haftzeit
für sie eingehenden Sachen. Hierzu gehören insbesondere Wertgegenstände und wichtige
Dokumente. Eingebrachte oder eingehende Habe ist grundsätzlich zu kontrollieren. Einzelne
Gegenstände der Habe können den Gefangenen nach Maßgabe der geltenden Bestim -
mungen zum Besitz in der Justizvollzugsanstalt überlassen werden. Soweit sie von den
Gefangenen für einen bestimmten Zweck (beispielsweise bei Überstellung zur Wahrneh -
mung eines Termins) benötigt werden, sind sie diesen auszuhändigen.

(2) Die den Gefangenen nicht nach Abs.1 Satz 2 und 3 überlassene Habe ist nach gege-
benenfalls erforderlicher Reinigung und Desinfektion sachgerecht und sicher zu verwahren,
sofern sie für eine Aufbewahrung geeignet ist. Eine namentliche eindeutige Zuordnung der
Habe ist bei Verwahrung sicherzustellen. Verderbliche Waren, die den Gefangenen nicht
überlassen werden und die nicht durch Dritte innerhalb einer festgelegten Frist abgeholt
werden, sind zu vernichten.

(3) Das Verpacken der Habe bei Aufnahme der Gefangenen sowie das Öffnen und Wieder -
verpacken während der Haftzeit erfolgen grundsätzlich in Gegenwart der Gefangenen. Die
Gefangenen haben den Bestand der Habe bei Aufnahme sowie den ordnungsgemäßen
Verschluss und die Aushändigung von Sachen aus der Habe während der Haftzeit sowie die
ordnungsgemäße und vollständige Rückgabe bei Haftentlassung sowie die Unversehrtheit
und Vollständigkeit der übersendeten Habe bei Verlegung oder Überstellung schriftlich zu
bestätigen. Das Öffnen, Hinzufügen oder Entfernen von Sachen in Abwesenheit der Gefan -
genen sowie der erneute Verschluss und der Verbleib entfernter Sachen sind durch zwei
Justizvollzugsbedienstete zu dokumentieren. Dies gilt entsprechend für die Sicherstellung
und Registrierung der im Haftraum verbliebenen Habe im Fall der Entweichung oder im
Todesfall.

(4) Über die einzelnen Gegenstände der Habe ist ein Verzeichnis zu führen. Wertsachen und
wichtige Dokumente sind gesondert zu registrieren. Wertgegenstände sind zu beschreiben
und fotografisch zu erfassen. Auffälligkeiten (besondere Kennzeichen, Beschädigungen
oder ähnliches) sind festzuhalten. Die Gegenstände sind sodann in einem der oder dem
Gefangenen eindeutig zuzuordnenden Behältnis mit Siegel-Nummer verplombt oder versie-
gelt in einem Tresor oder Tresorraum aufzubewahren. Zutritt zum Tresor oder Tresorraum
haben nur berechtigte Personen. Die fortlaufenden Siegel-Nummern sind in dem gesonder-
ten Register zu notieren.

(5) Verwahrte Sachen dürfen an Behörden ausschließlich nach vorheriger Zustimmung der
Anstaltsleitung und gegen Empfangsbekenntnis ausgehändigt werden. Bei Aushändigung
an Dritte tritt das Erfordernis der Einwilligung der Gefangenen hinzu. Vor Herausgabe ver-
wahrter Sachen von Untersuchungsgefangenen ist zu prüfen, ob dem eine richterliche oder
staatsanwaltliche Anordnung entgegensteht.



17

§ 13

Aufgaben der Kammer

Soweit sich die Aufgaben der Kammerbediensteten nicht bereits aus den §§ 11 und 12 er-
geben, sind die Kammerbediensteten insbesondere verantwortlich für

1. die Ermittlung des Bedarfs sowie die Lagerhaltung, Ausgabe und Bestandsführung, von
anstaltseigener Bekleidung, Wäsche, Bettzeug, Verbrauchsmaterial, Putz- und Reini -
gungsmitteln,

2. den regelmäßigen Wechsel und die Reinigung von anstaltseigener Bekleidung, Wäsche
und Bettzeug,

3. den ordnungsgemäßen Umgang mit der persönlichen Habe der Gefangenen,

4. den Nachweis, die besondere Kennzeichnung und sichere Aufbewahrung der Wert -
sachen und Ausweispapiere der Gefangenen,

5. die Zuleitung der eingebrachten Zahlungsmittel der Gefangenen an die Auszahlungs -
stelle,

6. den Einsatz und die tägliche Lohndatenerfassung der in der Kammer eingesetzten
Gefangenen,

7. die sichere und übersichtliche Verwahrung der gefährlichen Werkzeuge,

8. die Einhaltung der Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften und

9. die Einhaltung der einschlägigen Hygienevorschriften.

Abschnitt IV

Ausstattung der Justizvollzugseinrichtungen

§ 14

Fahrzeuge

(1) Fahrzeuge werden mit Ausnahme der Spezialfahrzeuge geleast. Erstleasingverträge und
Beschaffungen bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

(2) Zulassung, Einsatz, Pflege und Wartung der Fahrzeuge obliegen den Halterdienststellen.

(3) Transporte im Auftrag von verbundenen Unternehmen und Dritten sind diesen in
Rechnung zu stellen.

(4) Die Farbe der Gefangenentransportfahrzeuge hat der Farbgebung der Polizeieinsatz -
fahrzeuge zu entsprechen. Das Landeswappen ist an Fahrer- und Beifahrertür anzubringen.
Unter oder neben dem Landeswappen ist der Schriftzug „Justizvollzug” anzubringen. Bei
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den Fahrzeugen des Gefangenensammeltransports ist das Sondersignal zusätzlich
Bestandteil der Ausstattung. Sonstige Fahrzeuge werden ohne Landeswappen und ohne
Schriftzug betrieben.

(5) Einmal jährlich haben die Halterdienststellen die Kfz-Unfallrichtlinien vom 23. August
2010 (StAnz. S. 2068) allen Bediensteten zur Kenntnis zu geben. Die Halterdienststellen
haben insbesondere sicher zu stellen, dass ausschließlich Bedienstete, die über eine gültige
Fahrerlaubnis verfügen, ein Dienstfahrzeug führen.

Abschnitt V

Beschäftigung der Gefangenen

§ 15

Beschäftigungsformen, Geschäftsführung der Betriebe

(1) Die Beschäftigung der Gefangenen umfasst Arbeit, berufliche Aus- und Weiterbildung
sowie arbeitstherapeutische Maßnahmen. Sie wird ermöglicht in Eigenbetrieben (§ 16),
Unternehmerbetrieben (§ 17), Hilfsbetrieben (§ 18), als Hilfstätigkeit (§ 19), in Aus- und
Fortbildungsstätten (§ 20) und arbeitstherapeutischen Einrichtungen (§ 21).

(2) Die Justizvollzugsanstalten und die ZLA fördern gemeinsam die Arbeit und die beruf -
liche Aus- und Weiterbildung der Gefangenen. Arbeits- und Ausbildungsstätten sollen dem
technischen Standard angepasst sein. Die Beschaffung wirtschaftlich ergiebiger Arbeit ist
zentrale Aufgabe.

(3) Die Beschäftigung der Gefangenen soll kontinuierlich erfolgen. Unterbrechungen sind zu
vermeiden. Verbindliche Anstaltstermine für Gefangene (beispielsweise Vorführungen) und
sonstige Termine (beispielsweise Veranstaltungen) sollen außerhalb der festgesetzten Be -
schäftigungszeit (Kernarbeitszeit) anberaumt werden.

(4) Die Sollarbeitszeit beträgt wöchentlich 35 Stunden. Vergütbare Arbeitszeit ist aus -
schließlich die tatsächlich geleistete Arbeitszeit (Ist-Arbeitszeit).

§ 16

Eigenbetriebe

(1) Eigenbetriebe sind handwerklich und produktionswirtschaftlich orientierte Betriebe der
Justizvollzugsanstalten. Sie werden in der Regel von Handwerks- oder Industriemeisterin -
nen oder -meistern geleitet. In Eigenbetrieben werden Aufträge von privaten Auftraggebern,



Behörden und Bediensteten gegen Entgelt ausgeführt. Bei Vorliegen der entsprechenden
Voraussetzungen können Maßnahmen der Aus- und Fortbildung durchgeführt werden.

(2) Die Preise für Erzeugnisse und Leistungen der Eigenbetriebe sind den hierfür in der
freien Wirtschaft üblichen Preisen anzugleichen; im Übrigen gelten die Kalkulationshilfen der
ZLA. Arbeiten für die eigene Justizvollzugsanstalt werden nicht in Rechnung gestellt; sie
werden im Wege der internen Leistungsverrechnung abgegolten.

(3) Eigenbetriebe sind Hoheitsbetriebe im Sinne des Körperschaftssteuergesetzes; ihre
Leistungen und Produkte unterliegen nicht der Umsatzsteuer.

§ 17

Unternehmerbetriebe

(1) In Unternehmerbetrieben werden Aufträge für private Auftraggeber ausgeführt. Material
und Betriebsmittel (beispielsweise Anlagen, Maschinen, Werkzeug, sonstige Arbeitsmittel)
werden in der Regel vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Er ist für den technisch ein-
wandfreien Zustand der Betriebsmittel verantwortlich.

(2) Mit dem Auftraggeber sollen grundsätzlich schriftliche Arbeitsverträge geschlossen wer-
den. Die mit dem Auftraggeber zu vereinbarenden Arbeitsentgelte haben sich an den tarif -
lichen Löhnen zu orientieren und sind mit Hilfe der Kalkulationshilfe der ZLA zu ermitteln.

(3) Wird den Auftraggebern oder deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die technische
und fachliche Leitung der von ihnen in den Justizvollzugsanstalten eingerichteten Arbeits -
stätten übertragen, sind sie nach dem Verpflichtungsgesetz vom 2. März 1974 (BGBl. I 
S. 469, 547), geändert durch Gesetz vom 15. August 1974 (BGBl. I S. 1942), zu verpflichten.
Ein polizeiliches Führungszeugnis ist einzuholen. Sollen Anstaltsschlüssel ausgehändigt
werden, ist ein Ersuchen auf unbeschränkte Auskunft über den Empfänger an die Auf -
sichtsbehörde zu richten.

(4) Vor einer längerfristigen Vertragsbindung ist die Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers
(Bonität) durch die Aufsichtsbehörde zu überprüfen.

§ 18

Hilfsbetriebe

(1) Hilfsbetriebe sind wirtschaftlich unselbstständige Einheiten, in denen Leistungen für die
eigene Anstalt erbracht werden. Als Hilfsbetriebe kommen unter anderem in Betracht:

1. Schreiner-, Schlosser-, Elektrowerkstätten,

2. Schneider-, Schuhmacherwerkstätten,

3. Hofkolonne und Reinigungsbetriebe,
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4. Malerbetriebe und

5. Küche und Kammer.

(2) Leistungen für private Auftraggeber dürfen in den Hilfsbetrieben nicht erbracht werden.
Leistungen für Bedienstete sind in angemessenem Umfang gestattet, sofern das Material
vom Bediensteten gestellt wird.

§ 19

Einsatz von Gefangenen in Hilfsbetrieben und zu Hilfstätigkeiten

(1) Gefangene können bis zu sechs Monate zu Hilfstätigkeiten in einer Justizvollzugsanstalt
herangezogen werden (zum Beispiel Hausarbeiterfunktion). Ein weiterer Einsatz von maxi-
mal sechs Monaten darf angeschlossen werden, wenn dieser in einem anderen Bereich als
dem vorangegangenen stattfindet. Bei dem Einsatz von Gefangenen in Hilfsbetrieben kann
die maximale Einsatzdauer von einem Jahr verlängert werden, wenn Sicherheitsbelange
dem nicht entgegenstehen. Die Gründe für diese Ausnahmen sind zu dokumentieren. Das
Reinigen der Hafträume ist keine Hilfstätigkeit im Sinne dieser Geschäftsanweisung.

(2) Mit Hilfstätigkeiten dürfen nur so viele Gefangene beschäftigt werden, wie unbedingt
 erforderlich ist. Die Beschäftigungszeit wird als Ist-Arbeitszeit erfasst.

§ 20

Aus- und Fortbildungsstätten

(1) Aus- und Fortbildungsstätten dienen der Berufsausbildung, Umschulung, Teilqualifizie -
rung oder der beruflichen Fortbildung. In ihnen werden die Gefangenen auf die Erlangung
eines qualifizierten Abschlusses vorbereitet (beispielsweise Zertifikat, Zwischenprüfung,
Facharbeiterbrief). Die Aus- und Fortbildungsstätten werden von Bediensteten geführt, die
eine Ausbildereignungsprüfung abgelegt haben.

(2) Bei Vollzeitmaßnahmen ist der Berufsschulunterricht sicherzustellen.

(3) Werden die Ausbildungsstätten von externen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelei-
tet, gilt die Regelung des § 17 Abs. 3 entsprechend.

(4) Aus Bescheinigungen für Gefangene über die Teilnahme oder den Abschluss von Aus-
und Fortbildungsmaßnahmen darf der Umstand der Inhaftierung nicht hervorgehen.
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§ 21

Arbeitstherapie

(1) Gefangene mit sozialen oder persönlichen Hemmnissen, die der Aufnahme einer beruf-
lichen Bildungsmaßnahme oder dauerhaften Arbeit (beispielsweise bei mangelndem
Durchhaltevermögen) entgegenstehen, sollen von besonders geeigneten Bediensteten an
eine regelmäßige Tätigkeit herangeführt werden (Arbeitstherapie).

(2) Die Dauer der arbeitstherapeutischen Beschäftigung soll drei Monate nicht überschrei-
ten. Sie richtet sich nach der Indikationsstellung im Vollzugsplan.

(3) Die in der Arbeitstherapie gefertigten Produkte können durch die Gefangenen gegen
Erstattung des Materialwertes erworben oder durch die Anstalt wirtschaftlich verwertet wer-
den. Die Erlöse sind wie sonstige Betriebseinnahmen zu verbuchen.

§ 22

Betriebsunterlagen

(1) Betriebsunterlagen sind der Lohntarif (Abs. 2), die Nachweise der Aufträge (Abs. 3), der
Tätigkeiten (Abs. 4), der Rohstoffe (Abs. 5), der Geräte (Abs. 6) sowie der Fertigwaren (Abs. 7).
Betriebsunterlagen stellen Rechnungslegungsnachweise nach der Hessischen Landeshaus -
haltsordnung dar. Für die Aufbewahrung und Vernichtung der Nachweise und der zugehöri-
gen Unterlagen gilt eine Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren. Sie beginnt mit der letzten
Eintragung.

(2) Die Arbeiten, Arbeitslöhne und Vorgabezeiten der Gefangenen unterliegen einem be-
sonderen Tarif, der unter Beachtung der Richtlinien der Aufsichtsbehörde aufzustellen und
regelmäßig fortzuschreiben ist (Lohntarif).

(3) Jeder Auftrag ist schriftlich nachzuweisen und über den Auftragsschein an den Ferti -
gungsbetrieb weiterzuleiten. Nach Erledigung des Auftrags ist der Auftragsschein zur
Rechnungsstellung dem zuständigen VCC zu übermitteln.

(4) Für Gefangene, die im Zeitlohn tätig sind, wird die tatsächlich geleistete Arbeitszeit im
System Basis-Web erfasst. Für Gefangene, die im Leistungslohn tätig sind, ist die tägliche
Arbeitsleistung im System Basis-Web zu erfassen.

(5) Die Lagerrohstoffe der Eigenbetriebe müssen wert- und mengenmäßig nachgewiesen
werden. Bei SAP-unterstützter Lagerführung erfolgt der Nachweis im SAP-System.

(6) Der Nachweis der Geräte erfolgt im SAP-System über die Anlagenbuchhaltung. Gering -
wertige Wirtschaftsgüter werden ausschließlich mengenmäßig, Anlagegüter wert- und men-
genmäßig erfasst.

(7) Fertigwaren sind die in den Eigenbetrieben auf Vorrat hergestellten Erzeugnisse, die nach
ihrer Art und Menge zu erfassen sind.
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§ 23

Jahresabschlussarbeiten

(1) Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten sind für die Arbeitsbetriebe mit Hilfe des zu-
ständigen VCC insbesondere folgende Abschlussarbeiten durchzuführen:

1. Inventur des Anlage- und Umlaufvermögens (jährliche Durchführung),

2. Saldenbestätigungen,

3. Wertberichtigungen auf Forderungen,

4. Rückstellungen und

5. Kalkulation der Erzeugnisse (alle drei Jahre).

(2) Die Betriebsergebnisse der Arbeitsbetriebe werden durch die VCC ermittelt. Sie werden
durch die ZLA im Rahmen des Geschäftsberichts (§ 27) ausgewertet.

§ 24

Unfallversicherung, Arbeitslosenversicherung

(1) In die gesetzliche Unfallversicherung sind mit Ausnahme der in einem freien Beschäfti -
gungsverhältnis tätigen Gefangenen die in der Anstalt arbeitenden oder an beruflichen
Bildungsmaßnahmen teilnehmenden Gefangenen einbezogen.

(2) Im Falle eines Arbeitsunfalls erhält der Gefangene ein Verletztengeld. Das Verletztengeld
wird durch das zuständige VCC berechnet.

(3) Gefangene, die Arbeitsentgelt, Ausbildungsbeihilfe oder Verletztengeld erhalten, sind
beitragspflichtig zur Bundesagentur für Arbeit. Die Beiträge werden vom Land Hessen
 getragen und zentral abgeführt.

(4) Nach Beendigung des Vollzuges einer Untersuchungshaft, Freiheitsstrafe, Jugendstrafe
oder einer einstweiligen Unterbringung nach § 126a der Strafprozessordnung hat die
Justizvollzugsanstalt der oder dem Entlassenen eine Arbeitsbescheinigung über die Zeiten
auszustellen, in denen sie oder er als Gefangener sozialversicherungspflichtig war. Ein
Duplikat der Bescheinigung ist zur Gefangenenpersonalakte zu nehmen.

(5) Zu Prüfungszwecken sind die im System Basis-Web erfassten Sozialversicherungs -
daten nach Ablauf eines Kalenderjahres auszudrucken und zehn Jahre aufzubewahren.

§ 25

Aufgaben der Justizvollzugsanstalten

(1) Die Aufgaben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sachgebiets oder der Sach -
bearbeitung Versorgungswesen ergeben sich aus Abs. 2, die der Betriebsleitungen aus Abs. 3,
soweit die Aufgaben nicht gesondert in den §§ 15 bis 24 und § 27 geregelt sind.
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(2) Die Aufgaben des Sachgebiets oder der Sachbearbeitung Versorgungswesen umfassen
insbesondere

1. den sachgerechten und wirtschaftlichen Einsatz von personellen und finanziellen
Ressourcen in den Betrieben,

2. die Arbeitszuweisung innerhalb der Justizvollzugsanstalt,

3. die Einstufung der Gefangenen nach der Hessischen Richtlinie zur Strafvollzugsvergü -
tungsordnung vom 23. November 2011 (GVBl. I S. 751) in Abstimmung mit den
Bediensteten der Betriebe,

4. die Festsetzung der individuellen Arbeitszeiten der Gefangenen in Abstimmung mit den
Betrieben,

5. die Überwachung der Vergabe von Leistungszulagen,

6. die Lohnverhandlungen mit Auftraggebern und Vorbereitung von Arbeitsverträgen,

7. die Festsetzung der Preise für Erzeugnisse und Leistungen der Eigenbetriebe,

8. die Maßnahmen des Unfallschutzes und der Arbeitssicherheit in Abstimmung mit dem
arbeitsmedizinischen und arbeitssicherheitstechnischen Dienst,

9. die unverzügliche Anzeige eines Arbeitsunfalls an den Unfallversicherungsträger nach
Beteiligung der Anstaltsärztin oder des Anstaltsarztes und für die Benachrichtigung des
VCC,

10. die Betreuung bestehender Kundenbeziehungen sowie die Akquisition von Folgeaufträ -
gen und Neukunden,

11. die Vorkontierung der in ihrem Bereich anfallenden Rechnungen und

12. die Ermittlung und monatliche Zusammenfassung und Freigabe der tagesgenauen
Erfassung der Gefangenenbeschäftigung.

(3) Die Betriebsleitungen sind insbesondere verantwortlich für

1. die zweckmäßige und wirtschaftliche Organisation des Betriebsablaufes, des Maschi -
neneinsatzes sowie der Produktion,

2. die Anleitung und Beaufsichtigung der Gefangenen während der Arbeitsabläufe,

3. die Abnahme der erbrachten Leistungen,

4. die Durchführung der Fachpraxis der auszubildenden Gefangenen im Sinne der Vor -
schriften des Berufsbildungsgesetzes und der Handwerksordnung,

5. die Einhaltung der Arbeits- und Unfallverhütungsvorschriften,

6. die unverzügliche Meldung eines Arbeitsunfalls an den ärztlichen Dienst und an das
Sachgebiet oder die Sachbearbeitung Versorgungswesen,

7. die Mitwirkung bei der Einstufung der Gefangenen nach der HStVollzVergVO, bei der
Festsetzung der individuellen Arbeitszeiten der Gefangenen sowie bei der Gewährung
von Leistungszulagen,

8. die rechtzeitige Planung und Meldung des Bedarfs an benötigten Maschinen, Geräten,
Werkzeugen und Rohstoffen,

9. die fachgerechte und termingerechte Auftragserledigung,
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10. den Einsatz und die tägliche Lohndatenerfassung der Gefangenen,

11. die Betreuung bestehender Kundenbeziehungen sowie die Akquisition von Folgeauf -
trägen und Neukunden,

12. die sichere und übersichtliche Verwahrung der gefährlichen Werkzeuge und

13. die Einhaltung der einschlägigen Hygienevorschriften.

§ 26

Aufgaben der ZLA

(1) Die Aufgaben der ZLA ergeben sich aus Abs. 2, soweit sie nicht gesondert in den §§ 15
bis 24 und § 27 geregelt sind.

(2) Zu den Aufgaben der ZLA zählen insbesondere

1. die Unterstützung der Arbeitsbetriebe bei der Auftragsakquisition sowie die Betreuung
von Kundenbeziehungen,

2. die Fertigungssteuerung größerer Aufträge,

3. die Außendarstellung der Arbeit im Vollzug,

4. die Entwicklung moderner Vertriebsplattformen,

5. die Schaffung eines Qualitätsmanagements,

6. die Erstellung einer zentralen Kundendatei,

7. das Berichtswesen der Arbeitsbetriebe,

8. die Mitwirkung bei Lohnverhandlungen, Neu- und Ersatzbeschaffungen von Maschinen
und Geräten und

9. die Erstellung von Kalkulationshilfen für Unternehmer- und Eigenbetriebe.

Abschnitt VI

Statistiken

§ 27

Beschäftigungsstatistik, jährlicher Geschäftsbericht

(1) Die ZLA erstellt in Zusammenarbeit mit den Justizvollzugsanstalten und den VCC die
Beschäftigungsstatistik (Abs. 2) sowie den jährlichen Geschäftsbericht der Arbeitsbetriebe
(Abs. 3).
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(2) Die tagesgenauen Beschäftigungsstatistiken der Justizvollzugsanstalten werden von
der ZLA geprüft und in einer Monatsübersicht zusammengeführt. Die ZLA legt diese bis zum
20. des Folgemonats der Aufsichtsbehörde vor und übermittelt eine Durchschrift den
Justizvollzugsanstalten. Die Monatsübersicht ist Datengrundlage für die Balanced-
Scorecard und für die Quartalsberichte.

(3) Der jährliche Geschäftsbericht gibt Auskunft über die Entwicklung der Arbeit. Die ZLA
legt der Aufsichtsbehörde den Geschäftsbericht bis zum 1. März des Folgejahres vor.

Abschnitt VII

Bauwesen

§ 28

Bauunterhaltung

(1) Die bauliche Unterhaltung der Liegenschaften einschließlich der hierzu gehörenden
technischen Anlagen und Einrichtungen obliegt den Leitungen der Justizvollzugseinrichtun -
gen. Sie haben die notwendigen Maßnahmen der Bauunterhaltung im Rahmen der zur
Verfügung gestellten Haushaltsmittel zu veranlassen. Hierzu gehört auch der Abschluss von
Wartungs- und Instandhaltungsverträgen. Aufgaben der Bauunterhaltung können auf geeig-
nete Bedienstete der Vollzugseinrichtung übertragen und Dienstleistungen des zuständigen
VCC in Anspruch genommen werden. Die für die Bauunterhaltung zugewiesenen Haus -
haltsmittel sind grundsätzlich bestimmungsgemäß zu verwenden. Eine Inanspruchnahme
von Bauunterhaltungsmittel zu anderen Zwecken bedarf der Zustimmung der Aufsichts -
behörde.

(2) Vor beabsichtigten Veränderungen der oder Eingriffen in die Bausubstanz ist zu prüfen,
ob Fachingenieure hinzugezogen werden müssen. Ist dies der Fall, sind grundsätzlich
Fachingenieure des Hessischen Baumanagements (HBM) hinzuziehen. Private Fachinge -
nieure dürfen hinzugezogen werden, wenn die zuständige Regionalniederlassung des HBM
einen Auftrag nicht übernimmt (beispielsweise wegen zu hoher Auslastung) oder die Auf -
sichtsbehörde im Einzelfall etwas anderes bestimmt. Bei der Beauftragung des HBM ist das
Leistungs- und Entgeltverzeichnis des Landes Hessen zu beachten.

(3) Sind Fachingenieurleistungen nicht erforderlich, entscheidet die Leitung der Justizvoll -
zugseinrichtung, wer die Baumaßnahme durchführt. Sofern private Unternehmen mit der
Baumaßnahme betraut werden, kann auf die vom HBM abgeschlossenen Rahmenverträge
mit Bauunternehmen zurückgegriffen werden.

(4) Die Instandsetzungsunterlage Nutzer (IS-Nutz) ist durch die Leitung der Justizvollzugs -
einrichtung zu erstellen. Diese Aufgabe kann auf geeignete Bedienstete der Vollzugsein -
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richtung übertragen werden. Die IS-Nutz ist der Aufsichtsbehörde bis zum 31. August eines
Jahres vorzulegen.

(5) Bevor neue Wartungs- und Instandhaltungsverträge abgeschlossen werden oder eine
Verlängerung, Änderung oder Ergänzung bestehender Verträge erfolgt, welche zu nicht nur
geringfügigen Mehrkosten führt, ist vorab die Finanzierung der Verträge über die gesamte
Dauer der Vertragslaufzeit mit der Aufsichtsbehörde abzustimmen. 

§ 29

Größere einmalige Instandsetzungen; 
Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen

(1) Bei allen größeren einmaligen Instandsetzungen, Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaß -
nahmen ist das Hessische Ministerium der Justiz, für Integration und Europa Bauherr.
Einzelne Bauherrenaufgaben können auf das HBM übertragen werden.

(2) Die Instandsetzungsunterlage Bau (IS-Bau) ist in Zusammenarbeit mit dem HBM zu er-
stellen und der Aufsichtsbehörde bis zum 31. August eines Jahres vorzulegen. In die IS-Bau
sind Maßnahmen aufzunehmen, die voraussichtliche Baukosten in Höhe von 100000 Euro
übersteigen. Maßnahmen, die voraussichtlich Kosten von weniger als 100000 Euro verursa-
chen, sind in die IS-Nutz aufzunehmen.

(3) Für Maßnahmen, die nach Prüfung durch die Aufsichtsbehörde zum staatlichen Hoch -
bauhaushalt bei dem Einzelplan 18 angemeldet werden sollen, sind durch die Leitungen der
Justizvollzugseinrichtungen detaillierte Bedarfsbeschreibungen vorzulegen. Bei der Erarbei -
tung der Bedarfsbeschreibungen können die Leitungen der Justizvollzugseinrichtungen die
Dienstleistungen des zuständigen VCC in Anspruch nehmen.

Abschnitt VIII

Schlussbestimmung

§ 30

Aufhebungsvorschrift, Inkrafttreten

Der Runderlass des Hessischen Ministeriums der Justiz, für Integration und Europa vom 
21. April 2009 (JMBl. S. 286) wird aufgehoben. Dieser Runderlass tritt am Tage nach der
Veröffentlichung in Kraft.
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Nr. 2 Runderlass betreffend die Belohnung für die Mitwirkung von Privatpersonen bei
der Aufklärung von Straftaten und der Ergreifung von rechtskräftig verurteilter flüchti-
ger oder entwichener inhaftierter oder untergebrachter Personen.
Gemeinsamer RdErl. d. HMdJIE (4700 – III/A 2 – 2012/1329 – III/A) und d. HMdIuS 
(LPP 12/Br – 22 – f – 26) v. 21. 11. 2012 – JMBl. 2013, S. 27 – – Gült.Verz.Nr. 245 –

I.

§ 1

Allgemeines

(1) Belohnungen dürfen ausgesetzt werden (Auslobung) für die Mitwirkung von Privatperso -
nen bei der

1. Aufklärung von Straftaten

2. Ergreifung rechtskräftig verurteilter flüchtiger Personen oder

3. Ergreifung entwichener inhaftierter oder untergebrachter Personen

(2) Für die Auslobung sind zuständig

1. als Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsbehörden:
a) die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main,
b) die Staatsanwaltschaften,
c) die Jugendrichterin als Vollstreckungsleiterin oder der Jugendrichter als Vollstre -

ckungsleiter,

2. als Polizeibehörden:
a) das Hessische Landeskriminalamt,
b) die Polizeipräsidien,
c) das Hessische Bereitschaftspolizeipräsidium.

(3) In den Fällen des Abs. 1 Nr. 2 und 3 bedarf die Auslobung der vorherigen Zustimmung
des für Justiz zuständigen Ministeriums.

(4) Ohne vorherige Auslobung kann Privatpersonen, die bei der Ergreifung von entwichenen
inhaftierten oder untergebrachten Personen in besonders anerkennenswerter Weise mitwir-
ken, eine Geldbelohnung gewährt und die Anerkennung für ihr Verhalten ausgesprochen
werden. In diesen Fällen setzt das für Justiz zuständige Ministerium die Höhe der Belohnung
fest.

(5) Die Auszahlung einer Belohnung kommt nicht in Betracht bei Polizei- und Justizbe -
diensteten sowie bei Angehörigen anderer Behörden, die in Erfüllung ihrer Berufspflichten
handeln.

(6) Die Polizeibehörden können im Rahmen ihrer Zuständigkeit Geldbelohnungen ausloben,
solange die polizeilichen Ermittlungsvorgänge noch nicht nach § 163 Abs. 2 StPO an die
Staatsanwaltschaft oder das Amtsgericht abgegeben worden sind. Nach Abgabe ist allein
die Staatsanwaltschaft für die Auslobung zuständig.
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(7) Von der Auslobung durch eine Polizeibehörde sind die zuständige Staatsanwaltschaft
und die anderen Behörden nach Abs. 2 Nr. 2 unverzüglich zu verständigen.

(8) Hält die Staatsanwaltschaft die Auslobung einer Belohnung für notwendig, bevor die
polizeilichen Ermittlungsvorgänge an sie abgegeben worden sind, so verständigt sie sich mit
der zuständigen Polizeibehörde über die Höhe der Belohnung. Besteht Einvernehmen, so
lobt die Polizei aus; sie hat in der öffentlichen Bekanntmachung darauf hinzuweisen, dass
die Belohnung im Einvernehmen mit der Staatsanwaltschaft ausgesetzt wird. Besteht kein
Einvernehmen, so kann die Staatsanwaltschaft die Auslobung selbst vornehmen.

(9) Die Auslobung mehrerer Belohnungen durch die Polizei und die Staatsanwaltschaft in
der gleichen Strafsache ist unzulässig.

§ 2

Art und Inhalt der Auslobung

(1) In der Auslobung ist zum Ausdruck zu bringen,

1. für welche Art der Mitwirkung die Belohnung ausgesetzt ist (z. B. für die Ermittlung des
Täters, für die Ergreifung einer bestimmten, tatverdächtigen oder rechtskräftig verurteil-
ten Person, für die Herbeischaffung von Beweismitteln pp.),

2. dass die Belohnung ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Bedienstete be-
stimmt ist, zu deren Berufspflicht die Verfolgung von Straftaten gehört,

3. welche Stellen sachdienliche Hinweise entgegennehmen.

(2) Die Auslobung soll außerdem möglichst genaue Angaben über die Umstände enthalten,
die Anhaltspunkte für Mitteilungen aus der Bevölkerung geben können. In den Fällen des 
§ 1 Abs. 1 Nr. 1 darf die Aufklärung einer Straftat dadurch jedoch nicht gefährdet werden.

(3) Die Auslobung ist je nach Lage des Einzelfalles durch Veröffentlichung in den Tages -
zeitungen, durch Plakatanschlag oder in anderer Weise, z.B. auch durch Rundfunk, Fern -
sehen, Internet und/oder sonstige geeignete elektronische Medien, bekannt zu geben.

§ 3

Höchstbeträge

(1) Belohnungen können im Rahmen der Zuständigkeit aussetzen:

1. bis zu 5.000 Euro
a) die Leiterin oder der Leiter der Staatsanwaltschaft,
b) die Jugendrichterin als Vollstreckungsleiterin oder der Jugendrichter als Vollstre -

ckungsleiter,
c) die Leiterin oder der Leiter des Polizeipräsidiums,
d) die Leiterin oder der Leiter des Bereitschaftspolizeipräsidiums
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2. bis zu 10.000 Euro
a) die Leiterin oder der Leiter der Staatsanwaltschaft mit Zustimmung der Leiterin oder

des Leiters der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main,
b) die Leiterin oder der Leiter der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main bei

Straftaten, deren Verfolgung ihr oder ihm obliegt,
c) die Leiterin oder der Leiter des Hessischen Landeskriminalamtes.

(2) Höhere als die in Abs. 1 Nr. 1. und 2. genannten Belohnungen dürfen nur mit Zustim -
mung des für Justiz zuständigen Ministeriums bzw. des Ministeriums des Innern und für
Sport ausgesetzt werden.

(3) Abs. 1 und 2 finden auch Anwendung, wenn eine ursprünglich ausgesetzte Belohnung
nachträglich erhöht werden soll.

§ 4

Auslobung durch Staatsanwaltschaften

(1) Über die Zuerkennung, Verteilung und Auszahlung des ausgelobten Betrages entschei-
det die Leiterin oder der Leiter der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main, es sei
denn, das für Justiz zuständige Ministerium hat sich im Einzelfall die Entscheidung vorbe-
halten.

(2) Den für die Entscheidung erforderlichen Bericht hat die Leiterin oder der Leiter der
Staatsanwaltschaft der Leiterin oder dem Leiter der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am
Main in den Fällen des § 1 Abs. 1 Nr. 1 nach rechtskräftiger Erledigung der Strafsache, im
Übrigen nach Ergreifung der flüchtigen oder entwichenen Person, zu erstatten. In Aus -
nahmefällen kann der Bericht schon vor rechtskräftiger Erledigung der Strafsache erstattet
und die Belohnung vor diesem Zeitpunkt ausgezahlt werden. Ein solcher Ausnahmefall liegt
namentlich dann vor, wenn sich die Auslobung auf die Ergreifung einer bestimmten Person
und nicht auf einen im Zeitpunkt der Auslobung noch unbekannten Täter bezieht oder wenn
der Täter in erster Instanz verurteilt wurde und das Rechtsmittel auf das Strafmaß be-
schränkt ist.

Soweit das Strafverfahren aus besonderen Gründen nicht zu einem rechtskräftigen Urteil
führen kann, ist der Bericht nach Einstellung oder anderweitiger Erledigung des Verfahrens
zu erstatten.

(3) Der Bericht, dem die Strafakten beizufügen sind, muss einen begründeten Verteilungs -
plan enthalten, in dem unter Hinweis auf den Akteninhalt alle Personen aufgeführt werden,
die aus eigenem Antrieb zur Aufklärung der Straftat beigetragen haben. Ferner muss aus
dem Bericht zu ersehen sein, in welcher Weise jede einzelne Person bei der Aufklärung mit-
gewirkt hat.

(4) Soll eine Person wegen der Mitteilungen, die sie der Polizei oder einer anderen Behörde
gemacht hat, bei der Verteilung der Belohnung berücksichtigt werden, so ist das Votum die-
ser Behörde in an gemessener Weise in die Entscheidung einzubeziehen.

29



(5) Einer besonderen Begründung bedarf es, wenn ausnahmsweise auch solche Personen
an der Belohnung beteiligt werden sollen, die erst durch die Staatsanwaltschaft, die Polizei
oder eine andere Behörde zu ihren Angaben veranlasst worden sind.

§ 5

Auslobung durch Polizeibehörden

(1) Bei Auslobung der Belohnung durch eine Polizeibehörde entscheidet die Leiterin oder
der Leiter der auslobenden Behörde über die Zuerkennung, Verteilung und Auszahlung des
ausgelobten Betrages.

(2) Soll eine Person wegen der Mitteilung, die sie gegenüber der Staatsanwaltschaft oder
einer anderen als der auslobenden Behörde gemacht hat, bei der Verteilung der Belohnung
berücksichtigt werden, so ist das Votum dieser Behörde in angemessener Weise in die
Entscheidung einzubeziehen.

§ 6

Auslobung durch Dritte

Auslobungen von Belohnungen durch Private oder Institutionen sind nach §§ 657 ff. BGB
möglich. Wird den mit dem Verfahren betrauten Behörden der Polizei bzw. Staatsanwalt -
schaft eine solche Absicht bekannt, haben diese sich gegenseitig zu informieren. Geld -
beträge, die der Staatsanwaltschaft oder der Polizei von privater Seite zur Auslobung von
Belohnungen oder zur Verteilung an die in einer Ermittlungssache tätig gewordenen Justiz-
oder Polizeibeamtinnen oder -beamten angeboten werden, sind zurückzuweisen.

§ 7

Abrechnungsverfahren

(1) Von den auf Grund der Entscheidung nach § 4 Abs. 1 zu leistenden Ausgaben sind zu
buchen:

1. die Kosten der Bekanntmachung bei der Haushaltsstelle 05 03 – 536
(Sachkonto 617 0000 607),

2. die Belohnungen bei 05 03 – 536 (Sachkonto 617 0000 613).

(2) Soll im Einzelfall ohne vorangegangene Auslobung an Privatpersonen für deren Mitwir -
kung eine Belohnung aus Mitteln der Justizverwaltung gezahlt werden, ist dem für Justiz zu-
ständigen Ministerium zu berichten.

Die Bestimmungen des § 4 Abs. 2 bis 5 gelten sinngemäß.
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(3) Die Entscheidung über die Zuerkennung einer Belohnung in den Fällen des § 1 Abs. 1
Nr. 2 und 3 und Abs. 4 trifft das für Justiz zuständige Ministerium. Dieses veranlasst auch
die Auszahlung der zuerkannten Beträge.

(4) Soll die von einer Polizeibehörde ausgesetzte Belohnung entrichtet werden, so erfolgt
die Zahlung unmittelbar aus der Finanzposition 03 81 – 53600 (Sachkonto 613 0000 900)
der Behörde, die die Belohnung ausgesetzt hat.

§ 8

Schlussvorschriften

(1) Der Gemeinsame Runderlass des Ministeriums der Justiz und des Ministeriums des
Innern und für Sport vom 26. Juli/1. September 2007 (StAnz. S. 2024, JMBl. S. 577) wird
aufgehoben.

(2) Dieser Runderlass tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Staatsanzeiger in Kraft.

II.

Der Runderlass wurde im Staatsanzeiger für das Land Hessen vom 10. Dezember 2012, 
S. 1314, veröffentlicht.

Nr. 3 Runderlass über die Entschädigungen und Vergütungen für Tätigkeiten in der
Ausbildung und bei Prüfungen im Justizbereich. RdErl. d. HMJIuE v. 17. 12. 2012 
(2301 – JPA II/2 – 2011/1960 – Z/A2 – JMBl. 2013, S. 31 – – Gült.-Verz. Nr. 322 –

ERSTER TEIL

Vergütungen und Entschädigungen für
Arbeitsgemeinschaftsleiterinnen und -leiter, Praktikumsleiterinnen und -leiter

sowie Lehrtätigkeiten 

§ 1

Entschädigungen für Arbeitsgemeinschaftsleiterinnen und -leiter

(1) Richterinnen, Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die als Leiterin oder Leiter
einer
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1. Regel- oder Klausurarbeitsgemeinschaft für Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferen -
dare oder

2. Einführungsarbeitsgemeinschaft für die Ausbildung in den Pflichtausbildungsstellen
 „erstinstanzliche Zivilsachen”, „Strafsachen” und „Rechtsanwalt” (§ 29 Abs. 2 Nr. 1, 2
und 4 des Juristenausbildungsgesetzes in der Fassung vom 15. März 2004 (GVBl. I 
S. 158), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Mai 2011 (GVBl. S. 206),

bestellt sind (Arbeitsgemeinschaftsleiterinnen und -leiter), erhalten für die mit dieser Tätig -
keit verbundenen Aufwendungen eine Entschädigung nach den Abs. 2 und 3.

(2) Im Falle des Abs. 1 Nr. 1 beträgt die jederzeit widerrufliche Entschädigung monatlich

1. 44, 00 Euro, wenn drei bis fünf Personen,

2. 87,00 Euro, wenn sechs oder mehr Personen,

die zur Teilnahme an der Arbeitsgemeinschaft verpflichtet sind oder denen die Teilnahme
durch ausdrückliche Verfügung der Ausbildungsbehörde gestattet ist, am Ende eines
Monats an der Arbeitsgemeinschaft teilnehmen. Sie wird gewährt, wenn die Tätigkeit bis
zum 15. des Monats aufgenommen wurde, andernfalls ist sie erst mit Beginn des auf die
Übernahme der Tätigkeit folgenden Monats zu gewähren. Bei nicht nur vorübergehender
Verhinderung entfällt sie nach Ablauf des Monats, in dem die Verhinderung eingetreten ist.
Für die Entschädigung der Vertreterin oder des Vertreters gilt Satz 3. Während des
Erholungsurlaubes wird die Entschädigung weiter gewährt. Die Entschädigung wird monat-
lich nachträglich gezahlt.

(3) Im Falle des Abs. 1 Nr. 2 beträgt die Entschädigung 87,00 Euro, wenn die Leiterin oder
der Leiter der Einführungsarbeitsgemeinschaft mindestens ein Drittel des Unterrichts über-
nimmt. Die Entschädigung ist nach Abschluss der jeweiligen Einführungsarbeitsgemein -
schaft zu zahlen.

(4) Entschädigungen nach Abs. 1 Nr. 1 und 2 werden nebeneinander gewährt. Die
Gesamtentschädigung darf jedoch 128,00 Euro je Monat und 1 207,00 Euro jährlich nicht
übersteigen.

(5) Die Entschädigungen sind als Aufwandsentschädigung steuerfrei.

§ 2

Vergütungen für Arbeitsgemeinschaftsleiterinnen und -leiter

(1) Arbeitsgemeinschaftsleiterinnen und -leiter, die nicht entlastet sind, erhalten für die mit
dieser Tätigkeit verbundenen Aufwendungen eine Lehrvergütung von 22,00 Euro je Unter -
richtsstunde; Regelarbeitsgemeinschaft und die ihr zugeordnete Einführungsarbeitsgemein -
schaft gelten in diesem Sinne als Einheit, sofern sie von derselben Person betreut werden.

(2) Die Lehrvergütung ist jeweils nach Abschluss eines Ausbildungsabschnitts abzurech-
nen.
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§ 3

Entschädigungen für Praktikumsleiterinnen und -leiter

(1) Richterinnen, Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die mit der Leitung einer
als Gruppenpraktikum stattfindenden praktischen Studienzeit für Studierende der Rechts -
wissenschaft beauftragt sind (Praktikumsleiterinnen und -leiter), erhalten für die mit dieser
Tätigkeit verbundenen Aufwendungen jeweils für die gesamte Dauer einer praktischen
Studienzeit eine Entschädigung in Höhe von 128,00 Euro.

(2) Die Entschädigung ist nachträglich zu zahlen. Sie ist als Aufwandsentschädigung steu-
erfrei.

§ 4

Vergütungen für Praktikumsleiterinnen und -leiter

(1) Praktikumsleiterinnen und -leiter, die nicht entlastet sind, erhalten für die mit dieser
Tätigkeit verbundenen Aufwendungen eine Lehrvergütung von 20,45 Euro je Unterrichts -
stunde. Die Vergütung darf 205,00 Euro je Woche nicht übersteigen.

(2) Die Lehrvergütung ist jeweils nach Abschluss einer praktischen Studienzeit abzurechnen.

§ 5

Vergütungen für andere Lehrkräfte

(1) Lehrkräfte, die nebenamtlich tätig werden, erhalten je Unterrichtsstunde

1. in einer Arbeitsgemeinschaft der Rechtsreferendarinnen und 20,45 Euro,
Rechtsreferendare

2. in einer Arbeitsgemeinschaft oder einem Lehrgang für Beamtinnen 20,00 Euro,
und Beamte in Ausbildung für die Laufbahn des gehobenen Dienstes

3. in einer Arbeitsgemeinschaft oder einem Lehrgang für Beamtinnen 17,00 Euro,
und Beamte in Ausbildung für die Laufbahn des einfachen und
des mittleren Dienstes

4. in Fachkunde in der Ausbildung für Auszubildende 17,00 Euro.

(2) Die Vergütung ist monatlich nachträglich zu zahlen.

§ 6

Bewilligung und Buchung der Entschädigungen und Vergütungen

(1) Für die Bewilligung und Zahlbarmachung der Entschädigungen und Vergütungen sind
zuständig
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1. das Oberlandesgericht für die

a) Arbeitsgemeinschaftsleiterinnen und -leiter sowie die Praktikumsleiterinnen und -lei-
ter, wenn die Arbeitsgemeinschaften oder Praktika von dem für Justiz zuständigen
Ministerium bei Behörden oder Gerichten außerhalb des Geschäftsbereichs einge-
richtet sind, und

b) Lehrkräfte in Arbeitsgemeinschaften und Lehrgängen in der Ausbildung für die Lauf -
bahn des Justizwachtmeisterdienstes,

2. die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht für Lehrkräfte in Arbeitsgemein -
schaften und Lehrgängen in der Ausbildung für die Laufbahn des Amtsanwaltsdienstes,

3. im Übrigen die Gerichte und Behörden, bei denen die Arbeitsgemeinschaften, die prak-
tischen Studienzeiten oder die Lehrgänge eingerichtet sind, oder bei denen die
Ausbildung für Auszubildende durchgeführt wird.

Soweit Gerichten und Behörden Befugnisse nach Satz 1 zugewiesen sind, werden diese als
Justizverwaltungsbehörden tätig.

(2) In der Bewilligung ist der Zahlungsweg (Kontonummer, Kreditinstitut, Bankleitzahl) an-
zugeben. Unterliegt die Vergütung dem Steuerabzug für Arbeitslohn, so ist unter Angabe der
Dienststellen- und Personalnummer eine Mitversteuerungsanzeige an die Hessische
Bezügestelle zu erteilen.

§ 7

Nebenberufliche Lehrkräfte

Die §§ 1, 2 und 5 gelten entsprechend für Lehrkräfte die nebenberuflich in einer Arbeits -
gemeinschaft, in einem Lehrgang oder in der Ausbildung für Auszubildende Unterricht er-
teilen.

ZWEITER TEIL

Vergütungen für die Durchführung von Staats- und Laufbahnprüfungen

§ 8

Gemeinsame Vorschriften

(1) Für die Staats- und Laufbahnprüfungen im Bereich des Hessischen Ministeriums der
Justiz, für Integration und Europa wird eine Vergütung nach den §§ 9 und 10 gewährt. Die
Prüftätigkeit als Nebentätigkeit ist in der Regel als Ausübung eines freien Berufes anzuse-
hen. Vergütungen dafür gehören zu den Einkünften aus selbstständiger Tätigkeit und sind
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nach § 3 Nr. 26 Einkommensteuergesetz steuerfrei, soweit die Voraussetzungen dieser
Vorschrift im Einzelfall erfüllt sind.

(2) Neben der Vergütung nach Abs. 1 wird Reisekostenerstattung nach dem Hessischen
Reisekostengesetz vom 9. Oktober 2009 (GVBl. I S. 397) gewährt.

(3) Aufsichtspersonen erhalten für die Beaufsichtigung der schriftlichen Arbeiten und der
Vorbereitung der Kurzvorträge eine Vergütung von 2,75 Euro je 30 Minuten. Diese Vergütung
ist lohnsteuerpflichtig. 

§ 9

Staatsprüfungen

(1) Die nebenamtlichen Mitglieder des Justizprüfungsamtes sowie die Leiterinnen und
Leiter einer Referendararbeitsgemeinschaft oder eines Lehrgangs im Arbeitsrecht erhalten
als Vergütung für die

1. Erstellung einer Prüfungsaufgabe einschließlich ausführlichen Lösungsvorschlag
(Prüfervermerk) bei Annahme durch das Justizprüfungsamt

a) einer Hausarbeit oder Aufsichtsarbeit 330,00 Euro,

b) eines Kurzvortrages 100,00 Euro,

2. Überarbeitung einer vom Prüfungsamt überlassenen älteren Hausarbeitsaufgabe

a) und Aktualisierung der Aufgabe mit Lösungsvorschlag
(Prüfervermerk) bei Annahme durch das Justizprüfungsamt 220,00 Euro,

b) und Durchsicht verbunden mit einem Vermerk zur weiteren Eignung 55,00 Euro.

(2) Die Prüferinnen und Prüfer erhalten als Vergütung

1. in der ersten juristischen Staatsprüfung für die

a) Durchsicht und Bewertung
aa) einer Hausarbeit 104,50 Euro,
bb) einer Aufsichtsarbeit 16,50 Euro,

b) Mitwirkung in der mündlichen Prüfung je Kandidatin oder Kandidat 33,00 Euro,

2. in der zweiten juristischen Staatsprüfung für die

a) Durchsicht und Bewertung einer Aufsichtsarbeit 16,50 Euro,

b) Mitwirkung in der mündlichen Prüfung, einschließlich Kurzvortrag,
je Kandidatin oder Kandidat 45,00 Euro.

Für den Fall, dass Kandidaten oder Kandidatinnen die Prüfung nach § 50 Abs. 3 und
51 Abs. 2 Satz 1 des Juristenausbildungsgesetzes in der bis zum 31. Oktober 2007 gelten-
den Fassung und § 33 Abs. 2 und 4 der Juristenausbildungsordnung in der bis zum
31. Oktober 2007 geltenden Fassung ablegen, erhalten die Prüferinnen und Prüfer in der
zweiten juristischen Staatsprüfung für die
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1. Bearbeitung einer Vortragsakte mit dreitägiger Vorbereitungszeit 16,50 Euro,

2. Mitwirkung in der mündlichen Prüfung je Kandidatin oder Kandidat 33,00 Euro.

§ 10

Laufbahnprüfungen

(1) Die Prüferinnen und Prüfer erhalten als Vergütung

1. bei der Rechtspfleger- und Amtsanwaltsprüfung sowie bei der Prüfung
für den gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdienst

a) für die Durchsicht und Bewertung einer Aufsichtsarbeit 9,70 Euro,

b) für die Bearbeitung einer Vortragsakte in der Amtsanwaltsprüfung 6,60 Euro,

c) für die verantwortliche Mitwirkung an der mündlichen Prüfung 9,50 Euro,
je Kandidatin oder Kandidat

d) für den Vorsitz in der mündlichen Prüfung 11,85 Euro,
je Kandidatin oder Kandidat

2. bei der Prüfung für den mittleren Justizdienst, den Gerichtsvollzieherdienst, den mittle-
ren Vollzugs- und Verwaltungsdienst, den allgemeinen Vollzugsdienst und den Justiz -
vollziehungsdienst

a) für die Durchsicht und Bewertung einer Aufsichtsarbeit 6,60 Euro,

b) für die verantwortliche Mitwirkung an der mündlichen Prüfung 6,60 Euro,
je Kandidatin oder Kandidat

c) für den Vorsitz in der mündlichen Prüfung 8,25 Euro.
je Kandidatin oder Kandidat

DRITTER TEIL

Schlussvorschriften

§ 11

Inkrafttreten

(1) Dieser Runderlass tritt am 1. Januar 2013 in Kraft.

(2) Zahlungen aufgrund der Runderlasse

1. Entschädigung und Vergütung für Leiterinnen und Leiter von Referendararbeitsgemein -
schaften und praktischen Studienzeiten sowie Vergütung von nebenamtlichen und ne-
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benberuflichen Unterricht in der Ausbildung von Angehörigen des öffentlichen Dienstes
[RdErl. d. MdJ vom 10. Oktober 2006 (2103/4 – V – 2006/6320 – I/A2) – JMBl. S. 542 –
und RdErl. des MdJIuE vom 10. Januar 2012 (2013/4 – JPA II/2 – 2011/12346 – Z/A2) –
JMBl. S. 78 –],

2. Prüfungsvergütungen für Staats- und Laufbahnprüfungen [RdErl. d. MdJ vom
30. August 2007 (2301 – V – 2007/6945 – I/A2) – JMBl. S. 549 –, zuletzt geändert am
21. Juni 2011 (2243 – JPA II/2 – 2010/12398 – II/E-JPA) – JMBl. S. 373 –]

sind auf Zahlungen nach diesem Runderlass anzurechnen.

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport und das Hessische Ministerium der
Finanzen haben diesem Runderlass zugestimmt.

Nr. 4 Aktenordnung für die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit (Aktenordnung SG –
AktO-SG) RdErl. d. HMDJIE v. 17. 12. 2012 (1454 – I/B1 – 2012/9316 – I/B) – JMBl. 2013,
S. 37 – – Gült.-Verz.-Nr. 213 –

RdErl. v. 23. 11. 2009 (JMBl. 2010, S. 4)
01. 12. 2010 (JMBl. 2011, S. 189)
21. 12. 2011 (JMBl. 2012, S. 76)

Inhaltsübersicht

§ 1 Anwendungsbereich
§ 2 Aktenzeichen
§ 3 Bildung der Akten
§ 4 Aktendeckel oder Datenblatt
§ 5 Grundsätze der Aktenführung
§ 6 Hauptakten
§ 7 Nebenakten
§ 8 Doppelakten
§ 9 Ersatzakten
§ 10 Verbindung und Trennung von Verfahren
§ 11 Wiederaufnahme, Zurückverweisung und Fortsetzung von Verfahren
§ 12 Verwahrung der Akten
§ 13 Fristen und Termine
§ 14 Versenden von Akten und Gewährung von Akteneinsicht
§ 15 Abgabe von Akten
§ 16 Abschluss und Weglegen der Akten
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§ 17 Datenerfassung, Führung von Registern und Verzeichnissen
§ 18 Verfahrensregister
§ 19 Allgemeines Register
§ 20 Register für sonstige Verfahren
§ 21 Namen- oder Adressdatei
§ 22 Verhandlungskalender
§ 23 Schlussbestimmungen

Anlagen

Anlage 1 Registerzeichen zum Verfahrensregister

Anlage 2 Zusatzzeichen zum Verfahrensregister

Anlage 3 Registerzeichen für die nach § 19 und § 20 zu führenden Register

Anlage 4 Zusatzzeichen für das nach § 20 zu führende Register

§ 1

Anwendungsbereich

(1) Diese Aktenordnung regelt die Behandlung des Schriftguts in Rechtssachen sowie die
Führung der dazugehörigen Register und Verzeichnisse.

(2) Die Behandlung des Schriftguts in Justizverwaltungsangelegenheiten sowie die Bildung
und die Führung der Personalakten richten sich nach den dazu erlassenen Vorschriften.

(3) 1Verwaltungsvorgänge – insbesondere solche, die in einer Dienstaufsichtssache anfal-
len – dürfen nicht zu den Verfahrensakten der Rechtssachen genommen werden. 2Sie sind
zu den betreffenden Sammelakten der Gerichtsverwaltung zu nehmen.

§ 2

Aktenzeichen

(1) 1Jede Rechtssache erhält ein Aktenzeichen, unter dem alle dazugehörigen Schriftsätze
und sonstigen Bestandteile zu führen sind. 2Es ist auf der ersten Seite jedes Schriftstücks
anzubringen, wenn es nicht schon angegeben ist.

(2) 1Das Aktenzeichen wird bei der Registrierung der Verfahren gebildet aus

a) dem Kennzeichen des Gerichts („S” für Sozialgericht, „L” für Landessozialgericht),

b) der Ordnungsnummer des zuständigen Spruchkörpers,

c) dem Registerzeichen (Anlagen 1 und 3),

d) der laufenden Nummer der Sache (§ 17 Absatz 3),
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e) davon getrennt durch einen Schrägstrich den beiden Endziffern des Jahres, in dem die
Klage, das Rechtsmittel oder der sonstige Antrag eingegangen ist, und

f) einem gegebenenfalls nachzustellenden Zusatzzeichen (Anlagen 2 und 4); in Entschä -
digungsverfahren (§§ 201 GVG, 202 Satz 2 SGG) ist zur Kennzeichnung des betroffenen
Rechtsgebiets ein Registerzeichen aus Anlage 1 als weiteres Zusatzzeichen hinzuzu-
setzen.

2Soweit sie nicht durch den Schrägstrich getrennt sind, werden die einzelnen Merkmale des
Aktenzeichens durch ein Leerzeichen getrennt.

(3) 1Die in Verfahren vor dem Landessozialgericht anfallenden Vorgänge werden unter dem
besonderen Aktenzeichen dieser Instanz geführt. 2Auf jeder Beschwerde- oder Berufungs -
entscheidung ist unter dem Aktenzeichen der zweiten Instanz auch das erstinstanzliche
Aktenzeichen in Bruchform anzugeben. 3Auf Anordnung des Präsidenten des Landes -
sozialgerichts kann auf den Entscheidungen, dem Aktendeckel oder dem Datenblatt dem
Aktenzeichen der ersten Instanz in Klammern der Gerichtsort oder ein Kürzel für diesen an-
gefügt werden.

Beispiel: L 21 R 1205/07_
S 14 R 311/05 (P)

(4) Jede Änderung des Aktenzeichens ist auf dem Aktendeckel oder dem Datenblatt zu ver-
merken und allen Beteiligten mitzuteilen.

§ 3

Bildung der Akten

(1) 1Das in den Rechtssachen anfallende Schriftgut wird in Verfahrensakten zusammenge-
fasst. 2Für die in den Registern zu führenden Verfahren sind Hauptakten (§ 6) anzulegen.
Soweit notwendig, können darüber hinaus

a) Nebenakten (§ 7),

b) Doppelakten (§ 8),

c) Ersatzakten (§ 9) und

d) Retente (§ 14)

angelegt werden.

(2) Hauptakten, Nebenakten, Doppelakten und Ersatzakten werden grundsätzlich als ge-
heftete Bände in einem Aktendeckel oder – bei Verwendung transparenter Deckel – mit
einem vorgehefteten Datenblatt geführt.

(3) 1Retente und Nebenakten, insbesondere in unselbständigen PKH- und Kostensachen,
sowie das in AR-Sachen und in Amts- und Rechtshilfeersuchen anfallende Schriftgut kön-
nen, soweit der zu erwartende Umfang außer Verhältnis zu dem mit dem Anlegen einer Akte
nach Absatz 2 verbundenen Aufwand steht, auch als Blattsammlung geführt werden.
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2Blattsammlungen benötigen keinen Aktendeckel und keine Foliierung. 3Wächst der Umfang
einer Blattsammlung an, so ist die Blattsammlung mit Seitenzahlen zu versehen oder in eine
geheftete Akte zu überführen.

§ 4

Aktendeckel oder Datenblatt

(1) 1Auf dem Aktendeckel oder auf dem Datenblatt werden das Gericht, der Name oder die
sonstige Bezeichnung der Verfahrensbeteiligten sowie der Prozessbevollmächtigten und
das Aktenzeichen angegeben. 2In der zweiten Instanz ist das Aktenzeichen des Landes -
sozialgerichts hinzuzufügen (§ 2 Absatz 3). 3Soweit sonstige Vorschriften die Aufnahme wei-
terer Vermerke auf dem Aktendeckel oder Datenblatt vorsehen, bleiben diese unberührt.

(2) 1Darüber hinaus sollen insbesondere für Entscheidungen in der Sache sowie für die
Bewilligung von Prozesskostenhilfe, die Beiordnung eines Rechtsanwalts, die Beiziehung
von Akten, den Eingang und die Rücksendung von Originalunterlagen und die Erhebung von
Kosten weitere Vermerke aufgenommen werden. 2Dem Präsidenten des Landessozial -
gerichts bleiben von Satz 1 abweichende Regelungen sowie nähere Bestimmungen zu Inhalt
und Form der Angaben und Vermerke vorbehalten. 3Er kann anordnen, dass für weitere
Sachverhalte Vermerke anzubringen sind.

(3) Die notwendigen Angaben und Vermerke auf dem Aktendeckel oder dem Datenblatt
sind auf dem aktuellen Stand zu halten.

(4) 1Folgebände erhalten dem ersten Band entsprechende Aktendeckel oder Datenblätter.
2Die Bände sind fortlaufend zu nummerieren. 3Muss ein Aktendeckel ersetzt werden, sind
alle Angaben und Vermerke auf den neuen Aktendeckel zu übertragen.

§ 5

Grundsätze der Aktenführung

(1) 1Alle zu einer Akte gehörenden Schriftstücke (einschließlich Faxe) werden grundsätzlich
in der Reihenfolge ihres Eingangs bei der Geschäftsstelle im Original eingeheftet und oben
rechts fortlaufend mit arabischen Zahlen nummeriert. 2Soweit zur Behandlung von Briefum -
schlägen keine gesonderten landesrechtlichen Vorschriften bestehen, sind sie zur Akte zu
nehmen, wenn sich darin Klage-, Antrags- oder Rechtsmittelschriften befunden haben.

(2) 1Zustellungsnachweise sind unmittelbar hinter der Entscheidung beziehungsweise Ver -
fügung einzuordnen, zu der sie gehören. 2Wenn Zustellungsnachweise in einer Sache in
großer Zahl anfallen, können sie ausnahmsweise als Nebenakte (gegebenenfalls in Form
einer Blattsammlung) geführt werden. 3Die Anlage einer solchen Nebenakte ist auf der
Zustellverfügung zu vermerken.
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(3) Ist ein weiterer Band anzulegen, so wird dies in dem zu schließenden Band unter
Angabe der bis dahin erreichten Blattzahl und des Datums vermerkt.

(4) 1Die Verfahrensakten des Sozialgerichts werden in der zweiten Instanz fortgeführt. 2Der
Beginn des zweitinstanzlichen Verfahrens wird durch ein hinter dem letzten Blatt des beim
Sozialgericht entstandenen Vorgangs einzuheftendes Trennblatt gekennzeichnet. 3Unmit -
telbar hinter dem Trennblatt sind Verfügungen zur Berichterstatterbestimmung einzuheften.
4Ein in der zweiten Instanz neu angelegter Band wird Bestandteil der Akten des Sozial -
gerichts. 5Nach Abschluss des Rechtsmittelverfahrens sind die Akten des Sozialgerichts der
Geschäftsstelle des erstinstanzlichen Gerichts nebst einer beglaubigten Abschrift der im
Rechtsmittelverfahren ergangenen Entscheidung zurückzusenden. 6Das Original der Ent -
scheidung sowie der Schlussverfügung des Landessozialgerichts sollen beim Landes -
sozialgericht verbleiben. 7Im Einverständnis mit der obersten Dienstbehörde können durch
den Präsidenten des Landessozialgerichts von Satz 1 bis 4 und 6 abweichende Regelungen
getroffen werden.

(5) 1Werden später zurückzugebende oder zum unmittelbaren Einheften aus anderen Grün -
den nicht geeignete Unterlagen eingereicht, so sind sie möglichst in einem einzuheftenden
Umschlag aufzubewahren. 2Auf diesem werden der Inhalt, der Name des Einsenders sowie
das Aktenzeichen und die Blattzahl notiert. 3Die vollständige oder teilweise vorübergehende
oder dauerhafte Entnahme der Unterlagen sowie deren Verbleib werden von der Geschäfts -
stelle auf dem Umschlag vermerkt. 4Zum Verfahren gereichte Unterlagen, die nicht entspre-
chend Satz 1 aufbewahrt werden können, werden mit Angaben versehen, die ihre Zuord -
nung zu dem Verfahren ermöglichen, und nach Fertigung eines entsprechenden Akten -
vermerks gesondert verwahrt. 5Dies gilt insbesondere für Röntgenbilder; der Präsident des
Landessozialgerichts trifft zu deren Verwahrung nähere Anordnungen.

(6) 1Wird ein Blatt vorübergehend oder dauerhaft aus der Akte entfernt, so ist stattdessen
ein als solches zu bezeichnendes Fehlblatt einzuheften. 2Auf dem Fehlblatt sind das ent-
nommene Schriftstück und seinen Verbleib kennzeichnende Angaben zu vermerken.

§ 6

Hauptakten

(1) 1Zu der Hauptakte werden grundsätzlich alle zu dem Verfahren eingehenden Schrift -
stücke und sonstigen Unterlagen genommen. 2Schriftstücke, die sowohl in die Hauptakte
als auch in die Nebenakte gehören (zum Beispiel bei Verfahren bezüglich der Gewährung
von Prozesskostenhilfe), sind im Original zur Hauptakte und in Ablichtung zur Nebenakte zu
nehmen. 3Entgegenstehende Vorschriften bleiben unberührt.

(2) 1Dem ersten Blatt der Akte wird ein Stammdatenblatt vorgeheftet. 2Das Stammdaten -
blatt soll mit dem Geschäftsstellenautomationsprogramm erzeugt werden und die vollstän-
digen Namen und Anschriften aller Verfahrensbeteiligten, gegebenenfalls deren gesetzlichen
Vertreter und/oder Bevollmächtigten sowie die Kommunikation mit den Beteiligten erleich-
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ternde Informationen enthalten. 3Die Angaben auf dem Stammdatenblatt sind laufend zu
 aktualisieren. 4Weitere Anordnungen zum Inhalt des Stammdatenblattes bleiben dem Präsi -
denten des Landessozialgerichts vorbehalten.

(3) Nach dem Stammdatenblatt ist dem ersten Blatt der Akte zudem eine Aufstellung der
Aktenzeichen aller weiteren anhängigen und abgeschlossenen Verfahren des Klägers oder
Antragstellers bei dem Gericht vorzuheften.

(4) 1Werden Aktenordner oder andere Unterlagen beigezogen (Beiakten), sind diese so zu
kennzeichnen, dass die Zugehörigkeit zu der Hauptakte jederzeit erkennbar ist. 2Die Beizie -
hung und der Verbleib der Beiakten sind in der Hauptakte zu vermerken.

§ 7

Nebenakten

(1) 1Für Vorgänge, die mit einer Sache, für welche eine Hauptakte angelegt ist, im Zusam -
menhang stehen, die aber selbst nicht in einer Hauptakte zu führen sind, können Neben -
akten angelegt werden. 2Dies gilt insbesondere für Schriftstücke, die einen nicht selbst-
ständig zu registrierenden Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe betreffen. 3Neben -
akten sind Bestandteile der Hauptakten. 4Das Anlegen einer Nebenakte ist auf dem Akten -
deckel oder dem Datenblatt der Hauptakte zu vermerken.

(2) 1In einem als Nebenakte anzulegenden gesonderten Kostenheft zu führen sind die in
einer Rechtssache anfallenden Kostenvorgänge, Zahlungsanzeigen und sonstigen Nach -
richten der Landeskasse sowie Vorgänge im Zusammenhang mit der Abrechnung von
Kostenvorschüssen nach § 109 SGG. 2Das Kostenheft ist bei der Hauptakte zu führen; es
soll ihr als Blattsammlung vorgeheftet werden.

(3) 1Wird dem Richter eine Erinnerung gegen einen Kostenfestsetzungsbeschluss, gegen
den Kostenansatz, gegen die Festsetzung der Rechtsanwaltsvergütung oder gegen die
Festsetzung der Vergütung eines im Wege der Prozesskostenhilfe beigeordneten Rechts -
anwaltes zur Entscheidung vorgelegt, so ist für diesen Vorgang eine neue Hauptakte anzu-
legen. 2Dies ist auf dem Aktendeckel des Hauptsacheverfahrens zu vermerken. 3Zu der
neuen Akte sind die Ablichtungen der angefochtenen Entscheidung des Urkundsbeamten,
der Nichtabhilfeentscheidung und der dieser Entscheidung zugrunde liegenden Vorgänge
des Hauptsacheverfahrens zu nehmen. 4Der Präsident des Landessozialgerichts kann von
Satz 1 bis 3 abweichende Anordnungen treffen; die Regelungen in § 20 Absatz 1 Satz 2 und
§ 2 bleiben davon jedoch unberührt.

(4) 1Die in den in Absatz 3 genannten Streitigkeiten entstandenen Akten werden nach deren
Erledigung den Akten des Hauptsacheverfahrens beigefügt. 2Kosten betreffende Vorgänge
sind zuvor dem Kostenbeamten vorzulegen. 
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§ 8

Doppelakten

1Hat ein Gericht höherer Instanz über ein Rechtsmittel zu entscheiden und wird das
Verfahren im Übrigen in der unteren Instanz fortgesetzt, so wird auf Anordnung des Gerichts
ein Doppel der Hauptakte angelegt. 2Dem Aktenzeichen wird auf dem Aktendeckel oder
dem Datenblatt der Doppelakte nicht „II” nachgestellt. 3Bis zur Beendigung der Verfahren ist
die Doppelakte von der Hauptakte getrennt fortzuführen. 4Sobald einer der beiden Teile des
Verfahrens beendet ist, wird die getrennte Aktenführung beendet. 5Die Doppelakte ist der
Hauptakte geschlossen beizufügen.

§ 9

Ersatzakten

(1) 1Ist eine Akte ganz oder zum Teil abhanden gekommen, so ist dies dem Vorsitzenden,
der Geschäfts- und der Gerichtsleitung mitzuteilen. 2Nach entsprechender richterlicher An -
ordnung wird der Verlust der Akte den Verfahrensbeteiligten mitgeteilt und eine Ersatzakte
angelegt. 3Soweit keine besonderen richterlichen Anordnungen hierzu getroffen werden,
sind die Verfahrensbeteiligten aufzufordern, in ihrem Besitz befindliche Unterlagen, die Be -
standteil der Akte gewesen sind oder gewesen sein können, zur Herstellung der Ersatzakte
zur Verfügung zu stellen. 4Ist diese angelegt, sind die Unterlagen zurückzureichen. 5Die
Ersatzakte ist auf dem Aktendeckel oder dem Datenblatt als solche kenntlich zu machen.

(2) 1Finden sich die abhanden gekommenen Unterlagen wieder ein, so ist auch dies dem
Vorsitzenden, der Geschäfts- und der Gerichtsleitung sowie den Verfahrensbeteiligten mit-
zuteilen. 2Die seit dem Abhandenkommen entstandenen Vorgänge werden aus der Ersatz -
akte in die Hauptakte übernommen und die Blattzahlen berichtigt. 3Der verbliebene Teil der
Ersatzakte ist der Hauptakte geschlossen beizufügen.

§ 10

Verbindung und Trennung von Verfahren

(1) 1Werden Verfahren zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung verbunden, sind
nur die Akten des nicht erledigten Verfahrens weiterzuführen. 2Soweit in der Entscheidung
zur Verbindung der Verfahren das fortzuführende Verfahren nicht ausdrücklich bestimmt ist,
ist das ältere der Verfahren fortzuführen. 3Die Akten des durch Verbindung erledigten
Verfahrens werden mit einer beglaubigten Abschrift des Verbindungsbeschlusses geschlos-
sen der Hauptakte des fortzuführenden Verfahrens beigefügt. 4Auf ihrem Aktendeckel oder
Datenblatt ist ein Vermerk über die Verbindung anzubringen. 5Die Verbindung ist im Daten -
satz beider Verfahren zu vermerken.
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(2) 1Ordnet das Gericht an, dass als eine Sache geführte Verfahren getrennt verhandelt und
entschieden werden sollen, so ist für das abgetrennte Verfahren eine neue Hauptakte (§ 18
Absatz 5) anzulegen. 2Diese beginnt mit einer beglaubigten Abschrift des Trennungsbe -
schlusses. 3Auf Anordnung des Vorsitzenden können Ablichtungen aus der bisherigen Akte
gefertigt und zu der neuen Akte genommen werden. 4Die Trennung ist auf dem Aktendeckel
oder Datenblatt zu vermerken.

§ 11

Wiederaufnahme, Zurückverweisung und Fortsetzung von Verfahren

1Wird eine Entscheidung durch die Rechtsmittelinstanz aufgehoben und die Sache zurück-
verwiesen, wird ein statistisch erledigtes Verfahren wieder aufgenommen oder wird wegen
der Anfechtung einer verfahrensbeendenden Erklärung die Fortsetzung eines Verfahrens be-
gehrt, so sind die Akten des vorangegangenen Verfahrens unter Einlegung eines Trenn -
blattes unter dem neuen Aktenzeichen (§ 18 Absatz 3 a und b) fortzuführen. 2Dazu ist das
Aktenzeichen des erledigten Verfahrens auf dem Aktendeckel leserlich zu streichen und mit
dem neuen Aktenzeichen zu versehen. 3Wird auf Anordnung des Vorsitzenden eine neue
Akte angelegt, sind die Akten des erledigten Verfahrens der neuen Hauptakte geschlossen
beizufügen.

§ 12

Verwahrung der Akten

(1) 1Die Verfahrensakten werden von der Geschäftsstelle geordnet und grundsätzlich nach
Spruchkörpern getrennt verwahrt. 2Ein Retent ist dort zu verwahren, wo die dazugehörige
Akte zu verwahren wäre. 3Es können Fächer für bereits terminierte und für entscheidungs-
reife Verfahren angelegt werden. 4Näheres bestimmt die Gerichtsleitung.

(2) 1Akten und Aktenbestandteile dürfen nur zur Bearbeitung aus der Geschäftsstelle ent-
fernt werden. 2Dies soll nur mit Wissen der Geschäftsstelle erfolgen; anderenfalls ist sie un-
verzüglich zu informieren. 3Mit Ausnahme vertraulich zu behandelnder Sachen dürfen Akten
und Aktenbestandteile nicht unter persönlichem Verschluss gehalten werden. 4Die
Geschäftsstelle muss den Verbleib von Akten und Aktenbestandteilen jederzeit nachweisen
können.

(3) 1Abgeschlossene Akten werden geordnet in der Registratur oder dem Archiv aufbe-
wahrt. 2Der Präsident des Landessozialgerichts regelt die Einzelheiten für die Ordnung der
Registratur oder des Archivs. 3Insoweit bestehende landesrechtliche Regelungen bleiben
unberührt.

(4) Sammelakten sind nach besonderer Anordnung der Gerichtsleitung aufzubewahren.
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§ 13

Fristen und Termine

(1) 1Die Geschäftsstelle legt die Akten termingerecht vor. 2Die Fristenkontrollen sollen mit
Hilfe des Geschäftsstellenautomationsprogramms vorgenommen werden.

(2) 1Vor einer Sitzung ist den Mitgliedern des Spruchkörpers ein Terminsverzeichnis vorzu-
legen, das die Aktenzeichen, die Namen der mitwirkenden Berufsrichter, der ehrenamtlichen
Richter und gegebenenfalls des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle sowie der Beteiligten
enthält. 2Am Eingang zum Sitzungssaal ist ein Terminsverzeichnis auszuhängen.

§ 14

Versenden von Akten und Gewährung von Akteneinsicht

(1) 1Wird eine Akte dem Rechtsmittelgericht zur Entscheidung vorgelegt, ist ein Retent an-
zulegen. 2Nicht an das Rechtsmittelgericht weiterzuleitende Vorgänge werden zum Retent
genommen und nach Rückkehr der Akte an das Ausgangsgericht in diese eingeheftet.

(2) 1Werden aus anderen Gründen Akten oder Aktenteile laufender Verfahren versandt, so
ist ebenfalls ein Retent anzulegen, aus welchem sich das Aktenzeichen, die Beteiligten, der
Empfänger, der Grund und der Umfang der Versendung ergeben. 2Zum Retent zu nehmen
sind insbesondere Ablichtungen des Übersendungsersuchens und der Übersendungsverfü-
gung. 3Die Versendung hat gegen einen Zustellnachweis zu erfolgen. 4Die Einhaltung der
Rücksendefrist ist von der Geschäftsstelle zu überwachen.

(3) 1Bis zur Rückkehr der nach Absatz 2 versandten Akten eingehende Schriftstücke wer-
den entweder nach richterlicher Anweisung den übersandten Akten nachgereicht oder zum
Retent genommen. 2Nebenakten, insbesondere die in Prozesskostenhilfeverfahren angeleg-
ten, sowie Vorgänge, bezüglich derer die Akteneinsicht aus besonderen Gründen be-
schränkt oder versagt ist, sind beim Retent zu verwahren. 3Sie dürfen nur auf besondere
richterliche Anordnung versandt werden. 4Blattsammlungen sind vor der Versendung zu heften.

(4) 1Nehmen Beteiligte im Gericht Einsicht in die Akten zu laufenden Verfahren, hat die
Geschäftsstelle dies zu beaufsichtigen. 2Die Beaufsichtigung kann nach Anordnung der
Gerichtsleitung auch in anderer Weise sichergestellt werden. 3Einsicht in abgeschlossene
Verfahren wird nur auf Anordnung der Gerichtsleitung gewährt. 4Dieser bedarf es nicht bei
Anforderungen durch das Landessozialgericht.

§ 15

Abgabe von Akten

(1) Werden Verfahrensakten endgültig an einen anderen Spruchkörper, ein anderes Gericht
oder eine Behörde abgegeben, sind die Abgabeentscheidung und der Tag der tatsächlichen
Abgabe im Datensatz zu vermerken.
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(2) 1Bei Abgaben innerhalb des Gerichts ist die Akte fortzuführen. 2Entsprechendes gilt bei
Änderungen der Sachgebietszuordnung während eines laufenden Verfahrens.

(3) 1Die Versendung von Akten hat gegen einen Zustellnachweis zu erfolgen. 2Retente brau-
chen nicht angelegt werden. 3Die Zustellnachweise sind nach Anordnung der Gerichts -
leitung aufzubewahren. 4Nach Abgabe eingehende Schriftstücke werden urschriftlich wei-
tergeleitet.

(4) 1Im Falle der Verweisung wird um Mitteilung des neuen Aktenzeichens gebeten. 2Dieses
wird im Register nachgetragen, sobald es bekannt ist.

§ 16

Abschluss und Weglegen der Akten

(1) 1Hat das Gericht festgestellt, dass das Verfahren im Sinne der Anordnung über die
Erhebung von statistischen Daten in der Sozialgerichtsbarkeit als erledigt gilt, so schließt die
zuständige Geschäftsstelle die dazugehörigen Akten nach abschließender kostenrechtlicher
Prüfung ab. 2Vor dem Weglegen sind die den hierzu erlassenen Bestimmungen entspre-
chenden Vermerke über die Aufbewahrung, Aussonderung, Ablieferung und Vernichtung
von Schriftgut zu fertigen.

(2) 1Zur Erleichterung der späteren Aussonderung kann der Präsident des Landessozial -
gerichts bestimmen, dass das von der Vernichtung auszunehmende und länger aufzube-
wahrende Schriftgut bereits von seiner Entstehung an von der chronologischen Aktenhef -
tung ausgenommen und nach Aktenzeichen geordnet verwahrt wird. 2Anstelle des geson-
dert verwahrten Originalschriftgutes ist eine Leseabschrift zu den Akten zu nehmen.

(3) 1Beigezogene Verwaltungsvorgänge sowie sonstige zurückzureichende Schrift- und
Beweisstücke bleiben zunächst bei den Akten. 2Wird ein Rechtsmittel eingelegt, werden sie
mit den Akten dem Rechtsmittelgericht vorgelegt. 3Wird auf Rechtsmittel verzichtet oder
wird innerhalb der entsprechenden Frist kein Rechtsmittel eingelegt, so werden sie zurück-
gegeben. 4Durch den Präsidenten des Landessozialgerichts können von Satz 1 abwei-
chende Regelungen getroffen werden.

(4) 1In Rechtshilfeersuchen angefallene Schriftstücke und Unterlagen sind nach deren
Erledigung mit den Akten des ersuchenden Gerichts beziehungsweise der ersuchenden
Behörde an diese zurückzusenden. 2Müssen ausnahmsweise vom ersuchten Gericht ein-
zelne Schriftstücke zurückbehalten werden, sind diese nach den Anordnungen der Gerichts -
leitung  zu archivieren; im Register ist ein Hinweis auf den Verbleib aufzunehmen.
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§ 17

Datenerfassung, Führung von Registern und Verzeichnissen

(1) 1Die Schriftgutverwaltung wird mit dem eingeführten Geschäftsstellenautomationspro -
gramm durchgeführt. 2Die Registrierung der Neueingänge erfolgt in elektronischer Form.

(2) Das Programm muss mindestens folgende Register- und Verzeichnisfunktionen ge-
währleisten:

a) Verfahrensregister (§ 18),

b) Allgemeines Register (§19),

c) Register für sonstige Verfahren (§ 20),

d) Namenverzeichnis (§ 21),

e) Verhandlungskalender (§ 22) und

f) Fristenkalender (§ 13 Absatz 1).

(3) 1Verfahren mit demselben Registerzeichen werden, zum Jahresbeginn mit 1 begin-
nend, fortlaufend nummeriert. 2Der Präsident des Landessozialgerichts kann anordnen,
dass die im selben Register einzutragenden Verfahren mit 1 beginnend fortlaufend numme-
riert werden. 3Die Register müssen mindestens enthalten:

a) Registerzeichen,

b) laufende Nummer,

c) Tag des Eingangs bei Gericht,

d) Namen der Verfahrensbeteiligten,

e) Bemerkungen (zum Beispiel Verbindung, Trennung und Abgabe),

f) Art und Tag der Erledigung,

g) bei zweitinstanzlichen Verfahren, Angaben zur Vorinstanz.

(4) 1Unter Bemerkungen ist auch die Erhebung einer Verzögerungsrüge nach § 198 Absatz 3
GVG in Verbindung mit § 202 Satz 2 SGG zu erfassen. 2Dazu ist das Kürzel „VR” zu erfas-
sen, sobald in der Instanz die erste Verzögerungsrüge eingegangen ist.

(5) 1Die Eingänge eines Tages sind grundsätzlich in der alphabetischen Reihenfolge der
Nachnamen, hilfsweise der Vornamen, der Kläger beziehungsweise Antragsteller zu erfas-
sen. 2Der Präsident des Landessozialgerichts kann hiervon abweichende Regelungen tref-
fen. 3Er bestimmt die Einzelheiten der Erfassung, insbesondere für juristische Personen. 

§ 18

Verfahrensregister

(1) 1Im Verfahrensregister sind alle Klage-, Rechtsmittel- und Antragsverfahren zu erfassen,
für die nach § 1 Absatz 2 der Anordnung über die Erhebung von statistischen Daten in der
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Sozialgerichtsbarkeit (SG-Statistik) eine Verfahrenserhebung durchgeführt wird. 2Dabei sind
die aus der Anlage 1 ersichtlichen, die einzelnen Sachgebiete kennzeichnenden Register -
zeichen zu verwenden.

(2) Ein selbstständig geführtes Prozesskostenhilfeverfahren ist unter dem Registerzeichen
zu erfassen, unter dem der spätere Antrag oder die Klage zu erfassen wäre.

(3) Als Neueingänge zu erfassen sind auch

a) Anträge auf Wiederaufnahme oder Fortsetzung des Verfahrens (auch wegen Anfechtung
einer verfahrensbeendenden Erklärung) sowie aus der Rechtsmittelinstanz zurückver-
wiesene Sachen (vgl. § 11). Im Verfahrensregister des erledigten und des neu anzule-
genden Verfahrens sind entsprechende gegenseitige Hinweise aufzunehmen,

b) die Aufnahme eines wegen Ruhens, Aussetzung oder Unterbrechung bereits statistisch
erledigten Verfahrens,

c) Anträge auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe, wenn die Sache weder bereits anhän-
gig ist noch gleichzeitig anhängig wird,

d) Beschwerden in derselben Sache, die sich gegen eine andere Entscheidung als die be-
reits anhängige Beschwerde richtet,

e) die Weiterführung eines Verfahrens über einen Antrag nach § 145 SGG nach Zulassung
der Berufung als Berufungsverfahren. Das neue Aktenzeichen ist auf dem Aktendeckel
oder Datenblatt zu vermerken,

f) Rügeverfahren nach § 178a SGG. Im Verfahrensregister des erledigten und des neu an-
zulegenden Verfahrens sind entsprechende gegenseitige Hinweise aufzunehmen.

(4) Die registermäßige Neuerfassung unterbleibt

a) bei Verfahren, die nach Erlass eines Vorbehaltsurteils im Nachverfahren weiter betrieben
werden,

b) bei Eingang eines Antrages auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe, sofern die Haupt -
sache bereits anhängig ist oder gleichzeitig anhängig gemacht wird,

c) bei Eingang einer Klage, eines Antrags oder einer Berufung, sofern für die Hauptsache
ein Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe anhängig ist oder innerhalb des letz-
ten Monats durch Beschluss erledigt wurde,

d) beim Eingang einer Berufung, Beschwerde oder eines Antrags auf Zulassung der Beru -
fung oder der Beschwerde, sofern gegen die angefochtene Entscheidung bereits eine
Berufung, Beschwerde oder ein Antrag auf Zulassung der Berufung oder der Beschwer -
de anhängig ist. Der Eingang des weiteren Rechtsmittels ist im Datensatz des bereits
anhängigen zu vermerken,

e) bei Verfahren  nach § 199 SGG.

(5) 1Wird ein Verfahren von einem anderen abgetrennt (§ 10 Absatz 2), so behält eines der
Verfahren das bisher vergebene Aktenzeichen. 2Das andere Verfahren wird unter einem
neuen Aktenzeichen neu erfasst. 3Im Register sind gegenseitige Verweise aufzunehmen.

48



(6) 1Bei der Abgabe innerhalb des Gerichts ist das abgegebene Verfahren nach den Vor -
gaben der SG-Statistik abzuschließen und statistisch wie ein Neueingang zu behandeln.
2Die Akte wird unter Änderung der Ordnungsnummer des Spruchkörpers (im Übrigen unter
dem gleichen Aktenzeichen) fortgeführt. 3Die Berichtigung des Spruchkörpers ist  auf dem
Aktendeckel und im Register zu vermerken. 4Einer unverzüglichen Mitteilung des geänder-
ten Aktenzeichens an die Beteiligten bedarf es in diesem Falle nicht.

(7) 1Bei nachträglicher Änderung des Sachgebiets ist das Verfahren nach den Vorgaben der
SG-Statistik und registermäßig abzuschließen und wie ein Neueingang zu behandeln. 2Dazu
ist das zuvor vergebene Aktenzeichen auf dem Aktendeckel leserlich zu streichen und der
Aktendeckel mit dem neuen Aktenzeichen zu versehen. 3Im Register sind gegenseitige
Verweise aufzunehmen.

§ 19

Allgemeines Register (AR)

(1) 1In das Allgemeine Register werden eingetragen

a) Eingänge, bei denen zweifelhaft ist, ob sie zu bereits bestehenden oder noch anzule-
genden Akten gehören oder ob sie in das Verfahrensregister einzutragen sind, und

b) Eingänge, die ohne Verfügung in der Sache an ein anderes Gericht oder eine Behörde
abzugeben sind.

2Für alle im Allgemeinen Register zu erfassenden Sachen ist das Registerzeichen AR zu ver-
wenden (Anlage 3).

(2) 1Abgaben innerhalb des Gerichts betreffend die in Absatz 1 bezeichneten Verfahren sind
im Register besonders kenntlich zu machen. 2Der Präsident des Landessozialgerichts trifft
Anordnungen zu Form und Inhalt des Vermerks.

§ 20

Register für sonstige Verfahren (SF)

(1) 1In dem Register für sonstige Verfahren werden Anträge erfasst, für die nach der SG-
Statistik eine Monatserhebung durchzuführen ist. 2Dies sind

1. als Kostensachen:
Erinnerungen gegen einen Kostenfestsetzungsbeschluss, gegen den Kostenansatz,
gegen die Festsetzung der Rechtsanwaltsvergütung oder gegen die Festsetzung der
Vergütung eines im Wege der Prozesskostenhilfe beigeordneten Rechtsanwaltes, die
dem Richter zur Entscheidung vorgelegt werden,

2. Amts- und Rechtshilfeersuchen an das Sozialgericht (einschließlich der Angelegen -
heiten nach § 22 SGB X),
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3. als sonstige SF-Verfahren:

a) Verfahren auf Ablehnung von Gerichtspersonen (§ 60 SGG),

b) Beweissicherungsverfahren (außerhalb eines anhängigen Verfahrens),

c) Angelegenheiten der ehrenamtlichen Richter nach dem SGG,

d) Angelegenheiten nach den §§ 178, 189 SGG,

e) Wahlanfechtungen nach § 6 SGG in Verbindung mit § 21b Absatz 6 GVG,

f) Bestimmung des zuständigen Gerichts nach § 58 SGG,

g) Entschädigungsverfahren nach § 201 GVG in Verbindung mit § 202 Satz 2 SGG.

(2) 1Abgaben innerhalb des Gerichts betreffend die in Absatz 1 bezeichneten Verfahren sind
im Register besonders kenntlich zu machen. 2Der Präsident des Landessozialgerichts trifft
Anordnungen zu Form und Inhalt des Vermerks.

(3) Auf Anordnung des Präsidenten des Landessozialgerichts können weitere Register ge-
führt werden, in denen nach der SG-Statistik nicht zu erfassende Verfahren oder Entschei -
dungen aufgenommen werden (zum Beispiel Festsetzung der Vergütung von Zeugen,
Sachverständigen und anderen Beteiligten; Festsetzung der Gebühren nach § 184 Absatz 1
SGG; sonstige Angelegenheiten, für die ein Aktenzeichen vergeben wird, aber weder eine
Verfahrenserhebung durchzuführen ist, noch nach Ziffer F. in der Monatsstatistik zu zählen
sind).

§ 21

Namen- oder Adressdatei 

1Die Erfassung der Daten der Beteiligten erfolgt in elektronischer Form. 2In das Verzeichnis
sind mindestens der vollständige Name und die Adresse aufzunehmen. 3Es wird bei jedem
Gericht zentral geführt. 4Vorbehaltlich anderer Anordnungen des Präsidenten des Landes -
sozialgerichts ist es alphabetisch nach den Namen, hilfsweise nach den Vornamen der
Beteiligten zu ordnen.

§ 22

Verhandlungskalender

(1) Für die Termine zur mündlichen Verhandlung, Beweisaufnahme, Verkündung einer Ent -
scheidung, Erörterung des Sachverhalts und in Rechtshilfeangelegenheiten sowie für
Sitzungen zur Entscheidung ohne mündliche Verhandlung ist (elektronisch) ein Verhand -
lungskalender zu führen.

(2) 1In dem Verhandlungskalender sind Datum, Uhrzeit, Ort und Aktenzeichen zu vermer-
ken. 2Dem Präsidenten des Landessozialgerichts bleiben nähere Bestimmungen zu Form
und Inhalt der Eintragungen vorbehalten.
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(3) Der gesonderten Führung eines Verhandlungskalenders bedarf es nicht, wenn eine
Übersicht der für einen Sitzungstag anberaumten Termine mit den in Absatz 2 genannten
Daten aus dem Geschäftsstellenautomationsprogramm abgerufen werden kann.

§ 23

Schlussbestimmungen

1Anordnungen der Gerichtsleitung gelten weiter, soweit die vorstehenden Bestimmungen
ihnen nicht entgegenstehen. 2Treffen die Gerichtsleitung oder der Präsident des Landes -
sozialgerichts ergänzende Anordnungen, bestehen Unklarheiten oder scheinen abwei-
chende Regelungen, die nicht ausdrücklich zugelassen sind, erforderlich, so ist die oberste
Dienstbehörde zu informieren.
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Registerzeichen Sachgebiet

Registerzeichen Sachgebiet

Anlage 1

Registerzeichen zum Verfahrensregister

Die folgenden Registerzeichen sind zu verwenden:

52

AL Arbeitsförderung und die übrigen Aufgaben der Bundesagentur
für Arbeit (ohne Streitigkeiten nach dem BKGG und dem SGB II)

AS Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuchende

AY Angelegenheiten des AsylbLG

BK Angelegenheiten nach §§ 6a und 6b BKGG

BL Blindengeld bzw. Blindenhilfe

EG Erziehungs- bzw. Elterngeld

KA Recht der Vertragsärzte und -zahnärzte

KG Kindergeld, ohne Streitigkeiten nach §§ 6a und 6b BKGG

KR Krankenversicherung, Gesamtsozialversicherungsbeiträge sowie
Nebengebiete

P Pflegeversicherung

R Rentenversicherung

SB Angelegenheiten des Schwerbehindertenrechts

SV Sonstige Verfahren: Klagen und ER-Verfahren, die keinem
Rechtsgebiet zugeordnet werden können

SO Angelegenheiten des Sozialhilferechts

U Unfallversicherung

VE Soziales Entschädigungsrecht

Im Einvernehmen mit der obersten Dienstbehörde kann der Präsident des Landessozial -
gerichts darüber hinaus die Verwendung der folgenden weiteren Registerzeichen anordnen:

EH Angelegenheiten des Entwicklungshelfergesetzes

KN Knappschaftliche Streitigkeiten

LW Alterssicherung der Landwirte

RS Zusatz- und Sonderversorgung der neuen Bundesländer

VG Opferentschädigungsgesetz

VH Häftlingshilfegesetz

VJ Streitigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz

VK Kriegsopferversorgung

VM Entschädigung für ehemalige DDR-Bürger infolge medizinischer
Maßnahmen

VS Soldatenversorgung

VU SED-Unrechtsbereinigungsgesetz



Zusatzzeichen Art des Geschäftsvorgangs

Anlage 2

Zusatzzeichen zum Verfahrensregister

Bestimmte Geschäftsvorgänge sind nach Maßgabe dieser Anlage mit Zusatzzeichen zu
kennzeichnen, die den das Jahr bezeichnenden Ziffern im Aktenzeichen folgen. 

Sind mehrere Zusatzzeichen zu verwenden, so gilt die Reihenfolge dieser Anlage
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B Beschwerdeverfahren, mit Ausnahme der Nichtzulassungs-
beschwerde

ER Einstweiliger Rechtsschutz

KL Erstinstanzliches Klageverfahren beim LSG
(ohne Normenkontrollverfahren)

NK Normenkontrollverfahren

NZB Beschwerden gegen die Nichtzulassung der Berufung
(mit Eingang beim LSG)

PKH Selbstständige Prozesskostenhilfeverfahren

RG Anhörungsrügeverfahren

WA Wiederaufnahme

ZVW Zurückverweisung

Anlage 3

Registerzeichen für die nach § 19 und § 20 zu führenden Register

Registerzeichen Art des Geschäftsvorgangs

AR Allgemeines Register, § 19

SF Sonstige Verfahren, § 20



Anlage 4

Zusatzzeichen für das nach § 20 zu führende Register

54

Zusatzzeichen Art des Geschäftsvorgangs

Obligatorisch

RH Amts- und Rechtshilfeersuchen (einschließlich der Angelegen-
heiten nach § 22 SGB X)

E Erinnerungen gegen einen Kostenfestsetzungsbeschluss, gegen
den Kostenansatz, gegen die Festsetzung der Rechtsanwalts-
vergütung oder gegen die Festsetzung der Vergütung eines im
Wege der Prozesskostenhilfe beigeordneten Rechtsanwaltes,
die dem Richter zur Entscheidung vorgelegt werden

EK Entschädigungsklagen (§§ 201 GVG, 202 Satz 2 SGG)

AB Ablehnung von Gerichtspersonen (§ 60 SGG)

Fakultativ (nach Anordnung des Präsidenten des Landessozialgerichts)

BW Beweissicherungsverfahren

ERI Angelegenheiten der ehrenamtlichen Richter

Hinweis: Andere nach der SG-Statistik zu erfassende sonstige Verfahren, für die kein
Zusatzzeichen vorgesehen ist, werden ohne ein solches erfasst. Im Einvernehmen mit der
obersten Dienstbehörde kann der Präsident des Landessozialgerichts hierfür die Verwen -
dung weiterer Zusatzzeichen anordnen.



BEKANNTMACHUNGEN

Frauenförderplan nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (HGlG) für die
Personalstellen des nichtrichterlichen Dienstes (Beamtinnen und Beamte) in der Ver -
waltungsgerichtsbarkeit (Stichtag 1. August 2012). Bek. d. HMdJIE. v. 03.12.2012
(1100/15 – Z/A 2 – 2012/11553 – II/A) – JMBl. 2013, S. 55 –

Die besondere Frauenbeauftragte für den nichtrichterlichen Dienst sowie der Bezirksperso -
nalrat beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof haben dem Frauenförderplan zugestimmt.

Der Frauenförderplan enthält:

1. Die Personalstellen des nichtrichterlichen Dienstes (Beamtinnen und Beamte) in der Ver -
waltungsgerichtsbarkeit

a) Höherer Dienst

b) Gehobener Dienst

c) Mittlerer Dienst

d) Einfacher Dienst,

2. Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie zur Aufwertung von Tätig -
keiten an überwiegend mit Frauen besetzten Arbeitsplätzen nach § 5 Abs. 6 HGlG.
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Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie zur Aufwertung von Tätig -
keiten an überwiegend mit Frauen besetzten Arbeitsplätzen gemäß § 5 Abs. 6 HGlG:

1. Personalentwicklung:

Das nichtrichterliche Personal des Geschäftsbereichs wird insbesondere durch die An -
gebote der Hessischen Justizakademie sowie durch hauseigene bedarfsgerechte Schu -
lungen fortgebildet.

Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Familienpflichten bietet die Hessische Justiz -
akademie, deren Fortbildungsprogramme auch beurlaubten Mitarbeiterinnen und Mitar -
beitern zugänglich gemacht werden, spezielle Fortbildungsangebote zur Vereinbarkeit
von Beruf und Familie an.

2. Vereinbarkeit von Familie und Beruf:

Mit den Personalvertretungen sind im Geschäftsbereich Dienstvereinbarungen bzgl. glei-
tender Arbeitszeit abgeschlossen worden. Darüber hinaus gibt es die verschiedensten
Arbeitszeitmodelle, die sowohl in der Stundenanzahl als auch bzgl. der Verteilung der
Arbeitszeit den speziellen Bedürfnissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Fami -
lienpflichten Rechnung tragen.

Den Anträgen auf Teilzeitbeschäftigung bzw. Beurlaubung wird im Rahmen der Vor -
schriften des Beamten- und Tarifrechts stattgegeben. Wünsche nach flexibler Arbeits -
zeitgestaltung sollenberücksichtigt werden, soweit dienstliche Belange nicht entgegen-
stehen.

In begründeten Fällen kann alternierende Telearbeit bewilligt werden, damit Beamtinnen
und Beamte sowohl ihren dienstlichen als auch den familiären Verpflichtungen in opti-
maler Weise nachkommen können.

3. Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie zur Aufwertung von
Tätigkeiten an überwiegend mit Frauen besetzten Arbeitsplätzen

Die für die Verwaltungsgerichte angestrebte angemessene Anhebung der Bewertung der
Dienstposten der Geschäftsleitungen und ihrer Vertretungen im Hinblick auf die stark an-
gestiegenen Anforderungen konnte im Gültigkeitszeitraum des vorangehenden Frauen -
förderplansnoch nicht erreicht werden. Die Bereitstellung der entsprechenden Stellen -
hebungen wird mit künftigen Haushaltsanmeldungen weiter verfolgt werden.

Im mittleren Dienst sind in meinem Geschäftsbereich überwiegend weibliche Bediens -
tete tätig. Durch die Einrichtung von Serviceeinheiten ist die frühere arbeitsteilige
Arbeitsweise der Geschäftsstellen, der Registraturen und des Schreibdienstes aufgelöst
worden. Darüber hinaus werden die Beamtinnen und Beamten des mittleren Dienstes
zur Unterstützung der Geschäftsleitungen eingesetzt. Die Mitarbeiterinnen arbeiten auf
anspruchsvollen Mischarbeitsplätzen. Sie sind auf diese Tätigkeit durch Qualifizierungs -
maßnahmen vorbereitet worden und werden durch ständige Fortbildungsangebote in die
Lage versetzt, auf einem hohen Qualitätsstandard zu arbeiten.Ihnen sollen im Rahmen
der zur Verfügung stehenden Stellen und Haushaltsmittel Möglichkeiten zur weiteren
Personalentwicklung geboten werden.
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Schließung einer Jugendarrestanstalt. Bek. d. HMdJIE v. 15.11.2012 (4402R1 – IV/A 2 –
2012/1011 – IV/A) – JMBl. 2013, S. 65 –

Am 31.01.2013 wird die Jugendarrestanstalt Friedberg, Zweiganstalt der Justizvollzugs -
anstalt Rockenberg, geschlossen. Ab 1. Februar 2013 werden Kurz- und Freizeitarreste nur
noch in der Jugendarrestanstalt Gelnhausen, Zweiganstalt der Justizvollzugsanstalt
Rockenberg, vollzogen.

Zeitweise Umbenennung einer Justizvollzugsanstalt. Bek. d. HMdJIE v. 26.11.2012
(4402S4 – IV/A 2 – 2012/12120 – IV/A) – JMBl. 2013, S. 65 –

Für die Dauer des Umbaus des Gebäudes für die Unterbringung von Sicherungsverwahrten
in der Justizvollzugsanstalt Schwalmstadt wird das Gebäude C der Justizvollzugsanstalt
Weiterstadt als Zweiganstalt mit Wirkung vom 15. Januar 2013 der Justizvollzugsanstalt
Schwalmstadt angegliedert.

Die Zweiganstalt Weiterstadt dient als Einrichtung für den Vollzug von Sicherungsver -
wahrung an Männern. Sie führt die Bezeichnung:

„Justizvollzugsanstalt Schwalmstadt
Zweiganstalt Weiterstadt

– Einrichtung für Sicherungsverwahrung –”

Die Anschrift lautet: Vor den Löserbecken 4, 64331 Weiterstadt.

Widerruf der Genehmigung zur Verwendung eines Gerichtskostenstemplers. Bek. d.
HMdJIE v. 26. 11. 2012 (5250/1 – Z/C3 – 2012/11474 – Z/C) – JMBl. 2013, S. 65 –

Die Genehmigung zur Verwendung des auf die Rechtsanwälte Baczko & Raeder, ehemaliger
Kanzleisitz in Erlangen, zugelassenen Postalia-Gerichtskostenstemplers mit der Kenn-Nr. 483
wurde widerrufen.

Abdrucke des Gerichtskostenstemplers, die nach dem 30. September 1990 gefertigt wur-
den, sind ungültig.
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Anhaltspunkte für eine missbräuchliche Verwendung des genannten Gerichtskostenstemp -
lers sind dem Bayerischen Staatsministerium der Justiz und Verbraucherschutz, Prielmayer -
straße 7, Justizpalast, 80335 München zum Aktenzeichen 5250 E – VI – 10271/12 unmittel-
bar mitzuteilen.

HINWEISE

Amtliches Verzeichnis hessischer Verwaltungsvorschriften

– Neues Gültigkeitsverzeichnis 2013 –

Das „Amtliche Verzeichnis hessischer Verwaltungsvorschriften – Gültigkeitsverzeichnis –“
erscheint am 4. Februar 2013 in 43. Auflage.

Das Gültigkeitsverzeichnis weist entsprechend dem Auftrag des Gemeinsamen Runder -
lasses des Ministerpräsidenten und der Ministerinnen und Minister zur Einführung eines
Leitfadens für das Vorschriften-Controlling vom 8. März 2012 (StAnz. S. 354) die Fundstellen
der am 1. Januar 2013 geltenden Verwaltungsvorschriften aus, so weit sie bis zum 
31. Dezember 2012 in einem der drei Amtsblätter veröffentlicht sind und der Erlassbereini -
gung unterliegen. Das Verzeichnis ist nach der Systematik des elektronisch geführten
Fortführungsnachweises (FFN) nach Sachgebieten und innerhalb der Sachgebiete chrono-
logisch gegliedert; eine zusätzliche Zugriffsmöglichkeit bietet das ausführliche Sachregister.
Zusammen mit den im Laufe des Jahres 2013 erscheinenden Amtsblättern ermöglicht somit
das Gültigkeitsverzeichnis einen schnellen und zuverlässigen Zugang zu den veröffentlich-
ten Verwaltungsvorschriften der Ressorts.

Das Gültigkeitsverzeichnis wird als Beilage zum Staatsanzeiger für das Land Hessen her-
ausgegeben. Die Abonnenten des Staatsanzeigers erhalten das Gültigkeitsverzeichnis ohne
gesonderte Bestellung im Rahmen der Bezugsbedingungen ohne zusätzliche Berechnung.
Bezieher des Staatsanzeigers werden daher gebeten, das ausgelieferte Verzeichnis auf alle
Fälle zu behalten; Portokosten für Rücksendungen übernimmt der Verlag nicht.

Neben der Abonnementsbelieferung kann das Gültigkeitsverzeichnis auch weiterhin als
Einzelexemplar bezogen werden; der Bezugspreis beträgt zuzüglich Versandkosten und
Mehrwertsteuer 12,00 Euro. Bestellungen sind unmittelbar an den Verlag Chmielorz GmbH,
Marktplatz 13, 65183 Wiesbaden, zu richten.
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MITTEILUNGEN DES PRÄSIDENTEN
DES OBERLANDESGERICHT FRANKFURT AM MAIN

Veröffentlichung der Anerkennung von Gütestellen im Sinne des § 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO
(318 E – I/3 – 233/12) – JMBl. 2013, S. 67 –

Frau Kati Windisch in Oberursel wurde mit Bescheid vom 30. 11. 2012 – AZ: 318 – I/3 – 233/12
– als Gütestelle im Sinne des § 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO anerkannt.

RUNDVERFÜGUNGEN DES PRÄSIDENTEN
DES HESSISCHEN VER WALTUNGSGERICHTSHOFS

Neufassung der Aktenordnung für die Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit (AktO-
VGB). RdVfg. d. Präs. d. VGH (1451/01) vom 13. Dezember 2012– JMBl. 2013, S. 67 –

– Gült.-Verz. Nr. 212 –

Inhaltsübersicht

A. Allgemeines

§ 1 Anwendungsbereich

§ 2 Aktenzeichen

B. Bildung der Akten

§ 3 Aktenarten

§ 4 Anlegen der Akten

§ 5 Aktenumschlag/Datenblatt

§ 6 Inhalt und Führung der Akten

§ 7 Hauptakten

§ 8 Nebenakte – Prozesskostenhilfe (PKH)

§ 9 Nebenakte – Kostenvorgänge, Zustellungsnachweise

§ 10 Blattsammlungen, Retente und Sammelakten

§ 11 Doppelakten

§ 12 Ersatzakten
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§ 13 Trennung und Verbindung

§ 14 Rechtsmittel

§ 15 Wiederaufnahmeverfahren

C. Registrierung, Verhandlungskalender und Adressdatei

§ 16 Registrierung der Verfahren bei den Verwaltungsgerichten

§ 17 Registrierung der Verfahren bei dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof

§ 18 Verfahrensregister

§ 19 Allgemeines Register

§ 20 Sonstige Vorgänge

§ 21 Verhandlungskalender

§ 22 Adressdatei

D. Geschäftsgang

§ 23 Verwahrung der Akten

§ 24 Kontrolle der Akten und Überwachung der Fristen

§ 25 Abschluss der Akten

E. Schlussbestimmungen

§ 26 Ergänzende Bestimmungen

§ 27 In-Kraft-Treten

A. Allgemeines

§ 1

Anwendungsbereich

(1) Diese Aktenordnung regelt die Registrierung der Rechtssachen sowie die Verwaltung
des Schriftgutes.

(2) Bildung und Führung der Personalakten und Justizverwaltungsakten sowie des Schrift -
gutes in Justizverwaltungsangelegenheiten richten sich nach den eigens hierzu erlassenen
Vorschriften.
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§ 2

Aktenzeichen

(1) Jede Akte erhält ein Aktenzeichen, unter dem alle dazugehörigen Schriftstücke zu
führen sind.

(2) Das Aktenzeichen wird bei der Registrierung der Verfahren elektronisch gebildet und im
Verfahrensregister (§ 18) erfasst.

(3) 1Das Aktenzeichen der Verfahren vor den Verwaltungsgerichten wird durch die Nummer
der zuständigen Kammer, den Registerbuchstaben (§16 Abs. 1 und Anlage 1 zur AktO) und
die nach Eingang fortlaufende Nummer (§18 Abs. 2) unter Beifügung der Jahreszahl des
Jahrgangs sowie der abgekürzten Namen der Gerichtsorte (DA, F, GI, KS oder WI) gebildet
(Beispiel: 1 K 1250/08.KS). 2Bei Eilverfahren in NC-Sachen wird dem Aktenzeichen ein
Zusatz bestehend aus der Hochschul- bzw. Fachhochschulkennzeichnung zur Kennzeich -
nung der Studienorte nachgestellt. 3Das Nähere wird durch Rundverfügung der Präsidentin/
des Präsidenten des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs bestimmt.

(4) 1Das Aktenzeichen der Verfahren vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof wird
durch die Nummer des zuständigen Senats, den Registerbuchstaben (§ 17 Abs. 1 und
Anlage 1 zur AktO) und die nach Eingang fortlaufende Nummer (§ 18 Abs. 2) unter Beifügung
der Jahreszahl des Jahrgangs gebildet (Beispiel: 1 A 1025/08). 2Bei Beschwerden gegen
Entscheidungen in NC-Eilverfahren wird dem Aktenzeichen ein Zusatz bestehend aus der
Hochschul- bzw. Fachhochschulkennzeichnung zur Kennzeichnung der Studienorte nach-
gestellt. 3Das Nähere wird durch Rundverfügung der Präsidentin/des Präsidenten des
Hessischen Verwaltungsgerichtshofs bestimmt.

(5) 1Bei den Vorgängen, die in das zentral bei jedem Gericht zu führende Allgemeine Regis -
ter einzutragen sind, wird das Aktenzeichen durch den Registerbuchstaben AR und die nach
Eingang fortlaufende Nummer unter Beifügung der Jahreszahl des Jahrgangs gebildet (z. B.
AR 20/08). 2Dem Aktenzeichen ist die Nummer des zuständigen Spruchköpers voranzustellen.

6) Dem Aktenzeichen werden die aus der Anlage 2 ersichtlichen weiteren Zusätze zur
Kennzeichnung bestimmter Verfahrensarten nachgestellt.

7) Auf jeder Entscheidung der Rechtsmittelinstanz ist unter dem Aktenzeichen des Hessi -
schen Verwaltungsgerichtshofs auch das erstinstanzliche Aktenzeichen in Bruchform anzu-
geben.

Beispiel: 1 A 1025/08
1 K 1250/08.KS

(8) Nebenakten erhalten das Aktenzeichen der Hauptakte.

(9) Bei Doppelakten wird dem Aktenzeichen die Ziffer II hinzugefügt.

(10) Ersatzakten sind in geeigneter Weise zu kennzeichnen.

69



B. Bildung der Akten

§ 3

Aktenarten

(1) Es werden angelegt:

a) Hauptakten (§ 7)

b) Doppelakten (§ 11)

c) Ersatzakten (§ 12)

d) Blattsammlungen – Retente – Sammelakten (§ 10).

(2) Zusätzlich ist bei Bedarf eine Nebenakte Prozesskostenhilfe (§ 8) anzulegen.

(3) Des Weiteren kann eine Nebenakte für Kostenvorgänge und für Zustellungsnachweise
(§ 9) angelegt werden.

§ 4

Anlegen der Akten

(1) 1Hauptakten, Doppelakten, Ersatzakten und Nebenakten erhalten einen Aktenum-
schlag und werden als geheftete Bände geführt. 2Die Präsidentin bzw. der Präsident des
Hessischen Verwaltungsgerichtshofs kann bestimmen, dass für einzelne Verfahren oder
Aktenarten farbige Aktenumschläge zu verwenden sind.

(2) Nebenakten können – solange nur wenige Schriftstücke enthalten sind – auch als Blatt -
sammlung geführt werden.

(3) 1Blattsammlungen können mit Heftstreifen oder als lose Akten mit Blattsammlungs -
hüllen als Aktenumschläge angelegt werden. 2Sie bedürfen keiner Blattzahlen, wenn sie nur
wenige selbstständige Schriftstücke enthalten.

§ 5

Aktenumschlag/Datenblatt

(1) 1Auf dem Aktenumschlag oder auf dem Datenblatt werden das Gericht, das Aktenzei -
chen, das Kurzrubrum und die Entscheidung über die Bewilligung der Prozesskostenhilfe
und der Beiordnung angegeben; bei Entscheidungen ist auch die Blattzahl zu vermerken.
2Auf dem Aktenumschlag oder auf dem Datenblatt der Haupt- und Nebenakten ist das
Aktenzeichen des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts,
gegebenenfalls des Bundesverfassungsgerichts und des Europäischen Gerichtshofs einzu-
tragen. 3Soweit die Aktenzeichen der Instanzgerichte nicht auf allen Aktenbänden vermerkt
sind, sind sie nach Rückkehr aus dem Instanzenzug nachzutragen. 4Der Eingang über das
elektronische Gerichtspostfach und Verfahren gemäß § 99 VwGO sind auf dem Akten -
umschlag zu vermerken. 5Darüber hinaus sind Angaben über die Archivwürdigkeit, Prü -
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fungszwecke sowie die Aufbewahrungsfristen zu machen. 6Ferner sind auf dem Akten -
umschlag, auf dem Datenblattoder auf einem dem Datenblatt nachzuheftenden Verzeichnis -
blatt die zum Rechtsstreit gehörenden Gegenstände, z. B. Beweis- und Musterstücke, die
Blattzahl der Prozess- oder Terminsvollmachtensowie die beigezogenen Akten und ihre
Rückgabe unter Hinweis auf die sie veranlassende Verfügung zu vermerken. 7Die Vermerke
auf dem Aktenumschlag oder auf dem Datenblatt sind in geeigneter Weise – nicht zwingend
handschriftlich – anzubringen.

(2) 1Muss ein Aktenumschlag ersetzt werden, sind alle für das weitere Verfahren nicht ent-
behrlichen Vermerke auf den neuen Aktenumschlag zu übertragen. 2Abs. 1 Satz 7 findet
Anwendung.

(3) 1Folgebände erhalten Aktenumschläge oder Datenblätter nach Absatz 1. 2Die Anlegung
weiterer Bände ist auf sämtlichen Vorbänden zu vermerken. 3Die Bände sind auf den Akten -
umschlägen in der Reihenfolge ihrer Anlegung als Band I, II usw. zu kennzeichnen.

§ 6

Inhalt und Führung der Akten

(1) 1Vor dem ersten Blatt der Hauptakten ist das Datenblatt unnummeriert vorzuheften. 2Bei
jeder Änderung oder Erweiterung von Stammdaten ist ein neues Datenblatt auszudrucken
und vorzuheften. 3Das alte Datenblatt verbleibt in der Akte.

(2) 1Schriftstücke sind im Original nach dem Tag des Eingangs geordnet in die Akten ein-
zuheften. 2Dies gilt vorbehaltlich des Absatzes 5 auch für Anlagen. 3Kostenrechnungen und
BZR-Ausdrucke sind hinter dem Verzeichnis der Beiakten einzuheften.

(3) 1Zustellungsnachweise sind unmittelbar hinter der Verfügung einzuordnen, auf die sie
sich beziehen. 2Sie sind nur dann mit der Blattzahl der betreffenden Verfügung und einem
kleinen Buchstaben als Zusatz zu paginieren (Beispiel: 152a, b usw.), wenn nach der Ver -
fügung bereits weitere Schriftstücke eingeheftet und paginiert wurden (Beispiel: 152, 153,
154, 152a, b usw.). 3Ansonsten sind die Zustellungsnachweise fortlaufend zu nummerieren.
4Wenn sie in einer Sache mit vielen Beteiligten in großer Zahl anfallen (mehr als 20), können
sie zu einer besonderen Nebenakte (§ 9) vereinigt werden, auf die bei der Zustellungs -
verfügung hinzuweisen ist.

(4) 1Alle in die Akten einzuheftenden Schriftstücke, Anlagen usw. sind vom ersten Blatt an
fortlaufend mit arabischen Ziffern zu nummerieren. 2Dies gilt auch für die Nebenakte-PKH.
3Ein Aktenband soll nicht mehr als 180 Blätter umfassen. 4Bei Folgebänden ist die Blatt -
nummerierung des Vorbandes fortzusetzen. 5Auf dem Aktendeckel ist mit römischen Ziffern
der Aktenband zu bezeichnen und ein neues Datenblatt vorzuheften.

(5) 1Beiakten, Schriftstücke und Anlagen, die später zurückzugeben sind, sind lose oder in
einem Umschlag zu den Akten zu nehmen. 2Der Umschlag ist mit Inhaltsangaben einzuhef-
ten. 3Anlagen größeren Formats sind mit den Angaben des Verfahrens, zu dem sie einge-
reicht wurden, zu versehen und gesondert aufzubewahren.
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(6) Für Blätter, die aus besonderen Gründen vorübergehend oder endgültig aus den Akten
genommen werden, ist ein als solches zu bezeichnendes Fehlblatt einzuordnen, auf dem die
Blattzahl(en) und sonstige Angaben nach Anordnung zu vermerken sind.

§ 7

Hauptakten

(1) In die Hauptakten sind alle in § 6 genannten Schriftstücke einzuheften, soweit sie nicht
in die Nebenakten (§§ 8 und 9) oder Blattsammlungen (§ 10) gehören.

(2) Von Schriftstücken, die sowohl in eine Hauptakte als auch in andere Akten gehören,
werden die Originale in die Hauptakten, die Abschriften oder Ablichtungen hiervon in die
 anderen Akten eingeheftet, soweit andere Rechtsvorschriften dem nicht entgegenstehen.

(3) 1Nebenakten sind Bestandteile der Hauptakten und bleiben dies auch nach Erledigung
des Verfahrens. 2Die Anlegung einer Nebenakte ist auf der Hauptakte zu vermerken.

§ 8

Nebenakte – Prozesskostenhilfe (PKH)

1Schriftstücke und Vorgänge, die die Prozesskostenhilfe in einem anhängigen Verfahren be-
treffen, werden unter Beachtung von Nr. 2.1 der Durchführungsbestimmungen zum Gesetz
über die Prozesskostenhilfe in die Nebenakte-PKH eingeheftet. 2Dies gilt auch, wenn ein
Rechtsmittel eingelegt wird. 3Die Nebenakte „Prozesskostenhilfe” erhält nach dem Akten -
zeichen den Klammerzusatz „(PKH)”, z.B. 1 K 1250/08.KS(PKH).

§ 9

Nebenakte –Kostenvorgänge, Zustellungsnachweise

(1) 1Schriftstücke zu Kostenvorgängen, auch Zahlungsanzeigen und Auszahlungsanord -
nungen, Rechnungen und gerichtliche Feststellungen, Ordnungsgeldbeschlüsse mit Aus -
nahme der Beschlüsse nach § 33 VwGO sowie Entscheidungen in Kostensachen und
Beschwerden können in einer Nebenakte geführt werden. 2Von Schriftstücken, die sowohl
eine Klage als auch Kostenvorgänge betreffen sind gegebenenfalls Ablichtungen in der
Nebenakte einzuheften.

(2) Zustellungsnachweise können unter den Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 Satz 3 in einer
Nebenakte vereinigt werden.
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§ 10

Blattsammlungen, Retente und Sammelakten

(1) Retente sowie alle in das Allgemeine Register (§ 19) einzutragenden Schriftstücke kön-
nen jeweils als gesonderte Blattsammlungen geführt werden.

(2) Die Ladungen der ehrenamtlichen Richter werden in Sammelakten aufgenommen.

(3) Auf den Blattsammlungshüllen ist das Aktenzeichen zuvermerken.

(4) 1Blattsammlungen werden nach Abschluss des jeweiligen Vorgangs zu Sammelakten
vereinigt. 2Dies gilt nicht für Retente und Nebenakten, die als Blattsammlung geführt wer-
den. 3Retente sind nach Rückkehr der Akten aufzulösen, das entstandene Schriftgut ist zu
den Akten zu nehmen.

§ 11

Doppelakten

1Wenn ein Gericht höherer Instanz über ein Rechtsmittel gegen ein Teilurteil zu entscheiden
hat und das Verfahren im Übrigen im unteren Rechtszug fortgesetzt wird, so wird von der
Hauptakte ein Doppel (Doppelakte) angelegt. 2Das Anlegen einer Doppelakte ist im Daten -
satz zu vermerken. 3Die Doppelakte ist von der Hauptakte bis zur Beendigung dieser Ver -
fahren getrennt zu führen. 4Ein Datenblatt ist unnummeriert vorzuheften. 5Die Doppelakten
sind nach Beendigung der getrennten Führung den Hauptakten geschlossen beizufügen.
6Doppelakten und Hauptakten werden nicht vereinigt. 7Das Anlegen von Doppelakten ist auf
dem Aktenumschlag der Hauptakte zu vermerken.

§ 12

Ersatzakten

1Ist eine Akte oder ein Aktenteil abhanden gekommen, muss dies der oder dem zuständi-
gen Vorsitzenden und der Gerichtsleitung angezeigt werden. 2Nach Weisung der oder des
Vorsitzenden ist eine Ersatzakte anzulegen und diese auf dem Umschlag als solche zu kenn-
zeichnen. 3Das Anlegen einer Ersatzakte ist im Datensatz zu vermerken. 4Ein neues Daten -
blatt ist unnummeriert vorzuheften. 5Wird die abhanden gekommene Akte wieder aufgefun-
den, entscheidet die oder der Vorsitzende, ob diese oder die Ersatzakte weitergeführt wird;
in beiden Akten sind entsprechende Vermerke anzubringen. 6Die Gerichtsleitung ist zu un-
terrichten. 7Die nicht weitergeführte Akte wird wie eine Doppelakte (§ 11) behandelt.

73



§ 13

Trennung und Verbindung

(1) 1Nach Trennung von Verfahren (§ 93 VwGO) sind für die abgetrennten Verfahren weitere
Akten anzulegen (§§ 2, 16 Abs. 6, § 17 Abs. 7 AktO), in die auf Anordnung der/des
Vorsitzenden, der Berichterstatterin/des Berichterstatters oder der Einzelrichterin bzw. des
Einzelrichters Ablichtungen der bisherigen Vorgänge aufgenommen werden können. 2Ein
Datenblatt ist unnummeriert vorzuheften. 3Die Trennung ist auf dem Aktenumschlag und im
Verfahrensregister zu vermerken. 4In die neue Akte wird eine Abschrift des beglaubigten
Trennungsbeschlusses als erstes Blatt aufgenommen.

(2) 1Werden Verfahren zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung verbunden (§ 93
VwGO), sind nur die Akten über das Verfahren weiterzuführen, das das Gericht als das
Führende bestimmt hat. 2Die Akten des durch Verbindung erledigten Verfahrens bleiben mit
einer Abschrift des Verbindungsbeschlusses als Beiaktebei der weiterführenden Akte. 3Auf
ihrem Umschlag ist in einem Vermerk auf die Verbindung hinzuweisen. 4Die Verbindung ist
im Datensatz des verbundenen sowie des führenden Verfahrens zu vermerken.

§ 14

Rechtsmittel

(1) 1Die Vorgänge des Berufungs-, Beschwerde- und Zulassungsverfahrens werden in die
Hauptakte und/oder Nebenakte des Verwaltungsgerichts unter Fortsetzung der Blatt -
nummerierung eingeordnet. 2Es ist ein neues Datenblatt anzulegen und vor das verblei-
bende Datenblatt der ersten Instanz einzufügen.

(2) 1Wird eine Akte dem Rechtsmittelgericht zur Entscheidung vorgelegt, ist ein Retent (§ 10)
anzulegen, diesem ist ein Datenblatt vorzuheften (§ 5 Abs. 3). 2Schriftstücke und Vorgänge,
die bei einem Gericht zu einem Verfahren in höherer Instanz anfallen, sind nach Anordnung
des Gerichts weiterzuleiten oder in dem angelegten Retent zu verwahren; sie sind in die Akte
oder Nebenakte nach der Schlussverfügung des Rechtsmittelgerichts einzuordnen, sobald
diese nach Abschluss des Rechtsmittelverfahrens zurückgegeben worden sind. 3Dies gilt
auch für die Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts.

§ 15

Wiederaufnahmeverfahren

1Schriftstücke zu Nichtigkeits- und Restitutionsklagen werden in neu anzulegenden Akten
gesammelt. 2Die Akten der betroffenen, rechtskräftig abgeschlossenen Verfahren sind bei-
zufügen. 3Auf der Vorderseite der Aktenumschläge beider Verfahren und im Verfahrens -
register ist auf das Vorhandensein des jeweils anderen Verfahrens hinzuweisen. 4Ein neues
Datenblatt ist unnummeriert vorzuheften.
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C. Registrierung, Verhandlungskalenderund Adressdatei

§ 16

Registrierung der Verfahren bei den Verwaltungsgerichten

(1) Bei den Verwaltungsgerichten sind für folgende Verfahrensarten jeweils einheitliche
Registerbuchstaben (Anlage 1) zu verwenden:

a) Hauptverfahren
(Klagen, Personalvertretungssachen und Disziplinarverfahren sowie berufsgerichtliche
Verfahren);

b) Verfahren zur Gewährung von vorläufigem Rechtsschutz; Anträge gegen vorläufige
Maßnahmen nachdem Bundes- und Landesdisziplinargesetz;

c) Vollstreckungsverfahren;

d) sonstige Anträge
z.B. Rechtshilfeersuchen, Beweissicherungsverfahren (also z.B. Durchsuchung einer
Wohnung wegen Urkunden in einem späteren Verfahren), Anträge nach § 67 HDG. Nicht
zu zählen ist die Vereidigung der ehrenamtlichen Richter.

(2) Ein selbstständig geführtes Prozesskostenhilfeverfahren ist unter dem Registerbuch -
staben zu erfassen, unter dem der spätere Antrag oder die Klage in der Hauptsache zu er-
fassen wäre.

(3) Wird ein Verfahren fortgesetzt, nachdem die Sache im Sinne der VwG-Statistik als erle-
digt weggelegt worden ist, so ist das Verfahrenneu zu erfassen.

(4) Die registermäßige (Neu-)Erfassung unterbleibt:

a) bei Verfahren, die nach Erlass eines Vorbehaltsurteils (§ 173 VwGO i. V. m. § 302 ZPO)
im Nachverfahren weiterbetrieben werden,

b) bei Eingang eines Antrags auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe, sofern die Haupt -
sache bereits anhängig ist oder gleichzeitig anhängig gemacht wird;

c) bei Eingang eines Antrags oder einer Klage, sofern für die Hauptsache bereits ein Antrag
auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe läuft oder dieser innerhalb des letzten Monats
durch Beschluss erledigt worden ist,

d) bei den unter Abs. 1 Buchstabe d) erfassten unselbstständigen Verfahren, wenn die
Hauptsache bereits anhängig ist oder gleichzeitig anhängig wird,

e) bei Einreichung einer Verzögerungsrüge nach § 173 Satz 2 VwGO i. V. m. § 198 Abs. 3
GVG.

(5) Rügeverfahren gemäß § 152a VwGO sind unter dem Registerbuchstaben des
Ursprungsverfahrens mit neuem Aktenzeichen zu registrieren.

(6) Die Erhebung einer Verzögerungsrüge nach § 173 Satz 2 VwGO i. V. m. § 198 Abs. 3
GVG ist bei dem betreffenden Verfahren zu erfassen, sobald in der Instanz die erste
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Verzögerungsrüge eines beliebigen Beteiligten eingegangen ist. Nachfolgende Verzöge -
rungsrügen desselben oder anderer Beteiligter werden nicht erfasst.

(7) 1Wird ein Verfahren von einem anderen Verfahren abgetrennt, so behält eines der Ver -
fahren das bisherige Aktenzeichen, das andere Verfahren wird unter einem neuen Akten -
zeichen erfasst. 2Erfolgt die Trennung aufgrund der Erledigung eines Teiles des Verfahrens,
so erhält das fortzuführende Verfahren das neue Aktenzeichen.

(8) Die unter Abs. 1 Buchstaben c) und d) erfassten Verfahren sind besonders kenntlich zu
machen.

§ 17

Registrierung der Verfahren bei dem
Hessischen Verwaltungsgerichtshof

(1) Bei dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof sind für folgende Verfahrensarten jeweils
einheitliche Registerbuchstaben (Anlage 1) zu verwenden:

a) Berufungen, Anträge auf Zulassung der Berufung, Beschwerden gegen Hauptsache -
entscheidungen in Personalvertretungssachen und Beschwerdeverfahren in Disziplinar -
sachen;

b) Verfahren zur Gewährung von vorläufigem Rechtsschutz und die Beschwerden gegen
Entscheidungen in solchen Verfahren;

c) erstinstanzliche Hauptverfahren;

d) Beschwerden in PKH-Sachen;

e) sonstige Beschwerden gegen Beschlüsse;

f) die sonstigen Anträge
(z.B. Rechtshilfeersuchen, Beweissicherungsverfahren (also z.B. Durchsuchung einer
Wohnung wegen Urkunden in einem späteren Verfahren), Entbindung ehrenamtlicher
Richter von ihrem Amt, Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Gerichts, Zwischen -
verfahren nach § 99 Abs. 2 VwGO, selbstständige Vollstreckungssachen, soweit das
Vollstreckungsgericht zuständig ist (also nicht z.B. die Vollstreckungsabwehrklage oder
die Drittwiderspruchsklage) sowie Klagen auf Entschädigung nach § 173 Satz 2 VwGO 
i.V.m. § 201 GVG und die diesen Verfahren vorausgegangenen Anträge auf Bewilligung
von Prozesskostenhilfe (§ 117 ZPO)).

(2) Ein selbstständig geführtes Prozesskostenhilfeverfahren ist unter dem Registerbuch -
staben zu erfassen, unter dem der spätere Antrag oder die Klage zur Hauptsache zu erfas-
sen wäre.

(3) Wird ein Verfahren fortgesetzt, nachdem die Sache im Sinne der VwG-Statistik als erle-
digt weggelegt worden ist, so ist das Verfahren neu zu erfassen.

(4) Die registermäßige (Neu-)Erfassung unterbleibt:

a) bei Verfahren, die nach Erlass eines Vorbehaltsurteils (§ 173 VwGO i.V.m. § 302 ZPO) im
Nachverfahren weiterbetrieben werden,
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b) bei Eingang eines Antrags auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe, sofern die Haupt -
sache bereits anhängig ist oder gleichzeitig anhängig wird,

c) bei Eingang eines Antrags oder einer Klage, sofern für die Hauptsache bereits ein Antrag
auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe gestellt ist oder dieser innerhalb des letzten
Monats durch Beschluss erledigt worden ist,

d) bei den unter Abs. 1 Buchstabe f) gehörigen unselbstständigen Anträgen mit Ausnahme
des Antrags nach § 99 Abs. 2 VwGO, wenn die Hauptsache bereits anhängig ist oder
gleichzeitig anhängig wird,

e) bei Einreichung einer Verzögerungsrüge nach § 173 Satz 2 VwGO i.V.m. § 198 Abs. 3
GVG.

(5) Rügeverfahren gemäß § 152a VwGO sind unter dem Registerbuchstaben des
Ursprungsverfahrens mit neuem Aktenzeichen zu registrieren.

(6) Die Erhebung einer Verzögerungsrüge nach § 173 Satz 2 VwGO i.V.m. § 198 Abs. 3 GVG
ist bei dem betreffenden Verfahren zu erfassen, sobald in der Instanz die erste Verzöge -
rungsrüge eines beliebigen Beteiligten eingegangen ist. Nachfolgende Verzögerungsrügen
desselben oder anderer Beteiligter werden nicht erfasst.

(7) Wird gegen dieselbe Entscheidung von mehreren Beteiligten das gleiche Rechtsmittel
eingelegt, so ist die Sache nur einmal zu erfassen.

(8) 1Wird ein Verfahren von einem anderen Verfahren abgetrennt, so behält eines der Ver -
fahren das bisherige Aktenzeichen, das andere Verfahren wird unter neuem Aktenzeichen
 erfasst. 2Erfolgt die Trennung aufgrund der Erledigung eines Teiles des Verfahrens, so erhält
das fortzuführende Verfahren das neue Aktenzeichen.

(9) Die unter Abs. 1 Buchstaben d) bis f) erfassten Verfahren sind besonders kenntlich zu
machen.

§ 18

Verfahrensregister

(1) 1Die Registrierung der Neueingänge erfolgt in elektronischer Form. 2Dabei werden die
Vorgangs- und Personendaten, insbesondere das Aktenzeichen, die Namen der Verfahrens -
beteiligten und das Eingangsdatum vollständig aufgenommen, soweit dies im elektroni-
schen System vorgegeben ist. 3Die Eintragungen bilden den Inhalt des ausdruckbaren
Datenblattes.

(2) 1Die Registrierung erfolgt jahrgangsweise. 2Es werden die eingegebenen Verfahren
 gezählt und diesen eine elektronische Vorgangsnummer zur Bildung des Aktenzeichens zu-
geteilt. 3Die Vorgangsnummern aller erfassten Verfahren werden unabhängig von den Ver -
fahrensarten in der Verwaltungsgerichtsbarkeit spruchkörperübergreifend fortlaufend ge-
zählt.
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(3) Bei Änderung der Zuständigkeit des Spruchkörpers wird lediglich die der Vorgangs -
nummer vorangestellte Bezeichnung des Spruchkörpers berichtigt.

(4) Werden Kostensachen zur Entscheidung vorgelegt, ist dies im Register unter Angabe
des Vorlegungsdatums zu vermerken.

(5) Nach Abschluss des Verfahrens werden Art und Zeitpunkt der Erledigung in das
Register eingetragen. Gegebenenfalls ist eine Bemerkung aufzunehmen.

(6) 1Die Pflege der Daten (Änderungen, Erweiterungen, Ergänzungen usw.) obliegt den zu-
ständigen Service-Einheiten. 2Im Einzelnen gelten die in den jeweils gültigen EUREKA-
Arbeitsrichtlinien und den Organisations- und Arbeitsanordnungen getroffenen Regelungen.
3Die Gerichtsleitungen können ergänzende Regelungen für ihren Geschäftsbereich treffen.
4Änderungen, Erweiterungen, Ergänzungen usw. sind unverzüglich und vollständig nach den
Vorgaben des Systems aufzunehmen.

§ 19

Allgemeines Register

(1) Verfahren, die in das Allgemeine Register einzutragen sind, werden über das System
EUREKA in dem nach Sachgebiet zuständigen Spruchkörper erfasst, sofern ein solcher
feststeht.

(2) In das Register sind insbesondere einzutragen:

a) Schriftstücke, bei denen zweifelhaft ist, ob sie zu bereits bestehenden oder noch anzu-
legenden Akten gehören, oder ob sie an die Verwaltungsregistratur oder ein anderes
Gericht oder eine andere Behörde abzugeben sind,

b) Schriftstücke, die ohne sachliche Verfügung an ein anderes Gericht oder an eine andere
Behörde abzugeben sind,

c) Akteneinsichten außerhalb anhängiger Verfahren,

d) Rechtssachen, die ehrenamtliche Richter betreffen (z.B. § 4 Abs. 1JVEG) mit Ausnahme
von Entbindungsanträgen,

e) Schutzschriften.

(3) 1Nach der Erledigung ist die Rechtssache in dem Allgemeinen Register mit dem Ver -
merk über die Erledigung und/oder den Verbleib mit Datumsangabe auszutragen. 2Ent -
sprechendes gilt bei der Abgabe von Schriftstücken an die für Verwaltungsangelegenheiten
zuständige Service-Einheit oder ein anderes Gericht oder eine andere Behörde.
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§ 20

Sonstige Vorgänge

(1) Als Justizverwaltungsangelegenheiten zu behandeln und nicht zu den Verfahrensakten
zu nehmen sind insbesondere:

a) Anträge und Eingaben außerhalb anhängiger Verfahren (z.B. Ersuchen auf Auskünfte
aus den Akten) durch nicht am Verfahren Beteiligte,

b) Dienstaufsichtsbeschwerden.

(2) Diese Vorgänge sind unverzüglich mit der Gerichtsakte der Behördenleitung vorzulegen.

§ 21

Verhandlungskalender

(1) 1Der Verhandlungskalender wird nach Maßgabe des Systems EUREKA geführt. 2Er
muss die folgenden Daten enthalten:
1. Laufende Nummer,
2. Uhrzeit,
3. Aktenzeichen,
4. Kläger,
5. Beklagter,
6. Beigeladener/Beteiligter,
7. BE,
8. Verkündungstermin,
9. Urteil zur Service-Einheit am: und

10. Bemerkungen.

(2) 1Die Nummern 1 bis 7 des Verhandlungskalenders werden mit der Fertigung der
Ladungsverfügung automatisch ausgefüllt. 2Unter den Nummern 8 bis 10 wird der Verhand -
lungskalender manuell fortgeführt.

(3) In den Verhandlungskalender werden Termine zur mündlichen Verhandlung, Beweis -
aufnahme, Verkündung einer Entscheidung, Erörterung des Sachverhaltes und Termine
ohne mündliche Verhandlung eingetragen.

(4) Nummer 9 ist auszufüllen, sobald die vollständig abgefasste und unterschriebene
Urschrift des Urteils zur Service-Einheit gelangt.

(5) 1Wird ausnahmsweise ein Urteil ohne Tatbestand, Entscheidungsgründe und Rechts -
mittelbelehrung der Service-Einheit übergeben (§ 117 Abs. 4 VwGO), so ist der Tag des
Eingangs unter Nummer 10 zu vermerken; Nummer 9 ist erst auszufüllen, wenn das Urteil
vollständig abgefasst der Service-Einheit übergeben worden ist. 2In Verfahren, in denen kein
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Urteil ergangen ist, ist alsbald nach Bekanntwerden des Terminsergebnisses die Art der
Entscheidung oder Erledigung (z. B. Beschluss, Beweisbeschluss, Vergleich, Hauptsache -
erledigungserklärung etc.) unter Nummer 10 einzutragen.

§ 22

Adressdatei

1Die Erfassung der Daten der Verfahrensbeteiligten (Adressdatei) erfolgt in elektronischer
Form. 2Dabei werden die Daten, insbesondere die Namen und die Adresse, vollständig
übernommen, soweit dies im elektronischen System vorgegeben ist. 3Die Datenerfassung
hat die Brauchbarkeit der Datei zu gewährleisten.

D. Geschäftsgang

§ 23

Verwahrung der Akten

(1) 1Die Akten werden von der Service-Einheit verwahrt. 2Sie sind nach Geschäftsjahren
und Nummernfolgen der Aktenzeichen zu ordnen. 3Retente sind dort zu verwahren, wo die
dazugehörenden Akten zu verwahren wären.

(2) Abgeschlossene Akten sind nach der Nummernfolge der Aktenzeichen jahrgangsweise
oder allein nach den von dem System EUREKA vergebenen Archivnummern geordnet im
Archiv zu verwahren.

(3) Sammelakten werden nach besonderer Anordnung der Gerichtsleitung verwahrt.

(4) 1Mit Ausnahme vertraulich zu behandelnder Sachen dürfen Akten nicht unter persönli-
chem Verschluss gehalten werden. 2Aus den Diensträumen dürfen Akten nur mit Wissen des
für die Verwaltung des Schriftguts Verantwortlichen entfernt werden.

§ 24

Kontrolle der Akten und Überwachung der Fristen

(1) Die Service-Einheit hat den Aktenumlauf innerhalb des Gerichts mit einer elektronischen
Aktenstandortkontrolle nachzuweisen.
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(2) 1In den Fällen der vorübergehenden Versendung von Akten ist ein Retent anzulegen.
2Die vorübergehende Versendung von Akten, das Aktenzeichen der Rechtsmittelinstanz und
die endgültige Abgabe der Akten an ein anderes Gericht einschließlich dessen Aktenzeichen
sind elektronisch zu vermerken.

(3) Wiedervorlagefristen können mittels elektronischer Fristenkontrolle überwacht werden.

(4) 1Einzelheiten sind in den EUREKA-Arbeitsrichtlinien und in den Organisations- und
Arbeitsanordnungen bestimmt. 2Die Gerichtsleitungen können weitere Einzelheiten in ihrem
Geschäftsbereich einheitlich für alle Spruchkörper regeln.

§ 25

Abschluss der Akten

(1) Gilt ein Verfahren im Sinne der VwG-Statistik als erledigt, schließt die Service-Einheit die
Akte mit einer abschließenden Prüfung und dem Vermerk über die Kostenbehandlung,
Aufbewahrung, Aussonderung, Ablieferung und Vernichtung des Schriftgutes durch die zu-
ständigen Urkundsbeamten/innen nach den hierzu erlassenen besonderen Bestimmungen ab.

(2) 1Verwaltungsakten der an den Verfahren Beteiligten sowie sonstige Schrift- und Beweis -
stücke bleiben zunächst bei den Akten. 2Wird ein Rechtsmittel eingelegt, werden sie mit den
Akten dem Rechtsmittelgericht vorgelegt. 3Wird kein Rechtsmittel eingelegt, werden sie,
 sofern sie nicht bei den Akten verbleiben sollen, frühestens mit Ablauf der Rechtsmittelfrist
oder nach Rechtsmittelverzicht vom Gericht der ersten Instanz zurückgegeben. 4In beam-
tenrechtlichen Streitigkeiten sind Personalakten, Verwaltungsakten oder beigezogene
Akten, die Personaldaten enthalten, grundsätzlich nicht an die Behörde, sondern unmittel-
bar an die Behördenleiterin/ den Behördenleiter oder die Vertreterin/den Vertreter im Amt
zurückzusenden.

(3) 1Die bei der Durchführung eines Rechtshilfeersuchens entstandenen Vorgänge sind mit
den übersandten Akten und Unterlagen an das ersuchende Gericht, die ersuchende
Behörde oder ein zweites, um Rechtshilfe ersuchtes Gericht zu geben. 2Das Ersuchen und
eine Durchschrift der Übersendungsverfügung verbleiben bei der gemäß § 10 Abs. 1 anzu-
legenden Blattsammlung. 3Von Schriftstücken, die ohne Begleitverfügung urschriftlich ab-
gegeben werden, sind keine Ablichtungen zurückzubehalten.

(4) Ist das Verfahren erledigt, so werden die abschließenden Daten elektronisch erfasst.
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E. Schlussbestimmungen

§ 26

Ergänzende Bestimmungen

Ist die Behandlung von Vorgängen in dieser Aktenordnung nicht geregelt oder bestehen hin-
sichtlich der Anwendung oder Auslegung der Aktenordnung Zweifel, trifft die Präsidentin
oder der Präsident des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs die erforderlichen Anord -
nungen; sie sind dem Ministerium der Justiz, für Integration und Europa zur Kenntnis zu
geben.

§ 27

In-Kraft-Treten

Diese Aktenordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2013 in Kraft; gleichzeitig tritt die
Aktenordnung vom 12. Dezember 2007 (in der Fassung vom 1. Mai 2012) außer Kraft.
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Anlage 1 zur Aktenordnung
(§ 16 Abs. 1 und § 17 Abs. 1)

Bei den Verwaltungsgerichten werden die Registerbuchstaben, die die Zuordnung zu einer
bestimmten Verfahrensart kennzeichnen, wie folgt unterteilt:

K Hauptverfahren (Klagen, Personalvertretungssachen und Disziplinarverfahren sowie
berufsgerichtliche Verfahren)

L Verfahren zur Gewährung von vorläufigem Rechtsschutz; Anträge gegen vorläufige
Maßnahmen sowie auf gerichtliche Fristsetzung nach dem Bundes- und Landesdiszi -
plinargesetz

N Vollstreckungsverfahren

O sonstige Anträge außerhalb anhängiger oder neben anhängigen Verfahren, z.B.
Rechtshilfeersuchen, Beweissicherungsverfahren (also z.B. Durchsuchung einer
Wohnung wegen Urkunden in einem späteren Verfahren). Nicht zu zählen ist die
Vereidigung der ehrenamtlichen Richter.

Bei dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof werden die Registerbuchstaben, die die
Zuordnung zu einer bestimmten Verfahrensart kennzeichnen, wie folgt unterteilt:

A Berufungen, Anträge auf Zulassung der Berufung, Beschwerden gegen Hauptsache -
entscheidungen in Personalvertretungssachen und Beschwerdeverfahren in Diszipli -
narsachen

B Verfahren zur Gewährung von vorläufigem Rechtsschutz und die Beschwerden gegen
Entscheidungen in solchen Verfahren. Ferner Beschwerden gegen Entscheidungen
bezüglich Anträgen gegen vorläufige Maßnahmen sowie auf gerichtliche Fristsetzung
nach dem Bundes- und Landesdisziplinargesetz.

C Erstinstanzliche Hauptverfahren

D Beschwerden in PKH-Sachen

E Sonstige Beschwerden gegen Beschlüsse

F Die sonstigen Anträge außerhalb oder neben anhängigen Verfahren
(z.B. Rechtshilfeersuchen, Beweissicherungsverfahren (also z.B. Durchsuchung einer
Wohnung wegen Urkunden in einem späteren Verfahren), Entbindung ehrenamtlicher
Richter von ihrem Amt, Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Gerichts, Zwi -
schenverfahren nach § 99 Abs. 2 VwGO, Selbstständige Vollstreckungssachen, so-
weit das Vollstreckungsgericht zuständig ist (also nicht z.B. die Vollstreckungs -
abwehrklage oder die Drittwiderspruchsklage) sowie Klagen auf Entschädigung nach
§ 173 Satz 2 VwGO i.V.m. § 201 GVG und die diesen Verfahren vorausgegangenen
Anträge auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe (§ 117 ZPO).
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Anlage 2 zur Aktenordnung
(§ 2 Abs. 6)

Bei den Verwaltungsgerichten werden dem Aktenzeichen folgende Zusätze zur Kenn -
zeichnung bestimmter Verfahrensarten hinter dem abgekürzten Namen des Gerichtsortes,
getrennt durch jeweils einen Punkt, nachgestellt:

A Asylverfahren

B Berufsgerichtliche Verfahren

D Disziplinarverfahren

PV Personalvertretungssachen

R Rügeverfahren, § 152a VwGO

Bei dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof werden dem Aktenzeichen folgende Zu -
sätze hinter der Jahreszahl, getrennt durch jeweils einen Punkt, nachgestellt:

A Asylverfahren

B Berufsgerichtliche Verfahren

D Disziplinarverfahren

E Entschädigungsverfahren

N Normenkontrollverfahren

PV Personalvertretungssachen

R Rügeverfahren, § 152a VwGO

T Technische Großverfahren (erstinstanzliche Verfahren sowie Normenkontrollver -
fahren bezogen auf Gegenstände aus § 48 VwGO)

Z Anträge auf Zulassung der Berufung
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VERÖFFENTLICHUNGEN DER RECHTSANWALTS-
UND NOTARKAMMERN SOWIE  DES VERSORGUNGSWERKS
DER RECHTSANÄLTE IM LANDE HESSEN

Beschluss der Kammerversammlung der Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main;
hier Beitragsordnung für das Haushaltsjahr 2013.

Die Kammerversammlung der Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main hat am 07.11.2012
folgende Beitragsordnung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen:

Beitragsordnung 2013

a) Der von jedem Mitglied zu zahlende Beitrag, für das Geschäftsjahr 2013 beträgt 260,00 €
und ist bis spätestens 30. April 2013 zu zahlen. Wird der Betrag nicht bis zum 30. April
2013 gezählt, wird eine Mahngebühr in Höhe von 5 % des fälligen Beitrages erhoben.
Der anteilig zu entrichtende Jahresbeitrag beläuft sich auf 21,67 € pro Monat. Für Mit -
glieder, die erstmals beitragspflichtig werden, entfällt im laufenden Geschäftsjahr die
Mahngebühr.

b) Während des Geschäftsjahres neu zugelassene oder ausscheidende Mitglieder entrich-
ten den Beitrag anteilig, und zwar die neu zugelassenen von dem 1. des auf die Zulas -
sung folgenden Monats an, die ausgeschiedenen bis zum Ende des Monats, in dem die
Löschung erfolgt.

c) Der Schatzmeister kann auf Antraf im Einzelfall aus Billigkeitsgründen den von der
Kammerversammlung beschlossenen Beitrag ganz oder teilweise stunden, ermäßigen
oder erlassen. Billigkeitsgründe liegen insbesondere vor, wenn sich aus den Einkom -
mensnachweisen des Antragstellers ergibt, dass er aufgrund seiner gesamten Lebens -
umstände den Beitrag nicht oder nur teilweise aufbringen kann. Der Antrag ist schriftlich
an den Vorstand der Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main bis spätestens zum 
30. September 2013 (Ausschlussfrist) zu stellen und zu begründen.

d) Für die Bearbeitung von Anträgen auf Gestattung von Fachanwaltsbezeichnungen sind
mit Antragstellung 350,00 € als Verwaltungskostenbeitrag zu zahlen.

e) Für die Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung oder Verlängerung eines amtlichen
Prüfsiegels der Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main und/oder des Fortbildungs -
zertifikats der Bundesrechtsanwaltskammer sind mit Antragstellung 75,00 € als Verwal -
tungskostenbeitrag zu zahlen.

f) Die Rechtsanwaltskammer kann gemäß §§ 192 Abs. 1 BRAO, 39 EuRAG für Amts -
handlungen Verwaltungsgebühren erheben. Die Höhe der Gebühren für den Zulassungs -
bereich und die Bestellung eines Vertreters werden wie folgt festgesetzt:

Zulassung eines Einzelmitgliedes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160,00 €,

Aufnahme nach Kammerwechsel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00 €,
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Aufnahme bzw. Zulassung eines ausländischen Mitglieds . . . 160,00 €,

Zulassung einer Rechtsanwaltsgesellschaft  . . . . . . . . . . . . . . 500,00 €,

Bearbeitungsgebühr für eine Zweigstelle einer RA-Gesellschaft . . 250,00 €

Bearbeitungsgebühr für eine Sitzverlegung einer RA-Gesellschaft 150,00 €,

Rücknahme des Antrages auf Zulassung/Versagung durch RAK  . 30,00 €,

Rücknahme des Antrages auf Zulassung einer
RA-Gesellschaft/Versagung durch RAK  . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,00 €,

Bestellung einer Vertreterin/eines Vertreters  . . . . . . . . . . . . . . 25,00 €.

Die Gebühr ist mit Antragstellung fällig.

Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main Prof. Dr. Dr. Dr. Simon
Präsident

Vorstehende Beitragsordnung der Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main für das Jahr
2013, beschlossen durch die Kammerversammlung am 7. November 2012, wird hiermit aus-
gefertigt.

Frankfurt am Main, den 9. November 2012 Prof. Dr. Dr. Dr. Simon
Präsident

Die Kammerversammlung der Notarkammer Kassel hat am 28. November 2012 nachste-
hende Beitragsordnung beschlossen:

BEITRAGSORDNUNG
der Notarkammer Kassel für das Jahr 2013

§ 1

Jedes Mitglied der Notarkammer zahlt einen Jahresbeitrag von

1.642,00 €.

Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

a) Beitrag zur Notarkammer Kassel 337,00 €
b) Vertrauensschadenversicherung und Versicherungssteuer (19 %) 380,00 €
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c) Beitrag zur Bundesnotarkammer 230,00 €
d) Gruppenanschlussversicherung und Versicherungssteuer (19 %) 357,00 €
e) Beitrag Notarinstitut 263,00 €
f) Beitrag zum Notarversicherungsfonds 65,00 €
g) Beitrag zur ARGE 10,00 €

1.642,00 €

Der Jahresbeitrag ist am 1. Februar 2013 fällig.

§ 2

Jede(r) im Vorjahr neu bestellte Notar(in) ist verpflichtet, zusätzlich zu den laufenden Beiträ-
gen einen Einmalbetrag von 767,00 € zu zahlen, der dem Notarversicherungsfonds zuge-
führt wird.

Der Betrag ist fällig.

Das Präsidium wird ermächtigt, auf Antrag Stundung oder Teilzahlung dieses Betrages zu
gewähren, längstens auf die Dauer von 12 Monaten.

Die Notarkammer kann gegen diejenigen Kammermitglieder einen Zusatzbeitrag festsetzen,
gegen die eine nicht mehr anfechtbare Disziplinarmaßnahme verhängt worden ist, weil sie
durch vorsätzliche Amtspflichtverletzung fremde Gelder oder andere Vermögenswerte
 geschädigt oder gefährdet haben. Der Zusatzbeitrag kann vom Vorstand bis zur Höhe der
Zusatzprämie festgesetzt werden, die von der Notarkammer in diesen Fällen an die Ver -
trauensschadenversicherung zu leisten ist.

Für ihren durch die Bearbeitung eines Vertrauensschadenfalles im Sinne des § 2 Abs. 4 ver-
ursachten Geschäftsaufwand kann die Notarkammer gegen das Kammermitglied, das den
Schadensfall durch wissentliche Pflichtverletzung verursacht hat, einen Ausgleichsbetrag
bis zu 2.500,00 € festsetzen.

Ist die Notariatsverwaltung oder Notarvertretung durch wissentliche Pflichtverletzung eines
Notarkammermitgliedes verursacht, kann die Notarkammer gegen dieses Kammermitglied
einen Ausgleichsbetrag festsetzen in Höhe der dem Notarverwalter/Notarvertreter zu zah-
lenden Vergütung sowie zusätzlich einen Ausgleichsbetrag bis zu 2.500,00 € für den durch
die Bearbeitung verursachten Geschäftsaufwand der Notarkammer.

§ 3

Die während des Geschäftsjahres (1. Januar – 31. Dezember 2013) bestellten oder entlas-
senen bzw. gelöschten Notare entrichten den Beitrag zur Notarkammer anteilig.

Die Beitragspflicht beginnt mit dem ersten des auf die Bestellung folgenden Monats und
endet mit dem Ablauf des Monats, in dem das Amt erlischt (§ 47 BNotO).
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Die Beitragspflicht zur Vertrauensschadenversicherung – § 1b) – gilt nur für diejenigen Nota-
re, die am 1. April 2013 der Notarkammer angehören.

Zur Zahlung des Beitrages zur Bundesnotarkammer – § 1c) – und zur Gruppenanschluss -
versicherung – § 1d) – sind nur diejenigen Notare verpflichtet, die am 1. Januar 2013 der
Notarkammer angehören.

Die Beitragspflicht zum Notarinstitut, zum Notarversicherungsfonds und zur ARGE – §1 e) –
g) – gilt für jedes Mitglied der Notarkammer unabhängig von dem Bestellungs- bzw.
 Löschungszeitpunkt.

§ 4

Geht der Jahresbeitrag nicht innerhalb eines Monats nach Fälligkeit ein, wird ein Zuschlag
von 10,00 € je Mahnung erhoben. Bleibt eine Mahnung erfolglos, so wird der geschuldete
Betrag nach § 73 BNotO eingezogen.

Notarkammer Kassel Nottelmann
Präsident

Die vorstehende Beitragsordnung der Notarkammer Kasel für das Jahr 2013 wird hiermit
ausgefertigt.

Kassel, den 7. Dezember 2012 Nottelmann
Präsident

PERSONALNACHRICHTEN

BERICHTIGUNG

Berichtigung zum JMBl. 12/2012, S. 771

Hier muss es richtig lauten:
Notarinnen und Notare

Ausgeschieden sind:

Aufgrund des Erreichens der Altersgrenze:
Notar Ernst-Dieter Krüger, Bad Arolsen, mit Ablauf des 31.10.2012 und Notar Paul
Ostrowski, Griesheim, mit Ablauf des 30.11.2012
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PERSONALNACHRICHTEN

Die Personalnachrichten enthalten nur solche Personalveränderungen, mit deren Veröffent -
lichung sich die oder der Bedienstete einverstanden erklärt hat.

Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

Ernannt wurden:

Zur Ministerialrätin (B 2) : Ministerialrätin (A 16) Dr. Christine Gutmann;

zum Ministerialrat (B 2) : Ministerialräte (A 16) Gerhard Albrecht, Manfred Kräuter und
Torsten Spieker;

zum Ministerialrat (A 16) : Richter am Oberlandesgericht Dr. Frank Wamser und Richter
am Landgericht Dr. Christian Pauly – beide unter Berufung in
das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit –;

zur Regierungs-
direktorin : Regierungsoberrätinnen Ulrike Kiesche, Wiebke Caroline

Margarete Schindel und Dr. Ingrid Wilkens;

zur Regierungsoberrätin : Regierungsrätin Nicole Spoerhase-Eisel;

zur Regierungsrätin : Beschäftigte Dr. Layla Bahmad – unter Berufung in das Beam -
tenverhältnis auf Probe –;

zur Oberamtsrätin : Amtsrätinnen Claudia Kümmel und Christa Schulze;

zur Amtsrätin : Amtfrau Susanne Bubitsch;

zum Amtsrat : Amtmann Lars Witzel;

zur Amtfrau : Oberinspektorinnen Christine Lotz und Anika Schüler;

zum Amtmann : Oberinspektor Dirk Kimmel;

zur Obersekretärin : Sekretärin Mareike Broschke – unter Berufung in das Beamten -
verhältnis auf Lebenszeit –.

Regierungsrätin Hangama Kawa wurde in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

IT-Stelle der hessischen Justiz in Bad Vilbel

Ernannt wurden:

Zur Amtfrau : Oberinspektorinnen Karin Reinhardt und Annemarie Rock;

zum Oberinspektor : Inspektor Thomas Peter Janik;
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zum Inspektor – durch
Überleitung in den
gehobenen allgemeinen
Verwaltungsdienst – : Amtsinspektor (mit Amtszulage) Thomas Peter Janik;

zur Amtsinspektorin
mit Amtszulage : Amtsinspektorin Rebecca Sue Gall;

zur Amtsinspektorin : Hauptsekretärin Sandy Aßmus;

zur Hauptsekretärin : Obersekretärin Christina Geier.

Regierungsrat Ingo Müller und Sekretärin Melanie Meißner wurden in das Beamtenver -
hältnis auf Lebenszeit berufen.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Ausgeschieden ist:

Ruhestand:
Leitender Regierungsdirektor Hans Joachim Neumeyer. 

Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main

Ernannt wurde:

Zur Leitenden Oberstaats-
anwältin – als Abteilungs-
leiterin bei einer Staats-
anwaltschaft bei einem
Oberlandesgericht – : Oberstaatsanwältin als Dezernentin bei einer Staatsanwalt -

schaft bei einem Oberlandesgericht Ingrid Richter.

Staatsanwaltschaft bei den Landgerichten

Ernannt wurden:

Zur Staatsanwältin – als
Gruppenleiterin bei einer
Staatsanwaltschaft bei
einem Landgericht : Staatsanwältin Ingrid Richter in Kassel;

zur Regierungsrätin
(Wirtschaftsreferntin) : Diplom-Betriebswirtin Beate Luise Boege in Frankfurt am Main.
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zum Justizsekretär : Patrik Bardt in Darmstadt – unter gleichzeitiger Berufung in das
Beamtenverhältnis auf Probe –.

Amtsgerichte

Ernannt wurden:

Zur Richterin am Amtsgericht
– als weitere aufsichts-
führende Richterin – : Richterin am Amtsgericht Teresa Albach in Darmstadt.

zur Richterin am
Amtsgericht : Richterin auf Probe Gesine Gräfin Finck von Finckenstein in

Langen.

Ausgeschieden ist:

Ruhestand:
Richter am Amtsgericht – als weiterer aufsichtsführender Richter – Norbert Habermann in
Offenbach am Main.

Anwaltsgerichte

Frau Rechtsanwältin Anja Baumbach-Wilkin wurde – unter Berufung in ein ehrenamtliches
Richterverhältnis – zur ehrenamtlichen Richterin bei dem Anwaltsgericht für den Bezirk der
Rechtsanwaltskammer Kassel für die Zeit vom 1. November 2012 bis 29. Oktober 2017 er-
nannt.

Herr Rechtsanwalt Roberto Häusling wurde – unter Berufung in ein ehrenamtliches Richter -
verhältnis – zum ehrenamtlichen Richter bei dem Anwaltsgerichtshof für den Bezirk der
Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main für die Zeit vom 10. November 2012 bis 
9. November 2017 ernannt.

Herr Rechtsanwalt Peter Deetjen wurde – unter Berufung in ein ehrenamtliches Richter -
verhältnis – zum ehrenamtlichen Richter bei dem Anwaltsgerichtshof für den Bezirk der
Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main für die Zeit vom 1. Dezember 2012 bis 
30. November 2017 ernannt.

Herr Rechtsanwalt Frank Hartmann wurde – unter Berufung in ein ehrenamtliches Richter -
verhältnis – zum ehrenamtlichen Richter bei dem Anwaltsgericht für den Bezirk der
Rechtsanwaltskammer Kassel für die Zeit vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2017 er-
nannt.

Herr Rechtsanwalt und Notar Dr. Joachim Protsch wurde – unter Berufung in ein ehrenamt-
liches Richterverhältnis – zum ehrenamtlichen Richter bei dem Anwaltsgericht für den Bezirk
der Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main für die Zeit vom 10. November 2012 bis 
9. November 2017 ernannt.
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Herr Rechtsanwalt Ulrich Heinz wurde – unter Berufung in ein ehrenamtliches Richterver -
hältnis – zum ehrenamtlichen Richter bei dem Anwaltsgericht für den Bezirk der Rechts -
anwaltskammer Frankfurt am Main für die Zeit vom 1. Dezember 2012 bis 30. November
2017 ernannt.

Notarinnen und Notare

Zur Notarin wurden bestellt:
Rechtsanwältinnen Dr. Christine Ulrike Cannawurf-Wetzel mit dem Amtssitz in Bad
Homburg v.d.H. und Karin Rahaf Marachi mit dem Amtssitz in Rüsselsheim.

Zum Notar wurden bestellt:
Rechtsanwälte Alexander Krüger mit dem Amtssitz in Raunheim und Norbert Pahl mit dem
Amtssitz in Frankfurt am Main.

Auswärtige Sprechtage:
Notar Dr. Thomas Hilb, Limburg-Offenheim, wurde genehmigt, in Hünfelden-Neesbach
auswärtige Sprechtage abzuhalten.

Ausgeschieden sind:

Auf eigenen Antrag:
Notare Frank Ziegler, Kassel, mit dem Ablauf des 31.12.2012, Hans-Jörg Jauch, Viern -
heim, mit Ablauf des 31.12.2012, Walter Dieter Schmidt, Hanau, mit Ablauf des
31.12.2012, Klaus Peter Happ, Wetzlar, mit Ablauf des 10.11.2012 und Robert Kari,
Lampertheim, mit Ablauf des 31.12.2012.

Aufgrund des Erreichens der Altersgrenze:
Notare Dr. Max-Dieter Forstmann, Frankfurt am Main, mit Ablauf des 31.12.2012, Rudolf
Mensing, Bad Wildungen, mit Ablauf des 30.11.2012, Hans-Jürgen Hüesker, Frankfurt am
Main, mit Ablauf des 30.11.2012 und Wolfgang Kirch, Wiesbaden, mit Ablauf des
31.01.2013.
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STELLENAUSSCHREIBUNGEN

Es wird Bewerbungen entgegengesehen um die Stellen für:

Hessischer Staatsgerichtshof 

Bei dem Staatsgerichtshof des Landes Hessen ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt im
Rahmen einer Abordnung von bis zu zwei Jahren eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbei -
terin bzw. wissenschaftlicher Mitarbeiter zu besetzen. Es handelt sich um eine Stelle der
Besoldungsgruppe A 15 BBesG (Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor), die auch mit
Richterinnen oder Richterin sowie Staatsanwältinnen oder Staatsanwälten der Besoldungs -
gruppe R1 oder R2 BBesG besetzt werden kann.

Bewerbungen sind auf dem Dienstweg binnen zwei Wochen an das Hessische Ministerium
der Justiz für Integration und Europa zurichten.

Ordentliche Gerichtsbarkeit

1. Eine Vorsitzende Richterin oder einen Vorsitzenden Richter

am Landgericht Kassel (R 2).

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 1. Juni
2012 (S. 196 ff., Anlage 1, Ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

Staatsanwaltschaften

2. Eine Leitende Oberstaatsanwältin als Abteilungsleiterin oder einen Leitenden Ober -
staatsanwalt als Abteilungsleiter – bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Oberlandes -
gericht

bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main (R 3).

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 1. Juni
2012 veröffentlichten Anforderungsprofil (S. 196 ff., Anlage 1 Ziffer 2.4.) auszurichten.

3. Eine Oberstaatsanwältin – als Abteilungsleiterin und als die ständige Vertreterin eines
Leitenden Oberstaatsanwalts bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht – oder
einen Oberstaatsanwalt – als Abteilungsleiter und als ständiger Vertreter eines Leitenden
Oberstaatsanwalts bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht –

bei der Staatsanwaltschaft Gießen (R 2 mit Amtszulage und Fußnote 6).

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 1. Juni
2012 veröffentlichten Anforderungsprofil (S. 196 ff., Anlage 1, Ziffer 2.5) auszurichten.
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Verwaltungsgerichtsbarkeit

4. Eine Vorsitzende Richterin oder einen Vorsitzenden Richter

am Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (R 2).

Die vorzulgenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 1. Juni
2012 (S. 196 ff, Anlage 1 Ziffer 2.3.) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

Vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.

Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht.

Aufgrund des Frauenförderplans besteht eine Verpflichtung zur Erhöhung des Frauenanteils.

Schwerbehinderte Richterinnen und Richter, Beamtinnen und Beamte sowie Angestellte
werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen sind binnen drei Wochen auf dem Dienstweg an das Hessische Ministerium
der Justiz, für Integration und Europa in Wiesbaden zu richten.

Eine Beschränkung des Auswahlverfahrens zu Nr. 1, Nr. 2., Nr. 3 u. Nr. 4 auf eventuelle
Versetzungsbewerberinnen und -bewerber bleibt ebenso vorbehalten wie eine an Ver -
waltungsbelangen orientierte Ermessensentscheidung zwischen mehreren Verset -
zungsbewerberinnen und -bewerbern.
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BUCHBESPRECHUNGEN

unter alleiniger Verantwortung der Verfasserin oder des Verfassers.

Walter Seitz und Helmut Büchel (Hrsg.): Beck’sches Richterhandbuch

3. Auflage, 2012, XVI, 1066 Seiten, gebunden; EUR 99,00

Verlag C.H.Beck

ISBN 978-3-406-61740-9

Das Beck’sche Richterhandbuch wendet sich an Richterinnen und Richtern der ordentlichen
Gerichtsbarkeit, die entweder am Anfang des Berufslebens stehen, oder die sich aufgrund
einer geänderten Geschäftsverteilung in weniger vertrauten Rechtsgebieten wieder finden.
Diesem Personenkreis will das Handbuch ein aktueller und zuverlässiger Ratgeber sein. Mit
solcher Zielsetzung setzt es an, auf gut 1.000 eng und klein bedruckten Seiten das
Arbeitsspektrum der ordentlichen Gerichtsbarkeit in materiell-rechtlicher und prozessualer
Hinsicht abzudecken. Auf eine ausführliche Erläuterung allgemeiner Fragen des Zivilpro -
zesses folgen 18 Kapitel über Sonderbereiche des Zivilprozesses vom Arzthaftungs- bis
zum Wettbewerbsprozess. Dem schließen sich umfangreiche Kapitel zum familiengerichtli-
chen Verfahren, zur freiwilligen Gerichtsbarkeit und zum Strafprozess an.

Trotz des beachtlichen Umfangs des Handbuches kann es angesichts der umfangreichen
Zuständigkeiten der ordentlichen Gerichtsbarkeit nicht alle Themen erschöpfend behandeln.
So werden etwa die Ausführungen zur Prospekthaftung keine Richterin in den Stand setzen,
einen entsprechenden Fall zu lösen, oder die Anmerkungen zur Entscheidung des Bundes -
verfassungsgerichts zur Dreiteilung keinem Richter ermöglichen, zu entscheiden, wie nach-
ehelicher Unterhalt bei einer Neuverheiratung des Unterhaltsschuldners nunmehr zu 
berechnen ist. In jedem Fall schärft das Handbuch aber das Problembewusstsein und gibt
weitergehende Hinweise zu Rechtsprechung und Literatur. Sehr hilfreich sind auch die
Check listen und Diagramme, die einzelne Verfahrensabläufe erläutern. In dieser Hinsicht be-
sonders gut gelungen sind etwa die Kapitel über die Hauptverhandlung in Strafsachen oder
zur Strafzumessung. Ob es hingegen sinnvoll ist, wie im Kapitel über den Presseprozess den
richterlichen Leserinnen und Leser Fallaufgaben zu präsentieren, die sie zu lösen haben,
mag jeder Nutzer und jede Nutzerin für sich beurteilen.

Das Werk bewältigt die in einem Handbuch stets angelegten, strukturellen Schwierigkeiten.
Es ist zwischen Lehr- und Formularbuch angesiedelt, kann aber aufgrund der Fülle der
Thematik selbstverständlich nicht beide Bereiche vollständig abdecken. Das Handbuch ist
gut geeignet, einen ersten, durchaus substantiierten und qualitätsvollen Überblick über ein
Rechtsgebiet zu vermitteln.Auch wenn die Lösung konkreter Rechtsprobleme schon ge-
wohnheitsgemäß eher in Kommentaren als in einem Richterhandbuch gesucht werden wird,
sind neben den Überblickstexten insbesondere die Formulierungsvorschläge hilfreich, die
ruhig noch umfangreicher hätten ausfallen können.
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Ausführlicher würde man sich in dem von Richterinnen und Richter für ihre Kolleginnen und
Kollegen zusammengestellten Werk Hilfestellungen wünschen, wie in besonderen Konstel -
lationen pragmatisch verfahren werden kann. Diese Zurückhaltung wird sich allerdings zum
einen darauf zurückführen lassen, dass die jeweiligen Arbeitssituationen häufig nur bedingt
verallgemeinerungsfähig sind, und es darüber hinaus die Besonderheiten der Prozess -
parteien, ihrer Prozessbevollmächtigten und etwaiger Usancen des Gerichtszu beachten
gilt. Zum anderen mögen sich nicht alle Ratschläge erfahrener Richterinnen und Richter an
ihre Kolleginnen und Kollegen für den Druck in einem jedermann zugänglichen Buch eig-
nen.Dergleichen Erfahrungen können eher im gesprochenen als im gedruckten Wort weiter-
gegeben werden.

Akzeptiert man einerseits diese naturgegebenen Grenzen des Werks und lässt man sich an-
derseits auf dessen Konzept ein, können gerade diejenigen, die in ein Rechtsgebiet neu ein-
steigen, von dem Werk gut profitieren, gibt es ihnen doch eine verlässliche erste Orientie -
rungshilfe und vermittelt so Sicherheit.

Wiesbaden, den 15. November 2012 Dr. Frank Wamser, LL.M.
Ministerialrat
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RUNDERLASSE

BERICHTIGUNGEN

Der im JMBl. vom 1. Januar 2013 auf S. 27 unter Nr. 2 veröffentlichte Gemeinsame Rund -
erlass des HMdJIE und des HMdIuS, betreffend die Auslobung von Belohnungen wird wie
folgt berichtigt: 

Die Überschrift muss richtig lauten:

Nr. 2 Runderlass betreffend die Auslobung von Belohnungen für die Mitwirkung von
Privatper sonen bei der Aufklärung von Straftaten und der Ergreifung von rechtskräftig
verurteilter flüchtiger oder entwichener inhaftierter oder untergebrachter Personen.
Gemeinsamer RdErl. d. HMdJIE (4700 - III/A2 - 2012/1329 - III/A) und d. HMdIuS
(LPP 12/Br - 22 - f - 26) v. 21.11.2012 – JMBl. 2013, S. 27 – – Gült.Verz. Nr. 245 –
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RUNDERLASSE

Nr. 5 Haftkostenbeitrag für das Kalenderjahr 2013 gemäß § 43 Abs. 4 HStVollzG, § 42
Abs. 4 HessJStVollzG. RdErl. d. HMdJIE v. 21.12.2012 (4515 - IV/A2 - 2012/1204 - IV/A)
–JMBl. 2013, S. 98 –

I.

Auf Grund des § 43 Abs. 4 des Hessischen Strafvollzugsgesetzes sowie des § 42 Abs. 4 des
Hessischen Jugendstrafvollzugsgesetzes wird der Betrag der gemäß §17 Absatz 1 des
Vierten Buches Sozialgesetzbuch bewerteten Sachbezüge für das Kalenderjahr 2013 wie
folgt festgestellt und bekanntgegeben:

I. für Unterkunft

1. für Gefangene bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und für Auszubildende:

bei Einzelunterbringung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148,40 Euro

bei Belegung mit zwei Gefangenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63,60 Euro

bei Belegung mit drei Gefangenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,40 Euro

bei Belegung mit mehr als drei Gefangenen. . . . . . . . . . . . . . 21,20 Euro

2. für alle übrigen Gefangenen:

bei Einzelunterbringung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180,20 Euro

bei Belegung mit zwei Gefangenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,40 Euro

bei Belegung mit drei Gefangenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,20 Euro

bei Belegung mit mehr als drei Gefangenen. . . . . . . . . . . . . . 53,00 Euro

II. für Verpflegung:

Frühstück . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,00 Euro

Mittagessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,00 Euro

Abendessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,00 Euro.

Alle Beträge beziehen sich jeweils auf einen Monat. Für kürzere Zeiträume ist für jeden Tag
ein Dreißigstel der aufgeführten Beträge zugrunde zu legen.

II.

Für die im Jugendvollzug befindlichen Freigängerinnen und Freigänger gilt die vorstehende
Festsetzung entsprechend.



Nr. 6 Änderung der Anweisung für die Verwaltung des Schriftguts bei den Geschäfts -
stellen der ordentlichen Gerichte und der Staats- und Amtsanwaltschaften in Hessen
– Aktenordnung – und der Zusatzbestimmungen zur Aktenordnung – ZB-AktO –. 
RdErl. d. HMdJIE. v. 11.01.2013 (1454 - I/B1 - 2012/8065 - I/B) – JMBl. S. 99 –

– Gült.-Verz. Nr. 2103 –

Die bundeseinheitliche Aktenordnung vom 7. Dezember 2010 (JMBl. 2011 S. 3), zuletzt ge-
ändert durch Runderlass vom 6. Dezember 2011 (JMBl. 2012 S. 25), wird wie folgt geändert:

I.

1. In § 3 Abs. 5 Satz 2 wird die Angabe „§ 9 Abs. 5“ durch § 9 Abs. 4” ersetzt.

2. § 14 Abs. 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„2Bei Verfahren zur Abgabe einer Vermögensauskunft oder eidesstattlichen Versiche -
rung sind einschließlich der diesen Verfahren vorausgehenden Anträge auf Bewilligung
von Prozesskostenhilfe zu erfassen:

a) Das nach § 900 Abs. 5 ZPO/§ 802f Abs. 6 ZPO oder nach § 284 Abs. 7 AO bei dem
Vollstreckungsgericht bzw. dem zentralen Vollstreckungsgericht hinterlegte Vermö-
gensverzeichnis, die Registrierung kann unterbleiben, sofern die Erfassung im auto-
matisierten Verfahren sichergestellt ist,

b) der Widerspruch gegen die Verpflichtung zur Abgabe der eidesstattlichen Versiche-
rung (§ 900 Abs. 4 ZPO)/die Erinnerung gegen die Verpflichtung zur Abgabe der
Vermögensauskunft (§ 766 ZPO),

c) der Widerspruch gegen die Eintragungsanordnung (§ 882d Abs. 1 ZPO),

d) der Antrag auf Erlass eines Haftbefehls (§ 802g ZPO oder § 284 Abs. 8 AO),

e) der Antrag auf Abgabe der eidesstattlichen Versicherung nach § 889 ZPO.”

3. § 15a Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Insolvenzverfahren einschließlich der diesen Verfahren vorausgehenden Anträge auf
Bewilligung von Prozesskostenhilfe werden wie folgt erfasst:

a) Registerzeichen IN: Insolvenzverfahren (ohne IK und IE)

b) Registerzeichen IK: Verbraucherinsolvenzverfahren (§ 304 InsO)

c) Registerzeichen IE: Insolvenzverfahren nach ausländischem Recht
(§§ 343 bis 354 und 356 InsO).”

4. § 17 wird um folgenden Abs. 1a ergänzt:

„1a Das zentrale Vollstreckungsgericht nach § 882h Abs. 1 ZPO führt das Schuldner -
verzeichnis nach Maßgabe des § 882b ZPO.”
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5. In § 18 Abs. 9 wird der Klammerzusatz „(Anlage 13 der StP/OWi-Statistik)” durch 
„(Anlage 14 der StP/OWi-Statistik)” ersetzt.

6. In § 41 Abs. 6 wird der Klammerzusatz „(Anlage 22 der StP/OWi-Statistik)” durch
„(Anlage 20 der StP/OWi-Statistik)” ersetzt.

7. In § 42 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „Muster” durch das Wort „Liste” ersetzt.

8. In § 49 Abs. 3 Satz 3 wird die Angabe „§ 5 Abs. 2” durch „§ 5 Abs. 3” ersetzt.

9. Satz 1 der Erläuterung Nr. 2 zu Liste 7b wird wie folgt gefasst:

„Vorläufige Betreuungen sind wie Betreuungen zu behandeln; sie sind besonders kenn-
tlich zu machen.”

10. Liste 9 wird um folgende Erläuterung ergänzt:

„5. Verfahren auf Verlängerung einer Unterbringungsmaßnahme (§ 329 Abs. 2 FamFG)
für Unterbringungen nach § 312 Nr. 3 FamFG sind neu zu erfassen und kenntlich zu
machen.”

11. Nr. 5 der Liste 16 wird wie folgt zu gefasst:

„5. a) Insolvenzverfahren – IN – betreffend natürliche Personen

b) Insolvenzverfahren – IN – betreffend juristische Personen, Personengesellschaf -
ten und andere nicht natürliche Personen

c) vorgelegte Insolvenzpläne, für die die Richterin bzw. der Richter zuständig ist 
– IN –

d) Restschuldbefreiungsverfahren – IN – betreffend natürliche Personen

e) Verbraucherinsolvenzverfahren – IK –

f) Restschuldbefreiungsverfahren – IK –

g) Insolvenzverfahren – IE –

h) vorgelegte Insolvenzpläne, für die die Richterin bzw. der Richter zuständig ist 
– IE –

i) Anträge auf Versagung oder Widerruf der Restschuldbefreiung”

12. Die Erläuterungen Nr. 5 Buchst. e) und f) „Nur für Amtsgerichte” und „Nur für Landge -
richte” der Liste 20 werden gestrichen. Die Buchst. g) bis j) werden Buchst. e) bis h).

13. Liste 23 wird wie folgt geändert:

a) Bei Nr. 4 „Nur für Oberlandesgerichte” wird folgender neuer Buchst. d) eingefügt:
„d) Beschwerden nach dem Gesetz über das gesellschaftsrechtliche Spruchver -

fahren (SpruchG)”
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b) Die bisherigen Buchst. d) bis f) werden Buchst. e) bis g)

c) Bei Nr. 4 Buchst. c) „Nur für Oberlandesgerichte” werden die Worte „sowie
Beschwerden nach dem Gesetz über das gesellschaftsrechtliche Spruchverfahren
(SpruchG)” gestrichen.

d) Bei Nr. 4 Buchst. g) – neu – „Nur für Oberlandesgerichte” wird der Klammerzusatz
wie folgt gefasst:
„(ohne Buchst. a) bis f))”

14. Satz 1 der Erläuterung Nr. 3 zu Liste 25a wird wie folgt gefasst:

„Einstweilige Anordnungen ohne vorangegangenes amtsgerichtliches Verfahren (§ 50
Abs. 1 Satz 2 FamFG) sind unter UFH zu erfassen und besonders kenntlich zu ma-
chen.”

II.

Dieser Runderlass tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2013 in Kraft

RUNDVERFÜGUNGEN DES
PRÄSIDENTEN DES OBERLANDESGERICHTS

Verlust eines Dienstsiegels. RdVfg. d. Präs. d. OLG v. 11.01.2013 (5413 E - II/2 - 2683/12)
– JMBl. S. 101 –

Das Dienstsiegel (Farbdruckstempel) mit der Umschrift „Amtsgericht Hanau” mit dem Lan -
deswappen und der Kennziffer 151 ist in Verlust geraten und wird mit Wirkung vom
01.09.2012 für ungültig erklärt.
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MITTEILUNGEN DES
PRÄSIDENTEN DES OBERLANDESGERICHTS

Veröffentlichung der Anerkennung von Gütestellen im Sinne des § 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO.
(318 E - I/3 - 2071/12) – JMBl. 2013, S. 102 –

Herr Michael Lerch in Wiesbaden wurde mit Bescheid vom 13.12.2012 – AZ: 318 E - I/3 -
2071/12 – als Gütestelle im Sinne des § 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO anerkannt.

VERÖFFENTLICHUNGEN DER RECHTSANWALTS-
UND NOTARKAMMERN SOWIE  DES VERSORGUNGSWERKS
DER RECHTSANWÄLTE IM LANDE HESSEN

Beitragsordnung der Notarkammer Frankfurt am Main für das Geschäftsjahr 2013

BEITRAGSORDNUNG

I. Laufender Beitrag

Der Vorstand schlägt folgende Beitragsordnung vor:

1. Der von jedem Kammermitglied für das Geschäftsjahr 2013 zu zahlende Beitrag zur
Deckung des Haushalts wird auf € 1.800,– festgelegt.

Er ist bis zum 30. April 2013 zu entrichten. Wird er nicht fristgerecht gezahlt, wird ein
Zuschlag von 5 % erhoben. Auf Antrag kann der Schatzmeister Ratenzah lung bewil-
ligen.

2. Während des Geschäftsjahres bestellte oder ausgeschiedene Kammermitglieder
entrichten den Beitrag zeitanteilig ab dem Ersten des Monats der Bestellung bzw. bis
zum Ende des Monats, in dem das Amt erlischt.

3. Wenn ein Kammermitglied bis 30. April 2013 dem Vorstand schriftlich nachweist,
dass der Gesamtbetrag seiner Einkünfte i. S. des Einkommensteuergesetzes im
Jahre 2011 unter € 20.000,– lag, kann der Schatzmeister den der Notarkammer für
eigene Zwecke zufließenden Beitragsanteil ganz oder teilweise stunden, nicht aber
erlassen, wenn er die sofortige Zahlung dieses Beitragsanteils für nicht zumutbar hält.



II. Beitrag-Notarversicherungsfonds

Die nach dem 01. 07. 2003 neu bestellten Kammermitglieder haben einen einmaligen
Beitrag zum Notarversicherungsfonds in Höhe von € 767,– an die Notarkammer zu leis -
ten. Der Beitrag kann auf Antrag in drei Jahresraten gezahlt werden.

III. Sonderbeitrag-Schadensverursachung

1) Die Notarkammer kann gegen diejenigen Kammermitglieder einen Zusatzbeitrag
festsetzen, gegen die eine nicht mehr anfechtbare Disziplinarmaßnahme verhängt
worden ist, weil sie durch vorsätzliche Amtspflichtverletzung fremde Gelder oder an-
dere Vermögenswerte geschädigt oder gefährdet haben. Der Zusatzbeitrag kann
vom Vorstand bis zur Höhe der Zusatzprämie festgesetzt werden, die von der
Notarkammer in diesen Fällen an die Vertrauensschadensversicherung zu leisten ist.

2) Für ihren durch die Bearbeitung eines Vertrauensschadensfalles im Sinne der Ziffer 1)
verursachten Geschäftsaufwand kann die Notarkammer gegen das Kammermit glied,
das den Schadensfall durch wissentliche Pflichtverletzung verursacht hat, eine Aus -
gleichspauschale von € 2.500,– festsetzen.

3) Ist eine Notariatsverwaltung oder Notarvertretung durch wissentliche Pflichtverlet -
zung eines Notarkammermitglieds verursacht, kann die Notarkammer gegen dieses
Kammermitglied einen Ausgleichsbetrag festsetzen in Höhe der dem Notarverwalter/
Notarvertreter zu zahlenden Vergütung sowie zusätzlich einen Ausgleichsbetrag von
€ 2.500,– für den durch die Bearbeitung verursachten Geschäftsaufwand der Notar -
kammer.

4) Die Sonderbeitragspflicht nach den vorstehenden Bestimmungen wird durch das
Ausscheiden des Notars aus dem Amt nicht berührt.

Vorstehende Beitragsordnung der Notarkammer Frankfurt am Main für das Jahr 2013,
 beschlossen durch die Kammerversammlung am 14. November 2012, wird hiermit aus -
gefertigt.

Frankfurt am Main, den 12. Dezember 2012 Dr. Ernst Wolfgang Schäfer
Präsident
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PERSONALNACHRICHTEN

BERICHTIGUNGEN

Berichtigung zum JMBl. 01/2013, S. 92

Hier muss es richtig lauten:

Notarinnen und Notare

Ausgeschieden sind:

a) Auf eigenen Antrag:
Notar Frank Ziegler, Kassel, mit Ablauf des 31.12.2011,
Notar Hans-Jörg Jauch, Viernheim, mit Ablauf des 31.12.2011,
Notar Walter Dieter Schmidt, Hanau, mit Ablauf des 31.12.2011,
Notar Klaus Peter Happ, Wetzlar, mit Ablauf des 10.11.2011,
Notar Robert Kari, Lampertheim, mit Ablauf des 31.12.2011,

b) Aufgrund des Erreichens der Altersgrenze:
Notar Dr. Max-Dieter Forstmann, Frankfurt am Main, mit Ablauf des 31.12.2011,
Notar Rudolf Mensing, Bad Wildungen, mit Ablauf des 30.11.2011,
Notar Hans-Jürgen Hüesker, Frankfurt am Main, mit Ablauf des 30.11.2011,
Notar Wolfgang Kirch, Wiesbaden, mit Ablauf des 31.01.2012.

PERSONALNACHRICHTEN

Die Personalnachrichten enthalten nur solche Personalveränderungen, mit deren Veröffent -
lichung sich die oder der Bedienstete einverstanden erklärt hat.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Ernannt wurde:

Zum Vorsitzenden
Richter am
Oberlandesgericht : Richter am Oberlandesgericht Werner Schwamb.
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Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main

Ernannt wurde:

Zur Oberstaatsanwältin
als Dezernentin bei einem
Oberlandesgericht : Staatsanwältin Susanne Winter.

Landgerichte

Ernannt wurde:

Zum Vorsitzenden
Richter am Landgericht : Richter am Landgericht Horst Ulrich Schönhofen in Kassel.

Ausgeschieden ist:

Ruhestand:
Vorsitzender Richter am Landgericht Friedhelm Damm in Kassel.

Amtsgerichte

Ernannt wurde:

Zum Richter
am Amtsgericht : Richter auf Probe Christian Alexander Kolk in Friedberg (Hessen)

– unter gleichzeitiger Berufung in das Richterverhältnis auf
Lebenszeit –.

Sozialgerichte

Ernannt wurde:

Zum  Richter
am Sozialgericht : Richter auf Probe Kai Jendrusch in Gießen – unter Berufung in

das Richterverhältnis auf Lebenszeit –.

Anwaltsgerichte

Herr Rechtsanwalt Dr. Tim Becker wurde – unter Berufung in ein ehrenamtliches Richter -
verhältnis – zum ehrenamtlichen Richter bei dem Anwaltsgericht für den Bezirk der Rechts -
anwaltskammer Frankfurt am Main für die Zeit vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2017
ernannt.
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Herr Rechtsanwalt Dr. Thomas Kehl wurde – unter Berufung in ein ehrenamtliches Richter -
verhältnis – zum ehrenamtlichen Richter bei dem Anwaltsgericht für den Bezirk der Rechts -
anwaltskammer Kassel für die Zeit vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2017 ernannt.

Notarinnen und Notare

Zur Notarin wurde bestellt:

Rechtsanwältin Petra Schmiedel mit dem Amtssitz in Rodenbach.

Ausgeschieden ist:

a) Auf eigenen Antrag:
Notare Wolfgang Keibel, Marburg, mit Ablauf des 31.12.2012,
Gunter Wolf, Lauterbach, mit dem Ablauf des 31.12.2012,
Werner Anders, Dreieich, mit Ablauf des 31.01.2013,
Hans-Dieter Arnold, Marburg, mit Ablauf des 31.12.2012,
Wilfried Happel, Eschwege, mit Ablauf des 01.01.2013,
Andreas Schreiber, Frankfurt am Main, mit Ablauf des 31.12.2012.

b) Aufgrund des Erreichens der Altersgrenze:
Dr. Klaus Werding, Wetzlar, mit Ablauf des 30.11.2012,
Dr. Malte Armknecht, Rodgau, mit Ablauf des 31.03.2012,
Hans-Joachim Kathen, Fritzlar, mit Ablauf des 31.12.2012.

STELLENAUSSCHREIBUNGEN

Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

Im Hessischen Ministerium der Justiz, für Integration und Europa ist demnächst die Funktion
der Leiterin bzw. des Leiters der Abteilung IV (Justizvollzug) neu zu besetzen. Nach den
 beamtenrechtlichen Vorschriften wird das Amt zunächst auf Probe für die Dauer von zwei
Jahren übertragen.

Das Aufgabengebiet der Abteilung umfasst im Wesentlichen folgende Gebiete:
• Personalgrundsatz- und Einzelangelegenheiten im Bereich des Justizvollzugs
• Strafvollzug für erwachsene Männer
• Vollzug der Sicherungsverwahrung
• Angelegenheiten der Dienstrechtsreform und Einzelangelegenheiten der Normgebung

und -prüfung
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• Grundsatz- und Einzelangelegenheiten der Organisation des Justizvollzugs, Organi -
sationsentwicklung und Geschäftsoptimierung

• Haushaltsangelegenheiten, Produkthaushalt, Haushaltsaufstellung und -überwa-
chung, Budgeterstellung und -steuerung

• Frauenvollzug einschließlich Mutter-Kind-Heim
• Schulische und berufliche Bildung der Gefangenen, Arbeitstherapie
• Neue Europäische Projekte im Bereich des Strafvollzugs, Projektentwicklung und 

-begleitung
• Strafvollzug in der Sozialtherapeutischen Anstalt
• Vollzug der Jugendstrafe, des Jugendarrestes und der Untersuchungshaft an jungen

Gefangenen
• Grundsatz- und Einzelangelegenheiten der Sicherheit und Ordnung
• Wahrnehmung der Aufgaben der Aufsichtsbehörde in Disziplinarverfahren gegen

Bedienstete des Geschäftsbereichs
• Justitiariat für die Angelegenheiten des Strafvollzugs
• Gesetzgebung und allgemeine Angelegenheiten auf dem Gebiet des Strafvollzugs -

rechts und der Verwaltungsvorschriften zum StVollzG; insbesondere die Projekte
„Hess. StVollzG, Hess. Jugendstrafvollzugsgesetz, Hess. Untersuchungshaftvollzugs -
gesetz”.

Für diese Funktion werden als allgemeine Voraussetzungen Teamfähigkeit, Leistungsbe -
reitschaft, Belastbarkeit, Flexibilität, Kreativität und Innovationsfreude in besonders ausge-
prägter Form erwartet.

Weiterhin ist es für die Ausübung der ausgeschriebenen Position unabdingbar, dass die
Bewerberin oder der Bewerber über 

• hervorragende Rechtskenntnisse, insbesondere im Bereich des Strafrechts und
Strafvollstreckungsrechts sowie des Strafvollzugsrechts,

• hervorragend ausgeprägte Verwaltungskenntnisse, insbesondere bezogen auf die
Strukturen und Verwaltungsabläufe in einer obersten Landesbehörde,

• sehr gut ausgeprägte Erfahrung und Geschick in der Zusammenarbeit mit den nach-
geordneten Dienststellen

• die besonders ausgeprägte Fähigkeit zu systematischem Vorgehen und zu exakter
 juristischer Analyse und

• sehr gut ausgeprägte sprachliche Gewandtheit

verfügt.

Darüber hinaus wird von der Bewerberin oder dem Bewerbern eine hervorragend ausge-
prägte Fähigkeit zur Personalführung und Motivation sowie zur Konfliktlösung und Einfüh -
lungsvermögen erwartet. Dies beinhaltet:

• mehrjährige praktische Führungserfahrung 
• die Fähigkeit, Personal sachgerecht einzusetzen, kooperativ anzuleiten und zu fördern
• Integrations- und Motivationskraft
• Verhandlungsgeschick und Entscheidungskompetenz
• Überzeugungsfähigkeit und Durchsetzungsvermögen
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• Kommunikationskompetenz mit Kenntnissen und Fähigkeiten in moderner Erarbei -
tungsmethodik, Moderation und Präsentation.

Bewerbungen sind binnen zwei Wochen auf dem Dienstweg an das Hessische Ministerium
der Justiz, für Integration und Europa in Wiesbaden zu richten.

Es wird Bewerbungen entgegengesehen um die Stellen für:

Ordentliche Gerichtsbarkeit

1. Eine Vorsitzende Richterin oder einen Vorsitzenden Richter

am Landgericht Frankfurt am Main (R 2).

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 1. Juni
2012 (S. 196 ff., Anlage 1, Ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

2. Eine Leitende Regierungsdirektorin oder einen Leitenden Regierungsdirektor (Leiterin
oder Leiter des Referats Personalverwaltung der Gemeinsamen Verwaltungsabteilung,
des Referats Finanzen und Controller)

bei dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main (A 16).

Auf der Stelle wird bereits eine Person in Unterbesetzung geführt.

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem nachfolgenden Anfor -
derungsprofil auszurichten:

I. Allgemeine Voraussetzungen:
– Pflichtbewusstsein
– Einsatz- und Leistungsbereitschaft
– Belastbarkeit
– Flexibilität
– Sehr gute Auffassungsgabe
– Tätigkeit als Referentin oder Referent in der Verwaltungsabteilung
– Erfahrungen in verschiedenen Verwaltungsbereichen
– Ausgezeichnetes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen
– Eigeninitiative
– Kostenbewusstsein

II. Besondere Voraussetzungen:

1. Soziale Kompetenz
– Ausgeprägte Kontaktfähigkeit und Gesprächsbereitschaft
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– Ausgeprägte Fähigkeit zur Konfliktlösung, Einfühlungsvermögen, Integrations-
und Ausgleichsfähigkeit

– Fähigkeit zur internen und externen Zusammenarbeit
– Loyalität

2. Führungskompetenz
– Fähigkeit zur Koordinierung
– Fähigkeit zum Vorbild
– Entscheidungskompetenz, Durchsetzungsvermögen, ausgeprägtes Verhand -

lungsgeschick
– Befähigung zur Personalführung
– Fähigkeit zur Übernahme von leitender und fürsorglicher Verantwortung und

Motivation
– Fähigkeit zur Entwicklung von Zielvorgaben und zu deren Umsetzung

3. Organisatorische Kompetenz
– Besondere Befähigung zur Steuerung und Veränderung von Organisations -

abläufen unter Einbeziehung von Informationstechnologien
– Befähigung zur Entwicklung und Umsetzung von Neuerungen

4. Fachliches Können
– Hervorragendes und vielseitiges fachliches Können.

3. Eine Richterin am Amtsgericht – als die ständige Vertreterin – oder einen Richter am
Amtsgericht – als der ständige Vertreter – des Direktors

des Amtsgerichts Fritzlar (R 2).

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 1. Juni
2012 (S. 196 ff. Anlage 1, Ziffer 2.5) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

4. Eine Personalreferentin oder einen Personalreferent

bei dem Landgericht Frankfurt am Main.

Die Stelle ist ab sofort neu zu besetzen.

Bezüglich der vorgenannten Stellenausschreibung zu Nr. 4 wird erwartet, dass die
Bewerberin oder der Bewerber folgendem Anforderungsprofil entspricht:

I. Allgemeine Voraussetzungen:
– Pflichtbewusstsein
– Leistungsbereitschaft
– Belastbarkeit
– Flexibilität
– Initiative
– Besonders gute Auffassungsgabe
– Gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen
– Kostenbewusstsein.
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II. Besondere Voraussetzungen:

1. Fachkompetenz
– Erfahrung in der Rechtspflege und/oder der Justizverwaltung
– Mindestens gutes fachliches Können

2. Soziale Kompetenz
– Kontaktfähigkeit, Gesprächsbereitschaft
– Fähigkeit zur Konfliktlösung und Einfühlungsvermögen
– Fähigkeit zu interner und externer Zusammenarbeit

3. Führungskompetenz
– Fähigkeit zum Vorbild
– Entscheidungskompetenz, Durchsetzungsvermögen, Verhandlungsgeschick
– Befähigung zur Personalführung und Motivation

4. Organisatorische Kompetenz
– Befähigung zur Steuerung und Veränderung von Organisationsabläufen
– Befähigung zur Entwicklung und Umsetzung von Neuerungen
– Fähigkeit zum sachgerechten Personaleinsatz.

Interessierten Frauen und Männern wird die Möglichkeit gegeben, sich durch Schulung
und Hospitation auf die Übernahme der Stelle vorzubereiten.

Vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.

Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht.

Aufgrund des Frauenförderplans besteht eine Verpflichtung zur Erhöhung des Frauenanteils.

Dem Hessischen Ministerium der Justiz, für Integration und Europa wurde das Zertifikat
audit berufundfamilie® hinsichtlich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf verliehen.

Schwerbehinderte Richterinnen und Richter, Beamtinnen und Beamte sowie Angestellte
werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen sind auf den Dienstweg zu richten an:

Zu Nr. 1., 2. und 3. binnen drei Wochen an das Hessische Ministerium der Justiz, für Inte -
gration und Europa,

zu Nr. 4 binnen zwei Wochen an den Herrn Präsidenten des Landgerichts Frankfurt am
Main zu richten.

Eine Beschränkung des Auswahlverfahrens zu Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 auf eventuelle
Versetzungsbewerberinnen und -bewerber bleibt ebenso vorbehalten wie eine an Ver -
waltungsbelangen orientierte Ermessensentscheidung zwischen mehreren Verset -
zungsbewerberinnen und -bewerbern.
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BUCHBESPRECHUNGEN

unter alleiniger Verantwortung der Verfasserin oder des Verfassers.

Barbara Sternthal: Themse, Tod und Tower

2011, 139 Seiten m. zahlr. farbigen Abb., gebunden; EUR 29,00

Verlag C.H.Beck

ISBN 978-3-406-62621-0

Wollen Sie wissen, warum die „Yeoman of the Guard” alljährlich mit Laternen durch das bri-
tische Parlament ziehen? Zu welchen Anlässen man als britischer Jurist die „short bench
wig”, die „full-bottomed wig” oder die „bar wig” trägt? Warum der Lord Speaker während
der Sitzungen des Oberhauses auf einem mit Wolle gefüllten roten Kissen sitzt? Was es mit
dem Hosenbandorden auf sich hat?

Zu solchen wichtigen Fragen gibt das anzuzeigende Werk „Themse, Tod und Tower” Aus -
kunft. Das Buch trägt im Untertitel die Erläuterung „Der London-Führer für Juristen”. Wie
schon die eingangs aufgeführten Themen erkennen lassen, handelt es sich nicht um einen
konventionellen Reiseführer. London wird vielmehr unter dem Blickwinkel des Rechts be-
trachtet. Das bedeutet zunächst, dass für Reisende mehr oder wenige praktische Tipps ge-
geben werden, beispielsweise wie man eine Gerichtsverhandlung in den Royal Courts of
Justice besuchen kann (die Kleidung sollte dezent sein) oder wie man an ein Gästezimmer
in den Inns of Court kommt (man heirate in der Temple Church). Dabei werden zahlreiche
Anekdoten erzählt, wie man sie von den exzentrischen Briten erwartet. Wussten Sie zum
Beispiel, dass während der alljährlichen, feierlichen Parlamentseröffnung ein Mitglied des
House of Commons im Buckingham Palace als Geisel gehalten wird, um nach der Rede des
Monarchen im Parlament dessen sichere Rückkehr zu gewährleisten? Dem Buch lässt sich
auch entnehmen, dass die volle Ausstattung für einen Richter mit zwei Roben, den richtigen
Schuhen, Kragen, Bändern und zwei Perücken mit 15.000 £ zu Buche schlägt, was deut-
schen Richterinnen und Richtern die Bezahlung der Robe in etwas milderem Licht erschei-
nen lässt. Als Ministerialbeamter hätte man vielleicht gar nicht wissen wollen, dass England
es geschafft hat, bis zum Jahr 2007 ohne Justizministerium auszukommen.

Das Buch kann und will dabei kein rechtshistorisches oder rechtsvergleichendes Werk sein.
Wer etwa über den Einfluss der Magna Charta auf die europäische Grundrechtsentwicklung
oder über den Umstand, dass Großbritannien ohne geschriebene Verfassung und ohne
 eigenständiges Verfassungsgericht auskommt, mehr wissen will, muss zu rechtswissen-
schaftlicher Literatur greifen. Die Lektüre macht aber genau darauf Lust: Mehr über das bri-
tische Rechtssystem zu erfahren. Und nach London will man sowieso immer reisen.

Wiesbaden, den 27. Dezember 2012 Dr. Frank Wamser, LL.M.
Ministerialrat
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RUNDERLASSE

BERICHTIGUNGEN

Der im JMBl. für Hessen vom 1. Januar 2013 auf S. 31 unter Nr. 3 veröffentlichte Runderlass
über die Entschädigung von Vergütungen für Tätigkeiten in der Ausbildung und bei
Prüfungen im Justizbereich des HMdJIE vom 17.12.2012 (2301 – JPA II/2 – 2011/1960 –
Z/A2) wird wie folgt berichtigt:

In § 2 Absatz 1 wird die Zahlenangabe „22,00” durch die Zahlenangabe „20,45” ersetzt.
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PERSONALNACHRICHTEN

Die Personalnachrichten enthalten nur solche Personalveränderungen, mit deren Veröffent -
lichung sich die oder der Bedienstete einverstanden erklärt hat.

Senat für Notarsachen

Frau Rechtsanwältin und Notarin Cornelia Treckmann wurde – unter Berufung in ein ehren-
amtliches Richterverhältnis – zur ehrenamtlichen Richterin bei einem Senat für Notarsachen
bei dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main für die Zeit vom 1. Februar 2013 bis 31. Januar
2018 ernannt.

Frau Rechtsanwältin und Notarin Dr. Susanne Frey wurde – unter Berufung in ein ehren-
amtliches Richterverhältnis – zur ehrenamtlichen Richterin bei einem Senat für Notarsachen
bei dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main für die Zeit vom 1. Februar 2013 bis 31. Januar
2018 ernannt.

Herr Rechtsanwalt und Notar Frank Brüggemann wurde – unter Berufung in ein ehrenamtli-
ches Richterverhältnis – zum ehrenamtlichen Richter bei einem Senat für Notarsachen bei
dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main für die Zeit vom 1. Februar 2013 bis 31. Januar
2018 ernannt.

Landgerichte

Ernannt wurden:

Zur Richterin
am Landgericht : Richterinnen auf Probe Clarissa Kämpf, Claudia Becker und 

Dr. Ulrike Winter in Frankfurt am Main – sämtliche unter Beru -
fung in das Richterverhältnis auf Lebenszeit –.

Ausgeschieden ist:

Ruhestand:
Vorsitzender Richter am Landgericht Klaus Großmann in Frankfurt am Main.

Staatsanwaltschaft bei den Landgerichten

Ernannt wurden:

Zum Leitenden Ober-
staatsanwalt als Leiter
einer Staatsanwaltschaft
bei einem Landgericht : Oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter und als der ständige Ver -

treter eines Leitenden Oberstaatsanwalts bei einer Staatsan -
waltschaft bei einem Landgericht Dr. Michael Bolowich in Fulda;
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zum Staatsanwalt : Richter auf Probe Dr. Benjamin Krause in Gießen – unter Beru -
fung in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit –;

zur Amtsanwältin : Justizinspektorin Christine Keil in Marburg.

Amtsgerichte

Ernannt wurden:

Zum Richter am
Amtsgericht – als weiterer
aufsichtsführender
Richter – : Richter am Amtsgericht Reinhard Pohlmann in Kassel;

zur Richterin
am Amtsgerichts : Richterinnen auf Probe Dr. Bettina Maria Stade und Nadin Kurt -

basan in Frankfurt am Main – beide unter Berufung in das
Richterverhältnis auf Lebenszeit –;

zum Richter
am Amtsgericht : Richter auf Probe Peter Rieble in Hanau – unter Berufung in das

Richterverhältnis auf Lebenszeit –.

Amtsanwaltschaft Frankfurt am Mai

Ernannt wurden:

Zur Amtsanwältin : Justizinspektorinnen Nina Moos und Theresa Schieler;

zum Amtsanwalt : Justizinspektoren Nico Schollmeyer, Harald Schieler und
Thomas Beyer.

Hessischer Verwaltungsgerichtshof

Ernannt wurde:

Zur Oberamtsrätin : Amtsrätin Karin Gerber-Hroch.

Sozialgerichte

Ernannt wurde:

Zum Richter
am Sozialgericht : Richter auf Probe Felix Wolfgang Burmeister in Darmstadt.

115



Hessischer Anwaltsgerichtshof

Herr Rechtsanwalt Dr. Hanno Durth wurde – unter Berufung in ein ehrenamtliches Richter -
verhältnis – zum ehrenamtlichen Richter bei dem Hessischen Anwaltsgerichtshof für die Zeit
vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2017 ernannt.

Anwaltsgerichte

Herr Rechtsanwalt Martin Klosner wurde – unter Berufung in ein ehrenamtliches Richter -
verhältnis – zum ehrenamtlichen Richter bei dem Anwaltsgericht für den Bezirk der Rechts -
anwaltskammer Kassel für die Zeit vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2017 ernannt.

Notarinnen und Notare

Zum Notar wurde bestellt:
Rechtsanwälte Hans-Joachim Matthei mit dem Amtssitz in Frankfurt am Main, Dennis
Becker mit dem Amtssitz in Gelnhausen, Lars Thorsten Köbel mit dem Amtssitz in Neu-
Isenburg, Mario Bernd Peter mit dem Amtssitz in Wetzlar, Alexi Padva mit dem Amtssitz
in Marburg, Dr. Karl Christian Jutzi und Stephan Klaus Ulrich mit dem Amtssitz in Fulda.

Ausgeschieden sind:

Auf eigenen Antrag:
Notar Dieter Heitbaum, Frankfurt am Main, mit Ablauf des 31.01.2013 und Notar Klaus
Lindheimer, Frankfurt am Main, mit Ablauf des 28.02.2013.

Aufgrund des Erreichens der Altersgrenze:
Notar Eberhard Müller, Offenbach am Main, mit Ablauf des 31.03.2013, Notar Helmut
Kirchner, Frankfurt am Main, mit Ablauf des 31.01.2013 und Notar Jörn Bettenhausen,
Frankfurt am Main, mit Ablauf des 31.01.2013.

Aufgrund § 47 Nr. 3 BNotO:
Notar Wolfram Pagels, Eschwege, mit Ablauf des 07.12.2012.

Justizvollzugsanstalten

Ernannt wurden:

Zum Medizinaldirektor : Medizinaloberrat Eduard Besel in Kassel I;

zum Regierungsoberrat : Regierungsrat Günter Kowalski bei dem H.B. Wagnitz-Seminar
– Dienstleistungszentrum für den hessischen Justizvollzug –;

zur Psychologierätin : Diplom-Psychologin Dr. Sophie Hinrichs in Kassel I – unter
Berufung in das Beamtenverhältnis auf Probe –;
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zum Psychologierat : Diplom-Psychologe Gerhard Tuschhoff in Rockenberg – unter
Berufung in das Beamtenverhältnis auf Probe –;

zur Amtsrätin : Amtfrau Kerstin Heinz in Frankfurt am Main III;

zum Amtmann : Oberinspektor Peter Vogt in Frankfurt am Main I und Hans-
Peter Meuser in Weiterstadt;

zur Oberinspektorin : Inspektorinnen Birgit Brock-Amthor, Anja Heinze und Katrin
Krieger in Wiesbaden;

zum Oberinspektor : Inspektor Michael Mönnighoff in Schwalmstadt und Amts -
inspektor (mit Amtszulage) Manfred Syguda in Frankfurt am
Main IV – Gustav-Radbruch-Haus –;

zur Inspektorin : Diplom-Sozialarbeiterin Diana Kress in Wiesbaden, Inspektor -
anwärterinnen Nicole Bund und Katharina Merkl bei dem H.B.
Wagnitz-Seminar – Dienstleistungszentrum für den hessischen
Justizvollzug –, – sämtlich unter Berufung in das Beamtenver -
hältnis auf Probe –;

zum Inspektor : Diplom-Sozialpädagoge Matthias Larivieré in Dieburg, Inspek -
toranwärter Guido Gottschalk und Stefan Schuck bei dem H.B.
Wagnitz-Seminar – Dienstleistungszentrum für den hessischen
Justizvollzug –, – sämtlich unter Berufung in das Beamtenver -
hältnis auf Probe –;

zur Amtsinspektorin im
JVD (mit Amtszulage) : Amtsinspektorinnen im JVD Corrina Heinen in Frankfurt am

Main I und Petra Falkenberg in Frankfurt am Main III;

zum Amtsinspektor im
JVD (mit Amtszulage) : Amtsinspektoren im JVD Thomas Dittrich in Darmstadt – Fritz-

Bauer-Haus –, Jürgen Kling und Andreas Müller in Frankfurt am
Main I, Leonhard Diegel in Kassel I, Dieter Neumeyer in Kassel II
– Sozialtherapeutische Anstalt –, Thomas Rödl in Rockenberg,
Werner Starmann in Schwalmstadt, Thomas-Ernst Dohmen
und Dieter Klein in Wiesbaden und Achim Eiselt bei dem H.B.
Wagnitz-Seminar – Dienstleistungszentrum für den hessischen
Justizvollzug –;

zum Betriebsinspektor
(mit Amtszulage) : Betriebsinspektoren Heiko Schmolt in Kassel I, Hans-Jürgen

Quehl in Schwalmstadt und Thomas Pulwer in Wiesbaden;

zum Pflegevorsteher : Oberpfleger Ewald Gimpel in Schwalmstadt;

zur Amtsinspektorin
im JVD: Hauptsekretärinnen im JVD Sonja Iliev und Andrea Niehoff in

Frankfurt am Main I, Eva Müller in Schwalmstadt und Marion
Kalweit in Wiesbaden;
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zum Amtsinspektor
im JVD : Hauptsekretäre im JVD Ingo Breuning in Butzbach, Eckhard

Woelfert in Darmstadt -Fritz-Bauer-Haus-, Lars Willsch in Die -
burg, Bernd Finé, Werner Fuchs und Patrick Merkert in Frank -
furt am Main I, Marc Borgards in Frankfurt am Main IV – Gustav-
Radbruch-Haus –, Roland Schmelig in Hünfeld, Michael Geb -
hardt, Roland Hesse, Markus Mergardt und Jürgen Schaub in
Kassel I, Holger Pfister in Rockenberg, Bernd Schnücker, Hans
Heinrich Theys und Armin Weigel in Schwalmstadt sowie Bernd
Merdes in Weiterstadt;

zum Amtsinspektor : Hauptsekretär Georg Heinrich Schmidt in Schwalmstadt;

zum Betriebsinspektor : Hauptwerkmeister Jörg Spieker in Butzbach, Michael Marx in
Darmstadt – Fritz-Bauer-Haus –, Uwe Martin Ebel in Frankfurt
am Main I, Jörg Keßler in Kassel II – Sozialtherapeutische
Anstalt – und Michael Sobaglo in Schwalmstadt;

zum Oberpfleger : Abteilungspfleger André Marx in Kassel I, Volker Leithäuser in
Rockenberg und Frank Czarnecki in Weiterstadt;

zur Hauptsekretärin
im JVD : Obersekretärinnen im JVD Anne Zinn in Hünfeld, Manuela

Pardo Schleuning und Jacqueline Ruschke in Kassel I;

zum Hauptsekretär
im JVD : Obersekretäre im JVD Mirko Hübner in Darmstadt – Fritz-Bauer-

Haus –, Markus Berger, Marius Klein, Sascha Kurzhals, Marc
Petri, Michael Reith und Carsten Schmucker in Frankfurt am
Main I, Michael Neuburger in Frankfurt am Main III, Thomas
Lemanzick und Mario Wagner in Fulda, Christian Glaser in
Hünfeld, Mike Amthor, Florian Gimbel und Heiko Zellmann in
Kassel I, Joachim Lechner in Kassel II – Sozialtherapeutische
Anstalt –, Stefan Kunz in Rockenberg, Mike Dirlam, Ingo
Schäfer, Peter Schmidt und Thomas Ulrich in Schwalmstadt,
André Koch, Ronny Poppendicker und Thomas Sponheimer in
Weiterstadt sowie Dirk Buschei in Wiesbaden;

zur Hauptsekretärin : Obersekretärin Daniela Hayn bei dem H.B. Wagnitz-Seminar 
– Außenstelle VCC Frankfurt –;

zum Hauptwerkmeister : Oberwerkmeister Holger Schales in Frankfurt am Main III,
Markus Fey in Kassel I und Nils Franke in Kassel II – Sozial -
therapeutische Anstalt – sowie Hauptsekretär im JVD Stefan
Fink in Wiesbaden;

Oberwerkmeister Norman Riemenschneider in Kassel I – unter
Berufung in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit –;
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zur Stationsschwester : Krankenschwestern Claudia Teichmann in Frankfurt am Main III
und Annika Sternberg in Kassel I;

zum Stationspfleger : Krankenpfleger Alfred Seifert in Kassel I;

zur Obersekretärin
im JVD : Obersekretäranwärterinnen im JVD Jennifer Huy in Dieburg,

Ramona Meinel in Frankfurt am Main III, Sabine Schmacke und
Marina Wahl in Kassel I, Karoline Schramm in Rockenberg, Ida
Baroth in Wiesbaden – sämtlich unter Berufung in das Beam -
tenverhältnis auf Probe –;

zum Obersekretär
im JVD : Obersekretäranwärter im JVD Tobias Kresse, Benjamin Michel

und Stephan Sternke in Butzbach, Alexander Benz, Stephan
Krause und Donatello Verardi in Darmstadt – Fritz-Bauer-Haus –,
Christoph Kirchner, Michael Melchior, Marc Schäbler, Christian
Schlund und Rafael Stolberg in Dieburg, Alexander Betz,
Karsten Rochow, Patrick Sauer, Alexander Seipp, Norman
Sippel und Timo Voos in Frankfurt am Main I, Hagen Fuchs,
Roger Weindich und Mario Weyand in Frankfurt am Main IV 
–Gustav-Radbruch-Haus –, Alexander Crooks und Florian Wahl
in Gießen, Daniel Bormann, Christian Granzow und Christoph
Wiegand in Kassel I, Bastian Balzereit, Andreas Friedrich und
Heiko Kranz in Kassel II – Sozialtherapeutische Anstalt –, Jörn
Münch und Jörg Stuhlmacher in Rockenberg, Alexander März,
Lars Störmer und Steffen Völker in Schwalmstadt, Klaus Bauer,
Stephan Behn, Daniel Degen und Karsten Kaiser in Weiter -
stadt, Patrick Buch, Michael Burggraef und Jan Kloor in Wies -
baden – sämtlich unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf
Probe –;

zur Krankenschwester : Krankenschwester im Beschäftigungsverhältnis Nadine Schaaf
in Frankfurt am Main I – unter Berufung in das Beamtenverhält -
nis auf Probe –;

zum Krankenpfleger : Krankenpfleger im Beschäftigungsverhältnis Shemsi Bekolli in
Frankfurt am Main I – unter Berufung in das Beamtenverhältnis
auf Probe –;

zum Oberwerkmeister : Beschäftigte im Werkdienst Michael Sanker in Butzbach, An -
dreas Eichheimer und Sven Nickels in Darmstadt – Fritz-Bauer-
Haus –, Benjamin Diemer, Detlef Fidorra und René Glatthaar in
Frankfurt am Main I, Stephan Läufer in Frankfurt am Main III,
Daniel Schatz in Kassel I, Ralf Mertens in Kassel II –Sozialthera -
peutische Anstalt –, Dirk Rodigast in Rockenberg, Bastian März
und Daniel Weller in Schwalmstadt, Eric Brown und Christian
Walter bei dem H.B. Wagnitz-Seminar –Außenstelle VCC
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Frankfurt sowie Beschäftigter im JVD Sandro Lo Giudice in
Wiesbaden – sämtlich unter Berufung in das Beamtenverhältnis
auf Probe –;

zur Obersekretär-
anwärterin im JVD : Beschäftigte im JVD Edisa Jusovic und Nathalie Ruppel in

Butzbach, Olga Wall in Dieburg, Jenny Eroglu, Mehriban
Mehranfard, Sandra Plachetka und Vivien Staudte in Frankfurt
am Main III, Isabel Rattenberger in Frankfurt am Main IV 
– Gustav-Radbruch-Haus –, Johanna Wien in Rockenberg,
Tina Kleimann in Schwalmstadt, Zehra Al Shischakli in
Weiterstadt, Nina Handloser in Wiesbaden – sämtlich unter
Berufung in das Beamtenverhältnis auf Widerruf –;

zum Obersekretär-
anwärter im JVD : Beschäftigter im JVD Daniel Rohrbach in Butzbach, Alexander

Broy, Uwe Linhart, Ulrich Plückebaum, Marc Romanowski und
Viktor Sarezki in Darmstadt – Fritz-Bauer-Haus –, Tim Albert,
Andreas Beyrichen, Jan Patrick Büchner, Markus Dries,
Abdelhafid El Haddaoui, Andreas Fischer, Christian Hoffer -
berth, Warren Raymond Howell Jr., Sandro Iozzi, Dennis
Junkermann, Lars Kissel, Sebastian Koch, Thomas Robert
Krämer, Yasin Krampe, Jan Christoph Krause, Jens Lauer,
Stefan Lucke, Philipp Schönhals, Kevin Jeremy Schwefel,
Dimitrios Togrouzidis und Tony Voigt in Frankfurt am Main I,
Bastian Knüttel, Frank Stachetzki und Marcel Wollschläger in
Frankfurt am Main IV – Gustav-Radbruch-Haus –, Oliver
Schwarzlose und Thomas Robert Sperling in Fulda, Timo
Christ in Gießen, Björn Schmidt und Michael Strauch in
Hünfeld, Michael Gründer, René Ochs, Patrick Ort und
Benjamin Reichhard in Kassel I, Ömer Asik, Tobias Ilse und
Paul Kranz in Kassel II – Sozialtherapeutische Anstalt –, Marius
Landvogt in Limburg, Sven Baumgarten, Florian Heidelberg
und Jan-Patrick Janauschek in Rockenberg, Kevin Müller und
Christian Schäfer in Schwalmstadt, Nicolas Alexandre Béco,
Heiko Horn, Mario Francesco Lehmann, Benjamin Schäfer und
Roman Wamßer in Weiterstadt, Yüksel Coskun, Martin
Hartung, Florian Kautz, Dominik Knöchner, Pascal Körner,
Matthias Leidinger, Tobias Schmidt, Dominik Schnatz, Paul
Taron und Markus Wehner in Wiesbaden – sämtlich unter
Berufung in das Beamtenverhältnis auf Widerruf –.

Medizinaloberrätin Kerstin Generotzky in Kassel I; Obersekretärinnen im JVD Rebecca
Haberländer, Christina Mohr und Nadine Staubach in Frankfurt am Main III, Claudia
Klapproth in Schwalmstadt, Christine Peukert in Weiterstadt, Christine Gößel in Wies -
baden; Obersekretäre im JVD Michael Mündelein und Andreas Riedmann in Butzbach,
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Michael Schmidkunz in Frankfurt am Main I, Marcel Frommann in Frankfurt am Main IV 
– Gustav-Radbruch-Haus –, Dirk Beckmann, Dustin Holzapfel, Christian Knapp, Sven
Mittelstaedt und Nico Radler in Kassel I, Markus Hinkel und Ralf Maruska in Rockenberg,
Sebastian Bambey, Sven Kaß, Marcel Mele, Thomas Seidel und Timo Stapler in Schwalm -
stadt, Sebastian Geyer, Brian Nold, Jens Wiesenfeld und Michael Zorn in Weiterstadt, Jörg
Horst Brauer in Wiesbaden; Oberwerkmeister Timo Kehm in Rockenberg, Stefan Lindner
und Frank Wiese in Wiesbaden sowie Krankenschwester Andrea Roth in Weiterstadt wur-
den in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

Versetzt wurden:
Regierungsrätin Stephanie Schultz v. d. H.B. Wagnitz-Seminar – Dienstleistungszentrum
für den hessischen Justizvollzug – a. d. JVA Kassel I, Susanne Thoss v. d. H.B. Wagnitz-
Seminar – Dienstleistungszentrum für den hessischen Justizvollzug – a. d. JVA Weiter -
stadt, Amtsrätin Simone Schüler v. d. JVA Rockenberg a. d. JVA Butzbach, Amtfrau
Stephanie Bonarius v. d. JVA Butzbach a. d. JVA Gießen, Christel Marker v. d. JVA
Rockenberg a. d. JVA Butzbach, Susann Wagner v. d. JVA Darmstadt – Fritz-Bauer-Haus –
a. d. JVA Weiterstadt, Amtmann Carsten Faust v. d. JVA Fulda a. d. Gemeinde Kirchheim,
Hans-Peter Gebhard v. d. JVA Rockenberg a. d. JVA Frankfurt am Main III, Stefan Karst 
v. d. H.B. Wagnitz-Seminar – Außenstelle VCC Frankfurt – a. d. JVA Frankfurt am Main III,
Thomas Krienke v. d. H.B. Wagnitz-Seminar – Außenstelle ZLA – a. d. JVA Butzbach,
Oberinspektorin Olivia Deyer v. d. H.B. Wagnitz-Seminar – Außenstelle VCC Südhessen –
a. d. JVA Darmstadt – Fritz-Bauer-Haus –, Carola Lerbs v. d. H.B. Wagnitz-Seminar 
– Außenstelle VCC Frankfurt – a. d. JVA Frankfurt am Main IV – Gustav-Radbruch-Haus –,
Oberinspektor Lars Neurath v. d. H.B. Wagnitz-Seminar – Dienstleistungszentrum für den
hessischen Justizvollzug – a. d. JVA Kassel I, Inspektorin Christina Marx v. d. JVA
Rockenberg a. d. H.B. Wagnitz-Seminar – Außenstelle VCC Südhessen –, Katharina Merkl
v. d. H.B. Wagnitz-Seminar – Dienstleistungszentrum für den hessischen Justizvollzug – 
a. d. JVA Weiterstadt, Nicole Vollerthun v. d. H.B. Wagnitz-Seminar – Dienstleistungs -
zentrum für den hessischen Justizvollzug – a. d. JVA Wiesbaden, Inspektor Klaus
Ackermann v. d. JVA Frankfurt am Main IV – Gustav-Radbruch-Haus – a. d. JVA Kassel I,
Sven Helbig v. d. JVA Frankfurt am Main I a. d. JVA Darmstadt – Fritz-Bauer-Haus –, Falk
Müller-Jäger v. d. JVA Weiterstadt a. d. H.B. Wagnitz-Seminar – Außenstelle VCC Frank -
furt, Markus Pezold v. d. JVA Rockenberg a. d. JVA Frankfurt am Main III, Michael Schmidt
v. d. JVA Frankfurt am Main III a. d. H.B. Wagnitz-Seminar – Außenstelle ZLA –, Stefan
Schuck v. d. H.B. Wagnitz-Seminar – Dienstleistungszentrum für den hessischen Justiz -
vollzug – a. d. JVA Weiterstadt, Amtsinspektor im JVD Norbert Schupp v. d. JVA Wies -
baden a. d. H.B. Wagnitz-Seminar – Dienstleistungszentrum für den hessischen Justiz -
vollzug –, Amtsinspektor Heinrich-Dieter Merz v. d. JVA Rockenberg a. d. H.B. Wagnitz-
Seminar – Außenstelle VCC Mittelhessen –, Obersekretär im JVD Markus Hinkel v. d. JVA
Rockenberg a. d. JVA Gießen, Alexander Ilchmann v. d. JVA Frankfurt am Main IV 
– Gustav-Radbruch-Haus – a. d. JVA Meppen, Beschäftigte Dr. Sabine Wade v. d. JVA
Weiterstadt a. d. JVA Dieburg.
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Ausgeschieden sind:

Ruhestand:
Psychologiedirektoren Willi Zehfuß in Darmstadt – Fritz-Bauer-Haus –, Joseph Müller in
Rockenberg und Klaus Peter Schonhart in Wiesbaden; Oberamtsrat Axel Schirmer in
Kassel II – Sozialtherapeutische Anstalt –; Amtsräte Wolfgang Becker und Wilhelm Blügel
in Butzbach; Amtfrau Helga Hartje in Kassel I; Amtmänner Berthold Stock in Hünfeld und
Hans Dürrschmid in Kassel II – Sozialtherapeutische Anstalt –; Oberinspektoren Norbert
Walden in Gießen und Helmut Schergaut in Rockenberg; Amtsinspektorinnen im JVD
Michaela Siewiera in Frankfurt am Main III und Margot Helker in Hünfeld; Amtsinspektoren
im JVD Reinhold Gogol in Butzbach, Jürgen Stein in Darmstadt – Fritz-Bauer-Haus –,
Roland Hartlaub in Dieburg, Dieter Dannenberg, Ottmar Erbach, Wilhelm Karger, Klaus
Koob, Heinz-Ulrich Küppenbender, Karl-Heinz Ott und Heinz-Peter Scherf in Frankfurt am
Main I, Herbert Winterling in Frankfurt am Main IV – Gustav-Radbruch-Haus –, Claus
Pfeffer in Fulda, Heinz Rudolf Karger und Peter Patzak in Gießen, Wolfgang Großmann und
Hermann Heinrich Siebert in Kassel I, Reiner Pöhl in Kassel II – Sozialtherapeutische
Anstalt –, Manfred Roth und Hans-Jürgen Schubert in Rockenberg, Hans Eckhard Dieterich
und Klaus Wagner in Schwalmstadt, Karl-Heinz Sturm in Weiterstadt; Amtsinspektor
Günther Berg in Schwalmstadt; Hauptsekretäre im JVD Günther Klüppel in Kassel II 
– Sozialtherapeutische Anstalt –, Friedrich Radtke in Rockenberg, Herbert Haase und
Andreas Hentrup in Schwalmstadt sowie Obersekretär im JVD Erwin Gruber in Gießen.

Aus sonstigen Gründen:
Obersekretär im JVD Christian Jünemann in Kassel II – Sozialtherapeutische Anstalt – und
Obersekretäranwärter im JVD Jérôme Funk in Schwalmstadt.

STELLENAUSSCHREIBUNGEN

Es wird Bewerbungen entgegengesehen um die Stellen für:

Ordentliche Gerichtsbarkeit

1. Eine Vorsitzende Richterin oder einen Vorsitzenden Richter

am Oberlandesgericht Frankfurt am Main (R 3).

Die Stelle ist bei den Außensenaten in Kassel zu besetzen.

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 1. Juni
2012 veröffentlichten Anforderungsprofil (S. 196 ff., Anlage 1, Ziffer 2.3) auszurichten.

122



Staatsanwaltschaften

2. Eine Oberstaatsanwältin als Dezernentin oder einen Oberstaatsanwalt als Dezernenten
bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Oberlandesgericht

bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main (R 2).

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 1. Juni
2012 veröffentlichten Anforderungsprofil (S. 196 ff., Anlage 1 Ziffer 2.6.) auszurichten.

3. Eine Geschäftsleiterin oder einen Geschäftsleiter (§ 4 GO)

bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main.

Die Stelle ist ab dem 1. Juli 2013 neu zu besetzen.

Bezüglich der vorgenannten Stellenausschreibung zu Nr. 3 wird erwartet, dass die
Bewerberin oder der Bewerber folgendem Anforderungsprofil entspricht:

I. Allgemeine Voraussetzungen:
– Pflichtbewusstsein
– Leistungsbereitschaft
– Belastbarkeit
– Flexibilität
– Initiative
– Besonders gute Auffassungsgabe
– Gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen
– Kostenbewusstsein

II. Besondere Voraussetzungen:

1. Fachkompetenz
– Erfahrung in der Rechtspflege und / oder der Justizverwaltung
– Mindestens gutes fachliches Können

2. Soziale Kompetenz
– Kontaktfähigkeit, Gesprächsbereitschaft
– Fähigkeit zur Konfliktlösung und Einfühlungsvermögen
– Fähigkeit zu interner und externer Zusammenarbeit

3. Führungskompetenz
– Fähigkeit zum Vorbild
– Entscheidungskompetenz, Durchsetzungsvermögen, Verhandlungsgeschick
– Befähigung zur Personalführung und Motivation

4. Organisatorische Kompetenz
– Befähigung zur Steuerung und Veränderung von Organisationsabläufen
– Befähigung zur Entwicklung und Umsetzung von Neuerungen
– Befähigung zum sachgerechten Personaleinsatz

Interessierten Frauen und Männern wird die Möglichkeit gegeben, sich durch Schulung
und Hospitation auf die Übernahme der Stelle vorzubereiten.
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Verwaltungsgerichtsbarkeit

4. Die Vizepräsidentin oder den Vizepräsidenten

des Verwaltungsgerichts Frankfurt am Main (R 2 mit Amtszulage nach Fußnote 5)

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 1. Juni
2012 (S. 196 ff., Anlage 1, Ziffer 2.5) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

Sozialgerichtsbarkeit

5. Eine Richterin oder einen Richter

am Hessischen Landessozialgericht in Darmstadt (R 2).

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 1. Juni
2012 (S. 196 ff., Anlage 1, Ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

6. Eine Geschäftsleiterin oder einen Geschäftsleiter

bei dem Sozialgericht Frankfurt am Main (A 12 BBesO).

Die Bewerberin oder der Bewerber sollte folgendes Anforderungsprofil erfüllen:

I. Allgemeine Voraussetzungen
– Pflichtbewusstsein
– Leistungsbereitschaft
– Belastbarkeit
– Besonders gute Auffassungsgabe
– Flexibilität
– Initiative
– Gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen
– Kostenbewusstsein

II. Besondere Voraussetzungen

1. Soziale Kompetenz
– Kontaktfähigkeit und Gesprächsbereitschaft
– Fähigkeit zur Konfliktlösung
– Fähigkeit zur kooperativen Zusammenarbeit mit dem Behördenleiter/der

Behördenleiterin
– Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Personen außerhalb der

Behörde

2. Führungskompetenz
– Befähigung zur Vorbildfunktion
– Entscheidungskompetenz, Durchsetzungsvermögen, Verhandlungsgeschick
– Befähigung zur Personalführung und Motivation
– Fähigkeit zur Übernahme von leitender und fürsorglicher Verantwortung
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3. Organisatorische Kompetenz
– Fähigkeit zur Steuerung und Veränderung von Organisationsabläufen
– Befähigung zur Entwicklung und Umsetzung von Neuerungen

4. Sehr gutes fachliches Können

Vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.

Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht.

Aufgrund des Frauenförderplans besteht eine Verpflichtung zur Erhöhung des Frauenanteils.

Schwerbehinderte Richterinnen und Richter, Beamtinnen und Beamte sowie Angestellte
werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen sind auf dem Dienstweg zu richten an:

Zu Nr. 1, Nr. 2, Nr. 4 und Nr. 5 binnen drei Wochen an das Hessische Ministerium der Justiz,
für Integration und Europa;

zu Nr. 3 binnen eines Monats an den Leitenden Oberstaatsanwalt in Frankfurt am Main;

zu Nr. 6 in zweifacher Ausfertigung binnen drei Wochen an den Präsidenten des Hessischen
Landessozialgerichts.

Eine Beschränkung des Auswahlverfahrens zu Nr. 1, Nr. 2, Nr. 4 und Nr. 5 auf eventu-
elle Versetzungsbewerberinnen und -bewerber bleibt ebenso vorbehalten wie eine an
Ver waltungsbelangen orientierte Ermessensentscheidung zwischen mehreren Verset -
zungsbewerberinnen und -bewerbern.
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BUCHBESPRECHUNGEN

unter alleiniger Verantwortung der Verfasserin oder des Verfassers.

Benkard: Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ)

2. Auflage 2012, 2087 Seiten, EUR 229,–

C.H. Beck, München

ISBN: 978-3-406-60579-6

Nun liegt die zweite Auflage des Kommentars zum Europäischen Patentübereinkommen
(EPÜ) nach knapp zehn Jahren vor. Dabei berücksichtigt die Kommentierung den Stand von
Januar 2012. Die aktuelle Entscheidungspraxis des EuGH und EuG sowie der Beschwerde -
kammern des Europäischen Patentamtes zur Auslegung des maßgeblichen Übereinkom-
mens wurden dabei berücksichtigt. Die Kommentierung der Ausführungsordnung (AOEPÜ)
erfolgt jeweils im Zusammenhang mit einschlägigen Vorschriften des EPÜ. Das hoch-
karätige Autorenteam aus Praktikern des europäischen Patentrechts stellt in diesem Werk
sein Fachwissen zur Verfügung.

Im Vergleich zur Vorauflage findet der Leser eine aktuelle Kommentierung des revidierten
Patentübereinkommens vor. Seine umfassende Revision (sog. EPÜ 2000) trat erst am 
13. Dezember 2007 in Kraft. Hinzu kommen die bis April 2010 vorgenommenen Änderungen
seiner Ausführungsordnung. Schließlich berücksichtigt der Kommentar die neuen geänder-
ten Prüfungsrichtlinien im Europäischen Patentamt.

Die Bedeutung des Europäischen Patentübereinkommens wächst deutlich mit der von Jahr
zu Jahr steigenden Zahl von auf seiner Grundlage erteilten europäischen Patenten. Das
Patentübereinkommen gilt in 38 Mitgliedstaaten und kann auf 3 osteuropäische Staaten in
seiner Geltung erstreckt werden.

Es handelt sich um ein absolutes Standardwerk für jeden Praktiker auf dem Gebiet des in-
ternationalen und europäischen Patentrechts. Diese anspruchsvolle supranationale Materie
wird in diesem Werk prägnant und umfassend erläutert sowie kritisch begleitet.

Wiesbaden, den 4. Januar 2013 Olga Arnst
Regierungsrätin
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Claudia Schieblon (Hrsg.): Kanzleimanagement in der Praxis

2. Auflage 2012, 240 S. Kartoniert; EUR 49,95

Verlag Springer Gabler

ISBN 978-3-8349-3614-1

Die wirtschaftlichen Entwicklungen der letzten zwanzig Jahre innerhalb der Anwaltschaft 
– soweit „die Anwaltschaft” als homogene Gruppe überhaupt existiert – gehören im Be -
wusstsein der juristischen Öffentlichkeit inzwischen mutmaßlich zum Allgemeingut. Wenige
große Kanzleien, die in der Regel einen internationalen Hintergrund haben, erwirtschaften
den größten Teil des zu verteilenden Honorarvolumens, wohingegen ca. 95% der Rechts -
anwältinnen und Rechtsanwälten in Kanzleien mit weniger als zehn Berufsträgern tätig sind
und dort mit sinkenden Umsätzen und Erträgen zu kämpfen haben. Die wirtschaftlich erfolg -
reichen Großkanzleien beschäftigen einen oder mehrere Managing Partner, also Anwältin -
nen und Anwälte, die sich ausschließlich oder mit einem bestimmten Teil ihrer Arbeitszeit mit
dem Kanzleimanagement befassen. Ist dies ein Grund ihres wirtschaftlichen Erfolgs? Wenn
ja, ist dieser auf andere Kanzleien übertragbar?

Mit dem Titel „Kanzleimanagement in der Praxis”, der soeben in zweiter überarbeiteter
Auflage erschienen ist, bieten einige dieser Managing Partner einen Überblick über die
Bandbreite des Kanzleimanagements und zeigen praxisnahe Vorgehensweisen und
Beispiele auf. Das Buch ist also ein Lehrbuch im bestverstandenen Sinne, denn es geht
darum, von den Besten zu lernen und zu profitieren. Die Herausgeberin Claudia Schieblohn
hat dafür renommierte Mitglieder des von ihr initiierten „Professional Management Network”
gewonnen, um ihr Wissen und ihre Erfahrung weiterzugeben. Hierbei wendet sich das Werk
zu Recht ausdrücklich an alle Anwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, also nicht nur
an solche, die als Managing Partner tätig sind oder in einer Kanzlei arbeiten, die einen
Managing Partner beschäftigt.

Nach einem einleitenden Kapitel von Hartung, in dem die oben genannten Veränderungen
im Rechtsmarkt nochmals fundiert zusammengefasst werden, befasst sich das zweite
Kapitel mit den Grundlagen einer Kanzleistrategie. Auch wenn hierzu längst Publikationen
von den berufsständischen Organisationen vorliegen und ISO 9001 kein Fremdwort mehr
sein sollte, bietet dieser kurze Abschnitt allen Leserinnen und Lesern eine praktische
Handreichung, um eine Kanzleistrategie nahezu von Null an zu entwickeln.

Erhellend ist ein weiterer Abschnitt von Rizor, in dem er die Aufgaben des Managing
Partners anhand von zwölf Eigenschaften für die Kanzlei (z.B. Visionär, Administrator,
Repräsentant, Kümmerer, Erfolgsgarant, Diplomat etc.) darstellt. Erschreckenderweise
decken sich diese Anforderungen mit den Tätigkeiten, die i.d.R. der Gründer einer mittel-
ständischen Kanzlei im Alltag, quasi nebenbei, zu erledigen hat. Umso einleuchtender ist die
Erklärung der Autoren, dass sich der Erfolg einer größeren Kanzlei gerade deshalb einstel-
len kann, weil ein Managing Partner eben nicht nur situativ reagieren, sondern im Rahmen
einer vereinbarten Kanzleistrategie gezielt agieren kann.
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In seinem Beitrag zu Vergütungssystemen fasst Seisler die bisher am Markt bekannten
Möglichkeiten zusammen und bewertet ihre Stärken und Schwächen. Sicherlich sind die
vorgestellten Systeme nicht ohne weiteres auf kleinere Einheiten übertragbar. Doch auch
hier dürften sich Déjà-vu-Erlebnisse bei denjenigen Leserinnen und Lesern einstellen, die
selbst bereits einmal mit Kollegen über die Verteilung von Gewinnen verhandelt haben.

Nach Kapiteln über Karrierewege zur Partnerschaft (auch zu der Frage, ob ein Managing
Partner später wieder in die Mandatsarbeit zurückkehren kann) legt Weiss mit einem Beitrag
über Profitabilitätsmanagement einen weiteren theoretischen Grundstein für die wirtschaft-
liche Ausrichtung einer Kanzleistrategie. Hierbei handelt es sich um einen kurzen Überblick
über Möglichkeiten zur Ermittlung und Beeinflussung von Profitabilität in einer auf Stun -
denbasis abrechnenden Kanzlei. Diese vergleichsweise dünne Abhandlung kratzt lediglich
an der Oberfläche betriebswirtschaftlicher Grundgedanken. Auch wenn die Unternehmens -
führung mit betriebswirtschaftlichen Kennzahlen mittlerweile in vielen kleineren Kanzleien
Einzug gefunden haben dürfte, lässt sich dieses Kapitel sicherlich nicht auf diejenigen
Kanzleien übertragen, die vornehmlich nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz abrech-
nen. Dennoch finden sich interessante Ansätze zu bestimmten Kostenpositionen.

Anschließend werden unter dem Oberbegriff „Businessservices in der Kanzlei” alle diese
Kostenpositionen beleuchtet, beispielsweise Finanzen, EDV, Personal, Marketing etc.
Hierbei geht Pothe auch jeweils auf die Frage ein, ob die entsprechende Leistung zwingend
im Haus oder sinnvollerweise extern erbracht werden sollte.

Im letzten Teil des Buches werden die Sicht des Mandanten und dessen Akquise beleuch-
tet. Hier finden sich keine Neuigkeiten. Die Darstellung bietet indes eine hilfreiche Schärfung
des eigenen Profils auf die Bedürfnisse der Mandantschaft. 

Fazit: Das Buch ist eine Fundgrube für all diejenigen, die eine Kanzlei voranbringen möch-
ten. Es überzeugt weniger durch seinen Tiefgang, als durch seine Fokussierung. Es ist hilf-
reich, um eigene Standpunkte zu überdenken und neue Sichtweisen kennenzulernen. Vor
allem aber findet sich eine kompakte Zusammenfassung langjährig erworbenen Wissens,
das bisher nicht für alle zugänglich gewesen ist. Wer sich mit Fragen der Kanzleistrategie
befasst, wird dieses Werk an einem einzigen Nachmittag verschlingen und dabei die Lektüre
nicht als Arbeit empfinden.

Axel Pabst
Rechtsanwalt und Fachanwalt für

Bank- und Kapitalmarktrecht
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Michael Zoller: Die Haftung bei Kapitalanlagen

2012, 251 Seiten, EUR 59.–

C.H.Beck Verlag

Im Bereich der Haftung bei Kapitalanlagen ist die Rechtsprechung in Deutschland vor-
nehmlich durch ein System von Präzedenzfällen geprägt. So die These des Autors Michael
Zoller, die der Ausgangspunkt für die Entstehung des zu besprechenden Werkes gewesen
ist.

Dem Verfasser ist zuzugeben, dass gerade im Bereich des Banken- und Anlegerrechts in
den vergangenen zwanzig Jahren eine Vielzahl von Entscheidungen ergangen ist (was mit
dem Anstieg der Fälle zusammenhängt, in denen ergänzend zur eigenen Verantwortlichkeit
andere Haftungsverantwortliche für eine fehlgeschlagene Kapitalanlage gesucht werden). Es
ist auch zutreffend, dass sich die Gerichte in den neu zu entscheidenden Rechtsfragen je-
weils an den vorangegangenen Entscheidungen der Obergerichte orientieren. Ob hierdurch
jedoch eine Hinwendung zum anglo-amerikanischen „case law” erfolgt, oder nicht doch an-
hand des kodizierten Rechts abstrahierbare Leitsätze für eine Vielzahl von Fällen gefunden
werden, ist eine rechtsphilosophische Frage, die hier nicht beantwortet werden soll.

Da der Zugang zu Rechtsprechungsdatenbanken heute selbstverständlich ist, wäre ein
bloßer Rechtsprechungsüberblick wohl überflüssig und am Tag seiner Erscheinung bereits
veraltet. Zoller versteht es indes, quasi als Redakteur, aus mehr als eintausend von ihm ge-
fundenen Entscheidungen eine sinnvolle Auswahl zu treffen und diese zu bewerten. Die
Neuerscheinung „Die Haftung bei Kapitalanlagen – Die wichtigsten Entscheidungen zu
Anlageberatung, Vermögensverwaltung und Prospekthaftung” ist mit dem Ziel angetre-
ten, eine Struktur in die Flut der veröffentlichten Rechtsprechung zu bringen.

Über zwölf Hauptkapitel findet der Leser den Einstieg in den ihn aktuell betreffenden
Themenbereich, beispielsweise Anlageberatung, Prospektfehler, Mittelverwendungstreu -
händer oder Verjährung. Jedem dieser Kapitel ist ein allgemeiner Teil vorangestellt, in dem
die Haftungsgrundsätze des entsprechenden Themenbereichs dargestellt werden. Diese
sind ebenfalls von der Rechtsprechung entwickelt, die Darstellung setzt entsprechende
Zitate jedoch wohltuend sparsam ein, was der Lesefreundlichkeit zugutekommt. Sodann
werden im weiteren Teil einzelne „Leitentscheidungen” ausführlich dargestellt und bespro-
chen. Der Autor gibt wertvolle Hintergrundinformationen, bewertet die jeweilige Entschei -
dung und ordnet sie in die zuvor beschriebene Gesamtsystematik ein. Dabei handelt es sich
meist um bekannte Entscheidungen des Bundesgerichtshofs, die trotz ihrer Aktualität be-
reits als „Klassiker” bezeichnet werden können. Darüber hinaus werden auch eher unbe-
kannte „Perlen” einzelner Oberlandesgerichte dargestellt. Diese zeichnen sich in der Regel
durch eine präzise Herleitung der Begründung sowie durch eine Möglichkeit der
Verallgemeinerung bzw. Übertragbarkeit auf andere Fälle aus.

Bei der Auswahl zeigen sich gleichzeitig Stärke und Schwäche einer Fallsammlung: Auch
wenn die ausgewählten Urteile vom Verfasser als „jüngeren Datums” bezeichnet werden,
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stammen sie fast ausschließlich aus den Jahren bis 2009. Dies legt einerseits nahe, dass nur
solche Entscheidungen ausgewählt wurden, die bereits eine gewisse Resonanz in Literatur
und Rechtsprechung gefunden haben. Andererseits können aktuellste Entwicklungen (bei-
spielsweise die Rechtsprechung zu aufklärungspflichtigen Rückvergütungen) nur unter der
Überschrift „Ausblick” angerissen werden. Zudem hat mit dem Wechsel des Senatsvorsitzes
im XI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs (sog. „Bankensenat”) Anfang 2009 offenbar ein
Paradigmenwechsel in dessen Rechtsprechung stattgefunden, welcher aus den im Buch
mehrheitlich fehlenden Entscheidungen der Jahre 2009 – 2013 ersichtlich wird.

Das Werk kann demnach die eigene Recherche nicht vollständig ersetzen. Dennoch ist es
eine wichtige Fundgrube für alle, die sich erstmals oder regelmäßig mit dem Bereich des
Kapitalmarktrechtes befassen. Insbesondere für angehende Fachanwältinnen und Fachan -
wälte bietet es einen praktischen Ansatz, um sich mit der Rechtsprechung vertraut zu ma-
chen.

Folgt man der These Zollers in seinem Vorwort, wonach Parteien und Gerichte solche
Präzedenzfälle nutzen, um den eigenen zur Entscheidung stehenden Sachverhalt mit dem
entschiedenen zu vergleichen, Übereinstimmungen und Abweichungen herauszuarbeiten
und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen, so ist dieses Werk allen Praktikerinnen und
Praktikern dringend ans Herz zu legen. Unabhängig davon, auf welcher Seite eines
Rechtsstreits man dieses Buch einsetzt, wird es zu einer Verbesserung und Beschleunigung
der eigenen Arbeit führen können. Möge es die Anwenderinnen und Anwender künftig vor
Blindzitaten und „passt schon so ungefähr auf unseren Fall” -Vergleichen bewahren und
somit die Rechtfindung insgesamt verbessern. In diesem Sinne wäre der stolze Betrag von
€  59.- für die Fallsammlung sinnvoll angelegt.

Axel Pabst
Rechtsanwalt und Fachanwalt für

Bank- und Kapitalmarktrecht
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RUNDERLASSE

Nr. 7 Neuinkraftsetzung der bundeseinheitlichen Anordnung über Mitteilungen in 
Zivilsachen (MiZi). RdErl. d. HMdJIE v. 04.03.2013 (1430/1 - II/B1 - 2013/1163 - I/A) 
– JMBl. S. 133 – – Gült.-Verz. Nr. 2106 –

Der Runderlass betreffend die bundeseinheitliche Anordnung über Mitteilungen in Zivilsa-
chen (MiZi) vom 23. Juli 1998 (JMBl. S. 645), zuletzt geändert durch Runderlass vom 29. Au-
gust 2012 (JMBl. S. 389), wird im Zuge der Erlassbereinigung zum 1. Mai 2013 neu in Kraft 
gesetzt.

Von einem vollständigen Neuabdruck wird wegen des Umfangs der bestehenden amtlichen 
Handausgabe sowie der hierzu ergangenen Ergänzungslieferungen abgesehen.
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Seit der letzten Neuinkraftsetzung vom 11. März 2008 (JMBl. S. 104), sind folgende Änder-
ungserlasse ergangen:

RdErl. v. 13. 8. 2008 (JMBl. S. 267)
 28. 7. 2009 (JMBl. S. 461)
 9. 8. 2010 (JMBl. S. 215)
 23. 8. 2011 (JMBl. S. 454)
 29. 8. 2012 (JMBl. S. 389)

Nr. 8 Änderung der Rechtshilfeordnung für Zivilsachen (ZRHO). RdErl. d. HMdJIE v. 
15.03.2013 (9341/2 - II/A 3 - 2013/560 - II/A) – JMBl. S. 134 – – Gült.-Verz. Nr. 2104 –

RdErl. v. 9. 5. 2012 (JMBl. S. 217)

I.

Das Bundesministerium der Justiz und die Landesjustizverwaltungen haben Änderungen und 
Ergänzungen der bundeseinheitlich erlassenen Rechtshilfeordnung für Zivilsachen (ZRHO) 
vom 9. Mai 2012 (JMBl. S. 217) beschlossen, die in der 37. Ergänzungslieferung zur amtli-
chen Handausgabe der Rechtshilfeordnung für Zivilsachen, Stand November 2012 enthalten 
sind und hiermit für Hessen in Kraft gesetzt werden.

Von einem Abdruck der Änderungen und Ergänzungen wird abgesehen. Die 37. Ergänzungs-
lieferung wurde mit Erlass vom 13. Februar 2013 an die Gerichte ausgegeben.

Die amtliche Handausgabe kann im Übrigen beim

Kulturbuch-Verlag,
Sprosserweg 3,
12351 Berlin,

bezogen werden.

Zugleich wird auf die Veröffentlichungen unter „www.bundesanzeiger.de“  � „>> Zum amtli-
chen Teil“ und im Portal IR-Online des Justizministeriums Nordrhein-Westfalen hingewiesen.

II.

Dieser Runderlass tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung in Kraft.
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BEKANNTMACHUNGEN

Frauenförderplan nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (HGlG) für die 
Personalstellen des nichtrichterlichen Dienstes in der Sozialgerichtsbarkeit (Stichtag 
1. September 2012). Bek. d. HMdJIE. v. 1. März 2013 (1100/15 - Z/A 2 - 2012/11683 - II/A) 
– JMBl. S. 135 –

Die Besondere Frauenbeauftragte für den nichtrichterlichen Dienst sowie der Bezirksperso-
nalrat beim Hessischen Landessozialgericht haben dem Frauenförderplan zugestimmt.

Der Frauenförderplan enthält:

1. Die Personalstellen des nichtrichterlichen Dienstes in der Sozialgerichtsbarkeit

a) Höherer Dienst

b) Gehobener Dienst

c) Mittlerer Dienst

d) Einfacher Dienst

e) Entgeltgruppen

f) Anwärterinnen und Anwärter des gehobenen Dienstes der allgemeinen Verwaltung

g) Ausbildung „Fachangestellte/Fachangestellter für Bürokommunikation“

2. Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie zur Aufwertung von Tätig-
keiten an überwiegend mit Frauen besetzten Arbeitsplätzen nach § 5 Abs. 6 HGlG.
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Maßnahmen gemäß § 5 Abs. 6 HGlG
zum Frauenförderplan für den nichtrichterlichen Dienst

in der hessischen Sozialgerichtsbarkeit

A. Fortbildung

Zum Erreichen einer fachlichen Qualifi zierung werden in der hessischen Sozialgerichts-
barkeit (auch beurlaubte) Frauen regelmäßig aufgefordert, sich zu den angebotenen Fort-
bildungsangeboten aus den verschiedensten Richtungen zu bewerben.

B. Umsetzung der Mischarbeit

Mischarbeitsplätze sind bis auf wenige, begründete Ausnahmen fl ächendeckend einge-
richtet. Durch den hohen Frauenanteil in den Entgeltgruppen 5 und 6 bestehen auch keine 
Schwierigkeiten, freiwerdende Stellen mit Frauen zu besetzen.

C. Teilzeittätigkeiten/Flexible Arbeitszeiten

Wünschen nach Teilzeitbeschäftigung konnte bisher in allen Fällen entsprochen werden. 
Den individuellen Bedürfnissen von Frauen wurde dabei stets Rechnung getragen.

Des Weiteren werden schon seit Jahren verschiedene Wege bei der Genehmigung von 
fl exiblen Arbeitszeiten gegangen. Die Möglichkeiten der Telearbeit werden genutzt; dies 
wird auch in Zukunft beibehalten.

Stellenbesetzungen werden auch unter dem Aspekt der Teilbarkeit von Stellen diskutiert 
und im Rahmen des Möglichen umgesetzt. Dies gilt auch für die Besetzung von Füh-
rungspositionen mit Frauen in Teilzeittätigkeit.
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Frauenförderplan nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (HGlG) für die 
Personalstellen des nichtrichterlichen Dienstes in der Arbeitsgerichtsbarkeit (Stichtag 
1. Februar 2012). Bek. d. HMdJIE. v. 1. März 2013 (1100/15 - Z/A 2 - 2012/8749 - II/A) 
– JMBl. S. 149 –

Die Besondere Frauenbeauftragte für den nichtrichterlichen Dienst sowie der Bezirksper-
sonalrat beim Hessischen Landesarbeitsgericht haben dem Frauenförderplan zugestimmt.

Der Frauenförderplan enthält:

1. Die Personalstellen des nichtrichterlichen Dienstes in der Arbeitsgerichtsbarkeit

a) Höherer Dienst

b) Gehobener Dienst

c) Mittlerer Dienst

d) Entgeltgruppen

e) Rechtspfl egeranwärterinnen und –anwärter

f) Ausbildung „Justizfachangestellte/ Justizfachangestellter“

2. Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie zur Aufwertung von Tätig-
keiten an überwiegend mit Frauen besetzten Arbeitsplätzen nach § 5 Abs. 6 HGlG.
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Frauenförderplan für den
nichtrichterlichen Dienst der hessischen Arbeitsgerichtsbarkeit

Maßnahmen nach § 5 Abs. 6 Satz 2 HGlG

1. Fortbildungsmaßnahmen

1.1. Organisation der Fortbildungsmaßnahmen

Allen Bediensteten ist über den Zugang zum Landesintranet ein Zugriff auf die dort an-
gebotenen Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen möglich. Hierüber werden alle Be-
diensteten regelmäßig informiert.

Darüber hinaus erhalten alle Bediensteten das jährliche Programmheft des Hessischen 
Ministeriums der Justiz, für Integration und Europa zum Schulungs- und Fortbildungsan-
gebot. Bei allen sonstigen angebotenen Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen wird 
darauf geachtet, dass diese unverzüglich an die angesprochenen Zielgruppen weiter-
geleitet werden.

Daneben werden im hiesigen Geschäftsbereich weitere Fortbildungsmaßnahmen er-
öffnet. Für die Beschäftigten der Serviceeinheiten werden die Tagungen „Angestellte 
in Service-Einheiten – Grundlehrgang” und „Angestellte in Service-Einheiten – Auf-
baulehrgang” ausgerichtet. Im Bereich der Beamten des gehobenen Dienstes fi ndet 
grundsätzlich im 2-Jahres-Rhythmus die „Arbeitstagung der Geschäftsleiterinnen und 
Geschäftsleiter sowie Rechtspfl egerinnen und Rechtspfl eger der hessischen Arbeitsge-
richtsbarkeit” statt.

1.2. Anteil der Frauen an Fortbildungsmaßnahmen und angebotene Inhalte

Eine statistische Erfassung im Hinblick auf den Anteil der Frauen an Fortbildungsmaß-
nahmen wird für den hiesigen Geschäftsbereich nicht vorgenommen. Es kann hierzu 
lediglich die Feststellung getroffen werden, dass der Anteil der Frauen bei solchen Ver-
anstaltungen in etwa dem entspricht, der den Frauenanteilen in den Besoldungs- und 
Vergütungsgruppen vergleichbar ist.

Die Inhalte der Fortbildungsveranstaltungen sind im Programmheft des Hessischen 
 Ministeriums aufgeführt.  Die Inhalte der angebotenen Fortbildungen erstrecken sich fer-
ner auf Fachfortbildungsveranstaltungen, EDV-Fortbildungen, Haushaltswesen sowie 
auf Schulungen im Rahmen der „Neuen Verwaltungssteuerung” und des SAP-Systems 
auf dem Gebiet „Rechnungswesen” und „Human Resources”.

1.3. Fortbildungsmaßnahmen für weibliche Bedienstete

Den weiblichen Bediensteten stehen alle von verschiedenen Seiten angebotenen Fort- 
und Weiterbildungsmaßnahmen offen. (Vgl. Ziffer 2 zu angebotenen Veranstaltungen). 

1.4. Angebote von Fortbildungsmaßnahmen an aus familiären Gründen beurlaubte 
Bedienstete, die zur Erhaltung und Anpassung der Qualifi kation geeignet sind

Zu allen Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen erhalten die sich in Mutterschutz, El-
ternzeit sowie Sonderurlaub befi ndlichen Personen das entsprechende Ausschreibungs- 
und Informationsmaterial und die Gelegenheit, an solchen Veranstaltungen teilzunehmen.
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2. Arbeitszeitregelungen, die den Bedürfnissen der Bediensteten nach Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf Rechnung tragen

Neben der seit Jahren bewährten gleitenden Arbeitszeit, die bereits das Zusammenspiel 
von Familie und Beruf unterstützt, werden verschiedene Modelle der Teilzeitbeschäfti-
gung in Abhängigkeit zum Dienst- und Tarifrecht sowie behördlichen Belangen befür-
wortet und bewilligt. Grundsätzlich liegt hier das Augenmerk auf der Ermäßigung der re-
gelmäßigen Wochenarbeitszeit, welche zudem in verschiedenen Varianten turnusmäßig 
wechselnder Arbeitstage umgesetzt wird. Eine entsprechende Aufzählung ist an dieser 
Stelle zu umfangreich; die Varianten sind jedoch im System SAP-HR als Arbeitszeitplan-
regeln abgebildet. Ebenso wurden Anträge auf Heimarbeit sowie auf Verlagerung der 
Kernarbeitszeit im Interesse einer familienfreundlichen Lösung bewilligt.

Die Anzahl der auf weibliche Bedienstete entfallenden Anträge zu Teilzeitbeschäftigung 
und Beurlaubung oder fl exible Arbeitszeit zur Betreuung von Kindern oder von aufgrund 
ärztlichen Zeugnisses pfl egebedürftigen Angehörigen im Berichtszeitraum unterliegt kei-
ner statistischen Erfassung. Jedoch wurde unter Beachtung des Dienst- und Tarifrechts 
allen Anträgen entsprochen.

3. Entwicklung des Frauenanteils in Gremien

Bei der Besetzung von Gremien wird im Rahmen des Möglichen darauf geachtet, dass 
mindestens die Hälfte der Mitglieder Frauen sind.

4. Weitere Maßnahmen

4.1. Maßnahmen gegen die Unterrepräsentation

Um der Unterrepräsentanz in betroffenen Bereichen Rechnung zu tragen, wird vor dem 
Hintergrund von Eignung, Befähigung und sachlicher Leistung sowie im Rahmen des 
Möglichen darauf geachtet, dass die Geschlechterparität gewahrt bleibt. Darüber hinaus 
werden – soweit Eignungstests und Vorstellungsgespräche dies erlauben – gerade im 
Bereich der Rechtspfl egeranwärter fast ausschließlich Frauen eingestellt. Jedoch sind 
hier gesetzliche Vorgaben, wie § 9 SVG, zu beachten.

4.2. Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie zur Aufwertung 
von Tätigkeiten an überwiegend mit Frauen besetzten Arbeitsplätzen

Im Rahmen der gesetzlichen sowie haushaltsrechtlichen Bedingungen werden die Ar-
beitsplätze – soweit dies möglich ist – so ausgestattet, dass sie auf dem Stand der Tech-
nik sind. Darüber hinaus wird vermehrt Anträgen auf individuelle Arbeitszeitgestaltung 
im Rahmen der gesetzlichen und tarifl ichen sowie dienstlichen Erfordernissen Rech-
nung getragen.
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PERSONALNACHRICHTEN

Die Personalnachrichten enthalten nur solche Personalveränderungen, mit deren Veröffent-
lichung sich die oder der Bedienstete einverstanden erklärt hat.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Ernannt wurden:

Zur Richterin am
Oberlandesgericht : Richterin am Amtsgericht Dr. Katja Schweppe;

zum Justiz-
oberwachtmeister : Justizaushelfer Oliver Sole.

Ausgeschieden ist:

Ruhestand:
Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Gerhard Knauff.

Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main

Ernannt wurde:

Zum Oberstaatsanwalt
als Dezernent bei einer
Staatsanwaltschaft bei
einem Oberlandesgericht : Staatsanwalt Ralf Setton. 

Justizoberwachtmeisterin Annegret Draht wurde in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit 
berufen.

Versetzt wurde:
Justizsekretärin Lisa Christ v. d. Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main a. d. Amts-
gericht Frankfurt am Main.

Landgerichte

Ernannt wurden:

Zum Vorsitzenden
Richter am Landgericht : Richter am Landgericht Dr. Jochen Kaiser in Darmstadt;

zur Richterin
am Landgericht : Richterin auf Probe Alexandra Richter in Frankfurt am Main – 

unter Berufung in das Richterverhältnis auf Lebenszeit –;
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zum Richter
am Landgericht : Richter auf Probe Dr. Jan Helmrich in Darmstadt – unter Beru-

fung in das Richterverhältnis auf Probe –;

zum Justizhauptsekretär : Justizobersekretär Holger Baumgartl in Wiesbaden;

zurm Ersten Justiz-
hauptwachtmeister der
Bes. Gr. A 6 BBesG : Erster Justizhauptwachtmeister Sascha Reddig in Frankfurt am 

Main;

zum Ersten Justiz-
hauptwachtmeister : Justizhauptwachtmeister Kenan Kala, Volker Dietz und Michael 

Sips in Frankfurt am Main, Andreas Schmied in Hanau sowie 
Robin Engeroff in Wiesbaden;

zur Justizhaupt-
wachtmeisterin : Justizoberwachtmeisterin Monika Verstrepen in Darmstadt;

zum Justiz-
hauptwachtmeister : Justizoberwachtmeister Björn Fechter in Frankfurt am Main;

zur Justiz-
oberwachtmeisterin : Justizaushelferin Daniela Wenzek in Marburg;

zum Justiz-
oberwachtmeister : Justizaushelfer Patrick Kredel und Marcus Siebert in Darmstadt, 

Matthias Bastian und Thomas Hämmerling in Frankfurt am Main 
sowie Oliver Geschke in Wiesbaden.

Justizoberwachtmeisterinnen Monika Verstrepen in Darmstadt und Nina Zwerenz in Frankfurt 
Main; Justizoberwachtmeister Stephan Andres in Darmstadt und Björn Fechter in Frankfurt 
am Main sowie Justizhauptwachtmeisterin Petra Hromas-Overbeck in Kassel wurden in 
das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

Versetzt wurde:
Justizhauptsekretärin Nadja Bär v. d. Landgericht Limburg a. d. Lahn a. d. Landgericht 
Koblenz, Justizoberwachtmeister Albert Klöckner v. d. Landgericht Frankfurt am Main a. d. 
Amtsanwaltschaft Frankfurt am Main, Erster Justizhauptwachtmeister Bernd Stähler v. d. 
Landgericht Frankfurt am Main a. d. Amtsgericht Dillenburg, Erster Justizhauptwachtmeis-
ter Volker Dietz v. d. Landgericht Frankfurt am Main a. d. Amtsgericht Gießen.

Ausgeschieden sind:

Ruhestand:
Hauptsekretärin Michaele Lämmer in Frankfurt am Main und Erster Justizhauptwachtmeis-
ter Rolf-Peter Walb in Frankfurt am Main. 
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Staatsanwaltschaft bei den Landgerichten

Ernannt wurden:

Zum Hauptsekretär : Obersekretär Volkhard Ringer in Gießen.

zur Justizhaupt-
sekretärin : Justizobersekretärin Kerstin Bachmann in Darmstadt;

zum Ersten Justiz-
hauptwachtmeister : Justizhauptwachtmeister Rainer Thorn in Wiesbaden;

zur Justiz-
oberwachtmeisterin : Justizaushelferin Michaela Martens-Sodenkamp in Frankfurt 

am Main;

zum Justiz-
oberwachtmeister : Justizaushelfer Thorsten Hohmann in Frankfurt am Main.

Justizsekretärin Alexandra Münch in Darmstadt, Justizhauptwachtmeister Hann Förster in 
Darmstadt und Justizhauptwachtmeisterin Ariane Schlau in Frankfurt am Main wurden in 
das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

Versetzt wurden:

Justizsekretärin Anita Krug v. d. Staatsanwaltschaft Darmstadt a. d. Amtsgericht Hanau. 
Justizsekretärin Heike Möller v. d. Staatsanwaltschaft Marburg a. d. Staatsanwaltschaft 
Kassel. Justizhauptwachtmeister Hanno Förster v. d. Staatsanwaltschaft Darmstadt a. d. 
Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein.

Amtsgerichte

Ernannt wurden:

Zur Richterin am
Amtsgericht – als weitere
Aufsichtsführende
Richterin – : Richterin am Amtsgericht Ursula Kopp-Salow in Bad Homburg 

v. d. H.;

zur Richterin
am Amtsgericht : Richterin auf Probe Katharina Klüber in Hanau – unter Berufung 

in das Richterverhältnis auf Lebenszeit –;

zum Richter
am Amtsgericht : Richter auf Probe Dr. Karsten Markert in Darmstadt, Thomas 

Giebel in Bad Hersfeld und Dr. Tobias Pohl in Hanau – alle unter 
Berufung  in das Richterverhältnis auf Lebenszeit –;

zum Obergerichtsvoll-
zieher mit Amtszulage : Obergerichtsvollzieher Thomas Maul in Korbach;
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zum Obergerichts-
vollzieher : Gerichtsvollzieher Roland Peller in Wetzlar und Jörg Freymann 

in Büdingen;

zur Amtsinspektorin
mit Amtszulage : Amtsinspektorinnen Ute Pietsch in Kassel, Gabriele Plagentz in 

Frankfurt am Main und Heidrun Heleine in Darmstadt;

zur Amtsinspektorin : Justizhauptsekretärinnen Silke Giegerich, Mirjam Schäfer in 
Darmstadt, Sabine Steinbrenner in Frankfurt am Main, Ilse 
Rudolph in Königstein im Taunus und Barbara Wieder in Wies-
baden;

zum Amtsinspektor : Justizhauptsekretär Otmar Volk in Bad Hersfeld;

zu Justizhauptsekretärin : Justizobersekretärinnen Alexandra Joh in Darmstadt, Sabine 
Schwarzwalder in Frankfurt am Main und Daniela Holzem in 
Wiesbaden;

zum Justizhauptsekretär : Justizobersekretäre Hendrik Weyh in Hünfeld und Frank Möller 
in Frankfurt am Main;

zur Justizobersekretärin : Justizsekretärinnen Juliane Hildebrand, Marina Kemp, Nadine 
Vey in Frankfurt am Main, Anita Krug in Hanau und Nadja Tchab 
in Offenbach am Main;

zum Ersten Justiz-
hauptwachtmeister
der Bes. Gr. A 6 BBesG : Erster Justizhauptwachtmeister Jörg Becker in Darmstad;

zum Ersten Justiz-
hauptwachtmeister : Justizhauptwachtmeister Otterbein in Fulda, Alexander Weimer 

in Gießen, Jürgen Matthias Becker und Andreas Esper in Kas-
sel sowie Uwe Rompf in Weilburg;

zur Justiz-
hauptwachtmeisterin : Justizoberwachtmeisterinnen Christina Schad in Frankfurt am 

Main und Carola Weimann in Kassel;

zum Justiz-
hauptwachtmeister : Frank Lehmann in Biedenkopf  und Marco Scherer in Kassel;

Zur Justiz-
oberwachtmeisterin : Justizaushelferin Petra Mauler in Frankfurt am Main und Sylvia 

Eibeck in Rüdesheim am Rhein;

zum Justiz-
oberwachtmeister : Justizaushelfer Apostolos Koutiklias in Darmstadt und Stephan 

Haas in Frankfurt am Main.

Justizhauptwachtmeister Marek Kowalewski in Hanau, Justizoberwachtmeisterin Carola 
Weimann in Kassel, Justizoberwachtmeister Dimitrios Balogiannis und Jochen Habermehl in 
Darmstadt wurden in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.
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Versetzt wurden:

Justizhauptsekretär Wolfram Blank v. d. Amtsgericht Frankfurt am Main a. d. Amtsgericht 
Wetzlar, Justizhauptsekretär Jörg Geyer v. d. Amtsgericht Seligenstadt a. d. IT-Stelle der 
hessischen Justiz in Bad Vilbel, Erster Justizhauptwachtmeister mit DLA im mittleren Jus-
tizdienst Christian Henneberg v. d. Amtsgericht Marburg a. d. Amtsgericht Frankfurt am 
Main, Justizsekretärin Anita Meyer v. d. Amtsgericht Frankfurt am Main a. d. Amtsgericht 
Charlottenburg, Justizsekretärin Sandra Traeder v. d. Amtsgericht Charlottenburg a. d. 
Amtsgericht Frankfurt am Main, Justizsekretärin Carolin Kaiser v. d. Amtsgericht Frankfurt 
am Main a. d. Amtsgericht Darmstadt. Justizsekretärin Delia Augustin v. d. Amtsgericht 
Königstein im Taunus a. d. Amtsgericht Wetzlar. Erster Justizhauptwachtmeister Ewald 
Wald v. d. Amtsgericht Offenbach am Main a. d. Staatsanwaltschaft Kassel und Erster 
Justizhauptwachtmeister Armin Stenzel v. d. Amtsgericht Gießen a. d. Landgericht Gießen.

Ausgeschieden ist:

Ruhestand:
Richter am Amtsgericht – als weiterer aufsichtsführender Richter – Stefan Rathgeber in 
Darmstadt, Obergerichtsvollzieher Klaus Schulz in Wiesbaden, Amtsinspektorin Carin Wolf 
in Darmstadt, Amtsinspektorin Angelika Jäger in Gießen, Amtsinspektor Hermann Scheld 
in Hanau, Amtsinspektor Frank Sittel in Limburg a. d. Lahn, Justizhauptsekretär Lambert 
Wilms in Bensheim und Justizhauptsekretär Jürgen Gemein in Limburg a. d. Lahn, Haupt-
werkmeister Karl-Heinz Langer in Frankfurt am Main, Erste Justizhauptwachtmeisterin 
Marga Sommer in Frankfurt am Main, Erster Justizhauptwachtmeister Eberhard Trapp in 
Dillenburg und Erster Justizhauptwachtmeister Ewald Kappauf in Schwalmstadt.

Entlassen:
Justizobersekretärin Monique Baumbach in Eschwege.

Amtsanwaltschaft

Versetzt wurde:

Justizsekretärin Melanie Meißner v. d. Amtsanwaltschaft Frankfurt am Main a. d. IT-Stelle 
der hessischen Justiz in Bad Vilbel.

Verwaltungsgerichte

Ernannt wurden:

Zum Amtsrat : Amtmann Steffen Baumert in Darmstadt;

zum Justiz-
oberwachtmeister : Justizaushelfer Andreas Trabhardt in Kassel.



166

Arbeitsgerichte

Ernannt wurden:

Zur Richterin am Arbeits-
gericht – als die ständige
Vertreterin eines
Direktors – : Richterin am Arbeitsgericht Ulrike Küppers in Wiesbaden;

zum Richter am Arbeits-
gericht – als der ständige
Vertreter eines
Direktors – : Richter am Arbeitsgericht Dr. Volker Matthießen in Offenbach 

am Main,

zur Richterin
am Arbeitsgericht : Richterin auf Probe Karin Gisbertz in Darmstadt – unter Beru-

fung in das Richterverhältnis auf Lebenszeit –.

Hessischer Anwaltsgerichtshof

Herr Rechtsanwalt Dr. Hanno Durth wurde – unter Berufung in ein ehrenamtliches Richter-
verhältnis – zum ehrenamtlichen Richter bei dem Hessischen Anwaltsgerichtshof  für die Zeit 
vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2017 ernannt.

Herr Rechtanwalt Prof. Dr. Jürgen Taschke wurde – unter Berufung in ein ehrenamtliches 
Richterverhältnis – zum ehrenamtlichen Richter bei dem Hessischen Anwaltsgerichtshof für 
die Zeit vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2017 ernannt.

Notarinnen und Notare

Zur Notarin wurden bestellt:

Rechtsanwältinnen Elif Pinar mit dem Amtssitz in Frankfurt am Main, Miriam Böhmer-Bracchi 
mit dem Amtssitz in Erlensee und Julia Heil mit dem Amtssitz in Friedberg (Hessen).

Zum Notar wurden bestellt:

Rechtsanwälte Carsten Rosenkranz mit dem Amtssitz in Lohfelden, Ulf Thomas Jilka mit 
dem Amtssitz in Niedernhausen, Stefan Rohleder mit dem Amtssitz in Wetzlar und Lukas 
Schäfer mit dem Amtssitz in Wiesbaden.

Ausgeschieden sind:

Auf eigenen Antrag:

Notar Günter Diefenbach, Alsbach-Hähnlein, mit Ablauf des 31.03.2013 und
Notar Rolf Werner Kowar, Darmstadt, mit Ablauf des 31.03.2013.
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Aufgrund des Erreichens der Altersgrenze:

Notar Dr. Wolfgang Rodenhäuser, Darmstadt, mit Ablauf des 31.03.2013,
Notar Dr.Hilger Speiser, Frankfurt am Main, mit Ablauf des 28.02.2013,
Notar Dr. Manfred Westphal, Frankfurt am Main, mit Ablauf des 31.03.2013,
Notar Hans-Jürgen Fischer,Wiesbaden, mit Ablauf des 31.03.2013,
Notar Rolf Jäger, Frankfurt am Main, mit Ablauf des 31.03.2013,
Notar Karl-Egon Dickenberger, Friedberg (Hessen), mit Ablauf des 30.04.2013 und
Notar Dirk Reischauer, Wiesbaden, mit Ablauf des 31.03.2013.

STELLENAUSSCHREIBUNGEN

Es wird Bewerbungen entgegengesehen um die Stellen für:

Ordentliche Gerichtsbarkeit

1. Eine Vorsitzende Richterin oder einen Vorsitzenden Richter

am Landgericht Fulda (R 2).

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 1. Juni 
2012 (S. 196 ff., Anlage 1, Ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofi l auszurichten.

2. Eine Geschäftsleiterin oder eine Geschäftsleiter (§ 4 GO)

bei dem Landgericht Kassel.

Die Stelle ist ab dem 1. Mai 2013 neu zu besetzen.

Bezüglich der vorgenannten Stellenausschreibung zu Nr. 2 wird erwartet, dass die Bewer-
berin oder der Bewerber folgendem Anforderungsprofi l entspricht:

I. Allgemeine Voraussetzungen:

– Pfl ichtbewusstsein

– Leistungsbereitschaft

– Belastbarkeit

– Flexibilität

– Initiative

– Besonders gute Auffassungsgabe

– Gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen

– Kostenbewusstsein
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II. Besondere Voraussetzungen:

1. Fachkompetenz

– Erfahrung in der Rechtspfl ege und / oder der Justizverwaltung

– Mindestens gutes fachliches Können

2. Soziale Kompetenz

– Kontaktfähigkeit, Gesprächsbereitschaft

– Fähigkeit zur Konfl iktlösung und Einfühlungsvermögen

– Fähigkeit zu interner und externer Zusammenarbeit

3. Führungskompetenz
– Fähigkeit zum Vorbild
– Entscheidungskompetenz, Durchsetzungsvermögen, Verhandlungsgeschick
– Befähigung zur Personalführung und Motivation

4. Organisatorische Kompetenz

– Befähigung zur Steuerung und Veränderung von Organisationsabläufen

– Befähigung zur Entwicklung und Umsetzung von Neuerungen

– Befähigung zum sachgerechten Personaleinsatz

Interessierten Frauen und Männern wird die Möglichkeit gegeben, sich durch Schulung 
und Hospitation auf die Übernahme der Stelle vorzubereiten.

Staatsanwaltschaften

3. Eine Staatsanwältin als Gruppenleiterin oder einen Staatsanwalt als Gruppenleiter bei 
einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht

bei der Staatsanwaltschaft Fulda (R 1 mit Amtszulage nach Fußnote 2 BBesG).

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 1. Juni 
2012 veröffentlichten Anforderungsprofi l (S. 196. ff., Anlage 1 Ziffer 2.8) auszurichten.

Sozialgerichtsbarkeit

4. Eine Richterin am Sozialgericht als ständige Vertreterin oder einen Richter am Sozial-
gericht als ständiger Vertreter der Direktorin oder des Direktors

des Sozialgerichts Wiesbaden (R 2).

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 1. Juni 
2012 (S. 196 ff., Anlage 1, Ziffer 2.5) veröffentlichten Anforderungsprofi l auszurichten.
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Arbeitsgerichtsbarkeit

5. Die Vizepräsidentin oder den Vizepräsidenten

des Hessischen Landesarbeitsgerichts in Frankfurt am Main (R 3 mit Amtszulage nach 
Fußnote 3 BBesG).

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 1. Juni 
2012 (Seite 196 ff., Anlage 1, Ziffer 2.5) veröffentlichten Anforderungsprofi l auszurichten.

Vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.

Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht.

Aufgrund des Frauenförderplans besteht eine Verpfl ichtung zur Erhöhung des Frauenanteils.

Schwerbehinderte Richterinnen und Richter, Beamtinnen und Beamte sowie Angestellte wer-
den bei gleicher Qualifi kation bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen sind auf dem Dienstweg zu richten an:

Zur Nr. 1, Nr. 3, Nr. 4 und Nr. 5 binnen drei Wochen an das Hessische Ministerium der Justiz, 
für Integration und Europa;

zu Nr. 2 binnen zwei Wochen an den Präsidenten des Landgerichts Kassel.

Eine Beschränkung des Auswahlverfahrens zu Nr. 1, Nr. 3, Nr. 4 und Nr. 5  auf eventue-
lle Versetzungsbewerberinnen und -bewerber bleibt ebenso vorbehalten wie eine an 
Verwaltungsbelangen orientierte Ermessensentscheidung zwischen mehreren Verset-
zungsbewerberinnen und -bewerbern.

HINWEISE

Zulassung von Rechtspfl egerinnen und Rechtspfl egern
zum Vorbereitungsdienst für die Amtsanwaltslaufbahn

zum 1. Januar 2014

Es ist beabsichtigt, zum 1. Januar 2014 eine begrenzte Anzahl von Rechts pfl egerinnen und 
Rechtspfl egern zum Vorbereitungsdienst für die Amtsanwalts laufbahn zuzulassen.
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Aussicht auf Zulassung haben Bewerberinnen und Bewerber, die

1. die Rechtspfl egerprüfung bestanden und sich danach mindestens drei Jahre im Rechts-
pfl egerdienst bewährt haben,

2. nach ihrer Persönlichkeit und ihren bisherigen Leistungen für den Amtsanwaltsdienst 
 besonders geeignet erscheinen und

3. das 35. Lebensjahr, bei Vorliegen einer Schwerbehinderung oder sonstiger besonderer 
Gründe das 40. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Der Vorbereitungsdienst dauert fünfzehn Monate und wird nach der Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung für die Laufbahn des Amtsanwaltsdienstes (AAnwAPO) vom 21. Dezember 
2008 (JMBl. S. 185), geändert durch Verordnungen vom 11. Dezember 2011 (JMBl. 1/2012, 
S. 2) und 5. Dezember 2012 (JMBl. 1/2013, S. 5), gestaltet.

Während des Vorbereitungsdienstes verbleiben die Beamtinnen und Beamten in ihrer bishe-
rigen Rechtsstellung. Dies gilt auch für die Zeit nach dem Bestehen der Amtsanwaltsprüfung 
bis zur Ernennung zur Amtsanwältin oder zum Amtsanwalt, die nur nach Maßgabe freier 
Planstellen und unter Umständen erst nach längerer Wartezeit möglich sein wird. Bis zu die-
sem Zeitpunkt kann bei Bedarf auch Beschäftigung im Rechtspfl egerdienst erfolgen.

Bewerbungen sind bis spätestens 10. Mai 2013 auf dem Dienstweg an die Generalstaats-
anwaltschaft Frankfurt am Main zu richten.

In der Bewerbung ist zu erklären, ob die Bewerberin oder der Bewerber uneingeschränkt be-
reit ist, nach Ablegen der Amtsanwaltsprüfung bei jeder Staats(Amts)anwaltschaft in Hessen 
im Amtsanwaltsdienst tätig zu werden.

Bewerbungen von Frauen werden besonders begrüßt.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifi kation bevorzugt berücksichtigt.

Die Beschäftigungsbehörde prüft unter Anlegung eines strengen Maßstabes, ob die Bewer-
berin oder der Bewerber nach Persönlichkeit, bisherigen Leistungen und Führung für den 
Amtsanwaltsdienst geeignet erscheint. Sie legt das Ergebnis der Prüfung unter Hervorhe-
bung etwaiger Bedenken dar und leitet diese Stellungnahme mit dem Bewerbungsgesuch auf 
dem Dienstweg unter Beifügung einer eingehenden dienstlichen Beurteilung bis spätestens 
24. Mai 2013 an die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main weiter.

Eine zweiwöchige Hospitation der Bewerberinnen und Bewerber bei einer Staats(Amts)an-
waltschaft ist in der 25. und 26. Kalenderwoche 2013 geplant.

Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main

Der Generalstaatsanwalt
Zeil 42
60313 Frankfurt am Main
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R U N D E R L A S S E

Nr. 9 Neufassung der Richtlinien für den Verkehr mit dem Ausland in strafrechtlichen 
Angelegenheiten (RiVASt). Gem. RdErl. der Staatskanzlei, der Ministerien des Innern 
und für Sport, der Finanzen, der Justiz, für Integration und Europa, des Kultusminis-
teriums, der Ministerien für Wissenschaft und Kunst, für Umwelt, Energie, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz, für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung und 
des Sozialministeriums v. 21.03.2013 (9350 - III/B 2 - 2011/1479 - III/A) – JMBl. S. 173 –
  – Gült.-Verz.Nr. 2104 –

§ 1

(1) Der Bund und die Länder haben die Neufassung der Richtlinien für den Verkehr mit dem 
Ausland in strafrechtlichen Angelegenheiten (RiVASt) vereinbart.

(2) Für Hessen werden diese bundeseinheitlichen Richtlinien nachstehend unter § 2 in Kraft 
gesetzt.

(3) Der Gemeinsame Runderlass vom 31. Oktober 2008 (StAnz. 2009, S. 586, JMBl. S. 397) 
wird aufgehoben.
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(4) Dieser Gemeinsame Runderlass tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Justiz-Minis-
terial-Blatt für Hessen in Kraft.

(5) Der Wortlaut der der RiVASt beigefügten Muster und Vordrucke ist hier nicht abgedruckt. 
Insoweit wird auf die Veröffentlichung im JMBl. für Hessen 2008, S. 469 ff. verwiesen. Ergän-
zend wird darauf hingewiesen, dass einige der im Text der Richtlinien in Bezug genommenen 
Muster und Vordrucke noch nicht vorliegen (z.B. Nr. 15a). Diese werden zu gegebener Zeit 
zur Verfügung gestellt werden.

§ 2

RICHTLINIEN FÜR DEN VERKEHR
MIT  DEM AUSLAND IN  STRAFRECHTLICHEN ANGELEGENHEITEN

(R iVASt )

Inhaltsverzeichnis

Kapitel A

Allgemeine Richtlinien für den Verkehr mit anderen Staaten

Erster Teil

Der Rechtshilfeverkehr mit ausländischen Behörden

Abschnitt 1

Allgemeines
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Nr. 6 Verkehr zwischen Bundes- und Landesbehörden und
dem Bundeskriminalamt

Nr. 7 Besondere am Rechtshilfeverkehr beteiligte Behörden

Nr. 8 Form der Schriftstücke
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Kapitel A

Allgemeine Richtlinien für den Verkehr mit anderen Staaten

Erster Teil

Der Rechtshilfeverkehr mit ausländischen Behörden

Abschnitt 1

Allgemeines

Unterabschnitt 1

Grundsätze

Nr. 1 Anwendungsgrundsätze

(1) Diese Richtlinien sind für Gerichte, Staatsanwaltschaften und andere Behörden be-
stimmt. Hinsichtlich der Entscheidungen, die der richterlichen Unabhängigkeit unterliegen, 
enthalten sie nur Hinweise.

(2) Die Richtlinien sind anzuwenden, soweit ihnen nicht völkerrechtliche Übereinkünfte (Ver-
träge, Vereinbarungen, Gegenseitigkeitserklärungen u. ä.) entgegenstehen. Sie sind auf den 
Regelfall abgestellt. In besonderen Fällen kann von ihnen abgewichen werden.

Nr. 2 Internationale Rechtshilfe

Internationale Rechtshilfe im Sinne dieser Richtlinien ist jede Unterstützung, die für ein 
Verfahren in einer strafrechtlichen Angelegenheit (§ 1 des Gesetzes über die Internationale 
Rechtshilfe in Strafsachen - IRG -, abgedruckt im Anhang I unter Nr. 1) in einem anderen 
Staat gewährt wird, unabhängig davon, ob das Verfahren von einem Gericht oder einer an-
deren Behörde betrieben wird und ob die Rechtshilfe von einem Gericht oder von einer 
anderen Behörde zu leisten ist.

Nr. 3 Leistung von Rechtshilfe

(1) Eine Pfl icht zur Rechtshilfe besteht nur, soweit sie durch eine völkerrechtliche Überein-
kunft oder aufgrund eines Rahmenbeschlusses der Europäischen Union übernommen ist. 
Besteht keine Pfl icht zur Rechtshilfe, ergibt sich aus dem Recht des ersuchten Staates, ob 
und inwieweit sie geleistet werden darf.

(2) Die einschlägigen deutschen Vorschriften enthält vor allem das IRG. Die wesentlichen 
völkerrechtlichen Übereinkünfte, die Rahmenbeschlüsse und Hinweise auf das ausländische 
Recht sind  in den Anhängen II (Länderteil) und III (Rahmenbeschlüsse) angeführt.

Nr. 4 Umfang der Rechtshilfe

(1) Grundsätzlich wird Rechtshilfe nur auf Ersuchen einer zuständigen Behörde und in dem 
Umfang geleistet, in dem sie erbeten wird. Über den Wortlaut des Ersuchens hinausgehende 
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Maßnahmen kommen in Betracht, soweit sie offensichtlich seinem Sinn und Zweck entspre-
chen.

(2) Ausnahmsweise können schon vor Stellung eines Ersuchens vorbereitende Maßnahmen 
getroffen werden (z. B. Inhaftnahme zur Vorbereitung einer Auslieferung, Beschlagnahme in 
Erwartung eines Herausgabeersuchens, Ermittlung des Wohnorts und der Aussagebereit-
schaft eines Zeugen zur Vorbereitung eines Vernehmungsersuchens, nicht jedoch Einholung 
einer Genehmigung nach Nr. 142).

(3) Spontanauskünfte (§§ 61a, 92 IRG) sind auf dem diplomatischen Geschäftsweg zu 
übermitteln, soweit eine völkerrechtliche Übereinkunft keine abweichende Regelung für die 
Übermittlung personenbezogener Daten durch Gerichte oder Staatsanwaltschaften ohne 
Vorliegen eines Rechtshilfeersuchens enthält.

Nr. 5 Geschäftswege
(1) Im Rechtshilfeverkehr kommen folgende Geschäftswege in Betracht:

a) der diplomatische Geschäftsweg
– die Regierung eines der beiden beteiligten Staaten und die diplomatische Vertretung des 

anderen treten miteinander in Verbindung,

b) der ministerielle Geschäftsweg
– die obersten Justiz- oder Verwaltungsbehörden in den beteiligten Staaten treten mit-

einander in Verbindung,

c) der konsularische Geschäftsweg
– eine konsularische Vertretung im Gebiet des ersuchten Staates und die Behörden dieses 

Staates treten miteinander in Verbindung,

d) der unmittelbare Geschäftsweg
– die ersuchende und die ersuchte Behörde treten unmittelbar miteinander in Verbindung, 

unbeschadet der Einschaltung einer Prüfungs- oder Bewilligungsbehörde sowie der 
Übermittlung über das Bundeskriminalamt oder eine andere Übermittlungsstelle.

(2) Der diplomatische Geschäftsweg muss eingehalten werden, wenn nicht ein anderer Ge-
schäftsweg zugelassen ist.

(3) Erscheint aus besonderen Gründen ausnahmsweise die Wahl eines anderen als des 
vorgeschriebenen Geschäftswegs angezeigt, ist die vorherige Genehmigung der obersten 
Justiz- oder Verwaltungsbehörde einzuholen.

Nr. 6 Verkehr zwischen Bundes- und Landesbehörden und dem Bundeskriminalamt

Justiz- oder Verwaltungsbehörden eines Landes und das Bundeskriminalamt treten über das 
jeweilige Landeskriminalamt miteinander in Verbindung. In Eilfällen können sie unmittelbar 
miteinander in Verbindung treten; das Landeskriminalamt ist gleichzeitig zu unterrichten. Ist 
die Bundespolizei für die Sachbearbeitung zuständig, tritt an die Stelle des Landeskriminal-
amtes das Bundespolizeipräsidium.
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Nr. 7 Besondere am Rechtshilfeverkehr beteiligte Behörden

(1) Im Rechtshilfeverkehr sind innerstaatlich nach der Art ihrer Mitwirkung folgende beson-
deren Behörden zu unterscheiden:

a) die Bewilligungsbehörde
– sie entscheidet über eingehende Ersuchen und über die Stellung ausgehender Ersu-

chen,

b) die Prüfungsbehörde
– sie prüft bei eingehenden Ersuchen, ob sie ordnungsgemäß erledigt worden sind und 

bei ausgehenden Ersuchen, ob sie gestellt werden dürfen und ordnungsgemäß abge-
fasst sind,

c) die Vornahmebehörde
– sie führt eingehende Ersuchen aus (vgl. Nr. 22).

(2) Wem die Befugnis zur Bewilligung der Rechtshilfe zusteht, ergibt sich aus § 74 IRG, der 
Zuständigkeitsvereinbarung und ihren Ergänzungen (abgedruckt im Anhang I unter Nr. 4) 
sowie den hierzu ergangenen Regelungen. Die Prüfungsbehörden der Länder werden durch 
landesrechtliche Vorschriften bestimmt. Eine Behörde kann zugleich Bewilligungs-, Prü-
fungs- und Vornahmebehörde sein.

Nr. 8 Form der Schriftstücke

(1) Im Rechtshilfeverkehr ist auf die äußere Form aller Schriftstücke einschließlich der Anla-
gen besondere Sorgfalt zu verwenden. Insbesondere ist zu beachten:

a) Anschreiben sollen Anrede und Schlussformel enthalten. Die Anschrift der Behörde, das 
Aktenzeichen und der Name eines Ansprechpartners sind anzugeben (mit E-Mail-Adres-
se, Telefon- und Faxnummer).

b) Abkürzungen dürfen gebraucht werden, soweit sie allgemein üblich, eindeutig und auch 
im Ausland verständlich sind. Darüber hinaus sind Abkürzungen gestattet, wenn sie in 
einem Vermerk erläutert sind.

c) Ausländische Behörden sind mit der amtlichen im Empfangsland geltenden Bezeichnung 
zu benennen.

d) Ausländische Orte, für die eine deutsche Bezeichnung üblich ist, werden regelmäßig mit 
dem deutschen Namen bezeichnet (z.B. Arnheim, Bozen, Genf, Lüttich, Straßburg). Ab-
weichend hiervon ist in der postalischen Anschrift der ausländische Ort mit der amtlichen 
im Empfangsland geltenden Bezeichnung anzugeben.

e) Ausländische Staaten sind mit ihrer amtlichen Bezeichnung oder deren Kurzfassung zu 
benennen; hinsichtlich der Bezeichnung wird auf den Länderteil hingewiesen.

(2) Die Verwendung von Vordrucken ist zulässig.

(3) Auf die für ausländische Behörden bestimmten Schriftstücke sind Eingangsstempel, 
Randschreiben, Prüfungsvermerke und dergleichen nicht zu setzen.

(4) Akten, die in das Ausland versandt werden sollen, sind vollständig zu heften und mit 
Blattzahlen zu versehen.
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(5) Mehrfertigungen im Sinne dieser Richtlinien können durch jede Art der Vervielfältigung 
der Urschrift hergestellt werden.

Nr. 9 Unterzeichnung und Beglaubigung

(1) Alle an ausländische Behörden gerichteten amtlichen Schreiben müssen von einer 
Richterin, einem Richter, einer Beamtin oder einem Beamten des höheren Dienstes und 
vergleichbarer Laufbahngruppen oder bei nach dem Rechtspfl egergesetz übertragenen 
Aufgaben von einer Rechtspfl egerin oder einem Rechtspfl eger unterzeichnet werden. Mit 
Zustimmung der obersten Justiz- oder Verwaltungsbehörde sind Ausnahmen von Satz 1 
zulässig.

(2) Die Beglaubigung von Schriftstücken, die zur Verwendung im Ausland bestimmt sind, 
kann auch von einer Urkundsbeamtin oder einem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle vor-
genommen werden.

(3) Bei den für ausländische Behörden bestimmten Schriftstücken ist der Unterschrift die 
Amtsbezeichnung (Dienstbezeichnung) und ein Abdruck des Dienstsiegels beizufügen.

Nr. 10 Übermittlung in besonderen Fällen

(1) In Eilfällen und bei Unzulänglichkeit der Postverhältnisse im Bestimmungsland sollten 
private Kurierdienste in Anspruch genommen werden. Sendungen an Behörden im außereu-
ropäischen Raum sind grundsätzlich mit Luftpost oder privaten Kurierdiensten zu übermit-
teln.

(2) Falls im unmittelbaren Schriftverkehr mit deutschen Auslandsvertretungen aus Sicher-
heitsgründen oder wegen der Unzulänglichkeit der Postverhältnisse im Bestimmungsland 
die Benutzung des Kurierwegs des Auswärtigen Amts ausnahmsweise erforderlich erscheint, 
ist die betreffende Sendung mit folgender Beschriftung zu versehen:

– für Sendungen bis 500 g

Auswärtiges Amt
Eilige Rechtssache für die Auslandsvertretung  Luftbeutel
11013 Berlin

– für Sendungen ab 500 g

Auswärtiges Amt
Eilige Rechtssache für die Auslandsvertretung  Luftbeutel
Werderscher Markt 1
10117 Berlin

Eine Verkürzung der Übersendungszeit ist mit dem Kurierweg nicht ohne weiteres verbun-
den.

(3) In Eilfällen und soweit es für die Erledigung eingehender und für die Übermittlung aus-
gehender Ersuchen ausreichend ist, können auch andere Übermittlungsformen (z. B. Fern-
schreiben, Telefax, Telefon, E-Mail) in Anspruch genommen werden. Bei der Übermittlung 
personenbezogener Daten ist dabei auf ausreichenden Datenschutz zu achten.
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Nr. 11 Begleitschreiben und Begleitbericht

Im Rechtshilfeverkehr werden folgende besondere Schriftstücke verwendet:

1. Das Begleitschreiben:

– es dient der Übermittlung oder Rückleitung eines Ersuchens und wird gerichtet:

a) bei eingehenden Ersuchen an eine ausländische Behörde, der die Erledigungs-
stücke zu einem Ersuchen übermittelt werden (vgl. Muster Nr. 1). Werden die Er-
ledigungsstücke über die oberste Justiz- oder Verwaltungsbehörde zurückgeleitet, 
ist die Beifügung eines Begleitschreibens nur erforderlich, wenn Anlass zu Erläute-
rungen oder ergänzenden Mitteilungen an die ersuchende Behörde besteht,

b) bei ausgehenden Ersuchen an eine Auslandsvertretung der Bundesrepublik 
Deutschland oder im unmittelbaren Verkehr an eine besondere ausländische Emp-
fangsstelle, wenn die Auslandsvertretung oder die Empfangsstelle das Ersuchen 
an die ersuchte Behörde weitergeben soll (vgl. Muster Nr. 2, 2a).

2. Der Begleitbericht

– mit ihm werden Vorgänge aller Art der Bewilligungs- oder der Prüfungsbehörde sowie 
der obersten Justiz- oder Verwaltungsbehörde vorgelegt. Er kann gegebenenfalls in 
abgekürzter Form – auch unter Verwendung von Stempeln – auf eine Mehrfertigung 
des Begleitschreibens oder eines Zuleitungsschreibens an die Vornahmebehörde ge-
setzt werden.

Nr. 12 Berichte

(1) Berichte an die obersten Justiz- oder Verwaltungsbehörden dienen der internen Infor-
mation und werden an ausländische Behörden nicht weitergegeben. Soweit nichts anderes 
vorgeschrieben ist, sind Berichte und gegebenenfalls ihre Anlagen mit zwei Mehrfertigun-
gen vorzulegen. Die Mehrfertigungen dienen der Unterrichtung des Bundesamtes für Justiz, 
das seinerseits das Auswärtige Amt unterrichtet. Ihre Beifügung ist daher nicht erforderlich, 
wenn ersichtlich ist, dass zu einer Unterrichtung des Bundesamtes für Justiz und des Aus-
wärtigen Amtes kein Anlass besteht.

(2) Werden Berichte auf dem Dienstweg vorgelegt, sind für die beteiligten Behörden zusätz-
liche Mehrfertigungen beizufügen.

Nr. 13 Berichtspfl icht der Bewilligungsbehörde in besonderen Fällen

(1) Vor der Ausführung eines eingehenden oder der Weiterleitung eines ausgehenden Er-
suchens ist der obersten Justiz- oder Verwaltungsbehörde zu berichten und deren Äuße-
rung abzuwarten, wenn das Ersuchen aus der Sicht des ersuchenden oder des ersuchten 
Staates von besonderer Bedeutung in politischer, tatsächlicher oder rechtlicher Beziehung 
sein könnte. Eine besondere Bedeutung liegt insbesondere vor, wenn Anhaltspunkte für 
die Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe oder einen Verstoß gegen wesentliche 
Grundsätze der deutschen Rechtsordnung (ordre public) – z. B. eine drohende menschen-
rechtswidrige Behandlung oder politische Verfolgung – bestehen. Hierzu zählen auch Fälle, 
die die Beschlagnahme und Herausgabe von bedeutsamen Kulturgütern betreffen.



192

(2) Nachträglich ist zu berichten, wenn ein deutsches Ersuchen abgelehnt wurde. Eine sol-
che Berichtspfl icht besteht auch, wenn ein Ersuchen, welches eine Zuwiderhandlung gegen 
Vorschriften über öffentlich-rechtliche Abgaben oder einen Bannbruch betrifft, wegen Gefahr 
im Verzug ohne die ansonsten erforderliche Beteiligung der Bundesregierung gestellt wurde.

(3) Von jeder gerichtlichen Entscheidung, die sich mit grundsätzlichen Fragen des Rechts-
hilferechts befasst, sind der obersten Justiz- oder Verwaltungsbehörde drei Mehrfertigungen 
vorzulegen.

Nr. 13a Berichtspfl icht in Immunitätsangelegenheiten (vgl. auch § 77 Abs. 2 IRG)

Ist von der Erledigung eines eingehenden Ersuchens ein Abgeordneter des Deutschen Bun-
destages, ein Abgeordneter eines Landesparlaments oder ein Mitglied des Europäischen 
Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland betroffen oder berührt die Erledigung die 
Genehmigungsvorbehalte für Durchsuchung und Beschlagnahme in den Räumen eines Par-
laments, so ist der obersten Justiz- oder Verwaltungsbehörde vorab zu berichten und deren 
Äußerung abzuwarten. Im Übrigen gelten die Nrn. 191 ff. der Richtlinien für das Strafverfah-
ren und das Bußgeldverfahren (RiStBV) entsprechend.

Nr. 14 Übersetzungen

(1) Soweit nicht in völkerrechtlichen Übereinkünften etwas anderes bestimmt ist (vgl. Län-
derteil), sind einem Ersuchen und seinen Anlagen Übersetzungen beizufügen. Ist Überset-
zungsverzicht vereinbart, kann es sich bei besonders bedeutsamen oder eilbedürftigen Er-
suchen im Interesse einer schnelleren Erledigung empfehlen, gleichwohl Übersetzungen des 
Ersuchens beizufügen.

(2) Ist ein eingehendes Ersuchen nicht in deutscher Sprache abgefasst und ist die ersu-
chende Behörde nach den bestehenden völkerrechtlichen Übereinkünften von der Beifü-
gung von Übersetzungen befreit, hat die Bewilligungsbehörde Übersetzungen anfertigen zu 
lassen, soweit dies für die Entscheidung über die Bewilligung der Rechtshilfe oder für die 
Erledigung des Ersuchens erforderlich erscheint. Ist die ersuchende Behörde nicht von der 
Beifügung von Übersetzungen befreit, sind diese, soweit nicht im Einzelfall ausnahmsweise 
eine Anfertigung durch die Bewilligungsbehörde angezeigt scheint, nachzufordern. Ist die 
Übersetzung unzureichend, so kann eine verständliche Übersetzung nachgefordert werden.

(3) Bei ausgehenden Ersuchen können mehrsprachige Vordrucke verwendet werden (vgl. 
Muster Nr. 2a, 31b, 33b). Im Übrigen sind die Übersetzungen von der Behörde zu beschaffen, 
die das dem Ersuchen zugrundeliegende Verfahren betreibt. Diese Übersetzungen müssen 
den die Richtigkeit der Übersetzung bestätigenden Vermerk einer amtlich bestellten oder 
vereidigten Übersetzerin/Dolmetscherin oder eines amtlich bestellten oder vereidigten Über-
setzers/Dolmetschers tragen, wenn dies in völkerrechtlichen Übereinkünften (insbesonde-
re in Auslieferungsvereinbarungen) vorgesehen ist oder wenn Rechtshilfe auf vertragsloser 
Grundlage begehrt wird. In Zweifelsfällen sollte das beabsichtigte Ersuchen vor Anfertigung 
der Übersetzungen der Bewilligungsbehörde vorgelegt werden.

(4) Ein in völkerrechtlichen Übereinkünften vereinbarter Übersetzungsverzicht berührt nicht 
die Übersetzungspfl ichten aus Artikel 6 Abs. 3 Buchst. a Europäische Menschenrechtskon-
vention - EMRK (vgl. auch Nr. 181 Abs. 2 RiStBV).
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Nr. 15 Kosten der Rechtshilfe

(1) Kosten der Rechtshilfe werden unbeschadet der Regelung in besonderen Fällen (vgl. 
Nr. 77 und Nr. 77a) nur angefordert oder erstattet, soweit eine völkerrechtliche Übereinkunft 
dies zulässt oder der ausländische Staat auch seinerseits Erstattung verlangt.

(2) Die deutschen Kostenvorschriften sind in der Verordnung über Kosten im Bereich der 
Justizverwaltung enthalten.

(3) Kann von einer ausländischen Behörde die Erstattung der Kosten verlangt werden, sam-
melt die Vornahmebehörde die Belege und erstellt eine Kostenrechnung. Werden die Erledi-
gungsstücke auf dem unmittelbaren oder auf dem konsularischen Geschäftsweg übersandt, 
ist in dem Begleitschreiben die ersuchende Behörde zu bitten, die in der beigefügten Kos-
tenrechnung aufgeführten Kosten an die Gerichtskasse unter Angabe der auf der Rechnung 
vermerkten Geschäftsnummer alsbald zu erstatten. In anderen Fällen ist die Kostenrech-
nung der obersten Justiz- oder Verwaltungsbehörde vorzulegen. Gehen die angeforderten 
Kosten nicht innerhalb von sechs Monaten ein, ist in den in Satz 2 genannten Fällen die er-
suchende Behörde an die Begleichung zu erinnern; im Übrigen ist der obersten Justiz- oder 
Verwaltungsbehörde zu berichten. In allen Fällen ist zu berichten, wenn angeforderte Kosten 
innerhalb eines Jahres nicht erstattet worden sind.

(4) Hinsichtlich der Kosten, die der ersuchende ausländische Staat nicht erstattet, fi ndet ein 
Rückgriff auf andere Verwaltungen nicht statt.

(5) Kosten, die den deutschen Behörden durch die Inanspruchnahme von Rechtshilfe ent-
stehen, fallen regelmäßig der Behörde zur Last, die das Ersuchen angeregt hat. Sind bei ei-
ner Einlieferung mehrere Justizverwaltungen beteiligt, gilt die Vereinbarung über die Kosten 
in Einlieferungssachen (abgedruckt im Anhang I unter Nr. 5).

Unterabschnitt 2

Allgemeines für eingehende Ersuchen

Nr. 16 Grundlagen der Rechtshilfe

(1) Bei eingehenden Ersuchen muss von der Bewilligungsbehörde zunächst geprüft werden, 
ob eine Pfl icht zur Leistung der erbetenen Rechtshilfe besteht (vgl. Nr. 3).

(2) Besteht keine  völkerrechtliche Übereinkunft zur Leistung der Rechtshilfe, kann sie nach 
Maßgabe des IRG bewilligt werden.

Nr. 17 Fehlerhafte Zuleitung

(1) Wird ein Ersuchen auf einem nicht zugelassenen Geschäftsweg übermittelt, ist es zu 
bewilligen, wenn keine sonstigen Hinderungsgründe vorliegen. Die Erledigungsstücke sind 
auf dem vorgeschriebenen Geschäftsweg zurückzuleiten.

(2) Ist ein Ersuchen bei einer nicht zuständigen Behörde eingegangen, ist es an die zustän-
dige Bewilligungsbehörde weiterzuleiten. Von der Abgabe ist die ersuchende Behörde auf 
dem vorgeschriebenen Geschäftsweg zu verständigen. Ist ein Ersuchen über eine oberste 
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Justiz- oder Verwaltungsbehörde bei einer nicht zuständigen Behörde eingegangen, ist die 
Abgabenachricht nicht an die ersuchende Behörde, sondern an die oberste Justiz- oder 
Verwaltungsbehörde zu richten.

Nr. 18 Ergänzung

Steht der Rechtshilfe ein behebbares Hindernis entgegen, ist dem ersuchenden Staat Gele-
genheit zu geben, das Ersuchen zu ergänzen.

Nr. 19 Entscheidung über die Bewilligung der Rechtshilfe

(1) Ein Rechtshilfeersuchen, das unmittelbar bei der Vornahmebehörde eingeht, ist unver-
züglich der für die Bewilligung zuständigen Behörde zuzuleiten.

(2) Hat die Bewilligungsbehörde ein Ersuchen abgelehnt, berichtet sie der obersten Justiz- 
oder Verwaltungsbehörde unter Beifügung einer Mehrfertigung des Ersuchens nachträglich. 
In besonderen Fällen im Sinne von Nr. 13 Abs. 1 ist vorab zu berichten und die Äußerung der 
obersten Justiz- oder Verwaltungsbehörde abzuwarten.

(3) Hält die Bewilligungsbehörde es für erforderlich, dass das Oberlandesgericht gemäß 
§ 61 Abs. 1 Satz 2 IRG über die Zulässigkeit der Rechtshilfe entscheidet, berichtet sie unter 
Beifügung des Ersuchens der obersten Justiz- oder Verwaltungsbehörde und wartet deren 
Äußerung ab.

(4) Beschließt das Oberlandesgericht, eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs einzuho-
len (§ 61 Abs. 1 Satz 4 i. V. m. § 42 IRG), leitet die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesge-
richt die Vorgänge unmittelbar dem Generalbundesanwalt zu; sie berichtet gleichzeitig ihrer 
vorgesetzten Behörde.

(5) Bei eingehenden Ersuchen, die Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften über öffentlich-
rechtliche Abgaben oder einen Bannbruch betreffen, stellt die Bewilligungsbehörde die Be-
teiligung der Steuer- bzw. Zollfahndungsdienste sicher, es sei denn, es handelt sich um ein 
Zustellungs- oder Vollstreckungshilfeersuchen.

Nr. 20 Stichtag für die Voraussetzungen der Rechtshilfe

Die gesetzlichen Voraussetzungen der Rechtshilfe müssen auch noch in dem Zeitpunkt vor-
liegen, in dem die Verwertung der Rechtshilfemaßnahme dem ersuchenden Staat ermöglicht 
wird (z. B. Überstellung einer Person, Übergabe oder Zuleitung von Gegenständen oder 
sonstiger Erledigungsstücke, Einsichtnahme in Akten).

Nr. 21 Bindungswirkung der Bewilligung

(1) Die Vornahmebehörde ist an die Entscheidung der Bewilligungsbehörde über die Zuläs-
sigkeit der Rechtshilfe gebunden. Ist die Vornahmebehörde jedoch ein Gericht, kann sie eine 
Entscheidung des Oberlandesgerichts herbeiführen (§§ 60, 61 IRG). In diesem Fall empfi ehlt 
es sich, die Sache dem Oberlandesgericht über die Bewilligungsbehörde vorzulegen. Diese 
hat die Möglichkeit der Abhilfe. Sie berichtet in diesen Fällen der obersten Justiz- oder Ver-
waltungsbehörde und wartet deren Äußerung ab.
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(2) Werden nachträglich Umstände bekannt, die es zweifelhaft erscheinen lassen, ob die 
Rechtshilfe hätte bewilligt werden dürfen, ist die Bewilligungsbehörde zu unterrichten und 
deren Äußerung abzuwarten.

Nr. 22 Erledigung des Ersuchens

(1) Hält die Bewilligungsbehörde die Voraussetzungen für die Leistung der Rechtshilfe für 
 gegeben, so ist das Ersuchen, soweit nicht gesetzlich oder vertraglich etwas anderes be-
stimmt ist, von der Vornahmebehörde nach denselben Vorschriften auszuführen, die gel-
ten würden, wenn das Ersuchen von einer deutschen Behörde gestellt worden wäre; dies 
gilt auch für Zwangsmaßnahmen, die bei der Erledigung des Ersuchens notwendig werden 
(§ 59 Abs. 3, § 77 IRG). Besonderen Wünschen der ersuchenden Behörde ist zu entsprechen, 
soweit nicht zwingende Vorschriften entgegenstehen.

(2) Das Rechtshilfegeschäft soll grundsätzlich nicht vor der Entscheidung der Bewilligungs-
behörde nach Absatz 1 vorgenommen werden. Ausnahmsweise darf die Vornahmebehörde 
das Rechtshilfegeschäft bei Gefahr im Verzug davor ausführen, wenn gegen die Gewährung 
der Rechtshilfe keine Bedenken bestehen. Ist das Rechtshilfegeschäft davor vorgenommen 
worden, so übersendet die Vornahmebehörde das Ersuchen und die Erledigungsstücke der 
Bewilligungsbehörde.

(3) Soweit nach den deutschen Vorschriften Verfahrensbeteiligte bei den Untersuchungs-
handlungen anwesend sein dürfen, kann auch den entsprechenden am ausländischen 
Verfahren beteiligten Personen von der Vornahmebehörde die Anwesenheit gestattet wer-
den. Ausländischen Richtern oder Beamten darf die Erlaubnis zur Anwesenheit in amtlicher 
Eigenschaft nur mit vorheriger Genehmigung der zuständigen Behörde erteilt werden (vgl. 
Nrn. 138, 139), soweit diese nicht im Verhältnis zu bestimmten Staaten allgemein erteilt ist.

(4) Ist um Terminsnachricht gebeten worden, sind die Termine zeitlich so anzusetzen, dass 
die im Ausland wohnenden Beteiligten daran teilnehmen können. In der Terminsnachricht ist 
darauf hinzuweisen, dass die Benachrichtigung der im Ausland wohnenden Verfahrensbetei-
ligten der ersuchenden Behörde obliegt.

(5) Verzögert sich die Erledigung eines Ersuchens nicht unerheblich, kann es angezeigt sein, 
der ersuchenden Behörde eine Zwischennachricht zu erteilen.

Nr. 22a Akteneinsicht

(1) Für die Gewährung von Einsicht in einen Rechtshilfevorgang gelten die Vorschriften der 
Strafprozessordnung (StPO) und der Nrn. 182 bis 189 RiStBV entsprechend. Enthalten die 
Vorgänge Unterlagen, die außenpolitische Belange der Bundesrepublik Deutschland berüh-
ren können, so ist vor Genehmigung der Einsicht der obersten Justiz- oder Verwaltungs-
behörde zu berichten und deren Entscheidung abzuwarten. Vorgänge, die die Bewilligung 
betreffen, unterliegen grundsätzlich nicht der Akteneinsicht.

(2) Vor der Gewährung der beantragten Akteneinsicht ist die ersuchende Behörde auf dem 
vorgesehenen Geschäftsweg um Äußerung zu bitten, ob und in welchem Umfang Aktenein-
sicht gewährt werden kann, sofern nicht offenkundig ist, dass die Gewährung von Aktenein-
sicht den Zweck des Verfahrens der ersuchenden Behörde nicht gefährdet. 
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Nr. 23 Weitergabe nach der Erledigung des Ersuchens

(1) Nach der Erledigung leitet die Vornahmebehörde das Originalersuchen und die Erledi-
gungsstücke mit einem Begleitbericht und gegebenenfalls mit einem Begleitschreiben (vgl. 
Nr. 11, Muster Nr. 1) der Prüfungsbehörde zu. Diese prüft, ob das Ersuchen vollständig und 
in einer für die Verwertung im Ausland geeigneten Weise erledigt worden ist. Ergeben sich 
dabei Mängel, sorgt sie dafür, dass diese behoben werden.

(2) Ist der unmittelbare oder der konsularische Geschäftsweg zugelassen, leitet die Prü-
fungsbehörde die Erledigungsstücke unter Beifügung des Originalersuchens mit dem Be-
gleitschreiben der ersuchenden Behörde auf diesem Weg zu. In den anderen Fällen vermerkt 
sie auf dem Begleitbericht, dass die Erledigungsstücke geprüft worden sind und übersendet 
die Vorgänge der obersten Justiz- oder Verwaltungsbehörde.

(3) Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind die Erledigungsstücke ohne Mehrfertigungen 
vorzulegen.

Nr. 24 Inländische Strafverfolgungs- oder Verwaltungsmaßnahmen

Ersuchen sind auch darauf zu prüfen, ob eine Strafverfolgungs- oder Verwaltungsmaßnahme 
in Betracht kommt. Wird eine solche für erforderlich gehalten, ist die zuständige deutsche 
Behörde zu verständigen oder bei eigener Zuständigkeit das Erforderliche zu veranlassen.

Unterabschnitt 3

Allgemeines für ausgehende Ersuchen

Nr. 25 Grundlagen der Rechtshilfe

(1) Ausländische Staaten können um Rechtshilfe gebeten werden, soweit völkerrechtliche 
Übereinkünfte (vertragliche Rechtshilfe) oder das Recht des ausländischen Staates (ver-
tragslose Rechtshilfe) dies zulassen. Nähere Einzelheiten können dem Länderteil entnom-
men werden. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist zu beachten.

(2) Bestehen Zweifel, ob ein ausländischer Staat um Rechtshilfe ersucht werden soll, z. B. 
weil die deutschen Behörden einem entsprechenden ausländischen Ersuchen nicht statt-
geben würden, ist der obersten Justiz- oder Verwaltungsbehörde zu berichten oder ihr das 
Ersuchen vorzulegen.

Nr. 26 Berücksichtigung des ausländischen Verfahrensrechts

Bei einem Ersuchen um Rechtshilfe ist zu beachten, dass die ausländischen Behörden das 
Ersuchen nach den Zuständigkeitsvorschriften und in der Regel auch nach den Formvor-
schriften des ausländischen Rechts erledigen; deren Einhaltung genügt für das deutsche 
Verfahren. Die ausländischen Behörden können, insbesondere wenn dies in völkerrechtli-
chen Übereinkünften vorgesehen ist, gebeten werden, bei der Erledigung des Ersuchens 
bestimmte deutsche Verfahrensvorschriften zu berücksichtigen.
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Nr. 27 Form des Ersuchens und seine Anlagen

(1) Das Ersuchen ist auf dem vorgeschriebenen Geschäftsweg im Original an die zur Vor-
nahme der begehrten Rechtshilfehandlung zuständige ausländische Behörde zu übersen-
den. Bestehen Zweifel, welche Behörde für die Erledigung zuständig ist, ist im Anschreiben 
neben der vermutlich zuständigen Behörde der Zusatz „oder die sonst zuständige Behörde” 
anzubringen. Sind im Ausland mehrere Rechtshilfehandlungen vorzunehmen, müssen so 
viele Ersuchen gestellt werden als voraussichtlich Behörden für die Erledigung in Betracht 
kommen.

(2) Das Ersuchen und die zu seiner Erledigung erforderlichen Angaben sind in ein und das-
selbe Schriftstück aufzunehmen. Gesetzestexte können als Anlage beigefügt werden. Akten 
und Urkunden sollen dem Ersuchen nur in beglaubigter Mehrfertigung beigefügt werden. 
Andernfalls ist zumindest bei Urkunden eine beglaubigte Mehrfertigung zurückzubehalten.

(3) Anlagen sind dem Ersuchen derart beizugeben, dass ein Verlust oder eine Verwechslung 
vermieden wird. Auf Lichtbildern, Ablichtungen, Plänen und dergleichen ist gegebenenfalls 
zu vermerken, welche Person oder welchen Gegenstand sie darstellen.

(4) Ersuchen, deren Erledigung besonders eilt, und Ersuchen in Haftsachen sind am Kopf 
des Schreibens als Eilsache oder Haftsache zu bezeichnen.

Nr. 28 Legalisation

(1) Durch die Legalisation bestätigt die berufskonsularische Vertretung eines ausländischen 
Staates, dass die Unterschrift auf einer amtlichen inländischen Urkunde echt ist. In einer er-
weiterten Form umfasst die Legalisation auch die Bestätigung, dass der Aussteller nach den 
Gesetzen zur Ausstellung der Urkunde zuständig war und dass die Urkunde in gesetzlicher 
Form aufgenommen ist.

(2) Im Länderteil ist vermerkt, im Verhältnis zu welchen Staaten eine Legalisation oder eine 
Legalisation in erweiterter Form erforderlich ist. Aus dem Länderteil ergibt sich auch, welche 
Staaten sich mit einer besonderen Art der Beglaubigung (z. B. durch die Bundesregierung) 
oder der vereinfachten Form der Echtheitsbescheinigung (sog. Apostille; vgl. Vordruck 3a) 
an Stelle einer Legalisation begnügen.

(3) Die Legalisation durch die ausländische berufskonsularische Vertretung wird durch die 
Prüfungsbehörde herbeigeführt. In der Regel genügt es, wenn jeweils ein mit Beglaubi-
gungsvermerk (vgl. Muster Nr. 3) versehenes Exemplar der Unterlagen legalisiert wird.

Nr. 29 Inhalt des Ersuchens

(1) Jedes Ersuchen muss die Handlung, um deren Vornahme ersucht wird, genau bezeich-
nen. Es soll knapp und klar gefasst sein, jedoch ausreichend Auskunft über das Verfahren 
geben, für das die Rechtshilfe begehrt wird. Es muss, soweit erforderlich, Angaben über die 
Person des Betroffenen, seine Staatsangehörigkeit und seinen derzeitigen Aufenthaltsort 
enthalten.

(2) Steht Verfahrensbeteiligten nach deutschen Vorschriften das Recht zur Teilnahme an ei-
ner Beweisaufnahme zu, sind sie zu befragen, ob sie hierauf verzichten. Liegt ein solcher 
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Verzicht nicht vor, ist die Bitte auszusprechen, die ersuchende Behörde von dem anberaum-
ten Termin so rechtzeitig zu benachrichtigen, dass die Beteiligten von dem Zeitpunkt der Be-
weisaufnahme verständigt werden und an ihr teilnehmen können. Erscheint ausnahmsweise, 
z. B. weil die Beteiligten sich im Gebiet des ersuchten Staates aufhalten, die unmittelbare 
Benachrichtigung durch die Behörden des ersuchten Staates zweckmäßiger, ist in dem Er-
suchen darum zu bitten und die Anschrift der Beteiligten in das Ersuchen aufzunehmen.

Nr. 30 Prüfung und Weiterleitung

(1) Das Ersuchen, der Begleitbericht und gegebenenfalls das Begleitschreiben (vgl. Nr. 11 
und Nr. 12 Abs. 2, Muster Nrn. 2, 2a) sowie die Übersetzungen (vgl. Nr. 14) sind von der 
ersuchenden Stelle der Prüfungsbehörde vorzulegen; eine Mehrfertigung der Unterlagen ist 
zu den Akten zu nehmen. Ist das Ersuchen zu beanstanden, gibt die Prüfungsbehörde es 
mit den erforderlichen Bemerkungen zurück. Ist es nicht zu beanstanden, vermerkt die Prü-
fungsbehörde dies auf dem Begleitbericht und leitet – sofern sie nicht selbst Bewilligungs-
behörde ist – die Unterlagen auf dem vorgeschriebenen Weg der Bewilligungsbehörde zu. 
Soweit im Verhältnis zu bestimmten Staaten (vgl. Länderteil) die Einschaltung besonderer 
Übermittlungsbehörden (z. B. der Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht) vorgese-
hen ist, wird das Begleitschreiben von dieser Behörde gefertigt.

(2) Die Bewilligungsbehörde übermittelt das Ersuchen auf dem vorgeschriebenen Ge-
schäftsweg. Ist der diplomatische Geschäftsweg vorgeschrieben, kann das Ersuchen unmit-
telbar der deutschen diplomatischen Vertretung in dem ersuchten Staat übersandt werden, 
wenn die oberste Justiz- oder Verwaltungsbehörde die Ermächtigung hierzu allgemein oder 
für den Einzelfall erteilt hat.

(3) Dem ausländischen Staat werden das Ersuchen, seine Anlagen und die Übersetzungen 
grundsätzlich in zweifacher Fertigung übermittelt.

(4) Können Ersuchen nicht auf dem unmittelbaren Geschäftsweg übersandt werden, so 
sind sie der obersten Justiz- oder Verwaltungsbehörde vorzulegen

a) im diplomatischen Geschäftsweg in sechsfacher Fertigung,

b) im ministeriellen Geschäftsweg, soweit das Ersuchen von einem Bundesamt oder Bun-
desministerium weiterzuleiten ist, in vierfacher Fertigung und

c) in den übrigen Fällen des ministeriellen Geschäftswegs in dreifacher Fertigung.

Im konsularischen Geschäftsweg und in den Fällen des Absatzes 2 Satz 2 sind die Unterla-
gen der deutschen Auslandsvertretung in dreifacher Fertigung zu übersenden. Übersetzun-
gen sind in jedem Fall in zweifacher Fertigung beizufügen. Besonderheiten können sich bei 
Auslieferungs- und bei Vollstreckungshilfeersuchen ergeben (vgl. Nrn. 93, 93a, 112).

(5) Hat die oberste Justiz- oder Verwaltungsbehörde das Ersuchen weitergeleitet und gehen 
die Erledigungsstücke nicht über sie ein, ist über die Erledigung zu berichten.

Nr. 31 Nachträgliche Änderung der Sachlage

(1) Ändern sich nach Abgang eines Ersuchens die Verhältnisse in einer für die Erledigung 
bedeutsamen Weise, ist die ersuchte ausländische Behörde unverzüglich auf dem vorge-
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schriebenen Geschäftsweg, in Eilfällen unmittelbar – gegebenenfalls über das Bundeskrimi-
nalamt – zu benachrichtigen.

(2) Diese Vorschriften sind entsprechend anzuwenden, wenn vor der Stellung eines förmli-
chen Rechtshilfeersuchens vorläufi ge Maßnahmen im Ausland angeregt wurden (z. B. durch 
Einleitung der internationalen Fahndung) oder wenn bekannt ist, dass die ausländischen 
Behörden in Erwartung eines Ersuchens vorläufi ge Maßnahmen ergriffen haben.

Abschnitt 2

Besondere Richtlinien für eingehende Ersuchen

Unterabschnitt 1

Ersuchen um Auslieferung

Nr. 32 Staatsangehörigkeit der verfolgten Person (§ 2 IRG)

Bei Zweifeln über die Staatsangehörigkeit der verfolgten Person kann die zuständige Be-
hörde mit den Behörden der inneren Verwaltung und unmittelbar mit den ausländischen 
diplomatischen und konsularischen Vertretungen in Verbindung treten.

Nr. 33 (unbesetzt)

Nr. 34 Zuständigkeit bei Gefahr im Verzug

Eine örtlich nicht zuständige Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht hat sich den 
innerhalb ihres Bezirks vorzunehmenden Amtshandlungen zu unterziehen, bei denen Gefahr 
im Verzug ist (§ 77 IRG i. V. m. § 143 Abs. 2 GVG). Gleiches gilt für Untersuchungshandlun-
gen eines örtlich nicht zuständigen Oberlandesgerichts (§ 77 IRG i. V. m. § 21 StPO).

Nr. 35 Verdacht einer Auslandsstraftat

(1) Stellt eine Behörde fest, dass eine Person, die sich in der Bundesrepublik Deutschland 
aufhält, in dem Verdacht steht, im Ausland eine Straftat begangen zu haben, oder dass sie 
im Ausland wegen einer solchen Tat zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, die sie noch 
zu verbüßen hat, benachrichtigt sie unverzüglich und unmittelbar die Staatsanwaltschaft bei 
dem Oberlandesgericht, und zwar auch dann, wenn die Person nicht festgenommen wird. 
Vor der Entscheidung der Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht dürfen keine Maß-
nahmen getroffen werden, die eine Auslieferung des Ausländers unmöglich machen würden.

(2) Falls die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht damit rechnet, dass die auslän-
dische Behörde die Auslieferung zur Verfolgung oder Vollstreckung betreiben wird, berichtet 
sie ihrer vorgesetzten Behörde und wartet deren Weisung ab, sofern sie nicht selbst Bewil-
ligungsbehörde ist. Ist sie Bewilligungsbehörde, so fragt sie bei der ausländischen Behörde 
an, ob um vorläufi ge Festnahme ersucht wird. Erfolgt die Anfrage unmittelbar, unterrichtet 
sie nachrichtlich das Bundeskriminalamt über das Landeskriminalamt. Unter den Vorausset-
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zungen des § 16 Abs. 1 Nr. 2 IRG veranlasst sie – auch ohne ein entsprechendes Ersuchen 
– die Festnahme der Person und beantragt die Anordnung der vorläufi gen Auslieferungshaft.

Nr. 36 Vorläufi ge Festnahme (§ 19 IRG)

(1) Jede Staatsanwaltschaft und die Beamten des Polizeidienstes sind unter den Vorausset-
zungen der §§ 15 und 16 IRG befugt, die verfolgte Person vorläufi g festzunehmen. Anlass 
für die Annahme eines dringenden Tatverdachts im Sinne des § 16 Abs. 1 Nr. 2 IRG kann 
z. B. eine Ausschreibung zur Festnahme in Fahndungshilfsmitteln oder das Geständnis der 
Person sein.

(2) Kann ein Ersuchen um vorläufi ge Festnahme nicht alsbald ausgeführt werden oder be-
stehen gegen die Ausführung Bedenken, ist das Ersuchen der Staatsanwaltschaft bei dem 
Oberlandesgericht vorzulegen. Bis zu einer anderen Weisung ist gegebenenfalls die Fahn-
dung fortzusetzen.

(3) Von einer vorläufi gen Festnahme zur Vorbereitung der Auslieferung ist die Staatsanwalt-
schaft bei dem Oberlandesgericht unverzüglich zu benachrichtigen.

Nr. 37 Vorläufi ge Maßnahmen der Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht

(1) Erscheint die Auslieferung nicht von vornherein unzulässig und bestehen auch sonst 
gegen die Ausführung eines Festnahmeersuchens keine Bedenken, trifft die Staatsanwalt-
schaft bei dem Oberlandesgericht unverzüglich die notwendigen Maßnahmen. Unter den 
Voraussetzungen des § 16 IRG beantragt sie bei dem Oberlandesgericht die Anordnung der 
vorläufi gen Auslieferungshaft (vgl. Muster Nr. 4). Für die Fahndung stehen ihr alle Mittel zu 
Gebote, die im deutschen Strafverfahren zulässig sind.

(2) Auch während der Fahndung ermittelt die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesge-
richt, ob der Auslieferung Hindernisse entgegenstehen.

(3) Wird die verfolgte Person im Bezirk eines anderen Oberlandesgerichts ermittelt, gibt die 
Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht das Verfahren unmittelbar an die zuständige 
Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht ab.

Nr. 38 Mitteilung der vorläufi gen Festnahme an die ausländische Behörde

Wird eine Person zur Vorbereitung der Auslieferung festgenommen, bevor ein Auslieferungs-
ersuchen eingegangen ist, teilt die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht die Zeit, 
den Ort und den Grund der Festnahme unverzüglich der zuständigen ausländischen Be-
hörde mit, wenn sie nicht die Entlassung der festgenommenen Person verfügt. Erfolgt die 
Mitteilung nicht über das Bundeskriminalamt, verständigt sie auch dieses gemäß Nr. 6.

Nr. 39 Bericht über die vorläufi ge Auslieferungshaft und Festnahme

(1) In den Fällen der §§ 16 und 19 IRG berichtet die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandes-
gericht ihrer vorgesetzten Behörde (vgl. Muster Nr. 5). Der Bericht kann entfallen, wenn sich 
die verfolgte Person mit der vereinfachten Auslieferung einverstanden erklärt hat und alsbald 
nach Nr. 50 Abs. 2 berichtet werden kann.
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(2) Ist die verfolgte Person nicht aufgrund eines durch die oberste Justizbehörde übermittel-
ten ausländischen Ersuchens festgenommen worden, sind in dem Bericht möglichst genaue 
Angaben über die Person zu machen; auch ist mitzuteilen, welchen Inhalt das ausländische 
Ersuchen hat oder welche Umstände die Festnahme veranlasst haben.

(3) Im Fall einer vorläufi gen Festnahme gibt die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesge-
richt in dem Bericht ferner an, ob die Mitteilung nach Nr. 38 gemacht worden ist und gege-
benenfalls welche Antwort die ausländische Behörde erteilt hat.

Nr. 40 Amtsrichterliche Vernehmung eines nicht aufgrund eines Auslieferungshaft-
befehls vorläufi g Festgenommenen (§ 22 IRG)

(1) Das Amtsgericht führt die Vernehmung der vorläufi g festgenommenen Person nach 
§ 22 Abs. 2 IRG durch (vgl. zum Antrag Muster Nr. 6). Es ist für die Prüfung der Frage, ob die 
Voraussetzungen der vorläufi gen Auslieferungshaft vorliegen, und für die Anordnung der vor-
läufi gen Auslieferungshaft nicht zuständig (vgl. § 17 Abs. 1 IRG). Es darf die Freilassung der 
festgenommenen Person nur dann anordnen, wenn sich ergibt, dass diese nicht die Person 
ist, die von der ausländischen Behörde gesucht wird (§ 22 Abs. 3 IRG). Es widerspricht nicht 
dem Artikel 104 GG, dass die verfolgte Person bis zur Entscheidung des Oberlandesgerichts 
ohne Haftbefehl festgehalten wird.

(2) Die verfolgte Person ist über die Möglichkeit der vereinfachten Auslieferung nach § 22 
Abs. 3 Satz 3, § 21 Abs. 6 IRG zu belehren. Sie soll dabei darauf hingewiesen werden, dass 
diese zu einer wesentlichen Verfahrensbeschleunigung führt (die Zulässigkeitsentscheidung 
des Oberlandesgerichts ist nicht erforderlich; darüber hinaus muss der Eingang der Auslie-
ferungsunterlagen nicht abgewartet werden). Die verfolgte Person ist ferner darüber zu be-
lehren, dass die vereinfachte Auslieferung mit Beachtung des Spezialitätsgrundsatzes (§ 41 
Abs. 1 IRG) erfolgen kann, welche Rechtsfolgen damit verbunden sind, sowie dass ihr Ein-
verständnis mit der vereinfachten Auslieferung und ihre Erklärung des Spezialitätsverzichts 
unwiderrufl ich sind. Die Belehrung muss jeweils vor der Äußerung der verfolgten Person 
erfolgen und auch so protokolliert werden.

(3) Ist die Auslieferung nur mit Zustimmung der verfolgten Person zulässig (§ 80 Abs. 3 IRG), 
so soll sie bei ihrer Belehrung auch auf die Möglichkeit, dass ein Vollstreckungshilfeersuchen 
auch ohne ihr Einverständnis bewilligt werden kann, hingewiesen werden.

(4) Wird die verfolgte Person nicht freigelassen, veranlasst das Amtsgericht nach Erlass 
der Festhalteanordnung die Überführung der verfolgten Person in die zuständige Untersu-
chungshaftanstalt. In dem Aufnahmeersuchen ist anzugeben, dass es sich um eine Festnah-
me nach §19 IRG handelt und die weitere Verfügung der Staatsanwaltschaft bei dem Ober-
landesgericht zusteht. Das Amtsgericht übersendet die Vernehmungsniederschrift mit den 
übrigen Vorgängen unverzüglich und unmittelbar der Staatsanwaltschaft bei dem Oberlan-
desgericht. Hat sich die verfolgte Person mit der vereinfachten Auslieferung einverstanden 
erklärt, teilt dies das Amtsgericht zusätzlich vorab der Staatsanwaltschaft bei dem Ober-
landesgericht fernmündlich oder per Telefax mit. Diese führt unverzüglich die Entscheidung 
des Oberlandesgerichts über die Anordnung der Auslieferungshaft herbei, falls sie nicht die 
Freilassung der festgenommenen Person verfügt.
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Nr. 41 Amtsrichterliche Vernehmung des aufgrund eines Auslieferungshaftbefehls  
Festgenommenen (§ 21 IRG)

Das Amtsgericht ordnet die Freilassung der festgenommenen Person nur dann an, wenn 
sich bei der Vernehmung ergibt, dass diese nicht die in dem Auslieferungshaftbefehl be-
zeichnete Person ist, der Auslieferungshaftbefehl aufgehoben ist oder der Vollzug des Aus-
lieferungshaftbefehls ausgesetzt ist (§ 21 Abs. 3 IRG). Im Übrigen gilt Nr. 40 entsprechend.

Nr. 42 Haftfristen

Die vorläufi ge Auslieferungshaft darf zwei Monate bzw. - falls ein außereuropäischer Staat 
um die Festnahme ersucht hat - drei Monate nicht überschreiten (§ 16 Abs. 2 IRG). Ist die in 
einer völkerrechtlichen Übereinkunft für die vorläufi ge Auslieferungshaft vorgesehene Frist 
länger oder kürzer (vgl. Länderteil), ist diese Frist maßgebend.

Nr. 43 Erste Maßnahmen nach Eingang des AusIieferungsersuchens

Geht das Auslieferungsersuchen mit den Unterlagen ein, während sich die verfolgte Person 
in vorläufi ger Auslieferungshaft befi ndet, erwirkt die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlan-
desgericht unverzüglich eine Entscheidung des Oberlandesgerichts über die Fortdauer der 
Auslieferungshaft (§ 16 Abs. 3 IRG). Im Interesse der Verfahrensbeschleunigung steht eine 
vorherige Vernehmung der verfolgten Person zum Ersuchen (§ 28 IRG) der Pfl icht zur unver-
züglichen Entscheidung nicht entgegen, wenn sie dem Ziel dient, die Entscheidung über die 
Fortdauer der Haft mit der Entscheidung über die Zulässigkeit der Auslieferung (§ 32 IRG) 
zu verbinden.

Nr. 44 Aufhebung des Auslieferungshaftbefehls (§ 16 Abs. 2, § 24 IRG)

Die Aufhebung des Auslieferungshaftbefehls ist insbesondere dann zu beantragen, wenn 
die ausländische Behörde das Festnahmeersuchen zurücknimmt oder - gegebenenfalls auf 
Anfrage - erklärt, dass um die Inhaftnahme oder Auslieferung nicht ersucht wird.

Nr. 45 Berücksichtigung deutscher Strafansprüche

(1) Die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht stellt fest, ob gegen die verfolgte 
Person im Hoheitsbereich der Bundesrepublik Deutschland ein Strafverfahren anhängig 
oder eine Freiheitsstrafe oder eine Maßregel der Besserung und Sicherung zu vollstrecken 
ist. Gegebenenfalls setzt sie sich möglichst bald mit der zuständigen Strafverfolgungs- oder 
Strafvollstreckungsbehörde in Verbindung, um die Frage der Anwendung der §§ 154b, 456a 
StPO zu klären.

(2) Der Gang des Auslieferungsverfahrens wird durch einen deutschen Strafanspruch nicht 
gehemmt. Der Vollzug der Auslieferung kann jedoch aufgeschoben werden.

Nr. 46 Verhältnis zwischen Auslieferung und Ausweisungsverfahren

Liegt ein förmliches Auslieferungsersuchen oder ein mit der Ankündigung eines Ausliefe-
rungsersuchens verbundenes Festnahmeersuchen eines anderen Staates vor, darf die ge-
suchte Person bis zur Entscheidung über die Auslieferung nur mit Zustimmung der Behörde, 



203

die nach § 74 IRG für die Bewilligung der Auslieferung zuständig ist, in diesen Staat abge-
schoben werden (§ 60 Abs. 4 AufenthG). Der obersten Justizbehörde ist vorab zu berichten. 
Die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht teilt der Ausländerbehörde die Einleitung 
eines Auslieferungsverfahrens mit (§ 87 Abs. 4 AufenthG).

Nr. 47 Asylverfahren

(1) Die Entscheidung über einen Asylantrag hat für das Auslieferungsverfahren keine bin-
dende Wirkung (§ 4 AsylVfG). Es besteht daher in der Regel kein Anlass, mit dem Auslie-
ferungsverfahren bis zur Erledigung des Asylverfahrens innezuhalten. Im Auslieferungsver-
fahren ist die Frage der politischen Verfolgung und ihrer Auswirkung auf das Asylverfahren 
eigenständig zu beurteilen.

(2) Hat die verfolgte Person einen Asylantrag gestellt, unterrichtet die Staatsanwaltschaft 
bei dem Oberlandesgericht das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gemäß  § 8 Abs. 2 
AsylVfG. Sie bittet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ferner um Übermittlung 
der Tatsachen oder Beweismittel, die für die Frage einer politischen Verfolgung (§ 6 Abs. 2 
IRG) erheblich sein können. Neben der Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht kann 
das Bundesamt für Justiz nach Satz 1 unterrichten, wenn es Kenntnis von den an das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlingen zu übermittelnden personenbezogenen Daten erlangt. 
Das Bundesamt für Justiz hat zu unterrichten, wenn über ein Auslieferungsersuchen ab-
schließend ohne Beteiligung einer Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht entschie-
den wird.

(3) Für in anderen Staaten anerkannte Flüchtlinge gilt Absatz 1 entsprechend.

Nr. 48 Einbürgerungsverfahren

(1) Die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht teilt der Einbürgerungsbehörde un-
verzüglich mit, dass ein Ersuchen um Auslieferung der verfolgten Person gestellt worden ist, 
wenn

a) bekannt geworden ist, dass die verfolgte Person ihre Einbürgerung betreibt,

b) eine Auslieferungsverpfl ichtung besteht, deren Erfüllung durch die Einbürgerung unmög-
lich gemacht würde, oder

c) ein Einbürgerungsverfahren gemäß einer völkerrechtlichen Übereinkunft bis zur Entschei-
dung über ein Auslieferungsverfahren auszusetzen ist.

Die dem Auslieferungsersuchen zugrunde liegende Straftat ist stichwortartig zu beschreiben.

(2) Die Tatsache, dass die verfolgte Person ihre Einbürgerung betreibt, rechtfertigt es grund-
sätzlich nicht, das Auslieferungsverfahren auszusetzen. Ausnahmsweise kann die Ausset-
zung angebracht sein, wenn die verfolgte Person einen Anspruch auf Einbürgerung geltend 
macht.

Nr. 49 Herbeiführung gerichtlicher Entscheidungen nach § 29 Abs. 2, § 42 IRG, 
Berichtspfl ichten

(1) Hat sich die verfolgte Person zu Protokoll des Amtsgerichtes mit der vereinfachten Aus-
lieferung einverstanden erklärt und beabsichtigt die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlan-
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desgericht wegen besonderer Umstände dennoch eine Entscheidung des Oberlandesge-
richts über die Zulässigkeit der Auslieferung (§ 29 Abs. 2 IRG) herbeizuführen, berichtet sie 
ihrer vorgesetzten Behörde und wartet deren Äußerung ab.

(2) Im Falle des § 42 Abs. 1 IRG leitet die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht 
ihre Vorgänge mit einer Stellungnahme unmittelbar dem Generalbundesanwalt zu und be-
richtet gleichzeitig ihrer vorgesetzten Behörde.

(3) Vor Stellung eines Antrags nach § 42 Abs. 1 IRG berichtet der Generalbundesanwalt bzw. 
die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht der vorgesetzten Behörde und wartet 
deren Äußerung ab.

Nr. 50 Bericht nach Abschluss des Zulässigkeitsverfahrens oder bei vereinfachter
Auslieferung

(1) Hat das Oberlandesgericht die Auslieferung für zulässig erklärt, berichtet die Staatsan-
waltschaft bei dem Oberlandesgericht ihrer vorgesetzten Behörde und fügt die Vorgänge 
sowie Mehrfertigungen der gerichtlichen Entscheidungen bei. Der Bericht (vgl. Muster Nr. 7) 
hat alle Umstände zu enthalten, die für die Bewilligung und Durchführung der Auslieferung 
von Bedeutung sein können. Insbesondere soll er sich aussprechen über

a) den Übergabeort,

b) den Beginn und die Dauer der Auslieferungshaft

und erforderlichenfalls auch über

c) Bedenken gegen die Bewilligung der Auslieferung,

d) die Anwendung der §§ 154b, 456a StPO (vgl. Nr. 45) und

e) die Notwendigkeit besonderer Sicherungsmaßnahmen.

(2) Die Bewilligungsbehörde entscheidet über Mitteilungen an den ersuchenden Staat zur 
Zulässigkeitsentscheidung.

(3) Hat sich die verfolgte Person zu Protokoll eines Amtsgerichts mit der vereinfachten 
Auslieferung einverstanden erklärt und ist eine Zulässigkeitsentscheidung des Oberlandes-
gerichts nicht herbeigeführt worden, unterrichtet die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlan-
desgericht die Bewilligungsbehörde gemäß Absatz 1 Satz 3 unverzüglich und unmittelbar 
und fügt eine Mehrfertigung der richterlichen Vernehmungsniederschrift bei (vgl. Muster 
Nr. 8). Sind die Auslieferungsunterlagen noch nicht eingegangen, sind auch die Vorgänge zu 
übersenden. Die oberste Justizbehörde ist gleichzeitig zu unterrichten, falls sie nicht selbst 
Bewilligungsbehörde ist.

Nr. 51 Herausgabe von Gegenständen (§§ 38, 39 IRG)

(1) Sind im Zusammenhang mit einer Auslieferung Gegenstände herauszugeben, prüft die 
Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht, ob die Herausgabe zulässig ist. Bestehen 
keine Bedenken gegen die Herausgabe, sorgt sie dafür, dass die Gegenstände sichergestellt 
oder beschlagnahmt werden und führt gegebenenfalls die Entscheidung des zuständigen 
Gerichts (§ 13 Abs. 1, § 39 Abs. 2 IRG) herbei.
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(2) Wurden von der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht oder ihren Ermittlungsperso-
nen bereits vor Eingang des Auslieferungsersuchens vorbereitende Maßnahmen getroffen 
(§ 39 Abs. 3 IRG), sind die Vorgänge unverzüglich mit einem Bericht der für das Ausliefe-
rungsverfahren zuständigen Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht vorzulegen.

(3) Die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht prüft, ob und welche Bedingungen 
bei der Bewilligung der Herausgabe gestellt werden sollen, insbesondere ob auf die Rückga-
be der Gegenstände verzichtet werden kann. Sie überwacht gegebenenfalls die Rückgabe 
der Gegenstände.

(4) Beabsichtigt die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht, einen Antrag auf Ent-
scheidung über die Zulässigkeit der Herausgabe zu stellen, berichtet sie ihrer vorgesetzten 
Behörde und wartet deren Äußerung ab.

(5) Das Ergebnis ihrer Prüfungen und der von ihr ergriffenen Maßnahmen nimmt die Staats-
anwaltschaft bei dem Oberlandesgericht in den Bericht nach Nr. 50 auf, sofern nicht eine 
vorherige Berichterstattung geboten erscheint.

Nr. 52 Durchführung der Auslieferung

(1) Die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht kann zur Durchführung der Ausliefe-
rung die Hilfe der Polizei in Anspruch nehmen (vgl. Muster Nr. 9). Sie veranlasst die Überga-
be der Gegenstände, die im Zusammenhang mit der Auslieferung herausgegeben werden 
sollen und sorgt dafür, dass die bei den Akten befi ndlichen persönlichen Papiere der ver-
folgten Person und deren persönliche Habe mitgegeben werden. Bezüglich der zoll- und au-
ßenwirtschaftsrechtlichen Bestimmungen wird auf Nr. 4 des Anhangs I hingewiesen. Soweit 
Ausfuhrverbote oder -beschränkungen der Durchführung der Herausgabe entgegenstehen 
könnten, setzt sich die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht rechtzeitig mit den 
zuständigen Stellen in Verbindung.

(2) Die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht benachrichtigt die deutsche Über-
gabebehörde möglichst frühzeitig, wann und wo die Übergabe voraussichtlich erfolgen soll. 
Die Übergabebehörde hat ihrerseits im Fall der Landüberstellung die ausländische Übernah-
mebehörde unverzüglich zu verständigen. Bei Luftüberstellung schlägt die Staatsanwalt-
schaft bei dem Oberlandesgericht der zuständigen ausländischen Justizbehörde unmittelbar 
oder über das Bundeskriminalamt Zeit und Ort der Übergabe vor.

(3) Eine Zusammenstellung der in Betracht kommenden Übergabe- und Übernahmebehör-
den, Grenzorte und Justizvollzugsanstalten enthält Kapitel C, Erster Teil.

Nr. 53 Begleitpapiere für die Durchführung der Auslieferung

Die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht stellt für die verfolgte Person einen 
 besonderen Ausweis (vgl. Muster Nr. 9) aus und gibt ihn dem Begleitbeamten mit. Den 
 Begleitpapieren wird ferner eine vorbereitete Bestätigung über die vollzogene Auslieferung 
(vgl. Muster Nr. 9) mit ausgefüllter Anschrift der Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesge-
richt beigefügt.
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Nr. 54 Nachträgliche Einwendungen

Erhebt die verfolgte Person vor ihrer Übergabe Einwendungen gegen die Zulässigkeit der 
Auslieferung, sind diese unverzüglich und unmittelbar der die Auslieferung durchführenden 
Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht bekanntzugeben. Die verfolgte Person darf 
der ausländischen Behörde erst aufgrund einer neuen Weisung der Staatsanwaltschaft bei 
dem Oberlandesgericht übergeben werden.

Nr. 55 Nachricht von dem Abschluss des Auslieferungsverfahrens

(1) Die Übergabebehörde benachrichtigt die für die Durchführung der Auslieferung zustän-
dige Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht, sobald die verfolgte Person der auslän-
dischen Übernahmebehörde übergeben worden ist. Hierzu wird die den Begleitpapieren für 
die Durchführung der Auslieferung beigefügte vorbereitete Bestätigung (vgl. Nr. 53) verwen-
det.

(2) Die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht berichtet ihrer vorgesetzten Behörde, 
an welchem Ort, an welchem Tag und wem die verfolgte Person übergeben worden ist. Fer-
ner teilt sie mit, welche Zeit sich die verfolgte Person allein wegen des Auslieferungsverfah-
rens in Haft befunden hat. Sie nimmt die im Zusammenhang mit der Auslieferung eingeleite-
ten Fahndungsmaßnahmen zurück. Ein Antrag auf Aufhebung des Auslieferungshaftbefehls 
ist entbehrlich.

(3) Die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht teilt außerdem jede vollzogene Aus-
lieferung gemäß Nr. 6 dem Bundeskriminalamt (vgl. Muster Nr. 10), soweit dies nicht bereits 
durch die Übergabebehörde geschehen ist, und bei Ausländern im Sinne des § 2 Abs. 1 
AufenthG dem Bundesverwaltungsamt – Ausländerzentralregister – in Köln mit.

(4) In Fällen, in denen eine Auslieferung abgelehnt worden ist oder aus sonstigen Gründen 
nicht durchgeführt wird, unterrichtet die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht ge-
mäß Nr. 6 das Bundeskriminalamt über den Abschluss des Auslieferungsverfahrens.

Nr. 56 Nachtragsersuchen

Ersucht eine ausländische Behörde nach Überstellung der verfolgten Person um Zustim-
mung zur Verfolgung oder Vollstreckung wegen einer Tat, für welche die Auslieferung nicht 
bewilligt worden ist, oder zur Weiterlieferung (vgl. §§ 35, 36 IRG), gelten die Richtlinien für 
eingehende Ersuchen um Auslieferung entsprechend.

Unterabschnitt 2

Ersuchen um vorübergehende Auslieferung

Nr. 57 Vorübergehende Auslieferung (§ 37 IRG)

Ein Ersuchen um vorübergehende Auslieferung wird von den Behörden bearbeitet, die für 
das Ersuchen um endgültige Auslieferung zuständig sind. Für das Verfahren gelten die Nrn. 
50 und 52 bis 55 mit den sich aus den nachfolgenden Bestimmungen ergebenden Abwei-
chungen.
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Nr. 58 Bedingungen

Die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht führt die Einwilligung der deutschen 
Behörde, die die Verfolgung oder Vollstreckung betreibt, herbei und prüft, ob und welche 
Bedingungen bei der Bewilligung der vorübergehenden Auslieferung gestellt werden sollen 
(z. B. Beschränkung auf bestimmte Verfolgungsmaßnahmen, spätester Zeitpunkt der Rück-
lieferung).

Nr. 59 Verzicht auf die Rücklieferung

Fallen die Gründe, die einer endgültigen Auslieferung entgegenstehen, vor der Rücklieferung 
der verfolgten Person weg, unterrichtet die zuständige Justizbehörde unverzüglich die für 
die Auslieferung zuständige Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht. Diese berichtet 
unverzüglich ihrer vorgesetzten Behörde.

Unterabschnitt 3

Ersuchen um Durchlieferung

Nr. 60 Durchlieferung (§§ 43 ff., 83f IRG) und unvorhergesehene Zwischenlandung 
(§ 47 IRG)

(1) Soll eine verfolgte Person durch den Hoheitsbereich der Bundesrepublik Deutschland 
durchgeliefert werden, gelten die Nrn. 44, 47, 50 und 52 bis 56 mit den sich aus den nach-
folgenden Bestimmungen ergebenden Abweichungen entsprechend (vgl. auch Muster Nrn. 10, 11).

(2) Ist die Ankündigung nach § 47 Abs. 1 IRG unterblieben, fi ndet im Fall der unvorhergese-
henen Zwischenlandung ein Auslieferungsverfahren statt.

Nr. 61 Deutsche Strafansprüche

Hat die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht festgestellt, dass gegen die verfolgte 
Person im Inland ein Strafverfahren anhängig oder eine Freiheitsstrafe oder eine Maßregel 
der Besserung und Sicherung zu vollstrecken ist, benachrichtigt sie die Verfolgungs- oder 
Vollstreckungsbehörde von dem Durchlieferungsersuchen, damit diese prüfen kann, ob die 
Anregung oder Stellung eines Auslieferungs-, Strafverfolgungs- oder Strafvollstreckungser-
suchens veranlasst ist. Kommt ein solches Ersuchen in Betracht, berichtet die Staatsanwalt-
schaft bei dem Oberlandesgericht unverzüglich ihrer vorgesetzten Behörde.

Nr. 62 Übernahme der verfolgten Person

(1) Die verfolgte Person darf von den deutschen Behörden zur Durchlieferung nur über-
nommen werden, wenn die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht die Übernahme 
angeordnet hat.

(2) Die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht ordnet die Übernahme erst an, wenn 
die Durchlieferung bewilligt ist und, falls die verfolgte Person nach Durchlieferung durch 
den Hoheitsbereich der Bundesrepublik Deutschland noch durch einen angrenzenden Staat 
durchgeliefert werden soll, dieser zur Übernahme der verfolgten Person bereit ist.
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Nr. 63 Durchführung der Durchlieferung

Die deutsche Übernahmebehörde benachrichtigt die für die Durchlieferung zuständige 
Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht, sobald sie die verfolgte Person übernom-
men hat. Gegenstände, die im Zusammenhang mit einer Durchlieferung durch den Hoheits-
bereich der Bundesrepublik Deutschland geschafft werden sollen, sind möglichst gleich-
zeitig mit der verfolgten Person zu übernehmen und zu übergeben. Bezüglich der zoll- und 
außenwirtschaftsrechtlichen Bestimmungen wird auf Nr. 6 des Anhangs I hingewiesen. So-
weit der Ein- oder Ausfuhr Verbote oder Beschränkungen entgegenstehen könnten, setzt 
sich die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht rechtzeitig mit den zuständigen 
Stellen in Verbindung.

Unterabschnitt 4

Ersuchen um Weiterlieferung

Nr. 63a Durchführung der Weiterlieferung

(1) Ist eine verfolgte Person nach Deutschland eingeliefert worden und ersucht ein Dritt-
staat um deren Aus- bzw. Weiterlieferung, prüft die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlan-
desgericht, ob die Zustimmung des ursprünglich ausliefernden Staates zur Weiterlieferung 
erforderlich ist. Ist dessen Zustimmung erforderlich, teilt dies die Staatsanwaltschaft bei 
dem Oberlandesgericht der ersuchenden ausländischen Behörde auf dem dafür vorgese-
henen Geschäftsweg unverzüglich mit. Hat ein Mitgliedstaat der Europäischen Union um 
die Aus- bzw. Weiterlieferung der verfolgten Person ersucht, ergreift die Staatsanwaltschaft 
bei dem Oberlandesgericht zugleich die erforderlichen Maßnahmen, um die Zustimmung 
des Staates, aus dem die verfolgte Person eingeliefert wurde, einzuholen und unterrichtet 
hierüber die ersuchende Behörde des Mitgliedstaates. Die von der Staatsanwaltschaft bei 
dem Oberlandesgericht zu veranlassende Anhörung der verfolgten Person erfolgt vor der 
Unterrichtung der ausländischen Behörde nach Satz 2. Nr. 40 Abs. 2 gilt entsprechend.

(2) Ist eine verfolgte Person aus Deutschland ausgeliefert worden und liegt ein Ersuchen um 
Weiterlieferung an einen Drittstaat vor, prüft die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesge-
richt, ob sich die verfolgte Person mit der vereinfachten Auslieferung unter Verzicht auf den 
Spezialitätsgrundsatz des § 11 IRG einverstanden erklärt hatte, oder, die verfolgte Person 
nachträglich ihrer Weiterlieferung zugestimmt hat (§ 36 Abs. 1 IRG) oder eine Zustimmung 
entbehrlich ist. Falls erforderlich, führt die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht 
eine Entscheidung des Oberlandesgerichts über die Zulässigkeit der Weiterlieferung herbei 
(§ 36 IRG). Die Vorschriften des ersten Unterabschnitts gelten entsprechend. Wird von einem 
Drittstaat um Auslieferung ersucht, nachdem die verfolgte Person bereits an den ursprüng-
lich ersuchenden Staat überstellt wurde, ist der Drittstaat zunächst nur auf diesen Sachver-
halt hinzuweisen.
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Unterabschnitt 5

Ersuchen um Rechtshilfe durch Vollstreckung (Vollstreckungshilfe)

Nr. 64 Vorbereitendes Verfahren

Das Verfahren nach §§ 50 ff. IRG beginnt erst mit dem Eingang eines förmlichen Ersuchens 
um Vollstreckungshilfe bei der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht. Wird durch eine 
verurteilte Person oder in deren Auftrag bei einer deutschen Behörde Vollstreckungshilfe 
angeregt und kann diese nach § 48 IRG in Betracht kommen, ist der Vorgang der obersten 
Justizbehörde vorzulegen. Wenn aus besonderen, insbesondere humanitären Gründen die 
Vollstreckung einer im Ausland verhängten Sanktion in Deutschland angezeigt erscheint, ist  
der obersten Justizbehörde zu berichten.

Nr. 65 Haft zur Sicherung der Vollstreckung (§ 58 IRG)

(1) Eine vorläufi ge Festnahme sowie die Anordnung der Haft kommen nur unter den Voraus-
setzungen des § 58 Abs. 1 IRG in Betracht.

(2) Über jede Verhaftung aufgrund einer Anordnung nach § 58 IRG berichtet die Staatsan-
waltschaft bei dem Landgericht der obersten Justizbehörde.

(3) Zeichnet sich bei einem Ersuchen um Auslieferung zur Vollstreckung nach dem Achten 
Teil des IRG ab, dass die Zulässigkeit der Auslieferung an der fehlenden Zustimmung der 
verfolgten Person scheitern kann (§§ 80 Abs. 3, 83b Abs. 2 IRG), fragt die Staatsanwalt-
schaft bei dem Oberlandesgericht unverzüglich auf dem unmittelbaren Geschäftsweg, ge-
gebenenfalls telefonisch, bei der zuständigen Behörde des ersuchenden Staates an, ob ein 
Ersuchen um Vollstreckungshilfe und ein Antrag auf Verhängung der Haft zur Sicherung der 
Vollstreckung gestellt wird. Wird ein Ersuchen um Inhaftnahme gestellt, wirkt sie auf die wei-
teren Maßnahmen nach § 58 IRG unter Hinweis auf die Eilbedürftigkeit bei der zuständigen 
Staatsanwaltschaft hin.

Nr. 66 Anhörung der verurteilten Person

(1) Befi ndet sich die verurteilte Person im Ausland und bestehen Zweifel, ob sie sich mit 
der Vollstreckung einverstanden erklärt hat (§ 49 Abs. 2 IRG) oder ob ihr in ausreichendem 
Umfang rechtliches Gehör (§ 52 Abs. 3 IRG) gewährt worden ist, berichtet die Staatsanwalt-
schaft bei dem Landgericht der obersten Justizbehörde.

(2) Befi ndet sich die verurteilte Person im Hoheitsbereich der Bundesrepublik Deutschland, 
gibt die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht ihr Gelegenheit, sich zu dem Ersuchen und 
dem ihm zugrunde liegenden Erkenntnis zu äußern (§ 52 Abs. 3 IRG; vgl. Muster Nr. 12).

Nr. 67 Vorbereitung der Entscheidung der Strafvollstreckungskammer

Die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht stellt fest, ob gegen die verurteilte Person we-
gen der dem ausländischen Erkenntnis zugrunde liegenden Tat ein deutsches Verfahren 
durch eine Entscheidung der in § 49 Abs. 1 Nr. 5, § 9 Nr. 1 IRG bezeichneten Art abge-
schlossen worden ist. Ergibt sich dabei, dass ein solches Verfahren noch anhängig ist, regt 
sie bei der zuständigen Verfolgungsbehörde die Prüfung an, ob eine Entscheidung im Sinne 
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des § 9 Nr. 1 IRG bis zur Entscheidung über die Vollstreckungshilfe (§ 56 IRG) zurückgestellt 
werden kann, damit - insbesondere aus humanitären Gesichtspunkten - die Vollstreckung 
übernommen werden kann.

Nr. 68 Herbeiführung der Entscheidung der Strafvollstreckungskammer (§§ 50, 54, 
55 IRG, §§ 78a, b GVG)

Nach Prüfung der Zulässigkeitsvoraussetzungen stellt die Staatsanwaltschaft bei dem Land-
gericht bei der Strafvollstreckungskammer den Antrag, über die Vollstreckbarkeit des aus-
ländischen Erkenntnisses zu entscheiden. Der Antrag ist zu begründen (vgl. Muster Nr. 13). 
Erweist sich die Vollstreckung einer ausländischen Anordnung des Verfalls oder der Einzie-
hung aus den in § 76 StGB genannten Gründen als nicht ausführbar oder als unzureichend, 
wird die zuständige Behörde des ersuchenden Staates auf die Möglichkeit hingewiesen, ein 
Ersuchen gemäß § 54 Abs. 2a S. 2 Nr. 1 IRG zu stellen.

Nr. 69 Bericht nach Entscheidung der Strafvollstreckungskammer (§ 55 IRG)

(1) Die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht berichtet der obersten Justizbehörde, wenn 
die verurteilte Person gegen die Entscheidung der Strafvollstreckungskammer sofortige Be-
schwerde eingelegt hat oder die Strafvollstreckungskammer in ihrer Entscheidung von dem 
Antrag der Staatsanwaltschaft abgewichen ist. Im letzteren Fall legt sie den Bericht innerhalb 
der Beschwerdefrist vor, wenn sie keine sofortige Beschwerde beabsichtigt.

(2) Soweit die Strafvollstreckungskammer das ausländische Erkenntnis rechtskräftig für 
vollstreckbar erklärt hat, berichtet die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht der obers-
ten Justizbehörde. Der Bericht (vgl. Muster Nr. 14) soll alle Umstände enthalten, die bei der 
Bewilligung und Durchführung der Vollstreckungshilfe von Bedeutung sein können. Befi ndet 
sich die verurteilte Person im Ausland, gelten Nr. 91 Abs. 1 Buchst. d bis g entsprechend. In 
dem Bericht ist auch die Dauer einer Haft nach § 58 IRG anzugeben. Dem Bericht sind die 
Vorgänge und Mehrfertigungen gerichtlicher Entscheidungen beizufügen.

(3) Das Bundeskriminalamt und das Landeskriminalamt sind gemäß Nr. 6 über den für sie 
wesentlichen Inhalt des Berichts nach Absatz 2 zu unterrichten, wenn sich die verurteilte 
Person im Ausland in Haft befi ndet.

Nr. 70 Herbeiführung der Entscheidung des Oberlandesgerichts und des Bundes-
gerichtshofs (§ 55 Abs. 2 IRG)

(1) Haben die verurteilte Person oder die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht gegen 
die Entscheidung der Strafvollstreckungskammer sofortige Beschwerde eingelegt, führt die 
Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht eine Entscheidung des Oberlandesgerichts 
herbei.

(2) Hält das Oberlandesgericht, die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht oder der 
Generalbundesanwalt eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs für geboten, gelten Nr. 49 
Abs. 2 und 3 entsprechend.

(3) Soweit das Oberlandesgericht das ausländische Erkenntnis nicht für vollstreckbar er-
klärt hat, berichtet die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht der obersten Justiz-
behörde über die Entscheidung.
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(4) Soweit das Oberlandesgericht das ausländische Erkenntnis für vollstreckbar erklärt hat, 
verfährt die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht nach Nr. 69 Abs. 2.

Nr. 71 Mitteilung an das Bundeszentralregister (§§ 55 Abs. 3, 56 Abs. 2 IRG)

Die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht teilt die rechtskräftige gerichtliche Entschei-
dung über die Vollstreckbarkeit sowie die Entscheidung über die Bewilligung der Rechtshilfe 
dem Bundesamt für Justiz – Bundeszentralregister –, Adenauerallee 99 - 103, 53113 Bonn 
durch Übersendung einer beglaubigten Mehrfertigung mit (vgl. Muster Nr. 15).

Nr. 72 Übernahme der verurteilten Person

Befi ndet sich die verurteilte Person im Ausland in Haft, gelten bei ihrer Übernahme Nrn. 97 
bis 99 entsprechend.

Nr. 73 Beachtung ausländischer Bedingungen

Bedingungen, die der ersuchende Staat an das Ersuchen geknüpft hat und die sich auf den 
Umfang der Vollstreckung beziehen, sind bei Durchführung der Vollstreckungshilfe zu be-
achten. Ist dem ersuchenden Staat die Einhaltung der Spezialität zugesichert worden, gelten 
Nrn. 100, 101 entsprechend.

Nr. 74 Wegfall der Vollstreckungsvoraussetzungen (§ 57 Abs. 6 IRG)

Erlangt die Vollstreckungsbehörde auf einem nicht vorgesehenen Dienst- oder Geschäfts-
weg von Umständen Kenntnis, durch die die Voraussetzungen für die Vollstreckung entfallen 
sein könnten, berichtet sie unverzüglich der obersten Justizbehörde. Sie sieht von der weite-
ren Vollstreckung erst ab, wenn ihr eine Mitteilung einer zuständigen Stelle des ersuchenden 
Staates über den Wegfall der Vollstreckungsvoraussetzungen vorliegt.

Nr. 74a  Abschluss oder Unterbrechung der Vollstreckung

Die Vollstreckungsbehörde berichtet der obersten Justizbehörde, wenn

a) die Vollstreckung der ausländischen Sanktionen abgeschlossen ist,

b) die verurteilte Person vor Abschluss der Vollstreckung aus der Haft entfl ohen ist,

c) sonstige für die Vollstreckung maßgebliche Umstände (z. B. bedingte Entlassung, Unter-
brechung der Vollstreckung) eingetreten sind,

d) eine Geldstrafe oder Geldbuße ganz oder teilweise nicht vollstreckt werden kann oder

e) eine Anordnung des Verfalls oder der Einziehung nicht vollstreckt werden kann.

Nr. 74b Vereinbarung über die Verwertung, Herausgabe und Aufteilung des
abgeschöpften Vermögens (§ 56b IRG)

(1) Ist die Bundesregierung für den Abschluss einer Vereinbarung über die Verwertung, He-
rausgabe und Aufteilung des abgeschöpften Vermögens gemäß § 56b IRG zuständig, weil 
die Ausübung der Befugnisse nicht gemäß § 74 Abs. 2 S. 1 IRG in Verbindung mit Nr. 2 b) der 
Zuständigkeitsvereinbarung 2004 auf die Landesregierungen übertragen wurde, stellt das 
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Bundesamt für Justiz vor Abschluss der Vereinbarung das Einvernehmen über ihren Inhalt 
mit der zuständigen Landesjustizverwaltung her. Wurde die Zuständigkeit übertragen, setzt 
sich die Bewilligungsbehörde gemäß Nr. 8 Abs. 1 der Zuständigkeitsvereinbarung 2004 mit 
dem Bundesamt für Justiz ins Benehmen, sobald eine Vereinbarung nach § 56b Abs. 1 IRG 
in Betracht kommt.

(2) Es obliegt dem Bundesamt für Justiz, eine nach § 56b Abs. 2 S. 1 IRG erforderliche Ein-
willigung des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien einzuholen. Wird die 
Einwilligung verweigert, unterrichtet die oberste Justizbehörde die Vollstreckungsbehörde. 
Die Vollstreckungsbehörde berichtet der obersten Justizbehörde über den Ausgang eines 
in entsprechender Anwendung des § 16 Abs. 3 S. 2 des Gesetzes zum Schutz deutschen 
Kulturgutes gegen Abwanderung durchzuführenden Verfahrens (§ 56b Abs. 2 S. 2 IRG).

Nr. 74c Belehrung des Verletzen über das Recht auf Entschädigung nach § 56a IRG
(§ 57 Abs. 7 S. 1 IRG)

Für die Belehrung nach § 57 Abs. 7 S. 1 IRG kann das Muster 15a verwendet werden.

Unterabschnitt 6

Ersuchen um sonstige Rechtshilfe

Nr. 75 Durchsuchung und Beschlagnahme (§ 67 IRG)

Wird um Durchsuchung oder Beschlagnahme ersucht, erwirkt die hierfür zuständige Staats-
anwaltschaft die notwendigen richterlichen Anordnungen und sorgt sodann für die Durch-
führung der erbetenen Maßnahmen.

Nr. 76 Herausgabe (§ 66 IRG)

(1) Wird um Herausgabe von Gegenständen ersucht, veranlasst die zuständige Staatsan-
waltschaft bei dem Landgericht, dass die Gegenstände sichergestellt oder beschlagnahmt 
werden (vgl. Nr. 75). Sie prüft, ob und welche Bedingungen bei der Bewilligung der Heraus-
gabe gestellt werden sollen, insbesondere, ob auf die Rückgabe der Gegenstände verzichtet 
werden kann. Sie überwacht gegebenenfalls die Rückgabe der Gegenstände.

(2) Ist die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht nicht selbst Bewilligungsbehörde, be-
richtet sie sodann über das Ergebnis ihrer Prüfungen und die von ihr ergriffenen Maßnahmen 
der Bewilligungsbehörde und wartet deren Entscheidung ab.

(3) Die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht führt die bewilligte Herausgabe entspre-
chend Nr. 52 Abs. 1 durch.

Nr. 76a Beschlagnahme und Herausgabe von Kulturgütern 

Auf die Handreichung „Herausgabe von geschützten Kulturgütern“ wird hingewiesen.
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Nr. 77 Vernehmung

(1) Ersuchen um Vernehmung von Beschuldigten, Zeugen und Sachverständigen sind 
durch Gerichte zu erledigen, soweit dies dem Ersuchen zu entnehmen ist.

(2) Ersuchen, die auf die Durchführung einer Vernehmung per Video-/Telefonkonferenz ge-
richtet sind, können sowohl vertraglos (§ 59 Abs. 1 IRG) als auch auf der Grundlage  einer 
völkerrechtlichen Vereinbarung nach § 1 Abs. 3 IRG erledigt werden. Zulässig ist die Video/
Telefonkonferenz gemäß § 77 IRG nach Maßgabe der Bestimmungen der StPO (vgl. §§ 48 ff., 
58a, 168e, 247a, 239 ff.). Soweit sich aus einer völkerrechtlichen Vereinbarung nicht etwas 
anderes ergibt, gelten die folgenden Regeln:

a) es muss das Einverständnis der zu vernehmenden Person vorliegen,

b) die Sachleitung liegt bei den deutschen Justizbehörden,

c) über die Vernehmung ist ein Protokoll, das zumindest den Gang und die Ergebnisse der 
Vernehmung wiedergibt und die wesentlichen Förmlichkeiten ersichtlich macht, aufzu-
nehmen,

d) etwaige Kosten für Herstellung und Betrieb der Verbindung sowie Dolmetscher und 
Sachverständige trägt der ersuchende Staat,

e) die technischen Vorrichtungen werden gemäß Absprache der beteiligten Behörden zur 
Verfügung gestellt.

Nr. 77a Überwachung des Telekommunikationsverkehrs

(1) Ersuchen, die auf die Durchführung einer Überwachung des Telekommunikationsver-
kehrs gerichtet sind, können sowohl vertraglos (§ 59 Abs. 1 IRG) als auch auf der Grundlage 
einer völkerrechtlichen Vereinbarung nach § 1 Abs. 3 IRG erledigt werden. Zulässig ist die 
Überwachung des Telekommunikationsverkehrs gemäß § 77 IRG nach Maßgabe der Be-
stimmungen der StPO (§§ 100a, 100b, 101). Soweit sich aus einer Vereinbarung nicht etwas 
anderes ergibt oder die Stellung von Bedingungen bei Übermittlung von Erledigungsstücken 
nicht ausreicht, muss die ausländische Behörde zusichern, dass

a) die Voraussetzungen der Telefonüberwachung vorlägen, wenn diese im ersuchenden 
Staat durchgeführt werden müsste,

b) die gewonnenen Erkenntnisse nur zur Aufklärung der in dem Ersuchen genannten 
Straftat(en) verwendet werden und

c) die Überwachungsprotokolle vernichtet werden, sobald sie zur Strafverfolgung nicht 
mehr erforderlich sind.

Die Bewilligungsbehörde kann darüber hinaus die Zusicherung fordern, dass

d) die Gegenseitigkeit verbürgt ist und

e) der ersuchende Staat die Kosten der Maßnahme trägt.

Der ersuchende Staat ist darauf hinzuweisen, dass die deutsche Staatsanwaltschaft gemäß 
§ 101 StPO die Beteiligten von der Maßnahme zu unterrichten hat, sobald diese beendet 
ist und die Benachrichtigung ohne Gefährdung des Untersuchungszwecks, der öffentlichen 
Sicherheit und von Leib und Leben einer Person möglich ist. Der ersuchende Staat ist darauf 
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hinzuweisen, dass nach Ablauf einer zu bestimmenden Frist davon ausgegangen wird, dass 
eine Benachrichtigung erfolgen kann, falls nicht entgegenstehende Tatsachen vor Fristablauf 
mitgeteilt werden.

(2) Über die Erkenntnisse aus einer in einem deutschen Ermittlungsverfahren durchge-
führten Telekommunikationsüberwachung kann unter den Voraussetzungen des § 59 IRG 
zusammenfassend Auskunft erteilt werden, wenn die Auskünfte wegen derselben Tat oder 
einer anderen, in § 100a StPO bezeichneten Straftat, erbeten werden (§§ 77 IRG, 477 Abs. 2 
S. 2 StPO).

Kopien der Protokolle der Telekommunikationsüberwachung, umfassende Vermerke über 
den Gesprächsinhalt oder der Aufzeichnungsbänder dürfen entsprechend den Vorausset-
zungen des Absatzes 1 herausgegeben werden, wenn die Auskünfte wegen derselben Tat 
oder einer anderen, in § 100a StPO bezeichneten Straftat, erbeten werden (§§ 77 IRG, 477 
Abs. 2 S. 2 StPO).

(3) Auskünfte über Telekommunikationsverbindungen (§§ 100g, h StPO) können unter den 
Voraussetzungen des § 66 IRG herausgegeben werden. Im Hinblick auf die sich aus § 101 
StPO ergebende Benachrichtigungspfl icht gilt Absatz 1 entsprechend.

(4) Wird eine zuständige Behörde gemäß Artikel 20 Abs. 2 und 3 des Übereinkommens 
vom 29. Mai 2000 über die Rechtshilfe in Strafsachen zwischen den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union (EU-RhÜbk 2000) darüber unterrichtet, dass der ersuchende Staat 
 Telekommunikationsverkehr einer Zielperson im Hoheitsgebiet Deutschlands überwacht, so 
beantragt sie unverzüglich beim Gericht festzustellen, dass die Voraussetzungen für eine 
Überwachung der Telekommunikation nach §§ 100a, 100b StPO vorliegen. Sollte über den 
Antrag nicht innerhalb der Frist von 96 Stunden entschieden werden, so verlangt sie eine 
Fristverlängerung gemäß Artikel 20 Absatz 4a iv EU-RhÜbk 2000.

Nr. 78 Zustellung

(1) Zustellungsersuchen sind gemäß § 77 Abs. 1 IRG, § 37 Abs. 1 StPO nach den einschlä-
gigen Vorschriften der Zivilprozessordnung (ZPO) über die Inlandszustellung zu erledigen.

(2) Aufgrund der Zustellungsurkunde ist ein Zustellungszeugnis auszustellen (vgl. Muster 
Nrn. 16, 16a).

(3) Soweit völkerrechtliche Übereinkünfte (vgl. Länderteil) die einfache Übergabe des zuzu-
stellenden Schriftstücks an den Empfänger zulassen, ist ein datiertes, vom Zustellungsemp-
fänger zu unterschreibendes Empfangsbekenntnis aufzunehmen (vgl. Muster Nr. 17).

(4) Von der ersuchenden Behörde übersandte Vordrucke können verwendet werden, soweit 
sie jedenfalls auch in deutscher Sprache abgefasst sind und keine zusätzlichen Vermerke 
enthalten.

(5) Ist ein zuzustellendes Schriftstück in fremder Sprache abgefasst und befi ndet sich eine 
Übersetzung bei den Akten, ist eine Mehrfertigung dieser Übersetzung dem Schriftstück bei 
der Zustellung beizufügen.
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(6) Wird um Zustellung einer Ladung an einen Zeugen oder Sachverständigen ersucht, ist 
der Zustellungsadressat auf ausdrückliches Verlangen der ersuchenden Behörde aufzufor-
dern, der Ladung Folge zu leisten. Die Antwort des Zustellungsadressaten ist der ersuchen-
den Behörde bei der Übersendung des Zustellungsnachweises bekanntzugeben.

(7) In einem zuzustellenden Schriftstück angedrohte Zwangsmaßnahmen können im 
 Hoheitsbereich der Bundesrepublik Deutschland nicht vollstreckt werden. Hierauf ist der 
 Zustellungsadressat hinzuweisen. In den Zustellungsnachweis ist ein entsprechender Ver-
merk aufzunehmen.

(8) Ist ein Zustellungsersuchen abgelehnt worden, so ist – soweit nicht besondere Gründe 
dem entgegenstehen – der Zustellungsadressat hiervon unter Übersendung einer Mehrferti-
gung der Schriftstücke, um deren Zustellung ersucht worden war, formlos zu unterrichten.

Nr. 79 Gewährung eines Reisekostenvorschusses

(1) Einer als Zeuge oder Sachverständige geladenen Person, der eine Ladung zum Erschei-
nen vor einer ausländischen Behörde zugestellt worden ist, darf ein Reisekostenvorschuss 
nur gezahlt werden, wenn der ausländische Staat verpfl ichtet ist, den Vorschuss zu erstatten.

(2) Über die Bewilligung des Vorschusses entscheidet die Behörde, die die Rechtshilfe be-
willigt hat. Sie teilt der für die Auszahlungsanordnung zuständigen Stelle ihre Entscheidung 
und den Rechtsgrund mit, auf dem die Zahlung des Vorschusses und die Erstattungspfl icht 
des ausländischen Staates beruht.

(3) § 3 des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes (JVEG) gilt entsprechend. Für 
die Anweisung und Zahlung des Vorschusses gelten die allgemeinen Bestimmungen über 
Auslagen in Rechtssachen.

(4) Wird ein Vorschuss gewährt, vermerkt die Stelle, welche die Auszahlungsanordnung er-
lässt, die Höhe des Vorschusses auf der Ladungsurkunde und benachrichtigt die ausländi-
sche Behörde davon. Die Benachrichtigung muss enthalten:

a) Aktenzeichen und Datum des ausländischen Ersuchens,

b) Tag und Ort des Termins,

c) die Höhe des gezahlten Vorschusses,

d) den Rechtsgrund der Erstattungspfl icht des ausländischen Staates,

e) die Bitte, den Vorschuss möglichst bald zu erstatten, und

f) die Angabe der Zahlungsmöglichkeit mit Kontonummer und Aktenzeichen.

(5) Wird der Vorschuss von der ausländischen Behörde nicht innerhalb von sechs Monaten 
erstattet, ist diese an die Begleichung zu erinnern. Ist der Vorschuss trotz Mahnung inner-
halb eines Jahres nicht erstattet worden, ist der obersten Justiz- oder Verwaltungsbehörde 
zu berichten.
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Nr. 80 Vorübergehende Überstellung von Personen in das Ausland für ein
ausländisches Verfahren (§ 62 IRG)

(1) Soll eine in Haft befi ndliche oder untergebrachte Person als Zeuge zu einer Beweisauf-
nahme in das Ausland überstellt werden und erscheint die Rechtshilfe zulässig, veranlasst 
die zuständige Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht, dass die zu überstellende 
Person durch das nach § 157 Abs. 1 GVG zuständige Amtsgericht über die ihr zustehenden 
Rechte belehrt und befragt wird, ob sie mit der Überstellung einverstanden ist. Die Staats-
anwaltschaft bei dem Oberlandesgericht führt die Einwilligung der deutschen Verfolgungs- 
oder Vollstreckungsbehörde herbei (vgl. § 62 Abs. 1 Nr. 2 IRG). Ist sie nicht gleichzeitig Be-
willigungsbehörde, berichtet sie unter Beifügung der Vorgänge ihrer vorgesetzten Behörde.

(2) Nach Bewilligung der Überstellung trifft die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesge-
richt die erforderlichen Maßnahmen zur Durchführung. Sie kann sich hierbei der Hilfe der Po-
lizei bedienen. Die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht überwacht die Einhaltung 
der gestellten Bedingungen und die rechtzeitige Rückführung der überstellten Person.

Nr. 81 Vorübergehende Überstellung von Personen aus dem Ausland für ein
ausländisches Verfahren (§ 63 IRG)

Die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht beantragt rechtzeitig den für den Frei-
heitsentzug während des Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland erforderlichen 
Haftbefehl und führt nach dessen Erlass im Benehmen mit der ersuchten Behörde die Über-
stellung durch. Nr. 80 Abs. 2 gilt hierbei entsprechend.

Nr. 82 Durchbeförderung von Zeugen und Zeuginnen und Durchbeförderung zur
Vollstreckung (§§ 64, 65 IRG) 

Die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht beantragt den erforderlichen Haftbefehl 
des Oberlandesgerichts (§ 44 Abs. 1 IRG) und trifft nach Bewilligung der Rechtshilfe die 
weiteren Maßnahmen. Für die Durchführung gelten die Richtlinien des 3. Unterabschnitts 
entsprechend.

Nr. 83 Übersendung von Akten

(1) Ersucht eine ausländische Behörde um Übersendung von Akten, ist zunächst zu prüfen, 
ob das Ersuchen durch eine Auskunft aus den Akten oder durch die Übersendung von be-
glaubigten Mehrfertigungen aus den Akten erledigt werden kann.

(2) Kann das Ersuchen sachgemäß nur durch Übersendung der Originalakten erledigt wer-
den, ist es mit den Akten der obersten Justiz- oder Verwaltungsbehörde zur Entscheidung 
vorzulegen. Die Vorlagepfl icht entfällt, sofern es sich um Ersuchen aus einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union, aus Island, Liechtenstein, Norwegen oder der Schweiz handelt.

Nr. 84 Auskunft aus dem Bundeszentralregister

(1) Ersuchen, die allein durch eine Auskunft aus dem Bundeszentralregister erledigt werden 
können, sind unmittelbar an das Bundesamt für Justiz – Bundeszentralregister – abzugeben.
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(2) Bei Ersuchen, mit denen neben einer Auskunft aus dem Bundeszentralregister auch 
andere Rechtshilfehandlungen (Vernehmungen, Zustellungen usw.) erbeten werden, ist eine 
Mehrfertigung des Ersuchens unmittelbar dem Bundesamt für Justiz - Bundeszentralregister 

- zu übersenden. Dieses übermittelt die Registerauskunft der ersuchten Behörde zur Weiter-
leitung oder teilt ihr etwaige Hinderungsgründe mit.

Abschnitt 3

Besondere Richtlinien für ausgehende Ersuchen

Unterabschnitt 1

Internationale Fahndung

Nr. 85 Internationale Fahndung

Für die internationale Fahndung gelten die hierfür erlassenen Richtlinien (vgl. Nrn. 39 ff. RiSt-
BV und deren Anlage F).

Unterabschnitt 2

Ersuchen um Auslieferung

Nr. 86 Vorläufi ge Inhaftnahme, polizeiliche Festnahme

(1) Liegt gegen die verfolgte Person ein Haftbefehl oder ein vollstreckbares Straferkennt-
nis vor und hat die zuständige deutsche Behörde konkrete Anhaltspunkte über den Auf-
enthaltsort der verfolgten Person im Ausland, ist die zuständige ausländische Behörde um 
Verhängung oder Aufrechterhaltung der vorläufi gen Auslieferungshaft zu ersuchen, wenn 
beabsichtigt ist, ein Auslieferungsersuchen anzuregen, und die Inhaftnahme zur Sicherung 
der späteren Auslieferung zweckmäßig und nach dem Recht des ausländischen Staates 
nicht von vornherein unzulässig erscheint (vgl. Länderteil).

(2) Ist ein Haftbefehl noch nicht erlassen, kann in dringenden Fällen die polizeiliche Fest-
nahme im Ausland angeregt werden. Gleichzeitig muss der Haftbefehl beantragt und nach 
seinem Erlass unverzüglich das Ersuchen um vorläufi ge Inhaftnahme gestellt werden.

(3) Das Ersuchen muss neben den allgemeinen Angaben (vgl. Nr. 29 Abs. 1) den Hinweis 
enthalten, dass ein Haftbefehl oder ein vollstreckbares Straferkenntnis vorliegt. Ferner ist in 
das Ersuchen eine kurze Darstellung der Straftat unter Angabe des Tatortes und der Tatzeit 
sowie die Erklärung aufzunehmen, dass die Auslieferung auf dem dafür vorgesehenen Weg 
unverzüglich angeregt werden wird (vgl. Muster Nr. 18).

(4) Das Ersuchen ist in der Regel per Telefax gemäß Nr. 6 über das Bundeskriminalamt zu 
stellen; die zuständige deutsche Auslandsvertretung ist gegebenenfalls unmittelbar zu be-
nachrichtigen. Ist für das Ersuchen um vorläufi ge Inhaftnahme der diplomatische Geschäfts-
weg vorgeschrieben (vgl. Länderteil), wird es unverzüglich und unmittelbar an die deutsche 
Auslandsvertretung gerichtet; das Bundeskriminalamt ist gemäß Nr. 6 zu benachrichtigen.
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(5) Über das Ersuchen ist gleichzeitig der obersten Justizbehörde zu berichten. Ferner sind 
das Bundesamt für Justiz und das Auswärtige Amt unmittelbar zu benachrichtigen, sofern 
es sich nicht um Ersuchen an ein Mitglied des Europarates, Australien, Kanada oder die 
Vereinigten Staaten von Amerika handelt.

Nr. 87 Besondere Beschleunigung

Die vorläufi ge Inhaftnahme einer verfolgten Person wird in der Regel aufgehoben, wenn nicht 
das Auslieferungsersuchen selbst innerhalb einer kurzen Frist (vgl. Länderteil) bei der Regie-
rung des Aufenthaltsstaates eingeht. Die weitere Vorbereitung des Auslieferungsersuchens 
ist daher nach Abgang des Ersuchens besonders zu beschleunigen.

Nr. 88 Anregung eines Auslieferungsersuchens, passbeschränkende Maßnahmen

(1) Die zuständige deutsche Behörde regt bei der obersten Justizbehörde ein Ersuchen um 
Auslieferung an, wenn

a) konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sich die verfolgte Person in einem be-
stimmten ausländischen Staat aufhält,

b) dieser Staat vertraglich zur Auslieferung verpfl ichtet ist oder die Auslieferung nach dem 
Recht dieses Staates auch ohne vertragliche Verpfl ichtung zulässig erscheint und

c) die mit der Auslieferung für die verfolgte Person verbundenen Nachteile, insbesondere 
die Dauer des Auslieferungsverfahrens und die Haftverhältnisse im ausländischen Staat 
zu dem öffentlichen Interesse an der Strafverfolgung oder Vollstreckung nicht außer Ver-
hältnis stehen. Bei der Abwägung können auch erhebliche Schwierigkeiten, die mit der 
Erstellung der Auslieferungsunterlagen verbunden sind, und vermutlich durch die Erstel-
lung der Unterlagen und den Vollzug der Auslieferung entstehenden hohen Kosten be-
rücksichtigt werden.

(2) Die Staatsanwaltschaft prüft, ob die deutsche Auslandsvertretung um passbeschrän-
kende Maßnahmen (§§ 7, 8, 19 Passgesetz) ersucht werden soll.

Nr. 89 Beteiligung mehrerer Behörden

Ist einer Behörde bekannt, dass gegen dieselbe verfolgte Person noch von einer anderen 
deutschen Behörde eine Strafverfolgung oder Vollstreckung betrieben wird, setzt sie sich mit 
dieser unverzüglich in Verbindung. Jede der beteiligten Behörden prüft unter Berücksich-
tigung des anderen Verfahrens und der Beschränkungen, die möglicherweise wegen des 
Grundsatzes der Spezialität eintreten können, selbständig, ob die Auslieferung anzuregen 
ist. Das Ergebnis ihrer Prüfung teilt sie der anderen Behörde mit.

Nr. 90 (unbesetzt)

Nr. 91 Auslieferungsbericht

(1) Der Bericht, in dem das Auslieferungsersuchen angeregt wird (vgl. Muster Nr. 19), muss 
enthalten:
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a) möglichst genaue Angaben über die Person des Verfolgten, deren Staatsangehörigkeit, 
deren Aufenthaltsort, gegebenenfalls den Zeitpunkt der vorläufi gen Inhaftnahme und 
eine kurze Beschreibung der rechtswidrigen Tat, wegen der die Auslieferung herbeige-
führt werden soll, wobei auf den Haftbefehl oder das Straferkenntnis Bezug genommen 
werden darf,

b) die Mitteilung, ob noch weitere anhängige Straf- oder Vollstreckungsverfahren gegen die 
verfolgte Person bekannt geworden sind und ob auch in diesen Verfahren die Ausliefe-
rung angeregt wird,

c) gegebenenfalls eine möglichst genaue Bezeichnung der Gegenstände, um deren Her-
ausgabe im Rahmen des Auslieferungsverfahrens ersucht werden soll (vgl. Nr. 96),

d) gegebenenfalls einen Vorschlag, durch welche Staaten die verfolgte Person durchgelie-
fert werden soll (vgl. Nr. 104),

e) einen Vorschlag, an welchem Ort die verfolgte Person den deutschen Behörden überge-
ben, und die Mitteilung, an welchen Ort er nach seiner Übergabe überstellt werden soll 
(vgl. Kapitel C),

f) einen begründeten Vorschlag, falls ausnahmsweise eine Überstellung auf dem Luftweg 
in Frage kommt (in der Regel wird die verfolgte Person in diesen Fällen auf dem auslän-
dischen Flughafen deutschen Polizeibeamten übergeben), und

g) die Angabe, ob bei der Überführung der verfolgten Person besondere Sicherungsmaß-
nahmen notwendig erscheinen.

(2) Erfolgt die Auslieferung der verfolgten Person im vereinfachten Verfahren und ist des-
wegen ein förmliches Auslieferungsersuchen nicht mehr erforderlich, so entfällt der Ausliefe-
rungsbericht. Die oberste Justizbehörde wird hierüber unterrichtet, soweit sich nicht aus den 
Akten ergibt, dass sie bereits unterrichtet ist. Über den Vollzug ist gemäß Nr. 99 zu berichten; 
zwei Mehrfertigungen der Unterlagen nach Nr. 92 Abs. 1a, aa bzw. Nr. 92 Abs. 1b sind bei-
zufügen.

Nr. 92 Auslieferungsunterlagen

(1) Dem Auslieferungsbericht sind beizufügen:

a) bei Auslieferung zur Verfolgung

aa) beglaubigte Mehrfertigungen des Haftbefehls,

bb) beglaubigte Unterlagen zum Nachweis des Schuldverdachts, soweit sie in dem er-
suchten Staat gefordert werden (vgl. Länderteil),

b) bei Auslieferung zur Vollstreckung

aa) beglaubigte Mehrfertigungen der mit der Bescheinigung der Rechtskraft und der 
Vollstreckbarkeit versehenen Straferkenntnisse (vgl. Muster Nr. 21),

bb) gegebenenfalls beglaubigte Mehrfertigungen von Sicherungshaftbefehlen, von Gesamt-
strafenbeschlüssen und von allen in der Sache ergangenen Widerrufsbeschlüssen,
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c) in allen Fällen

aa)  Mehrfertigungen der auf die Tat anwendbaren oder angewandten Strafbestimmun-
gen (gegebenenfalls auch der Verjährungsvorschriften), soweit sie nicht bereits an 
anderer Stelle aufgeführt sind (vgl. Muster Nrn. 21, 22),

bb) soweit erforderlich, alle verfügbaren Angaben und Unterlagen über die Identität (auf 
Papier aufgeklebte Lichtbilder, Fingerabdruckblätter, Personenbeschreibung) und 
die Staatsangehörigkeit der verfolgten Person,

cc) soweit erforderlich, Übersetzungen.

(2) Soll um Auslieferung zur Vollstreckung einer Gesamtstrafe ersucht werden, sind alle 
Straferkenntnisse beizufügen, in denen Einzelstrafen für Taten festgesetzt sind, derentwe-
gen um die Auslieferung ersucht werden soll.

(3) Straferkenntnisse sind mit vollständiger Begründung beizufügen. Bei umfangreichen 
oder gegen mehrere Verurteilte ergangenen Straferkenntnissen genügt es jedoch, nur dieje-
nigen Abschnitte der Entscheidungen zu übermitteln, die für das Auslieferungsverfahren von 
Bedeutung sind und sich auf die verfolgte Person beziehen. In den Auslieferungsunterlagen 
ist auf den Grund der Kürzung hinzuweisen (vgl. Muster Nr. 21)

Nr. 93 Zahl der Anlagen

Die Anzahl der dem Bericht beizufügenden Mehrfertigungen und Unterlagen ergibt sich aus 
Nr. 30 in Verbindung mit Nr. 12 Abs. 2, wobei im Fall der Nr. 30 Abs. 4 Buchst. c eine zusätz-
liche Mehrfertigung zum Zwecke der Unterrichtung des Bundesamtes für Justiz (Nr. 7a Zu-
ständigkeitsvereinbarung) benötigt wird. Unterlagen über den Schuldverdacht, die Identität 
und die Staatsangehörigkeit sind jedoch nur zweifach vorzulegen. Soll um die Auslieferung 
zweier oder mehrerer verfolgter Personen ersucht werden, die in ein und demselben Haft-
befehl oder Straferkenntnis aufgeführt sind, erhöht sich die Zahl der Auslieferungsunterla-
gen um je zwei Mehrfertigungen. Besonderheiten ergeben sich bei der Durchlieferung (vgl. 
Nr. 104 Abs. 2).

Nr. 93a Übersendung der Auslieferungsunterlagen in Eilfällen

(1) Ist der diplomatische Geschäftsweg vorgeschrieben und ist zu befürchten, dass die 
Auslieferungsunterlagen bei Übermittlung auf dem üblichen Geschäftsweg dem ersuchten 
Staat nicht mehr rechtzeitig zugehen werden, können die Unterlagen in dreifacher Fertigung 
(gegebenenfalls mit den Übersetzungen und den in Nr. 93 genannten weiteren Unterlagen) 
der zuständigen deutschen Auslandsvertretung übersandt werden, wenn die oberste Jus-
tizbehörde die Ermächtigung hierzu allgemein oder für den Einzelfall erteilt hat (vgl. Muster 
Nr. 20). In das Übersendungsschreiben sind die in Nr. 91 Abs. 1 aufgeführten Angaben auf-
zunehmen.

(2) Je eine Mehrfertigung des Übersendungsschreibens und der Auslieferungsunterlagen 
(ohne Übersetzungen) ist gleichzeitig der obersten Justizbehörde, dem Bundesamt für Justiz 
und dem Auswärtigen Amt zu übersenden.

(3) Gegebenenfalls sind die für ein Durchlieferungsersuchen erforderlichen Unterlagen (vgl. 
Nr. 104 Abs. 2) dem Schreiben an das Bundesamt für Justiz beizufügen.
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Nr. 94 Inhalt des Haftbefehls

Bei der Abfassung des Haftbefehls sollte Folgendes beachtet werden  (vgl. Muster Nr. 22):

a) Der Haftbefehl soll möglichst genaue Angaben über die Person des Verfolgten, deren 
Staatsangehörigkeit und deren letzten bekannten Wohnsitz enthalten.

b) In dem Haftbefehl ist ferner der Sachverhalt der rechtswidrigen Tat, deretwegen die Aus-
lieferung herbeigeführt werden soll, unter Angabe von Tatzeit und Tatort darzustellen. 
Diese Sachdarstellung muss so genau und vollständig sein, dass sie den ausländischen 
Behörden die Prüfung ermöglicht, ob die Tat nach dem ausländischen Recht mit Strafe 
bedroht und verfolgbar ist. Es genügt oft nicht (z. B. bei Körperverletzung und Vermö-
gensdelikten), die in den inländischen Strafbestimmungen vorgesehenen Merkmale der 
rechtswidrigen Tat wiederzugeben; vielmehr empfi ehlt es sich, auch weitere Einzelheiten 
der Tat aufzuführen (z.B. Schwere der zugefügten Verletzungen, Dauer der Arbeitsunfä-
higkeit oder Höhe des Schadens). 

Nr. 95 Vollstreckbarkeitsbescheinigung

Hat die verfolgte Person schon einen Teil der Strafe verbüßt, ist in der Vollstreckbarkeitsbe-
scheinigung anzugeben, welcher Teil noch zu vollstrecken ist (vgl. Muster Nr. 21).

Nr. 96 Herausgabe von Gegenständen

(1) Soll im Zusammenhang mit einer Auslieferung um Herausgabe von Gegenständen er-
sucht werden, sind hierfür keine weiteren Unterlagen erforderlich.

(2) Die persönliche Habe der verfolgten Person wird in der Regel auch ohne ausdrückliches 
Ersuchen bei der Auslieferung übergeben.

(3) Bezüglich der zoll- und außenwirtschaftsrechtlichen Bestimmungen wird auf Nr. 6 des 
Anhangs I hingewiesen. Soweit Einfuhrverbote oder -beschränkungen der Herausgabe ent-
gegenstehen könnten, setzt sich die betreibende Behörde rechtzeitig mit den zuständigen 
Stellen in Verbindung.

(4) Die bei der Herausgabe eines Gegenstands gestellten Bedingungen sind zu beachten. 
Wegen der Verwahrung des Gegenstands wird auf Nr. 74 RiStBV hingewiesen.

Nr. 97 Übernahme der verfolgten Person

(1) Erhält die betreibende Behörde von der bevorstehenden Übergabe der verfolgten Per-
son Kenntnis, verständigt sie unverzüglich die Übernahmebehörde unter Übersendung einer 
beglaubigten Mehrfertigung der Haftunterlagen, sofern dies nicht bereits auf anderem Weg 
geschehen ist. Sie teilt ferner mit, welcher Justizvollzugsanstalt die verfolgte Person zuge-
führt werden soll.

(2) Ist der Übernahmebehörde eine solche Mitteilung in dem Zeitpunkt noch nicht zuge-
gangen, in dem ihr eine ausländische Behörde zwar unter Hinweis auf ein deutsches Aus-
lieferungsersuchen, aber ohne nähere Angaben eine Person übergibt oder eine Übergabe 
ankündigt, stellt die Übernahmebehörde über das Informationssystem der Polizei (INPOL) 
oder durch Anfrage beim Bundeskriminalamt oder bei der ausländischen Übergabebehörde 
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fest, welche Behörde die Auslieferung betreibt. Die Übernahmebehörde unterrichtet unver-
züglich die betreibende Behörde.

(3) Kann die Übernahmebehörde nicht feststellen, dass die Person von einer deutschen 
Behörde gesucht wird, lehnt sie die Übernahme ab. Ein bereits übernommener Ausländer 
oder eine bereits übernommene Ausländerin ist der ausländischen Übergabebehörde zu-
rückzugeben oder, falls diese die Rücknahme ablehnt, der Ausländerbehörde zu übergeben; 
ein Deutscher oder eine Deutsche wird freigelassen.

(4) Im Falle der Abholung der verfolgten Person aus dem Ausland durch deutsche Polizei-
beamte haben diese eine Mehrfertigung der Haftunterlagen mitzuführen. Die Namen der 
abholenden Beamten sind gemäß Nr. 6 über das Bundeskriminalamt der ausländischen 
Übergabebehörde mitzuteilen.

Nr. 98 Ablieferung der verfolgten Person

Nach der Übernahme wird die verfolgte Person wie eine auf dem Hoheitsgebiet der Bun-
desrepublik Deutschland aufgrund eines Haftbefehls ergriffene oder rechtskräftig verurteilte 
Person behandelt. Muss die verfolgte Person dem nächsten Amtsgericht vorgeführt werden 
(§§ 115 ff., 453c StPO) und liegen der Übernahmebehörde die Haftunterlagen nicht vor, ver-
schafft sie sich diese über das INPOL-System oder das Bundeskriminalamt.

Nr. 99 Nachricht von der Übernahme

(1) Die Übernahmebehörde unterrichtet die betreibende Behörde und unmittelbar das Bun-
deskriminalamt unverzüglich von Ort und Zeit der Übernahme. Soweit sich dies aus den 
Begleitpapieren ergibt, ist der betreibenden Behörde auch mitzuteilen, wie lange sich die 
verfolgte Person im Ausland wegen der Auslieferung in Haft befunden hat.

(2) Die betreibende Behörde berichtet der obersten Justizbehörde über Ort und Zeit der 
Übernahme, soweit sich nicht aus den Akten ergibt, dass sie bereits unterrichtet ist.

Nr. 100 Spezialität und Nachtragsersuchen

(1) Hat die ausgelieferte Person vor der Überstellung noch andere rechtswidrige Taten, für 
welche die Auslieferung nicht bewilligt ist, begangen oder ist sie wegen solcher Handlungen 
bereits verurteilt worden, sind wegen dieser Taten zunächst nur solche Maßnahmen zulässig, 
die auch in deren Abwesenheit hätten getroffen werden können.

(2) Verfolgungs- oder Vollstreckungsmaßnahmen sind zulässig, wenn

a) die in völkerrechtlichen Übereinkünften oder in der Bewilligungsentscheidung enthaltene 
Schutzfrist abgelaufen ist,

b) völkerrechtliche Übereinkünfte oder das Recht des ersuchten Staates (z. B. bei verein-
fachter Auslieferung unter Verzicht auf die Spezialitätsbindung) diese Maßnahmen aus-
drücklich zulassen oder

c) der ersuchte Staat zustimmt.

(3) Die Zustimmung ist in derselben Weise zu erwirken wie eine Auslieferung.
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(4) Die ausgelieferte Person ist richterlich darüber zu hören, ob sie mit der Verfolgung oder 
Vollstreckung wegen der weiteren rechtswidrigen Taten einverstanden ist. Wenn in völker-
rechtlichen Übereinkünften dem Einverständnis besondere Wirkungen beigemessen werden, 
ist die ausgelieferte Person darüber zu belehren. Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen 
Bezirk sich die verfolgte Person befi ndet.

(5) Dem Bericht sind Mehrfertigungen des richterlichen Protokolls in der nach Nr. 93 vorge-
schriebenen Anzahl beizufügen.

Nr. 101 Einlieferungsvermerk in den Akten

(1) Damit der Grundsatz der Spezialität und etwa gestellte Bedingungen (§ 72 IRG) einge-
halten werden, ist in die Strafakten und in die Handakten ein Vorblatt und an auffälliger Stelle 
ein Merkzettel einzufügen, aus dem ersichtlich ist, dass die beschuldigte Person aus dem 
Ausland eingeliefert worden ist (vgl. Muster Nr. 23).

(2) Die Behörde, die die Auslieferung betreibt, hat die ihr zugehende Auslieferungsbewilli-
gung unverzüglich zu den Strafakten oder im Falle der Auslieferung zur Vollstreckung zum 
Vollstreckungsheft zu nehmen.

Unterabschnitt 3

Ersuchen um vorübergehende Auslieferung

Nr. 102 Voraussetzung und Durchführung

(1) Steht der endgültigen Auslieferung zur Verfolgung der Umstand entgegen, dass die ver-
folgte Person im Aufenthaltsstaat noch längere Zeit in Gewahrsam gehalten wird, kann zur 
Durchführung eines gegen diese anhängigen Strafverfahrens die vorübergehende Auslie-
ferung mit der Verpfl ichtung der Rücklieferung – auch eines deutschen Staatsangehörigen 
nach Artikel 116 GG – herbeigeführt werden. Dies gilt in der Regel auch, wenn völkerrecht-
liche Übereinkünfte eine vorübergehende Auslieferung nicht vorsehen.

(2) Das Ersuchen setzt voraus, dass ein Ersuchen um endgültige Auslieferung bereits ge-
stellt worden ist oder gleichzeitig gestellt wird. Die vorübergehende Auslieferung wird in 
derselben Weise angeregt, erbeten und durchgeführt wie eine endgültige Auslieferung. Die 
Beifügung gesonderter Unterlagen ist nicht erforderlich.

Nr. 103 Rücklieferung (§ 68 IRG)

Die verfolgte Person ist unverzüglich zurückzuliefern, sobald sie abgeurteilt ist oder die 
sonstigen Verfolgungsmaßnahmen, derentwegen die vorübergehende Auslieferung bewil-
ligt worden war, gegen sie durchgeführt sind. Die Nrn. 52, 53 und 55 gelten entsprechend. 
Zur Sicherung der Rücklieferung ist ein Rücklieferungshaftbefehl zu erwirken (vgl. Muster 
Nr. 23a).
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Unterabschnitt 4

Ersuchen um Durchlieferung

Nr. 104 Durchlieferung

(1) Muss die verfolgte Person aus dem Aufenthaltsstaat durch das Gebiet eines anderen 
Staates (Durchgangsstaat) in das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland gebracht 
werden, ist der Durchgangsstaat um die Bewilligung der Durchlieferung zu ersuchen, soweit 
nicht aufgrund einer völkerrechtlichen Regelung die Durchlieferung allgemein gestattet ist. 
Ein solches Ersuchen bietet in der Regel auch dann Aussicht auf Erfolg, wenn mit dem 
Durchgangsstaat völkerrechtliche Übereinkünfte nicht bestehen.

(2) Für das Durchlieferungsersuchen sind in der Regel dieselben Unterlagen erforderlich wie 
für das Auslieferungsersuchen mit Ausnahme der Unterlagen über den Schuldverdacht, die 
Identität und die Staatsangehörigkeit. Dem Auslieferungsbericht sind daher Mehrfertigungen 
der Unterlagen beizufügen, und zwar für jeden Durchgangsstaat zwei.

(3) Bei der Überstellung auf dem Luftweg kann auf die Stellung eines Durchlieferungser-
suchens nur verzichtet werden, wenn das Gebiet eines anderen Staates ohne Zwischen-
landung überfl ogen wird.

Unterabschnitt 5

Ersuchen um Rechtshilfe durch Vollstreckung (Vollstreckungshilfe)

Nr. 105 Bericht vor Stellung eines Vollstreckungshilfeersuchens

(1) Die Vollstreckungsbehörde berichtet der obersten Justizbehörde, wenn ein Gesuch ei-
ner verurteilten Person vorliegt oder ein Ersuchen um Vollstreckungshilfe an einen ausländi-
schen Staat gemäß § 71 IRG oder aufgrund einer völkerrechtlichen Vereinbarung angeregt 
werden soll. Ein solches Ersuchen kommt nicht in Betracht, wenn

a) der Aufenthaltsort der verurteilten Person nicht bekannt ist oder

b) der zu ersuchende ausländische Staat nicht vertraglich zu Vollstreckungshilfe verpfl ichtet 
ist und feststeht, dass er einem Ersuchen nicht entsprechen würde.

(2) Der Bericht (vgl. Muster Nr. 24) muss enthalten:

a) möglichst genaue Personalien der verurteilten Person (Name, Geburtsdatum, Geburtsort 
und Staatsangehörigkeit, letzter Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort im Ausland, 
Familienstand, Anzahl der Kinder, Wohnsitz der Familienangehörigen),

b) das Ergebnis der Prüfung deutscher Strafansprüche (vgl. Nr. 107),

c) die Stellungnahme der Vollstreckungsbehörde. Die Stellungnahme hat Angaben zu ent-
halten über Art und Dauer der Sanktion, den Stand der Vollstreckung – einschließlich 
Mitteilungen über Untersuchungshaft, Strafermäßigungen und alle weiteren für die Voll-
streckung der Sanktion wesentlichen Umstände – sowie den Zeitpunkt, zu dem eine 
Aussetzung des Strafrestes zur Bewährung oder eine Entscheidung nach § 456a StPO in 
Betracht käme.
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(3) Dem Bericht sind beizufügen:

a) eine Stellungnahme der Justizvollzugsanstalt,

b) ein aktueller Auszug aus dem Bundeszentralregister,

c) eine Mehrfertigung der zu vollstreckenden Entscheidung,

d) das Gesuch der verurteilten Person oder – falls sie kein Gesuch gestellt hat – ihre Stel-
lungnahme zu dem beabsichtigten Ersuchen (vgl. Nr. 106),

e) gegebenenfalls eine bestandskräftige Ausweisungsverfügung und

f) eine Fotokopie des Identitätsdokumentes, soweit vorhanden.

(4) Der Bericht und seine Anlagen sind der obersten Justizbehörde in einfacher Fertigung 
vorzulegen.

(5) Weitere Maßnahmen (Nrn. 108, 109) trifft die Vollstreckungsbehörde erst nach Entschei-
dung der obersten Justizbehörde.

(6) Bei vorangegangener Auslieferung der verurteilten Person mit Zusicherung der Rück-
überstellung sollen die Berichte nach Nrn. 105 und 112 zusammengefasst werden.

Nr. 106 Anhörung der verurteilten Person

Befi ndet sich die verurteilte Person im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland und 
hat sie nicht selbst das Gesuch gestellt, gibt ihr die Vollstreckungsbehörde Gelegenheit, sich 
zu dem beabsichtigten Vollstreckungshilfeersuchen formlos zu äußern.

Nr. 107 Berücksichtigung weiterer deutscher Verfahren

(1) Die Vollstreckungsbehörde stellt insbesondere durch Einsicht in das Zentrale Staatsan-
waltschaftliche Verfahrensregister (ZStV) und anhand des Bundeszentralregisterauszuges 
fest, ob gegen die verurteilte Person im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland wei-
tere Strafverfahren anhängig sind oder eine Strafe oder strafrechtliche Sanktion in anderer 
Sache zu vollstrecken ist.

(2) In diesen Fällen setzt sich die Vollstreckungsbehörde mit der zuständigen Strafverfol-
gungs- oder Vollstreckungsbehörde in Verbindung, um zu klären, ob das weitere Verfahren 
einzustellen ist (z. B. nach § 154 StPO bzw. nach § 154b StPO im Falle der Ausweisung), von 
der Vollstreckung abzusehen ist (§ 456a StPO) oder auch insoweit ein Vollstreckungshilfe-
ersuchen in Betracht kommt.

Nr. 108 Vorbereitung der Vollstreckungshilfeunterlagen

(1) Soll nach der Entscheidung der obersten Justizbehörde ein Vollstreckungshilfeersuchen 
gestellt werden und muss das Einverständnis der verurteilten Person in einer besonderen 
Form abgegeben werden (vgl. z. B. § 71 Abs. 2 IRG, § 3 Überstellungsausführungsgesetz), 
veranlasst die Vollstreckungsbehörde (vgl. Muster Nr. 25), dass die verurteilte Person die 
Erklärung vor dem zuständigen Gericht (§ 77 IRG, § 157 GVG) abgibt.
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(2) Befi ndet sich die verurteilte Person im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland 
und ist ihr Einverständnis zur Überstellung nicht erforderlich (vgl. z. B. § 3 Abs. 2 Überstel-
lungsausführungsgesetz), ist ihr rechtliches Gehör durch richterliche Anhörung zu gewähren.

Nr. 109 Herbeiführung der Entscheidung des Oberlandesgerichts (§ 71 Abs. 4 IRG)

Soweit nichts Abweichendes bestimmt ist (vgl. § 2 Abs. 1 Überstellungsausführungsgesetz), 
stellt die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht den Antrag an das Oberlandesge-
richt, über die Zulässigkeit der Vollstreckung in dem ausländischen Staat zu entscheiden 
(vgl. Muster Nr. 26).

Nr. 110 (unbesetzt)

Nr. 111 (unbesetzt)

Nr. 112 Abschließender Bericht 

(1) Dem abschließenden Bericht der Vollstreckungsbehörde bzw. der Staatsanwaltschaft 
bei dem Oberlandesgericht (vgl. Muster Nr. 27) sind die folgenden Unterlagen in dreifacher 
Fertigung, im Original oder in beglaubigter Form, beizufügen:

a) eine zusammenfassende Darstellung des Sachverhalts, welcher der Sanktion zugrunde 
liegt, sofern sich der Sachverhalt nicht einfach aus dem Erkenntnis entnehmen lässt, 
und das zu vollstreckende Erkenntnis mit Bescheinigung der Rechtskraft (gegebenenfalls 
auch die einbezogenen Entscheidungen), verbunden mit einer Bescheinigung über die 
angewendeten Rechtsvorschriften,

b) soweit erforderlich, die Zustimmungserklärung der verurteilten Person (vgl. Nr. 108),

c) sonstige Unterlagen, soweit dies nach völkerrechtlichen Vereinbarungen vorgesehen ist 
(vgl. z. B. Artikel 6 Abs. 2 Buchst. d ÜberstÜbk),

d) eine Bescheinigung über Art und Dauer der Sanktion einschließlich Angaben über Unter-
suchungshaft, Strafermäßigung und weiterer für die Vollstreckung der Sanktion wesent-
licher Umstände,

e) gegebenenfalls den mit der Bescheinigung der Rechtskraft versehenen Beschluss des 
Oberlandesgerichts über die Zulässigkeit der Vollstreckung in dem ausländischen Staat 
und

f) soweit erforderlich, Übersetzungen. Die Übersetzung des Urteils kann auf den Tenor, den 
festgestellten Sachverhalt und die Strafzumessungsgründe beschränkt werden.

(2) Der Bericht hat ferner Vorschläge zum Vollzug der Überstellung entsprechend Nr. 91 
Abs. 1 Buchst. e bis g zu enthalten.

Nr. 113 Durchführung der Überstellung

(1) Nach Bewilligung der Vollstreckungshilfe durch den ausländischen Staat veranlasst die 
Vollstreckungsbehörde bzw. die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht unverzüg-
lich, dass die verurteilte Person überstellt wird. Nrn. 52 bis 55 gelten entsprechend. Eine 
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Mitteilung an das Bundesverwaltungsamt – Ausländerzentralregister – ist nicht erforderlich. 
Über den Vollzug der Überstellung ist der obersten Justizbehörde zeitnah zu berichten.

(2) Ersucht eine Behörde des ausländischen Staates nachträglich um Zustimmung zur 
Verfolgung, zur Vollstreckung aus einem anderen als dem Ersuchen zugrunde liegenden 
Erkenntnis oder zur Auslieferung an einen anderen Staat, gelten die Vorschriften für einge-
hende Ersuchen um Auslieferung entsprechend.

Nr. 113a Bericht vor einer Entscheidung nach § 456a StPO oder §§ 57, 57a StGB

Kommt in einem laufenden Vollstreckungshilfeverfahren eine Entscheidung nach § 456a 
StPO oder eine Aussetzung des Strafrestes zur Bewährung in Betracht, so ist der obersten 
Justizbehörde rechtzeitig zu berichten, damit das Vollstreckungshilfeersuchen zuvor zurück-
genommen werden kann.

Nr. 113b Vereinbarung über die Verwertung, Herausgabe und Aufteilung des
abgeschöpften Vermögens (§ 71a IRG)

Nr. 74b Abs. 1 gilt entsprechend.

Unterabschnitt 6

Ersuchen um sonstige Rechtshilfe

Nr. 114 Durchsuchung, Beschlagnahme und Herausgabe

(1) In dem Ersuchen um Durchsuchung, Beschlagnahme oder Herausgabe (vgl. Muster 
Nr. 28 und Nr. 29) ist der Grund für diese Maßnahme anzugeben und die Gegenstände 
möglichst genau zu beschreiben. Vor der Stellung eines Herausgabeersuchens kann das 
Ergebnis der Durchsuchung oder Beschlagnahme abgewartet werden.

(2) Soweit eine völkerrechtliche Übereinkunft nichts anderes vorsieht, ist einem Ersuchen 
um Herausgabe und gegebenenfalls bereits einem Ersuchen um Durchsuchung oder Be-
schlagnahme ein richterlicher Beschlagnahmebeschluss beizufügen (vgl. Muster Nr. 30).

(3) Im Übrigen gilt Nr. 96 Abs. 3 und 4 entsprechend.

Nr. 115 Zustellung

(1) In dem Ersuchen um Zustellung sind außer den allgemein erforderlichen Angaben (vgl. 
Nr. 29 Abs. 1) die Art des zuzustellenden Schriftstücks (z. B. Ladung, Beschluss, Strafbefehl, 
Urteil) und die Person, der zugestellt werden soll, unter Angabe ihrer Anschrift zu bezeich-
nen. Enthalten die zuzustellenden Schriftstücke eine Sachverhaltsdarstellung, kann darauf 
Bezug genommen werden. Ferner ist die Bitte auszusprechen, amtlich zu bescheinigen, an 
welchem Tag, zu Händen welcher Person und in welcher Weise die Zustellung ausgeführt 
worden ist (vgl. Muster Nr. 31). Mehrsprachige Vordrucke für das Ersuchen und den Zu-
stellungsnachweis können verwendet werden (vgl. Muster Nrn. 31a, 31b). Hinsichtlich der 
Pfl icht zur Beifügung einer Übersetzung zuzustellender Schriftstücke in einer für den Emp-
fänger verständlichen Sprache wird auf Nr. 181 RiStBV verwiesen.



228

(2) Einem Ersuchen um Zustellung eines Strafbefehls oder Bußgeldbescheids ist eine Auf-
stellung des im Falle der Rechtskraft zu zahlenden Gesamtbetrags (Geldstrafe, Geldbuße, 
Kosten) beizufügen.

(3) Eine Zustellung durch unmittelbare Übersendung von Schriftstücken ins Ausland auf 
dem Postweg kommt nur in Betracht, soweit völkerrechtliche Übereinkünfte (z. B. Artikel 5 
EU-RhÜbk 2000) dies zulassen oder der Aufenthaltsstaat diese Möglichkeit einseitig einge-
räumt hat (vgl. Länderteil).

Nr. 116 Zustellung von Ladungen (vgl. Muster Nrn. 31c, 31d)

(1) Enthält das zuzustellende Schriftstück eine Aufforderung zum Erscheinen, können die 
Rechtsfolgen, die beim Ausbleiben eintreten (vgl. z. B. § 329 Abs. 1, § 412 Satz 1 StPO), 
angegeben werden. Zwangsmaßnahmen dürfen beschuldigten Personen nur angedroht 
werden, wenn in dem zuzustellenden Schriftstück darauf hingewiesen wird, dass diese im 
Hoheitsgebiet des ersuchten Staates nicht vollstreckt werden können. Dagegen dürfen als 
Zeugen und Sachverständigen geladenen Personen Zwangsmaßnahmen (einschließlich der 
Festsetzung von Ordnungsmitteln für den Fall des Ausbleibens) nicht angedroht werden.

(2) In der Ladung eines Zeugen oder Sachverständigen/einer Zeugin oder Sachverständi-
gen ist auch die annähernde Höhe der zu zahlenden Entschädigung und der zu erstattenden 
Reise- und Aufenthaltskosten anzugeben. Die Anschrift der für den Empfänger zuständigen 
deutschen Auslandsvertretung ist diesem mitzuteilen, falls Anhaltspunkte für eine Visums-
pfl icht bestehen.

(3) Soll der ersuchte Staat einen Kostenvorschuss gewähren, ist dies in das Ersuchen be-
sonders aufzunehmen. Wird das persönliche Erscheinen eines Zeugen oder Sachverständi-
gen/einer Zeugin oder Sachverständigen für besonders notwendig gehalten, ist dies in dem 
Ersuchen zu erwähnen und die ersuchende Behörde zu bitten, den Zustellungsadressaten 
zum Erscheinen aufzufordern und seine Antwort bekannt zu geben.

(4) Besteht nach völkerrechtlichen Übereinkünften freies Geleit oder ist nach § 295 StPO 
sicheres Geleit erteilt, ist der Zustellungsadressat hierauf sowie auf eine Befristung hinzu-
weisen.

(5) Besteht gegen den Zustellungsadressaten ein Aufenthaltsverbot, ist von der ersuchen-
den Behörde bei der zuständigen Verwaltungsbehörde eine Ausnahmegenehmigung zu er-
wirken und diese der Ladung im Original oder beglaubigter Mehrfertigung beizufügen. Wird 
diese nicht erteilt, ist von einer Ladung abzusehen.

(6) Hinsichtlich der Beifügung von Übersetzungen und der Verwendung von Mustern wird 
auf Nr. 14 hingewiesen.

(7) Die Voraussetzungen für die Erteilung eines gegebenenfalls erforderlichen Visums erge-
ben sich aus § 6 Aufenthaltsgesetz. Der notwendige Nachweis ausreichender Mittel zum Be-
streiten des Lebensunterhaltes einschließlich der Mittel für die Rückreise kann in der Regel 
durch Vorlage der Ladung erbracht werden. Bestehen Zweifel an der Rückkehrbereitschaft, 
kann die deutsche Auslandsvertretung eine Kostenübernahmeerklärung fordern. Schließt 
der Zeuge oder Sachverständige/die Zeugin oder Sachverständige zur Risikoabsicherung 
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im Krankheitsfall eine Versicherung ab, so können die dafür entstehenden Kosten im Rah-
men des § 7 Abs. 1 Satz 1 JVEG erstattet werden, wenn das Bestehen des Versicherungs-
schutzes Voraussetzung der Visumserteilung ist.

Nr. 117 Vernehmung von Beschuldigten, Zeuginnen, Zeugen und Sachverständigen

(1) In dem Ersuchen um Vernehmung von Beschuldigten (vgl. Muster Nr. 32) oder Zeugin-
nen, Zeugen bzw. Sachverständigen (vgl. Muster Nr. 32a) ist anzugeben, ob sie durch ein 
Gericht, durch eine Staatsanwaltschaft oder eine andere Behörde erfolgen soll. Bei Ersu-
chen um richterliche Vernehmung von Zeuginnen, Zeugen oder Sachverständigen ist auch 
anzugeben, ob um eidliche oder uneidliche Vernehmung ersucht wird. Wird die eidliche Ver-
nehmung erbeten und ist nicht sicher, dass das Recht des ersuchten Staates die Beeidi-
gung kennt oder zulässt, empfi ehlt es sich, das Ersuchen in der Form abzufassen, dass die 
ausländische Behörde gebeten wird, die Person unter Eid oder, falls dies nicht möglich ist, 
unter Abgabe der nach dem Recht des ersuchten Staates zulässigen feierlichen Wahrheits-
versicherung zu vernehmen. Sofern eine richterliche und uneidliche Vernehmung erbeten 
wird und nicht feststeht, dass auch nach dem Recht des ersuchten Staates eine uneidliche 
Vernehmung möglich ist, empfi ehlt es sich – soweit zulässig –, die ausländische Behörde für 
diesen Fall hilfsweise um eidliche Vernehmung zu ersuchen.

(2) Soweit der Person, die vernommen werden soll, ein Recht zur Verweigerung der Aus-
sage, der Auskunft oder der Eidesleistung zustehen könnte, ist unter wörtlicher Anführung 
der deutschen Gesetzesbestimmungen darum zu bitten, die Person vor der Vernehmung 
über das ihr nach den deutschen Vorschriften etwa zustehende Recht zur Verweigerung zu 
belehren.

Nr. 118 Auskunft, Überlassung von Akten

(1) Wird eine Auskunft über ausländisches Recht benötigt, ist der obersten Justiz- oder 
Verwaltungsbehörde zu berichten. Von unmittelbaren Anfragen bei ausländischen Stellen ist 
abzusehen.

(2) Ersuchen einer Justizbehörde um sonstige Auskünfte (vgl. Muster Nrn. 33, 33a, 33b), z. B.

a) aus ausländischen Registern, Dateien und sonstigen Sammlungen,

b) aus ausländischen behördlichen Akten aller Art oder

c) über tatsächliche Verhältnisse und Vorkommnisse im Ausland oder das Ergebnis von 
ausländischen Feststellungen

sind auf dem vorgeschriebenen Geschäftsweg an eine ausländische Justizbehörde zu rich-
ten, auch wenn die Auskunft von einer Verwaltungsbehörde zu erteilen wäre.

(3) Um die Überlassung ausländischer Akten im Original soll nur ersucht werden, wenn eine 
Auskunft oder eine beglaubigte Mehrfertigung der Akten oder eines Teils der Akten nicht 
ausreicht.

(4) Strafregisterauskünfte aus Staaten, die an der Vernetzung der Strafregister von Mitglied-
staaten der Europäischen Union teilnehmen, können unmittelbar beim Bundesamt  für Justiz 
– Bundeszentralregister – erbeten werden.



230

Nr. 119 Vorübergehende Überstellung von Personen aus dem Ausland
für ein deutsches Verfahren (§ 69 IRG)

(1) Das Ersuchen um Überstellung einer Person zur Beweiserhebung für ein deutsches Ver-
fahren muss in der Regel auch das Ersuchen um Zustellung der Ladung enthalten, es sei 
denn, die Ladung wäre bereits früher zugestellt worden.

(2) Das Ersuchen ist mit dem Haftbefehl (§ 69 Abs. 2 IRG) der für die Durchführung der 
Überstellung zuständigen Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht zuzuleiten. Für die 
Durchführung gilt Nr. 80 Abs. 2 entsprechend.

(3) Die völkerrechtlichen Übereinkünfte sehen im Allgemeinen vor, dass eine als Zeuge oder 
Sachverständiger geladene Person nur mit ihrer Zustimmung in den ersuchenden Staat 
überstellt werden kann. Es empfi ehlt sich daher, bereits vor der Stellung eines Zuführungs-
ersuchens die gefangene oder untergebrachte Person – gemäß Nr. 6 über das Bundeskrimi-
nalamt, soweit nicht der unmittelbare Geschäftsweg zugelassen ist – befragen zu lassen, ob 
er mit ihrer Überstellung einverstanden ist.

(4) Die Zuführung von Personen zu dem Zweck, sie als Beschuldigte zu vernehmen oder 
andere Strafverfolgungsmaßnahmen gegen sie durchzuführen, kann nur im Weg der (end-
gültigen oder vorübergehenden) Auslieferung erreicht werden.

Nr. 120 Vorübergehende Überstellung von Personen in das Ausland
für ein deutsches Verfahren (§ 70 IRG)

(1) Soll eine Person zu einer Beweiserhebung für ein deutsches Verfahren in den ersuchten 
ausländischen Staat überstellt werden, veranlasst die ersuchende Behörde zunächst, dass 
die zu überstellende Person durch das Gericht über die ihr zustehenden Rechte belehrt und 
befragt wird, ob sie mit der Überstellung einverstanden ist. In das Rechtshilfeersuchen um 
Durchführung der Beweiserhebung ist die Bitte aufzunehmen, die vorübergehende Überstel-
lung zu genehmigen.

(2) Liegt das Einverständnis der zu überstellenden Person vor, sind die Vorgänge der für die 
Durchführung der Überstellung zuständigen Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht 
zuzuleiten. Für die Durchführung gilt Nr. 80 Abs. 2 entsprechend.

Nr. 121 Unmittelbarer Verkehr mit Personen im Ausland

(1) Die deutschen Behörden dürfen in strafrechtlichen Angelegenheiten mit Personen, die 
im Ausland wohnen – gleichgültig ob sie Deutsche oder Ausländer sind –, unmittelbar schrift-
lich oder fernmündlich nur dann in Verbindung treten, wenn nicht damit zu rechnen ist, dass 
der ausländische Staat dieses Verfahren als einen unzulässigen Eingriff in seine Hoheits-
rechte beanstandet. Unbedenklich sind z. B. Eingangsbestätigungen, Zwischenbescheide, 
Terminsabstimmungen, Benachrichtigungen von der Aufhebung eines Termins sowie Mittei-
lungen über die Einstellung eines Ermittlungsverfahrens an Beschuldigte, Antragstellerinnen 
und Antragsteller.

(2) Soweit völkerrechtliche Übereinkünfte die unmittelbare Übersendung von Schriftstücken 
durch die Post zulassen oder der Aufenthaltsstaat diese Möglichkeit einseitig eingeräumt hat 
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(vgl. hierzu Länderteil), soll unter Beachtung von Nr. 181 Abs. 2 RiStBV von dieser Möglich-
keit Gebrauch gemacht werden, sofern nicht ein besonderer Zustellungsnachweis zweck-
mäßig ist. Auf diesem Weg können z. B. auch schriftliche Anhörungsbogen versandt werden. 
Wird eine Ladung übersandt, ist Nr. 116 Abs. 1, 2, 4 bis 6 entsprechend anzuwenden.

(3) Nr. 13 Abs. 1 Satz 1 gilt entsprechend.

(4) Soweit keine völkerrechtlichen Übereinkünfte bestehen, sind Mitteilungen unzulässig

a) in denen dem Empfänger für den Fall, dass er etwas tut oder unterlässt, Zwangsmaßnah-
men oder sonstige Rechtsnachteile angedroht werden,

b) durch deren Empfang Rechtswirkungen herbeigeführt, insbesondere Fristen in Lauf ge-
setzt werden, oder

c) in denen der Empfänger zu einem Tun oder Unterlassen aufgefordert wird (z. B. eine 
Aufforderung zum Erscheinen vor einer Behörde).

Zweiter Teil

Rechtshilfeverkehr der Polizei- und Finanzbehörden

Nr. 122 Anwendung des Ersten Teils der Richtlinien

Für den Rechtshilfeverkehr der Polizei- und der Finanzbehörden gelten die im Ersten Teil 
enthaltenen Vorschriften mit den nachfolgenden Besonderheiten. Die Sachleitungsbefugnis 
der Staatsanwaltschaft ist zu beachten.

Nr. 123 Tätigkeit des Bundeskriminalamts

(1) Das Bundeskriminalamt darf eingehende polizeiliche Ersuchen im Rahmen seiner ori-
ginären und Auftragszuständigkeit nach dem Bundeskriminalamtsgesetz (BKAG) erledigen, 
sofern dies in einer völkerrechtlichen Vereinbarung nach § 1 Abs. 3 IRG oder in einem un-
mittelbar geltenden Rechtsakt der Europäischen Union vorgesehen ist. Zu beachten sind 
in diesem Bereich insbesondere bi- oder multilaterale Verträge zur grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit in polizeilichen und justiziellen Angelegenheiten (vgl. Übersicht in Anlage 
IV zu Anhang II). Ferner darf das Bundeskriminalamt auf ein eingegangenes Ersuchen einer 
ausländischen Behörde im Rahmen des innerstaatlichen Rechts eine verfolgte Person zur 
Festnahme oder Aufenthaltsermittlung ausschreiben, Fahndungsmaßnahmen durchführen, 
Personenfeststellungen treffen, Auskünfte aus Registern, Dateien und sonstigen Sammlun-
gen sowie aus kriminalpolizeilichen Unterlagen erteilen und kriminaltechnische Gutachten 
erstatten. Andere Ersuchen darf das Bundeskriminalamt im Rahmen seiner Zuständigkeit 
(Satz 1) erledigen oder von einer anderen Polizeibehörde erledigen lassen, sofern die Bun-
desregierung hierzu allgemein oder für den Einzelfall die Genehmigung erteilt hat.

(2) Das Bundeskriminalamt darf eingehende Ersuchen gemäß Nr. 6 vermitteln. In den Fällen 
der Nr. 6 Satz 2 teilt das Bundeskriminalamt mit, ob die Rechtshilfe bewilligt wurde oder 
noch der Bewilligung durch die zuständige Behörde bedarf.
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(3) Das Bundeskriminalamt darf im Rahmen seiner originären und Auftragszuständigkeit 
nach dem Bundeskriminalamtsgesetz (BKAG) Ersuchen stellen

a) in den Fällen des § 163 Abs. 1 StPO, sofern eine Erledigung polizeilicher Ersuchen in 
einer völkerrechtlichen Übereinkunft vorgesehen ist,

b) sofern es sich um Ersuchen um Durchführung von Fahndungsmaßnahmen, um Perso-
nenfeststellungen, um Erteilung von Auskünften im Sinne der Nr. 118 Abs. 2 sowie zur 
Vorbereitung eines ausgehenden Ersuchens – z. B. um Feststellung der Aussagebereit-
schaft eines Zeugen – handelt und bei der Erledigung strafprozessuale Zwangsmaßnah-
men ausgeschlossen sind oder

c) sofern die Bundesregierung hierzu allgemein oder für den Einzelfall die Genehmigung 
erteilt hat.

(4) Das Bundeskriminalamt darf ausgehende Ersuchen von Justizbehörden um Maßnah-
men im Sinne des Absatzes 3 Buchst. b sowie um Festnahme, um Anordnung der vorläufi -
gen Auslieferungshaft oder um vorläufi ge Inhaftnahme vermitteln. Ferner darf es ausgehen-
de Ersuchen vermitteln, sofern in einer völkerrechtlichen Übereinkunft der Geschäftsweg 
über das Bundeskriminalamt – insbesondere über Interpol oder Europol – vorgesehen ist. 
Das gleiche gilt in Eilfällen, wenn der unmittelbare Geschäftsweg zugelassen ist. Das Bun-
deskriminalamt darf des Weiteren ausgehende Ersuchen im Sinne der Nr. 124 Abs. 3 und 4 
vermitteln und im Sinne der Nr. 124 Abs. 4 stellen. Soll ein Ersuchen, bei dem die Vorausset-
zungen dieses Absatzes nicht vorliegen, ausnahmsweise durch das Bundeskriminalamt ver-
mittelt werden, führt die ersuchende Behörde die Entscheidung ihrer obersten Justiz- oder 
Verwaltungsbehörde herbei.

(5) In den Fällen der Nr. 5 Buchst. c der Zuständigkeitsvereinbarung (abgedruckt im Anhang 
I unter Nr. 4) sowie der Nr. 13 Abs. 1 holt das Bundeskriminalamt die Entscheidung des 
zuständigen Bundesministeriums ein. Das Bundesministerium des Innern ist zu benachrich-
tigen.

Nr. 124 Tätigkeit anderer Polizeibehörden

(1) Andere Polizeibehörden verkehren mit ausländischen Behörden über das Bundeskrimi-
nalamt gemäß Nr. 6, soweit nicht in einer völkerrechtlichen Übereinkunft der unmittelbare 
Geschäftsweg auf der Ebene der Polizeibehörden vorgesehen ist oder aufgrund von Verein-
barungen des Bundesministers des Innern mit den obersten Landesbehörden Ausnahmen 
zugelassen sind.

(2) Andere Polizeibehörden dürfen eingehende polizeiliche Ersuchen erledigen, sofern dies 
in einer völkerrechtlichen Vereinbarung nach § 1 Abs. 3 IRG oder in einem unmittelbar gel-
tenden Rechtsakt der Europäischen Union vorgesehen ist. Zu beachten sind in diesem Be-
reich insbesondere bi- oder multilaterale Verträge zur grenzüberschreitenden Zusammenar-
beit in polizeilichen und justiziellen Angelegenheiten (vgl. Übersicht in Anlage IV zu Anhang 
II). Ferner dürfen sie auf ein eingegangenes Ersuchen einer ausländischen Behörde im Rah-
men innerstaatlichen Rechts Fahndungsmaßnahmen durchführen, Personenfeststellungen 
treffen, Auskünfte aus Registern, Dateien und sonstigen Sammlungen sowie aus kriminalpo-
lizeilichen Unterlagen erteilen und kriminaltechnische Gutachten erstatten. Bestehen gegen 
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die Erledigung Bedenken, ist die Entscheidung der obersten Verwaltungsbehörde herbeizu-
führen.

(3) Andere Polizeibehörden dürfen Ersuchen stellen

a) in den Fällen des § 163 Abs. 1 StPO, sofern eine Erledigung polizeilicher Ersuchen in 
einer völkerrechtlichen Übereinkunft vorgesehen ist,

b) sofern es sich um Ersuchen um Durchführung von Fahndungsmaßnahmen, um Perso-
nenfeststellungen, um Erteilung von Auskünften im Sinne der Nr. 118 Abs. 2 sowie zur 
Vorbereitung eines ausgehenden Ersuchens – z. B. um Feststellung der Aussagebereit-
schaft eines Zeugen – handelt und bei der Erledigung strafprozessuale Zwangsmaßnah-
men ausgeschlossen sind.

(4) Andere Polizeibehörden dürfen ferner auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ersuchen 
stellen, sofern in einer völkerrechtlichen Übereinkunft eine Pfl icht zur Erledigung solcher 
Ersuchen enthalten ist.

Nr. 125 Form und Inhalt des Ersuchens

(1) Das Ersuchen, um dessen Vermittlung das Bundeskriminalamt gebeten wird, muss die 
allgemein vorgeschriebenen Angaben enthalten. In den Fällen der Nr. 123 Abs. 4 Satz 5 ist 
dem Bundeskriminalamt auch mitzuteilen, dass die oberste Justiz- oder Verwaltungsbehör-
de die Genehmigung erteilt hat.

(2) Soll das Ersuchen im Original oder in dem von der ersuchenden Behörde festgelegten 
Wortlaut an die ausländische Behörde weitergegeben werden, ist darauf besonders hinzu-
weisen.

Nr. 126 Auskunft über Vorstrafen

Fordert eine ausländische Behörde bei einer Polizeibehörde eine Auskunft über Vorstrafen 
an, ist das Ersuchen unmittelbar dem Bundesamt für Justiz - Bundeszentralregister - zu 
übersenden.

Nr. 127 Tätigkeit der Finanzbehörden

Die Finanzbehörden (§ 6 AO) dürfen im Rahmen ihrer Zuständigkeit (vgl. auch § 74 IRG) 
Rechtshilfeersuchen erledigen und stellen sowie kriminaltechnische Gutachten erstatten. Ist 
ein ausgehendes Ersuchen durch eine Justizbehörde weiterzuleiten, so leitet die Finanzbe-
hörde dieser das Ersuchen zu. Zu beachten sind in diesem Bereich auch bi- oder multilate-
rale Verträge zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit (vgl. Übersicht in Anlagen I und 
IV zu Anhang II).
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Dritter Teil

Der Verkehr mit diplomatischen und konsularischen Vertretungen

Abschnitt 1

Der Verkehr mit deutschen Auslandsvertretungen

Nr. 128 Begriff der Auslandsvertretungen

(1) Deutsche Auslandsvertretungen sind die diplomatischen Vertretungen (Botschaften) so-
wie die berufskonsularischen Vertretungen (Generalkonsulate und Konsulate) der Bundesre-
publik Deutschland.

(2) Den diplomatischen Vertretungen sind in der Regel für einen bestimmten Amtsbezirk 
auch konsularische Aufgaben zugewiesen. Diese Aufgaben werden von Berufskonsularbe-
amtinnen und -beamten wahrgenommen.

(3) Ein Verzeichnis der Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland im Ausland erscheint 
mindestens einmal jährlich als Beilage zum Bundesanzeiger. Sonderdrucke der Beilage kön-
nen vom Verlag des Bundesanzeigers, Postfach 10 05 34, 50445 Köln, bezogen werden. Die 
Anschriften sind auch im Internet-Angebot des Auswärtigen Amtes unter www.auswaerti-
ges-amt.de aufgeführt.

Nr. 129 Grundsätze

(1) Die Zuständigkeit der deutschen Auslandsvertretungen für Amtshandlungen im Ausland 
und die Aufgaben der Berufskonsularbeamtinnen und -beamten ergeben sich aus dem Kon-
sulargesetz.

(2) Die Einschaltung der deutschen Auslandsvertretungen bei der Übermittlung von Rechts-
hilfeersuchen in strafrechtlichen Angelegenheiten richtet sich nach dem Ersten und dem 
Zweiten Teil.

(3) Darüber hinaus können die Auslandsvertretungen in eigener Zuständigkeit Ersuchen um 
Amtshandlungen erledigen, soweit dies mit dem Recht des Aufenthaltsstaates vereinbar ist 
(vgl. Länderteil). Im Allgemeinen beschränkt sich die Befugnis zur Amtshilfe auf die Erteilung 
von Auskünften, die Vornahme von Zustellungen an Deutsche und die Vernehmung von 
Deutschen als Zeuginnen, Zeugen, Sachverständige oder Beschuldigte; Zwangsmaßnah-
men dürfen hierbei nicht angedroht oder getroffen werden. In diesen Fällen ist der Verkehr 
zwischen den Heimatbehörden und den Auslandsvertretungen kein zwischenstaatlicher, 
sondern ein innerstaatlicher Verkehr.

Nr. 130 Inanspruchnahme der Auslandsvertretungen

(1) Sofern den deutschen Auslandsvertretungen die Durchführung von konsularischen Zu-
stellungen gestattet ist (vgl. Länderteil), können diese um entsprechende Amtshilfe in eigener 
Zuständigkeit ersucht werden. Hiervon sollte in der Regel allerdings abgesehen werden, so-
weit der unmittelbare Geschäftsweg für die Übermittlung von Rechtshilfeersuchen eröffnet 
ist.
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(2) Sofern den deutschen Auslandsvertretungen auch die Befugnis zu konsularischen Ver-
nehmungen eingeräumt ist (vgl. Länderteil), können diese nur ausnahmsweise bei Vorliegen 
besonderer Gründe um Amtshilfe in eigener Zuständigkeit ersucht werden. Solche Gründe 
liegen insbesondere dann vor, wenn der erstrebte Zweck durch ein Rechtshilfeersuchen an 
die Behörden des ersuchten Staates nicht oder nicht rechtzeitig erreicht werden würde oder 
wenn mit einem Rechtshilfeersuchen ein unzumutbarer Aufwand an Arbeit, Zeit oder Kosten 
verbunden wäre. Die Inanspruchnahme der deutschen Auslandsvertretung ist zu begründen. 
Vernehmungen, durch die eine richterliche Vernehmung ersetzt werden soll, können Berufs-
konsularbeamtinnen oder -beamte nur dann vornehmen, wenn sie die Befähigung zum Rich-
teramt haben oder hierzu vom Auswärtigen Amt besonders ermächtigt sind (vgl. § 19 Abs. 1 
und 2 Konsulargesetz). Andere Vernehmungen unterliegen diesem Vorbehalt nicht. Sofern 
eine Vernehmung nach Satz 4 erforderlich erscheint, ist dies in dem Ersuchen anzugeben.

(3) Ist den deutschen Auslandsvertretungen auch die Befugnis zu weiteren Amtshilfehand-
lungen zugestanden (vgl. Länderteil), gilt Absatz 2 Satz 1 bis 3 entsprechend.

Nr. 131 Dienstweg

(1) Amtshilfeersuchen können der deutschen Auslandsvertretung unter nachrichtlicher Be-
teiligung des Auswärtigen Amtes unmittelbar übersandt werden. Nr. 13 Abs. 1 gilt entspre-
chend.

(2) Bei der Teilnahme einer deutschen Richterin oder Beamtin oder eines deutschen Rich-
ters oder Beamten an Amtshandlungen der deutschen Auslandsvertretungen gelten die 
Nrn. 140 bis 142 entsprechend.

(3) Soll eine Angehörige oder ein Angehöriger einer deutschen Auslandsvertretung vernom-
men, ihr oder ihm ein Schriftstück zugestellt oder ihr oder ihm gegenüber eine sonstige 
Amtshilfehandlung vorgenommen werden, ist stets die Vermittlung des Auswärtigen Amts 
in Anspruch zu nehmen. Das Ersuchen ist der obersten Justiz- oder Verwaltungsbehörde 
vorzulegen.

Nr. 132 Gebühren und Auslagen 

Die bei der Erledigung von Amtshilfehandlungen anfallenden Gebühren und Auslagen sind 
nach Maßgabe der Auslandskostenverordnung auf Anforderung zu erstatten.

Abschnitt 2

Der Verkehr mit ausländischen Vertretungen in der
Bundesrepublik Deutschland

Nr. 133 Geschäftsverkehr mit ausländischen diplomatischen Vertretungen

(1) Mit den ausländischen diplomatischen Vertretungen ist ein unmittelbarer Geschäftsver-
kehr nicht zulässig. Soll ein Ersuchen (z. B. um Erteilung von Auskünften) an eine auslän-
dische diplomatische Vertretung gerichtet werden, ist es der obersten Justiz- oder Verwal-
tungsbehörde vorzulegen.
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(2) Unmittelbar eingehende Ersuchen einer ausländischen diplomatischen Vertretung sind 
der obersten Justiz- oder Verwaltungsbehörde vorzulegen.

Nr. 134 Geschäftsverkehr mit ausländischen konsularischen Vertretungen

(1) In Einzelfällen ohne grundsätzliche Bedeutung ist der unmittelbare Geschäftsverkehr mit 
den zuständigen ausländischen konsularischen Vertretungen oder den Konsularabteilungen 
der ausländischen diplomatischen Vertretungen zulässig. In den übrigen Fällen ist der obers-
ten Justiz- oder Verwaltungsbehörde zu berichten und deren Äußerung abzuwarten. Bei Er-
suchen um Akteneinsicht sind die hierfür geltenden besonderen Bestimmungen zu beachten. 

(2) Die Anschriften und die Amtsbezirke der ausländischen Konsulate und Konsularab-
teilungen ergeben sich aus dem vom Auswärtigen Amt herausgegebenen Verzeichnis der 
konsularischen Vertretungen und anderer Vertretungen in der Bundesrepublik Deutschland. 
Dieses Verzeichnis erscheint mindestens einmal jährlich als Beilage zum Bundesanzeiger. 
Sonderdrucke der Beilage können vom Verlag des Bundesanzeigers, Postfach 10 05 34, 
50445 Köln, bezogen werden. Die Anschriften sind auch im Internet-Angebot des Auswärti-
gen Amtes unter www.auswaertiges-amt.de aufgeführt.

Nr. 135 Geschäftsverkehr mit ausländischen Vertretungen in Haftsachen

(1) Auf Verlangen der betroffenen Person ist unverzüglich die konsularische Vertretung zu 
unterrichten, wenn in deren Amtsbezirk eine Angehörige oder ein Angehöriger ihres Staates 
festgenommen, in Straf- oder Untersuchungshaft genommen oder ihr oder ihm anderweitig 
die Freiheit entzogen wird. Jede von der betroffenen Person an die konsularische Vertretung 
gerichtete Mitteilung über ihre Inhaftierung und ihren Aufenthaltsort ist unverzüglich weiter-
zuleiten. Die betroffene Person ist nachweislich über die in Artikel 36 des Wiener Überein-
kommens vom 24. April 1963 über konsularische Beziehungen (WÜK) niedergelegten Rech-
te zu belehren.

(2) Eine völkerrechtliche Verpfl ichtung zur Unterrichtung ohne oder gegen den Willen der 
betroffenen Person (vgl. Länderteil) ist zu beachten.

(3) Der Schriftverkehr zwischen einer inhaftierten Person ausländischer Staatsangehörigkeit 
und der für diese zuständigen diplomatischen oder konsularischen ausländischen Vertre-
tung unterliegt der Überwachung und Beschränkung nach den allgemeinen Vorschriften.

Nr. 136 Besuchserlaubnis

(1) Ob eine gefangene Person durch Angehörige einer diplomatischen oder konsularischen 
Vertretung besucht werden darf und ob und auf welche Weise der Besuch zu überwachen 
ist (unter Mithilfe einer Dolmetscherin oder eines Dolmetschers, optisch und akustisch), ent-
scheidet die für die Erteilung der Besuchserlaubnis zuständige Behörde.

(2) An diese Behörde können sich konsularische Vertretungen unmittelbar wenden, wenn 
die gefangene Person eine Staatsangehörige oder Schutzbefohlene ihres Staates ist und die 
Behörde ihren Sitz im Amtsbezirk der konsularischen Vertretung hat.

(3) Über das Gesuch ist beschleunigt zu entscheiden. Dabei ist zu beachten, dass das Aus-
land in umgekehrten Fällen die deutsche Übung berücksichtigt. Nur aus zwingenden Grün-
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den wird die Erlaubnis zu versagen oder die Zulassung des Gesuchs erst für eine spätere 
Zeit in Aussicht zu stellen sein. Dabei sind Versagungsgründe gegenüber einer Verpfl ichtung 
nach Artikel 36 Abs. 1 Buchst. c WÜK sorgfältig abzuwägen. Ist die gefangene Person mit 
dem Besuch nicht einverstanden, wird die Besuchserlaubnis versagt.

Nr. 137 Fehlerhafte Zuleitung

Fehlerhaft zugeleitete Ersuchen sind nach Nr. 17 Abs. 2 zu behandeln.

Vierter Teil

Teilnahme an Amtshandlungen im ersuchten Staat

Abschnitt 1

Tätigkeit ausländischer Richterinnen, Richter, Beamtinnen oder Beamter
in der Bundesrepublik Deutschland

Nr. 138 Genehmigung

(1) Eine ausländische Richterin oder Beamtin oder ein ausländischer Richter oder Beamter 
darf in der Bundesrepublik Deutschland an Amtshandlungen nur teilnehmen, wenn dies von 
der zuständigen Behörde zuvor genehmigt oder die Genehmigung im Verhältnis zu bestimm-
ten Staaten allgemein erteilt worden ist.

(2) Die deutsche Richterin oder Beamtin oder der deutsche Richter oder Beamte führt die 
Amtshandlung selbst aus und wacht darüber, dass die ausländische Richterin oder Beam-
tin oder der ausländische Richter oder Beamte nur in dem durch die Sachlage gebotenen 
Umfang in den Gang der Ermittlungen eingreift und dass von der zuständigen Behörde etwa 
gestellte Bedingungen eingehalten werden.

Nr. 139 Behandlung unmittelbar eingehender Ersuchen

Geht ein Ersuchen, in dem um Teilnahme ausländischer Richterinnen oder Beamtinnen oder 
ausländischer Richter oder Beamter gebeten wird, unmittelbar ein oder trifft eine ausländi-
sche Richterin oder Beamtin oder ein ausländischer Richter oder Beamter mit einem Rechts-
hilfeersuchen unangekündigt bei einer deutschen Behörde ein, ist unverzüglich und unmit-
telbar und noch vor Beginn der Amtshandlung die Genehmigung der zuständigen Behörde 
einzuholen, soweit diese nicht im Verhältnis zu bestimmten Staaten allgemein erteilt ist.
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Abschnitt 2

Teilnahme deutscher Richterinnen oder Beamtinnen oder deutscher Richter
oder Beamter an Amtshandlungen im Ausland

Nr. 140 Genehmigung durch die oberste Justiz- oder Verwaltungsbehörde

(1) Die Teilnahme einer deutschen Richterin oder Beamtin oder eines deutschen Richters 
oder Beamten an Amtshandlungen im Ausland bedarf der Genehmigung der obersten Jus-
tiz- oder Verwaltungsbehörde. Die Ausübung dieser Befugnis kann übertragen sein. Ist die 
Genehmigung nicht allgemein erteilt, so ist sie einzuholen, bevor das Ersuchen an eine aus-
ländische Behörde oder an eine deutsche Auslandsvertretung abgesandt wird.

(2) Die Teilnahme soll nur angeregt werden, wenn besondere Umstände eine Anwesenheit 
erfordern, namentlich wenn zu erwarten ist, dass durch die Inanspruchnahme der ausländi-
schen Behörden allein der mit dem Ersuchen erstrebte Zweck nicht erreicht würde.

(3) In dem Bericht sind die Sachlage und die Gründe der Teilnahme darzustellen. Dem Be-
richt ist beizufügen:

a) das Original des Rechtshilfeersuchens, wenn für die Stellung des Ersuchens der ministe-
rielle oder der diplomatische Geschäftsweg vorgeschrieben ist,

b) in den übrigen Fällen ein Entwurf des Ersuchens.

(4) Zusätzliche, z. B. reisekostenrechtliche Vorschriften über Auslandsdienstreisen bleiben 
unberührt.

(5) Die Regelungen der Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend für die Teilnahme einer deut-
schen Richterin oder Beamtin oder eines deutschen Richters oder Beamten an Amtshand-
lungen im Ausland auf Ersuchen einer ausländischen Stelle.

Nr. 141 Ausnahmen von der Genehmigungspfl icht nach Nr. 140 Abs.1

(1) Das Bundeskriminalamt, die Bundespolizeibehörden, die Polizeibehörden der Länder 
und die Finanzbehörden dürfen im Rahmen ihrer Zuständigkeit Beamtinnen oder Beamte 
ohne Genehmigung in das Ausland entsenden, wenn ohne die sofortige Entsendung der 
Ermittlungszweck nicht erreicht werden kann und die ausländische Behörde vorher zuge-
stimmt hat. Der obersten Verwaltungsbehörde ist gleichzeitig mit der Entsendung der Beam-
tin oder des Beamten zu berichten.

(2) Soll nach Bewilligung der Auslieferung oder der Vollstreckungshilfe entsprechend dem 
Ersuchen eine Person auf dem Luftweg in das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land überstellt werden, darf eine notwendige Zahl von Polizeibediensteten in das Ausland 
ohne Genehmigung entsandt werden.

Nr. 142 Genehmigung der ausländischen Regierung

(1) Eine deutsche Richterin oder Beamtin oder ein deutscher Richter oder Beamter darf an 
Amtshandlungen im Ausland nur mit vorheriger Genehmigung der ausländischen Regierung 
teilnehmen, sofern diese die Anwesenheit nicht generell gestattet hat. Ist die Genehmigung 



239

nicht von der obersten Justiz- oder Verwaltungsbehörde eingeholt und der Richterin oder 
Beamtin oder dem Richter oder Beamten mitgeteilt worden, hat sie oder er sich vor Reise-
antritt der Unterstützung der ersuchten Behörde oder der deutschen Auslandsvertretung zu 
bedienen.

(2) Ausländische Bedingungen und Wünsche sind stets genau zu beachten, auch wenn sie 
erst im Ausland durch eine ausländische Behörde mitgeteilt werden.

Abschnitt 3

Grenzüberschreitende besondere Ermittlungsmethoden

Nr. 142a Grenzüberschreitende Observation (einschließlich kontrollierter Lieferung)

(1) Einer vorherigen Genehmigung nach den Vorschriften dieses Teils bedarf es für die Tä-
tigkeit im Rahmen von grenzüberschreitenden Observationen aufgrund völkerrechtlicher 
Übereinkünfte nicht, soweit diese ein hoheitliches Tätigwerden ohne vorherige Genehmi-
gung gestatten.

(2) Im Übrigen soll bei eingehenden Ersuchen die Behörde entscheiden, in deren Bereich 
die verkehrsgünstigste Verbindung liegt, wenn andere Anhaltspunkte für den voraussicht-
lichen Ort des Grenzübertritts fehlen.

Nr. 142b Gemeinsame Koordinierungsgruppen

Die Vorschriften des 1. und 2. Abschnitts gelten für die Teilnahme von Richterinnen, Rich-
tern, Beamtinnen und Beamten an Gruppen- oder Arbeitstreffen, die den Zweck haben, im 
Einzelfall einen Informationsaustausch durchzuführen oder strafrechtliche Ermittlungen in-
ternational zu koordinieren und zu unterstützen. Die Herausgabe von Beweismaterial ist nur 
zulässig, soweit sie von der Bewilligung erfasst ist.

Nr. 142c Gemeinsame Ermittlungsgruppen

(1) Die Errichtung einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe oder eines gemeinsamen Ermitt-
lungsteams (vgl. Artikel 24 des Übereinkommens vom 18. Dezember 1997 auf Grund von 
Artikel K.3 des Vertrags über die gegenseitige Amtshilfe und Zollzusammenarbeit der Zoll-
verwaltungen – Neapel II) und die Änderung der Errichtungsvereinbarung stellen Angelegen-
heiten besonderer Bedeutung dar, über die nach Nr. 13 zu berichten ist. Die Unterrichtung 
des nationalen Mitglieds von EUROJUST (§ 6 Eurojust-Gesetz – EJG) erfolgt grundsätzlich 
nach Äußerung der nach Satz 1 zuständigen Behörde.

(2) Die Notwendigkeit der Bildung einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe ist zu begründen. 
Eine solche Maßnahme soll nur angeregt werden, wenn schwierige und aufwändige Ermitt-
lungen zu führen sind, die eine über Nr. 142b hinausgehende abgestimmte Vorgehensweise 
erfordern.

(3) Die Formulierung der Errichtungsvereinbarung soll sich an den Mustern orientieren, die 
von der Europäischen Union (Amtsblatt der EU vom 19.03.2010, C 70) oder dem Bundesamt 
für Justiz zur Verfügung gestellt werden.
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(4) Die Arbeit der gemeinsamen Ermittlungsgruppe kann durch EUROJUST und EUROPOL 
unterstützt werden.

(5) Nach Maßgabe der Vereinbarung kann ein entsandtes ausländisches Mitglied der Grup-
pe mit der Durchführung bestimmter Ermittlungsmaßnahmen betraut werden (vgl. auch § 93 
IRG).

(6) Für die Teilnahme von deutschen Richterinnen, Richtern, Beamtinnen oder Beamten an 
gemeinsamen Ermittlungsgruppen im Ausland ist Nr. 142 Abs. 2 zu beachten.

Fünfter Teil

Verfolgungsersuchen

Nr. 143 (unbesetzt)

Nr. 144 Eingehende Verfolgungsersuchen

(1) Die ersuchende Behörde ist, soweit der unmittelbare Geschäftsweg zugelassen ist, über 
Einleitung und Ausgang des Straf- oder Bußgeldverfahrens zu unterrichten. In den übrigen 
Fällen berichtet die Verfolgungsbehörde hierüber der obersten Justiz- oder Verwaltungsbe-
hörde. In beiden Fällen ist eine Mehrfertigung der verfahrensabschließenden Entscheidung 
beizufügen.

(2) Für fehlerhafte Zuleitungen gilt Nr. 17 entsprechend.

(3) Zur Verfügung gestellte Akten, sonstige Unterlagen und Gegenstände sind nach Ab-
schluss des Verfahrens zurückzugeben, wenn die ausländische Behörde darum gebeten hat.

Nr. 145 Voraussetzungen eines ausgehenden Verfolgungsersuchens

(1) Hält sich eine Person, die im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland wegen ei-
ner Straftat, für die eine Auslieferung nicht in Betracht kommt (vgl. Nr. 88) oder wegen einer 
Ordnungswidrigkeit verfolgt wird, im Ausland auf, hat die Verfolgungsbehörde zu prüfen, 
ob der ausländische Staat um Verfolgung ersucht werden soll. Dabei ist der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit zu beachten.

(2) Entsprechend ist zu verfahren, wenn ein Ersuchen um Vollstreckungshilfe (vgl. Nr. 105) 
nicht in Betracht kommt.

Nr. 146 Form und Inhalt eines ausgehenden Verfolgungsersuchens

(1) Bei Ersuchen um Verfolgung einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit sind die in völker-
rechtlichen Übereinkünften enthaltenen Sonderregelungen insbesondere zum Geschäfts-
weg zu beachten. Soll um die Verfolgung einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit ersucht 
werden, ist der obersten Justiz- oder Verwaltungsbehörde zu berichten, wenn nicht der un-
mittelbare Geschäftsweg zugelassen ist. 
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(2) Dem Bericht (vgl. Muster Nr. 34) oder dem Ersuchen (vgl. Muster Nr. 34a) sind beizufügen:

a) eine für die ausländische Verfolgungsbehörde bestimmte Sachverhaltsdarstellung in der 
sich aus Nr. 30 Abs. 4 ergebenden Anzahl und

b) falls kein Übersetzungsverzicht vereinbart ist, zwei Fertigungen einer Übersetzung der 
Sachverhaltsdarstellung.

Um einem ausländischen Rechtshilfeersuchen zuvorzukommen, sollte eine Mehrfertigung 
der Akten oder wesentlicher Aktenteile beigefügt werden.

(3) Die Sachverhaltsdarstellung (vgl. Muster Nr. 35) muss Angaben über die Person und die 
Staatsangehörigkeit der beschuldigten Person, über das Ergebnis der bisherigen Ermitt-
lungen und über die etwa sonst zur Vorbereitung der Verfolgung getroffenen Maßnahmen 
enthalten. Soweit sich diese Angaben bereits aus einer gegen diese erhobenen Anklage oder 
aus einem gegen diese ergangenen Urteil ergeben, kann in der Sachverhaltsdarstellung auf 
die beizufügende Anklage oder das Urteil Bezug genommen werden, es sei denn, dass eine 
Übersetzung nach Absatz 2 Buchst. b beizufügen ist. Hat die beschuldigte Person wegen 
der Tat Untersuchungs- oder Strafhaft erlitten, ist deren Dauer mitzuteilen. Die auf den Fall 
anwendbaren deutschen Bestimmungen sind im Wortlaut wiederzugeben.

(4) Ein Ersuchen um Verfolgung hindert die weitere Verfolgung im Hoheitsgebiet der Bun-
desrepublik Deutschland nur, wenn und soweit dies in einer völkerrechtlichen Übereinkunft 
bestimmt ist.

Nr. 147 Vorbereitende Maßnahmen

Bei Gefahr im Verzug können zur Vorbereitung der Verfolgung im Ausland gemäß Nr. 6 über 
das Bundeskriminalamt Maßnahmen angeregt werden.

Sechster Teil

Mitteilungen über Auslandsverurteilungen

Nr. 148 Mitteilungen ausländischer Stellen

Amtliche Mitteilungen ausländischer Stellen über Verurteilungen deutscher Staatsangehöri-
ger im Ausland sind – soweit sie unmittelbar bei einer Strafverfolgungsbehörde oder einem 
Gericht eingehen – dem Bundesamt für Justiz – Bundeszentralregister – auf direktem Weg 
zuzuleiten. Nr. 24 gilt entsprechend.
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Kapitel B

Besondere Richtlinien für den Verkehr mit den Mitgliedstaaten
der Europäischen Union

Erster Teil

Allgemeines

Nr. 149 Geltung der Regelungen von Kapitel A

Die in Kapitel A enthaltenen Vorschriften fi nden im Rechtshilfeverkehr mit den Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union entsprechende Anwendung, soweit sich aus den Vorschriften in 
Kapitel B nichts anderes ergibt.

Nr. 150 Völkerrechtliche Vereinbarungen

Völkerrechtliche Vereinbarungen bleiben neben den in das nationale Recht umgesetzten 
Rahmenbeschlüssen des Rates der Europäischen Union weiterhin anwendbar, soweit ihre 
Regelungen über die Regelungen der Rahmenbeschlüsse hinaus die Rechtshilfe erleichtern 
oder beschleunigen und Einvernehmen zwischen den betroffenen Mitgliedstaaten über ihre 
weitere Anwendbarkeit besteht.

Nr. 151 Einschaltung von EUROJUST und Europäischem Justizellen Netz (EJN)

(1) EUROJUST und EJN sind Einrichtungen der EU und können strafrechtliche Verfahren 
mit internationalem Bezug wirkungsvoll unterstützen, insbesondere wenn Kontakte auf dem 
unmittelbaren Geschäftsweg nicht ausreichend sind. Bei bilateralen Ersuchen bietet sich 
vorrangig die Nutzung des EJN an.

(2) Das EJN ist dezentral organisiert und hat Ansprechpartner in allen Mitgliedstaaten. Kon-
takte erfolgen über die EJN-Kontaktstellen. In Deutschland sind Kontaktstellen in jedem 
Bundesland bei einer Staatsanwaltschaft, beim Generalbundesanwalt und beim Bundes-
amt für Justiz eingerichtet. Allgemeine Informationen mit praktisch wichtigen Hinweisen zur 
Rechtshilfe (z. B. Zuständigkeit der Justizbehörden in den Mitgliedstaaten mit Anschriften, 
Wörterbuch, Vordrucke) können über die Internetadresse www.ejn-crimjust.europa.eu abge-
rufen werden.

(3) EUROJUST ist im Gegensatz zum EJN zentral in Den Haag angesiedelt. Auf die Internet-
adresse www.eurojust.europa.eu wird verwiesen.

(4) Wird Kontakt zu EUROJUST aufgenommen, empfi ehlt sich, zugleich die zuständige 
EJN-Kontaktstelle zu unterrichten.

(5) Bei Meinungsverschiedenheiten mit EUROJUST (vgl. auch § 5 EJG) ist der obersten 
Justizbehörde zu berichten. Unberührt bleiben die Berichtspfl ichten nach allgemeinen Vor-
schriften.

Nr. 151a Unterstützung durch das Europäische Polizeiamt (Europol)

Das Europäische Polizeiamt (Europol) kann strafrechtliche Verfahren mit internationalem 
Bezug wirkungsvoll unterstützen. Die Zusammenarbeit erfolgt über das Bundeskriminalamt 
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(§ 1 Europol-Gesetz, Nr. 6 RiVASt). Für die Vermittlung justizieller Rechtshilfeersuchen wird 
auf Nr. 123 Abs. 4 verwiesen.

Nr. 151b Zusammenarbeit mit dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF)

Justizbehörden können im Rahmen der Amtshilfe mit dem Europäischen Amt für Betrugsbe-
kämpfung (OLAF) zusammenarbeiten. OLAF hat zum Schutz der fi nanziellen Interessen der 
Europäischen Gemeinschaften verwaltungsrechtliche Untersuchungsbefugnisse. OLAF hat 
keinen Rechtsanspruch auf Übermittlung von Auskünften aus strafrechtlichen Ermittlungs-
verfahren.

Nr. 152 Stufensystem des § 1 Abs. 3 IRG bei eingehenden Ersuchen

Ergibt sich die Zulässigkeit der Erledigung eines Rechtshilfeersuchens nicht aus dem Achten, 
Neunten oder Zehnten Teil des IRG, kann sie aus Regelungen in völkerrechtlichen Verein-
barungen folgen, soweit diese unmittelbar anwendbares innerstaatliches Recht geworden 
sind. Hilfsweise kann sich die Zulässigkeit aus den Vorschriften des IRG zum Bereich der 
vertragslosen Rechtshilfe ergeben, soweit die Regelungen im Achten, Neunten oder Zehnten 
Teil nicht abschließend sind.

Zweiter Teil

Europäischer Haftbefehl

Nr. 153 Materialien und Muster zum Europäischen Haftbefehl

(1) Materialien zum Europäischen Haftbefehl und zur Anwendung in den Mitgliedstaaten der 
EU sind im Internet unter anderem abrufbar unter

a) www.consilium.europa.eu

b) www.ejn-crimjust.europa.eu

c) http://www.thüringen.de/de/Justiz/Rechtshilfe/

(2) Auf die Muster Nr. 41 – Antrag auf amtsrichterliche Vernehmung bei Europäischem Haft-
befehl, Muster Nr. 42 – Antrag auf Auslieferungshaftbefehl bei Europäischem Haftbefehl, 
Nr. 43 – Bewilligung der Auslieferung bei Europäischem Haftbefehl und Muster Nr. 44 – Ant-
wort an den ersuchenden Mitgliedstaat nach Entscheidung über den Europäischen Haftbe-
fehl wird hingewiesen.

Nr. 154 Besondere Berichtspfl icht

Unbeschadet der sonstigen Berichtspfl ichten berichtet die zuständige deutsche Behörde 
der obersten Justizbehörde vorab und zeitnah, wenn der Wegfall der Prüfung der beidersei-
tigen Strafbarkeit nach § 81 Nr. 4 IRG zu Schwierigkeiten führt.
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Abschnitt 1

Eingehende Ersuchen

Nr. 155 Anwendungsbereich, anzuwendende Vorschriften

Dieser Abschnitt gilt für eingehende Auslieferungsersuchen aus einem Mitgliedstaat unab-
hängig davon, ob ein Europäischer Haftbefehl oder die in § 10 IRG genannten Unterlagen 
übermittelt werden. Eine in das Schengener Informationssystem (SIS) eingestellte Aus-
schreibung nach Artikel 95 SDÜ gilt als Europäischer Haftbefehl nach Maßgabe des § 83a 
Abs. 2 IRG.

Nr. 156 Verfahren nach Festnahme aufgrund einer SIS- oder
INTERPOL-Ausschreibung

Nach einer Festnahme übermittelt das Bundeskriminalamt entsprechend Nr. 6 die bei ihm 
vorhandenen Unterlagen, insbesondere, soweit vorhanden, das Formular des Europäischen 
Haftbefehls sowie die Bezeichnung und Anschrift der ersuchenden Justizbehörde (mit E-
Mail-Adresse, Telefon- und Faxnummer), und eine Übersetzung des Sachverhalts und des-
sen rechtlicher Würdigung an die zuständige Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht 
und an die festnehmende Polizeidienststelle zur Vorlage bei dem zuständigen Gericht.

Das Bundeskriminalamt teilt dem SIRENE- bzw. INTERPOL-Büro des ersuchenden Mitglied-
staates Name und Anschrift der zuständigen Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht 
(mit Telefon- und Faxnummer und E-Mail-Anschrift) mit.

Nr. 157 Ergänzung der Auslieferungsunterlagen

(1) Hält die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht über die übermittelten Unter-
lagen hinaus weitere Unterlagen zur Durchführung des Auslieferungsverfahrens für erfor-
derlich, so sind diese unter Gewährung einer angemessenen Frist auf dem unmittelbaren 
Geschäftsweg beim ersuchenden Mitgliedstaat anzufordern. Auf die Notwendigkeit der 
Beifügung von Übersetzungen ist gegebenenfalls (vgl. Länderteil) hinzuweisen. Liegt ein 
Europäischer Haftbefehl nur in elektronisch übermittelter Form vor und bestehen Zweifel 
an der Echtheit, die nicht auf andere geeignete Weise ausgeräumt werden können, soll der 
ersuchende Staat unverzüglich aufgefordert werden, das Original oder eine beglaubigte Ab-
schrift zu übermitteln.

(2) Wird um Auslieferung zur Vollstreckung eines Abwesenheitsurteils ersucht und fehlt eine 
den Voraussetzungen des § 83 Nr. 3 IRG genügende Erklärung, ist dem ersuchenden Staat 
unverzüglich und unter Gewährung einer angemessenen Frist Gelegenheit zur Vervollständi-
gung der Auslieferungsunterlagen zu geben. Dabei soll der ersuchende Staat zu einer Dar-
stellung der Rechtsgrundlagen für ein neues Verfahren in Anwesenheit der verfolgten Person 
aufgefordert werden.

Nr. 158 Auslieferung deutscher Staatsangehöriger

(1) Die Entscheidung, ob die Bewilligung der Auslieferung nach § 83b Abs. 1 Buchst. a 
und b IRG abgelehnt wird, ist nach denselben Grundsätzen zu treffen, die bei mehrfacher 
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örtlicher Zuständigkeit in Deutschland gelten. Der Effektivität der Strafverfolgung kommt bei 
dieser Entscheidung besondere Bedeutung zu. Im Zweifel ist bei deutschen Staatsangehöri-
gen die Bewilligung der Auslieferung zur Strafverfolgung abzulehnen und in Deutschland ein 
Verfahren zu führen.

(2) Die nach § 80 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IRG erforderliche Sicherung der Rücküberstellung zur 
Vollstreckung kann dadurch gewährleistet werden, dass die Auslieferung unter der Bedin-
gung bewilligt wird, dass der ersuchende Mitgliedstaat nach Verhängung einer rechtskräfti-
gen Freiheitsstrafe oder sonstigen Sanktion anbietet, die verfolgte Person auf deren Wunsch 
in den Geltungsbereich dieses Gesetzes zurück zu überstellen. Die verfolgte Person ist vor 
der Überstellung auf das Recht auf Rücküberstellung in geeigneter Form hinzuweisen.

(3) Die Rücküberstellung einer nach § 80 IRG ausgelieferten Person richtet sich nach den 
gesetzlichen und vertraglichen Vorschriften über die Vollstreckungshilfe.

Nr. 159 Auslieferung ausländischer Staatsangehöriger

(1) In Bezug auf die Entscheidung, ob die Bewilligung der Auslieferung nach § 83b Abs. 1 
Buchst. a und b IRG abgelehnt wird, gelten Nr. 158 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2.

(2) Bei der Auslieferung von ausländischen Staatsangehörigen, die im Inland ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt haben, kann die Bewilligung ferner nach § 83b Abs. 2 IRG abgelehnt 
werden. Bei der Prüfung, ob sich eine Person gewöhnlich im Inland aufhält, kommen der 
Rechtmäßigkeit und der Dauer des Aufenthaltes sowie familiären und berufl ichen Bindungen 
Indizwirkung zu. Erforderlichenfalls holt die Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht eine 
Stellungnahme der zuständigen Behörde der inneren Verwaltung ein. Im Rahmen der nach 
§ 83b Abs. 2 Buchst. b IRG erforderlichen Ermessensausübung ist neben der Dauer des Auf-
enthaltes und der familiären und sozialen Bindung der verfolgten Person im Inland auch die 
Erreichbarkeit des mit einer Strafvollstreckung im Inland verfolgten Resozialisierungszieles 
zu berücksichtigen.

Nr. 159a Anhörung der verfolgten Person

Im Auslieferungsverfahren nach dem Achten Teil des IRG erfolgt die erste Anhörung der 
verfolgten Person über § 22 IRG hinaus (zugleich auch) gemäß § 28 IRG, soweit ein Europä-
ischer Haftbefehl oder eine Ausschreibung im SIS vorliegt.

Nr. 160 Durchlieferung

Für die Durchlieferung Deutscher aus einem Mitgliedstaat durch Deutschland in einen ande-
ren Mitgliedstaat gilt Nr. 158 Abs. 1 entsprechend.

Nr. 161 Besondere Berichtspfl ichten

(1) Die oberste Justizbehörde ist nach Entscheidung über die Bewilligung unter Beifügung 
von zwei Kopien der Auslieferungsunterlagen, der Bewilligungsentscheidung sowie gegebe-
nenfalls der gerichtlichen Zulässigkeitsentscheidung und der Angabe des Übergabedatums 
zu unterrichten.
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(2) Unbeschadet der sonstigen Berichtspfl ichten berichtet die Staatsanwaltschaft bei dem 
Oberlandesgericht vorab und zeitnah, wenn

a) eine Entscheidung nach § 83b Abs. 1 Buchst. c IRG getroffen werden soll,

b) das Auslieferungsersuchen mit einem deutschen Strafanspruch zusammentrifft und zwi-
schen den zuständigen deutschen Staatsanwaltschaften kein Einvernehmen über den 
Vorrang der Auslieferung erzielt werden kann.

(3) Die oberste Justizbehörde ist zu unterrichten, wenn die Fristen in § 83c Abs. 1 bis 3 und 
5 IRG nicht eingehalten werden können.

Abschnitt 2

Ausgehende Ersuchen

Nr. 162 Europäischer Haftbefehl

Im Auslieferungsverkehr mit Mitgliedstaaten ist das Formular des Europäischen Haftbefehls 
(Vordruck Nr. 40) zu verwenden. Der Europäische Haftbefehl ist auf aktuellem Stand zu hal-
ten.

Nr. 163 Verfahren nach Festnahme einer international ausgeschriebenen Person

(1) Nach Mitteilung einer Festnahme

a) übersendet das Bundeskriminalamt das von ihm erstellte Begleitpapier A an das SIRENE-
Büro des festnehmenden Mitgliedstaates (oder, soweit ein solches nicht besteht, an das 
INTERPOL-Büro des festnehmenden Mitgliedstaates),

b) teilt das Bundeskriminalamt diesem Büro mit, dass eine beglaubigte Mehrfertigung des 
Europäischen Haftbefehls und, soweit erforderlich (vgl. Länderteil), eine Übersetzung auf 
dem unmittelbaren Geschäftsweg zwischen den betroffenen Justizbehörden nachge-
reicht wird und

c) gibt das Bundeskriminalamt Bezeichnung und Anschrift der ersuchenden Behörde (mit 
E-Mail-Adresse, Telefon- und Faxnummer) an. 

Das Bundeskriminalamt unterrichtet die zuständige deutsche Justizbehörde entsprechend 
Nr. 6 von der Festnahme und teilt dieser Bezeichnung und Anschrift der zuständigen Behör-
de des festnehmenden Mitgliedstaates (mit E-Mail-Adresse, Telefon- und Faxnummer) mit. 
Entsprechendes gilt, wenn mehrere Europäische Haftbefehle vorliegen.

(2) Die durch das Bundeskriminalamt von der Festnahme unterrichtete zuständige deut-
sche Justizbehörde erstellt das Exemplar eines Europäischen Haftbefehls, soweit noch kei-
nes ausgestellt ist. Sie übersendet eine beglaubigte Mehrfertigung des ihr vorliegenden oder 
nach Satz 1 hergestellten Exemplars in deutscher Sprache unverzüglich auf dem unmittel-
baren Geschäftsweg der zuständigen Behörde des festnehmenden Mitgliedstaates und fügt, 
soweit erforderlich (vgl. Länderteil), eine von ihr gefertigte Übersetzung bei.
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Nr. 164 Zusicherung der Rücküberstellung

(1) Verlangt ein Mitgliedstaat bei der Auslieferung die Zusicherung, dass die verfolgte Per-
son nach Verhängung einer rechtskräftigen Freiheitsstrafe oder sonstigen Sanktion auf de-
ren Wunsch zur weiteren Vollstreckung zurück überstellt wird, ist eine Erklärung folgenden 
Inhalts von der für das Auslieferungsverfahren zuständigen Bewilligungsbehörde abzuge-
ben:

„Es wird zugesichert, dass die verfolgte Person im Falle einer rechtskräftigen Verurteilung in 
der Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage des Übereinkommens über die Über-
stellung verurteilter Personen vom 21. März 1983 zur weiteren Strafvollstreckung nach …. 
zurück überstellt wird“.

(2) Sofern der ersuchte Staat eine Auslieferung ausdrücklich davon abhängig macht, dass 
er die gegen die verfolgte Person zu verhängende Strafe im Verfahren nach Artikel 9 Abs. 1 
Buchst. b i. V. m. Artikel 11 des Übereinkommens über die Überstellung verurteilter Perso-
nen vom 21. März 1983 vollstrecken kann, kann zusätzlich folgende Zusicherung abgegeben 
werden:

„Die Überstellung erfolgt bedingungsfrei, so dass gegebenenfalls das Umwandlungsverfah-
ren nach Artikel 11 des vorbezeichneten Übereinkommens angewendet werden kann.“

Nr. 165 Besondere Berichtspfl ichten

(1) Die oberste Justizbehörde ist nach Übergabe oder Eingang der ablehnenden Entschei-
dung unter Beifügung von zwei Kopien der Auslieferungsunterlagen, der Bewilligungsent-
scheidung sowie gegebenenfalls der gerichtlichen Zulässigkeitsentscheidung und der An-
gabe des Übergabedatums zu unterrichten.

(2) Unbeschadet der sonstigen Berichtspfl ichten berichtet die zuständige deutsche Behör-
de der obersten Justizbehörde unverzüglich, wenn abweichend von den im Länderteil ent-
haltenen Hinweisen Übersetzungen des Formulars des Europäischen Haftbefehls gefordert 
wurden.

(3) Die oberste Justizbehörde ist zu unterrichten, wenn im RB-EuHb enthaltene Fristen 
ohne sachlichen Grund erheblich überschritten wurden.

Dritter Teil

Vollstreckungshilfeverkehr mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union

Abschnitt 1

Freiheitsentziehende Sanktionen

Nr. 166 (unbesetzt) 
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Abschnitt 2

Europäische Geldsanktion

Unterabschnitt 1

Allgemeines

Nr. 167 Unmittelbarer Dienstweg; aktenführende Behörde 

Das Bundesamt für Justiz ist die nationale Bewilligungsbehörde für ein- und ausgehende 
Ersuchen nach Abschnitt 2 des Neunten Teils des IRG. Zugleich ist das Bundesamt für Justiz 
aktenführende Behörde für eingehende Ersuchen. Zwischen dem Bundesamt für Justiz ei-
nerseits sowie den Amtsgerichten, den Staatsanwaltschaften bei den Oberlandesgerichten 
und bei den Landgerichten sowie den Verwaltungsbehörden des Bundes und der Länder 
andererseits ist zur Vereinfachung und Beschleunigung des Verfahrens der unmittelbare 
Dienstweg einzuhalten. Berichts- und Beteiligungspfl ichten bleiben unberührt. Der Kontakt 
mit dem Bundesamt für Justiz kann auch per E-Mail aufgenommen werden, bei eingehen-
den Ersuchen unter der Anschrift rb-geld-eingehend@bfj.bund.de, bei ausgehenden Ersu-
chen unter der Anschrift rb-geld-ausgehend@bfj.bund.de.

Nr. 168  Geschäftsverkehr mit den Mitgliedstaaten

Der Geschäftsverkehr mit den Mitgliedstaaten obliegt ausschließlich dem Bundesamt für 
Justiz. Nr. 173 Absatz 2 bleibt unberührt. Nr. 17 Absatz 2 Satz 2 fi ndet keine Anwendung; das 
Bundesamt für Justiz bestätigt den Eingang eines Ersuchens gegenüber der zuständigen 
Behörde des ersuchenden Mitgliedstaates. 

Unterabschnitt 2

Eingehende Ersuchen

Nr. 169 Verfolgbarkeit im Inland (§ 87d Nr. 1 IRG)

(1) Kommt eine Ablehnung der Bewilligung eines Ersuchens nach § 87d Nr. 1 IRG in Be-
tracht, setzt sich das Bundesamt für Justiz mit der für den Inlandstatort oder gleichgestellten 
Tatort zuständigen Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht oder mit der zuständigen Ver-
waltungsbehörde ins Benehmen. Richtet sich die Geldsanktion gegen einen Jugendlichen 
oder Heranwachsenden im Sinne des JGG, wendet sich das Bundesamt für Justiz an die 
Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht oder an die Verwaltungsbehörde, in deren Bezirk 
die betroffene Person ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat.

(2) Die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht oder die Verwaltungsbehörde prüft, ob die 
dem Ersuchen zugrunde liegende Tat verfolgbar ist und gegebenenfalls verfolgt werden soll.1 
Das Ergebnis der Prüfung teilt die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht oder die Verwal-

1 vgl. BT-Drs- 17/1288, S. 27
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tungsbehörde dem Bundesamt für Justiz unter Angabe der wesentlichen Gründe mit, um 
dem Bundesamt für Justiz die Ausübung des Ermessens nach § 87d Nr. 1 IRG zu ermögli-
chen.

(3) Das Bundesamt für Justiz unterrichtet die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht oder 
die Verwaltungsbehörde über seine Entscheidung nach § 87d Nr. 1 IRG und den Ausgang 
des Verfahrens.

Nr. 170 Herbeiführung der gerichtlichen Entscheidung (§§ 87g, 87i IRG)

Hilft das Bundesamt für Justiz dem Einspruch der betroffenen Person gemäß § 87g Absatz 1 
Satz 2 IRG nicht ab oder stellt es den Antrag nach § 87i Absatz 1 IRG, eine Geldsanktion für 
vollstreckbar zu erklären und umzuwandeln, übersendet es die Akten unmittelbar an das für 
die betroffene Person zuständige Amtsgericht.

Nr. 171 Gerichtliche Entscheidung nach Einspruch des Betroffenen (§ 87h IRG); 
Vollstreckung (§ 87n IRG) 

(1) Wird der Einspruch ganz oder teilweise rechtskräftig als unzulässig verworfen oder als 
unbegründet zurückgewiesen, übersendet das Amtsgericht die Akten zur Vollstreckung an 
die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht oder den Jugendrichter als Vollstreckungsleiter 
(Vollstreckungsbehörde) und weist dabei auf Absatz 4 hin. Zeitgleich erteilt das Amtsgericht 
dem Bundesamt für Justiz eine Abgabenachricht mit Angabe der Anschrift und gegebenen-
falls sonstiger Kontaktdaten der zuständigen Vollstreckungsbehörde.

(2) Ist die Entscheidung des anderen Mitgliedstaates rechtskräftig für nicht vollstreckbar 
erklärt worden oder ist die betroffene Person unbekannten Aufenthalts, sendet das Amts-
gericht dem Bundesamt für Justiz die Akten zurück.

(3) Über eine Zahlung im ersuchenden Mitgliedstaat informiert das Bundesamt für Justiz 
unverzüglich – nach Möglichkeit vorab auf elektronischem Weg – die Vollstreckungsbehörde 
oder das befasste Gericht, damit diese prüfen können, ob in der Zahlung eine Rücknahme 
des Rechtsmittels zu sehen ist. Erlangt die Vollstreckungsbehörde auf einem nicht vorgese-
henen Dienst- oder Geschäftsweg von Umständen Kenntnis, durch die die Voraussetzungen 
für die Vollstreckung entfallen sein könnten, teilt sie dies unverzüglich dem Bundesamt für 
Justiz mit. Sie sieht von der weiteren Vollstreckung erst ab, wenn ihr eine Mitteilung des 
Bundesamts für Justiz über den Wegfall der Vollstreckungsvoraussetzungen vorliegt.

(4) Die Vollstreckungsbehörde unterrichtet das Bundesamt für Justiz über den Abschluss 
einer Ratenzahlungsvereinbarung. Nach Abschluss des Vollstreckungsverfahrens sendet die 
Vollstreckungsbehörde die Akten unverzüglich an das Bundesamt für Justiz als aktenführen-
de Behörde zurück.

Nr. 172 Gerichtliche Entscheidung auf Antrag des Bundesamts für Justiz (§ 87i IRG); 
Vollstreckung (§ 87n IRG) 

(1) Ist die gerichtliche Entscheidung rechtskräftig oder ist die betroffene Person unbekann-
ten Aufenthalts, sendet das Amtsgericht die Akten an das Bundesamt für Justiz zurück. 
Wenn die Vollstreckung nach § 87i Absatz 6 IRG ganz oder teilweise durch das Bundesamt 
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für Justiz zu bewilligen ist, stellt das Amtsgericht - erforderlichenfalls unter Beteiligung der 
zuständigen Vollstreckungsbehörde - sicher, dass dem Bundesamt für Justiz mit der Rück-
sendung der Akten zugleich eine Bankverbindung nebst Kassenzeichen mitgeteilt wird.

(2) Unverzüglich nach Zustellung der Bewilligungsentscheidung übersendet das Bundes-
amt für Justiz der Vollstreckungsbehörde die Akten.

(3) Über eine Zahlung im ersuchenden Mitgliedstaat informiert das Bundesamt für Justiz 
unverzüglich – nach Möglichkeit vorab auf elektronischem Weg – die Vollstreckungsbehörde. 
Nr. 171 Absatz 3 Satz 2 und 3, Absatz 4 gilt entsprechend.

Nr. 173 Besonderheiten bei Opferentschädigungen

(1) Wenn eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung vorliegt, mit der eine Entscheidung 
nach § 87 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 IRG für vollstreckbar erklärt und umgewandelt wurde, 
teilt das Bundesamt für Justiz bei der Aktenübersendung nach Nr. 172 Absatz 2 zugleich 
mit, ob mit dem ersuchenden Mitgliedstaat eine Vereinbarung nach § 87n Absatz 5 Satz 4 
IRG getroffen wurde oder in Betracht kommt. Sobald möglich, informiert das Bundesamt 
für Justiz die Vollstreckungsbehörde über die vom ersuchenden Mitgliedstaat mitgeteilte 
Bankverbindung. Die Vollstreckungsbehörde ist nicht verpfl ichtet, eigene Nachforschungen 
im Hinblick auf die Bankverbindung zu veranlassen.

(2) Die Vollstreckungsbehörde veranlasst, dass ein Erlös auf das nach Absatz 1 Satz 2 be-
kannt gegebene Konto überwiesen wird.

Nr. 174 Rechtsbeschwerde; Zulassung der Rechtsbeschwerde (§§ 87j, 87k IRG)

Die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht legt die vom Amtsgericht übermittelten 
Akten dem Oberlandesgericht vor und nimmt zu dem Antrag auf Zulassung der Rechtsbe-
schwerde und deren Begründung Stellung.

Nr. 175 Anrufung des Bundesgerichtshofes

Hält die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht oder der Generalbundesanwalt eine 
Entscheidung des Bundesgerichtshofs für geboten, gilt Nr. 49 Absatz 2 und 3 entsprechend.

Nr. 176 Mitteilung an das Bundeszentralregister (§ 87m Absatz 2 IRG) 

Eine Mitteilung an das Bundeszentralregister wird im Bundesamt für Justiz veranlasst.

Unterabschnitt 3

Ausgehende Ersuchen

Nr. 177 Nutzung des elektronischen Formulars des Bundesamts für Justiz; Über-
sendung der inländischen Entscheidung an das Bundesamt für Justiz

(1) Bei ausgehenden Ersuchen nach § 87o IRG ist die Bescheinigung zu verwenden, die im 
Anhang des Rahmenbeschlusses 2005/214/JI des Rates vom 24. Februar 2005 über die 
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Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung von Geldstrafen und Geld-
bußen (ABl. L 76 vom 22. März 2005, S. 16) abgedruckt ist. Die aktuelle Fassung dieser Be-
scheinigung ist als elektronisches Formular auf der Internetseite des Bundesamts für Justiz 
ausfüllbar (www.bundesjustizamt.de).

(2) Die zuständige deutsche Behörde leitet dem Bundesamt für Justiz auf dem Postweg 
eine Ausfertigung oder beglaubigte Mehrfertigung der zu vollstreckenden inländischen Ent-
scheidung und einen Ausdruck der unter Nutzung des elektronischen Formulars nach Abs. 1 
S. 2 ausgefüllten Bescheinigung zu. Nr. 1 Abs. 2 S. 2 und 3 bleibt unberührt. Die Anordnung 
einer Ersatzfreiheitsstrafe im ersuchten Mitgliedstaat ist auszuschließen, indem in der Rubrik i) 
1. der Bescheinigung „nein“ angekreuzt wird. Wird das elektronische Formular nach Absatz 1 
Satz 2 genutzt, erfolgt der Ausschluss automatisch.

(3) Die Übersetzung der Bescheinigung obliegt dem Bundesamt für Justiz, das die erforder-
lichen Unterlagen an die zuständige Stelle des ersuchten Mitgliedstaates übersendet und 
damit zugleich das ausgehende Ersuchen bewilligt.

Nr. 178 Rücknahme des Ersuchens

(1) Die zuständige deutsche Behörde unterrichtet das Bundesamt für Justiz unter Angabe 
von Gründen unverzüglich, wenn die Voraussetzungen für die Vollstreckung – insbesondere 
bei einem Zahlungseingang – entfallen sind oder wenn die Vollstreckungsberechtigung wie-
der bei der zuständigen deutschen Behörde liegen soll.

(2) Das Bundesamt für Justiz nimmt das Ersuchen sodann unverzüglich gegenüber dem 
ersuchten Mitgliedstaat zurück und bestätigt der zuständigen deutschen Behörde zugleich 
die erfolgte Rücknahme. 

Nr. 179 Verweigerung der Vollstreckung

Über eine Verweigerung der Vollstreckung im ersuchten Mitgliedstaat unterrichtet das Bun-
desamt für Justiz die zuständige deutsche Behörde und weist gegebenenfalls ausdrücklich 
darauf hin, wenn die Vollstreckung aus dem in § 87p Satz 2 IRG genannten Grund abgelehnt 
wurde. 

Nr. 180 Ergebnis der Vollstreckung

Das Bundesamt für Justiz unterrichtet die zuständige deutsche Behörde unverzüglich über 
das Gesamtergebnis der Vollstreckung im ersuchten Mitgliedstaat.
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Abschnitt 3

Einziehung und Verfall

Unterabschnitt 1

Eingehende Ersuchen

Nr. 181 Anwendungsbereich; anzuwendende Vorschriften

Dieser Unterabschnitt gilt für eingehende Ersuchen aus einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union nach §§ 88 bis 89 IRG.  

Nr. 182 Konsultationspfl ichten; Ablehnung eines Ersuchens

(1) Der zuständigen Behörde des ersuchenden Mitgliedstaats ist Gelegenheit zur Äußerung 
zu geben, wenn die nach den §§ 50 und 51 IRG zuständige Staatsanwaltschaft beabsichtigt, 
ein Ersuchen um Vollstreckung einer Anordnung des Verfalls oder der Einziehung mit der 
Begründung abzulehnen, dass

a) die Bescheinigung nach Artikel 4 des Rahmenbeschlusses Einziehung2 fehlt oder fehler-
haft ist (§§ 88b Abs. 2 S. 1, 88c Nr. 1 IRG),

b) einer der in § 88a Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 IRG geregelten Unzulässigkeitsgründe vorliegt,

c) die Zulässigkeitsvoraussetzung des § 88a Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a IRG nicht erfüllt ist, weil 
es bei einem Ersuchen um Vollstreckung einer dem § 73d StGB oder dem § 74a StGB 
entsprechenden Maßnahme an der beiderseitigen Strafbarkeit fehlt, oder Rechte Dritter 
der Anordnung entgegenstehen oder

d) ein Bewilligungshindernis nach § 88c Nr. 2 und Nr. 3 IRG geltend gemacht wird.

(2) Vor Ablehnung des Ersuchens aus einem anderen der in §§ 88a, 88c IRG genannten 
Gründe kann die zuständige Behörde des ersuchenden Mitgliedstaats konsultiert werden.

(3) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn die Staatsanwaltschaft beabsichtigt, die Vollstreckung 
aus tatsächlichen Gründen wegen Unmöglichkeit abzulehnen. Unmöglich ist eine Vollstre-
ckung insbesondere, wenn

a) der Vermögensgegenstand, auf den sich das Ersuchen bezieht, bereits für verfallen er-
klärt oder eingezogen worden ist,

b) der Vermögensgegenstand an dem Ort, der in dem Ersuchen um Vollstreckung oder in 
der in Absatz 1 Satz 1 Buchst. a) genannten Bescheinigung angegeben ist, nicht auffi nd-
bar ist oder

c) der Ort gemäß Satz 2 Buchst. b) nicht hinreichend bestimmt ist.

2 Rahmenbeschluss 2006/783/JI des Rates vom 6. Oktober 2006 über die Anwendung des Grundsatzes 
der gegenseitigen Anerkennung auf Einziehungsentscheidungen (ABl. L 328 vom 24.11.2006, S. 59).
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Nr. 183 Sicherstellung; Anhörung der verurteilten Person und Dritter
(§ 88d Abs. 1 S. 1 IRG)

Nach erfolgter Sicherstellung  (§ 88d Abs. 1 S.1 IRG i.V.m. §§ 111b bis 111d StPO) gewährt 
die Staatsanwaltschaft dem Verurteilten und Dritten, die den Umständen des Falles nach 
Rechte an dem zu vollstreckenden Gegenstand geltend machen könnten, rechtliches Gehör, 
und zwar unabhängig davon, ob der Betroffene seinen Wohnsitz im Inland oder im Ausland 
hat. Das Recht, sich zu äußern, erstreckt sich auch darauf, Umstände vorzutragen, die ge-
eignet sind, einen Ablehnungsgrund nach § 88c IRG zu begründen. 

Nr. 184 Vorbereitung der Entscheidung der Strafvollstreckungskammer

Nr. 67 S. 1 fi ndet mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, dass festzustellen ist, ob ein 
Ablehnungsgrund nach § 88c Nr. 4 oder 5 IRG vorliegt. Dabei ist gegebenenfalls zu prüfen, 
ob eine Maßnahme nach § 76a StGB erfolgen könnte. 

Nr. 185 Herbeiführung der Entscheidung der Strafvollstreckungskammer
(§ 88d Abs. 1 S. 2 IRG)

Nach Prüfung der Zulässigkeitsvoraussetzungen und der Ablehnungsgründe gemäß § 88c 
IRG stellt die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht bei der Strafvollstreckungskammer 
gemäß § 88d Abs. 1 S. 2 IRG den Antrag, über die Vollstreckbarkeit des im ersuchenden 
Mitgliedstaat getroffenen Erkenntnisses zu entscheiden. Der Antrag ist zu begründen, ins-
besondere auch die Entscheidung, nicht von den Ablehnungsgründen nach § 88c Nr. 1 bis 
3 IRG Gebrauch zu machen. 

Nr. 186 Aufschub des Verfahrens (§ 88d Abs. 2 IRG); Sicherstellung 

(1) Den Aufschub des Verfahrens nach § 88d Abs. 2 IRG, der in jedem Stadium des ge-
richtlichen Exequaturverfahrens, des Bewilligungsverfahrens und auch des Vollstreckungs-
verfahrens (§ 88e Abs. 3 IRG) möglich ist, teilt die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht 
der zuständigen Behörde des ersuchenden Mitgliedstaats unter Angabe von Gründen und, 
soweit möglich, der voraussichtlichen Dauer des Aufschubs unverzüglich mit. Wird das Ver-
fahren nach § 88d Abs. 2 Nr. 1 IRG aufgeschoben, regt die Staatsanwaltschaft zugleich an, 
dass der ersuchende Mitgliedstaat den betroffenen anderen Mitgliedstaat nach Maßgabe 
von Artikel 14 Abs. 3 Buchst. a des Rahmenbeschlusses Einziehung informiert.

(2) Sobald der Grund für den Aufschub nicht mehr besteht, trifft die zuständige Behörde un-
verzüglich die erforderlichen Maßnahmen und unterrichtet hiervon die zuständige Behörde 
des ersuchenden Mitgliedstaats.

Nr. 187 Unterrichtung des ersuchenden Mitgliedstaats über Rechtsmittel 

Die zuständige Behörde des ersuchenden Mitgliedstaats ist über die Einlegung der sofor-
tigen Beschwerde gegen die Entscheidung der Strafvollstreckungskammer (§ 88d Abs. 3 
S. 1 IRG) und das weitere Verfahren (§ 55 Abs. 2 IRG) zu unterrichten.
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Nr. 188 Ergebnis des Verfahrens

Die zuständige Behörde des ersuchenden Mitgliedstaats ist unverzüglich über das Ergeb-
nis des Vollstreckungshilfeverfahrens und gegebenenfalls der Vollstreckung (§ 88e IRG) zu 
informieren. 

Nr. 189 Aufteilung der Erträge; Herausgabe von Kulturgütern (§ 88f IRG)

(1) Kosten, die im Regelfall der hälftigen Teilung eines über 10 000 Euro liegenden Vollstre-
ckungserlöses nach § 88f S. 1 IRG ebenso wie Entschädigungsleistungen nicht vorab ab-
gezogen werden dürfen, umfassen Gebühren und Auslagen einschließlich Vergütungs- und 
Entschädigungsleistungen nach dem JVEG.

(2) Eine Vereinbarung nach § 56b Abs. 1 IRG, für die Nr. 74b Abs. 1 S. 2, Abs. 2 S. 1 
entsprechend gilt, kann unter Berücksichtigung der erforderlichen Gegenseitigkeit nur aus-
nahmsweise bei Vorliegen besonderer sachlicher Gründe getroffen werden. Solche Gründe 
kommen beispielweise in Betracht bei

a) außergewöhnlich hohen Kosten der Vollstreckung,

b) Entschädigungszahlungen an den Verletzten der Straftat (§ 56a IRG),

c) Kulturgütern, die nicht dem Gesetz zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwande-
rung unterliegen und

d) entsprechender Praxis des ersuchenden Mitgliedstaats.

Unterabschnitt 2

Ausgehende Ersuchen

Nr. 190 Vollstreckungsunterlagen

(1) Für ein Ersuchen um Vollstreckung einer Anordnung der Einziehung oder des Verfalls ist 
die Bescheinigung nach Artikel 4 des Rahmenbeschlusses Einziehung zu verwenden (Vor-
druck Nr. 45).

(2) Die Vollstreckungsbehörde übersendet der zuständigen Behörde des ersuchten Mit-
gliedstaats

a) ein Original oder eine beglaubigte Mehrfertigung einer Bescheinigung nach Absatz 1,

b) eine Übersetzung der Bescheinigung nach Absatz 1 in die Amtssprache oder in eine der 
Amtssprachen des ersuchten Mitgliedstaats oder in eine weitere Amtssprache, die der 
ersuchte Mitgliedstaat ausweislich einer Erklärung akzeptiert, sowie

c) eine beglaubigte Mehrfertigung der Anordnung der Einziehung oder des Verfalls.

Nr. 191 Informationspfl ichten; Rücknahme des Ersuchens

(1) Wurden mehrere Mitgliedstaaten um Vollstreckungshilfe ersucht und teilt ein ersuchter 
Mitgliedstaat nach Maßgabe von Artikel 14 Abs. 3 des Rahmenbeschlusses Einziehung 
mit, dass eine Vollstreckung über den Höchstbetrag erfolgen könnte, informiert die Vollstre-
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ckungsbehörde unverzüglich die zuständigen Behörden anderer ersuchter Mitgliedstaaten. 
Eine entsprechende Informationspfl icht obliegt der Vollstreckungsbehörde, sobald diese 
Gefahr nicht mehr besteht.

(2) Wurden mehrere Mitgliedstaaten um Vollstreckungshilfe ersucht, informiert die Vollstre-
ckungsbehörde die zuständigen Behörden der anderen betroffenen Mitgliedstaaten unver-
züglich, sobald sie davon Kenntnis erlangt hat, dass eine Anordnung der Einziehung oder 
des Verfalls in einem ersuchten Staat ganz oder teilweise vollstreckt wurde. Anzugeben ist 
auch, in Höhe welchen Betrages noch nicht vollstreckt wurde.

(3) Eine Rücknahme des Ersuchens nach § 90 Abs. 2 IRG ist unverzüglich gegenüber der 
zuständigen Behörde des ersuchten Mitgliedstaats zu erklären und kommt auch in Betracht, 
wenn diesem die Vollstreckung aus anderen Gründen entzogen werden soll.

Nr. 192 Vereinbarung über eine Vollstreckung des Wertersatzes (§ 90 Abs. 3 IRG)

Die Vollstreckungsbehörde prüft erforderlichenfalls die Möglichkeit, mit der zuständigen Be-
hörde des ersuchten Mitgliedstaats  eine Einigung über eine Vollstreckung des Wertersatzes 
nach § 90 Abs. 3 IRG zu erzielen.

Nr. 193 Vereinbarung über die Verwertung, Herausgabe und Aufteilung des
abgeschöpften Vermögens (§ 90 Abs. 4 IRG)

Nr. 74b Abs. 1 S. 2 fi ndet entsprechende Anwendung.  

Vierter Teil

Sonstiger Rechtshilfeverkehr mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union

Abschnitt 1

Sicherstellungsmaßnahmen

Nr. 194 Anwendungsbereich; anzuwendende Vorschriften

Dieser Unterabschnitt gilt für ein- und ausgehende Ersuchen nach Maßgabe des Rahmen-
beschlusses Sicherstellung3. Anzuwenden sind die §§ 94 bis 97 IRG. Ersuchen um Durch-
suchung, Beschlagnahme und Herausgabe nach Nr. 114 bleiben unberührt.

3 Rahmenbeschlusses 2003/577/JI des Rates vom 22. Juli 2003 über die Vollstreckung von Entschei-
dungen über die Sicherstellung von Vermögensgegenständen oder Beweismitteln in der Europäischen 
Union (ABl. EU Nr. L 196, S. 45).
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Unterabschnitt 1

Eingehende Ersuchen

Nr. 195 Aufschub der Bewilligung von Maßnahmen (§ 94 Abs. 3 IRG)

(1) Der Aufschub der Bewilligung von Maßnahmen nach § 94 Abs. 3 IRG wird der zuständi-
gen Behörde des ersuchenden Mitgliedstaats unverzüglich unter Angabe von Gründen und, 
soweit möglich, der voraussichtlichen Dauer des Aufschubs mitgeteilt.

(2) Sobald der Grund für den Aufschub nicht mehr besteht, trifft die Staatsanwaltschaft 
unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen, insbesondere durch Einholung erforderlicher 
richterlicher Beschlüsse. Die zuständige Behörde des ersuchenden Mitgliedstaats wird hier-
von unterrichtet.

Nr. 196 Dauer und Aufhebung von Sicherstellungsmaßnahmen

(1) Die Bewilligungsbehörde kann nach den Umständen des Einzelfalles angemessene Be-
dingungen festlegen, um die Dauer von Sicherstellungsmaßnahmen zu begrenzen. Zuvor ist 
der zuständigen Behörde des ersuchenden Mitgliedstaats gegebenenfalls unter Gewährung 
einer angemessenen Frist Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Gegebenenfalls sind die 
Fristen des § 111b Abs. 3 StPO zu beachten und die ersuchende Behörde um ergänzende 
Informationen zum Verfahrensstand und zum Tatverdacht zu bitten, damit geprüft werden 
kann, ob die Voraussetzungen für eine Aufrechterhaltung der Maßnahme vorliegen.

(2) Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend, wenn die Aufhebung von Sicherstellungsmaßnahmen 
beabsichtigt ist. 

Nr. 197 Ablehnung einer Sicherstellungsmaßnahme

(1) Wird ein Ersuchen wegen Unzulässigkeit abgelehnt (§ 96 S. 2 IRG), teilt die Bewilli-
gungsbehörde der zuständigen Behörde des ersuchenden Mitgliedstaats die ablehnende 
Bewilligungsentscheidung nebst Begründung unverzüglich mit.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn die Sicherstellung aus tatsächlichen Gründen we-
gen Unmöglichkeit abgelehnt wird. Zuvor wird der zuständigen Behörde des ersuchenden 
Mitgliedstaats gegebenenfalls unter Gewährung einer angemessenen Frist Gelegenheit zur 
Äußerung gegeben. Unmöglich ist eine Sicherstellungsmaßnahme insbesondere, wenn

a) der Gegenstand an dem im Ersuchen oder in der Bescheinigung nach Artikel 9 des Rah-
menbeschlusses Sicherstellung angegebenen Ort nicht auffi ndbar ist oder

b) dieser Ort nicht hinreichend bestimmt ist. 

Nr. 198 Unterrichtung über das weitere Verfahren

(1) Die zuständige Behörde des ersuchenden Mitgliedstaats ist über die Erledigung des 
Ersuchens unverzüglich zu unterrichten.

(2) Ferner werden ihr die Einlegung eines Rechtsmittels und die Anrufung des Oberlandes-
gerichts gemäß § 61 Abs. 1 IRG mitgeteilt. Der zuständigen Behörde des ersuchenden Mit-
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gliedstaats wird unter Gewährung einer angemessenen Frist Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben. Sie wird über den Ausgang eines Verfahrens nach Satz 1 informiert. 

Unterabschnitt 2

Ausgehende Ersuchen

Nr. 199  Sicherungsunterlagen

(1) Für ein Ersuchen um Durchsuchung und Beschlagnahme soll die Bescheinigung nach 
Artikel 9 des Rahmenbeschlusses Sicherstellung verwendet werden (Vordruck Nr. 46).

(2) Die zuständige deutsche Justizbehörde übersendet der zuständigen Behörde des er-
suchten Mitgliedstaats

a) ein Original oder eine beglaubigte Mehrfertigung einer Bescheinigung nach Absatz 1,

b) eine Übersetzung der Bescheinigung nach Absatz 1 in die Amtssprache oder in eine der 
Amtssprachen des ersuchten Mitgliedstaats oder in eine weitere Amtssprache, die der 
ersuchte Mitgliedstaat ausweislich einer Erklärung akzeptiert, sowie

c) eine beglaubigte Mehrfertigung erwirkter richterlicher Beschlüsse. 

(3) Wenn zugleich um Herausgabe ersucht wird, ist bei Verwendung der Bescheinigung 
nach Absatz 1 ein gesondertes Herausgabeersuchen nach Maßgabe von Nr. 114 beizufügen. 
In diesem Fall ist Feld h) Ziffer 2.1.1. der Bescheinigung nach Absatz 1 zu markieren. 

Nr. 200 Aufhebung einer richterlichen Anordnung

Die zuständige deutsche Justizbehörde unterrichtet die zuständige Behörde des ersuchten 
Mitgliedstaats unverzüglich über die Aufhebung einer richterlichen Anordnung.

Abschnitt 2

(unbesetzt)
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Kapitel C

Zusammenstellung der Übergabe- und Übernahmeorte und der Muster

Erster Teil

Zusammenstellung der Übergabe- und Übernahmebehörden, Grenzorte
und Justizvollzugsanstalten

  Deutsche Ausländische
 

Lfd.
 Übernahme- und Übernahme- und 

Übernahme- Übergabe- Deutsche

 
Nr.

 Übergabebehörde Übergabebehörde 
ort ort Justizvollzugsanstalt

 1. Belgien

 a) BPOLI Aachen Föderale Polizei Aachen- Eynatten- JVA Aachen
 Eupen Lichtenbusch BAB für männliche Gefangene;
  BAB  JVA Köln
    für weibliche Gefangene

 2. Dänemark

 a) BPOLI Flensburg Syd-og Harrislee Padborg JVA Flensburg
 Sønder-jyllands   für männliche Gefangene;
 Politi   JVA Lübeck
    für weibliche Gefangene

 3. Frankreich

 a) BPOLI Police de l’Air Neuenburg Neuenburg JVA Freiburg
Weil am Rhein et des Frontières BAB BAB für männliche Gefangene;
Revier Neuenburg à Colmar Ottmersheim Ottmersheim JVA Karlsruhe
 Dienststelle   – Außenstelle Bühl/Baden
 Saint-Louis   für weibliche Gefangene

 b) BPOLI Offenburg Police de l’Air et Kehl Straßburg JVA Offenburg
Revier Kehl des Frontières à Europabrücke  für männliche Gefangene
 Strasbourg-Kehl   JVA Karlsruhe
 Europabrücke   – Außenstelle Bühl/Baden
    für weibliche Gefangene

 c) BPOLI Police de l’Air et Scheibenhard Scheibenhard JVA Frankenthal
Kaiserslautern des Frontières à -Lauterburg -Lauterburg für erwachsene
Revier Bienwald Strasbourg,   männliche Gefangene;
 Lauterburg   JSA Schifferstadt
    für jugendliche
    männliche Gefangene;
    JVA Zweibrücken
    für erwachsene und
    jugendliche weibliche
    Gefangene
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  Deutsche Ausländische
 

Lfd.
 Übernahme- und Übernahme- und 

Übernahme- Übergabe- Deutsche

 
Nr.

 Übergabebehörde Übergabebehörde 
ort ort Justizvollzugsanstalt

 d) BPOLI Bexbach Police Aux Saarbrücken Saarbrücken JVA Saarbrücken
 Frontières à Metz, BAB BAB für erwachsene
 FCI Forbach   männliche Gefangene;
    JVA Ottweiler
    für jugendliche
    männliche Gefangene;
    JVA Zweibrücken
    für erwachsene und
    jugendliche weibliche
    Gefangene

 4. Luxemburg

 a) BPOLI Trier Police Grand- Wasser- Wasser- JVA Trier für erwachsene
 Ducale, UGRM billigerbrück billigerbrück männliche Gefangene;
    JSA Wittlich
    für jugendliche
    männliche Gefangene;
    JVA Zweibrücken und
    JVA Koblenz
    für jugendliche und
    erwachsene weibliche
    Gefangene

 5. Niederlande

 a) BPOLI Aachen Kgl. Marechaussee Aachen- Heerlen JVA Aachen
Revier Aachen Brigade Heerlen Laurensberg, Autoweg für männliche Gefangene;

-Nord  BAB  JVA Köln
    für weibliche Gefangene

 b) BPOLI Kleve Kgl. Marechaussee Goch- Goch- JVA Kleve
Revier Straelen Brigade Venlo Hommersum Hommersum für männliche Gefangene;
  BAB 57 BAB 57 JVA Düsseldorf
    – Hafthaus Neuss –
    für weibliche Gefangene

 c) BPOLI Kleve Kgl. Marechaussee Goch- Goch- JVA Kleve
Revier Straelen Brigade Zevenaar Hommersum Hommersum für männliche Gefangene;
  BAB 57 BAB 57 JVA Düsseldorf
    – Hafthaus Neuss –
    für weibliche Gefangene

 d) BPOLI Kgl. Marechaussee Bad Bentheim, Bad Bentheim, JVA Lingen
Bad Bentheim Brigade Twente BAB BAB für männliche Gefangene; 
    JVA Vechta
    für weibliche Gefangene

 e) BPOLI Kgl. Marechaussee Bunde Nieuwe JVA Meppen,
Bad Bentheim Brigade Delfzijl  Schans Abteilung Aurich,
Revier Bunde    für männliche Gefangene;
    JVA Vechta
    für weibliche Gefangene
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  Deutsche Ausländische
 

Lfd.
 Übernahme- und Übernahme- und 

Übernahme- Übergabe- Deutsche

 
Nr.

 Übergabebehörde Übergabebehörde 
ort ort Justizvollzugsanstalt

 6. Österreich

 a) BPOLI  Bundespolizei- Freilassing Freilassing Übergabe:
Rosenheim direktion Salzburg   JVA München
Revier Freilassing    für männliche Gefangene;
    JVA München-Frauen-
    abteilung für
    weibliche Gefangene
    Übernahme:
    JVA Bad Reichenhall
    für männliche Gefangene;
    JVA Traunstein
    für weibliche Gefangene

 b) BPOLI  Bezirkshauptmann- Kiefersfelden Kiefersfelden Übergabe:
Rosenheim schaft Kufstein   JVA München
Kiefersfelden    für männliche Gefangene;
    JVA München-Frauen-
    abteilung für
    weibliche Gefangene
    Übernahme:
    JVA Bernau
    für männliche Gefangene;
    JVA Traunstein
    für weibliche Gefangene

 c) BPOLI Sicherheits- Lindau Lindau JVA Kempten
Rosenheim direktion Vorarlberg   für männliche Gefangene;
Revier Kempten  (zuständig für   JVA Memmingen bzw.
 Anbietung),   JVA Ravensburg
 PI Hörbranz   für weibliche und
 (zuständig für   männliche Gefangene
 Übergabe/
 Übernahme)

 d) BPOLI  Bezirkshauptmann- Seefeld Seefeld JVA Garmisch-
Rosenheim schaft Innsbruck   Partenkirchen
Revier Weilheim  (zuständig für   für männliche Gefangene;
 Anbietung),   JVA München
 PI Seefeld (Tirol)   für weibliche Gefangene
 Bezirkshauptmann-
 schaft Reutte
 (zuständig für
 Anbietung),
 PI Reutte Reutte Reutte
 (zuständig für
 Übergabe/
 Übernahme)

 e) BPOLI Freyung Polizeiinspektion Schärding Schärding JVA Passau
Revier Passau Schärding  Schärding  für männliche Gefangene;
    JVA Regensburg
    für weibliche Gefangene
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  Deutsche Ausländische
 

Lfd.
 Übernahme- und Übernahme- und 

Übernahme- Übergabe- Deutsche

 
Nr.

 Übergabebehörde Übergabebehörde 
ort ort Justizvollzugsanstalt

 7. Polen

 a) BPOLI PSG Slubice Frankfurt Swiecko JVA Frankfurt/Oder
Frankfurt (Oder)  (Oder)  für männliche Gefangene;
  BAB 12  JVA Luckau-Duben
    für weibliche Gefangene

 b) BPOLI PSG Zgorzelec Görlitz Zgorzelec JVA Görlitz
Ludwigsdorf  Stadtbrücke  für männliche Gefangene;
Revier Görlitz    JVA Görlitz
    für weibliche Gefangene
    – wenn nicht über Nacht –
     bzw. JVA Dresden
    – wenn über Nacht –

 c) BPOLI Pasewalk GKE Kolbaskowo Pomellen Kolbaskowo JVA Neubrandenburg
Revier Pomellen    BAB   für erwachsene
    männliche Gefangene;
    JA Neustrelitz für
    jugendliche männliche
    und weibliche Gefangene;
    JVA Bützow
    für erwachsene
    weibliche Gefangene

 d) BPOLI Forst PSG Olszyna Forst BAB Olszyna JVA Cottbus-Dissenchen
    für männliche Gefangene;
    JVA Luckau-Duben
    für weibliche Gefangene

 e) BPOLI Forst PSG Gubinek Guben Süd Gubinek JVA Cottbus-Dissenchen
Revier Guben  Bundes-  für männliche Gefangene;
  straße 112  JVA Luckau-Duben
    für weibliche Gefangene

 8. Schweiz

 a) BPOLI Kantonspolizei Konstanz Kreuzlingen JVA Konstanz
Konstanz Thurgau   für männliche Gefangene;
    JVA Ravensburg
    für weibliche Gefangene

 b) BPOLI Kantonspolizei Singen Schaffhausen JVA Konstanz
Konstanz Schaffhausen   für männliche Gefangene;
Revier Singen    JVA Ravensburg
    für weibliche Gefangene

 c) BPOLI Kantonspolizei Bietingen Thayngen JVA Konstanz
Konstanz Schaffhausen   für männliche Gefangene;
Revier Singen    
    JVA Waldshut –Tiengen
    für weibliche Gefangene
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  Deutsche Ausländische
 

Lfd.
 Übernahme- und Übernahme- und 

Übernahme- Übergabe- Deutsche

 
Nr.

 Übergabebehörde Übergabebehörde 
ort ort Justizvollzugsanstalt

 d) BPOLI Kantonspolizei Waldshut Koblenz JVA Waldshut-Tiengen
Weil am Rhein Aargau
Revier Waldshut

 e) BPOLI Kantonspolizei Rheinfelden Rheinfelden JVA Waldshut-Tiengen
Weil am Rhein Aargau BAB BAB

 f) BPOLI Kantonspolizei Weil BAB Basel BAB JVA Waldshut-Tiengen 
Weil am Rhein Basel Stadt   – Außenstelle Lörrach
    für männliche Gefangene;
    JVA Waldshut-Tiengen
    für weibliche Gefangene

 g) BPOLI Kantonspolizei Basel Basel JVA Waldshut-Tiengen
Weil am Rhein Basel Stadt  Badischer Badischer – Außenstelle Lörrach
  Bahnhof Bahnhof für männliche Gefangene;
    JVA Waldshut-Tiengen
    für weibliche Gefangene

 9. Tschechische Republik

 a) BPOLI Bezirksdirektion Petrovice Petrovice JVA Dresden
Altenberg Usti nad Labem Peterswalder Peterswalder für männliche
Revier Breitenau  Straße Straße und weibliche Gefangene

 b) BPOLI Bezirksdirektion BPOLR Bad BPOLR Bad JVA Zwickau
Klingenthal Karlovy Vary Brambach  Brambach  für männliche Gefangene;
    JVA Chemnitz
    für weibliche Gefangene

 c) BPOLI Selb Bezirksdirektion BPOLI Selb, BPOLI Selb, JVA Bayreuth/
 Karlovy Vary DO Schirn- DO Schirn- Außenstelle JVA Hof
 OPKPE Sokolov ding ding für männliche Gefangene;
    JVA Bamberg
    für weibliche Gefangene

 d) BPOLI Waidhaus Bezirksdirektion BPOLI BPOLI JVA Weiden
 Pilsen Waidhaus Waidhaus für männliche Gefangene;
 OPKPE Pilsen   JVA Regensburg
    für weibliche Gefangene

 e) BPOLI Bezirksdirektion Bezirks- Bezirks- JVA Regensburg
Waldmünchen Pilsen direktion  direktion
Revier  Pilsen Pilsen
Furth im Wald  OPKPE OPKPE
  Domazlice Domazlice

 f) BPOLI Freyung Bezirksdirektionen Bezirks- Bezirks- JVA Passau
 Südböhmische direktion direktion für männliche Gefangene;
 Region, OPKPE Südböhmi- Südböhmi- JVA Regensburg
 Strakonice/ sche Region sche Region für weibliche Gefangene
 OPKPE Prachatice Strazny/ Strazny/
  Dolni Silnice Dolni Slinice
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  Deutsche Ausländische
 

Lfd.
 Übernahme- und Übernahme- und 

Übernahme- Übergabe- Deutsche

 
Nr.

 Übergabebehörde Übergabebehörde 
ort ort Justizvollzugsanstalt

 10. Seeweg

 a) BPOLI Bremen Fährhafen JVA Uelzen,
Revier Cuxhaven  Abteilung Stade
  für männliche Gefangene;
  JVA Vechta
  für weibliche Gefangene

 b) BPOLI Bremen Fährhafen JVA Bremen
Revier  – Standort Oslebshausen
Bremerhaven  für Bremen für jugendliche
  und erwachsene
  männliche und
  weibliche Gefangene;
  JVA Bremen
  – Standort Bremerhaven
  für Bremerhaven
  für männliche
  erwachsene Gefangene

 c) BPOLI Fährhafen JVA Meppen,
Bad Bentheim  Abteilung Aurich,
Revier Emden  für männliche Gefangene;
  JVA Vechta
  für weibliche Gefangene

 d) Wasserschutz- Fährhafen Untersuchungshaftanstalt
polizei Hamburg  Hamburg

– WSP 033

 e) BPOLI Kiel Fährhafen JVA Lübeck
Revier  für männliche und
Puttgarden  weibliche Gefangene

 f) BPOLI Kiel Fährhafen JVA Lübeck
Revier Lübeck  für männliche und
  weibliche Gefangene

 g) BPOLI Rostock Fährhafen JVA Bützow
Revier Rostock  für erwachsene männliche
Überseehafen  und weibliche Gefangene;
  JA Neustrelitz
  für jugendliche männliche
  und weibliche Gefangene

 h) BPOLI Stralsund Fährhafen JVA Bützow
Revier Mukran  für erwachsene männliche
  und weibliche Gefangene;
  JA Neustrelitz
  für jugendliche männliche
  und weibliche Gefangene
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  Deutsche Ausländische
 

Lfd.
 Übernahme- und Übernahme- und 

Übernahme- Übergabe- Deutsche

 
Nr.

 Übergabebehörde Übergabebehörde 
ort ort Justizvollzugsanstalt

 11. Luftweg

 a) BPOLI Flughafen Flughafen JVA Neuruppin-Wulkow
Berlin-Schönefeld Berlin- für männl. Gefangene
 Schönefeld JVA Luckau;
  JVA Luckau-Duben
  für weibl. Gefangene

 b) (unbesetzt)

 c) BPOLI Bremen Flughafen JVA Bremen
Revier Flughafen Bremen – Standort Oslebshausen
Bremen  für Bremen für jugendliche
  und erwachsene
  männliche und
  weibliche Gefangene;
  JVA Bremen
  – Standort Bremerhaven
  für Bremerhaven
  für männliche
  erwachsene Gefangene

 d) BPOLI Dortmund Flughafen JVA Dortmund
Revier Flughafen Dortmund für erwachsene
Dortmund  männliche Gefangene
  JVA Gelsenkirchen
  für erwachsene
  weibliche Gefangene
  JA Lünen
  für jugendliche männliche
  und weibliche Gefangene

 e) BPOLI Dresden Flughafen JVA Dresden
Revier Flughafen Dresden
Dresden

 f) BPOLI Flughafen Flughafen JVA Düsseldorf
Düsseldorf  Düsseldorf für männliche Gefangene;
  JVA Willich II
  für weibliche Gefangene

 g) BPOLI Düsseldorf Flughafen JVA Willich I
Revier Mönchen- Mönchen- für männliche Gefangene;
gladbach gladbach JVA Willich II
  für weibliche Gefangene

 h) BPOLI Erfurt Flughafen JVA Goldlauter
Revier Flughafen Erfurt/ für männliche Gefangene;
Erfurt Weimar JVA Chemnitz,
  Teilanstalt Reichenhain
  für weibliche Gefangene
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  Deutsche Ausländische
 

Lfd.
 Übernahme- und Übernahme- und 

Übernahme- Übergabe- Deutsche

 
Nr.

 Übergabebehörde Übergabebehörde 
ort ort Justizvollzugsanstalt

 i) BPOLD Flughafen Flughafen JVA Wiesbaden
Frankfurt/Main Frankfurt/ für junge
 Main männliche Gefangene;
  JVA Frankfurt am Main I
  für die übrigen
  männlichen Gefangenen;
  JVA Frankfurt/Main III
  (Preungesheim)
  für weibl. Gefangene

 j) BPOLI Trier Flughafen JVA Rohrbach
Revier Frankfurt/ für männliche
Flughafen Hahn Hahn und weibliche Gefangene

 k) BPOLI Flughafen Flughafen Untersuchungshaftanstalt
Hamburg Hamburg Hamburg

 l) BPOLI Flughafen Flughafen JVA Hannover
Hannover Hannover

 m) BPOLI Flughafen Flughafen JVA Köln
Köln/Bonn Köln/Bonn für männliche und
  weibliche Gefangene

 n) BPOLI Leipzig Flughafen JVA Leipzig mit Kranken-
Revier Flughafen Leipzig/Halle haus (für weibliche
Leipzig-Halle   Gefangene nicht über
  Nacht; dann JVA Dresden
  oder JVA Chemnitz)

 o) BPOLI Kiel Flughafen JVA Lübeck
Revier Lübeck Lübeck- für männliche und
 Blankensee weibliche Gefangene

 p) BPOLI Flughafen Flughafen JVA München-Stadelheim
München München für männliche Gefangene;
  JVA München
  – Frauenabteilung
  für weibliche Gefangene

 q) Polizeiinspektion Flughafen JVA Nürnberg, Mannerstr. 6
Nürnberg- Nürnberg für männliche Gefangene;
Flughafen  JVA Nürnberg, Mannerstr. 6
  für weibliche Gefangene

 r) BPOLI Münster Flughafen JVA Bielefeld-Brackwede
 Paderborn/ für männliche Gefangene;
 Lippstadt  JVA Düsseldorf
  – Hafthaus Neuss –
  für weibliche Gefangene
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  Deutsche Ausländische
 

Lfd.
 Übernahme- und Übernahme- und 

Übernahme- Übergabe- Deutsche

 
Nr.

 Übergabebehörde Übergabebehörde 
ort ort Justizvollzugsanstalt

 s) BPOLI Rostock Flughafen JVA Bützow
 Rostock- für erwachsene männliche
 Laage und weibliche Gefangene;
  JA Neustrelitz
  für jugendliche männliche
  und weibliche Gefangene

 t) BPOLI Bexbach Flughafen JVA Saarbrücken
Revier Flughafen Saarbrücken für erwachsene
Saarbrücken  männliche Gefangene;
  JVA Ottweiler
  für jugendliche
  männliche Gefangene;
  JVA Zweibrücken für
  erwachsene und jugend-
  liche weibliche Gefangene

 u) BPOLI Flughafen Flughafen JVA Heimsheim
Stuttgart Stuttgart für männliche Gefangene;
  JVA Schwäbisch Gemünd
  für weibliche Gefangene;
  JVA Hohenasperg
  für kranke Gefangene

 v) BPOLI Kleve Flughafen JVA Geldern
 Weeze- für männliche Gefangene;
 Laarbruch JVA Düsseldorf
 (Airport – Hafthaus Neuss –
 Niederrhein) für weibliche Gefangene

 w) BPOLI Flughafen JVA Zweibrücken
Kaiserslautern Zweibrücken für männliche und
  weibliche Gefangene
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P E R S O N A L N A C H R I C H T E N

B E R I C H T I G U N G E N

Berichtigung zum JMBl. 04/2013, S. 167

Hier muss es richtig lauten

Notarinnen und Notare

Ausscheiden wird:

Aufgrund des Erreichens der Altersgrenze:
Notar Dr. Wolfgang Rodenhäuser, Darmstadt, mit Ablauf des 31.05.2013.

P E R S O N A L N A C H R I C H T E N

Die Personalnachrichten enthalten nur solche Personalveränderungen, mit deren Veröffent-
lichung sich die oder der Bedienstete einverstanden erklärt hat.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Ausgeschieden ist:

Ruhestand:
Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht Elisabeth Dittrich und Vorsitzender Richter 
am Oberlandesgericht Jürgen Maruhn.

Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht

Ernannt wurde:

Zum Staatsanwalt : Richter auf Probe Dr. Tobias Wipplinger in Wiesbaden – unter 
gleichzeitiger Berufung in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit –.

Amtsgerichte

Ernannt wurde:

Zum Richter am Amts-
gericht – als weiterer
aufsichtsführender
Richter – : Richter am Amtsgericht Andreas Gimmler in Offenbach am  Main.



268

Justizsekretärin Sabine Svoboda in Wiesbaden wurde in das Beamtenverhältnis auf Le-
benszeit berufen.

Notarinnen und Notare

Zum Notar wurden bestellt:

Rechtsanwalt Hans-Peter Becker mit dem Amtssitz in Butzbach und Rechtsanwalt Klaus 
Heinz Hackenbroich mit dem Amtssitz in Offenbach am Main.

Ausgeschieden ist:

Auf eigenen Antrag:
Notar Peter Billig, Frankfurt am Main, mit Ablauf des 28.02.2013,
Notar Michael Braun, Hünfeld, mit Ablauf des 04.03.2013,
Notar Hubertus Gimmler, Weilburg, mit Ablauf des 30.04.2013.

Ausscheiden wird:

Aufgrund des Erreichens der Altersgrenze:
Notar Gerhard Neubauer, Offenbach am Main, mit Ablauf des 30.09.2013.

S T E L L E N A U S S C H R E I B U N G E N

Es wird Bewerbungen entgegengesehen um die Stellen für:

Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

 1. Besetzung einer Referatsleitung im Hessischen Ministerium der Justiz, für Integra-
tion und Europa

In der Abteilung für Zivilrecht und Öffentliches Recht einschließlich Rechtspfl ege und 
Gesetzgebungsangelegenheiten, Ausbildung (Abteilung II) ist zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt die Stelle einer Referatsleiterin/eines Referatsleiters zu besetzen. Vorgesehen 
ist auch eine Mitarbeit im Justizprüfungsamt.

Die Tätigkeit umfasst folgende Gebiete:

• Betreuungsrecht,

• Freiheitsentziehungsrecht,

• Freiwillige Gerichtsbarkeit einschließlich Grundbuchrecht und Hinterlegungsrecht,

• Recht der Rechtspfl eger und Urkundsbeamten,

• Bearbeitung von Eingaben und Petitionen.
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Gesucht wird eine Richterin oder ein Richter bzw. eine Staatsanwältin oder ein Staats-
anwalt mit sehr gutem systematisch-analytischen Denkvermögen, sehr guter juristischer 
Befähigung, umfassenden Rechtskenntnissen und fundierten Erfahrungen in der zivilge-
richtlichen Praxis sowie hoher sozialer Kompetenz im Umgang mit Publikum, Verbän-
den und anderen Berufsgruppen. Die Stelle nimmt 50 von Hundert der Arbeitskraft in 
Anspruch.

Bei zusätzlicher Wahrnehmung der Angelegenheiten der Ausbildungs- und Prüfungsord-
nungen und der Erstellung von Prüfungsaufgaben und Kurzvorträgen (Justizprüfungs-
amt) kann die Stelle auf bis zu 75 von Hundert erhöht werden.

Die Referatstätigkeit erfordert darüber hinaus in besonderem Maß Teamfähigkeit, Leis-
tungsbereitschaft, Eigeninitiative, Flexibilität, Belastbarkeit, Durchsetzungsvermögen, 
Kreativität, Innovationsfreude und organisatorisches Geschick insbesondere bei der 
Planung und Durchführung auch interdisziplinärer Projekte sowie die Bereitschaft zur 
Wahrnehmung vielfältiger Außenkontakte und Dienstreisen.

Erwartet wird schließlich die Fähigkeit und Bereitschaft zu partnerschaftlicher Personal-
führung im Bereich des Referats und zu konstruktiver und kollegialer Zusammenarbeit 
innerhalb des Hauses, mit der gerichtlichen Praxis, anderen Ressorts und Justizverwal-
tungen.

 2. Besetzung einer Referatsleitung im Hessischen Ministerium der Justiz, für Integra-
tion und Europa

In der Prüfungsabteilung I des Justizprüfungsamts – Staatliche Pfl ichtfachprüfung und 
Erste juristische Prüfung – ist zum nächst möglichen Zeitpunkt eine Stelle für eine Re-
feratsleiterin oder einen Referatsleiter des Referates JPA I/2 neu zu besetzen, das nach 
derzeitigem Zuschnitt unter anderem folgende Aufgabengebiete umfasst:

• Grundsatzfragen, allgemeine Angelegenheiten,

• Zusammenarbeit mit den rechtswissenschaftlichen Fachbereichen und anderen Prü-
fungsämtern,

• Dienstbetrieb der Prüfungsabteilung I,

• Organisation der Prüfungsverfahren, insbesondere Planung der Prüfungs-kommissio-
nen, Korrekturgruppen, Prüfungstermine,

• Entscheidungen außerhalb laufender Prüfungsverfahren,

• Zulassungen zur Prüfung und

• Widerspruchsverfahren.

Neben der Organisation der Prüfungsverfahren liegt ein Schwerpunkt der Tätigkeit ins-
besondere in der Bearbeitung von Widersprüchen im Rahmen der staatlichen Pfl icht-
fachprüfung. Erforderlich sind Interesse an der längerfristigen Wahrnehmung einer Auf-
gabe im Ausbildungs- und Prüfungsbereich sowie Bereitschaft zu vertieftem Eingehen 
auf alle prüfungsrelevanten Rechtsmaterien.

Das Referat JPA I/2 ist inhaltlich auf die Verbindung mit richterlicher Tätigkeit angelegt, 
wobei die Aufgaben so bemessen sind, dass sie 50 % der Arbeitskraft in Anspruch 
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nehmen; im Übrigen verbleibt die Richterin oder der Richter in richterlicher Tätigkeit. 
Dienstort ist Frankfurt am Main.

Ordentliche Gerichtsbarkeit

 3. Eine Richterin am Amtsgericht – als die ständige Vertreterin – oder einen Richter am 
Amtsgericht – als der ständige Vertreter –

des Direktors des Amtsgerichts Bensheim (R 2).

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 1. Juni  
2012 (S. 196 ff., Anlage 1, Ziffer 2.5) veröffentlichten Anforderungsprofi l auszurichten.

 4. Eine Richterin am Amtsgericht – als weitere aufsichtsführende Richterin – oder einen 

Richter am Amtsgericht – als weiterer aufsichtsführender Richter –

bei dem Amtsgericht Darmstadt (R 2).

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 1. Juni 
2012 (S. 196 ff., Anlage 1, Ziffer 2.1) veröffentlichten Anforderungsprofi l auszurichten.

 5. Die Vizepräsidentin oder den Vizepräsidenten

des Amtsgerichts Offenbach am Main (R 2 mit Amtszulage nach Fußnote 4)

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 1. Juni 
2012 (S. 196 ff., Anlage 1, Ziffer 2.5) veröffentlichten Anforderungsprofi l auszurichten.

 6. Die Vizepräsidentin oder den Vizepräsidenten

des Amtsgerichts Gießen (R 2 mit Amtszulage nach Fußnote 4)

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 1. Juni 
2012 (S. 196 ff., Anlage 1, Ziffer 2.5) veröffentlichten Anforderungsprofi l auszurichten.

 7. Eine Vorsitzende Richterin oder einen Vorsitzenden Richter

am Landgericht Frankfurt am Main (R 2).

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 1. Juni 
2012 (S. 196 ff., Anlage 1, Ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofi l auszurichten.

Staatsanwaltschaften

 8. Eine Staatsanwältin als Gruppenleiterin oder einen Staatsanwalt als Gruppenleiter bei 
einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht

bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt (R 1 mit Amtszulage nach Fußnote 2 BBesG).

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 1. Juni 
2012 veröffentlichten Anforderungsprofi l (S. 196 ff., Anlage 1, Ziffer 2.8) auszurichten.
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Verwaltungsgerichtsbarkeit

 9. Eine Richterin oder einen Richter

am Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel ( R 2 ).

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 1. Juni 
2012 ( S. 196 ff, Anlage 1, Ziffer 2.3. ) veröffentlichten Anforderungsprofi l auszurichten.

Sozialgerichtsbarkeit

 10. Eine stellvertretende Geschäftsleiterin und Kostensachbearbeiterin oder einen stellver-
tretenden Geschäftsleiter und Kostensachbearbeiter (Amtfrau/Amtmann – A 10 BBesG)

bei dem Sozialgericht Fulda.

Die Stelle ist ab 1. November 2013 zu besetzen.

Die Bewerberin oder der Bewerber zu 10. sollte folgendes Anforderungsprofi l erfüllen:

1. Allgemeine Voraussetzungen

• Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst der allgemeinen Laufbahnverwaltung 
oder für den Rechtspfl egerdienst

• Pfl ichtbewusstsein

• Leistungsbereitschaft

• Belastbarkeit

• Besonders gute Auffassungsgabe

• Flexibilität

• Fähigkeit zu selbständiger, ergebnisorientierter Arbeit

• gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen

• Engagement und Verantwortungsbewusstsein;

2. Besondere Voraussetzungen

a) Fachkompetenz

• gute Fachkenntnisse, inklusive des Kosten- und Entschädigungsrechts und der 
Grundzüge des Sozialrechts

• gute Kenntnisse beim Einsatz von Informationstechnik

• klares Urteilsvermögen,

b) Soziale Kompetenz

• Kontaktfähigkeit und Gesprächsbereitschaft

• Verhandlungsgeschick

• Fähigkeit zur Konfl iktlösung

• Fähigkeit zur kooperativen Zusammenarbeit mit der Gerichtsleitung,

b)  Führungskompetenz

• Entscheidungskompetenz, Durchsetzungsvermögen
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• Befähigung zur Personalführung und Motivation

• Fähigkeit zur Übernahme von leitender und fürsorglicher Verantwortung.

Vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.

Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht.

Dem Hessischen Ministerium der Justiz wurde das Zertifi kat audit berufundfamilie® hin-
sichtlich der Vereinbarkeit von Beruf und Familie verliehen.

Aufgrund des Frauenförderplans besteht eine Verpfl ichtung zur Erhöhung des Frauenanteils.

Schwerbehinderte Richterinnen und Richter, Beamtinnen und Beamte sowie Angestellte 
werden bei gleicher Qualifi kation bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen sind auf dem Dienstweg zu richten an:

Zu Nr. 1 bis zum 24. Mai 2013 an das Hessische Ministerium der Justiz, für Integration und 
Europa;

zu Nr. 2 bis zum 24. Mai 2013 an das Hessische Ministerium der Justiz, für Integration und 
Europa;

zu Nr. 6 binnen zwei Wochen an das Hessische Ministerium der Justiz, für Integration und 
Europa,

zu Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 7, Nr. 8 und Nr. 9 binnen drei  Wochen an das Hessische Ministerium 
der Justiz für Integration und Europa;

zu Nr. 10 binnen drei Wochen an den Präsidenten des Hessischen Landessozialgericht.

Eine Beschränkung des Auswahlverfahrens zu Nr. 1 bis Nr. 9  auf eventuelle Verset-
zungsbewerberinnen und -bewerber bleibt ebenso vorbehalten wie eine an Verwal-
tungsbelangen orientierte Ermessensentscheidung zwischen mehreren Versetzungs-
bewerberinnen und -bewerbern.
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A U S S C H R E I B U N G  F R E I E R  N O T A R S T E L L E N

Abschnitt A I Nr. 2 a) 2. Satz des Runderlasses über die Ausführung der Bundesnotarord-
nung vom 26.10.2009 (JMBl. S. 563), geändert durch Runderlass vom 15. März 2011 (JMBl. 
S. 258) und vom 12.11.2012 (JMBl. S. 692).

Es sind folgende freie Notarstellen zu besetzen:

A) Landgerichtsbezirk Darmstadt:

1. in der Stadt Bischofsheim 2
(Amtsgerichtsbezirk Groß-Gerau)

2. in der Stadt Büttelborn 1
(Amtsgerichtsbezirk Groß-Gerau)

3. in der Stadt Mörfelden-Walldorf 1
(Amtsgerichtsbezirk Groß-Gerau)

4. in der Stadt Viernheim 4
(Amtsgerichtsbezirk Lampertheim)

5. in der Stadt Langen 1
(Amtsgerichtsbezirk Langen)

6. in der Stadt Dietzenbach 1
(Amtsgerichtsbezirk Offenbach am Main)

7. in der Stadt Neu-Isenburg 1
(Amtsgerichtsbezirk Offenbach am Main)

8. in der Stadt Rodgau 1
(Amtsgerichtsbezirk Seligenstadt)

B) Landgerichtsbezirk Kassel:

1. in der Stadt Witzenhausen 1
(Amtsgerichtsbezirk Eschwege)

C) Landgerichtsbezirk Marburg:

1. in der Stadt Marburg 1
(Amtsgerichtsbezirk Marburg)

Der Amtssitz muss in den vorbezeichneten Städten genommen werden.

Ich gebe daher Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, die die Voraussetzungen des § 6 
BNotO erfüllen, Gelegenheit, die Bestellung zur Notarin oder zum Notar zu beantragen.

Der schriftliche Antrag ist bis spätestens 12. Juni 2013 unter Beifügung der erforderlichen 
Unterlagen (Abschnitt A. II. Nr. 1.) bei dem Präsidenten des Oberlandesgerichts Frankfurt 
am Main einzureichen.
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B E k A n n t M A c H u n G E n

Frauenförderplan nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (HGlG) für die 
Personalstellen des nichtrichterlichen Dienstes des Hessischen Finanzgerichts (Stich-
tag 1. Juni 2012). Bek. d. MdJIE. v. 8. April 2013 (1100/15 - Z/A 2 - 2012/8718 - II/A) 
– JMBl. S. 277 –

die frauenbeauftragte für den nichtrichterlichen dienst sowie der personalrat beim hessi-
schen finanzgericht haben dem frauenförderplan zugestimmt.

der frauenförderplan enthält:

1. die personalstellen des nichtrichterlichen dienstes des hessischen finanzgerichts

a) höherer dienst

b) gehobener dienst

c) mittlerer dienst

d) einfacher dienst

e) entgeltgruppen

2. maßnahmen zur verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie zur Aufwertung von tätig-
keiten an überwiegend mit frauen besetzten Arbeitsplätzen nach § 5 Abs. 6 hglg.
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A
auß ertariflich

2.A bschnitt
3.A bschnitt

15 Ü
2.A bschnitt
3.A bschnitt

15
2.A bschnitt
3.A bschnitt

14
2.A bschnitt
3.A bschnitt

13 Ü
2.A bschnitt
3.A bschnitt

13
2.A bschnitt
3.A bschnitt

12
2.A bschnitt
3.A bschnitt

11
2.A bschnitt
3.A bschnitt

10
2.A bschnitt
3.A bschnitt

9
2.A bschnitt
3.A bschnitt

8
2.A bschnitt
3.A bschnitt

7
2.A bschnitt
3.A bschnitt

6
2.A bschnitt
3.A bschnitt

5
2.A bschnitt
3.A bschnitt

4
2.A bschnitt
3.A bschnitt

3
2.A bschnitt
3.A bschnitt

2 Ü
2.A bschnitt
3.A bschnitt

2
2.A bschnitt
3.A bschnitt

1
2.A bschnitt
3.A bschnitt

E ntgelt-
grupp.  insg. 1 0 0 0 0

2.A bschnitt 1 0 0 0 0
3.A bschnitt 0 0 0 0 0
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Maßnahmen gemäß § 5 Abs. 6 HGlG zum Frauenförderplan für den nichtrichterlichen 
Dienst des Hessischen Finanzgerichts

a mit berufstätigen müttern wurden bei Wiederaufnahme des dienstes Arbeitszeitmo-
delle erarbeitet, die den individuellen bedürfnissen dieser bediensteten so weit wie 
möglich entgegenkommen.

a einer bereichsleiterin wurde ein heimarbeitsplatz eingerichtet. die Anwesenheit in der 
dienststelle kann nach vorheriger Absprache variabel gestaltet werden.

a die teilnahme weiblicher bediensteter an fortbildungsmaßnahmen wurde unterstützt.

a zum bezirksrevisor des hessischen finanzgerichts wurde eine frau ernannt.

P E R S O n A L n A c H R I c H t E n

die personalnachrichten enthalten nur solche personalveränderungen, mit deren veröffent-
lichung sich die oder der bedienstete einverstanden erklärt hat.

Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

ernannt wurden:

zur ministerialrätin (b 2) : ministerialrätin (A 16) claudia Weisbart;

zum ministerialrat (b 2) : ministerialrat (A 16) harald schneider;

zur regierungsdirektorin : regierungsoberrätin dr. Lena barbara Kötter;

zum regierungsdirektor : regierungsoberrat rené brosius-Linke;

zur regierungsrätin : oberamtsrätin ute marie-Luise Adelsberger;

zur oberamtsrätin : Amtsrätinnen elke edelmann, heike rosenkranz und Katrin 
rühl;

zum oberamtsrat : Amtsräte mark hermann häuser, Karl-heinz ruprecht, stefan 
sterzinger, markus stub und bernhard Josef stuka;

zur Amtsrätin : Amtfrau sandra bähler;

zur Amtfrau : oberinspektorin Yvonne Winnebald;

zur Amtsinspektorin : hauptsekretärin silke Wick.

It-Stelle der hessischen Justiz in Bad Vilbel

ernannt wurden:

zur Amtsrätin : Amtfrauen petra schellhaas und Alma friedrichs;
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zur Amtfrau : oberinspektorinnen susanne Linke und sandra regina chorus;

zur inspektorin – durch 
überleitung in den geho- 
benen allgemeinen
verwaltungsdienst– : Amtsinspektorin martina hemme;

zum hauptsekretär : obersekretär thomas schott.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

ernannt wurden:
zur vorsitzenden richterin
am oberlandesgericht : richterin am oberlandesgericht martina paul;

zur richterin
am oberlandesgericht : richterin am Amtsgericht heike Knauth;

zum Leitenden
regierungsdirektor : regierungsdirektor frank schmid;

zum regierungsoberrat : regierungsrat hartmut haust;

zur oberamtsrätin
mit Amtszulage : oberamtsrätin regina hederich;

zum Justizoberinspektor : Justizinspektor ralf Laupp;

zum oberinspektor : insepktor Jürgen retzel;

zum inspektor – durch 
überleitung in den 
gehobenen Justiz-
verwaltungsdienst – : Amtsinspektor Jürgen retzel;

zur Justizinspektorin : Lisa feick, monika gabel, sarah hoffmann, franziska Kohnert, 
Katharina Kraus, Karolin marquardt, Katharina pawlik, stella 
russer – alle unter gleichzeitiger berufung in das beamtenver-
hältnis auf probe –;

zum Justizinspektor : Julian ide, marc Koch, florian Winkler und marc zimmermann  
– alle unter gleichzeitiger berufung in das beamtenverhältnis auf 
probe –.

Justizinspektoren mathias räuber und André schouler wurden in das beamtenverhältnis 
auf Lebenszeit berufen.

versetzt wurden:
Justizamtmann rainer schmitt v. d. oberlandesgericht frankfurt am main a. d. Amtsge-
richt Limburg a.d. Lahn, Justizinspektorinnen zahra Kramer v. d. oberlandesgericht a. d. 
Amtsgericht frankfurt am main, christin markgraf v. d. oberlandesgericht frankfurt am 
main a. d. Amtsgericht Wiesbaden, fenja mohn v. d. oberlandesgericht frankfurt am main 
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a. d. Amtsgericht frankfurt am main, Katharina schüßler v. d. oberlandesgericht frankfurt 
am main a. d. Amtsgericht eschwege, cathrin simmer v. d. oberlandesgericht frankfurt 
am main a. d. Amtsgericht gießen, Justizinspektoren matthias hofmann v. d. oberlandes-
gericht frankfurt am main a. d. Amtsgericht Wiesbaden, marc Koch v. d. oberlandesge-
richt frankfurt am main a. d. Amtsgericht rüdesheim am rhein.

Generalstaatsanwaltschaft

ernannt wurde:

zum Justizinspektor : rené hüllermeier – unter gleichzeitiger berufung in das beam-
tenverhältnis auf probe –.

Landgerichte

ernannt wurden:

zum vizepräsident
des Landgerichts : vorsitzender richter am Landgericht dr. reinhard hawran in 

fulda;

zum regierungsoberrat : regierungsrat rudolf scholtes in frankfurt am main;

zur Amtsrätin : Amtsfrauen christina uwis in Kassel und Johanna schurgacz in 
Wiesbaden;

zum Amtsrat : Amtmänner stephan volp in marburg und Wilfried Weinheimer 
in Wiesbaden;

zur Justizamtfrau : Justizoberinspektorin charlotte reinbold in Kassel;

zum Justizamtmann : Justizoberinspektor steffen Käckell in frankfurt am main;

zur Justizoberinspektorin : Justizinspektorin Annekatrin Korn in hanau;

zur oberinspektorin : inspektorinnen ulrike deutschmann, ildiko frey in frankfurt 
am main, corinna drapal, carola Kasmierczak und rita tölle in 
frankfurt am main;

zum oberinspektor : bewährungshelfer frank seifert in hanau, markus diefenbach 
in Limburg a.d. Lahn – beide unter gleichzeitiger berufung in 
das beamtenverhältnis auf probe –,

inspektoren thomas Juretzek in frankfurt am main, Andreas 
schäfer in Kassel und peter raithel in Wiesbaden;

zur inspektorin : bewährungshelferinnen Yvonne von Wienitz in gießen, elisa-
beth emmerich-Jäger, Katrin paul-gibhardt und Jessica Wehry 
in Kassel – alle unter berufung in das beamtenverhältnis auf 
probe –,

Justizhauptsekretärin stefanie estel in hanau;
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zum inspektor : bewährungshelfer stephan sauskojus in marburg – unter 
gleichzeitiger berufung in das beamtenverhältnis auf probe –;

zur Justizinspektorin : Laura oestrich in Limburg a.d. Lahn, Ann-Kathrin Weber in Wies- 
baden – unter berufung in das beamtenverhältnis auf probe –.

oberinspektor stefan Wilke in marburg, inspektorin Lena spengler, Justizinspektorinnen 
carolin Lerche in darmstadt, Ann-Kristin ellrich in frankfurt am main, Justizinspektoren 
immanuel hamm in darmstadt, simon brouër in frankfurt am main, inspektor gert santel-
mann in darmstadt wurden in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

versetzt wurden:
regierungsoberrat reinhard zinn v. d. Landgericht frankfurt am main a. d. oberlandesge-
richt frankfurt am main, Amtfrau Alma friedrichs v. d. Landgericht darmstadt an die it-stel-
le der hessischen Justiz in bad vilbel, Justizoberinspektorin Katja scholl v. d. Landgericht 
Limburg a.d. Lahn a. d. Amtsgericht Limburg a.d. Lahn Justizinspektorinnen petra humm  
v. d. Landgericht frankfurt am main a. d. hessische ministerium der Justiz, für integration 
und europa und sabine nolte v. d. Landgericht Kassel a. d. Amtsgericht fritzlar.

Ausgeschieden ist:

ruhestand:
regierungsdirektor rudolf merker in Kassel, Amtfrau maria Kilp in frankfurt am main.

Staatsanwaltschaft bei den Landgerichten

Leitender oberstaatsanwalt bei der generalstaatsanwaltschaft frankfurt am main horst 
streiff wurde zum Leitenden oberstaatsanwalt als Leiter einer staatsanwaltschaft bei einem 
Landgericht bei der staatsanwaltschaft Kassel ernannt.

ernannt wurden:

zum oberamtsanwalt 
mit Amtszulage nach
fußnote 12 : oberamtsanwalt gerhard Wittich in fulda;

zur oberamtsanwältin : Amtsanwältinnen monika burkard und Kirsten diegelmann in 
fulda;

zum Amtsrat : Justizamtmänner Andreas Jannasch in darmstadt und her-
warth fedler in Kassel;

zur Justizamtfrau : Justizoberinspektorin tanja popp in fulda;

zur Justizoberinspektorin : Justizinspektorin simone romann in darmstadt;

zur oberinspektorin : inspektorin petra zumwinkel in frankfurt am main;

zur Justizinspektorin : valentina rhöse in gießen, sabine rutkowski in Limburg a.d. 
Lahn – beide unter gleichzeitiger berufung in das beamtenver-
hältnis auf probe –.
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Justizinspektorinnen isabel claus in frankfurt am main, Kristin gutberlet in frankfurt am 
main, stefanie goldbach in hanau wurden in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit be-
rufen.

versetzt wurden:
Amtsrat michael Weber v. d. staatsanwaltschaft Limburg a.d. Lahn a. d. hessische minis-
terium der Justiz, für integration und europa, Justizinspektorinnen Kristin gutberlet v. d. 
staatsanwaltschaft frankfurt am main a. d. generalstaatsanwaltschaft frankfurt am main, 
sonja pfeffinger v. d. staatsanwaltschaft gießen a. d. staatsanwaltschaft darmstadt, va-
nessa Weide v. d. staatsanwaltschaft frankfurt am main a. d. staatsanwaltschaft Kassel, 
Justizinspektor dirk Walden v. d. staatsanwaltschaft darmstadt a. d. generalstaatsanwalt-
schaft frankfurt am main.

Ausgeschieden sind:

entlassen:
Justizinspektor michael spindler in darmstadt.

ruhestand:
Justizamtfrau gerlind erb in Wiesbaden.

Amtsgerichte

herr vizepräsident des Amtsgerichts offenbach am main stefan mohr wurde zum vizepräsi-
denten des Amtsgerichts frankfurt am main ernannt. 

ernannt wurden:
zum präsidenten
des Amtsgerichts : vizepräsident des Amtsgerichts dr. frank oehm in gießen;

zur regierungsoberrätin : regierungsrätin friedericke siegesmund-Knauft in Wiesbaden;

zur regierungsrätin : oberamtsrätin gabriele danne in gießen;

zur oberamtsrätin
mit Amtszulage : oberamtsrätin ulrike biskup in frankfurt am main;

zur oberamtsrätin : Amtsrätinnen Astrid höbel in darmstadt, barbara meixner in 
Kassel, Waltraud steuber in Korbach und renate Jäger in offen- 
bach am main;

zum oberamtsrat : Amtsräte thomas höhl in frankfurt am main und Lutz-rainer 
scheld in gießen;

zur Amtsrätin : Justizamtfrauen petra geiger, Alexandra Jannasch in darm-
stadt, sabine freiling in frankenberg (eder), inge reichel 
in gießen, heike Köhler-Kramer und ingrid Werner in Kassel, 
christiane fuhrmann in melsungen und Anja Leverenz in offen-
bach am main;
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zum Amtsrat : Justizamtmann günter börner in Kassel;

zur Justizamtfrau : Justizamtfrau außer dienst simone ruhotina in gießen – unter 
gleichzeitiger berufung in das beamtenverhältnis auf Lebens-
zeit –,

Justizoberinspektorinnen petra Andres und stephanie tscharn 
in darmstadt, Anja reyer in eschwege, Andrea bangert in fran-
kenberg (eder), verena hewlett, christiane thieme in frankfurt 
am main, sylvia müller in Kassel, silke bienmüller in offenbach 
am main, Anja friedmann in seligenstadt und Anja heimbecher, 
Yvonne rothe in Wiesbaden;

zum Justizamtmann : Justizoberinspektoren Jürgen feiter in biedenkopf und thors-
ten bendig in hanau;

zur Justizoberinspektorin : Justizinspektorinnen michaela müller in bad hersfeld, eva 
bieg, Katharina geszler, melanie hauk, milena herold und 
Lena scheffler in darmstadt, Katharina felczer, eveline gabriel, 
stefanie heidrich, Linda Kremsler uind daniela schollmeyer in 
frankfurt am main, Julia priebe in gießen, tina Kny und Wibke 
Wassermann in Königstein im taunus, Judith ding und chris-
tin niepraschk in offenbach am main, Katrin haxel und nicole 
neumann in Wiesbaden;

zum Justizoberinspektor : Justizinspektoren benjamin faldus in frankfurt am main und 
Kevin Antmansky in gießen;

zur Justizinspektorin : frau Anika höhn und frau vanessa Knoth in bad homburg 
v.d. höhe, frau sara-Lena müller in büdingen, frau melanie 
schramm in darmstadt, frau gerlinde schäfer in frankenberg 
(eder), frau stefanie diehl, frau Julia geiter, frau melanie 
hausdörfer, frau pia herwig, frau stephanie otto, frau doreen 
siebert und frau theresa Weber in frankfurt am main, frau 
verena füller, frau rebecca zahn in hanau, frau stephanie 
behrens in Kassel, frau Lisa Lorey in Kirchhain, frau hannah 
Lea hoos, frau Linda richter und frau Anne-Kathrin sölzer in 
marburg, frau Andrea vogt in michelstadt, frau maria Abe und 
frau christina Lau in offenbach am main – alle unter gleichzei-
tiger berufung in das beamtenverhältnis auf probe –,

Justizobersekretärinnen doreen Arend, Antje hohmann, nina 
Linke in frankfurt am main und Justizsekretärin claudia sänger 
in frankfurt am main;

zum inspektor: : herr mario schulz in frankfurt am main, herr stefan hengl in 
fürth, herr Jochen gerhold in hanau, herr Jan sennhenn in 
Limburg a.d. Lahn, herr björn hrivula und herr stefan preiß in 
offenbach am main und herr christian marksteiner in Wiesba-
den – alle unter gleichzeitiger berufung in das beamtenverhält-
nis auf probe –.
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Justizinspektorinnen sabine nickel in dillenburg, nadja heid, Alena radtke, heike trauzet-
tel, Katja Weigand und michaela Wolf in frankfurt am main, maike Wilhelm in gelnhausen, 
Karoline halboth in hanau, stefanie giese in Kassel, nicole merschrod in Kirchhain, Katja 
schömann in marburg, Ariane räuber in offenbach am main, Katharina Jahrlin in Wetzlar, 
Alexandra Link in Wiesbaden, Justizinspektoren tobias raub in darmstadt, tore graeber 
und Kevin hofacker in frankfurt am main, mathias göllnitz in hanau, Alexander bock in 
marburg wurden in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

versetzt wurden:
Justizamtfrauen ute dahlen-modebach v. d. Amtsgericht rüdesheim am rhein a. d. Amts-
gericht Wiesbaden, beate schmidt v. d. Amtsgericht büdingen a. d. Amtsgericht Kas-
sel, Justizoberinspektorinnen Andrea bangert v. d. Amtsgericht marburg a. d. Amtsge-
richt frankenberg (eder ), stephanie von büren v. d. Amtsgericht Limburg a.d. Lahn a. d. 
staatsanwaltschaft Wiesbaden, Jutta busch v. d. Amtsgericht Weilburg a. d. Amtsgericht 
Limburg a.d. Lahn, Kerstin dell v. d. Amtsgericht Limburg a.d. Lahn a. d. Amtsgericht 
Wetzlar, Yvonne ellenberger v. d. Amtsgericht eschwege a. d. Amtsgericht Kassel, monika 
fentroß v. d. Amtsgericht rüsselsheim a. d. Amtsgericht hechingen, melanie fuchs v. d.  
Amtsgericht hünfeld a. d. Amtsgericht bad hersfeld, Katharina goldbach v. d. Amtsgericht 
frankfurt am main a. d. Amtsgericht Alsfeld, gitta grenzebach v. d. Amtsgericht Kassel  
a. d. Amtsgericht fritzlar, sabrina hargesheimer v. d. Amtsgericht hanau a. d. general- 
staatsanwaltschaft frankfurt am main, monika herger v. d. Amtsgericht hanau a. d. Amts-
gericht eschwege, Juliane Jestädt v. d. Amtsgericht gelnhausen a. d. Amtsgericht ful-
da, nadine Kramer v. d. Amtsgericht Kassel a. d. Amtsgericht fritzlar, mariana Kraske  
v. d. Amtsgericht frankfurt am main a. d. Amtsgericht Aschaffenburg, Karin ranglack v. d. 
Amtsgericht Wiesbaden a. d. Amtsgericht Limburg a.d.Lahn, peggy rosinski v. d. Amts-
gericht Aschaffenburg a. d. Amtsgericht frankfurt am main, Anja thomas v. d. Amtsge-
richt hanau a. d. Amtsgericht gelnhausen, eva-maria Weiß v. d. Amtsgericht Alsfeld a. d. 
Amtsgericht darmstadt, Justizoberinspektor michael becker v. d. Amtsgericht Limburg 
a.d.Lahn an den hessischen Landtag, Justizinspektorinnen stefanie beller v. d. Amtsge-
richt michelstadt a. d. Amtsgericht darmstadt, isabel fritz v. d. Amtsgericht Wiesbaden a. 
d. Amtsgericht eschwege, stefanie giese v. d. Amtsgericht Wiesbaden a. d. Amtsgericht 
Kassel, isabelle herbst v. d. Amtsgericht Wiesbaden a. d. Amtsgericht Kassel, stephanie 
Kämmerer v. d. Amtsgericht Wetzlar an die staatsanwaltschaft gießen, rebecca Krolop  
v. d. Amtsgericht offenbach am main a. d. Amtsgericht gießen, christin Küster v. d. Amts-
gericht büdingen a. d. Amtsgericht Wetzlar, sandra Leonhardi v. d. Amtsgericht göppin-
gen a. d. Amtsgericht rüsselsheim, denise mahn v. d. Amtsgericht Königstein im taunus 
a. d. Amtsgericht darmstadt, teresa maneke v. d. Amtsgericht marburg a. d. Amtsgericht 
Kassel, nicole merschrod v. d., Amtsgericht Kirchhain a. d. Amtsgericht Alsfeld, betti merz 
v. d. Amtsgericht frankfurt am main a. d. Amtsgericht büdingen, Alena radtke v. d. Amts-
gericht frankfurt am main a. d. Amtsgericht Kassel, Julia schmid v. d. Amtsgericht offen-
bach am main an die generalstaatsanwaltschaft frankfurt am main, Katja schömann v. d. 
Amtsgericht marburg a. d. Amtsgericht schwalmstadt, sarah schuster v. d. Amtsgericht 
schwalmstadt a. d. Amtsgericht Kassel, heike trauzettel v. d. Amtsgericht frankfurt am 
main a. d. prüfungsamt des hessischen rechnungshofes in Kassel, Katja Weigand v. d. 
Amtsgericht frankfurt am main a. d. Amtsgericht gelnhausen, bianca zeuch v. d. Amtsge-
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richt hanau a. d. Amtsgericht Kassel, Justizinspektoren marcel dilchert v. d. Amtsgericht 
offenbach am main a. d. Amtsgericht Kassel rené gundlach v. d. Amtsgericht Alsfeld a. d. 
Amtsgericht hünfeld, Justizsekretärin mit dLA im gehobenen dienst denise drechsel v. d. 
Amtsgericht darmstadt a. d. Amtsgericht Wiesbaden, Justizsekretär mit dLA im gehobe-
nen dienst sebastian schmidt v. d. Amtsgericht bad homburg v. d. höhe a. d. Amtsgericht 
Königstein im taunus.

Ausgeschieden sind:

entlassen:
Justizinspektorin melanie dreßler in frankfurt am main.

ruhestand: 
oberamtsrätinnen ilse hagemeier m. A. in frankfurt am main, Karla eichel in Kassel, doris 
pagels in Langen (hessen), oberamtsräte Knut Angerhausen in eschwege, Jürgen han-
sen in Kassel, paul drusel in marburg, Amtsrätinnen ute parthen in frankenberg (eder), 
gabriele volkmann in Langen (hessen), Amtsrat günter resch in rüdesheim am rhein, 
Justizamtmänner Karl-heinz zuber in darmstadt, Klaus-michael otremba in eschwege, 
günter Kasten in fritzlar und oberinspektor Klaus schickedanz in Kassel.

notarinnen und notare

zur notarin wurde bestellt.
rechtsanwältin dr. silvia brigitte Lennert mit dem Amtssitz in frankfurt am main,

zum notar wurde bestellt: 
rechtsanwälte christian bruno schmitt mit dem Amtssitz in gersfeld, dr. Lars ferenc 
freytag und dr. gero pfeiffer mit dem Amtssitz in frankfurt am main.

Ausgeschieden sind:

Auf eigenen Antrag:
notar Andreas grund, hanau, mit Ablauf des 28.03.2013 und 
notar eike maaß, frankfurt am main, mit Ablauf des 30.04.2013

Aufgrund des erreichens der Altersgrenze:
notar michael schmitt, fulda, mit Ablauf des 30.06.2013, 
notar fridhelm-volker faecks, marburg, mit Ablauf des 31.08.2013, 
notar Klaus taggeselle, Witzenhausen, mit Ablauf des 31.08.2013, 
notar Joachim Lummel, butzbach, mit Ablauf des 30.06.2013, 
notar dieter steinmetz, fulda, mit Ablauf des 31.05.2013.
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S t E L L E n A u S S c H R E I B u n G E n

es wird bewerbungen entgegengesehen um die stellen für:

Ordentliche Gerichtsbarkeit

1. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter

am oberlandesgericht frankfurt am main (r 3).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

2. drei richterinnen oder drei richter

am oberlandesgericht frankfurt am main ( r 2 ).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni  
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

3. eine richterin oder einen richter

am oberlandesgericht frankfurt am main ( r 2 ).

diese stelle ist bei den Außensenaten in Kassel zu besetzen.

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.

bewerbungen von frauen sind besonders erwünscht.

Aufgrund des frauenförderplans besteht eine verpflichtung zur erhöhung des frauenanteils.

schwerbehinderte richterinnen und richter, beamtinnen und beamte sowie Angestellte 
werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

bewerbungen sind auf dem Dienstweg zu richten an:

zu nr. 1, nr. 2 und nr. 3 binnen drei Wochen an das hessische ministerium der Justiz, für 
integration und europa.

Eine Beschränkung des Auswahlverfahrens zu nr. 1, nr. 2 und nr. 3 auf eventuelle Ver-
setzungsbewerberinnen und -bewerber bleibt ebenso vorbehalten wie eine an Verwal-
tungsbelangen orientierte Ermessensentscheidung zwischen mehreren Versetzungs-
bewerberinnen und -bewerbern.
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H I n W E I S E

der präsident des oberlandesgerichts frankfurt am main stellt zum 1. September 2014 
voraussichtlich wieder

Anwärterinnen und Anwärter für die Laufbahn des gehobenen Justizdienstes 
(Rechtspflegerlaufbahn)

ein. 

Aussicht auf einstellung haben bewerberinnen und bewerber, die die fachhochschulreife 
oder eine andere zu einem hochschulstudium berechtigende schulbildung oder einen als 
gleichwertig anerkannten bildungsstand nachweisen.

die bewerberinnen und bewerber dürfen nicht älter als 35 Jahre sein. dies gilt nicht für in-
haber eines eingliederungs- und zulassungsscheines und in den fällen des § 7 Abs.2 des 
soldatenversorgungsgesetzes.

bewerberinnen und bewerber, die wegen betreuung mindestens eines mit ihnen in häusli-
cher gemeinschaft lebenden Kindes unter achtzehn Jahren oder wegen der tatsächlichen 
pflege einer oder eines nach ärztlichem gutachten pflegebedürftigen nahen Angehörigen 
von einer bewerbung vor vollendung des sechsunddreißigsten Lebensjahres abgesehen ha-
ben, können bis zum höchstalter von vierzig Lebensjahren eingestellt werden.
tarifbeschäftigte, die sich mindestens drei Jahre im öffentlichen dienst bewährt haben, so-
wie schwerbehinderte menschen können bis zum vierzigsten Lebensjahr eingestellt werden, 
wenn sie den geforderten bildungsstand erfüllen.

Bewerbungen sind bis zum 31. Oktober 2013 bei dem Präsidenten des Oberlandes -
gerichts, 60256 Frankfurt am Main, einzureichen.

Justizbedienstete reichen ihre bewerbung bitte auf dem dienstweg ein.

der bewerbung sind beizufügen:

a) Lebenslauf,

b) beglaubigte Abschrift / Kopie des schulabgangszeugnisses oder des letzten schulzeug-
nisses (sommer 2013),

c) beglaubigte Abschriften / Kopien der zeugnisse über beschäftigungen seit der schulent-
lassung,

d) eine erklärung, ob und ggf. welche schulden die bewerberin oder der bewerber hat.

die Auswahl erfolgt nach dem ergebnis einer eignungsprüfung, der sich alle bewerberinnen 
und bewerber zu unterziehen haben.

schwerbehinderte menschen werden nach maßgabe des sozialgesetzbuches – neuntes 
buch – (sgb iX) besonders berücksichtigt.

die bewerberinnen und bewerber müssen damit rechnen, dass sie nach bestandener 
rechtpflegerprüfung nur nach maßgabe besetzbarer stellen in den gehobenen Justizdienst 
übernommen und bei jeder Justizbehörde innerhalb hessens eingesetzt werden können.
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nähere informationen über das berufsbild und die Ausbildung sind auf den internetseiten 
aller hessischen Justizbehörden in der rubrik Justizberufe zu finden.

für beamtinnen und beamte des mittleren Justizdienstes, die sich als Aufstiegsbeamtinnen 
und - beamte für den gehobenen Justizdienst bewerben wollen, erfolgt zu gegebener zeit 
eine gesonderte rundverfügung.

der präsident des oberlandesgerichts frankfurt am main stellt zum 1. September 2014 
voraussichtlich wieder

Anwärterinnen und Anwärter für die Laufbahn des mittleren Justizdienstes

für die Ausbildung zur Justizfachwirtin/zum Justizfachwirt ein.

eingestellt werden kann, wer die beamtenrechtlichen voraussetzungen für die berufung in 
das beamtenverhältnis erfüllt und den Abschluss einer realschule oder einen schulrechtlich 
als gleichwertig anerkannten bildungsstand oder den Abschluss einer hauptschule und den 
Abschluss der berufsausbildung zur oder zum Justiz(fach)angestellten oder den Abschluss 
einer anderen förderlichen berufsausbildung nachweist.

Als förderlich gilt insbesondere die Ausbildung zur oder zum rechtsanwalts- und notar(fach)- 
angestellten. in betracht kommen ferner Angehörige anderer büroberufe, die eine Ausbil-
dung nach dem berufsbildungsgesetz abgeleistet haben.

die bewerberinnen und bewerber dürfen nicht älter als 35 Jahre sein. dies gilt nicht für in-
haber eines eingliederungs- und zulassungsscheines und in den fällen des § 7 Abs.2 des 
soldatenversorgungsgesetzes.

bewerberinnen und bewerber, die wegen betreuung mindestens eines mit ihnen in häusli-
cher gemeinschaft lebenden Kindes unter achtzehn Jahren oder wegen der tatsächlichen 
pflege einer oder eines nach ärztlichem gutachten pflegebedürftigen nahen Angehörigen 
von einer bewerbung vor vollendung des sechsunddreißigsten Lebensjahres abgesehen ha-
ben, können bis zum höchstalter von vierzig Lebensjahren eingestellt werden.

tarifbeschäftigte, die sich mindestens drei Jahre im öffentlichen dienst bewährt haben, so-
wie schwerbehinderte menschen können bis zum vierzigsten Lebensjahr in den vorberei-
tungsdienst eingestellt werden, wenn sie den geforderten bildungsstand erfüllen.

Bewerbungen sollten bis zum 31. Oktober 2013 bei dem Präsidenten des Oberlandes-
gerichts, 60256 Frankfurt am Main, eingereicht werden.

Justizbedienstete reichen ihre bewerbungen bitte auf dem dienstweg ein.
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der bewerbung sind beizufügen:

a) Lebenslauf,

b) beglaubigte Abschrift / Kopie des schulabgangszeugnisses oder des letzten schulzeug-
nisses (sommer 2013)

die bewerberinnen und bewerber werden nach dem ergebnis einer eignungsprüfung ausge-
wählt und in den vorbereitungsdienst eingestellt.

schwerbehinderte menschen werden nach maßgabe des sozialgesetzbuches – neuntes 
buch – (sgb iX) besonders berücksichtigt.

die bewerberinnen und bewerber müssen damit rechnen, dass sie nach bestandener Lauf-
bahnprüfung nur nach maßgabe besetzbarer stellen in den mittleren Justizdienst übernom-
men und bei jeder Justizbehörde innerhalb hessens eingesetzt werden können.

nähere informationen über das berufsbild und die Ausbildung sind auf den internetseiten 
aller hessischen Justizbehörden in der rubrik Justizberufe zu finden.

für beamtinnen und beamte des Justizwachtmeisterdienstes, die sich als Aufstiegsbeam-
tinnen und -beamte für den mittleren Justizdienst bewerben wollen und für Justiz(fach)ange-
stellte erfolgt zu gegebener zeit eine gesonderte Ausschreibung.
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B e k A N N t M A c H u N G e N

Frauenförderplan nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (HGlG) für die 
Personalstellen des nichtrichterlichen und nichtstaatsanwaltlichen Dienstes der 
 ordentlichen Gerichte und Staatsanwaltschaften (Stichtag 1. Juli 2012). Bek. d. MdJIe. 
v. 4. Juni 2013 (1100/15 - Z/A 2 - 2012/10042 - II/A) – JMBl. S. 301 –

die besondere frauenbeauftragte für den nichtrichterlichen und nichtstaatsanwaltlichen 
dienst sowie die bezirkspersonalräte bei dem oberlandesgericht frankfurt am main und der 
generalstaatsanwaltschaft haben dem frauenförderplan zugestimmt.

der frauenförderplan enthält:

1.  die personalstellen des nichtrichterlichen und nichtstaatsanwaltlichen dienstes der 

     ordentlichen gerichte und staatsanwaltschaften

a) höherer verwaltungsdienst

b) Wirtschaftsreferentinnen und Wirtschaftsreferenten

c) professoren

d) gehobener Justizdienst

e) Amtsanwaltsdienst

f) sozialdienst

g) gehobener Justizverwaltungsdienst

h) mittlerer Justizdienst

i) gerichtsvollzieherdienst

j) Justizvollziehungsdienst

k) Werkdienst

l) mittlerer Justizverwaltungsdienst

m) einfacher Justizdienst.

2.  maßnahmen zur verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie zur Aufwertung von

     tätigkeiten an überwiegend mit frauen besetzten Arbeitsplätzen nach § 5 Abs. 6 hglg.
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P e R S O N A L N A c H R I c H t e N

BeRIcHtIGuNG

Berichtigung zum JMBl. 06/2013 S. 293

hier muss es richtig lauten:

Amtsgerichte

ernannt wurde:

zum inspektor   : herr mario schulze in frankfurt am main.

P e R S O N A L N A c H R I c H t e N

die personalnachrichten enthalten nur solche personalveränderungen, mit deren veröffent-
lichung sich die oder der bedienstete einverstanden erklärt hat.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

ernannt wurde:

zum vorsitzenden
richter am oberlandesgericht : richter am oberlandesgericht siegfried Janzen; 

zum Amtsinspektor
mit Amtszulage   : Amtsinspektor michael benzing; 

zur Amtsinspektorin  : Justizhauptsekretärin Anne-Kathryn Andersohn;
zum Justizhauptsekretär  : Justizobersekretär steffen schmidt.

Ausgeschieden ist:

ruhestand   : Amtsinspektor reinhard hock.

Generalstaatsanwaltschaft

ernannt wurden:

zum Justizhauptsekretär    : Justizobersekretär Arndt hilgenberg;

zum Justizobersekretär    : Justizsekretär Jorg sebastian Winkler.
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Landgerichte

ernannt wurden:

zum vorsitzenden
richter am Landgericht  : richter am Landgericht thomas hanke in frank-  
       furt am main;

zur richterin 
am Landgericht   : richterin auf probe dr. solveigh reul in frankfurt 
       am main - unter berufung in das richterverhältnis 
       auf Lebenszeit -;  

zum richter
am Landgericht   : richter auf probe christian martin Annen in 
       frankfurt am main - unter berufung in das 
       richterverhältnis auf Lebenszeit -;

zur Amtsinspektorin
mit Amtszulage   : Amtsinspektorin ute bertsch in frankfurt am main;

zur Justizhauptsekretärin  : Justizobersekretärin Alexandra prowald in
       darmstadt;

zur Justizobersekretärin  : Justizsekretärinnen Kathrin Weist in darmstadt   
       und tina Wank in frankfurt am main;

zum Justizobersekretär  : Justizsekretär marco möbius in frankfurt am main.
Justizsekretärin Anna spahn in frankfurt am main wurde in das beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit berufen.

versetzt wurde:
   Justizsekretär thomas reich von dem Landgericht marburg an das bundessozialgericht 
   Kassel.

Ausgeschieden sind:

ruhestand:
   vorsitzende richter am Landgericht ulrich fidora in frankfurt am main und 
   Amtsinspektor otmar möll in gießen.
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Staatsanwaltschaft bei den Landgerichten

ernannt wurden:
zum oberamtsanwalt
mit Amtszulage  : oberamtsanwalt otto Linscheid in gießen.;

zur Amtsinspektorin 
mit Amtszulage  : Amtsinspektorin Kerstin razborsek in Limburg a. d. Lahn;

Amtsgerichte

zur richterin

am Amtsgericht   : richterinnen auf probe michaela zöller in frankfurt 
      am main und nina-Katrin becker in rüsselsheim 
      - beide unter berufung in das richterverhältnis auf Lebenszeit -;

zum obergeichtsvoll-
zieher mit Amtszulage : obergerichtsvollzieher gunther beilborn und Werner 
      dippel in biedenkopf;

zur obergerichtsvoll-
zieherin   : gerichtsvollzieherinnen sandra freitag in frankenberg 
      (eder), sonja Weitzel in Kirchhain und stefanie stich in
      frankfurt am main;

zur Amtsinspektorin
mit Amtszulage   : Amtsinspektorinnen hanne hasselbach und ingrid
       schleer in gießen;

zur Amtsinspektorin  : Justizhauptsekretärinnen sabine hofmann in
       dieburg, heike gebauer in Korbach, Jaqueline
       Leifert, barbara pfeiffer, sandra fahrein-schäfer   
       in frankfurt am main, vera Langsdorf in gießen,
       christine tieben in offenbach am main und
       beate schmidt in Weilburg;

zum Amtsinspektor  : thomas stendal in Wiesbaden und volker
       Laumann in darmstadt;

zur Justizhauptsekretärin  : Justizobersekretärinnen sabine Adam in hanau, 
       ramona martin in gießen, regina plewina in 
       offenbach am main, Andrea schilling in friedberg 
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       (hessen), heike schütz in melsungen, monika 
       stuckmann, Andrea Werner und Aldona zinn in 
       frankfurt am main;

zum Justizhauptsekretär                   : Justizobersekretäre volker rußmann in dillenburg, 
       michael rasch und Werner schneider in Kassel;

zum Justizvollstreckungs                            
-obersekretär                                     : Justizvollstreckungssekretäre Andreas drong in 
       offenbach am main und markus ramge in 
       darmstadt

zur Justizobersekretärin  : Alexandra Weiß, Jennifer streit in frankfurt am 
       main, daniela bickert, melanie hillenbrand in
       fulda, nadine rodemer in offenbach am main,
       christine hofmann in friedberg (hessen), verena  
       helfrich, magdalena nowak in darmstadt und
       sarah Koch in hünfeld;

zum Justizsekretär                            : erster Justizhauptwachtmeister mit 
       dienstleistungsauftrag im mittleren Justizdienst 
       christian henneberg;

  

Justizsekretärin saskia deutschmann (beauftragte gerichtsvollzieherin) in frankfurt am 
main, Justizsekretärin Latifa ghanam in frankfurt am main, Justizsekretärin christin nieter 
in frankfurt am main, Justizsekretärin christina schur in frankfurt am main, Justizsekretä-
rin delia Augustin in Wetzlar, Justizsekretärin Anke hertel in Königstein im taunus, Justiz-
sekretär (beauftragter gerichtsvollzieher) thomas Lulovic (beauftragter gerichtsvollzieher) in 
frankfurt am main wurden in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

versetzt wurden:
Justizobersekretärin Alexandra thurnberger von dem Amtsgericht Königsstein im taunus 
an das Landgericht darmstadt, frau Justizobersekretärin stefanie ruck von dem Amtsge-
richt idstein an das Amtsgericht frankfurt am main, frau Justizobersekretärin claudia eifert 
von dem Amtsgericht darmstadt an die it-stelle der hessischen Justiz in bad vilbel und 
frau Justizsekretärin sandra dingel von dem Amtsgericht frankfurt am main an die gene-
ralstaatsanwaltschaft frankfurt am main;

Ausgeschieden sind:

ruhestand: 
richter am Amtsgericht Arnold erdmann in hanau, obergerichtsvollzieher siegfried matzel 
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in Kassel, obergerichtsvollzieher dieter rahn in frankfurt am main, obergerichtsvollzieher 
martin schultheis in fulda, Amtsinspektorin erika ziegler in gießen und Amtsinspektorin 
Anne Ludwig in frankfurt am main, Amtsinspektorin marlit otto in fritzlar, Amtsinspektorin 
ilse bill in Wetzlar und Amtsinspektor ernst Ludwig seipp in friedberg (hessen);

Amtsanwaltschaft Frankfurt am Main

ernannt wurden:
zur Justizobersekretärin                   : Justizsekretärin christiane tretter;

zum Justizobersekretär                     : Justizsekretär thomas Kircher.  

Ausgeschieden ist:

ruhestand:
oberamtsanwalt mit Amtszulage Alfred ritzke.

Hessicher Anwaltsgerichtshof

richterin am oberlandesgericht elke grünert wurde zum mitglied des hessischen 
 Anwaltsgerichtshofs für die zeit vom 1. mai 2013 bis 30. April 2018 bestellt.

Notarinnen und Notare

zur notarin wurde bestellt.
rechtsanwältin beate ursula höpfner mit dem Amtssitz in idstein,
rechtsanwältin orna Knoch mit dem Amtssitz in frankfurt am main,
rechtsanwältin verena Walter mit dem Amtssitz in frankfurt am main,

zum notar wurde bestellt: 
rechtsanwalt dr. frank burmeister mit dem Amtssitz in frankfurt am main,
rechtsanwalt dr. dennis eifert mit dem Amtssitz in frankfurt am main,
rechtsanwalt dr. georg Abraham frowein mit dem Amtssitz in frankfurt am  main,
rechtsanwalt Jürgen pfeuffer mit dem Amtssitz in frankfurt am main,
rechtsanwalt Jens blecher mit dem Amtssitz in frankfurt am main,
rechtsanwalt hansjörg Link mit dem Amtssitz in frankfurt am main,
rechtsanwalt christian beye mit dem Amtssitz in frankfurt am main,
rechtsanwalt frank müller mit dem Amtssitz in frankfurt am main,
rechtsanwalt Alexander Liebold mit dem Amtssitz in offenbach am main,
rechtsanwalt markus reinhold peter gesser mit dem Amtssitz in offenbach am main.
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Amtssitzverlegung
der Amtssitz des notars erich schmitt wird mit Wirkung zum 27.05.2013 von gersfeld 
nach fulda verlegt.

Ausgeschieden sind:

Auf eigenen Antrag:
notar theodor blaess, viernheim, mit Ablauf des 31.05.2013,
notar hans-georg süße, Kassel, mit Ablauf des 30.06.2013.

Aufgrund des erreichens der Altersgrenze:
notar Klaus sturmfels, frankfurt am main, mit Ablauf des 30.06.2013.

Justizvollzugsanstalten

ernannt wurden:
zum Leitenden regierungsdirektor
(mit Amtszulage)   : Leitender regierungsdirektor dieter heinzmann in
       darmstadt -fritz-bauer-haus-;

zum Leitenden regierungsdirektor : psychologiedirektor rudi nebe in Kassel ii
       -sozialtherapeutische Anstalt-;

zum psychologiedirektor  : psychologieoberrat guido rabanus in butzbach;
zur medizinaldirektorin  : medizinaloberrätinnen dr. simone dorn in frank-
       furt am main i und Lydia schmidt in Kassel i;

zur regierungsrätin  : myriam bernt in butzbach und dr. Katharina
       hölzen bei dem h. b. Wagnitz-seminar
       -dienstleistungs-zentrum für den hessischen
       Justizvollzug- 
       -beide unter berufung in das beamtenverhältnis
       auf probe-;

zur oberamtsrätin   : Amtsrätin Anja biemer in gießen;

zur Amtsrätin   : Amtfrau Karin stein bei dem h. b. Wagnitz-
       seminar / Außenstelle vcc südhessen;

zum Amtsrat   : Amtmann matthias gerber bei dem h. b. Wagnitz-
       seminar / Außenstelle vcc nordhessen, günter 
       maus-schwarz in Kassel i, reinhard Kingl in
       schwalmstadt und michael spörl in Wiesbaden;
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zur Amtfrau   : oberinspektorin olivia deyer in darmstadt
       -fritz-bauer-haus-;

zum Amtmann   : oberinspektor heinz georg Kahl bei dem h. b. 
       Wagnitz-seminar / Außenstelle vcc nordhessen,
       Werner Krah in hünfeld und Lars neurath in Kassel i;

zum ersten pflegevorsteher  : pflegevorsteher uwe Krempin in Kassel i;

zur oberinspektorin  : inspektorin Anette heckmann und tabea
       matthies in Wiesbaden;

zum oberinspektor  : inspektor falk müller-Jäger bei dem h. b. 
       Wagnitz-seminar / Außenstelle vcc frankfurt,
       Amtsinspektor im Jvd (mit Amtszulage) Axel herz-
       berger und frank mangold in butzbach, rainer 
       höss in darmstadt -fritz-bauer-haus-, stefan 
       stroh in dieburg, Klaus dieter Kohlhepp in fulda, 
       Joachim heil in hünfeld, Jürgen Koch in Kassel i 
        und horst Langner in schwalmstadt;

zur inspektorin   : diplom-sozialarbeiterin vera müller und diplom-
       sozialpädagogin stephanie Korn in Wiesbaden
       -beide unter berufung in das beamtenverhältnis 
       auf probe-;
zum inspektor   : diplom-sozialpädagoge frank dietz in Wiesbaden
       -unter berufung in das beamtenverhältnis auf probe-;

zum Amtsinspektor im Jvd
(mit Amtszulage)    : Amtsinspektor im Jvd dirk Krombach in butz-
       bach, michael peyer in darmstadt -fritz-bauer-
       haus-, peter ruck in dieburg, Jose Luis guasch 
       palleja in frankfurt am main i, thomas Wallus in 
       gießen, berthold mascher in Kassel ii -sozial-
       therapeutische Anstalt-, eberhard geidel in
       rockenberg, dieter gürntke und volker günther 
       reusch in Wiesbaden

zum Amtsinspektor
(mit Amtszulage)   : Amtsinspektor michael hennche in rockenberg;

zum betriebsinspektor
(mit Amtszulage)   : betriebsinspektor dieter pickel-taron in frankfurt 
       am main iii;
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zur Amtsinspektorin im Jvd  : hauptsekretärin im Jvd Angela ditzer und beate 
       Kehres in frankfurt am main iii, ingrid Anderson-
       Weimer und ulrike Weber in gießen;

zum Amtsinspektor im Jvd  : hauptsekretär im Jvd Walter schiem und sieg-
       fried schwebel in darmstadt -fritz-bauer-haus-, 
       rainer skwara in dieburg, Jörg frank, hans-
       Werner gleitsmann, bernd Kückemanns, maik 
       rücker und stefan schürmann in frankfurt am 
       main i, udo Kramm in fulda, thomas sartor in 
       gießen, sascha inderthal bei dem h. b. Wagnitz-
       seminar -dienstleistungszentrum für den 
       hessischen Justizvollzug-, siegfried böpple und  
       riccardo Lange in hünfeld, dietmar ill und stefan 
       Werner in Kassel i, günter müller in Kassel ii 
       -sozial-therapeutische Anstalt-, dietmar Knoll 
       und ralf matthes in rockenberg, heinz
       heckeroth, hans-Joachim Kroll, Karl-heinz 
       scheuer und dietmar seeger in schwalmstadt, 
       Alexander Weil und stefan Werner in Weiterstadt;

zur Amtsinspektorin  : hauptsekretärin Jutta Winzker in fulda und
       Andrea zander bei dem h. b. Wagnitz-seminar / 
       Außenstelle vcc nordhessen;

zum Amtsinspektor  : hauptsekretär rolf Walter bititelli in butzbach;

zum betriebsinspektor  : hauptwerkmeister peter christ in dieburg, Jörg 
       ried in schwalmstadt und Karl heinz mielich in 
       Wiesbaden;

zum oberpfleger   : Abteilungspfleger frank braun und marco hyba in 
       frankfurt am main i, martin müller in Kassel i, 
       mustafa Krnjic in Kassel ii -sozialtherapeutische 
       Anstalt-;

zur hauptsekretärin im Jvd  : obersekretärin im Jvd birgit stahlberg in frank-
       furt am main i, nadja einschütz, sandy engelhardt, 
       Jeanette nolte und simone pförtsch in frankfurt 
       am main iii, corinna franke in Kassel i;

zum hauptsekretär im Jvd  : obersekretär im Jvd Jörg fenderl, florian prihoda 
       und Jörg richter in butzbach, erik pohl in darm-
       stadt -fritz-bauer-haus-, dieter Loose und eric 
       venuleth in dieburg, christian cech, chrisovolan-
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       dis christodoulou, marco Kreiss, erdem sarido-
       gan, michael schmidkunz und daniel zabel in 
       frankfurt am main i, bernd vogel in frankfurt am 
       main iii, marco hildebrand in frankfurt am main 
       iv -gustav-radbruch-haus-, michael schneider 
       in fulda, gunther hettche, reiner hoß und michael 
       zeiler in gießen, martin beck, bernd göller und 
       christian trabert in hünfeld, nico radler in Kassel i, 
       horst Kramer und dirk schimpf in Kassel ii -sozial-
       therapeutische Anstalt-, torsten cuper in rocken-
       berg, ingo ciemer und marcel mele in schwalm-
       stadt, björn eitz, mario Körner und tobias
       Kowalski in Weiterstadt;

zur hauptsekretärin  : obersekretärin Karin eidam in gießen;

zum hauptwerkmeister  : oberwerkmeister Wolfgang Weil in frankfurt am 
       main iii und cevat temürkol bei dem h. b. Wagnitz-
       seminar / Außenstelle vcc frankfurt; oberwerkmeister 
       torsten pieroth bei dem h. b.  Wagnitz-seminar / 
       Außen stelle vcc frankfurt 
       -unter berufung in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit-;

zur Abteilungsschwester  : stationsschwester Katrin schüttkowski in frank-
       furt am main iii und saide Özdogus in Weiterstadt;
zum Abteilungspfleger  : stationspfleger Knut Köpper in butzbach;

zum stationspfleger  : Krankenpfleger gökhan randa in gießen;

zur obersekretärin im Jvd  : obersekretäranwärterin im Jvd Alexandra grune-
       wald in gießen, Janine hoffmann und ramona 
       schnell in rockenberg
       -sämtlich unter berufung in das beamtenver- 
       hältnis auf probe-;

zum obersekretär im Jvd  : obersekretäranwärter im Jvd can babaoglu und 
       dirk Lambert in darmstadt -fritz-bauer-haus-, 
       friedrich buss, Alexander-michael Kairies, sascha 
       Ketter und patrick stephan in frankfurt am main 
       i, michele André stock in frankfurt am main iv 
       -gustav-radbruch-haus-, Jan olbrich, marvin 
       preisendörfer, michael-rüdiger sylla und Lars 
       Wiese in rockenberg, Andreas zillat in Weiter-
       stadt, thomas Lätzsch und fabian 
       richter in Wiesbaden
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       -sämtlich unter berufung in das beamtenver-
       hältnis auf probe-;

zur obersekretäranwärterin im Jvd : beschäftigte im Jvd Anna Libera in darmstadt 
       -fritz-bauer-haus-, Julia bender, carmen Jonda 
       und Anka Lucic in frankfurt am main iii, Karina 
       borschel in frankfurt am main iv -gustav-rad-
       bruch-haus-, claudia hild in rockenberg und 
        nadine muska in Weiterstadt, monika fenner in 
       Kassel i
       -sämtlich unter berufung in das beamtenver-
       hältnis auf Widerruf-;

zum obersekretäranwärter im Jvd : beschäftigter im Jvd sebastian cloos, hakan 
       Öncücük und Jan-niklas vietor in butzbach, sven 
        Krüger in darmstadt -fritz-bauer-haus-, steven 
       patrick davis, rouven Lederer, sebastian müller, 
       Alexander ottow, christian schmidt und matthias 
       nikolaus siller in frankfurt am main i, sebastian 
       hübl in gießen, malte Jablonski in Limburg,
       florian tischer in rockenberg, matthias Klein und 
       matthias sunke in Weiterstadt,
       stefan schalast in frankfurt am main iv -gustav-
       radbruch-haus-, pascal böker, marc Quentin und 
       stephan Wiegand in Kassel i
       -sämtlich unter berufung in das beamtenver-
       hältnis auf Widerruf-.

versetzt wurden:
Amtmann thorsten Kesting v. d. h. b. Wagnitz-seminar / Außenstelle vcc nordhessen a. 
d. JvA Kassel i, oberinspektorin christine Köhler v. d. h. b. Wagnitz-seminar / Außenstelle 
vcc frankfurt a. d. JvA frankfurt am main iii und birgit mendel v. d. JvA Weiterstadt a. d. 
JvA frankfurt am main iv -gustav-radbruch-haus-, oberinspektor Wolfgang dauenhauer 
v. d. JvA darmstadt -fritz-bauer-haus- a. d. JvA dieburg, inspektorin nicole nörenberg 
v. d. JvA butzbach a. d. JvA rockenberg, Amtsinspektor im Jvd bernd dombach v. d. 
JvA butzbach a. d. JvA frankfurt am main iv -gustav-radbruch-haus-, hauptsekretär 
im Jvd Jens brandner v. d. JvA rockenberg a. d. JvA frankfurt am main iv -gustav-
radbruch-haus- und musa güzeller v. d. JvA rockenberg a. d. JvA gießen, obersekretär 
im Jvd björn Lange v. d. JvA rockenberg a. d. JvA schwalmstadt, obersekretärin sandra 
trümper v. d. h. b. Wagnitz-seminar / Außenstelle vcc mittelhessen a. d. JvA butzbach, 
beschäftigte nancy holzapfel v. d. JvA hünfeld a. d. rp Kassel.
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Ausgeschieden sind:

ruhestand:
Amtsrätin edeltraud gimbel in frankfurt am main iv -gustav-radbruch-haus-, Amtsrat 
norbert Kollstedt in hünfeld, oberinspektor hans-Jürgen sannig bei dem h. b. Wagnitz-
seminar / Außenstelle vcc frankfurt, Amtsinspektorin im Jvd gisela Kreuzig in frankfurt 
am main iii, Amtsinspektor im Jvd bernd glatthaar, norbert Jäger, norbert oehlschlegel 
und Kurt stanzel in butzbach, richard hübl in frankfurt am main i, rudolf heß in gießen, 
gerhard nazarenus in rockenberg, Wilhelm Lingelbach und Werner Weiher in schwalm-
stadt, thomas Jordan in Wiesbaden, hauptsekretär im Jvd Johann dorn in rockenberg.

S t e L L e N A u S S c H R e I B u N G e N

es wird bewerbungen entgegengesehen um die stellen für:

Ordentliche Gerichtsbarkeit

1. die präsidentin oder den präsidenten 

   des Landgerichts fulda (r 4).

   die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
   2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.4) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

2. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter

   am Landgericht frankfurt am main (r 2).

  die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
  2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

Staatsanwaltschaften

3. eine oberstaatsanwältin als Abteilungsleiterin bei einer staatsanwaltschaft oder einen 
    oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter bei einer staatsanwaltschaft

    bei der staatsanwaltschaft darmstadt (r 2).

    die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
    2012 (seite 196 ff., Anlage 1, ziffer 2. 7) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.
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Arbeitsgerichtsbarkeit

4. die präsidentin oder den präsidenten 

    des Arbeitsgerichts frankfurt am main (r 3).

   die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
   2012 (seite 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.4) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

5. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter

    am hessischen Landesarbeitsgericht in frankfurt am main. (r 3)

    die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
    2012 (seite 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten. 

vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.

bewerbungen von frauen sind besonders erwünscht.

Aufgrund des frauenförderplans besteht eine verpflichtung zur erhöhung des frauenanteils.

schwerbehinderte richterinnen und richter, beamtinnen und beamte sowie Angestellte 
werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

bewerbungen sind auf dem Dienstweg zu richten an:

zur nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 und nr. 5 binnen drei Wochen an das hessische ministerium der 
Justiz für integration und europa. 

eine Beschränkung des Auswahlverfahrens zu Nr. 1 bis Nr. 5 auf eventuelle Ver-
setzungsbewerberinnen und -bewerber bleibt ebenso vorbehalten wie eine an Verwal-
tungsbelangen orientierte ermessensentscheidung zwischen mehreren Versetzungs-
bewerberinnen und -bewerbern.
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A u S S c H R e I B u N G  F R e I e R  N O t A R S t e L L e N

Abschnitt A i nr. 2 a) 2. satz des runderlasses über die Ausführung der bundesnotarord-
nung vom 26.10.2009 (Jmbl. s. 563), geändert durch runderlass vom 15. märz 2011 (Jmbl. 
s. 258) und vom 12.11.2012 (Jmbl. s. 692)

in der gemeinde Kelkheim (Amtsgerichtsbezirk Königstein im taunus) ist eine freie notar-
stelle zu besetzen.

der Amtssitz muss in der vorbezeichneten stadt genommen werden. 

ich gebe daher rechtsanwältinnen und rechtsanwälten, die die voraussetzungen des § 6 
bnoto erfüllen, gelegenheit, die bestellung zur notarin oder zum notar zu beantragen.

der schriftliche Antrag ist bis spätestens 12. August 2013 unter beifügung der erforder-
lichen unterlagen (Abschnitt A. ii. nr. 1.) bei dem präsidenten des oberlandesgerichts frank-
furt am main einzureichen.
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R u N D E R L A S S E

Nr. 10 Zusammenarbeit zwischen Ausländerbehörden, Polizeibehörden sowie Justiz-
behörden bei straffälligen ausländischen Personen. Gem. Erl. des HMdIuS (II 41 - 24 23 
d - 05.03 - 01/05/001) u. d. HMdJIE (4725 - III/C 2 - 2012/1398 - III/A) vom 17.05. 2013. 
– JMBl. S. 345 – – Gült.-Verz. Nr. 241 –

I.

die Ausländerbehörden einerseits sowie die polizeibehörden und die Justizbehörden (vor 
allem staatsanwaltschaft und Justizvollzugsanstalten) andererseits sollen durch eine gegen-
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seitige unterrichtung bei aufeinander bezogenen strafrechtlichen und ausländerrechtlichen 
verfahren erreichen, diese so rasch wie möglich zu erledigen.

hierbei ist wie folgt zu verfahren:

§ 1

Mitteilungspflichten nach Einleitung eines Strafverfahrens

(1) die polizeibehörde teilt grundsätzlich nach § 87 Abs. 4 Aufenthg die einleitung der er-
mittlungen im rahmen eines strafverfahrens sowie gegebenenfalls erkenntnisse nach § 87 
Abs. 2 Aufenthg der für den Wohnsitz der verdächtigten ausländischen person zuständigen 
Ausländerbehörde mit. hält sich die ausländische person nicht überwiegend an ihrem ge-
meldeten Wohnsitz auf, ist die mitteilung zusätzlich auch an die für den tatort zuständige 
Ausländerbehörde zu richten. ist kein Wohnsitz der ausländischen person bekannt, so ist die 
mitteilung ausschließlich an die für den tatort zuständige Ausländerbehörde zu richten.

(2) die polizeibehörde dokumentiert unter verwendung des dafür vorgesehenen vordrucks 
im jeweiligen ermittlungsvorgang, welche Ausländerbehörde sie unterrichtet hat.

(3) nur in den fällen, in denen die strafanzeige direkt bei der staatsanwaltschaft erstattet 
wurde und der vorgang nicht alsbald zur polizei für weitere ermittlungen abgegeben wird, 
unterrichtet die staatsanwaltschaft selbst die Ausländerbehörde entsprechend Abs. 1.

(4) ist ein strafrechtliches ermittlungsverfahren gegen eine ausländische person eingeleitet 
oder die öffentliche Klage erhoben, so teilt die Ausländerbehörde der staatsanwaltschaft mit, 
wenn sie eine Ausweisung oder Abschiebung beabsichtigt. die Ausweisung oder Abschie-
bung darf nur im einvernehmen mit der staatsanwaltschaft erfolgen (§ 72 Abs. 4 Aufenthg).

(5)  zum frühest möglichen zeitpunkt teilt die staatsanwaltschaft nach möglichkeit der zu-
ständigen Ausländerbehörde den termin der hauptverhandlung mit, sofern die Ausländer-
behörde die staatsanwaltschaft gemäß Abs. 4. über die beabsichtigte Ausweisung und/oder 
Abschiebung unterrichtet hat und die staatsanwaltschaft ihr einvernehmen nach § 72 Abs. 4 
Aufenthg erteilt hat.

§ 2

Mitteilungspflichten nach Beginn der Inhaftierung

(1) die Justizvollzugsanstalt, die eine ausländische person in die untersuchungshaft auf-
nimmt, teilt nach § 74 Abs. 2 Aufenthaltsverordnung (Aufenthaltsv) der für den Wohnsitz die-
ser person zuständigen Ausländerbehörde den Antritt der untersuchungshaft, die verlegung 
in eine andere Justizvollzugsanstalt oder die entlassung aus der untersuchungshaft mit. ist 
kein Wohnsitz der ausländischen person bekannt, so erfolgt die mitteilung an die Ausländer-
behörde am sitz dieser Justizvollzugsanstalt.

(2) zur unterrichtung der Justizvollzugsanstalt fügt das die untersuchungshaft anordnende 
oder aufrechterhaltende gericht eine Ausfertigung des ausgefüllten vordrucks nach § 1 Abs. 2  
bei.
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§ 3

Mitteilungspflichten bei Beendigung des Ermittlungsverfahrens

die staatsanwaltschaft teilt nach § 87 Abs. 4 Aufenthg der oder den entsprechend § 1 Abs. 1  
zu benachrichtigenden Ausländerbehörden die einstellung des ermittlungsverfahrens oder 
die erhebung der Anklage mit.

§ 4

Mitteilungspflichten im Anschluss an die urteilsverkündung 
bei ausländischen untersuchungsgefangenen

die Justizvollzugsanstalt unterrichtet unmittelbar im Anschluss an die hauptverhandlung 
die in § 2 Abs. 1 genannten Ausländerbehörden über das ergebnis der hauptverhandlung.

§ 5

Mitteilungspflichten nach rechtskräftiger Beendigung des 
Strafverfahrens durch urteil

(1) zur unterrichtung der Ausländerbehörde über den Ausgang des strafverfahrens über-
sendet die vollstreckungsbehörde grundsätzlich der aus der Akte ersichtlichen zuständigen 
Ausländerbehörde (vgl. § 1 Abs. 1) das rechtskräftige urteil nebst gründen.

ist eine verurteilung zu einer unbedingten freiheitsstrafe erfolgt, übersendet die staatsan-
waltschaft bei einleitung der vollstreckung der nach § 2 zuständigen Ausländerbehörde das 
rechtskräftige urteil nebst gründen und teilt unter verwendung des dafür vorgesehenen vor-
drucks nach § 2 Abs. 1 satz 3 des runderlasses des ministeriums der Justiz, für integration 
und europa zu § 456a stpo vom 13. dezember 2010 (Jmbl. 2011, s. 190) mit, von welchem 
zeitpunkt ab eine maßnahme nach § 456a stpo in betracht kommt. gleichzeitig wird hier-
über die Justizvollzugsanstalt durch einen entsprechenden hinweis im Aufnahmeersuchen 
unterrichtet.

die Ausländerbehörde unterrichtet ihrerseits die staatsanwaltschaft unverzüglich über den 
jeweiligen stand des ausländerrechtlichen verfahrens, soweit es für die entscheidung nach 
§ 456a stpo von bedeutung ist.

(2) mit Antritt der strafhaft teilt die jeweilige Justizvollzugsanstalt nach § 74 Abs. 2 Aufenthv 
den Antritt der strafhaft, die verlegung in eine andere Justizvollzugsanstalt und die vorgese-
henen termine für die entlassung aus der haft der am sitz der jeweiligen Justizvollzugsan-
stalt zuständigen Ausländerbehörde mit.

(3) die vollstreckungsbehörde übersendet die entscheidung, mit der sie nach § 456a stpo 
von der weiteren vollstreckung absieht, rechtzeitig an die Ausländerbehörde sowie die Jus-
tizvollzugsanstalt und die verurteilte person.



348

§ 6

dieser gemeinsame runderlass tritt am tage nach der veröffentlichung im staatsanzeiger 
für das Land hessen in Kraft.

II.

der runderlass wurde im staatsanzeiger für das Land hessen vom 17. Juni 2013, 
s. 738, veröffentlicht

Nr. 11 Änderung der Ausführungsvorschriften zum Gesetz über die Entschädigung für 
Strafverfolgungsmaßnahmen. RdErl. d. HMDJIE v. 10.07.2013 (4220 - III/B2 - 2009/11561 

- III/A) – JMBl. S. 348 – – Gült.-Verz.Nr. - 241 –

rderl. v. 5. 11. 2009 (Jmbl. s. 577) 
 14. 2. 2011 (Jmbl. s. 255)

I.

die Ausführungsvorschriften zum gesetz über die entschädigung für strafverfolgungsmaß-
nahmen vom 5. november 2009 (Jmbl. s. 577) und vom 14. februar 2011 (Jmbl. s. 255) 
werden wie folgt geändert:

teil i Abschnitt b ii nr. 2 buchstabe a erhält folgende fassung:
„a) Anhaltspunkte für die bewertung entgangener sachleistungen können den rechtsver-

ordnungen gemäß § 17 Abs. 1 satz 1 nr. 4 sgb viertes buch entnommen werden.”

II.

dieser runderlass tritt am tage nach der veröffentlichung in Kraft.
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Nr. 12 Neufassung der Gerichtsvollzieherordnung (GVO). RdErl. d. HMdJIE v. 11.07.2013 
(2344 E - II/B1 - 2012/11843 - Z/A 2) – JMBl. S. 349 – – Gült.-Verz. Nr. 2105 –

I.

die Landesjustizverwaltungen haben die folgende neufassung der bundeseinheitlichen 
gerichtsvollzieherordnung (gvo) beschlossen. Auf grund des § 154 des gerichtsverfas-
sungsgesetzes wird sie hiermit für hessen in Kraft gesetzt.

Gerichtsvollzieherordnung (GVO)

Inhaltsübersicht

E r s t e r  A b s c h n i t t

D i e n s t v e r h ä l t n i s

A. Allgemeine Vorschriften

§ 1 dienstaufsicht
§ 2 Amtssitz
§ 3 persönliche Amtsausübung
§ 4 dienstsiegel
§ 5 dienstausweis
§ 6 maßnahmen bei beendigung und unterbrechung der beschäftigung

B. Diensteinkommen

§ 7 entschädigung und vergütungen
§ 8 Auslagenvorschuss/Auslagenabschlag
§ 9 reisekostenzuschuss

Z w e i t e r  A b s c h n i t t

Z u s t ä n d i g k e i t

A. Gerichtsvollzieherbezirk

§ 10 geschäftsverteilung
§ 11 Amtsgerichte mit einem gerichtsvollzieher
§ 12 Amtsgerichte ohne gerichtsvollzieher
§ 13 zuteilung eines zugeschlagenen bezirks in sonderfällen
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B. Örtliche Zuständigkeit

§ 14 Allgemeines
§ 15 freiwillige versteigerungen
§ 16 zustellungen durch die post
§ 17 ermittlung des Aufenthaltsortes
§ 18 in mehreren gerichtsvollzieherbezirken zu erledigende Aufträge

D r i t t e r  A b s c h n i t t

A u f t r ä g e

A. Ablehnung und Abgabe von Aufträgen

§ 19 rechtliche oder tatsächliche verhinderung
§ 20 Örtliche unzuständigkeit bei erteilung des Auftrags
§ 21 eintritt der örtlichen unzuständigkeit nach Auftragserteilung

B. Vermittlung von Aufträgen durch die Verteilungsstelle

§ 22 Aufgabe; zuständigkeit
§ 23 geschäftszeit; geschäftszimmer
§ 24 entgegennahme der Aufträge
§ 25 verteilung der Aufträge
§ 26 erledigung von eilaufträgen

C. Behandlung und Überwachung ruhender Vollstreckungsaufträge

§ 27 ruhen von vollstreckungsaufträgen
§ 28 überwachung ruhender Aufträge

Vi e r t e r  A b s c h n i t t

G e s c h ä f t s b e t r i e b

§ 29 Allgemeines
§ 30 geschäftszimmer
§ 31 gehaltsvorschuss zur einrichtung eines geschäftszimmers
§ 32 pfandkammer
§ 33 büroangestellte
§ 34 einstellung, beschäftigung und entlassung von büroangestellten und 

beschäftigung anderer personen
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§ 35 unfallversicherung der beschäftigten und der Arbeitshilfen
§ 36 geschäftsbedarf
§ 37 schriftverkehr

F ü n f t e r  A b s c h n i t t

A k t e n f ü h r u n g

§ 38 generalakten
§ 39 sonderakten und verzeichnisse
§ 40 sammelakten
§ 41 rückgabe von schriftstücken
§ 42 recht auf einsichtnahme
§ 43 Aufbewahrung; vernichtung

S e c h s t e r  A b s c h n i t t

B u c h f ü h r u n g

§ 44 Arten der geschäftsbücher
§ 45 Äußere form der geschäftsbücher
§ 46 führung, Aufbewahrung, vernichtung der geschäftsbücher
§ 47 dienstregister
§ 48 namenverzeichnis
§ 49 Kassenbücher; Abrechnungsschein
§ 50 reisetagebuch

S i e b e n t e r  A b s c h n i t t

K a s s e n f ü h r u n g

§ 51 Aufbewahrung von geld, Wertsachen und Kostbarkeiten
§ 52 zahlungsverkehr
§ 53 Quittung
§ 54 Abrechnung mit der nach Landesrecht zuständigen stelle; Ablieferung
§ 55 Abschluss der geschäftsbücher, Kosteneinziehung und Abrechnung 

in besonderen fällen
§ 56 festsetzung der entschädigung und Kassenanordnung
§ 57 Kostenvermerke; Antrag auf beitreibung rückständiger Kosten
§ 58 Abführung von Kosten an den gerichtsvollzieher



352

A c h t e r  A b s c h n i t t

A u s z a h l u n g  v o n  K l e i n b e t r ä g e n ;  B e w i l l i g u n g  v o n  P ro z e s s - 
o d e r  Ve r f a h re n s k o s t e n h i l f e

§ 59 Auszahlung von Kleinbeträgen
§ 60 bewilligung von prozesskostenhilfe nach der zpo und verfahrenskostenhilfe 

nach dem famfg
§ 61 behandlung der Anwaltskosten bei bewilligung von prozesskostenhilfe oder 

verfahrenskostenhilfe

N e u n t e r  A b s c h n i t t

P f l i c h t e n  z u r  S i c h e r u n g  d e s  A u f k o m m e n s 
a u s  S t e u e r n  u n d  A b g a b e n

§ 62 steuerabzug vom Arbeitslohn
§ 63 umsatzsteuer
§ 64 einkommensteuer und Körperschaftssteuer
§ 65 einfuhrabgaben
§ 66 verbrauchssteuern (tabak-, branntwein-, mineralöl-, Kaffee-, bier-, 

schaumweinsteuer)
§ 67 Amtshilfe
§ 68 Anzeigepflicht bei steuerstraftaten
§ 69 Aktenvermerk; Auslagen

Z e h n t e r  A b s c h n i t t

Ü b e r s i c h t e n  ü b e r  D i e n s t e i n n a h m e n  u n d  G e s c h ä f t s t ä t i g k e i t

§ 70 übersicht über die diensteinnahmen
§ 71 übersicht über die geschäftstätigkeit

E l f t e r  A b s c h n i t t

G e s c h ä f t s p r ü f u n g e n

§ 72 ordentliche geschäftsprüfung
§ 73 beschränkung der zahl der geschäftsprüfungen
§ 74 unterlagen für die geschäftsprüfung
§ 75 zweck und durchführung der geschäftsprüfung
§ 76 niederschrift über die geschäftsprüfung
§ 77 maßnahmen der dienstaufsicht
§ 78 nachträgliche prüfung
§ 79 Außerordentliche geschäftsprüfung
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Z w ö l f t e r  A b s c h n i t t

Vo rd r u c k e

§ 80 einführung von vordrucken

D re i z e h n t e r  A b s c h n i t t

H i l f s b e a m t e  d e s  G e r i c h t s v o l l z i e h e r s

§ 81 hilfsbeamte

E r s t e r  A b s c h n i t t
D i e n s t v e r h ä l t n i s

A. Allgemeine Vorschriften

§ 1

Dienstaufsicht

1bei der ihm zugewiesenen zwangsvollstreckung handelt der gerichtsvollzieher selbststän-
dig. 2er unterliegt hierbei zwar der Aufsicht, aber nicht der unmittelbaren Leitung des ge-
richts. 3unmittelbarer dienstvorgesetzter des gerichtsvollziehers ist der aufsichtführende 
richter des Amtsgerichts.

§ 2

Amtssitz

1Amtssitz des gerichtsvollziehers ist der sitz seiner dienstbehörde. 2hat das Amtsgericht 
seinen sitz an einem ort mit mehr als 100000 einwohnern, so kann der präsident des Land-
gerichts (Amtsgerichts) den Amtssitz auf einen teil des ortes beschränken. 3der präsident 
des Landgerichts (Amtsgerichts) kann ferner einen anderen ort des gerichtsvollzieherbe-
zirks zum Amtssitz des gerichtsvollziehers bestimmen. 4diese Anordnung ist durch dau-
ernden Aushang an der gerichtstafel, erforderlichenfalls auch in sonst geeigneter Weise, 
bekanntzumachen.

§ 3

Persönliche Amtsausübung

1der gerichtsvollzieher übt sein Amt persönlich aus. 2er darf die Ausführung eines dienst-
geschäfts keiner anderen person übertragen, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes be-
stimmt ist.
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§ 4

Dienstsiegel

(1) 1der gerichtsvollzieher führt für dienstliche zwecke ein dienstsiegel (dienststempel)  
nach den hierfür geltenden bestimmungen. 2die umschrift des dienstsiegels lautet:  

„gerichtsvollzieher bei dem Amtsgericht .... (ort)”.

(2) dienstsiegel werden auf Kosten der Landeskasse beschafft.

(3) dienstsiegel sind so zu verwahren, dass jeder missbrauch ausgeschlossen ist.

(4) bei maschineller erstellung des schriftstücks ist es zulässig, das siegel mit auszudru-
cken.

§ 5

Dienstausweis

(1) der gerichtsvollzieher erhält einen dienstausweis nach den landesrechtlichen bestim-
mungen.

(2) dieser trägt ein Lichtbild des inhabers (ohne Kopfbedeckung).

(3) die dienstausweise werden auf Kosten der Landeskasse beschafft.

(4) der gerichtsvollzieher führt den dienstausweis bei Amtshandlungen stets bei sich und 
zeigt ihn den beteiligten bei vollstreckungshandlungen unaufgefordert, bei sonstigen Amts-
handlungen auf verlangen vor.

§ 6

Maßnahmen bei Beendigung und unterbrechung der Beschäftigung

(1) endet die beschäftigung des gerichtsvollziehers bei der dienstbehörde durch tod, ver-
setzung, eintritt in den ruhestand, Ablauf des dienstleistungsauftrags, vorläufige dienstent-
hebung, entlassung und so weiter, so veranlasst die dienstbehörde, dass

1. die im besitz des gerichtsvollziehers befindlichen dienstgegenstände (zum beispiel 
dienstsiegel (dienststempel), geschäftsbücher und Akten) an sie abgeliefert werden,

2. die aus dienstlichem Anlass der verfügung des gerichtsvollziehers unterliegenden ge-
genstände (zum beispiel geld, giroguthaben, pfandstücke, schriftstücke) sichergestellt 
werden,

3. ihr eine vollständige datensicherung des vom gerichtsvollzieher dienstlich genutzten 
it-systems (insbesondere bestehend aus dienstregistern und Kassenbüchern) zur ver-
fügung gestellt wird und sämtliche elektronisch gespeicherten daten des gerichtsvoll-
ziehers gelöscht werden,

4. das ende der beschäftigung unmittelbar dem zentralen vollstreckungsgericht nach § 882h  
der zivilprozessordnung (zpo) mitgeteilt wird.
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(2) 1Wird die beschäftigung des gerichtsvollziehers vorübergehend unterbrochen, zum bei-
spiel durch urlaub oder Krankheit, so trifft die dienstbehörde die erforderlichen Anordnun-
gen unter entsprechender Anwendung der vorschriften in Absatz 1. 2sie befindet insbeson-
dere darüber, ob und inwieweit dem verhinderten gerichtsvollzieher noch die Abwicklung 
laufender dienstgeschäfte zu überlassen ist.

B. Diensteinkommen

§ 7

Entschädigung und Vergütungen

(1) 1der gerichtsvollzieher hat die ihm zustehenden gebührenanteile bei den Abrechnun-
gen mit der für ihn nach Landesrecht zuständigen stelle (zum beispiel Kasse) vorläufig zu 
errechnen und einzubehalten. 2er darf über diese erst nach Ablieferung der gebühren verfü-
gen, die der Landeskasse verbleiben (§ 54 Absatz 2 satz 2).

(2) Als entschädigung für den Aufwand bei der erledigung der Aufträge werden dem ge-
richtsvollzieher die von ihm vereinnahmten Auslagen gemäß nummer 701 bis 714 des Kos-
tenverzeichnisses zum gesetz über Kosten der gerichtsvollzieher (Kv-gvKostg) überlassen.

(3) 1Können die Auslagen nach Absatz 2 ohne verschulden des gerichtsvollziehers nicht 
eingezogen werden, so sind sie ihm mit Ausnahme der Wegegelder (nummer 711 Kv-gv-
Kostg) und der reisekosten (nummer 712 Kv-gvKostg) aus der Landeskasse zu ersetzen. 
2dies gilt auch für die Ausbuchung von Kleinbeträgen und bei einem erlass der gerichts-
vollzieherkosten. 3Wenn prozess- oder verfahrenskostenhilfe bewilligt ist, und bei Aufträgen 
des gerichts werden darüber hinaus die sonst bei den Kostenschuldnern zu erhebenden 
Wegegelder und reisekosten

1. in den fällen der nummer 712 Kv-gvKostg in voller höhe,

2. in den übrigen fällen zur hälfte 

ersetzt, und zwar ohne rücksicht darauf, ob ein gericht des eigenen oder ein gericht eines 
anderen Landes die prozess- oder verfahrenskostenhilfe bewilligt oder den Auftrag erteilt 
hat. 4Aufträge der strafvollstreckungsbehörden und der gerichtskassen sind nicht als Auf-
träge des gerichts anzusehen.

(4) die gebührenanteile und entschädigungen sowie die aus der Landeskasse zu ersetzen-
den beträge werden nach § 56 festgesetzt.

(5) Landesrechtliche bestimmungen über die Abfindung der gerichtsvollzieher bei dienst-
reisen und dienstgängen in vollstreckungsangelegenheiten sowie über die festsetzung von 
gebühren und entschädigung im sinne der Absätze 1 bis 3 bleiben unberührt.
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§ 8

Auslagenvorschuss/Auslagenabschlag

1die dienstbehörde ist ermächtigt, dem gerichtsvollzieher auf die in den spalten 12 und 
13 des Kassenbuchs ii einzustellenden Auslagen einen angemessenen vorschuss/Abschlag 
zu gewähren. 2für die bemessung des vorschusses/Abschlages bieten die durchschnitts-
beträge der vorangegangenen beiden vierteljahre einen Anhalt, sofern nicht im einzelfall 
durch nachweislich besonders hohe Auslagen ein höherer betrag gerechtfertigt ist. 3für eine 
einzelsache soll ein vorschuss/Abschlag nur dann gewährt werden, wenn die durchführung 
eines Auftrages voraussichtlich mehr als 10 euro Auslagen erfordert.

§ 9

Reisekostenzuschuss

(1) 1dem gerichtsvollzieher kann auf Antrag aus der Landeskasse ein reisekostenzuschuss 
gewährt werden, wenn die im Laufe eines Quartals vereinnahmten Wegegelder und reise-
kosten die tatsächlichen Aufwendungen für sämtliche notwendigen dienstreisen und Wege 
im sinne der nummern 711 und 712 Kv-gvKostg nicht decken. 2über die gewährung des 
reisekostenzuschusses entscheidet die dienstbehörde; um ein einheitliches verfahren  
sicherzustellen, bedarf die gewährung der zustimmung des präsidenten des Landgerichts 
(Amtsgerichts). 3die festsetzung richtet sich nach § 56. 

(2) 1die gewährung eines reisekostenzuschusses setzt voraus, dass der gerichtsvollzieher 
ein reisetagebuch führt. 2Anhand des reisetagebuchs und der dienstregister ist zu prüfen, 
ob der gerichtsvollzieher die für die gewährung des zuschusses maßgebenden grundsätze 
beachtet hat, insbesondere ob er die einzelnen reisen und Wege nach den zu erledigenden 
dienstgeschäften zweckmäßig eingerichtet, ob er die zahl der reisen und Wege möglichst 
eingeschränkt und darauf geachtet hat, reisen zur erledigung von Aufträgen nach der Jus-
tizbeitreibungsordnung mit reisen in anderen Angelegenheiten zu verbinden oder ob der 
Ansatz einer pauschentschädigung für die verwendung des eigenen Kraftwagens gerecht-
fertigt war.

(3) 1die höhe des reisekostenzuschusses richtet sich nach dem Quartalsergebnis des rei-
setagebuchs. 2ergibt ein vergleich der summe der im Quartal vereinnahmten Wegegelder 
und reisekosten, einschließlich der aus der Landeskasse in prozess- oder verfahrenskos-
tenhilfeangelegenheiten und bei Aufträgen des gerichts zu gewährenden entschädigung 
(spalte 8, 9 und 12 des Kassenbuchs ii) mit dem Quartalsergebnis des reisetagebuchs 
(spalte 6e) einen minderbetrag, so ist dieser als zuschuss aus der Landeskasse zu gewäh-
ren.

(4) 1die dienstbehörde ist ermächtigt, dem gerichtsvollzieher einen angemessenen Ab-
schlag auf einen reisekostenzuschuss zu gewähren, der im Laufe des vierteljahres voraus-
sichtlich erforderlich wird. 2für die bemessung des vorschusses sind die durchschnittsbe-
träge der vorangegangenen beiden Quartale zugrunde zu legen, sofern nicht im einzelfall 
durch nachgewiesene und notwendige Aufwendungen ein höherer betrag gerechtfertigt ist.
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Z w e i t e r  A b s c h n i t t
Z u s t ä n d i g k e i t

A. Gerichtsvollzieherbezirk

§ 10

Geschäftsverteilung

(1) 1der aufsichtführende richter weist jedem im Amtsgericht beschäftigten gerichtsvoll-
zieher einen örtlich begrenzten bezirk (gerichtsvollzieherbezirk) zu. 2bei der einteilung der 
bezirke nimmt er auf eine gleichmäßige verteilung der geschäfte und auf die möglichkeit 
einer zweckmäßigen gestaltung der reisen der vollstreckungsbeamten rücksicht. 3für je-
den beamten bestellt er im voraus einen oder, falls es die örtlichen verhältnisse erfordern, 
mehrere gerichtsvollzieher als ständige vertreter. 4mit genehmigung des präsidenten des 
Landgerichts (Amtsgerichts) können die geschäfte anders als nach örtlichen bezirken ver-
teilt werden.

(2) 1von der geschäftsverteilung bleiben eilaufträge (§ 26) unberührt. 2der aufsichtführende 
richter regelt die zuständigkeit für die Aufträge. 3zur erledigung dieser Aufträge ist jeder 
gerichtsvollzieher des Amtsgerichts ohne örtliche beschränkung berechtigt und verpflichtet. 
4der nach Absatz 1 zuständige gerichtsvollzieher ist von pfändungen – unbeschadet der 
vorschrift des § 826 Absatz 2 zpo – in jedem fall zur Wahrung früherer pfändungen und zur 
berücksichtigung bei Anschlusspfändungen durch übersendung einer Abschrift der pfän-
dungsniederschrift zu benachrichtigen.

(3) die geschäftsverteilung ist in geeigneter Weise bekanntzumachen.

(4) die gültigkeit einer Amtshandlung wird dadurch nicht berührt, dass sie von einem an-
deren als dem nach der geschäftsverteilung zuständigen gerichtsvollzieher vorgenommen 
worden ist.

§ 11

Amtsgerichte mit einem Gerichtsvollzieher

(1) ist bei einem Amtsgericht nur ein gerichtsvollzieher beschäftigt, so ist der Amtsgerichts-
bezirk der gerichtsvollzieherbezirk.

(2) 1der präsident des Landgerichts (Amtsgerichts) bestellt im voraus einen gerichtsvollzie-
her eines benachbarten Amtsgerichts als ständigen vertreter, wenn auch das benachbarte 
Amtsgericht seiner dienstaufsicht untersteht; in allen übrigen fällen wird der ständige ver-
treter von dem präsidenten des oberlandesgerichts bestimmt. 2falls es die örtlichen ver-
hältnisse erfordern, können auch mehrere gerichtsvollzieher je für einen bestimmten teil des 
bezirks als ständige vertreter bestellt werden. 3in eilfällen ist der aufsichtführende richter 
des Amtsgerichts oder bei seiner verhinderung der geschäftsleiter ermächtigt, die vertre-
tung durch andere beamte nach maßgabe der notwendigkeit zu regeln und diesen beamten 
die für die erledigung des einzelnen dienstgeschäfts erforderlichen Weisungen zu erteilen.
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§ 12

Amtsgerichte ohne Gerichtsvollzieher

(1) ist bei einem Amtsgericht kein gerichtsvollzieher beschäftigt, so teilt, soweit landes-
rechtlich nichts anderes bestimmt ist, der präsident des oberlandesgerichts den Amtsge-
richtsbezirk dem bezirk eines, ausnahmsweise unter zweckmäßiger Aufteilung auch den 
bezirken mehrerer gerichtsvollzieher benachbarter Amtsgerichte zu (zugeschlagener bezirk).

(2) eigener gerichtsvollzieherbezirk und zugeschlagener bezirk bilden den gesamtbezirk 
des gerichtsvollziehers.

(3) name, bezirk und Amtssitz des zuständigen gerichtsvollziehers sind im gebäude des 
Amtsgerichts des zugeschlagenen bezirks durch ständigen Aushang oder in sonst geeig-
neter Weise mit dem hinweis bekanntzumachen, dass Aufträge, Anfragen und mitteilungen 
nach möglichkeit unmittelbar an den gerichtsvollzieher zu richten sind, aber auch in der 
geschäftsstelle des Amtsgerichts zur übermittlung an den gerichtsvollzieher angebracht 
werden können.

(4) 1die geschäftsstelle des Amtsgerichts des zugeschlagenen bezirks leitet die bei ihr 
eingehenden, für den gerichtsvollzieher bestimmten schriftstücke täglich an diesen weiter. 
2dies gilt nicht, wenn mit sicherheit zu erwarten ist, dass der gerichtsvollzieher an dem 
betreffenden tage auf der geschäftsstelle anwesend sein wird.

(5) 1ist der gerichtsvollzieher am sitz des Amtsgerichts des zugeschlagenen bezirks anwe-
send, so hat er sich stets in der geschäftsstelle zur entgegennahme seiner eingänge und 
zu etwa erforderlichen dienstbesprechungen einzufinden. 2von der einrichtung bestimmter 
sprechtage ist regelmäßig abzusehen.

(6) 1für eilaufträge, die im zugeschlagenen bezirk zu erledigen sind, bestellt der aufsicht-
führende richter des Amtsgerichts des zugeschlagenen bezirks im voraus einen oder, falls 
es erforderlich ist, mehrere geeignete beamte des Amtsgerichts als ständige vertreter des 
gerichtsvollziehers für die Wahrnehmung einzelner gerichtsvollziehergeschäfte. 2die be-
stimmungen über die regelung der ständigen vertretung des gerichtsvollziehers (§§ 10, 11) 
werden hierdurch nicht berührt. 3macht ein eiliger Auftrag eine weitere nicht mehr dringliche 
Amtshandlung erforderlich, so sind die vorgänge nach erledigung des dringlichen teils an 
den zuständigen gerichtsvollzieher abzugeben.

§ 13

Zuteilung eines zugeschlagenen Bezirks in Sonderfällen

1soweit landesrechtlich nichts anderes bestimmt ist, kann der präsident des oberlandesge-
richts den gerichtsvollzieherdienst eines Amtsgerichtsbezirks oder eines bezirksteils auch 
in anderen als den in § 12 Absatz 1 bezeichneten fällen einem gerichtsvollzieher eines 
benachbarten Amtsgerichts übertragen. 2die bestimmungen in § 12 Absatz 2 bis 6 gelten in 
diesem fall entsprechend.
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B. Örtliche Zuständigkeit

§ 14

Allgemeines

(1) die örtliche zuständigkeit des gerichtsvollziehers beschränkt sich, soweit nichts ande-
res bestimmt ist, auf den ihm zugewiesenen gerichtsvollzieherbezirk.

(2) eine Amtshandlung ist nicht aus dem grund unwirksam, weil der gerichtsvollzieher sie 
außerhalb seines gerichtsvollzieherbezirks vorgenommen hat.

§ 15

Freiwillige Versteigerungen

1für freiwillige versteigerungen ist der gerichtsvollzieher zuständig, in dessen bezirk sich 
die zu versteigernde sache befindet. 2die Weitergabe des Auftrags an einen zur übernahme 
bereiten gerichtsvollzieher ist möglich. § 191 der geschäftsanweisung für gerichtsvollzieher 
(gvgA) bleibt unberührt.

§ 16

Zustellungen durch die Post

1für zustellungen durch die post ist der gerichtsvollzieher zuständig, in dessen gerichtsvoll-
zieherbezirk der Auftraggeber (partei, prozessbevollmächtigter) oder ein zustellungsemp-
fänger seinen Wohnsitz, geschäftssitz, Amtssitz, sitz der niederlassung oder Aufenthaltsort 
hat. 2eilige zustellungen durch die post von vorpfändungsbenachrichtigungen nach § 126 
gvgA darf jeder gerichtsvollzieher ausführen.

§ 17

Ermittlung des Aufenthaltsortes

(1) 1die ermittlung des Aufenthaltsortes des schuldners nach § 755 zpo obliegt dem für 
die letzte bekannte Anschrift des schuldners zuständigen gerichtsvollzieher. 2ist keine sol-
che Anschrift bekannt, obliegt die ermittlung dem für den Wohnsitz des gläubigers zustän-
digen gerichtsvollzieher.

(2) ist aufgrund des ergebnisses der ermittlung ein anderer gerichtsvollzieher zuständig, 
gibt der gerichtsvollzieher den vollstreckungsvorgang von Amts wegen an diesen ab.

§ 18

In mehreren Gerichtsvollzieherbezirken zu erledigende Aufträge

(1) für die erledigung eines Auftrags, der eine tätigkeit in mehreren gerichtsvollzieherbezir-
ken des gemeinsamen Landgerichtsbezirks erfordert, ist der gerichtsvollzieher eines jeden 
der beteiligten gerichtsvollzieherbezirke zuständig.
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(2) die zuständigkeit ist auch gegeben, wenn der gerichtsvollzieher zur durchführung der 
in seinem gerichtsvollzieherbezirk begonnenen Amtshandlung die grenze dieses bezirks 
(auch über die Landesgrenze hinaus) überschreiten muss.

D r i t t e r  A b s c h n i t t

A u f t r ä g e

A. Ablehnung und Abgabe von Aufträgen

§ 19
Rechtliche oder tatsächliche Verhinderung

1ist der gerichtsvollzieher von der Ausübung seines Amts kraft gesetzes ausgeschlossen, 
so gibt er den Auftrag unter Angabe des grundes seiner verhinderung an seinen ständigen 
vertreter ab. 2ist auch der ständige vertreter verhindert, so zeigt dieser die sachlage unver-
züglich der dienstbehörde an. 3die dienstbehörde sorgt für die bestellung eines besonderen 
vertreters zur durchführung des dienstgeschäfts. 4der übernehmende beamte (satz 1 und 
3) teilt dem Auftraggeber die übernahme des Auftrags unverzüglich mit. 5die mitteilung 
kann unterbleiben, wenn sie bei dem Auftraggeber nicht früher als die nachricht über das 
ergebnis der Amtshandlung eingehen würde. 6ist der gerichtsvollzieher an der erledigung 
eines Auftrags tatsächlich verhindert, so gelten die bestimmungen in den sätzen 1 bis 5 
entsprechend.

§ 20

Örtliche unzuständigkeit bei Erteilung des Auftrags

(1) ist der gerichtsvollzieher für die erledigung eines mündlich erteilten Auftrags örtlich un-
zuständig, so verweist er den Auftraggeber an den zuständigen gerichtsvollzieher.

(2) 1ist der gerichtsvollzieher für einen ihm schriftlich erteilten Auftrag nicht zuständig, so 
gibt er ihn nach eintragung in das dienstregister

1. falls der Auftrag im eigenen Amtsgerichtsbezirk oder in einem zugeschlagenen bezirk 
des Amtsgerichts zu erledigen ist, unverzüglich an den zuständigen gerichtsvollzieher 
ab, der den Auftraggeber umgehend von der übernahme des Auftrags zu benachrichti-
gen hat;

2. falls der Auftrag in einem anderen Amtsgerichtsbezirk zu erledigen ist, unter benach-
richtigung des Auftraggebers an das zuständige Amtsgericht weiter; ist dies nicht an-
gängig oder zweckmäßig, so ist der Auftrag dem Auftraggeber mit entsprechender mit-
teilung zurückzusenden; § 802e zpo bleibt unberührt.

2der verbleib des Auftrags ist im dienstregister unter Angabe des tages der Abgabe und der 
vollen Anschrift des empfängers zu vermerken.
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§ 21

Eintritt der örtlichen unzuständigkeit nach Auftragserteilung

tritt die örtliche unzuständigkeit infolge veränderung der tatsächlichen verhältnisse nach 
Annahme des Auftrags ein, so verfährt der gerichtsvollzieher nach § 20 Absatz 2, auch wenn 
der Auftrag durch die verteilungsstelle vermittelt ist.

B. Vermittlung von Aufträgen durch die Verteilungsstelle

§ 22

Aufgabe; Zuständigkeit

(1) bei jedem Amtsgericht ist eine verteilungsstelle einzurichten. 

(2) 1Aufgabe der verteilungsstelle ist es, Aufträge, auch wenn sie durch vermittlung der 
geschäftsstelle gestellt werden, und sonstige für die gerichtsvollzieher bestimmte eingänge 
entgegenzunehmen und an den zuständigen gerichtsvollzieher weiterzuleiten. 2das recht, 
dem gerichtsvollzieher Aufträge unmittelbar zu erteilen, bleibt unberührt.

(3) 1die dienstaufsicht ist befugt, einen zwangsvollstreckungsauftrag aus besonderen 
gründen einem anderen als dem zuständigen gerichtsvollzieher oder seinem ständigen ver-
treter zur erledigung zuzuteilen. 2die zuteilung muss schriftlich erfolgen.

(4) Aufträge zur erhebung von Wechsel- und scheckprotesten sind grundsätzlich dem ge-
richtsvollzieher zuzuteilen, zu dessen bezirk die Örtlichkeit gehört, an welcher der protest 
oder die erste von mehreren protesthandlungen vorzunehmen ist.

(5) 1Aufträge zur Abnahme der vermögensauskunft nach § 802c zpo und der eidesstattli-
chen versicherung in den fällen der §§ 836, 883 zpo und § 94 famfg sind dem gerichts-
vollzieher zuzuteilen, in dessen bezirk der schuldner nach den in dem Auftrag enthaltenen 
Angaben seinen Wohnsitz oder Aufenthaltsort hat. 2dies gilt auch für nachträgliche Aufträge 
nach § 802l zpo.

(6) die verteilungsstelle darf Kosten, vorschüsse oder sonstige geldbeträge für den ge-
richtsvollzieher nicht annehmen.

§ 23

Geschäftszeit; Geschäftszimmer

(1) 1die verteilungsstelle muss während der allgemeinen dienststunden des Amtsgerichts 
für den verkehr mit der bevölkerung geöffnet sein. 2soweit eine besondere regelung der 
dienststunden für den verkehr mit dem gerichtsvollzieher erforderlich ist, trifft sie der auf-
sichtführende richter.
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(2) im geschäftszimmer der verteilungsstelle sind die dienststunden der verteilungsstel-
le, die namen und Anschriften der gerichtsvollzieher und ihrer ständigen vertreter, die be-
zirkseinteilung sowie sonstige Anordnungen zur verteilung der geschäfte unter die gerichts-
vollzieher durch Aushang oder in sonst geeigneter Weise bekanntzumachen.

§ 24

Entgegennahme der Aufträge

(1) 1die erteilung des Auftrags bei der verteilungsstelle nebst der Aushändigung der erfor-
derlichen schriftstücke steht der unmittelbaren Auftragserteilung an den zuständigen ge-
richtsvollzieher gleich. 2die verteilungsstelle hat den zeitpunkt der übergabe auf den schrift-
stücken zu vermerken. 3ein offensichtlich unvollständiger Auftrag ist dem Auftraggeber zur 
vervollständigung zurückzugeben, sofern der festgestellte mangel nicht durch mündliche 
oder fernmündliche rücksprache mit ihm behoben werden kann.

(2) 1besondere Weisungen des Auftraggebers über Art und umfang der erledigung ver-
merkt die verteilungsstelle nötigenfalls auf den übergebenen schriftstücken oder einem be-
sonderen umschlag. 2der erschienene Auftraggeber ist an den zuständigen gerichtsvollzie-
her selbst zu verweisen, wenn ein vermerk nicht genügen würde, um den gerichtsvollzieher 
über die sachlage hinreichend zu unterrichten, oder wenn der Auftraggeber eine beschleu-
nigte erledigung verlangt.

§ 25

Verteilung der Aufträge

(1) für jeden gerichtsvollzieher wird bei der verteilungsstelle ein Abholfach eingerichtet, in 
das die für ihn bestimmten eingänge gelegt werden.

(2) der gerichtsvollzieher hat die eingänge täglich abzuholen oder auf eigene verantwor-
tung durch eine zuverlässige, der verteilungsstelle zu bezeichnende erwachsene person ab-
holen zu lassen.

(3) hat der zuständige gerichtsvollzieher seinen Amtssitz nicht am sitz des Amtsgerichts, 
so leitet ihm die verteilungsstelle die für ihn bestimmten eingänge täglich zu, sofern nicht 
mit sicherheit zu erwarten ist, dass er an dem betreffenden tag auf der verteilungsstelle 
anwesend sein wird.

(4) eingehende besonders eilbedürftige Aufträge sind dem gerichtsvollzieher schnellstens 
zuzuleiten.

(5) die verteilungsstelle hat dem Auftraggeber auf verlangen den gerichtsvollzieher zu be-
nennen, dem der Auftrag zugeleitet wird, sofern dieses verlangen im Auftrag augenfällig ge-
kennzeichnet ist; sie hat ihn dann darauf hinzuweisen, dass weitere Anfragen oder Aufträge 
in der Angelegenheit unmittelbar an den gerichtsvollzieher zu richten sind.

(6) 1Aufzeichnungen über den eingang und die verteilung der Aufträge bei der verteilungs-
stelle sind im Allgemeinen nicht erforderlich. 2der präsident des Landgerichts (Amtsgerichts) 
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kann anordnen, dass hierüber Listen in einfacher form geführt werden, sofern es ausnahms-
weise notwendig erscheint.

§ 26

Erledigung von Eilaufträgen

(1) bei Amtsgerichten mit großem geschäftsumfang kann der aufsichtführende richter 
anordnen, dass sich ein oder mehrere gerichtsvollzieher an den einzelnen Wochentagen 
abwechselnd in einer im voraus festgelegten reihenfolge in ihrem geschäftszimmer oder in 
der verteilungsstelle zur durchführung von Aufträgen bereithalten, die sofort erledigt werden 
müssen.

(2) 1ob eine sache eilbedürftig ist, ist unter berücksichtigung aller ersichtlichen umstände 
nach Lage des einzelfalles zu entscheiden. 2die bezeichnung eines Auftrages als eilsache 
genügt für sich allein nicht, um die eilbedürftigkeit zu begründen. 3Aufträge zur vollziehung 
von Arresten, einstweiligen verfügungen und einstweiligen Anordnungen nach dem gewalt-
schutzgesetz sowie Aufträge zur erhebung von protesten sind stets als eilaufträge zu be-
handeln.

(3) 1der aufsichtführende richter kann allgemein anordnen, dass die dem eilgerichtsvollzie-
her übergebenen Aufträge unverzüglich an den zuständigen gerichtsvollzieher zur weiteren 
erledigung abzugeben sind, sobald sie nicht mehr eilbedürftig sind. 2etwa erforderliche be-
stimmungen über die geschäftliche behandlung dieser Aufträge durch die beteiligten ge-
richtsvollzieher trifft der aufsichtführende richter.

C. Behandlung und Überwachung ruhender Vollstreckungsaufträge

§ 27

Ruhen von Vollstreckungsaufträgen 
(§ 64 Absatz 3 nummer 2 gvgA)

(1) 1gewährt der gläubiger oder der gerichtsvollzieher dem schuldner eine frist von unbe-
stimmter dauer oder von mehr als zwölf monaten oder mehrere aufeinander folgende fristen 
von zusammen mehr als zwölf monaten, so bleiben die getroffenen vollstreckungsmaßnah-
men zwar bestehen, für die Akten- und buchführung des gerichtsvollziehers gilt der Auftrag 
als büromäßig erledigt (ruhen des vollstreckungsauftrags). 2der gerichtsvollzieher gibt dem 
gläubiger den schuldtitel und die sonstigen ihm übergebenen urkunden zurück. 3er setzt 
die vollstreckung nur auf besonderen Antrag des gläubigers fort. 4sind die pfandstücke 
nicht im gewahrsam des schuldners belassen worden, so ruht der Auftrag erst dann, wenn 
ihre weitere Aufbewahrung durch eine einigung der beteiligten oder durch eine gerichtliche 
Anordnung geregelt ist.

(2) 1Wird die zwangsvollstreckung bis zur entscheidung in der hauptsache über die Klage, 
den einspruch, die berufung oder die revision eingestellt (§§ 707, 719, 769, 771, 785, 805, 
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924 zpo) oder eine maßnahme der zwangsvollstreckung nach § 765a zpo einstweilen ein-
gestellt, so ruht der Auftrag ebenfalls. 2das weitere verfahren des gerichtsvollziehers richtet 
sich nach Absatz 1.

(3) 1Wird die zwangsvollstreckung nur kurzfristig einstweilen eingestellt, so gilt der Auftrag 
als fortbestehend (zum beispiel bei einstellung bis zur entscheidung über die erinnerung 
oder die beschwerde – §§ 570, 766 zpo – oder über einwendungen gegen die zulässigkeit 
der vollstreckungsklausel – § 732 zpo). 2der gerichtsvollzieher setzt die zwangsvollstre-
ckung fort, sobald die für die einstweilige einstellung maßgebliche frist abgelaufen ist. 3sind 
jedoch seit der einstweiligen einstellung mehr als drei monate verstrichen und ist nach dem 
pflichtgemäßen ermessen des gerichtsvollziehers mit einer baldigen entscheidung nicht zu 
rechnen, so verfährt er auch in diesen fällen nach den bestimmungen in Absatz 1.

(4) 1gibt der gerichtsvollzieher seinem Auftraggeber anheim, einen richterlichen durchsu-
chungsbeschluss oder einen beschluss nach § 758a Absatz 4 zpo einzuholen, gilt der Auf-
trag als büromäßig erledigt. 2Legt der Auftraggeber den beschluss vor, setzt der gerichts-
vollzieher die zwangsvollstreckung unter der alten nummer fort.

(5) das ruhen des vollstreckungsauftrags ist bei noch nicht vorgenommenen vollstre-
ckungsmaßnahmen auf höchstens sechs monate, in allen anderen fällen auf 24 monate 
beschränkt.

§ 28

Überwachung ruhender Aufträge

(1) 1der gerichtsvollzieher vermerkt bei den nach § 27 ruhenden Aufträgen in spalte 5 des 
dienstregisters ii unter hinzufügung des datums „ruht seit ...”. 2bei einer späteren über-
tragung in das neue dienstregister ii ist dieser vermerk zu übernehmen. 3das ruhen ist auf 
dem umschlag der sonderakten zu vermerken. 4die sonderakten sind nach dem namen der 
schuldner alphabetisch geordnet und getrennt von anderen Akten aufzubewahren. 5im fall 
des § 27 Absatz 4 enthält der vermerk in spalte 5 den Klammerzusatz „(§ 27 Absatz 4 gvo)”. 
6einer überwachung dieser Aufträge bedarf es nur, wenn pfandstücke im gewahrsam des 
schuldners belassen worden sind.

(2) 1Wird die zwangsvollstreckung fortgesetzt oder erledigt sie sich (zum beispiel durch 
zahlung, durch freigabe oder durch rücknahme des Auftrags), so vermerkt der gerichts-
vollzieher in spalte 5 des dienstregisters ii „fortgesetzt” oder „erledigt”. 2Als fortsetzung 
gilt nur die tatsächliche fortsetzung des verfahrens, zum beispiel die Anberaumung eines 
versteigerungstermins oder eine weitere pfändung, jedoch nicht die erklärung des gläubi-
gers, dass die sache noch nicht erledigt sei.

(3) 1ist in dem vollstreckungsverfahren eine vollstreckungsmaßnahme nicht vorgenommen 
oder sind vor dem ruhen lediglich raten entgegengenommen worden und sind seit dem 
ruhen ohne einen fortsetzungsantrag sechs monate vergangen, so ist der vorgang als erle-
digt anzusehen. 2der gerichtsvollzieher vermerkt in spalte 5 des dienstregisters ii „erledigt 
aufgrund des Ablaufs der ruhensfrist (sechs monate)”. 3sind vollstreckungsmaßnahmen, 
insbesondere pfändungen, vorgenommen worden und seit dem Abschluss der eintragung 
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zwei Jahre verstrichen, so teilt der gerichtsvollzieher dem gläubiger durch zuzustellenden 
brief folgendes mit: „nachdem die zwangsvollstreckung gegen … zwei Jahre geruht hat, 
bitte ich um mitteilung innerhalb von zwei Wochen nach der zustellung, ob die Angelegen-
heit erledigt ist oder ob sie die fortsetzung des verfahrens beantragen”. 4teilt der gläubiger 
mit, dass die sache erledigt sei oder äußert er sich nicht, so vermerkt der gerichtsvollzieher 
in spalte 5 des dienstregisters ii „erledigt”. 5beantragt der gläubiger die fortsetzung der 
zwangsvollstreckung, so vermerkt der gerichtsvollzieher in spalte 5 des dienstregisters ii 
unter hinzufügung des datums „fortgesetzt am ….”.

Vi e r t e r  A b s c h n i t t

G e s c h ä f t s b e t r i e b

§ 29

Allgemeines

der gerichtsvollzieher regelt seinen geschäftsbetrieb nach eigenem pflichtgemäßen ermes-
sen, soweit hierüber keine besonderen bestimmungen bestehen.

§ 30

Geschäftszimmer

(1) 1der gerichtsvollzieher muss an seinem Amtssitz ein geschäftszimmer auf eigene Kos-
ten halten. 2der präsident des Landgerichts (Amtsgerichts) kann dem gerichtsvollzieher ge-
statten, das geschäftszimmer an einem anderen ort als dem des Amtssitzes zu unterhalten, 
wenn das geschäftszimmer verkehrsgünstig in der nähe des Amtssitzes eingerichtet wird, 
eine internetanbindung gewährleistet ist und die ordnungsmäßige erledigung der dienstge-
schäfte und die belange der parteien nicht beeinträchtigt werden, insbesondere dem Land 
und den parteien keine mehrkosten entstehen. 3mehrere gerichtsvollzieher können sich zu 
einer bürogemeinschaft zusammenschließen.

(2) 1der gerichtsvollzieher ist verpflichtet, das geschäftszimmer durch ein an der Außensei-
te des hauses in der nähe des hauseingangs anzubringendes schild kenntlich zu machen, 
das den namen des gerichtsvollziehers enthalten und die Aufschrift „gerichtsvollzieher” 
enthalten muss. 2das schild beschafft der gerichtsvollzieher auf eigene Kosten. 3das schild 
einer bürogemeinschaft muss neben der Aufschrift „gerichtsvollzieher” die namen sämtli-
cher gerichtsvollzieher, die mitglieder der bürogemeinschaft sind, enthalten. 4Am eingang 
zum geschäftszimmer muss sich ein briefeinwurf oder briefkasten befinden. 5der gerichts-
vollzieher hat ein elektronisches gerichts- und verwaltungspostfach (egvp) zu unterhalten.

(3) 1das geschäftszimmer des gerichtsvollziehers muss für den publikumsverkehr geeig-
net sein. 2dementsprechend muss es mit einer für die ordentliche und schnelle geschäfts-
führung erforderlichen büroeinrichtung, insbesondere einer zweckmäßigen it-Ausstattung, 
und den einschlägigen gesetzen und dienstvorschriften ausgestattet sein. 3näheres kann 
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durch besondere landesrechtliche bestimmungen geregelt werden. 4der gerichtsvollzieher 
hat durch einsatz geeigneter elektronischer Kommunikationsmittel sicherzustellen, dass er 
während der dienstzeiten des Amtsgerichts für die verteilungsstelle und die dienstaufsicht 
erreichbar ist. 5ein von einem gerichtsvollzieher verwendetes Kopiergerät muss Ablichtun-
gen herstellen, die das schriftstück in originalgröße oder nur gering verkleinert wiedergeben 
und hinreichend fälschungssicher sind.

(4) der gerichtsvollzieher hat vorsorge zu treffen, dass eilige Aufträge unverzüglich an sei-
nen vertreter oder die dienstbehörde gelangen können, falls er vom geschäftszimmer abwe-
send oder sonst an der erledigung der Aufträge verhindert ist.

(5) der gerichtsvollzieher hat mindestens zweimal in der Woche sprechstunden abzuhalten, 
während derer er sich in seinem geschäftszimmer aufhalten muss. die sprechstunden sind 
nach § 2 satz 4 bekannt zu machen.

(6) 1Akten, register, Kassenbücher und sonstige dienstliche unterlagen hat der gerichts-
vollzieher ebenso im geschäftszimmer aufzubewahren wie für dienstliche zwecke genutz-
te it-Anlagen und datenträger. 2entsprechendes gilt für unterlagen, die nach Landesrecht 
für die geschäftsprüfung vorzuhalten sind; sonstige private unterlagen dürfen in dem ge-
schäftszimmer nicht aufbewahrt werden. 3der gerichtsvollzieher oder im fall seiner verhin-
derung sein vertreter hat dafür sorge zu tragen, dass zu zwecken der dienstaufsicht der 
zugang zu dem geschäftszimmer gewährleistet wird.

§ 31

Gehaltsvorschuss zur Einrichtung eines Geschäftszimmers

1dem gerichtsvollzieher kann im bedarfsfall auf Antrag ein gehaltsvorschuss zur einrich-
tung eines geschäftszimmers und zu dessen Ausstattung mit büro- und informationstechnik 
gewährt werden. 2die näheren einzelheiten richten sich nach den von den Landesjustizver-
waltungen für die bewilligung von vorschüssen getroffenen bestimmungen.

§ 32

Pfandkammer

1der gerichtsvollzieher unterhält, sofern es erforderlich ist, eine pfandkammer auf eigene 
Kosten. 2mit genehmigung der dienstbehörde können mehrere gerichtsvollzieher dann eine 
gemeinsame pfandkammer unterhalten, wenn die pfandgegenstände von den gerichtsvoll-
ziehern gegen einen verlust ausreichend versichert sind. 3eine behördeneigene pfandkam-
mer überlässt die dienstbehörde dem gerichtsvollzieher gegen entgelt. 4die dienstbehörde 
kann dem gerichtsvollzieher die benutzung einer bestimmten pfandkammer vorschreiben.

§ 33

Büroangestellte

(1) 1der gerichtsvollzieher ist verpflichtet, büroangestellte auf eigene Kosten zu beschäfti-
gen, soweit es der geschäftsbetrieb erfordert. 2für ihre tätigkeit ist er verantwortlich.
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(2) 1die büroangestellten dürfen die ihnen übertragenen Arbeiten nur im geschäftszimmer 
des gerichtsvollziehers erledigen, soweit sie nicht von dem gerichtsvollzieher bei dienstge-
schäften zugezogen werden, die außerhalb des geschäftszimmers zu erledigen sind. 2sie 
dürfen nur mit büro- und schreibarbeiten und, soweit es die dienstbehörde im einzelfall 
zugelassen hat, mit der buchführung und beim zahlungsverkehr beschäftigt werden. 3die 
vornahme von Amtshandlungen darf ihnen der gerichtsvollzieher nicht übertragen.

§ 34

Einstellung, Beschäftigung und Entlassung von Büroangestellten 
und Beschäftigung anderer Personen

(1) 1die büroangestellten des gerichtsvollziehers müssen volljährig, gewissenhaft, zuver-
lässig und mit den Aufgaben, die sie zu erledigen haben, völlig vertraut sein. 2ihre wirtschaft-
lichen verhältnisse müssen geordnet sein.

(2) 1der gerichtsvollzieher hat die eignung von büroangestellten sorgfältig zu prüfen. 2dazu 
hat er sich die zeugnisse der früheren Arbeits- und dienststellen vorlegen zu lassen.

(3) 1der gerichtsvollzieher hat die von ihm beschäftigten personen bei der einstellung oder 
der Auftragserteilung nach § 1 des verpflichtungsgesetzes förmlich zu verpflichten. 2der 
gerichtsvollzieher hat die niederschrift über die verpflichtung der bei ihm beschäftigten per-
sonen bei den generalakten aufzubewahren. 3die verpflichtung hat auch zu erfolgen, wenn 
zwischen denselben personen bereits früher ein beschäftigungsverhältnis bestanden hat 
oder beschäftigte eines anderen gerichtsvollziehers übernommen worden sind.

(4) der gerichtsvollzieher ist ferner verpflichtet, die tätigkeit der büroangestellten ständig 
sorgfältig zu überwachen und sofort einzugreifen, wenn sich gegen ihre Weiterbeschäftigung 
begründete bedenken ergeben.

(5) 1die einstellung und die entlassung eines büroangestellten sind der dienstbehörde un-
verzüglich anzuzeigen. 2in der Anzeige über die einstellung sind folgende Angaben über den 
büroangestellten zu machen:

1. name, vorname, Wohnanschrift,

2. geburtsdatum, geburtsort, gegebenenfalls geburtsname,

3. frühere beschäftigung,

4. tag der einstellung,

5. vergütung und vergütung für überstunden,

6. Kündigungsfrist,

7. werktägliche Arbeitszeit und sonntagsarbeit.
3die pflicht zur Anzeige erstreckt sich auch auf die beschäftigung von Angehörigen des 
gerichtsvollziehers, die zu seinem haushalt gehören.

(6) 1die dienstbehörde hat die Anzeige nach den richtlinien in Absatz 1 zu prüfen und da-
rauf zu achten, dass die vereinbarungen des gerichtsvollziehers mit den büroangestellten 
unbedenklich sind. 2ermittlungen über die zuverlässigkeit eines büroangestellten sind in der 
regel nur dann einzuleiten, wenn besondere umstände dazu Anlass geben.
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§ 35

unfallversicherung der Beschäftigten und der Arbeitshilfen

(1) 1die beschäftigten des gerichtsvollziehers, insbesondere die büroangestellten, sind 
kraft gesetzes unfallversichert. 2der gerichtsvollzieher ist insoweit als unternehmer mitglied 
der verwaltungs-berufsgenossenschaft und hat die sich daraus ergebenden verpflichtungen 
zu erfüllen. 3hierzu gehören unter anderem pflichten zu Anzeigen an die berufsgenossen-
schaft und die Leistung von beiträgen.

(2) soweit der gerichtsvollzieher zur durchführung von Amtshandlungen privatpersonen als 
Arbeitshilfen oder in sonstiger Weise heranzieht, hat er für deren gesetzliche unfallversiche-
rung nicht einzustehen.

§ 36

Geschäftsbedarf

(1) den geschäftsbedarf beschafft der gerichtsvollzieher auf eigene Kosten.

(2) die zur Kennzeichnung gepfändeter gegenstände erforderlichen pfandsiegelmarken 
und pfandanzeigen sowie Quittungsblöcke werden auf Kosten der Landeskasse beschafft.

(3) 1die pfandsiegelmarken haben die form eines rechtecks in der größe von 3,5 x 5 cm. 
2sie sind in roter farbe auf weißem grund gehalten. 3ihre beschriftung ergibt sich aus der 
Anlage 1. 4der gerichtsvollzieher hat bei der verwendung der pfandsiegelmarken seinen na-
men und sein geschäftszeichen nebst abgekürzter Jahreszahl deutlich einzutragen. 5name 
und ortsangabe können durch stempelaufdruck angebracht werden.

(4) 1die pfandanzeigen sind in der regel in der größe von 14,8 x 21 cm zu halten. 2ihre 
beschriftung ergibt sich aus der Anlage 2. 3die vordrucke sind in blockform herzustellen. 
4die vordruckblätter sind abwechselnd in roter und weißer farbe zu halten und derart mit 
durchlaufenden zahlen zu versehen, dass je ein rotzettel die gleiche zahl trägt wie der fol-
gende Weißzettel. 5die Weißzettel tragen die überschrift: „Anlage zum protokoll vom . . . dr 
ii nummer . . .”. 6die rotzettel sind an dem ort anzubringen, an dem sich die pfandstücke 
befinden (vergleiche § 82 Absatz 2, § 102 Absatz 2 gvgA). 7die Weißzettel, auf denen eine 
Abschrift der pfandanzeige anzubringen ist, sind als Anlage zum pfändungsprotokoll zu neh-
men. 8die Abschrift kann im durchschreibeverfahren hergestellt werden.

(5) 1die dienstbehörde ermittelt im monat Juni jeden Jahres den voraussichtlichen Jahres-
bedarf ihrer gerichtsvollzieher an pfandsiegelmarken und pfandanzeigen und bestellt ihn bis 
zum 1. Juli unmittelbar bei der herstellerfirma. 2Aus diesem bestand gibt sie den laufenden 
bedarf an die gerichtsvollzieher ab.

(6) 1die Quittungsblöcke beschafft die dienstbehörde; sie werden dem gerichtsvollzieher 
in der regel nach dem bedarf für ein halbes Jahr überlassen. 2der gerichtsvollzieher bestä-
tigt der dienstbehörde den empfang unter bezeichnung der nummern der Quittungsblöcke. 
3die Amtsgerichte melden ihren Jahresbedarf an Quittungsblöcken dem präsidenten des 
oberlandesgerichts bis zum 15. september jeden Jahres.
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§ 37

Schriftverkehr

der gerichtsvollzieher führt den schriftverkehr unter eigenem namen mit Amtsbezeichnung.

F ü n f t e r  A b s c h n i t t

A k t e n f ü h r u n g

§ 38

Generalakten

(1) 1über die verwaltungsbestimmungen, die den gerichtsvollzieherdienst betreffen, sind 
generalakten zu führen. 2sie sind wie folgt aufzugliedern:

1. gerichtsvollzieherdienst im Allgemeinen,

2. Kostenwesen,

3. zustellungen,

4. zwangsvollstreckungen,

5. Wechsel- und scheckproteste,

6. öffentliche versteigerungen,

7. einziehung von gerichtskosten und geldbeträgen nach § 1 Absatz 1 der einforderungs- 
und beitreibungsanordnung (ebAo),

8. elektronische datenverarbeitung.

(2) die generalakten sind entsprechend zu beschriften.

§ 39

Sonderakten und Verzeichnisse

(1) über jeden in das dienstregister ii einzutragenden Auftrag sind sonderakten zu führen; 
dies gilt nicht für die in § 20 Absatz 1 bezeichneten Aufträge, wenn für sie keine Kosten 
entstehen.

(2) 1Aus den sonderakten muss sich der stand der Angelegenheit jederzeit vollständig er-
geben. 2über die im einzelnen vorgeschriebenen protokolle oder Aktenvermerke hinaus ist 
alles festzuhalten, was zum verständnis und zur rechtlichen Wertung der Amtshandlungen 
des gerichtsvollziehers, zur begründung des Kostenansatzes, zur überprüfung der dauer 
der einzelnen verrichtungen und zum nachweis des verbleibs von urkunden und sonstigen 
schriftstücken erforderlich ist.

(3) 1in den sonderakten sind alle in dem verfahren entstandenen schriftstücke der zeitfolge 
nach zu ordnen und fortlaufend zu nummerieren. 2sonderakten mit mehr als 15 blättern sind 
mit einem umschlag zu versehen. 3Wird ein zu den Akten gehöriges schriftstück dauernd 
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oder vorübergehend herausgegeben, so ist dies in den Akten zu vermerken; von Anfragen 
und ähnlichen schriftstücken, die urschriftlich zurückgesandt werden, ist eine Ablichtung zu 
den Akten zu nehmen. 4die herausgabe von sonderakten ist im dienstregister, die endgülti-
ge erledigung auf dem Aktendeckel zu vermerken. 5Wegen der in den sonderakten zu erstel-
lenden Kostenrechnungen wird auf nummer 7 db-gvKostg und § 49 Absatz 5 verwiesen. 
6die im zwangsvollstreckungsverfahren mittels informationstechnik erstellten schriftstücke 
sowie die auf elektronischem Wege bei dem gerichtsvollzieher eingegangenen dokumente 
und unterlagen sind zur sonderakte zu nehmen. 7die elektronische speicherung reicht nicht 
aus.

(4) 1nimmt der gerichtsvollzieher, der die erstpfändung durchgeführt hat, eine Anschluss-
pfändung vor, so trägt er diese und alle folgenden Anschlusspfändungen in ein verzeichnis 
der gegen den schuldner vorgenommenen Anschlusspfändungen ein. 2das verzeichnis ent-
hält folgende spalten:

1. Laufende nummern,

2. dienstregisternummer,

3. name des gläubigers,

4. höhe der beizutreibenden forderung,

5. pfändungstag,

6. versteigerungstermine,

7. Angabe über fristen, freigabe und erledigung,

8. besondere bemerkungen.

3in der spalte 8 sind auch die pfandstücke zu bezeichnen, soweit es erforderlich ist. 4bei 
jeder weiteren bearbeitung der einzelnen pfändungen zieht der gerichtsvollzieher das ver-
zeichnis heran, um sicherzustellen, dass keine pfändung übersehen werden kann. 5die An-
legung des verzeichnisses ist auf dem umschlag der sonderakten über die erstpfändung 
zu vermerken. 6die verzeichnisse sind nach namen der schuldner alphabetisch geordnet 
aufzubewahren. 7erledigte pfändungen sind in spalte 8 zu vermerken; die entsprechenden 
eintragungen können gerötet werden. 8nach der erledigung sämtlicher Anschlusspfändun-
gen gegen einen schuldner ist das verzeichnis gesondert unter „erledigte verzeichnisse 
über Anschlusspfändungen” abzulegen.

(5) Abgeschlossene sonderakten sind gesondert und nach der folge der geschäftsnum-
mern geordnet aufzubewahren.

(6) der gerichtsvollzieher hat über die in der pfandkammer oder anderweitig eingelagerten 
gegenstände (pfandstücke, räumungsgut etc.) eine jahrgangsweise Liste mit folgendem 
inhalt zu führen:

1. bezeichnung der parteien und der dr ii-nummer,

2. ort der eingelagerten gegenstände,

3. bezeichnung der eingelagerten gegenstände und

4. datum der einlagerung und deren beendigung.
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§ 40

Sammelakten

(1) sonstige schriftstücke, die weder zu generalakten noch zu sonderakten gehören, sind 
nach Abschluss des verfahrens jahrgangsweise und nach der folge der dienstregisternum-
mern geordnet in sammelakten aufzubewahren.

(2) die Abschriften von Wechsel- und scheckprotesten nebst Wechsel- und scheckvermer-
ken sind nach § 179 gvgA zu besonderen protestsammelakten zu vereinigen.

(3) die behandlungen der rechnungen und belegblätter bei sammelbekanntmachungen 
richtet sich nach § 93 Absatz 4 und 5 gvgA.

(4) 1belege über Kosten für hilfeleistung, transport und die verwahrung eingelagerter ge-
genstände sind, soweit sie mehrere sachen betreffen, zu besonderen sammelakten zu neh-
men. 2im übrigen ist § 93 Absatz 4 und 5 gvgA entsprechend anzuwenden.

(5) belege über den eingang und die Weiterleitung von geldbeträgen, die dem gerichts-
vollzieher nicht gebühren oder die auf das dienstkonto des gerichtsvollziehers eingezahlt 
werden, obwohl sie dem gerichtsvollzieher persönlich zustehen (§ 49 Absatz 4), sind zu 
besonderen sammelakten zu nehmen; auf diesen belegen ist die Kassenbuchnummer an-
zugeben.

§ 41

Rückgabe von Schriftstücken

(1) 1nach Abschluss des verfahrens gibt der gerichtsvollzieher die ihm überlassenen 
schriftstücke an den Auftraggeber zurück, soweit sie nicht dem schuldner auszuhändigen 
sind. 2den tag der rückgabe vermerkt er in den Akten.

(2) der schuldtitel ist zu den sonderakten zu nehmen, wenn der schuldner auf die Aushän-
digung verzichtet oder wenn sich mehrere gesamtschuldner, von denen jeder einen teil des 
Anspruchs des gläubigers getilgt hat, über seinen verbleib nicht einigen; er bleibt von der 
vernichtung ausgeschlossen.

§ 42

Recht auf Einsichtnahme

(1) 1ein recht auf einsichtnahme in die Akten des gerichtsvollziehers steht nur den betei-
ligten zu. 2Auf verlangen sind diesen personen auch kostenpflichtige Abschriften einzelner 
schriftstücke zu erteilen. 3die einsichtnahme muss in Anwesenheit des gerichtsvollziehers, 
dessen vertreters oder der dienstaufsicht geschehen.

(2) der dienstbehörde und den prüfungsdienststellen sind die Akten jederzeit, auf Anforde-
rung auch außerhalb des geschäftszimmers, vorzulegen.

(3) dem finanzamt ist auf verlangen einsicht in die Akten zu gewähren.
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(4) 1den gerichten sind angeforderte Akten über die dienstbehörde zu übersenden. 2sons-
tigen behörden und dienststellen dürfen Akten nur mit genehmigung der dienstbehörde auf 
kurze zeit gegen empfangsbescheinigung überlassen werden.

§ 43

Aufbewahrung; Vernichtung

(1) der gerichtsvollzieher hat die Akten nach Jahrgängen geordnet und so aufzubewah-
ren, dass jeder missbrauch, insbesondere eine einsichtnahme durch unberechtigte, ausge-
schlossen ist.

(2) 1sonder- und sammelakten sind von dem gerichtsvollzieher fünf Jahre nach erledigung 
des letzten in ihnen enthaltenen vorgangs zu vernichten oder zur vernichtung zu verkaufen. 
2die vorschriften über die vernichtung oder den verkauf des ausgesonderten schriftgutes 
bei den Justizbehörden gelten entsprechend.

(3) in der regel soll der gerichtsvollzieher seine vernichtungsreifen sonder- und sammelak-
ten der dienstbehörde zur gleichzeitigen vernichtung mit den gerichtlichen Akten überlassen.

S e c h s t e r  A b s c h n i t t

B u c h f ü h r u n g

§ 44

Arten der Geschäftsbücher

(1) der gerichtsvollzieher führt, soweit nachstehend keine Ausnahmen zugelassen sind und 
landesrechtlich nichts anderes bestimmt ist:

1. dienstregister i (dr i),

2. dienstregister ii (dr ii),

3. namenverzeichnis,

4. Kassenbuch i (Kb i),

5. Kassenbuch ii (Kb ii),

6. reisetagebuch (rtb).

(2) 1Jeder gerichtsvollzieher führt seine eigenen bücher. 2für dienstgeschäfte aus einem 
zugeschlagenen bezirk oder aus einem anderen gerichtsvollzieherbezirk werden keine be-
sonderen geschäftsbücher geführt. 3bei versetzungen oder Abordnungen an eine andere 
dienstbehörde hat der gerichtsvollzieher neue bücher anzulegen; die bisher geführten bü-
cher verbleiben bei der bisherigen dienstbehörde (vergleiche auch § 6).
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§ 45

Äußere Form der Geschäftsbücher

1die geschäftsbücher sind in gebundener form in heften oder in Lose-blatt-form zu führen. 
2die dienstregister i und ii und die Kassenbücher i und ii müssen mit laufenden blattzahlen 
versehen sein.

§ 46

Führung, Aufbewahrung, Vernichtung der Geschäftsbücher

(1) 1die geschäftsbücher sind nach den folgenden bestimmungen und den auf der Auf-
schriftseite der einzelnen vordruckmuster enthaltenen Anleitungen zu führen. 2die eintra-
gungen sind fortlaufend (ohne Leerzeilen) in leserlicher schrift mit dunkler, urkundenechter 
tinte vorzunehmen. 3radieren, überkleben und überschreiben ist nicht gestattet. 4strei-
chungen sind so vorzunehmen, dass die ursprüngliche fassung lesbar bleibt.

(2) 1beträge, die in den geldspalten abzusetzen sind, sind dort mit roter, urkundenechter  
tinte zu buchen. 2bei der Aufrechnung der spalten sind die rotgebuchten beträge von der 
summe der übrigen beträge abzuziehen. 3der restbetrag stellt die spaltensumme dar. 4sind 
beträge an der stelle, an der sie gebucht sind, in voller höhe abzusetzen, so genügt es, sie 
rot zu unterstreichen. 5sie sind dann bei der spaltenaufrechnung unberücksichtigt zu lassen.

(3) für die einsichtnahme in die geschäftsbücher durch privatpersonen, behörden und 
dienststellen gelten die bestimmungen in § 42 entsprechend.

(4) 1Abgeschlossene geschäftsbücher sind der zeitfolge nach geordnet aufzubewahren. 
2sie sind nach fünfjähriger Aufbewahrung, jedoch nicht vor der vernichtung sämtlicher in 
den büchern behandelter Akten, zu vernichten. 3§ 43 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 47

Dienstregister

(1) 1das dienstregister i wird nach dem vordruck gv 1 für reine zustellungsaufträge und 
protestaufträge, das dienstregister ii nach dem vordruck gv 2 für alle sonstigen Aufträge 
geführt. 2bewirkt der gerichtsvollzieher nur die zustellung einer vorpfändungsbenachrich-
tigung, so ist diese im dienstregister i einzutragen. 3hat ihm dagegen der gläubiger den 
Auftrag erteilt, die benachrichtigung mit den Aufforderungen selbst anzufertigen, ist dieser 
Auftrag in dem dienstregister ii einzutragen. 4stellt der gläubiger mit einem anderen Auftrag 
auf vollstreckung zugleich einen Antrag nach § 845 Absatz 1 satz 2 zpo, so vermerkt ihn 
der gerichtsvollzieher in dem dienstregister ii unter der dienstregisternummer des anderen 
vollstreckungsauftrages, sobald er die vorpfändungsbenachrichtigungen zugestellt hat.

(2) 1die dienstregister werden in Jahresheften geführt. 2bei bedarf können fortsetzungs-
hefte angelegt werden.

(3) 1die Aufträge sind am tag des eingangs und nach der zeit des eingangs hintereinander 
einzutragen. 2die dienstregisternummer nebst Jahreszahl bildet die geschäftsnummer (zum 



374

beispiel dr i 405/11 oder dr ii 320/11). 3der tag des eingangs sowie die geschäftsnummer 
sind auf den Aufträgen, die geschäftsnummer ist auch auf den Anlagen zu vermerken. 4bei 
zustellungsaufträgen muss der eingangsvermerk gegebenenfalls auch die zeit der überga-
be enthalten.

(4) 1bei vertretungsfällen kann die dienstbehörde zulassen, dass eingehende Aufträge, die 
der vertretene nicht mehr bis zum beginn der vertretung erledigen kann, bis längstens sie-
ben tage vor beginn der vertretung dem vertreter zur eintragung in dessen dienstregister 
zugeleitet werden. 2entsprechend können die Aufträge behandelt werden, die längstens bis 
zu sieben tage vor beendigung der vertretung eingehen. 3eilsachen (§ 5 gvgA) sind von 
dieser regelung ausgenommen.

(5) 1der gerichtsvollzieher hat die dienstregister persönlich zu führen. 2er kann die führung 
einem büroangestellten übertragen. 3unter der Aufsicht und in verantwortung des gerichts-
vollziehers kann ein ihm zur Ausbildung überwiesener Anwärter das dienstregister führen.

(6) 1übernimmt ein gerichtsvollzieher dienstgeschäfte aus einem anderen gerichtsvollzie-
herbezirk, so sind ihm die Akten über die noch nicht vollständig erledigten Aufträge unver-
züglich zu übergeben. 2der übernehmende gerichtsvollzieher hat alle noch nicht vollständig 
erledigten Aufträge in seine dienstregister zu übernehmen. 3in den dienstregistern beider 
gerichtsvollzieher sind in den vermerkspalten entsprechende hinweise zu fertigen. 4bei ei-
ner kurzfristigen vertretung kann die dienstbehörde den vertreter von der übernahme sol-
cher Aufträge in seine dienstregister befreien, die durch den vertreter nicht bearbeitet zu 
werden brauchen. 5nimmt ein gerichtsvollzieher dienstgeschäfte in mehreren gerichtsvoll-
zieherbezirken wahr, so kann der präsident des oberlandesgerichts die führung getrennter 
dienstregister oder die bezirksweise Kenntlichmachung der Aufträge in den dienstregistern 
anordnen.

§ 48

Namenverzeichnis

(1) in dem namenverzeichnis sind alle dem gerichtsvollzieher zugegangenen, im dienstre-
gister ii nachgewiesenen zwangsvollstreckungsaufträge nach dem namen der schuldner in 
der buchstabenfolge geordnet unter hinweis auf die eintragung im dienstregister ii anzufüh-
ren.

(2) die dienstbehörde kann anordnen, dass die führung des namenverzeichnisses unter-
bleibt, wenn hiervon keine unzuträglichkeiten zu besorgen sind.

§ 49

Kassenbücher; Abrechnungsschein

(1) das Kassenbuch i wird nach dem vordruck gv 3 für einnahmen, die nicht sofort ver-
wendet werden können, in Jahresheften, das Kassenbuch ii nach dem vordruck gv 4 für 
verwendete einnahmen in vierteljahresheften geführt.
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(2) 1die Kassenbücher dienen zum nachweis des eingangs und der verwendung aller ein-
nahmen, die bei der erledigung der in den dienstregistern verzeichneten Aufträge erwach-
sen sind. 2in das Kassenbuch i sind alle einnahmen einzutragen, die nicht binnen drei tagen 
verwendet werden können, zum beispiel vorschüsse, versteigerungserlöse, die nicht sofort 
abgerechnet werden können und zahlungen, die sich infolge fehlerhafter oder unvollständi-
ger Angaben nicht sofort verwenden lassen. 3in das Kassenbuch ii sind alle einnahmen ein-
zutragen, die binnen drei tagen verwendet werden können. 4vorschüsse nach § 4 Absatz 3  
in verbindung mit § 3 Absatz 4 satz 2 und 3 gvKostg werden abweichend von satz 2 in das 
Kassenbuch ii eingetragen.

(3) 1beträge, die aufgrund eines Auftrags einer Justizbehörde eingezogen wurden, sind 
über das Kassenbuch ii abzuwickeln. 2bei der einziehung einer Kostenforderung aufgrund 
eines vollstreckungsauftrags einer für den Amtssitz des gerichtsvollziehers nicht zuständi-
gen Kasse führt der gerichtsvollzieher die in dem Auftrag aufgeführten beträge einschließ-
lich der nebenkosten unmittelbar an diese Kasse ab. 3die hiernach an die empfangsbe-
rechtigte Kasse abgeführten beträge sind in spalte 11 des Kassenbuches ii einzutragen. 
4die Aufträge sind im dienstregister ii und im Kassenbuch ii in der jeweiligen vermerkspalte 
durch eintragung des buchstabens J zu kennzeichnen und in den fällen einer fruchtlosen 
pfändung oder einer einstellung an die Auftrag gebende Justizbehörde zurückzusenden, 
im übrigen zu den sonderakten zu nehmen. 5der gerichtsvollzieher hat die den Auftrag 
gebende Justizbehörde wie einen privatgläubiger zu benachrichtigen; dabei hat er sich des 
gegebenenfalls bereits von der Justizbehörde beigefügten amtlichen vordrucks zu bedienen. 
6über die Kosten der vollstreckung ist stets mit der für den gerichtsvollzieher zuständigen 
Kasse zusammen mit den Kosten der sonstigen vollstreckungsaufträge unter verwendung 
des Abrechnungsscheins abzurechnen.

(4) in den Kassenbüchern sind auch der eingang und die verwendung von beträgen nach-
zuweisen, die dem gerichtsvollzieher in amtlicher eigenschaft zugehen, ihm aber nicht ge-
bühren oder die auf das dienstkonto des gerichtsvollziehers eingezahlt werden, obwohl sie 
dem gerichtsvollzieher persönlich zustehen.

(5) die laufende nummer der eintragung in den Kassenbüchern ist bei der Kostenrechnung 
oder, wenn eine Kostenrechnung nicht zu erstellen ist, auf dem der eintragung zugrundelie-
genden schriftstück zu vermerken; dies gilt auch für Kostenrechnungen in den fällen des  
§ 57 Absatz 1.

(6) 1die eintragungen in den spalten 5 und 6 des Kassenbuchs ii bilden die grundlage 
für die Abrechnung mit der Kasse über die in diesen spalten nachgewiesenen Kosten des 
gerichtsvollziehers. 2die spalten sind nach der Anleitung 9 zum Kassenbuch ii aufzurech-
nen. 3die schlusssummen der spalten 5 und 6 sind in den Abrechnungsschein zu über-
nehmen; sie sind nach Abzug der dem gerichtsvollzieher zustehenden gebührenanteile auf 
grund des Abrechnungsscheins am Abrechnungstag an die Kasse, gegebenenfalls durch 
vermittlung der gerichtszahlstelle, abzuliefern. 4den Abrechnungsschein hat der gerichts-
vollzieher zu unterschreiben und dabei ort und tag der Ausstellung anzugeben. 5gleichzeitig 
muss der gerichtsvollzieher der Kasse eine für die erteilung der empfangsbescheinigung 
bestimmte durchschrift des Abrechnungsscheins vorlegen. 6die durchschrift mit den bu-
chungsvermerken der Kasse ist als Abrechnungsbeleg im Kassenbuch ii hinter der letzten 
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seite einzukleben. 7die urschrift des Abrechnungsscheins bleibt bei der Kasse. 8Liefert der 
gerichtsvollzieher durch vermittlung der gerichtszahlstelle ab, so dient die Quittung der ge-
richtszahlstelle bis zum eingang der durchschrift des Abrechnungsscheins als vorläufiger 
beleg zum Kassenbuch.

(7) 1der gerichtsvollzieher muss die Kassenbücher persönlich führen. 2unter der Aufsicht 
des gerichtsvollziehers kann auch ein ihm zur Ausbildung überwiesener Anwärter die Kas-
senbücher führen. 3er kann die führung der spalten 5 bis 14 des Kassenbuchs ii oder die 
führung der gesamten Kassenbücher nach § 33 Absatz 2 satz 2 einem geeigneten büroan-
gestellten übertragen. 4der gerichtsvollzieher bleibt für die führung verantwortlich.

(8) der jeweilige Kassensollbestand des gerichtsvollziehers ergibt sich

1. aus der gegenüberstellung der beträge im Kassenbuch i spalte 4 und 5 bis 8,

2. aus den beträgen des Kassenbuchs ii spalte 4, soweit sie noch nicht in die spalten 5 bis 
11 eingestellt sind (vergleiche auch Anleitung 4 zum Kassenbuch ii),

3. aus den spalten 5 und 6 des Kassenbuchs ii, soweit die beträge noch nicht an die Kasse 
abgeliefert sind (vergleiche Absatz 6 satz 3),

4. aus den in spalte 5a und 5b des dienstregisters i verzeichneten beträgen, soweit sie 
eingegangen, aber noch nicht in das Kassenbuch ii übernommen sind (vergleiche auch 
Anleitung 9 zum dienstregister i),

5. aus den sonst eingezogenen beträgen, die noch nicht in die Kassenbücher eingetragen 
oder im dienstregister i spalte 6 als eingegangen vermerkt sind,

6. aus den in spalte 10a und 11 des Kassenbuchs ii eingestellten beträgen, soweit sie 
noch nicht bar ausgezahlt sind oder nach dem zuletzt vorgelegten Kontoauszug vom 
dienstkonto noch nicht überwiesen worden sind.

§ 50

Reisetagebuch

(1) das reisetagebuch bildet die grundlage für die prüfung, ob dem gerichtsvollzieher ein 
reisekostenzuschuss gewährt werden kann (vergleiche § 9 Absatz 1 satz 1).

(2) das reisetagebuch wird in vierteljahresheften nach dem vordruck gv 6 geführt.

(3) das reisetagebuch ist nicht zu führen, wenn der gerichtsvollzieher auf einen reisekos-
tenzuschuss im voraus allgemein schriftlich verzichtet.
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S i e b e n t e r  A b s c h n i t t

K a s s e n f ü h r u n g

§ 51

Aufbewahrung von Geld, Wertsachen und Kostbarkeiten

der gerichtsvollzieher hat fremde geldbeträge, Wertpapiere und Kostbarkeiten getrennt von 
seinen eigenen unter sicherem verschluss (zum beispiel in einem einbruchsicheren behält-
nis) aufzubewahren.

§ 52

Zahlungsverkehr

(1) 1der gerichtsvollzieher ist verpflichtet, für den dienstlichen zahlungsverkehr ein Konto 
bei einer öffentlichen sparkasse, einem privaten Kreditinstitut, das dem einlagensicherungs-
fonds des bundesverbandes deutscher banken e. v. angehört, oder bei einer genossen-
schaftsbank, die der sicherungseinrichtung des bundesverbandes der deutschen volks-
banken und raiffeisenbanken e. v. angehört, (Kreditinstitut) zu unterhalten; die einrichtung 
des Kontos kommt nur bei einem Kreditinstitut in betracht, das eine niederlassung innerhalb 
des bezirks des Amtsgerichts, bei dem der gerichtsvollzieher beschäftigt ist, oder innerhalb 
des zugeschlagenen bezirks eingerichtet hat. 2das nähere regeln die zur Kontoführung von 
den Landesjustizverwaltungen jeweils erlassenen besonderen bestimmungen. 3hat der prä-
sident des Landgerichts (Amtsgerichts) dem gerichtsvollzieher gemäß § 30 Absatz 1 satz 2 
gestattet, das geschäftszimmer an einem anderen ort als dem des Amtssitzes zu unterhal-
ten, kann er sein dienstkonto auch bei einem Kreditinstitut unterhalten, das eine niederlas-
sung an dem anderen ort eingerichtet hat. 4der präsident des Landgerichts (Amtsgerichts) 
kann in anderen fällen dem gerichtsvollzieher gestatten, sein dienstkonto bei einem Kredit-
institut zu unterhalten, das eine niederlassung außerhalb der vorgenannten bereiche einge-
richtet hat, wenn besondere gründe dies rechtfertigen und belange der dienstaufsicht dem 
nicht entgegenstehen. 5einzugsermächtigungen für Abbuchungen vom gerichtsvollzieher-
dienstkonto dürfen nicht erteilt werden.

(2) 1das für den dienstlichen zahlungsverkehr bestimmte Konto wird mit dem zusatz „ge-
richtsvollzieher-dienstkonto” geführt. 2demgemäß muss der Antrag auf eröffnung eines 
Kontos ausdrücklich auf die eröffnung eines „gerichtsvollzieher-dienstkontos” gerichtet 
werden.

(3) 1das dienstkonto darf nur für den dienstlichen zahlungsverkehr des gerichtsvollziehers 
benutzt und nicht überzogen werden. 2dazu gehören zum beispiel nicht die zahlungen von 
dienstbezügen durch die gehaltszahlende stelle.

(4) 1der gerichtsvollzieher ist verpflichtet, in seinem schriftverkehr die in Klammern zu set-
zende bankleitzahl (bLz ...), die ibAn, den sWift-bic und die nummer seines Kontos mit 
dem zusatz „dienstkonto” anzugeben und den zahlungspflichtigen zu empfehlen, außer der 
bankleitzahl und der Kontonummer auch den zusatz „dienstkonto” anzugeben. 2dagegen 
darf er sein privates Konto im dienstlichen schriftverkehr nicht angeben.
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(5) 1die gutbuchung der beträge auf dem dienstkonto wird in den automatisierten bu-
chungsverfahren grundsätzlich nach der Kontonummer ausgeführt. 2sollte eine für das 
gerichtsvollzieher-dienstkonto bestimmte zahlung auf dem privatkonto des gerichtsvoll-
ziehers eingegangen sein, so ist der gerichtsvollzieher verpflichtet, den betrag unverzüglich 
auf das dienstkonto zu überweisen. 3Auf dem dienstkonto eingegangene zahlungen, die für 
das privatkonto bestimmt sind, kann der gerichtsvollzieher auf sein privatkonto überweisen. 
4entnahmen der dem gerichtsvollzieher zustehenden gelder (gebührenanteile und Ausla-
gen) sind entweder durch überweisung vom Konto des gerichtsvollziehers unter ausdrück-
licher bezeichnung des entnahmegrundes oder nach erstellung eines aufzubewahrenden 
Kassensturzes, auf welchem datum und betrag der entnahme zu vermerken sind und der 
zu unterschreiben ist, zulässig. 5die Landesjustizverwaltungen können abweichende oder 
ergänzende bestimmungen treffen.

(6) 1über das guthaben auf dem dienstkonto darf nur der gerichtsvollzieher und, falls er 
verhindert ist (urlaub, erkrankung, dienstunfall, Amtsenthebung, tod und so weiter), die 
dienstbehörde verfügen. 2der gerichtsvollzieher ist verpflichtet, für den verhinderungsfall 
bis zu drei von seinem unmittelbaren dienstvorgesetzten zu bestimmende beamte des ge-
hobenen Justizdienstes in der Weise zur verfügung über sein dienstkonto zu bevollmächti-
gen, dass ein Widerruf der vollmacht nur im einvernehmen mit dem unmittelbaren dienstvor-
gesetzten möglich ist. 3der gerichtsvollzieher ist nicht befugt, seine büroangestellten oder 
andere personen hierzu zu bevollmächtigen und deren unterschriftsproben beim Kreditins-
titut zu hinterlegen.

(7) 1der dienstliche zahlungsverkehr ist über das gerichtsvollzieher-dienstkonto abzuwi-
ckeln. 2Auszahlungen durch übergabe von zahlungsmitteln dürfen nur geleistet werden, 
wenn der empfänger kein girokonto bei einem Kreditinstitut hat.

(8) 1Aufträge für mehrere empfänger in sammelaufträgen (mit überweisungen, zah-
lungsanweisungen oder zahlungsanweisungen zur verrechnung) sind zulässig, wenn das 
beauftragte Kreditinstitut schriftlich bestätigt, dass es den überweisungsauftrag jedenfalls 
in seinem geschäftsbereich ausgeführt hat (Ausführungsbestätigung). 2die Ausführungs-
bestätigung muss allein oder in verbindung mit anderen bankbestätigten belegen den inhalt 
der sammelaufträge (einzelbeträge und einzelempfänger mit empfängerkonto) vollständig 
und zweifelsfrei erkennen lassen. 3von den Landesjustizverwaltungen können abweichende 
oder ergänzende bestimmungen getroffen werden.

(9) die zum Kontoauszug gehörenden belege sind entsprechend der regelung des § 53 
Absatz 5 unterzubringen.

(10) 1die Kontoauszüge sind nach zeitfolge und Jahrgängen in einem schnellhefter zu sam-
meln und nach Ablauf des Jahres noch fünf Jahre aufzubewahren. 2Auf den Kontoauszü-
gen ist neben den einzelnen buchungsposten die nummer des Kassenbuches oder des 
dienstregisters i anzugeben. 3nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist sind die Kontoauszüge 
zu vernichten; § 43 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend.

(11) vom Kreditinstitut erhobene vordruckkosten trägt der gerichtsvollzieher.



379

§ 53

Quittung

(1) 1über alle barzahlungen und gepfändeten beträge hat der gerichtsvollzieher dem ein-
zahler unaufgefordert eine Quittung zu erteilen. 2bei versteigerungen kann der gerichts-
vollzieher nach pflichtgemäßem ermessen von einer Quittungserteilung absehen, wenn im 
einzelfall der ersteher bei einem zuschlag auf ein gebot unter 50 euro die erteilung einer 
Quittung nicht verlangt. 3der gerichtsvollzieher lässt sich in diesem fall die höhe der zah-
lung durch gegenzeichnung des einzahlers im protokoll bestätigen. 4in der dem meistbie-
tenden zu erteilenden Quittung ist der raum für die bezeichnung des gläubigers und des 
schuldners zu durchstreichen. 5die Annahme von schecks ist ebenfalls zu quittieren, es sei 
denn, ein vom Auftraggeber ausgestellter scheck wird zur begleichung von gerichtsvoll-
zieherkosten angenommen. 6die verpflichtung zur erteilung einer Quittung trifft auch jede 
andere person, die für den gerichtsvollzieher eine zahlung oder einen scheck annimmt. 
7ermächtigt der gerichtsvollzieher einen büroangestellten oder eine andere person zur An-
nahme von einzahlungen oder schecks, so bleibt er für den betrag der zahlung oder den 
scheck verantwortlich.

(2) 1für die Quittung sind durchlaufend nummerierte durchschreibequittungsblöcke nach 
dem vordruck gv 7 zu benutzen. 2Auf dem umschlag der blöcke ist der zeitraum anzuge-
ben, für den sie verwendet werden. 3die urschrift der Quittung ist dem einzahler oder dem-
jenigen auszuhändigen, der den scheck übergeben hat. 4die erste durchschrift ist zu den 
Akten oder sonstigen vorgängen zu nehmen, die weitere durchschrift verbleibt im Quittungs-
block. 5Auf den durchschriften ist die laufende nummer des Kassenbuchs zu vermerken, 
unter der die einzahlung oder der betrag des eingelösten schecks gebucht ist. 6ungültige 
Quittungen sind unter Angabe des grundes zu bezeichnen und im block zu belassen. 7die 
Quittungsblöcke mit den durchschriften bewahrt der gerichtsvollzieher nach der zeitfolge 
geordnet auf. 8sie sind fünf Jahre nach der erledigung, jedoch nicht vor der vernichtung der 
dazugehörigen sonderakten und geschäftsbücher, zu vernichten. 9§ 43 Absatz 2 und 3 gilt 
entsprechend.

(3) 1Auszahlungen durch übergabe von zahlungsmitteln darf der gerichtsvollzieher nur ge-
gen Quittung leisten. 2für diese Quittung ist kein muster vorgeschrieben. 3die Quittungen 
und sonstigen zahlungsbeweise (belege für den Auftraggeber bei überweisungsaufträgen, 
einlieferungsbescheinigungen und so weiter) sind mit der nummer des Kassenbuchs ii zu 
versehen und zu den Akten oder sonstigen vorgängen zu nehmen.

(4) Quittungen sind mit tintenstift oder Kugelschreiber mit dunkler, urkundenechter tinte 
auszustellen.

(5) 1Alle sonstigen belege über ein- und Auszahlungen im geschäftsverkehr des gerichts-
vollziehers (zum Kontoauszug gehörige belege, bestätigungen von banken und so weiter) 
sind, sofern besondere Akten geführt werden, zu diesen, sonst zu sammelakten zu nehmen. 
2betrifft ein beleg mehrere Akten, so ist er in den vorgängen über den zuerst eingegangenen 
Auftrag unterzubringen; in den anderen Akten ist zu vermerken, wo sich der beleg befindet.



380

§ 54

Abrechnung mit der nach Landesrecht zuständigen Stelle; Ablieferung

(1) der gerichtsvollzieher liefert die der Landeskasse zustehenden geldbeträge, sobald sie 
den betrag von 500 euro oder die von der dienstbehörde etwa festgesetzten niedrigeren 
beträge übersteigen, schon vor der Abrechnung an die nach Landesrecht zuständige stelle 
(zum beispiel Kasse) ab.

(2) 1die nach Absatz 1 abgelieferten beträge sind in dem Kassenbuch ii nicht als Abliefe-
rung zu buchen. 2bis zur Abrechnung mit der nach Landesrecht zuständigen stelle (zum 
beispiel Kasse) gelten die empfangsbescheinigungen oder sonstigen zahlungsnachweise 
(posteinlieferungsschein, Lastschriftzettel, Kontoauszug) für den gerichtsvollzieher als ba-
res geld und sind von ihm als solches zu behandeln.

(3) 1der gerichtsvollzieher rechnet an den von der nach Landesrecht zuständigen stelle 
(zum beispiel Kasse) allgemein bestimmten Abrechnungstagen aufgrund des Abrechnungs-
scheins mit der stelle ab. 2den geldbetrag, der nach der Abrechnung der Landeskasse 
zusteht, liefert er an die stelle unbar ab. 3die beträge gelten als abgeliefert, wenn der Ab-
rechnungsschein ausgeschrieben und der überweisungsauftrag erteilt und in dem über die 
überweisung zu führenden übersendungsnachweis eingetragen ist.

§ 55

Abschluss der Geschäftsbücher, Kosteneinziehung und Abrechnung 
in besonderen Fällen

(1) 1endet die beschäftigung eines gerichtsvollziehers durch tod, entlassung, vorläufige 
dienstenthebung, versetzung, erkrankung, beurlaubung, Ablauf des dienstleistungsauf-
trags oder aus ähnlichen gründen, so sind seine geschäftsbücher unverzüglich abzuschlie-
ßen. 2der Abschluss obliegt in der regel dem gerichtsvollzieher selbst, wird aber in beson-
deren fällen, zum beispiel bei tod, entlassung, vorläufiger dienstenthebung, erkrankung 
und so weiter von der dienstbehörde einem anderen hierfür geeigneten beamten übertragen.

(2) 1Auf den Abschluss finden die bestimmungen über den regelmäßigen Abschluss der 
geschäftsbücher (vierteljahres- oder Jahresabschluss) entsprechende Anwendung. 2soweit 
nach diesen bestimmungen Aufträge oder geldbeträge in geschäftsbücher für das neue 
vierteljahr oder das neue haushaltsjahr zu übertragen sind, sind sie in die entsprechen-
den geschäftsbücher des dienstnachfolgers oder vertreters zu übertragen. 3dabei sind die 
geldbeträge im dienstregister i besonders zu kennzeichnen. 4das Kennzeichen ist auf der 
titelseite des dienstregisters i zu erläutern.

(3) die geldbeträge, die nach dem Abschluss des Kassenbuchs ii spalte 5 und 6 der nach 
Landesrecht bestimmten stelle (zum beispiel Kasse) zustehen, sind unverzüglich an die 
stelle abzuliefern.

(4) der nach dem Abschluss des Kassenbuchs i spalte 9 verbleibende Kassenbestand, die 
etwa für auswärtige nach Landesrecht bestimmte stellen (zum beispiel Kasse), gerichtsvoll-
zieher oder andere dienststellen eingezogenen, diesen aber noch nicht übersandten Kosten, 



381

die im besitz des ausgeschiedenen gerichtsvollziehers befindlichen Wertsachen und Kost-
barkeiten sowie die Akten und sonstigen geschäftspapiere über die in die geschäftsbücher 
des dienstnachfolgers oder vertreters übertragenen Aufträge sind gegen empfangsbestäti-
gung zu übergeben.

(5) 1der dienstnachfolger oder vertreter des ausgeschiedenen gerichtsvollziehers führt die 
noch nicht vollständig erledigten Aufträge weiter aus, wickelt die von ihm übernommenen, 
noch nicht verwendeten einzahlungen und so weiter ab und zieht die rückständigen Kosten 
ein. 2die durch die tätigkeit des ausgeschiedenen beamten entstandenen gebühren und 
Auslagen sind bei der buchung im Kassenbuch ii besonders zu kennzeichnen.

(6) 1für die Abrechnung mit der nach Landesrecht bestimmten stelle (zum beispiel Kasse) 
und die Ablieferung der eingezogenen Kostenrückstände an diese stelle gelten im übrigen 
die allgemeinen bestimmungen. 2bei der Aufrechnung des Kassenbuchs ii spalte 5 und 6 
sind jedoch die besonders gekennzeichneten beträge (Absatz 5 satz 2) auch für sich zusam-
men zu rechnen und von den schlusssummen der spalten abzuziehen.

(7) 1soweit die eingezogenen Kosten bei ihrem eingang dem ausgeschiedenen ge-
richtsvollzieher zustehen, sind sie an ihn zu zahlen, falls die dienstbehörde nichts anderes 
bestimmt. 2dasselbe gilt für die gebührenanteile, die bei den Ablieferungen an die nach 
Landesrecht bestimmte stelle (zum beispiel Kasse) zurückbehalten wurden. 3die Art der 
Abrechnung im einzelnen bleibt dem einvernehmen der beteiligten beamten überlassen.

(8) beim Abschluss des dienstregisters i und des Kassenbuchs ii des dienstnachfolgers 
oder vertreters sind die besonders gekennzeichneten beträge und die beträge der Abrech-
nungsscheine für den ausgeschiedenen beamten auch für sich allein aufzurechnen und von 
den entsprechenden Abschlusssummen abzuziehen.

(9) 1soweit beim Abschluss des dienstregisters i besonders gekennzeichnete beträge noch 
ganz oder zum teil ausstehen und deshalb in das dienstregister i des neuen Jahres oder im 
fall des Absatzes 1 des dienstnachfolgers oder vertreters übertragen werden müssen, sind 
sie auch dort in der bisherigen Weise und unter beachtung von Absatz 2 satz 3 kenntlich zu 
machen. 2im fall des Absatzes 1 gilt dies nicht, wenn der dienstnachfolger oder vertreter 
der beamte ist, für dessen frühere dienstliche tätigkeit die Kosten entstanden sind.

(10) 1die vorstehenden bestimmungen sind nicht anzuwenden, wenn der gerichtsvollzieher 
nur vorübergehend kurze zeit an der Ausübung seines dienstes gehindert ist und deshalb 
für ihn ein vertreter nicht bestellt wird. 2die dienstbehörde bestimmt, ob und inwieweit bei 
erkrankung oder beurlaubung des gerichtsvollziehers von der befolgung der bestimmun-
gen in den Absätzen 1, 3 und 4 sowie von der einziehung der rückständigen Kosten durch 
den vertreter abgesehen werden kann, wenn der beamte seine dienstgeschäfte bis zum 
vierteljahresabschluss voraussichtlich wieder aufnehmen wird.

§ 56

Festsetzung der Entschädigung und Kassenanordnung

(1) gebührenanteile, dokumentenpauschale, Wegegelder, sonstige Auslagen und reise-
kostenzuschüsse – letztere mit zustimmung des präsidenten des Landgerichts (Amtsge-
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richts) – setzt die dienstbehörde nach Ablauf eines jeden Kalendervierteljahres fest oder im 
Laufe des Kalendervierteljahres, wenn die beschäftigung des gerichtsvollziehers bei der 
dienstbehörde endet.

(2) 1der gerichtsvollzieher überreicht der dienstbehörde das abgeschlossene Kassenbuch 
ii nebst durchschriften der Abrechnungsscheine alsbald nach der letzten Ablieferung der in 
den spalten 5 und 6 gebuchten Kosten sowie ein etwa geführtes reisetagebuch. 2der ge-
schäftsleiter oder der hierfür bestimmte beamte prüft die Aufrechnungen und die schlusszu-
sammenstellung und bescheinigt nach Aufklärung etwaiger unstimmigkeiten ihre richtigkeit. 
3er überzeugt sich auch davon, dass die durchschriften der Abrechnungsscheine die vor-
geschriebenen buchungsvermerke der nach Landesrecht zuständigen stelle (zum beispiel 
Kasse) tragen und die einzelnen Abrechnungsscheine richtig in die schlusszusammenstel-
lung des Kassenbuchs ii übernommen worden sind.

(3) 1über die entschädigung des gerichtsvollziehers wird eine Auszahlungsanordnung 
nach dem von der Landesjustizverwaltung festgestellten vordruck erlassen. 2die grundlage 
für die festsetzung bilden die in der Anleitung zu dem vordruck bezeichneten geschäftsbü-
cher. 3festsetzung und Kassenanordnung sollen regelmäßig alsbald nach eingang der dazu 
erforderlichen unterlagen vollzogen werden.

(4) 1Alsbald nach dem Jahresabschluss überreicht der gerichtsvollzieher der dienstbehör-
de ferner das Kassenbuch i, das dienstregister i und die Kassenbücher ii der ersten drei 
vierteljahre. 2der geschäftsleiter oder der hierfür bestimmte beamte prüft die Aufrechnun-
gen im Kassenbuch i und im dienstregister i, die richtige übertragung der seitensummen 
des dienstregisters i in das Kassenbuch ii und die richtige übertragung der in spalte 9 des 
Kassenbuchs i eingestellten beträge in das Kassenbuch i des neuen Jahres. 3nach Aufklä-
rung etwaiger unstimmigkeiten bescheinigt er die richtigkeit. 4zur prüfung der richtigen 
übertragung legt der gerichtsvollzieher auch das Kassenbuch i für das neue Jahr vor, das 
ihm sofort zurückzugeben ist.

§ 57

Kostenvermerke; Antrag auf Beitreibung rückständiger Kosten

(1) 1soweit Auslagen nach § 7 Absatz 3 aus der Landeskasse zu erstatten sind, sind die 
nach dem gvKostg entstandenen Kosten in voller höhe in den sonderakten zu vermer-
ken. 2dort sind auch die vermerke nach nummer 6 Absatz 5 db-gvKostg zu fertigen. 3bei 
Aufträgen, die im dienstregister i eingetragen werden, sind diese vermerke in spalte 8 des 
dienstregisters i zu machen (vergleiche auch Anleitung 8 zum Kassenbuch ii und Anleitung 
7 zum dienstregister i).

(2) für die mitteilung der gerichtsvollzieherkosten nach nummer 6 Absatz 2 und 3 db-
gvKostg ist der vordruck gv 10, für den Antrag auf einziehung rückständiger Kosten nach 
nummer 9 Absatz 2 db-gvKostg der vordruck gv 9 zu verwenden.
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§ 58

Abführung von Kosten an den Gerichtsvollzieher

1in den fällen der nummer 6 Absatz 2 satz 2 und Absatz 3 sowie nummer 9 Absatz 2 
db-gvKostg werden die durch die Kasse oder eine andere landesrechtlich dafür bestimm-
te stelle eingezogenen gerichtsvollzieherkosten an den gerichtsvollzieher abgeführt. 2er 
behandelt sie so, als ob er sie selbst eingezogen hätte. 3im falle der bewilligung von pro-
zess- oder verfahrenskostenhilfe (nummer 6 Absatz 2 satz 1 db-gvKostg) verbleiben die 
nachträglich von der Kasse oder einer anderen landesrechtlich dafür bestimmten stelle ein-
gezogenen gerichtsvollzieherkosten in voller höhe der Landeskasse.

A c h t e r  A b s c h n i t t

A u s z a h l u n g  v o n  K l e i n b e t r ä g e n ;  B e w i l l i g u n g  v o n 
P ro z e s s -  o d e r  Ve r f a h re n s k o s t e n h i l f e

§ 59

Auszahlung von Kleinbeträgen

(1) Kleinbeträge bis zu 3,00 euro sind nicht auszuzahlen, sofern die Auszahlung nicht ohne 
besondere Kosten geschehen kann; sie sind im dienstregister i spalte 5b oder im Kassen-
buch ii spalte 6 gesondert einzutragen und im dienstregister i in spalte 8, im Kassenbuch ii 
in spalte 14 durch den buchstaben K als Kleinbetrag zu kennzeichnen.

(2) Kleinbeträge von weniger als 5,00 euro, die aus gründen, die in der person des emp-
fangsberechtigten liegen, nicht ausgezahlt werden können, sind im dienstregister i spalte 
5b oder im Kassenbuch ii spalte 6 gesondert einzutragen und im dienstregister i in spalte 8, 
im Kassenbuch ii in spalte 14 durch den buchstaben m als mehrbetrag zu bezeichnen.

(3) 1Kleinbeträge nach den Absätzen 1 und 2 sind auf verlangen des empfangsberechtigten 
auszuzahlen. 2ist der betrag bereits an die Kasse abgeliefert, so ist die sache erneut in das 
laufende dienstregister i oder Kassenbuch ii einzutragen und der betrag in spalte 5b des 
dienstregisters i oder in spalte 6 des Kassenbuchs ii mit roter, urkundenechter tinte (verglei-
che § 46 Absatz 2) zu buchen.

(4) die behandlung von Kleinbeträgen bei der Kosteneinziehung richtet sich nach nummer 8  
Absatz 1 db-gvKostg.

§ 60

Bewilligung von Prozesskostenhilfe nach der ZPO und Verfahrenskostenhilfe 
nach dem FamFG

(1) 1die einer partei für ein erkenntnisverfahren bewilligte prozesskostenhilfe oder verfah-
renskostenhilfe erstreckt sich auch auf die zustellung eines in dem verfahren erwirkten titels 
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an die gegenpartei, jedoch nicht auf die zwangsvollstreckung. 2ist der partei auch für die 
zwangsvollstreckung prozess- oder verfahrenskostenhilfe bewilligt, so darf der gerichts-
vollzieher von der partei für seine tätigkeit Kosten nicht erheben (§ 122 Absatz 1 nummer 1  
buchstabe 3a zpo, § 76 des gesetzes über das verfahren in familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen gerichtsbarkeit (famfg)).

(2) der gerichtsvollzieher kann verlangen, dass ihm die bewilligung von prozess- oder ver-
fahrenskostenhilfe durch vorlegung der darüber ergangenen gerichtlichen entscheidung 
nachgewiesen wird.

(3) Auch wenn der partei prozess- oder verfahrenskostenhilfe noch nicht bewilligt ist, muss 
der gerichtsvollzieher zustellungsaufträge, die von einem rechtsanwalt oder Kammer-
rechtsbeistand (§ 16 Absatz 3 satz 3 gvgA) erteilt werden, auf verlangen vorläufig unent-
geltlich erledigen, wenn der rechtsanwalt oder Kammerrechtsbeistand sich bereit erklärt, 
die Kosten aus eigenen mitteln zu zahlen, falls die prozess- oder verfahrenskostenhilfe nicht 
mit rückwirkender Kraft bewilligt werden sollte.

§ 61

Behandlung der Anwaltskosten bei Bewilligung von Prozesskostenhilfe 
oder Verfahrenskostenhilfe

1zahlt der erstattungspflichtige gegner einer partei, der prozess- oder verfahrenskostenhilfe 
bewilligt ist, bei der vollstreckung aus dem Kostenfestsetzungsbeschluss freiwillig auch die 
in dem Kostenfestsetzungsbeschluss abgesetzte oder ihm von dem urkundsbeamten der 
geschäftsstelle mitgeteilte vergütung, die der Anwalt der partei, der prozess- oder verfah-
renskostenhilfe bewilligt ist, aus der staatskasse erhalten hat, so hat der gerichtsvollzieher 
sie anzunehmen und an die Kasse abzuführen. 2zieht der gerichtsvollzieher nur den nach 
Abzug dieser vergütung verbleibenden restbetrag ein, so hat er dies zu den gerichtsakten 
mitzuteilen, damit der auf die staatskasse übergegangene betrag eingezogen werden kann.

N e u n t e r  A b s c h n i t t

P f l i c h t e n  z u r  S i c h e r u n g  d e s  A u f k o m m e n s  a u s 
S t e u e r n  u n d  A b g a b e n

§ 62

Steuerabzug vom Arbeitslohn

(1) Läßt die bezeichnung des streitgegenstandes in einem urteil oder der sonstige inhalt 
eines vollstreckbaren titels erkennen, dass es sich um die beitreibung einer Arbeitslohnfor-
derung handelt, so benachrichtigt der gerichtsvollzieher das für den vollstreckungsort zu-
ständige finanzamt nach dem als Anlage 3 beigefügten muster, wenn der an den gläubiger 
abzuführende betrag höher als 40 euro ist.
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(2) 1gleichzeitig benachrichtigt der gerichtsvollzieher den zuständigen sozialversiche-
rungsträger des gläubigers nach dem als Anlage 4 beigefügten muster, wenn er diesen von 
dem schuldner erfährt. 2Andernfalls erfragt er bei dem gläubiger den zuständigen sozial-
versicherungsträger. 3erst wenn ihm dieser bekannt ist, führt er den beigetriebenen betrag 
an den gläubiger ab und benachrichtigt zugleich den sozialversicherungsträger.

(3) von den benachrichtigungen nach Absatz 1 und (oder) 2 kann der gerichtsvollzieher ab-
sehen, wenn ihm nachgewiesen wird, dass die zu benachrichtigenden stellen bereits Kennt-
nis von der beitreibung der Arbeitslohnforderung haben.

§ 63

umsatzsteuer

1Werden im Wege der zwangsvollstreckung sachen öffentlich versteigert oder freihändig 
verkauft und fällt die veräußerung beim schuldner in den rahmen seines unternehmens  
(§ 2 Absatz 1 satz 2 umsatzsteuergesetz (ustg); zum beispiel weil die sache zum unterneh-
mensvermögen gehört), so unterliegt die veräußerung beim schuldner gemäß § 1 Absatz 1  
nummer 1 ustg der umsatzsteuer. 2das gleiche gilt für den Auftraggeber bei freiwilligen 
versteigerungen, pfandverkäufen und versteigerungen auf grund gesetzlicher ermächtigung, 
wenn im Wege einer versteigerung oder eines pfandverkaufs sachen abgesetzt werden und 
die veräußerung in den rahmen des unternehmens des Auftraggebers fällt. 3der gerichts-
vollzieher weist in den fällen des satzes 1 den schuldner und in den fällen des satzes 2 den 
Auftraggeber darauf hin, dass die veräußerungen der umsatzsteuer unterliegen und dass 
die umsätze in den umsatzsteuervoranmeldungen und Jahreserklärungen anzugeben sind.

§ 64

Einkommensteuer und Körperschaftssteuer

1verwertet der gerichtsvollzieher Anteile an einer Kapitalgesellschaft (zum beispiel durch 
versteigerung), weist er den schuldner darauf hin, dass die daraus resultierenden einkünfte 
der einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen können und gegebenenfalls in der ent-
sprechenden steuererklärung anzugeben sind. 2Anteile an einer Kapitalgesellschaft sind Ak-
tien, Anteile an einer gesellschaft mit beschränkter haftung, genussscheine oder ähnliche 
beteiligungen und Anwartschaften auf solche beteiligungen. 3der gerichtsvollzieher über-
sendet dem in § 19 oder § 20 der Abgabenordnung (Ao) bezeichneten finanzamt (Wohnsitz-
finanzamt des schuldners, wenn der schuldner eine natürliche person ist; wenn der schuld-
ner eine Körperschaft, personenvereinigung oder vermögensmasse ist, dem finanzamt, in 
dessen bezirk sich die geschäftsleitung befindet) alsbald, spätestens aber binnen zwei Wo-
chen vom tage der verwertung ab gerechnet, eine beglaubigte Abschrift des protokolls über 
die Art der verwertung. 4sie soll mit der steuernummer gekennzeichnet sein, unter welcher 
der schuldner, der die verwerteten Anteile an der Kapitalgesellschaft innehatte, steuerlich 
geführt wird. 5die übersendung einer Abschrift des protokolls kann unterbleiben, wenn die 
übertragung der Anteile der notariellen form bedarf. 6der gerichtsvollzieher ist berechtigt 
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und verpflichtet, den vollstreckungsauftrag ohne rücksicht auf das steuerfestsetzungsver-
fahren nach den für ihn geltenden dienstvorschriften abzuwickeln.

§ 65

Einfuhrabgaben

1Will der gerichtsvollzieher Waren versteigern oder freihändig verkaufen, die der zollamtli-
chen überwachung unterliegen, zum beispiel im falle

1. einer vorübergehenden verwahrung (Artikel 50 bis 53 zollkodex),

2. eines zollrechtlichen freien verkehrs zur besonderen verwendung (Artikel 82 zollkodex, 
gegebenenfalls in verbindung mit § 1 truppenzollgesetz, Artikel i und Xi nAto-truppen-
statut),

3. eines versandverfahrens (Artikel 91 bis 97, 163 zollkodex, übereinkommen über ein 
gemeinsames versandverfahren vom 20. mai 1987),

4. eines zolllagerverfahrens (Artikel 98 bis 113 zollkodex),

5. einer aktiven veredelung (Artikel 114 bis 129 zollkodex),

6. einer vorübergehenden verwendung (Artikel 137 bis 144 zollkodex),

so zeigt er dies der zuständigen zollstelle rechtzeitig an. 2im fall von satz 1 nummer 5 ist 
die Anzeige nur erforderlich, wenn die eingeführten Waren selbst verwertet werden sollen. 
3die zollstelle veranlasst das erforderliche wegen der erhebung der einfuhrabgaben. 4der 
gerichtsvollzieher darf die Waren nur mit einverständnis der zollstelle wegschaffen und ver-
äußern. 5Kann im einzelfall das einverständnis der zollstelle vor der Wegschaffung nicht 
eingeholt werden, ohne dass die zwangsvollstreckung gefährdet würde, so hat der gerichts-
vollzieher die Waren einstweilen im betrieb des schuldners, bei Waren, die sich in einem 
zolllager befinden, innerhalb des zolllagers, zu sichern, zum beispiel durch verbringen in 
einen von ihm zu verschließenden raum oder durch bestellung eines hüters. 6ist dies nicht 
möglich, so können die Waren ohne vorheriges einverständnis der zollstelle weggeschafft 
werden. 7die zollstelle ist in diesem fall unverzüglich über den verbleib der Waren zu unter-
richten. 8Kommen die Waren zur versteigerung oder freihändigen veräußerung, so hat der 
gerichtsvollzieher auf ersuchen der zollstelle in die versteigerungs- oder veräußerungsbe-
dingungen aufzunehmen, dass die Waren für einen von der zollstelle dem gerichtsvollzieher 
anzugebenden einfuhrabgabenbetrag haften und der erwerber über die Waren erst verfügen 
darf, wenn die darauf ruhenden Abgaben entrichtet sind oder die zollstelle sich mit der ver-
fügung einverstanden erklärt hat.

§ 66

Verbrauchssteuern 
(Tabak-, Branntwein-, Mineralöl-, Kaffee-, Bier-, Schaumweinsteuer)

(1) 1Will der gerichtsvollzieher

1. tabakwaren (zigaretten, zigarren, zigarillos, rauchtabak),

2. branntwein (branntwein und branntweinhaltige erzeugnisse),
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3. mineralöle (zum beispiel benzin, Kerosin, petroleum, dieselkraftstoff, heizöle, rohes 
erdöl, flüssiggas, erdgas),

4. Kaffee (röstkaffee, löslicher Kaffee, kaffeehaltige Waren),

5. bier, schaumwein und zwischenerzeugnisse

versteigern oder freihändig veräußern, so hat er die Anberaumung des versteigerungster-
mins oder die veräußerungsabsicht dem hauptzollamt, in dessen bezirk die Ware lagert, 
rechtzeitig anzuzeigen. 2Wird, nachdem eine solche Anzeige erfolgt ist, der versteigerungs-
termin aufgehoben oder die veräußerungsabsicht aufgegeben, so hat er hiervon ebenfalls 
dem hauptzollamt nachricht zu geben. 3in der Anzeige ist die Ware ihrer menge nach (Kilo-
gramm, stück, Liter, flaschen) und, soweit möglich, auch ihrer beschaffenheit nach näher zu 
bezeichnen. 4bei branntwein und trinkbranntweinerzeugnissen ist auch der Alkoholgehalt 
in raumhundertteilen (% vol) anzugeben, falls sich dieser aus der rechnung oder sonstigen 
unterlagen oder bei flaschen aus dem etikett ersehen lässt. 5gegebenenfalls ist das haupt-
zollamt um feststellung des Alkoholgehalts zu ersuchen.

(2) 1befinden sich die genannten Waren in einem steueraussetzungsverfahren (steuerlager, 
versand unter steueraussetzung) oder im besitz eines inhabers einer erlaubnis zur steuer-
begünstigten verwendung, so ist die Wegschaffung dem gerichtsvollzieher verboten. 2ist 
dadurch im einzelfall die zwangsvollstreckung gefährdet, so hat der gerichtsvollzieher die 
Waren einstweilen innerhalb der betreffenden betriebs- oder Lagerstätte zu sichern, zum 
beispiel durch verbringung in einen von ihm zu verschließenden raum oder durch bestel-
lung eines hüters.

(3) Kommen die Waren zur versteigerung oder freihändigen veräußerung, so hat der ge-
richtsvollzieher auf ersuchen des hauptzollamts in die versteigerungs- oder veräußerungs-
bedingungen aufzunehmen, dass die Ware für einen vom hauptzollamt dem gerichtsvollzie-
her anzugebenden steuer- oder Abgabenbetrag haftet und der erwerber über die Ware erst 
verfügen darf, wenn die auf der Ware ruhende steuer oder Abgabe entrichtet ist oder das 
hauptzollamt sich mit der verfügung einverstanden erklärt hat.

(4) 1nach § 106 des gesetzes über das branntweinmonopol (branntwmong) darf brannt-
wein zu trinkzwecken und trinkbranntwein nicht zu einem preis angeboten, gehandelt oder 
erworben werden, der niedriger ist als der regelsatz nach § 131 Absatz 1 branntwmong, 
der am tage des Angebots, handels oder erwerbs gilt. 2den im einzelfall maßgeblichen 
mindestpreis kann der gerichtsvollzieher selbst berechnen, indem er je behältnis oder partie 
zuerst die Alkoholmenge errechnet und dann diese mit dem vollen steuersatz je Liter Alkohol 
vervielfältigt. 3für die Alkoholmenge gilt die formel

Alkoholmenge = 
raummenge in Liter x Alkoholgehalt in % vol.

 100

4bei einer 0,7-l-flasche Likör mit einem Alkoholgehalt von 30 % vol. würde sich die Alko-
holmenge auf

 
0,7 x 30

 = 0,21 Liter Alkohol
 100

errechnen, aus dem derzeitigen vollen steuersatz von 13,03 euro/Liter Alkohol ergibt sich 
dann der mindestpreis von 0,21 [i] x 13,03 [euro/i] = 2,74 euro. 5dieser preis ist ein net-
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topreis, das heißt er enthält keine umsatzsteuer. 6die besteuerung alkoholischer getränke 
nach volumen-prozenten des Alkoholgehalts ist nur zulässig, sofern sie in fertigpackungen 
(behältnissen) bis zu 10 Litern abgefüllt sind. 7bestehen wegen der berechnung des min-
destpreises bedenken, so hat sich der gerichtsvollzieher an das zuständige hauptzollamt 
zu wenden. 8ist eine verwertung zum vorgeschriebenen mindestpreis nicht möglich (zum 
beispiel wegen minderwertigkeit), so ist bei der bundesmonopolverwaltung für branntwein 
über das zuständige hauptzollamt die einwilligung nachzusuchen, den branntwein unter 
dem vorgeschriebenen mindestpreis zu verwerten. 9im übrigen bleiben die vorschriften über 
das mindestgebot bei der versteigerung gepfändeter sachen (§ 817a zpo) unberührt.

(5) 1tabakwaren, deren packungen mit vorschriftsmäßigen steuerzeichen versehen sind, 
dürfen nach § 26 tabaksteuergesetz (tabstg) nicht unter dem auf dem steuerzeichen ange-
gebenen packungspreis oder dem sich daraus ergebenden Kleinverkaufspreis abgegeben 
werden. 2die Abgabe von tabakwaren zu einem höheren als dem auf dem steuerzeichen 
angegebenen preis ist nach § 28 tabstg unzulässig. 3der preis darf gemäß § 27 tabstg un-
terschritten werden, sofern die verwertung sonst nicht möglich oder der Wert der tabakwa-
ren gemindert ist, wenn die preisermäßigung bis zu einem gesamtsteuerwert von 2.556 euro  
vom zuständigen hauptzollamt, sonst von der zuständigen oberfinanzdirektion genehmigt 
worden ist.

(6) sind brennvorrichtungen, die zur erzeugung oder reinigung von branntwein geeignet 
sind, versteigert oder freihändig veräußert worden, so hat der gerichtsvollzieher dem örtlich 
zuständigen hauptzollamt namen, Wohnort und Wohnung des erwerbers unverzüglich an-
zuzeigen.

(7) rohes erdöl darf nur an angemeldete mineralölherstellungsbetriebe, an den erdölbevor-
ratungsverband oder an verwender, die eine vom hauptzollamt ausgestellte bescheinigung 
vorlegen, abgegeben werden.

§ 67

Amtshilfe

die gerichtsvollzieher sind den finanzämtern und hauptzollämtern gegenüber gemäß §§ 6, 
93, 97 und 111 Ao zur Auskunft und zur Amtshilfe verpflichtet.

§ 68

Anzeigepflicht bei Steuerstraftaten

der gerichtsvollzieher ist verpflichtet, alle ihm dienstlich bekannt gewordenen tatsachen, 
die den verdacht einer steuerstraftat begründen, dem finanzamt mitzuteilen (§ 116 Ao).
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§ 69

Aktenvermerk; Auslagen

(1) der gerichtsvollzieher muss die einhaltung der pflichten, die ihm nach den vorstehen-
den bestimmungen obliegen, aktenkundig machen.

(2) eine dokumentenpauschale und entgelte für postdienstleistungen mit Ausnahme der 
entgelte nach nummer 701 Kv-gvKostg (zustellung) dürfen für die in diesem Abschnitt 
genannten benachrichtigungen und Abschriften nicht berechnet werden.

Z e h n t e r  A b s c h n i t t

Ü b e r s i c h t e n  ü b e r  D i e n s t e i n n a h m e n  u n d  G e s c h ä f t s t ä t i g k e i t

§ 70

Übersicht über die Diensteinnahmen

(1) 1die dienstbehörde führt eine Jahresübersicht nach vordruck gv 11 über die dienst-
einnahmen aller beamten, die bei ihr als gerichtsvollzieher beschäftigt gewesen sind. 2die 
übersicht ist zu beginn des haushaltsjahres anzulegen. 3die einnahmen sind im Anschluss 
an die festsetzung der entschädigungen, in der regel also vierteljährlich, in die übersicht 
zu übernehmen.

(2) 1nach Ablauf des haushaltsjahres sind die spalten 5 bis 16 der übersicht aufzurechnen, 
sobald die entschädigungen der beamten für das letzte vierteljahr des haushaltsjahres fest-
gesetzt sind. 2eine besondere darstellung der schlusssummen für jeden einzelnen gerichts-
vollzieher ist nicht erforderlich.

(3) die dienstbehörde teilt dem präsidenten des Landgerichts das Jahresergebnis der ein-
zelnen spalten bis zum 25. februar mit; sie verwendet hierbei den vordruck für die übersicht.

(4) die Jahresergebnisse der Amtsgerichte werden beim Landgericht zusammengestellt 
und aufgerechnet.

(5) der präsident des Landgerichts reicht die zusammenstellung bis zum 5. märz dem prä-
sidenten des oberlandesgerichts ein; dieser überreicht sie mit einer aufgerechneten zusam-
menstellung der schlussergebnisse der einzelnen Landgerichtsbezirke bis zum 20. märz der 
obersten Landesjustizbehörde.

(6) die richtigkeit der zusammenstellung und Aufrechnungen (Absätze 2, 4 und 5) ist von 
dem zuständigen beamten zu bescheinigen.

§ 71

Übersicht über die Geschäftstätigkeit

(1) der gerichtsvollzieher führt eine Jahresübersicht über seine geschäftstätigkeit nach 
dem vordruck gv 12.
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(2) 1nach Ablauf des haushaltsjahres reicht der gerichtsvollzieher die abgeschlossene 
übersicht bis zum 25. Januar der dienstbehörde ein. 2die dienstbehörde kann die Aufstel-
lung der geschäftsübersicht auch für kürzere zeiträume anordnen.

(3) 1die schlusszahlen der übersichten der gerichtsvollzieher werden bei dem Amtsge-
richt zusammengestellt. 2vorher sind die einzelnen übersichten von dem geschäftsleiter des 
Amtsgerichts oder von dem hierzu bestimmten beamten rechnerisch und nach stichproben 
auch sachlich anhand der geschäftsbücher zu prüfen. 3die rechnerische feststellung hat 
der beamte unter den Aufrechnungen zu bescheinigen.

(4) die schlusszahlen der zusammenstellung sind in der form der übersicht bis zum  
25. februar dem präsidenten des Landgerichts anzuzeigen.

(5) die übersichten der Amtsgerichte überreicht der präsident des Landgerichts mit einer 
zusammenstellung der geschäftszahlen der einzelnen Amtsgerichte für den Landgerichts-
bezirk bis zum 5. märz dem präsidenten des oberlandesgerichts; dieser leitet sie mit den 
zusammenstellungen für die Landgerichtsbezirke und einer zusammenstellung der schlus-
sergebnisse der Landgerichtsbezirke für den oberlandesgerichtsbezirk bis zum 20. märz an 
die oberste Landesjustizbehörde weiter.

(6) die zusammenstellungen sind aufzurechnen und nach der buchstabenfolge der ge-
richtsbezirke zu ordnen.

(7) die präsidenten der Land- und oberlandesgerichte können für ihre zwecke die einrei-
chung von weiteren stücken der übersichten anordnen.

E l f t e r  A b s c h n i t t

G e s c h ä f t s p r ü f u n g e n

§ 72

Ordentliche Geschäftsprüfung

(1) 1der aufsichtführende richter des Amtsgerichts oder ein besonders bestimmter beam-
ter des gehobenen Justizdienstes überprüft die geschäftsführung des gerichtsvollziehers 
vierteljährlich. 2die prüfungen, die auch ohne Ankündigung zulässig sind, können bei allen 
oder bei einzelnen gerichtsvollziehern auch in kürzeren zeitabständen durchgeführt werden.

(2) die ordentliche geschäftsprüfung kann unterbleiben, wenn in dem maßgebenden zeit-
raum (Absatz 1) eine außerordentliche prüfung (§ 79 Absatz 1) stattfindet.

§ 73

Beschränkung der Zahl der Geschäftsprüfungen

1der präsident des Landgerichts (Amtsgerichts) kann die zahl der ordentlichen geschäfts-
prüfungen für bestimmt bezeichnete gerichtsvollzieher widerruflich bis auf eine prüfung 
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jährlich beschränken. 2die Anordnung ist rückgängig zu machen, wenn sie im einzelfall zu 
unzuträglichkeiten führt.

§ 74

unterlagen für die Geschäftsprüfung

(1) der gerichtsvollzieher legt dem prüfungsbeamten zur prüfung vor:

1. die dienstregister, die noch nicht erledigte oder nicht übertragene Aufträge enthalten, 
mit den dazugehörigen und einem verzeichnis der fehlenden sonderakten,

2. die Kassenbücher mit den durchschriften der Abrechnungsscheine zum Kassenbuch ii,

3. die überlassenen Quittungsblöcke, soweit sie nicht schon bei früheren geschäftsprü-
fungen vorgelegen haben und keine unbenutzten vordrucke mehr enthielten,

4. die zugehörigen Kontoauszüge über das dienstkonto,

5. das reisetagebuch, falls es geführt wird,

6. die sonderakten, die bei der letzten geschäftsprüfung gefehlt haben, sowie das dienst-
register und die Quittungsblöcke hierzu,

7. die Kassenstürze nach § 52 Absatz 5.

(2) bei den geschäftsprüfungen sind auch die sonderakten und dienstregister über die ge-
schäfte vorzulegen, die bei den vorangegangenen geschäftsprüfungen noch nicht erledigt 
waren.

(3) 1bei zwei von der dienstbehörde bestimmten ordentlichen geschäftsprüfungen in je-
dem Jahr sind auch die protestsammelakten vorzulegen. 2die vorlegung dieser Akten kann 
auch zu jeder geschäftsprüfung angeordnet werden.

(4) die unterlagen für die geschäftsprüfung sind dem gerichtsvollzieher nach beendigung 
der prüfung unverzüglich zurückzugeben, soweit sie nicht für die nach dem ergebnis der 
prüfung erforderlichen maßnahmen benötigt werden.

§ 75

Zweck und Durchführung der Geschäftsprüfung

(1) 1die prüfung soll feststellen, ob der gerichtsvollzieher seine dienstgeschäfte während 
des prüfungszeitraums ordnungsgemäß erledigt hat. 2sie umfasst daher den gesamten in-
halt der geschäftsbücher und Akten. 3bei der prüfung ist besonders darauf zu achten, ob

 1. die Aufträge vollzählig in die dienstregister eingetragen und die geleisteten vorschüsse 
richtig gebucht sind,

 2. die Aufträge rechtzeitig erledigt sind,

 3. die Kosten richtig angesetzt und eingetragen sind,

 4. die eingezogenen geldbeträge richtig und rechtzeitig an die Auftraggeber und sonsti-
gen empfangsberechtigten ausgezahlt oder an die Kasse abgeliefert sind,
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 5. die im dienstregister i spalte 8 und im dienstregister ii spalte 5 eingetragenen ver-
merke zutreffen,

 6. die eintragungen in den sonderakten, den dienstregistern, den Kassenbüchern, dem 
reisetagebuch, den Quittungsblöcken und den Kontoauszügen des Kreditinstituts mit-
einander übereinstimmen,

 7. die Kassenbücher richtig und sauber geführt und die geldspalten richtig aufgerechnet 
sind,

 8. die sonderakten ordentlich geführt sind und die belege über die Auslagen enthalten,

 9. unverhältnismäßig viele vollstreckungsverfahren erfolglos geblieben sind,

 10. die vollstreckungskosten in auffallendem missverhältnis zu dem ergebnis der vollstre-
ckung stehen.

(2) 1die geschäftsprüfung beginnt mit der prüfung des Kassenbestandes. 2sodann ist fest-
zustellen, ob die in § 74 bezeichneten prüfungsunterlagen vorhanden sind; bei den son-
derakten genügt diese feststellung für eine ausreichende Anzahl in lückenloser reihenfol-
ge. 3ferner ist durch eine ausreichende Anzahl von stichproben zu prüfen, ob die dem 
gerichtsvollzieher nach § 36 Absatz 6 überlassenen Quittungsblöcke ordnungsgemäß ver-
wendet worden und die noch nicht in gebrauch genommenen Quittungsblöcke vollständig 
vorhanden sind. 4fehlen sonderakten, Quittungsblöcke oder einzelne Quittungsvordrucke, 
so sind die gründe hierfür festzustellen. 5haben bei der vorhergehenden geschäftsprüfung 
sonderakten gefehlt, so ist festzustellen, ob sie jetzt zur prüfung vorliegen. 6sodann ist 
eine ausreichende zahl von sonderakten, von eintragungen in den geschäftsbüchern, von 
durchschriften des Quittungsblocks und von posten in den Kontoauszügen zu prüfen und 
zu vergleichen. 7dabei sind die richtlinien in Absatz 1 zu beachten. 8die im dienstregister i 
spalte 7 und im Kassenbuch ii spalte 12 und 13 eingestellten Auslagen sind ausnahmslos 
zu prüfen und nach stichproben mit dem inhalt der sonderakten zu vergleichen. 9die richtige 
Aufrechnung der geldspalten im Kassenbuch ist nach stichproben zu prüfen. 10schließlich 
ist, um einen genauen einblick in die Arbeitsweise des gerichtsvollziehers zu erhalten, bei 
jeder geschäftsprüfung eine ausreichende zahl von sonderakten eingehend daraufhin zu 
überprüfen, ob der gerichtsvollzieher das verfahren nach den bestehenden bestimmungen 
sachgemäß durchgeführt hat, insbesondere, ob er die einschlägigen verfahrensvorschriften 
und die geschäftsanweisung für gerichtsvollzieher beachtet hat.

(3) 1die prüfung umfasst in der regel auch dann nur die geschäftsführung des vorangegan-
genen vierteljahres, wenn die zahl der geschäftsprüfungen nach § 73 beschränkt worden ist. 
2der prüfungsbeamte muss jedoch die im dienstregister i spalte 5b oder im Kassenbuch ii 
spalte 6 ausgebuchten Kleinbeträge (vergleiche nummer 8 Absatz 1 db-gvKostg) und alle 
im dienstregister i spalte 7 und im Kassenbuch ii spalte 12 und 13 gebuchten Auslagen 
für die zeit seit der letzten geschäftsprüfung überprüfen und nach stichproben mit dem 
inhalt der sonderakten vergleichen. 3es bleibt ihm ferner unbenommen, auch die übrige 
geschäftsführung seit der letzten prüfung zu überprüfen.

(4) die prüfung erstreckt sich auf die zweckmäßige einrichtung des geschäftsbetriebs und 
auf die beschäftigung von büroangestellten im erforderlichen umfang (§ 33 Absatz 1 satz 1).
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(5) nach Abschluss der prüfung trägt der prüfungsbeamte in die dienstregister, die Kassen-
bücher, das reisetagebuch und die geprüften sonderakten einen prüfungsvermerk ein.

(6) zwischen dem prüfungsbeamten und dem gerichtsvollzieher soll eine schlussbespre-
chung stattfinden, bei der dem gerichtsvollzieher gelegenheit zu geben ist, sich zu etwa 
festgestellten mängeln zu äußern oder etwaige unstimmigkeiten aufzuklären.

§ 76

Niederschrift über die Geschäftsprüfung

(1) 1der prüfungsbeamte legt die ergebnisse der prüfung in einer niederschrift nach vor-
druck gv 13 nieder. 2in der niederschrift müssen auch die geschäftsnummern der

1. bei der prüfung fehlenden sonderakten,

2. für die Akten- und registerführung als nicht erledigt geltenden sachen,

3. nach § 75 Absatz 2 eingehend geprüften sonderakten angegeben werden.

(2) 1hat der aufsichtführende richter des Amtsgerichts die prüfung nicht selbst vorgenom-
men, so ist ihm die niederschrift unverzüglich vorzulegen. 2er versieht sie mit einem sicht-
vermerk.

§ 77

Maßnahmen der Dienstaufsicht

1gibt eine geschäftsprüfung Anlass zu beanstandungen oder bedenken hinsichtlich der 
geschäftsführung, so trifft die dienstbehörde die erforderlichen maßnahmen. 2es empfiehlt 
sich, die bei den geschäftsprüfungen gewonnenen erfahrungen auch zu hinweisen an die 
anderen gerichtsvollzieher zu verwerten.

§ 78

Nachträgliche Prüfung

1bei den geschäftsprüfungen sind die sonderakten, die bei der geschäftsprüfung für das 
vorangegangene Kalendervierteljahr in der niederschrift als nicht erledigt bezeichnet worden 
sind, nachträglich zu prüfen und mit den eintragungen in den geschäftsbüchern zu verglei-
chen. 2ist die zahl der geschäftsprüfungen nach § 73 beschränkt, so findet diese nachprü-
fung bei der nächsten geschäftsprüfung statt.

§ 79

Außerordentliche Geschäftsprüfung

(1) 1mindestens einmal im haushaltsjahr muss der aufsichtführende richter des Amtsge-
richts unvermutet eine außerordentliche geschäftsprüfung im geschäftszimmer des ge-
richtsvollziehers durchführen oder durch einen beamten des gehobenen Justizdienstes 
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durchführen lassen. 2der zeitpunkt hierfür ist unter berücksichtigung der örtlichen und 
persönlichen verhältnisse zu wählen. 3die prüfung soll möglichst nicht über 19 uhr aus-
gedehnt werden. 4eine geschäftsprüfung in späteren Abendstunden oder an sonntagen 
und allgemeinen feiertagen ist nur zulässig, wenn besondere umstände es rechtfertigen. 
5ist die zahl der ordentlichen geschäftsprüfungen nach § 73 beschränkt worden, so ist für 
die außerordentliche geschäftsprüfung ein monat zu wählen, in dem keine ordentliche ge-
schäftsprüfung stattfindet.

(2) 1die prüfung beginnt mit der feststellung des Kassenbestandes. 2Anschließend ist die 
geschäftsführung des gerichtsvollziehers seit der letzten außerordentlichen geschäftsprü-
fung nach stichproben zu überprüfen. 3dabei sind die richtlinien in den §§ 74 bis 77 zu be-
achten. 4es ist auch darauf zu achten, ob der gerichtsvollzieher etwa überlastet ist. 5ferner 
ist festzustellen,

1. ob das vorgeschriebene schild angebracht ist und ob das geschäftszimmer für seinen 
zweck geeignet und ausreichend eingerichtet ist,

2. wie das dienstsiegel (dienststempel) und der amtliche Kassenbestand aufbewahrt wer-
den,

3. ob zur Ausübung einer ordnungsgemäßen geschäftstätigkeit ausreichende Kommu-
nikationsmittel und büroausstattung vorhanden sind,

4. ob die generalakten ordnungsgemäß geführt werden,

5. ob die sonderakten geordnet aufbewahrt werden,

6. ob die erforderlichen gesetze und dienstvorschriften vorhanden sind,

7. ob büroangestellte beschäftigt sind.

(3) die niederschrift über die außerordentliche geschäftsprüfung ist nach vordruck gv 13 
zu fertigen.

(4) 1ob gelegentlich des Abschlusses der geschäftsbücher bei tod, entlassung oder vor-
läufiger dienstenthebung des gerichtsvollziehers oder in anderen fällen auch eine außer-
ordentliche geschäftsprüfung vorzunehmen ist, bestimmt die dienstbehörde. 2Wird eine 
außerordentliche geschäftsprüfung nach dem tod eines gerichtsvollziehers angeordnet, so 
soll einem vertreter seiner erben gelegenheit gegeben werden, hierbei anwesend zu sein.

(5) die vorstehenden bestimmungen sind bei den geschäftsprüfungen entsprechend an-
zuwenden, die nach besonderen vorschriften von dem bezirksrevisor oder einem sonst zu-
ständigen beamten durchgeführt werden.
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Z w ö l f t e r  A b s c h n i t t

Vo rd r u c k e

§ 80

Einführung von Vordrucken

die verbindliche einführung von vordrucken, die durch die gerichtsvollzieher zu verwenden 
sind, sowie deren Ausgestaltung ist der obersten Landesjustizbehörde vorbehalten, soweit 
sie dies nicht einer anderen stelle übertragen hat.

D re i z e h n t e r  A b s c h n i t t

H i l f s b e a m t e  d e s  G e r i c h t s v o l l z i e h e r s

§ 81

Hilfsbeamte

(1) zur Aushilfe im gerichtsvollzieherdienst, und zwar als vertreter oder als verwalter von 
plan- oder hilfsstellen, sind vorwiegend beamte zu verwenden, die die gerichtsvollzieher-
prüfung bestanden haben.

(2) beamte, die sich in der Ausbildung für die gerichtsvollzieherlaufbahn befinden oder sie 
bereits erfolgreich abgeschlossen haben, und beamte, die die befähigung für das rechts-
pflegeramt haben, dürfen zur Aushilfe im gerichtsvollzieherdienst herangezogen werden, 
soweit sie sich in geordneten wirtschaftlichen verhältnissen befinden.

(3) den dienstleistungsauftrag für den hilfsbeamten erteilt der präsident des oberlandes-
gerichts.

(4) der hilfsbeamte führt seine bisherige Amtsbezeichnung mit dem zusatz „als gerichts-
vollzieher”.

(5) 1für hilfsbeamte, die nur befristet beschäftigt werden, können Ausnahmeregelungen 
vom unmittelbaren dienstvorgesetzten getroffen werden. 2ein Arbeitsplatz im Amtsgericht 
kann gegen zahlung einer angemessenen entschädigung zur verfügung gestellt werden.

(6) im übrigen gelten die vorschriften des ersten bis elften Abschnitts entsprechend.
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Anlage 1 
 
Muster für Pfandsiegelmarken: 
 

 
 
 
Anlage 2  
 
Muster für Pfandanzeigen: 
 

Pfandanzeige 
in der Zwangsvollstreckungssache 

 
 

 
gegen 

 

  

  

DR II Nr. ________/________ habe ich die folgenden, hier befindlichen 
Sachen heute gepfändet und in Besitz genommen: 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
 

10. 
 

Wer diese Pfandanzeige beschädigt, ablöst oder unkenntlich macht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

 
, den 

 

  

(Dienstsiegel) 
Ober-Gerichtsvollzieher 
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Anlage 3 

 

 

Muster für die Anzeige nach § 62 Abs. 1 

_______________, den _______________ 

 

 

DR Nr. ____________ 
    (Geschäftszeichen) 

 

An 

das Finanzamt 

in ____________ 

 

  In der Zwangsvollstreckungssache 

  _________________________________________________ 

  in _______________________________ Straße Nr. _______ 

  gegen 

  _________________________________________________ 

  in _______________________________ Straße Nr. _______ 

  wegen Arbeitslohnes 

  für die Zeit vom ________________ bis _________________ 

  habe ich am ______________________ __ bei dem Schuldner 

  auf die Forderung von _________________ EUR einen Betrag 

  von __________________ EUR beigetrieben und dem Gläubiger 

  am ______________ übersandt. 

  Der Schuldner hat die Vornahme des Steuerabzugs von dem 

  Betrag - nicht - nachgewiesen. 

 

 ----------------------------------------------- 
Ober-Gerichtsvollzieher 
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Anlage 4 

 

 

Muster für die Anzeige nach § 62 Abs. 2 

_______________, den _______________ 

 

 

DR Nr. ____________ 
    (Geschäftszeichen) 

 

An 

die ___________ 

in ____________ 

 

  In der Zwangsvollstreckungssache 

  _________________________________________________ 

  in _______________________________ Straße Nr. _______ 

  gegen 

  _________________________________________________ 

  in _______________________________ Straße Nr. _______ 

  wegen Arbeitslohnes 

  für die Zeit vom ________________ bis _________________ 

  habe ich am ______________________ __ bei dem Schuldner 

  auf die Forderung von _________________ EUR einen Betrag 

  von __________________ EUR beigetrieben und dem Gläubiger 

  am ______________ übersandt. 

Der Schuldner hat die Abführung der Sozialversicherungsbeiträ-
ge - nicht - nachgewiesen. 

 

 

 ----------------------------------------------- 
Ober-Gerichtsvollzieher 
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Anlage 5 

 

Muster nach § 16 Abs. 4 Satz 4 GVGA 
Hinweise des Gerichts 

Bitte beachten Sie, dass das Gericht im Mahnverfahren nicht prüft, ob der geltend gemachte Ans-
pruch begründet ist. 

Lassen Sie daher Zweifel, ob der Anspruch besteht, nicht auf sich beruhen, auch wenn diese nur 
eine Nebenforderung (z.B. Höhe der Zinsen) betreffen. 

Schauen Sie sich vielmehr sofort  alle Ihnen zur Verfügung stehenden Unterlagen (Vertrag, Kosten-
voranschlag, Rechnung, Kontoauszug, Zahlungsbelege usw.) genau an. 

Verbleiben danach Zweifel, so kann es sich empfehlen, sich umgehend mit einem Rechtsanwalt, 
einer Rechtsanwältin oder mit einer sonst zur Rechtsberatung befugten Person oder Stelle in Ver-
bindung zu setzen. Im Rahmen ihres Aufgabenbereichs kann Ihnen auch die Verbraucherbera-
tungszentrale bei einer außergerichtlichen Klärung oder Rechtsfrage behilflich sein. Die genannten 
Personen und Stellen erteilen auch Auskunft darüber, wie der Staat Bürgern hilft, die die Kosten 
einer Rechtsberatung oder Rechtsverteidigung nicht aufbringen können. 

Zahlungen 
 

Zahlungen - gleichgültig, ob sie die Hauptfor-
derung, die Zinsen, Nebenforderungen oder 
die Kosten betreffend - sind nur an den Ant-
ragsteller zu richten. 
 
Das Gericht kann Ihre Zahlung 
nicht entgegennehmen. 
 
Zahlen Sie an den Antragsteller unmittelbar 
oder auf das von ihm bezeichnete Konto; 
falls Sie von dem Gerichtsvollzieher dazu 
aufgefordert werden, zu dessen Händen. 
 

Zahlungsaufschub, Ratenzahlung 
 
Zahlungsaufschub oder Ratenzahlung kann 
nur der Antragsteller bewilligen. 
Wenn Sie die Zahlung zur Zeit nicht voll auf-
bringen können, empfiehlt es sich, mit dem 
Antragsteller oder seinem Prozessbevoll-
mächtigten zu verhandeln. Verhandlungen 
führen erfahrungsgemäß häufig zum Erfolg, 
wenn eine Teilzahlung angeboten wird. 
 
Das Gericht kann Ihnen keinen Zah-
lungsaufschub und keine Ratenzah-
lung bewilligen. 

 
Zahlungsunfähigkeit 

Zahlungsunfähigkeit befreit nicht von der 
Verpflichtung, eine Schuld zu bezahlen. Ein 
Einspruch kann selbst dann nicht auf Zah-
lungsunfähigkeit gestützt werden, wenn diese 
auf Krankheit, Erwerbslosigkeit oder anderen 
Notlagen beruht. 
Bei finanzieller Notlage kann es sich im ein-
zelnen Fall empfehlen, mit einer Schuldner-
beratungsstelle der öffentlichen oder freien 
Wohlfahrtspflege Verbindung aufzunehmen.  
 

Einspruch 
Gegen den Vollstreckungsbescheid kann 
innerhalb einer Frist von zwei Wochen, die 
mit der Zustellung des Bescheids beginnt, 

Einspruch eingelegt werden.  
 
Der Einspruch ist an das Gericht zu richten, 
das den anliegenden Bescheid erlassen 
hat, und muss schriftlich eingelegt werden 
oder vor dem Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle eines Amtsgerichts erklärt wer-
den. Wird der Einspruch vor dem Urkund-
sbeamten der Geschäftsstelle eines anderen 
als des in der Anlage bezeichneten Gerichts 
erklärt, so beachten Sie bitte, dass die von 
dem Urkundsbeamten aufgenommene Erklä-
rung innerhalb der Einspruchsfrist bei dem in 
der Anlage bezeichneten Amtsgericht einge-
hen muss. 
Sie haben also, wenn Einwendungen gegen 
den Anspruch bestehen, auch jetzt noch Ge-
legenheit, sich gegen diesen zur Wehr zu 
setzen. 
 
Sollten Sie den Anspruch nicht bestreiten 
können, ist ein Einspruch zwecklos und ver-
ursacht Ihnen weitere Kosten.  
Machen Sie daher von dem Einspruch nur 
Gebrauch, wenn Sie meinen, nicht, noch 
nicht oder wegen eines Teils der geforder-
ten Beträge nicht zur Zahlung verpflichtet zu 
sein, oder wenn Sie durch Ihr Verhalten dem 
Antragsteller keinen Anlass gegeben haben, 
gegen Sie gerichtlich vorzugehen. 
Bitte überlegen Sie Ihre Entscheidung sorg-
fältig und holen Sie nötigenfalls umgehend 
Rechtsrat ein, bevor Sie den Einspruch ein-
legen. 
Wenn Sie den Anspruch nicht insgesamt, 
sondern nur wegen einer einzelnen Forde-
rung oder eines einzelnen Rechnungspostens 
oder eines Teils davon als unbegründet an-
sehen (z.B. die geforderten Zinsen, soweit 
diese einen bestimmten Prozentsatz über-
steigen), sollten Sie den Einspruch aus-
drücklich auf diese Forderung, diesen Rech-
nungsposten oder den Teilbetrag beschrän-
ken. Dadurch können Sie sich Mehrkosten 
ersparen. 
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GV 1 Dienstregister I (§ 47 Abs. 1 GVO) 

Amtsgericht  20 
   
Ober-Gerichtsvollzieher   
 
 
 
 
 
 
 

Dienstregister I 
 
 
 Dieses Register enthält einschließlich des Titelblattes 

 
_____________(i. B.:__________________________ 
 
____________________________________) Blätter, 
die mit einer  amtlich angesiegelten  mit Trocken-
stempel befestigten  Schnur durchzogen sind*). 
 
____________________, den ___________________ 

Der Geschäftsleiter des Amtsgerichts 
 
 

______________________________ 
(Unterschrift und Amtsbezeichnung) 

 
 
______________ 
*) Bei Registern, die in einen festen Einband gebunden und beschnit-
ten sind, sind die Worte von „die“ bis „sind“ zu streichen. 
 
 
 
Die Richtigkeit der Übertragung der Seitennummern in 
das Kassenbuch II wird bescheinigt. 
 
 
____________________, den ___________________ 

Der Geschäftsleiter des Amtsgerichts 
 
 

______________________________ 
(Unterschrift und Amtsbezeichnung) 

 
 
 

Anleitung 
 
1. Jeder Auftrag erhält in Spalte 1 eine besondere Nummer. Im Zusammenhang stehende Aufträge, die zeitlich 

zugleich erledigt werden sollen, z. B. Zustellung an Schuldner und Drittschuldner, sind unter einer Nummer 
einzutragen; andere im Zusammenhang stehende Aufträge sind unmittelbar hintereinander einzutragen. Lis-
tenaufträge werden einzeln eingetragen. 
 

2. In Spalte 2 sind Tag und Monat anzugeben, bei Übertragungen aus früheren Registern auch die Jahreszahl. 
 

3. In Spalte 3 sind zur Bezeichnung des Auftrags der Name der Parteien  unter Voranstellung des Namens 
der auftraggebenden Partei  , bei Behörden auch deren Geschäftszeichen, und das Dienstgeschäft anzu-
geben. Bei Zustellungsersuchen ist das Aktenzeichen des Gerichts, bei auswärtigen Gerichten auch der Ge-
richtsort anzugeben. Sachen, in denen Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe bewilligt worden ist, sind als sol-
che zu kennzeichnen. Bei Dienstgeschäften außerhalb des Amtssitzes des Gerichtsvollziehers ist auch der 
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Geschäftsort zu vermerken. Bei der Bezeichnung des Dienstgeschäfts sind Abkürzungen statthaft, z. B.:  
Z = Zustellung, Pr = Protest. 
 
Eintragungsbeispiele: 
 

Müller ./. Schulz 
30 B 1316/80 Hamburg 
Z 

Meyer ./. Meyer 
8 C 950/80 
pZ in Neuhaus 

 
4. In Spalte 4 sind die einzelnen Dienstverrichtungen alsbald nach ihrer Vornahme zu vermerken. In der Spal-

te 4a ist das Datum, in den Spalten 4b bis 4e die Anzahl der erledigten und versuchten gebührenpflichtigen 
Dienstverrichtungen einzutragen. Bei Zustellungen durch die Post und durch Aufgabe zur Post (Spalte 4b) ist 
das Datum des an die Post gerichteten Ersuchens maßgebend. In Spalte 4f werden sonstige Dienstverrich-
tungen, z. B. Beglaubigungen vermerkt. 
 

5. Die Gebühren und Auslagen sind in Spalte 5 einzutragen, sobald sie entstanden sind, also nicht erst nach 
ihrem Eingang. Die Eintragungen müssen mit den Kostenrechnungen auf den Urkunden, Niederschriften usw. 
übereinstimmen. 
 
Die Wegegelder nach Nr. 711 KV-GvKostG sind in Spalte 5d, die Reisekosten nach Nr. 712 KV-GvKostG 
sind in Spalte 5e einzustellen. In Spalte 5f ist die Pauschale nach Nr. 714 KV-GvKostG, in Spalte 5g sind die 
Auslagen nach Nummern 701 bis 710 und 713 KV-GvKostG einzustellen. 
 
Bei Protestaufträgen sind die Wegegelder und Reisekosten in Spalte 5d und 5e, ein etwaiger Mehrbetrag an 
Wegegebühren (§ 51 Abs. 2 KostO) aber in Spalte 5a einzustellen. 
 
Soweit bei bewilligter Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe, bei Aufträgen des Gerichts und bei Gebühren- 
und Kostenfreiheit die entstandenen Kosten nicht eingezogen werden können, wird Spalte 5 nicht ausgefüllt 
(vgl. Anleitung 7). Stellt sich die Unmöglichkeit der Einziehung aus den vorgenannten Gründen erst nachträg-
lich heraus, so sind die in Spalte 5 eingestellten Beträge dort rot abzusetzen. 
 

6. In Spalte 6 ist nach dem Kosteneingang der eingegangene Betrag zu vermerken. 
 

7. In Spalte 7 sind die nach § 7 Abs. 3 GVO aus der Landeskasse zu erstattenden Auslagen zu vermerken (z. B. 
in den Fällen der Nummer 6 Abs. 2 und 3 DB-GvKostG). Die nach dem GvKostG fällig gewordenen Kosten 
sind in voller Höhe aufgeschlüsselt in Spalte 8 zu vermerken. Dort ist auch die Absendung der Kostenmittei-
lung oder der Grund für ihre Unterlassung zu vermerken. 
 
Werden in den in Absatz 1 genannten Fällen Kosten an den Gerichtsvollzieher abgeführt oder von ihm ein-
gezogen, so sind sie in Spalte 5 einzutragen. Die früher in Spalte 7 vermerkten Beträge werden, soweit sie 
nunmehr durch die in Spalte 5 eingetragenen Beträge gedeckt sind, in Spalte 7 rot abgesetzt. War die Sei-
tensumme bereits in das KB II übernommen, so ist der Zahlungseingang unmittelbar in das KB II einzutragen; 
die in Spalte 7 des DR I eingetragenen Beträge sind im KB II in den Spalten 12 und 13 gleichzeitig rot abzu-
setzen. Auf die Eintragungen ist im DR I in Spalte 8 und im KB II in Spalte 14 gegenseitig zu verweisen. 
 

8. Spalte 8 ist zur Aufnahme aller Vermerke bestimmt, die zur Klarstellung zweckmäßig erscheinen oder an-
geordnet sind. 
 

9. Die Kosten der Spalte 5 und 7 sind nach ihrem Eingang, spätestens aber sechs Wochen nach Eingang des 
letzten auf der Seite verzeichneten Auftrags, seitenweise aufzurechnen und mit den Seitensummen in das 
KB II zu übernehmen. Bis zu diesem Zeitpunkt nicht eingegangene Kostenbeträge (Spalte 5) sind vorher rot 
abzusetzen und unter gegenseitigen Vermerken in Spalte 8 auf die laufende Seite des DR I zu übertragen. 
Die laufende Nummer und der Jahrgang des KB II sind am Ende der Spalte 8 zu vermerken. 
 

10. Das DR I wird am 31. 12. jeden Jahres geschlossen. Seitensummen können noch bis zum 15.2. jeden Jah-
res in das KB II des neuen Jahres übernommen werden. Danach ist entsprechend Anleitung 9 Satz 2 zu ver-
fahren. 
 

11. Hinter die letzte Eintragung ist folgender Abschlussvermerk zu setzen: 
 

„Mit Nr. __________ für Neueintragungen geschlossen. 
 
_______________________, den _________________ 
 
_____________________________________________ 

(Unterschrift und Amtsbezeichnung)“ 
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GV 2 Dienstregister II (§ 47 Abs. 1 GVO) 

Amtsgericht  20 
   
Ober-Gerichtsvollzieher   
 
 
 

Dienstregister II 
 
 
 Dieses Register enthält einschließlich des Titelblattes 

 
_____________(i. B.:__________________________ 
 
____________________________________) Blätter, 
die mit einer  amtlich angesiegelten  mit Trocken-
stempel befestigten  Schnur durchzogen sind*). 
 
____________________, den __________________ 

Der Geschäftsleiter des Amtsgerichts 
 
 

______________________________ 
(Unterschrift und Amtsbezeichnung) 

 
 
______________ 
*) Bei Registern, die in einen festen Einband gebunden und beschnit-
ten sind, sind die Worte von „die“ bis „sind“ zu streichen. 
 
 

 
 

Anleitung 
 
1. Jeder Auftrag (nicht jede einzelne von dem Auftrag umfasste Vollstreckungshandlung, z. B. Räumung, Pfän-

dung, Zahlung etc.) erhält in Spalte 1 eine besondere Nummer. Aufträge aufgrund mehrerer Schuldtitel (z. B. 
Urteil und Kostenfestsetzungsbeschluss in gleicher Sache) sind ebenfalls unter einer Nummer einzutragen. 
Ein gegen Gesamtschuldner erteilter Auftrag ist unter einer Nummer einzutragen, wenn die Gesamtschuldner 
Mitglieder einer Familie (z. B. Eheleute, Eltern und Kinder) oder Mitglieder einer Personenvereinigung sind. 
Wird ein Auftrag büromäßig als erledigt angesehen (z. B. § 27 Abs. 4 GVO), später aber fortgesetzt, handelt 
es sich nicht um einen neuen Auftrag. 
Bewirkt der Gerichtsvollzieher nur die Zustellung einer Vorpfändungsbenachrichtigung, so ist diese im DR I 
einzutragen. Hat ihm dagegen ein Gläubiger den Auftrag erteilt, die Benachrichtigung mit der Aufforderung 
selbst anzufertigen, ist dieser Auftrag in dem DR II einzutragen. Stellt der Gläubiger mit einem anderen Auf-
trag auf Vollstreckung zugleich einen Antrag nach § 845 Abs. 1 Satz 2 ZPO, so vermerkt ihn der Ge-
richtsvollzieher in dem DR II unter der DR-Nr. des anderen Vollstreckungsauftrages, sobald er die Vorpfän-
dungsbenachrichtigung zugestellt hat. 
Im Zusammenhang stehende Aufträge, die zeitlich zugleich erledigt werden (z. B. Zustellung und Zwangs-
vollstreckung), sind unter einer Nummer einzutragen; andere im Zusammenhang stehende Aufträge sind 
unmittelbar hintereinander einzutragen. Listenaufträge werden einzeln eingetragen. 
 
Verhaftungsaufträge werden grundsätzlich unter einer besonderen Nummer eingetragen. Falls der Ge-
richtsvollzieher den Haftbefehl antragsgemäß unmittelbar vom Vollstreckungsgericht erhält, kann er auf die 
Eintragung verzichten, wenn die gesonderte statistische Erfassung gewährleistet ist. Soweit in dem Fall Ein-
tragungen in das Dienstregister vorzunehmen sind, kann auf die Anlegung von Sonderakten gemäß § 39 
Abs. 1 GVO verzichtet werden, wenn bei der Eintragung im Dienstregister in der Spalte 5 durch einen Ver-
merk auf die Bearbeitung in der für den Vollstreckungsvorgang angelegten Sonderakte verwiesen wird. Ertei-
len mehrere Gläubiger den Auftrag, dem Schuldner die Vermögensauskunft abzunehmen, wird jeder Auftrag 
im Dienstregister unter einer besonderen Nummer eingetragen. Erteilen Gesamtgläubiger, die ihren Ans-
pruch aus demselben Titel herleiten, gleichzeitig den Auftrag, dem Schuldner die Vermögensauskunft abzu-
nehmen, wird dieser Auftrag unter einer Nummer eingetragen. Erledigt sich nach fruchtloser Pfändung der 
Auftrag, dem Schuldner die Vermögensauskunft abzunehmen, weil der Schuldner die Versicherung bereits 
abgegeben hat, ist der Auftrag zur Abnahme der Vermögensauskunft unter einer besonderen Nummer ein-
zutragen. In diesem Fall kann der Gerichtsvollzieher auf die Eintragung verzichten, wenn die gesonderte sta-



404

 
 

tistische Erfassung gewährleistet ist. Soweit in dem vorstehend genannten Fall Eintragungen in das Dienst-
register vorzunehmen sind, kann auf die Anlegung von Sonderakten gemäß § 39 Abs. 1 GVO verzichtet wer-
den, wenn bei der Eintragung im Dienstregister in der Spalte 5 durch den Vermerk auf die Bearbeitung in der 
für den Vollstreckungsvorgang angelegten Sonderakte verwiesen wird. Hat der Gläubiger die Erteilung einer 
Abschrift des Vermögensverzeichnisses beantragt und für den Fall, dass der Schuldner die Vermögensaus-
kunft noch nicht abgegeben hat, einen kombinierten Auftrag erteilt, wird dieser Eventualauftrag nicht einget-
ragen, wenn er nicht zur Ausführung gelangt. Kombinierte Aufträge, d. h. Aufträge zur Sachpfändung, die mit 
einem Auftrag zur Abnahme der Vermögensauskunft verbunden sind, werden zunächst nur als Sachpfän-
dungsauftrag eingetragen. Erst wenn es zur Einleitung des Verfahrens zur Abgabe der Vermögensauskunft 
kommt, sind sie unter einer besonderen Nummer einzutragen. Auf die Eintragung kann verzichtet werden, 
wenn die gesonderte statistische Erfassung gewährleistet ist. Soweit in dem Fall Eintragungen in das Dienst-
register vorzunehmen sind, kann auf die Anlegung von Sonderakten gemäß § 39 Abs. 1 GVO verzichtet wer-
den, wenn bei der Eintragung im Dienstregister in der Spalte 5 durch einen Vermerk auf die Bearbeitung in 
der für den Sachpfändungsauftrag angelegten Sonderakte verwiesen wird. 
 
Soweit Behörden Aufträge erteilen, ist bei diesen in derselben Weise zu verfahren wie bei Aufträgen privater 
Gläubiger. 
 

2. In Spalte 2 sind Tag und Monat anzugeben, bei Übertragungen aus früheren Registern auch die Jahreszahl. 
 

3. Zur Bezeichnung des Auftrags in Spalte 4 sind Abkürzungen statthaft, z. B. H = Herausgabe, P = Pfändung, 
R = Räumung, Gt = gütliche Erledigung, Va = Vermögensauskunft, S = Siegelung, V = Versteigerung, Vh = 
Verhaftung, Vp = Vorpfändung, W = Wegnahme, Z = Zustellung. 
 
Beispiele einer Eintragung: Z, P. 
 

4. Spalte 5 ist zur Aufnahme klarstellender oder in anderen Bestimmungen angeordneter Vermerke bestimmt. 
Es müssen vermerkt werden: Die Übertragung in ein anderes oder aus einem anderen Register, die Akten-
übergabe oder -übernahme an oder von einem anderen Gerichtsvollzieher unter Angabe des Namens und 
der DR-Nummer, das Ruhen und die Fortsetzung eines Vollstreckungsauftrags (§§ 27, 28 GVO), die Wegle-
gung der erledigten Sonderakten. Wird die Sache nicht im Jahre ihrer Eintragung erledigt, so ist neben dem 
Erledigungsvermerk in Spalte 5 das Jahr der Erledigung anzugeben. Diese Eintragung ist bei der Vernich-
tung von Akten gemäß § 43 Abs. 2 GVO zu beachten. 
 

5. Das DR II wird am 31.12. jeden Jahres geschlossen. Hinter die letzte Eintragung ist folgender Abschluss-
vermerk zu setzen: 
 

„Mit Nr. __________ für Neueintragungen geschlossen. 
 
_______________________, den _________________ 
 
_____________________________________________

(Unterschrift und Amtsbezeichnung)“ 
 

6. Aufträge, die nach Ablauf der auf das Jahr der ersten Eintragung folgenden drei Kalenderjahre nicht endgül-
tig erledigt sind, werden unter neuer Nummer in das Register des neuen Jahres übernommen. Sie werden 
den Neueingängen vorangestellt. 
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Durch 
das 
Jahr 

lfd. Nr. 

Tag des 
Ein- 

gangs 

Name des 
Bezeichnung 
des Auftrags 

Vermerke 
Gläubigers Schuldners 

1 2 3a 3b 4 5 
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GV 3 Kassenbuch I: Einnahmen, die nicht sofort verwendet werden können (§ 49 GVO) 

Amtsgericht  20 
   
Ober-Gerichtsvollzieher   
 
 
 

Kassenbuch I 
Einnahmen, die nicht sofort verwendet werden können 

 
 
 Dieses Kassenbuch enthält einschließlich des Titel-

blattes 
 
_____________(i. B.:__________________________ 
 
____________________________________) Blätter, 
die mit einer  amtlich angesiegelten  mit Trocken-
stempel befestigten  Schnur durchzogen sind*). 
 
____________________, den ___________________ 

Der Geschäftsleiter des Amtsgerichts 
 
 

______________________________ 
(Unterschrift und Amtsbezeichnung) 

 
 
______________ 
*) Bei Büchern, die in einen festen Einband gebunden und beschnitten 
sind, sind die Worte von „die“ bis „sind“ zu streichen. 
 
 
Die Richtigkeit der Übertragung der in Spalte 9 des 
Kassenbuches eingestellten Beträge in das Kassen-
buch I des neuen Jahres wird bescheinigt. 
 
 
____________________, den ___________________ 

Der Geschäftsleiter des Amtsgerichts 
 
 

______________________________ 
(Unterschrift und Amtsbezeichnung) 

 
 
 

Anleitung 
 
1. Einzutragen sind alle Einnahmen im baren und unbaren Zahlungsverkehr, die nicht binnen drei Tagen ver-

wendet werden können (z. B. Vorschüsse mit Ausnahme der Vorschüsse nach § 4 Abs. 3 in Verbindung mit 
§ 3 Abs. 4 Satz 2 und 3 GvKostG, einstweilen zurückbehaltene Versteigerungserlöse u. a.). Sie sind in das 
KB II - und zwar auch dort in Spalte 4 - zu übertragen, sobald und soweit ihre Verwendung möglich ist. In 
Spalte 14 ist dabei auf die betreffende Nummer des KB I hinzuweisen. Scheckbeträge sind erst nach Einlö-
sung der Schecks durch den Gerichtsvollzieher einzutragen. 
 

2. Die Spalten 1 bis 4 sind unverzüglich nach Eingang der Zahlung, bei Zahlungen, die in Abwesenheit des 
Gerichtsvollziehers oder an den Gerichtsvollzieher außerhalb des Geschäftszimmers geleistet werden, un-
verzüglich nach seiner Rückkehr auszufüllen. In den Spalten 2 und 3 ist das Kalenderjahr nur dann zu ver-
merken, wenn ein anderes als das laufende in Frage kommt. 
 

3. In Spalte 4 ist der Gesamtbetrag der Zahlung in einer Summe einzutragen, auch wenn er mehreren Empfän-
gern zusteht. Die Spalte 4 ist aufzurechnen, sobald auf einer Seite weitere Eintragungen in dieser Spalte 
nicht mehr möglich sind. 
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4. Die Verwendung des eingezahlten Betrags ist jeweils neben der Eintragung (Spalten 1 bis 4) in den Spal-
ten 5 bis 9 nachzuweisen. Wird der eingezahlte Betrag in Teilbeträgen verwendet, so ist der jeweils verblei-
bende Restbetrag auf der entsprechenden Unterzeile in Spalte 10 zu vermerken. Reichen die Unterzeilen der 
Spalten 5 bis 8 nicht aus, so werden die weiteren Eintragungen zu dieser Nummer unter der nächsten freien 
Nummer fortgesetzt. Dabei sind bei beiden Nummern in Spalte 10 entsprechende Verweisungsvermerke 
aufzunehmen. Bei der neuen Nummer ist Spalte 4 nicht auszufüllen. 
 

5. Die Spalten 5 bis 8 werden bei der Verwendung der Beträge, die Spalte 9 dagegen erst beim Jahresab-
schluss ausgefüllt. Die Spalten 5 bis 8 sind jeweils nach Ablauf des Vierteljahres aufzurechnen. 
 

6. Das KB I ist am 31.12. jeden Jahres abzuschließen. Die nach Spalte 9 noch nicht verwendeten Beträge sind 
in das KB I für das neue Jahr zu übernehmen; die neuen Nummern sind in Spalte 9 des alten KB I, die bishe-
rigen Nummern in Spalte 10 des neuen KB I zu vermerken. Die Schlusssummen der Spalten 5 bis 9 müssen 
mit der Schlusssumme der Spalte 4 übereinstimmen. Den Abschluss hat der Gerichtsvollzieher unter Angabe 
von Ort, Tag und Amtsbezeichnung zu unterschreiben. 
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GV 4 Kassenbuch II: Verwendete Einnahmen (§ 49 GVO) 

Amtsgericht  Vierteljahr 20 
   
Ober-Gerichtsvollzieher   
 
 
 

Kassenbuch II 
Verwendete Einnahmen 

 
 Dieses Kassenbuch enthält einschließlich des Titel-

blattes 
 
_____________(i. B.:__________________________ 
 
____________________________________) Blätter, 
die mit einer  amtlich angesiegelten  mit Trocken-
stempel befestigten  Schnur durchzogen sind*). 
 
____________________, den ___________________ 

Der Geschäftsleiter des Amtsgerichts 
 
 

______________________________ 
(Unterschrift und Amtsbezeichnung) 

 
 
______________ 
*) Bei Büchern, die in einen festen Einband gebunden und beschnitten 
sind, sind die Worte von „die“ bis „sind“ zu streichen. 
 

 
 

Anleitung 
 
1. Einzutragen sind alle Einnahmen im baren und unbaren Zahlungsverkehr, die binnen drei Tagen verwendet 

werden können, sowie Vorschüsse nach § 4 Abs. 3 in Verbindung mit § 3 Abs. 4 Satz 2 und 3 GvKostG; 
Scheckbeträge sind - unter Kennzeichnung der Zahlungsart in Spalte 14 - in die Spalten 4 und 11 einzutra-
gen, wenn der Scheck an den Gläubiger weitergeleitet wird (§ 60 Abs. 5 Satz 5 GVGA); andere Scheckbe-
träge sind erst nach Einlösung des Schecks durch den Gerichtsvollzieher einzutragen. Bei der Übernahme 
der Beträge aus dem KB I ist die Anleitung 1 zum KB I zu beachten. 
 

2. Die Spalten 1 bis 4 sind unverzüglich nach Eingang der Zahlung, bei Zahlungen, die in Abwesenheit des 
Gerichtsvollziehers oder an den Gerichtsvollzieher außerhalb des Geschäftszimmers geleistet werden, un-
verzüglich nach seiner Rückkehr auszufüllen. In Spalte 3 ist auch das Jahr zu vermerken, wenn ein anderes 
als das laufende in Frage kommt. 
 

3. In Spalte 4 ist der Gesamtbetrag der Zahlung in einer Summe einzutragen, auch wenn er mehreren Empfän-
gern zusteht. 
 
Kommen mehrere Dienstregisternummern in Frage, so sind sie in Spalte 3 und die in den einzelnen Sachen 
verwendeten Teilbeträge in den Spalten 5 bis 11 je auf einer besonderen Zeile einzutragen. 
 

4. Die Spalten 5 bis 11 sind spätestens am dritten Tag nach dem Zahlungseingang auszufüllen. Unverzüglich 
nach einer Buchung in Spalte 11 ist der Überweisungsauftrag auszuschreiben oder die Barzahlung auszufüh-
ren. 
 

5. In den Spalten 5 und 6 sind alle eingegangenen Gebühren, Kleinbeträge und Auslagen nachzuweisen, die an 
die Kasse abzuliefern sind. Die dem Gerichtsvollzieher zustehenden Gebührenanteile sind in Spalte 5 nicht 
abzuziehen. 
 

6. In Spalte 7 bis 10 sind die eingegangenen Dokumentenpauschale, Wegegelder, Reisekosten und die Pau-
schale nach Nr. 714 KV-GvKostG des Gerichtsvollziehers einzustellen, die ihm nach den geltenden Bestim-
mungen zu überlassen sind. 
 
In Spalte 10a sind die Auslagen nach Nr. 701 bis 710 und 713 KV-GvKostG einzustellen. 
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7. In Spalte 11 sind alle Zahlungen an die Parteien oder an Dritte einschließlich der Hinterlegungen und der 

Rückzahlung von Vorschüssen und Überschüssen darzustellen. Auszahlungen, die im Zusammenhang mit 
Auslagen des Gerichtsvollziehers stehen, sind jedoch hier nicht darzustellen; insoweit bleibt es bei der Bu-
chung in den Spalten 10 und 10a. 
 

8. In Spalte 12 und 13 sind hinsichtlich der im DR II verzeichneten Aufträge die nach § 7 Abs. 3 GVO aus der 
Landeskasse zu erstattenden Auslagen zu vermerken. Dabei sind nur die Spalten 1 bis 3, 12 und 13 auszu-
füllen. In den Sonderakten sind die Nummer des KB II und die nach dem GvKostG entstandenen Kosten in 
voller Höhe zu vermerken. Dort sind auch die Vermerke nach Nummer 6 Abs. 5 DB-GvKostG zu fertigen. 
Gehen solche Kosten nachträglich ein, so sind sie unter einer neuen laufenden Nummer des KB II zu buchen. 
Gleichzeitig sind in den Spalten 12 und 13 die früher gebuchten Beträge, soweit sie durch den Eingang ge-
deckt sind, rot abzusetzen. 
 
Für die Buchung der aus der Landeskasse zu erstattenden Auslagen wird, soweit im DR I verzeichnete Auf-
träge betroffen sind, auf die Anleitung 7 zum DR I verwiesen. 
 

9. Spalte 14 ist zur Aufnahme aller Vermerke bestimmt, die zur Klarstellung zweckmäßig erscheinen oder an-
geordnet sind. 
 

10. Die Geldspalten sind zum nächsten Abrechnungstag unter einer besonderen laufenden Nummer (Spalte 1) 
aufzurechnen. Die Schlusssummen sind doppelt zu unterstreichen. Innerhalb des Abrechnungsabschnitts 
sind die einzelnen Seiten bereits aufzurechnen, sobald auf ihnen weitere Eintragungen nicht mehr vorge-
nommen werden können. 
 

11. Alle ausgezahlten Gelder, die an den Gerichtsvollzieher zurückgelangen, sind als Geldeingänge erneut in 
das Kassenbuch einzutragen. 
 

12. Das Kassenbuch II ist am 31.3., 30.6., 30.9. und 31.12. jeden Jahres abzuschließen und die Schlusszusam-
menstellung dieses Vordrucks auszufüllen. 



411

EU
R

Ce
nt

EU
R

Ce
nt

EU
R

Ce
nt

EU
R

Ce
nt

EU
R

Ce
nt

EU
R

Ce
nt

EU
R

Ce
nt

EU
R

Ce
nt

EU
R

Ce
nt

EU
R

Ce
nt

EU
R

Ce
nt

EU
R

Ce
nt

EU
R

Ce
nt

EU
R

Ce
nt

EU
R

Ce
nt

Sc
hlu

ssz
us
am

me
ns
te
llu

ng

ein
-

be
ha

lte
n

als
 En

t-
sc

hä
di

gu
ng

ab
-

ge
lie

fe
rt

Kl
ein

-
be

trä
ge

ab
-

ge
lie

fe
rt

(w
ie 

Sp
. 1

2)

Au
s d

er
 La

nd
es

ka
ss

e z
u

er
sta

tte
nd

e A
us

lag
en

Pa
us

ch
ale

 n
ac

h
Nr

. 7
14

KV
-G

vK
os

tG

(w
ie 

Sp
. 9

)
(w

ie 
Sp

. 1
3)

La
ut

 A
br

ec
hn

un
gs

sc
he

in
 si

nd

(w
ie 

Sp
. 1

0)

An
 d

ie 
Ka

ss
e a

bz
ul

ief
er

n

(w
ie 

Sp
. 6

)

Ge
bü

hr
en

Kl
ein

be
trä

ge
un

d 
Au

sla
ge

n

Üb
er

las
se

n 
als

 En
tsc

hä
di

gu
ng

Au
sg

ez
ah

lt
Do

ku
m

en
-

te
np

au
-

sc
ha

le

ein
-

be
ha

lte
n

als
 V

er
-

gü
tu

ng

Lfd
. N

r. 
de

r
Sc

hl
us

ss
um

m
en

-
bu

ch
un

g d
es

Ab
re

ch
nu

ng
s-

ab
sc

hn
itt

s

Ein
ge

za
hl

t

(w
ie 

Sp
. 1

1)

W
en

n 
Pr

oz
es

s- 
od

er
Ve

rfa
hr

en
sk

os
te

nh
ilf

e
be

wi
llig

t i
st 

un
d 

be
i A

uf
-

trä
ge

n 
de

s G
er

ich
ts:

 
W

eg
eg

eld
er

 u
nd

Re
ise

ko
ste

n

So
ns

tig
e

Au
sla

ge
n

(w
ie 

Sp
. 7

)

W
eg

eg
eld

er
 u

. R
eis

ek
os

te
n

(w
ie 

Sp
. 4

)
(w

ie 
Sp

. 5
)

(w
ie 

Sp
. 8

)

Nr
. 7

11
KV

-G
vK

os
tG

Nr
. 7

12
KV

-G
vK

os
tG

Au
sla

ge
n 

na
ch

Nr
n.

 70
1 b

is
71

0 u
nd

 71
3 K

V-
Gv

Ko
stG

(w
ie 

Sp
. 1

0a
)

Ge
bü

hr
en

an
te

ile

Su
m

m
e

Ce
nt

Ce
nt

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

, d
en

 __
__

__
__

__
__

__
__

_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
(U

nt
er

sc
hr

ift
 u

nd
 A

m
tsb

ez
eic

hn
un

g)

GV
 4 

Ka
ss

en
bu

ch
 II:

 V
er

we
nd

et
e E

in
na

hm
en

 (§
 49

 G
VO

) 

EU
R

(w
ie 

Sp
. "

Ein
ge

za
hl

t")

(w
ie 

Sp
. "

Kl
ein

-
be

trä
ge

 u
nd

 A
us

-
lag

en
")

EU
R

(w
ie 

Sp
. "

Ge
bü

hr
en

")



412

 
 

GV 5 Abrechnungsschein (§ 49 Abs. 6 GVO) 

Amtsgericht  Vierteljahr 20 

Ober-Gerichtsvollzieher ____________________________  KB II Nr. _________________ 

Vollziehungsbeamter der Justiz ______________________   

Vollstreckungsbezirk Nr. ___________________________   
 

Abrechnungsschein 
für die Zeit vom ________________ bis _________________ 20 ____ 

 
A. Abrechnung 

 

Eingegangene 
Dokumentenpauschale 

(KB II Sp. 7) 

Eingegangene 
Gebühren 

(KB II Sp. 5) 

Einbehaltene Gebührenanteile von Sp. 2 
Abzuliefernde 

Gebühren 
(Sp. 2 abzüglich 

Sp. 3 und 4) 

________ v. H. 
als Entschädigung 

________ v. H. 
als Vergütung 

EUR EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 

    EUR 

  Kleinbeträge (KB II Sp. 6): EUR 

   Summe: EUR 

 
Zu den Spalten 2 bis 4: 
a) Überschreitungen der Höchstbeträge für den einzelnen Auftrag 

☐ Keine ☐ Ja, bei lfd. Nr. _________________ des KB II Sp. 5. *) 
b) Überschreitungen der Jahreshöchstbeträge 

☐ Keine ☐ Ja, sind bei dieser Abrechnung berücksichtigt. *) 
☐ Ja, Ablieferung erst nach Festsetzung der Gebührenanteile. 

 

Bereits abgeliefert am__________________ ________________EUR 
 

am__________________ ________________EUR  

 Insgesamt abzuziehen: EUR 

 Abzuliefernder Restbetrag: EUR 

 
B. Berechnung der lohnsteuerpflichtigen Nebenbezüge 

 

 

Betrag der  
ausgezahlten 
Nebenbezüge 

Von dem ausgezahlten Betrag (Sp. 4) 

gelten als 
Aufwandsentschädigung 

unterliegen dem Steuerabzug 
vom Arbeitslohn 

EUR Hundert- 
satz EUR 

Hundert- 
satz EUR 

1  3 4 5 6 7 8 

Summe Sp. A 1 und A 3: a)      

Betrag aus Sp. A 4: b)      

_____________   ________________________, den __________________ 
*) Bei Überschreitung der jeweiligen Höchstbeträge ist auf einem 

besonderen Blatt darzustellen, wie die in die Spalten 3 und 4 
eingesetzten Beträge errechnet worden sind. 

_______________________________________________ 
Ober - Gerichtsvollzieher - Vollstreckungs - ober - sekretär - assisstent 

 
Vermerke der Kasse 

Der Abrechnungsschein ist nachgerechnet. 

Die im Abschnitt B berechneten steuerpflichtigen Nebenbezüge  

sind in die Steuerabzugsliste für den 

Monat _________/_________ unter Nr. __________ eingetragen. 

____________________, den ____________________ 

___________________________________ 

(Buchhalter) 

(Maschinendruck, Quittung) 
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GV 6 Reisetagebuch (§ 50 GVO) 

Amtsgericht  Vierteljahr 20 
   
Ober-Gerichtsvollzieher   
 
 
 

Reisetagebuch 
(RTB) 

 
 

1. Das RTB dient zur Aufzeichnung der tatsächlichen Aufwendungen des Gerichtsvollziehers bei der Zu-
rücklegung von Wegstrecken innerhalb und außerhalb des Gebiets einer Gemeinde seines Amtssitzes. 

2. In Spalte 3 sind die Orte oder Ortsteile zu verzeichnen, in denen die Amtshandlungen vorgenommen 
sind. Reisen und Wege zur Vornahme von gewöhnlichen Zustellungen sind nur einzutragen, wenn diese 
Form der Zustellung nach § 15 Abs. 2 Satz 2, Abs. 4 oder 5 GVGA geboten war (vgl. Nummer 18 Abs. 2 
DB-GvKostG). Für jeden an demselben Tag besuchten Ort oder Ortsteil ist in Spalte 3 bis 5 eine beson-
dere Linie zu benutzen.  

3. In Spalte 4 ist die Zahl der zurückgelegten Kilometer aufzunehmen. Die Gesamtzahl der auf der ganzen 
Reise oder dem ganzen Wege zurückgelegten Kilometer ist auf volle Kilometer aufzurunden.  

4. In Spalte 5 ist auf die Nummer des DR zu verweisen, unter der die auf der Reise erledigten Aufträge 
gebucht sind.  

5. In Spalte 6 sind nur solche Aufwendungen aufzunehmen, die sachlich notwendig und angemessen 
waren.  

In Spalte 6a sind der Fahrpreis für die Benutzung der 2. Klasse auf Eisenbahnen und Straßen-
bahnen und auf Schiffen, ferner die Kosten einzutragen, die durch die notwendige 
Mitnahme eines Fahr- oder Kraftrades entstanden sind.  

In Spalte 6b: Die Berücksichtigung der Kosten eines für Einzel- und Sonderfahrten bestimmten 
Fahrzeugs (Mietkraftwagen usw.) ist wegen der erhöhten Belastung der Landes-
kasse nur ausnahmsweise gestattet, z. B. wenn der Auftrag sofort und beschleunigt 
durchgeführt werden musste oder wenn andere Umstände (z. B. besonders 
schlechte Witterung) dazu nötigten.  

In Spalte 6c: Als Pauschentschädigung (Vergütungssatz je Kilometer) ist der von der zuständi-
gen obersten Landesbehörde festgesetzte Satz anzusetzen. die Pauschentschädi-
gung für Kraftwagen darf trotz Verwendung eines eigenen Kraftwagens dann nicht 
angesetzt werden, wenn im Einzelfall die Benutzung eines öffentlichen regelmäßig 
verkehrenden Beförderungsmittels, besonders bei einem günstigen Fahrplan sach-
gemäß gewesen wäre. Der Ansatz für die gesamte Strecke ist jedoch in der Regel 
zulässig, wenn auf derselben Reise oder demselben Wege auch längere Wegstre-
cken zurückzulegen waren, auf denen keine öffentlichen Beförderungsmittel regel-
mäßig verkehren.  

In Spalte 6d sind alle anderen Aufwendungen, z. B. auch Brücken- und Fährgelder, aufzuneh-
men. Es dürfen nur tatsächlich erwachsene Auslagen eingestellt werden. Eine 
Übernachtung ist in Spalte 7 zu begründen.  

6. Spalte 7 ist zu verwenden, wenn eine Begründung der Erläuterung der Eintragungen in Spalte 1 bis 6 
notwendig wird. 

7. Zum Vierteljahresabschluss sind die Ergebnisse der Spalte 4 und 6a bis e aufzurechnen und von dem 
Gerichtsvollzieher unter Angabe von Ort, Tag und Amtsbezeichnung zu unterschreiben. 
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GV 7 Quittung (§ 53 GVO) 

(Land) 20____ Block Blatt  
Quittung 

Nur auf den Durchschriften 

KB Nr. ________________ 

AbrL Nr. _______________ 

     

  EUR  Cent 

     
 
EUR-Betrag in Buchstaben: 

Tausender Hunderter Zehner Einer 
    

 
 
In der Sache ___________________________________ gegen __________________________________________________ 
 

 DR __________  GK  Nr. ______________/_____________ 
 
habe ich heute von ______________________________________________________________________________________ 
 
den oben genannten 
Betrag in bar erhalten. 

einen Bar-/Verrechnungs-/Post-Scheck Nr. ____________________________________ 
 
auf ____________________________________________________________________ 
über den obengenannten Betrag unter Vorbehalt des Eingangs und ohne Gewähr für 
rechtzeitige Vorlegung erhalten. 

 
 ____________________, den ______________ 20 ______ 

 
_______________________________________________ 

Ober - Gerichtsvollzieher 
 
 
 
 
_____________________ 
GV 7 Quittung (§ 53 GVO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Quittungsblöcke enthalten folgende Blätter: 

a) Urschrift zur Aushändigung an den Einzahler (weiß, perforiert) 

 Muster ohne KB Nr. ___________ AbrL Nr. __________  

b) Durchschrift für die Sonder- oder Sammelakten (gelb, perforiert) 

 wie Muster  

c) Im Block verbleibende Durchschrift (rot, nicht perforiert) 

 wie Muster  
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II.

1. der runderlass vom 24. februar 2010 (Jmbl. s. 89) wird aufgehoben.

2. dieser runderlass tritt am 1. september 2013 in Kraft.

Nr. 13 Neufassung der Geschäftsanweisung für Gerichtsvollzieher (GVGA). RdErl. d. 
HMdJIE v. 11.07. 2013 (2344 E - II/B 1 - 2012/11843 - Z/A 2) – JMBl. S. 416 –

– Gült.-Verz. Nr. 2105 –

I.

die Landesjustizverwaltungen haben die neufassung der bundeseinheitlichen geschäftsan-
weisung für gerichtsvollzieher (gvgA) beschlossen. die „Landesrechtlichen vorschriften für 
das Land hessen” im Anhang zur gvgA (§§ 202 bis 228) sind ebenfalls neu gefasst worden. 
Auf grund des § 154 des gerichtsverfassungsgesetzes wird die neufassung hiermit für hes-
sen in Kraft gesetzt. 

Geschäftsanweisung für Gerichtsvollzieher (GVGA)

Inhaltsübersicht

E r s t e r  Te i l

A l l g e m e i n e  Vo r s c h r i f t e n

§ 1 zweck der geschäftsanweisung

§ 2 Ausschließung von der dienstlichen tätigkeit

§ 3 Amtshandlungen gegen exterritoriale und die ihnen gleichgestellten 
personen sowie gegen nAto-Angehörige

§ 4 form des Auftrags

§ 5 zeit der erledigung des Auftrags

§ 6 post

§ 7 Allgemeine vorschriften über die beurkundung

§ 8 Amtshandlungen gegenüber personen, die der deutschen sprache 
nicht mächtig sind
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Z w e i t e r  Te i l

E i n z e l n e  G e s c h ä f t s z w e i g e

E r s t e r  A b s c h n i t t

Z u s t e l l u n g

A. Allgemeine Vorschriften

§ 9 zuständigkeit im Allgemeinen
§ 10 zustellungsaufträge mit Auslandsbezug
§ 11 zustellung eines schriftstücks an mehrere beteiligte
§ 12 zustellung mehrerer schriftstücke an einen beteiligten
§ 13 vorbereitung der zustellung
§ 14 Örtliche zuständigkeit
§ 15 Wahl der zustellungsart

B. Zustellung in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten

i .  z u s t e l l u n g  a u f  b e t re i b e n  d e r  p a r t e i e n

1. Allgemeines

§ 16 empfangnahme und beglaubigung der schriftstücke

2. Die Zustellungsarten

a) Persönliche Zustellung

§ 17 
§ 18 gesetzlicher vertreter, rechtsgeschäftlich bestellter vertreter
§ 19 ersatzzustellung
§ 20 ersatzzustellung in der Wohnung, in geschäftsräumen sowie 

gemeinschaftseinrichtungen
§ 21 ersatzzustellung durch einlegen in den briefkasten oder 

eine ähnliche vorrichtung
§ 22 besondere vorschriften über die ersatzzustellung
§ 23 zustellung durch niederlegung
§ 24 zustellungsurkunde

b) Zustellung durch die Post

§ 25 zustellungsauftrag
§ 26 vordrucke nach der zustellungsvordruckverordnung
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i i .  z u s t e l l u n g  v o n  A n w a l t  z u  A n w a l t

§ 27 zustellung von Anwalt zu Anwalt

C. Besondere Zustellungen

§ 28 zustellungen in straf- und bußgeldsachen
§ 29 zustellung von Willenserklärungen

Z w e i t e r  A b s c h n i t t

Z w a n g s v o l l s t re c k u n g  n a c h  d e n  Vo r s c h r i f t e n  d e r  Z P O

A. Allgemeine Vorschriften

i .  z u s t ä n d i g k e i t

§ 30 zuständigkeit des gerichtsvollziehers

i i .  d e r  A u f t r a g  u n d  s e i n e  b e h a n d l u n g

§ 31 Auftrag zur zwangsvollstreckung
§ 32 Aufträge zur vollstreckung gegen vermögenslose schuldner
§ 33 zeit der zwangsvollstreckung
§ 34 unterrichtung des gläubigers

i i i .  vo r a u s s e t z u n g e n  d e r  z w a n g s v o l l s t re c k u n g

1. Allgemeines

§ 35 

2. Schuldtitel

§ 36 schuldtitel nach der zivilprozessordnung (ohne ausländische schuldtitel)
§ 37 schuldtitel nach dem gesetz über das verfahren in familiensachen und 

in den Angelegenheiten der freiwilligen gerichtsbarkeit (famfg)
§ 38 schuldtitel nach anderen gesetzen
§ 39 Landesrechtliche schuldtitel
§ 40 Ausländische schuldtitel, die keiner besonderen Anerkennung bedürfen
§ 41 sonstige ausländische schuldtitel

3. Vollstreckungsklausel

§ 42 prüfungspflicht des gerichtsvollziehers
§ 43 zuständigkeit für die erteilung der vollstreckungsklausel
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4. Zustellung von urkunden vor Beginn der Zwangsvollstreckung

§ 44 Allgemeines
§ 45 die zuzustellenden urkunden
§ 46 zeit der zustellung in besonderen fällen

5. Außenwirtschaftsverkehr und Devisenverkehr

§ 47 vollstreckungsbeschränkungen im Außenwirtschaftsverkehr

i v.  z w a n g s v o l l s t re c k u n g  i n  b e s o n d e re n  f ä l l e n

1. Fälle, in denen der Gerichtsvollzieher bestimmte besondere Voraussetzungen 
der Zwangsvollstreckung festzustellen hat

§ 48 Abhängigkeit der zwangsvollstreckung von einer sicherheitsleistung 
des gläubigers

§ 49 hinweis bei sicherungsvollstreckung

2. Zwangsvollstreckung gegen juristische Personen des öffentlichen Rechts

§ 50 zwangsvollstreckung gegen den bund und die Länder sowie gegen 
Körperschaften, Anstalten und stiftungen des öffentlichen rechts

3. Zwangsvollstreckung während eines Insolvenzverfahrens

§ 51 

4. Zwangsvollstreckung in einen Nachlass gegen den Erben

§ 52 zwangsvollstreckung auf grund eines schuldtitels gegen den erblasser, 
erben, nachlasspfleger, nachlassverwalter oder testamentsvollstrecker

§ 53 vorbehalt der beschränkung der erbenhaftung

5. Zwangsvollstreckung in sonstige Vermögensmassen

§ 54 zwangsvollstreckung in das vermögen eines nicht rechtsfähigen vereins
§ 55 zwangsvollstreckung in das gesellschaftsvermögen einer gesellschaft 

bürgerlichen rechts (gbr)
§ 56 zwangsvollstreckung in das gesellschaftsvermögen einer offenen 

handelsgesellschaft (ohg) oder einer Kommanditgesellschaft (Kg)
§ 57 zwangsvollstreckung in ein vermögen, an dem ein nießbrauch besteht

v.  ve r h a l t e n  b e i  d e r  z w a n g s v o l l s t re c k u n g

§ 58 Allgemeines
§ 59 Leistungsaufforderung an den schuldner
§ 60 Annahme und Ablieferung der Leistung
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§ 61 durchsuchung
§ 62 Widerstand gegen die zwangsvollstreckung und zuziehung von zeugen

v i .  p ro t o k o l l

§ 63 

v i i .  e i n s t e l l u n g ,  b e s c h r ä n k u n g ,  A u f h e b u n g  u n d 
A u f s c h u b  d e r  z w a n g s v o l l s t re c k u n g

§ 64 einstellung, beschränkung und Aufhebung der zwangsvollstreckung in 
anderen fällen

§ 65 Aufschub von vollstreckungsmaßnahmen zur erwirkung der herausgabe 
von sachen

v i i i .  p r ü f u n g s - u n d  m i t t e i l u n g s p f l i c h t e n  b e i  d e r  We g n a h m e 
u n d  We i t e rg a b e  v o n  Wa f f e n  u n d  m u n i t i o n

§ 66 

B. Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen

i .  A l l g e m e i n e  vo r s c h r i f t e n

§ 67 begriff der geldforderung
§ 68 zügige und gütliche erledigung des zwangsvollstreckungsverfahrens; 

einziehung von teilbeträgen
§ 69 zahlungsverkehr mit personen in fremden Wirtschaftsgebieten

i i .  z w a n g s v o l l s t re c k u n g  i n  b e w e g l i c h e  k ö r p e r l i c h e  s a c h e n

1. Pfändung

a) Gegenstand der Pfändung, Gewahrsam

§ 70 Allgemeines
§ 71 rechte dritter an den im gewahrsam des schuldners befindlichen 

gegenständen

b) Pfändungsbeschränkungen

§ 72 Allgemeines
§ 73 unpfändbare sachen
§ 74 Austauschpfändung
§ 75 vorläufige Austauschpfändung
§ 76 pfändung von gegenständen, deren veräußerung unzulässig ist oder 

die dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen unterliegen
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§ 77 pfändung von barmitteln aus dem verkauf landwirtschaftlicher erzeugnisse 
und/oder aus miet- und pachtzahlungen

§ 78 pfändung von erzeugnissen, bestandteilen und zubehörstücken
§ 79 pfändung urheberrechtlich geschützter sachen

c) Verfahren bei der Pfändung

§ 80 berechnung der forderung des gläubigers
§ 81 Aufsuchen und Auswahl der pfandstücke
§ 82 vollziehung der pfändung
§ 83 pfändung von sachen in einem zolllager
§ 84 pfändung von schiffen
§ 85 pfändung von Luftfahrzeugen
§ 86 besondere vorschriften über das pfändungsprotokoll
§ 87 Widerspruch eines dritten
§ 88 pfändung von sachen, die sich im gewahrsam des gläubigers oder 

eines dritten befinden

d) unterbringung der Pfandstücke

§ 89 unterbringung von geld, Kostbarkeiten und Wertpapieren
§ 90 unterbringung anderer pfandstücke

2. Verwertung

a) Allgemeines

§ 91 

b) Öffentliche Versteigerung nach § 814 Absatz 2 Nummer 1 ZPO 
(Präsenzversteigerung)

§ 92 ort und zeit der versteigerung
§ 93 Öffentliche bekanntmachung
§ 94 bereitstellung der pfandstücke
§ 95 versteigerungstermin
§ 96 versteigerungsprotokoll

c) Freihändiger Verkauf

§ 97 zulässigkeit des freihändigen verkaufs
§ 98 verfahren beim freihändigen verkauf
§ 99 protokoll beim freihändigen verkauf
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3. Pfändung und Veräußerung in besonderen Fällen

a) Pfändung bei Personen, die Landwirtschaft betreiben

§ 100 

b) Pfändung und Versteigerung von Früchten, die noch nicht 
vom Boden getrennt sind

§ 101 zulässigkeit der pfändung
§ 102 verfahren bei der pfändung
§ 103 trennung der früchte und versteigerung

c) Pfändung und Veräußerung von Wertpapieren

§ 104 pfändung von Wertpapieren
§ 105 veräußerung von Wertpapieren
§ 106 hilfspfändung

d) Pfändung und Veräußerung von Kraftfahrzeugen

§ 107 entfernung des Kraftfahrzeugs aus dem gewahrsam des schuldners
§ 108 zulassungsbescheinigung teil i und teil ii
§ 109 behandlung der zulassungsbescheinigung teil i
§ 110 behandlung der zulassungsbescheinigung teil ii
§ 111 benachrichtigung der zulassungsstelle, versteigerung
§ 112 Wegfall oder Aussetzung der benachrichtigung
§ 113 behandlung der zulassungsbescheinigung teil ii bei der veräußerung 

des Kraftfahrzeugs
§ 114 Anzeige des erwerbers an die zulassungsstelle

e) Pfändung und Versteigerung von Ersatzteilen eines Luftfahrzeugs, 
die sich in einem Ersatzteillager befinden

§ 115 

f) Pfändung bereits gepfändeter Sachen

§ 116 

g) Gleichzeitige Pfändung für mehrere Gläubiger

§ 117 

4. Auszahlung des Erlöses

§ 118 berechnung der auszuzahlenden beträge
§ 119 verfahren bei der Auszahlung
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5. Rückgabe von Pfandstücken

§ 120 

i i i .  z w a n g s v o l l s t re c k u n g  i n  f o rd e r u n g e n  u n d 
a n d e re  ve r m ö g e n s re c h t e

§ 121 zustellung des pfändungs- und überweisungsbeschlusses
§ 122 Wegnahme von urkunden über die gepfändete forderung
§ 123 pfändung von forderungen aus Wechseln, schecks und anderen papieren, 

die durch indossament übertragen werden können
§ 124 zwangsvollstreckung in Ansprüche auf herausgabe oder Leistung von 

beweglichen körperlichen sachen
§ 125 zwangsvollstreckung in Ansprüche auf herausgabe oder Leistung von 

unbeweglichen sachen und eingetragenen schiffen, schiffsbauwerken, 
schwimmdocks, inländischen Luftfahrzeugen, die in der Luftfahrzeugrolle 
eingetragen sind, sowie ausländischen Luftfahrzeugen

§ 126 zustellung der benachrichtigung, dass die pfändung einer forderung oder 
eines Anspruchs bevorsteht (so genannte vorpfändung)

C. Zwangsvollstreckung zur Erwirkung der Herausgabe von Sachen

§ 127 bewegliche sachen
§ 128 unbewegliche sachen sowie eingetragene schiffe, schiffsbauwerke und 

schwimmdocks
§ 129 beschränkter vollstreckungsauftrag
§ 130 besondere vorschriften über die räumung von Wohnungen
§ 131 räumung eines zwangsweise versteigerten grundstücks, schiffes, 

schiffsbauwerks oder schwimmdocks oder eines unter zwangsver- 
waltung gestellten grundstücks

§ 132 bewachung und verwahrung eines schiffes, schiffsbauwerks, schwimm- 
docks oder Luftfahrzeugs

D. Zwangsvollstreckung zur Beseitigung des Widerstands des Schuldners 
gegen Handlungen, die er nach den §§ 887, 890 ZPO zu dulden hat, 

oder zur Beseitigung von Zuwiderhandlungen des Schuldners gegen eine 
unterlassungsverpflichtung aus einer Anordnung 

nach § 1 GewSchG (§ 96 FamFG)

§ 133 
§ 134 



424

E. Zwangsvollstreckung durch Abnahme der Vermögensauskunft, der 
eidesstattlichen Versicherung gemäß § 836 Absatz 3 oder § 883 Absatz 2 ZPO 

oder § 94 FamFG und durch Haft; Vorführung von Parteien und Zeugen

§ 135 vorbereitung des termins zur Abgabe der vermögensauskunft
§ 136 behandlung des Auftrags, Ladung zum termin
§ 137 Anschriftenänderung, rechtshilfeersuchen, erledigung des rechtshilfe- 

ersuchens
§ 138 durchführung des termins
§ 139 Aufträge mehrerer gläubiger
§ 140 verfahren nach Abgabe der vermögensauskunft
§ 141 einholung der Auskünfte dritter zu vermögensgegenständen
§ 142 Wiederholung, ergänzung oder nachbesserung des vermögens- 

verzeichnisses
§ 143 erzwingungshaft
§ 144 zulässigkeit der verhaftung
§ 145 verfahren bei der verhaftung
§ 146 nachverhaftung
§ 147 verhaftung im insolvenzverfahren
§ 148 vollziehung eines haftbefehls gegen einen zeugen
§ 149 vorführung von zeugen, parteien und beteiligten
§ 150 verhaftung ausländischer staatsangehöriger
§ 151 verfahren zur eintragung in das schuldnerverzeichnis

F. Vollziehung von Arresten und einstweiligen Verfügungen

i .  A l l g e m e i n e s

§ 152 

i i .  ve r f a h re n  b e i  d e r  vo l l z i e h u n g

§ 153 dinglicher Arrest
§ 154 einstweilige verfügung, sequestration, verwahrung

G. Hinterlegung
§ 155 

D r i t t e r  A b s c h n i t t

Vo l l s t re c k u n g  g e r i c h t l i c h e r  A n o rd n u n g e n  n a c h  d e m  G e s e t z 
ü b e r  d a s  Ve r f a h re n  i n  F a m i l i e n s a c h e n  u n d  i n  d e n  A n g e l e g e n h e i t e n 

d e r  f re i w i l l i g e n  G e r i c h t s b a r k e i t

§ 156 Kindesherausgabe
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Vi e r t e r  A b s c h n i t t

We c h s e l -  u n d  S c h e c k p ro t e s t

A. Allgemeine Vorschriften

§ 157 zuständigkeit
§ 158 begriff und bedeutung des protestes
§ 159 Auftrag zur protesterhebung
§ 160 zeit der protesterhebung
§ 161 berechnung von fristen

B. Wechselprotest

§ 162 Anzuwendende vorschriften
§ 163 Arten des Wechselprotestes
§ 164 protestfristen
§ 165 protestgegner (protestat)
§ 166 protestort
§ 167 proteststelle
§ 168 verfahren bei der protesterhebung
§ 169 fremdwährungswechsel
§ 170 Wechsel in fremder sprache
§ 171 protesturkunde

C. Scheckprotest

§ 172 Anzuwendende vorschriften
§ 173 Arten des scheckprotestes
§ 174 fälligkeit
§ 175 protestfristen
§ 176 protestgegner
§ 177 protestort
§ 178 proteststelle, verfahren bei der protesterhebung und protesturkunde

D. Protestsammelakten

§ 179 

F ü n f t e r  A b s c h n i t t

Ö f f e n t l i c h e  Ve r s t e i g e r u n g  u n d  f re i h ä n d i g e r  Ve r k a u f 
a u ß e r h a l b  d e r  Z w a n g s v o l l s t re c k u n g

A. Allgemeine Vorschriften

§ 180 
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B. Pfandverkauf

i .  A l l g e m e i n e s

§ 181 

i i .  Ö f f e n t l i c h e  ve r s t e i g e r u n g

§ 182 ort, zeit und bekanntmachung der versteigerung
§ 183 versteigerungstermin
§ 184 versteigerungsprotokoll

i i i .  f re i h ä n d i g e r  ve r k a u f

§ 185 

i v.  b e h a n d l u n g  d e s  e r l ö s e s  u n d  d e r  n i c h t 
v e r s t e i g e r t e n  g e g e n s t ä n d e

§ 186 

v.  p f a n d v e r k a u f  i n  b e s o n d e re n  f ä l l e n

§ 187 

v i .  b e f r i e d i g u n g  d e s  p f a n d g l ä u b i g e r s  i m  We g e 
d e r  z w a n g s v o l l s t re c k u n g

§ 188 

C. Sonstige Versteigerungen, die kraft gesetzlicher Ermächtigung 
für einen anderen erfolgen

§ 189 

D. Freiwillige Versteigerungen für Rechnung des Auftraggebers

§ 190 zuständigkeit und verfahrensvorschriften
§ 191 Ablehnung des Auftrags
§ 192 versteigerungsbedingungen
§ 193 bekanntmachung der versteigerung
§ 194 versteigerungstermin
§ 195 versteigerungsprotokoll und Abwicklung
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S e c h s t e r  A b s c h n i t t

B e s o n d e re  Vo r s c h r i f t e n 
ü b e r  d i e  B e i t re i b u n g  n a c h  d e r  J u s t i z b e i t re i b u n g s o rd n u n g 

u n d  i m  Ve r w a l t u n g s v o l l s t re c k u n g s v e r f a h re n

§ 196 zuständigkeit
§ 197 vollstreckung für stellen außerhalb der Justizverwaltung
§ 198 vollstreckung von entscheidungen in straf- und bußgeldverfahren über 

den verfall, die einziehung und die unbrauchbarmachung von sachen
§ 199 beitreibung im verwaltungsvollstreckungsverfahren

S i e b t e r  A b s c h n i t t

Ü b e r g a n g s re g e l e g u n g e n

§ 200 behandlung bis zum 31. dezember 2012 eingegangener vollstreckungs- 
aufträge

§ 201 einsichtnahme in das dezentral geführte schuldnerverzeichnis

A N H A N G

Landesrechtliche Vorschriften für das Land Hessen

§§ 202 bis 228

E r s t e r  Te i l

A l l g e m e i n e  Vo r s c h r i f t e n

§ 1

Zweck der Geschäftsanweisung

1das bundes- und Landesrecht bestimmt, welche dienstverrichtungen dem gerichtsvollzie-
her obliegen und welches verfahren er dabei zu beachten hat. 2diese geschäftsanweisung 
soll dem gerichtsvollzieher das verständnis der gesetzlichen vorschriften erleichtern. 3sie 
erhebt keinen Anspruch auf vollständigkeit und befreit den gerichtsvollzieher nicht von der 
verpflichtung, sich eine genaue Kenntnis der bestimmungen aus dem gesetz und den dazu 
ergangenen gerichtlichen entscheidungen selbst anzueignen. 4die beachtung der vorschrif-
ten dieser geschäftsanweisung gehört zu den Amtspflichten des gerichtsvollziehers.
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§ 2

Ausschließung von der dienstlichen Tätigkeit

der gerichtsvollzieher ist von der Ausübung seines Amtes in den in § 155 des gerichtsver-
fassungsgesetzes (gvg) genannten fällen kraft gesetzes ausgeschlossen.

§ 3

Amtshandlungen gegen Exterritoriale und die ihnen gleichgestellten Personen 
sowie gegen NATO-Angehörige

(1) 1Aufträge zur vornahme von Amtshandlungen

1. auf exterritorialem gebiet oder

2. gegen

a) mitglieder diplomatischer missionen, ihre familienmitglieder und privaten hausan-
gestellten sowie mitglieder des verwaltungs- und technischen personals und des 
dienstlichen hauspersonals der mission (§ 18 gvg),

b) mitglieder konsularischer vertretungen, bedienstete des verwaltungs- und techni-
schen personals der vertretung, die im gemeinsamen haushalt mit einem mitglied 
der konsularischen vertretung lebenden familienangehörigen und die mitglieder sei-
nes privatpersonals (§ 19 gvg),

c) sonstige personen, die nach den allgemeinen regeln des völkerrechts, auf grund 
völkerrechtlicher vereinbarungen oder sonstiger rechtsvorschriften von der deut-
schen gerichtsbarkeit befreit sind, insbesondere mitglieder von sonderorganisati-
onen der vereinten nationen sowie die beamten und sonstigen bediensteten der 
europäischen gemeinschaften (§ 20 gvg),

legt der gerichtsvollzieher unerledigt seiner vorgesetzten dienststelle vor und wartet deren 
Weisung ab. 2er benachrichtigt hiervon den Auftraggeber.

(2) hat der gerichtsvollzieher Amtshandlungen gegen nAto-Angehörige innerhalb der An-
lage einer truppe durchzuführen, so muss er die besonderen bestimmungen der Artikel 32, 
34 und 36 des zusatzabkommens zu dem Abkommen zwischen den parteien des nordat-
lantikvertrages über die rechtsstellung ihrer truppen hinsichtlich der in der bundesrepu-
blik deutschland stationierten ausländischen truppen vom 3. August 1959 (bgbl. 1961 ii  
s. 1218) beachten.

§ 4

Form des Auftrags 
(§ 161 gvg; §§ 167, 168, 753 Absatz 2 und 3, §§ 754, 802a Absatz 2 zpo)

1Aufträge an den gerichtsvollzieher bedürfen keiner form, solange nicht durch rechtsver-
ordnung gemäß § 753 Absatz 3 der zivilprozessordnung (zpo) verbindliche formulare für 
den Auftrag eingeführt sind. 2nicht schriftlich erteilte Aufträge sind aktenkundig zu machen.
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§ 5

Zeit der Erledigung des Auftrags

(1) 1die erledigung der Aufträge darf nicht verzögert werden. 2erfolgt die erste vollstre-
ckungshandlung nicht innerhalb eines monats, so ist der grund der verzögerung akten-
kundig zu machen. 3der gerichtsvollzieher entscheidet nach pflichtgemäßem ermessen, in 
welcher reihenfolge die vorliegenden Aufträge nach ihrer dringlichkeit zu erledigen sind. 4er 
muss in jedem fall besonders prüfen, ob es sich um eine eilsache handelt oder nicht. 5die 
eilbedürftigkeit kann sich aus der Art der vorzunehmenden Amtshandlung ergeben; dies gilt 
insbesondere für die vollziehung von Arresten oder einstweiligen verfügungen, für proteste, 
benachrichtigungen des drittschuldners nach § 845 (zpo) und für zustellungen, durch die 
eine notfrist oder eine sonstige gesetzliche frist gewahrt werden soll. 6Aufträge, deren eilige 
Ausführung von der partei verlangt wird, müssen den für die besondere beschleunigung 
maßgebenden grund erkennen lassen.

(2) 1der gerichtsvollzieher führt die zwangsvollstreckung schnell und nachdrücklich durch. 
2die frist für die bearbeitung eines vollstreckungsauftrags ergibt sich aus der sachlage 
im einzelfall; so kann es angebracht sein, einen pfändungsauftrag umgehend auszuführen, 
um den rang des pfändungsrechts zu sichern. 3Anträge zur vollziehung von einstweiligen 
verfügungen nach § 940a zpo oder zur vollziehung von einstweiligen Anordnungen, die das 
familiengericht nach den §§ 1 und 2 des gewaltschutzgesetzes (gewschg) erlassen hat, 
sind umgehend auszuführen, insbesondere, wenn die vollziehung der einstweiligen Anord-
nung vor ihrer zustellung an den Antragsgegner erfolgt (§ 214 Absatz 2 des gesetzes über 
das verfahren in familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen gerichtsbarkeit 
(famfg)).

(3) 1der gerichtsvollzieher führt die zustellung aus:

1. innerhalb von drei tagen nach dem empfang des Auftrags, möglichst jedoch schon am 
darauffolgenden tag, wenn an seinem Amtssitz oder unter seiner vermittlung durch die 
post zuzustellen ist;

2. auf der ersten reise, spätestens jedoch binnen einer Woche, wenn außerhalb seines 
Amtssitzes durch ihn selbst zuzustellen ist.

2die fristen gelten nicht, wenn die eilbedürftigkeit der sache eine noch frühere erledigung 
des Auftrags erfordert. 3sonntage, allgemeine feiertage und sonnabende werden bei den 
fristen nicht mitgerechnet.

(4) Absatz 3 findet keine Anwendung auf die zustellung von vollstreckungstiteln zur ein-
leitung der zwangsvollstreckung gemäß § 750 Absatz 1 satz 2 zpo sowie von urkunden, 
welche die rechtliche grundlage für eine gleichzeitig vorzunehmende zwangsvollstreckung 
bilden.

§ 6

Post

post im sinne dieser bestimmungen ist jeder nach § 33 Absatz 1 des postgesetzes (postg) 
mit zustellungsaufgaben beliehene unternehmer.
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§ 7

Allgemeine Vorschriften über die Beurkundung

(1) bei der Aufnahme von protokollen und anderen urkunden hat der gerichtsvollzieher 
neben den für einzelne urkunden getroffenen besonderen vorschriften folgende allgemeine 
regeln zu beachten:

1. 1Jede urkunde muss die zeit und den ort ihrer Abfassung enthalten und von dem ge-
richtsvollzieher unter beifügung seiner Amtseigenschaft und der bezeichnung seines 
Amtssitzes unterschrieben werden. 2zur unterschriftleistung dürfen faksimilestempel 
nicht verwendet werden.

2. 1die urkunden sind vollständig, deutlich und klar abzufassen. 2in vordrucken sind die 
zur Ausfüllung bestimmten zwischenräume, soweit sie durch die erforderlichen eintra-
gungen nicht ausgefüllt werden, durch füllstriche zu weiteren eintragungen ungeeignet 
zu machen. 3die schrift muss haltbar sein; der bleistift darf auch bei Abschriften nicht 
verwendet werden.

3. in dem protokoll über ein geschäft, das nach der aufgewendeten zeit vergütet wird, ist 
die zeitdauer unter beachtung der für die berechnung der Kosten maßgebenden grund-
sätze nach den einzelnen zeitabschnitten genau anzugeben.

4. 1Abschriften sind als solche zu bezeichnen. 2die dem gerichtsvollzieher obliegende be-
glaubigung erfolgt durch den vermerk „beglaubigt” unter beifügung der unterschrift und 
des Abdrucks des dienststempels. 3bei mehreren selbständigen Abschriften muss, so-
fern nicht jede Abschrift besonders beglaubigt wird, aus ihrer äußeren Aufeinanderfolge 
oder aus dem beglaubigungsvermerk erkennbar sein, welche Abschriften die beglaubi-
gung umfasst. 4die beglaubigung darf erst erfolgen, nachdem sich der gerichtsvollzie-
her davon überzeugt hat, dass die Abschrift mit der urschrift wörtlich übereinstimmt.

5. Auf den urschriften und Abschriften der urkunden hat der gerichtsvollzieher eine be-
rechnung seiner gebühren und Auslagen aufzustellen und die geschäftsnummer anzu-
geben, die das beurkundete geschäft bei ihm hat.

6. besteht eine urkunde aus mehreren bogen oder einzelnen blättern, so sind diese zu-
sammenzuheften oder sonst in geeigneter Weise zu verbinden.

7. 1radierungen sind untersagt. 2nachträgliche berichtigungen von urkunden müssen in 
der urkunde selbst oder – soweit dies nicht tunlich ist – in einer besonderen Anlage er-
folgen. 3sie müssen den grund der berichtigung erkennen lassen, sind mit datum und 
unterschrift zu versehen und nötigenfalls den parteien zuzustellen.

(2) 1der gerichtsvollzieher muss sich beständig vergegenwärtigen, dass die von ihm auf-
genommenen urkunden öffentlichen glauben haben; er soll sie daher mit größter sorgfalt 
abfassen. 2die urkunde muss dem tatsächlichen hergang in jedem einzelnen punkt ent-
sprechen.



431

§ 8

Amtshandlungen gegenüber Personen, die der deutschen Sprache 
nicht mächtig sind

(1) 1ist derjenige, dem gegenüber der gerichtsvollzieher eine Amtshandlung vorzunehmen 
hat, der deutschen sprache nicht hinreichend mächtig, um grund und inhalt der Amts-
handlung zu erfassen sowie etwaige einwendungen dagegen vorzubringen, so zieht der 
gerichtsvollzieher, sofern er die fremde sprache nicht selbst genügend beherrscht, eine 
dieser sprache kundige person hinzu, die dazu bereit ist. 2der gerichtsvollzieher bedient 
sich dabei in erster Linie solcher personen, die sofort erreichbar sind und den umständen 
nach eine vergütung nicht beanspruchen. 3ist die zuziehung eines dolmetschers mit Kosten 
verbunden, so veranlasst der gerichtsvollzieher sie erst nach vorheriger verständigung mit 
dem Auftraggeber, es sei denn, dass es mit rücksicht auf die eilbedürftigkeit nicht tunlich 
erscheint oder die Kosten verhältnismäßig gering sind.

(2) 1ist ein zur Abgabe der vermögensauskunft oder der eidesstattlichen versicherung ge-
mäß § 836 Absatz 3, § 883 Absatz 2 zpo oder § 94 famfg verpflichteter schuldner der 
deutschen sprache nicht mächtig, so hat der gerichtsvollzieher einen dolmetscher zuzuzie-
hen. 2sind für die fremde sprache dolmetscher allgemein beeidigt, so sollen andere perso-
nen nur zugezogen werden, wenn besondere umstände es erfordern. 3§ 185 Absatz 2 und  
§ 186 gvg sind entsprechend anzuwenden. 4Absatz 1 satz 3 ist zu beachten.

Z w e i t e r  Te i l

E i n z e l n e  G e s c h ä f t s z w e i g e

E r s t e r  A b s c h n i t t

Z u s t e l l u n g

A. Allgemeine Vorschriften

§ 9

Zuständigkeit im Allgemeinen

(1) 1der gerichtsvollzieher ist zuständig, im Auftrag eines beteiligten zustellungen in bür-
gerlichen rechtsstreitigkeiten, in strafsachen und in nichtgerichtlichen Angelegenheiten 
durchzuführen, soweit eine zustellung auf betreiben der parteien zugelassen oder vorge-
schrieben ist. 2ferner hat er im Auftrag des verhandlungsleiters schiedssprüche nach dem 
Arbeitsgerichtsgesetz zuzustellen. 3schiedssprüche nach der zivilprozessordnung stellt der 
gerichtsvollzieher zu, wenn er mit der zustellung beauftragt wird.

(2) 1für zustellungen von Amts wegen ist der gerichtsvollzieher zuständig, soweit ihm sol-
che zustellungen durch gesetz, rechtsverordnung oder verwaltungsanordnung übertragen 
sind oder ihn der vorsitzende des prozessgerichts oder ein von diesem bestimmtes mitglied 
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des prozessgerichts mit der Ausführung der zustellung beauftragt. 2er führt sie nach den 
dafür bestehenden besonderen vorschriften aus.

§ 10

Zustellungsaufträge mit Auslandsbezug

(1) 1gehen dem gerichtsvollzieher Aufträge in einem verfahren vor einer ausländischen 
(nichtdeutschen) behörde unmittelbar von einer ausländischen behörde, einem beteiligten 
oder einem beauftragten (zum beispiel einem deutschen rechtsanwalt oder notar) zu, so 
legt er sie unerledigt seiner vorgesetzten dienststelle vor und wartet ihre Weisungen ab  
(§ 126 der rechtshilfeordnung für zivilsachen (zrho)). 2eine vorlage ist nicht erforderlich, 
soweit

1. ausländische schuldtitel zur vollstreckung geeignet sind (§§ 40, 41),

2. gerichtliche oder außergerichtliche schriftstücke nach Artikel 15 und 16 der verordnung 
(eg) nr. 1393/2007 des europäischen parlaments und des rates vom 13. november 
2007 über die zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher schriftstücke in zivil- oder 
handelssachen in den mitgliedstaaten und zur Aufhebung der verordnung (eg) nr. 1348/ 
2000 (Abl. L 324 vom 10.12.2007, s. 79) im inland unmittelbar durch den gerichtsvoll-
zieher zugestellt werden können und dieser das hierbei zu beachtende verfahren einhält,

3. auf der grundlage des deutsch-britischen rechtshilfeabkommens vom 20. märz 1928 
unmittelbare zustellungen im parteibetrieb erfolgen sollen.

(2) 1Aufträge zu zustellungen nach orten außerhalb des bereichs deutscher gerichtsbarkeit 
legt der gerichtsvollzieher unerledigt seiner vorgesetzten dienststelle vor und wartet ihre 
Weisung ab. 2für pfändungs- und überweisungsbeschlüsse gelten die besonderen bestim-
mungen nach § 15 Absatz 1 satz 3.

§ 11

Zustellung eines Schriftstücks an mehrere Beteiligte

(1) 1eine zustellung an mehrere beteiligte ist durch übergabe einer Ausfertigung oder 
beglaubigten Abschrift an jeden einzelnen beteiligten zu bewirken. 2dies gilt auch, wenn 
die zustellungsempfänger in häuslicher gemeinschaft leben (zum beispiel ehegatten, Le-
benspartner, eltern, Kinder).

(2) 1bei der zustellung an den vertreter mehrerer beteiligter (zum beispiel den gesetzlichen 
vertreter oder prozessbevollmächtigten) genügt es, wenn dem vertreter nur eine Ausferti-
gung oder beglaubigte Abschrift übergeben wird. 2einem bloßen zustellungsbevollmächtig-
ten mehrerer beteiligter sind jedoch in einer einzigen zustellung so viele Ausfertigungen oder 
Abschriften zu übergeben, wie beteiligte vorhanden sind.

(3) ist der zustellungsadressat der zustellung zugleich für seine eigene person und als ver-
treter beteiligt, so muss die zustellung an ihn in seiner eigenschaft als vertreter besonders 
erfolgen.
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§ 12

Zustellung mehrerer Schriftstücke an einen Beteiligten

(1) sind einem beteiligten mehrere schriftstücke zuzustellen, die verschiedene rechtsan-
gelegenheiten betreffen, so stellt der gerichtsvollzieher jedes schriftstück besonders zu.

(2) betreffen die schriftstücke dieselbe rechtsangelegenheit, so erledigt der gerichtsvoll-
zieher den Auftrag durch eine einheitliche zustellung, wenn die schriftstücke durch äußere 
verbindung zusammengehörig gekennzeichnet sind oder wenn der Auftraggeber eine ge-
meinsame zustellung beantragt hat.

§ 13

Vorbereitung der Zustellung

1die zustellung ist mit sorgfalt vorzubereiten. 2der gerichtsvollzieher prüft dabei auch, ob 
die schriftstücke unterschrieben und ordnungsgemäß beglaubigte Abschriften in der er-
forderlichen zahl vorhanden sind. 3er sorgt dafür, dass mängel auf dem kürzesten Wege 
abgestellt werden, möglichst sofort bei entgegennahme des Auftrags. 4soweit es angängig 
ist, beseitigt er die mängel selbst.

§ 14

Örtliche Zuständigkeit

1persönliche zustellungen darf der gerichtsvollzieher nur in dem bezirk ausführen, für den er 
örtlich zuständig ist. 2bei gerichtlichen pfändungsbeschlüssen mit mehreren drittschuldnern 
kann im fall des § 840 zpo der für die zustellung an den im pfändungsbeschluss an erster 
stelle genannten drittschuldner zuständige gerichtsvollzieher auch die zustellung an die 
anderen in demselben Amtsgerichtsbezirk wohnenden drittschuldner vornehmen.

§ 15

Wahl der Zustellungsart

(1) 1die zustellung durch Aufgabe zur post ist nur in den gesetzlich bestimmten fällen zu-
lässig (zum beispiel § 829 Absatz 2, § 835 Absatz 3 zpo). 2sie darf nur auf ausdrückliches 
verlangen des Auftraggebers vorgenommen werden. 3satz 2 gilt nicht für die zustellung 
eines pfändungs- und überweisungsbeschlusses an einen schuldner im Ausland (§ 829 
Absatz 2 satz 3, § 835 Absatz 3 zpo); ist der pfändungsbeschluss jedoch in einem anderen 
schuldtitel, zum beispiel in einem Arrestbefehl enthalten, so legt der gerichtsvollzieher den 
Auftrag nach der zustellung an den drittschuldner im inland seiner vorgesetzten dienststelle 
vor und wartet ihre Weisung ab.

(2) 1zwischen der persönlichen zustellung und der zustellung durch die post hat der ge-
richtsvollzieher unbeschadet der folgenden bestimmungen nach pflichtgemäßem ermessen 
die Wahl. 2er hat insbesondere persönlich zuzustellen, sofern

1. die sache eilbedürftig ist oder besondere umstände es erfordern,
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2. der Auftraggeber es beantragt hat oder bei der zustellung durch die post höhere Kosten 
entstehen würden; dies gilt nur, soweit die persönliche zustellung mit der sonstigen 
geschäftsbelastung des gerichtsvollziehers vereinbar ist und die zustellung sich nicht 
dadurch verzögert, dass der gerichtsvollzieher sie selbst vornimmt.

(3) Lässt der gerichtsvollzieher eilige zustellungen durch die post ausführen, so muss er 
ihre rechtzeitige erledigung überwachen.

(4) von der zustellung durch die post sind ausgeschlossen:

1. gerichtliche pfändungsbeschlüsse im fall des § 840 zpo,

2. zustellungen von Willenserklärungen, bei denen eine urkunde vorzulegen ist.

(5) 1Während eines insolvenzverfahrens behandelt die post sendungen an den schuldner 
als unzustellbar, wenn das gericht die Aushändigung der für den schuldner bestimmten 
briefe an den insolvenzverwalter angeordnet hat (§ 99 der insolvenzordnung (inso)). 2der 
gerichtsvollzieher stellt daher sendungen an den schuldner nicht durch die post zu, solange 
die postsperre nicht aufgehoben ist.

B. Zustellung in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten

i .  z u s t e l l u n g  a u f  b e t re i b e n  d e r  p a r t e i e n

1. Allgemeines

§ 16

Empfangnahme und Beglaubigung der Schriftstücke 
(§ 192 Absatz 2, § 193 Absatz 2 zpo)

(1) 1beim empfang der zuzustellenden schriftstücke vermerkt der gerichtsvollzieher den 
zeitpunkt der übergabe auf den urschriften, Ausfertigungen und allen Abschriften. 2bei un-
mittelbar erteilten Aufträgen bescheinigt er der partei auf verlangen den zeitpunkt der über-
gabe.

(2) 1der rechtsanwalt, der eine partei vertritt, hat dem gerichtsvollzieher die zur Ausfüh-
rung des zustellungsauftrags erforderlichen Abschriften mit zu übergeben. 2dies gilt auch 
für den rechtsanwalt, der einer partei im Wege der prozess- oder verfahrenskostenhilfe 
beigeordnet ist. 3ist der partei, der prozess- oder verfahrenskostenhilfe bewilligt ist, kein 
rechtsanwalt beigeordnet, so hat die mit der vermittlung der zustellung beauftragte ge-
schäftsstelle die fehlenden Abschriften herstellen zu lassen. 4Wenn der rechtsanwalt oder 
die geschäftsstelle die erforderlichen Abschriften nicht übergeben hat, fordert der gerichts-
vollzieher sie nach. 5er stellt sie selbst her,

1. wenn durch die nachforderung die rechtzeitige erledigung gefährdet würde oder

2. wenn eine partei, die nicht durch einen rechtsanwalt vertreten ist und der auch prozess- 
oder verfahrenskostenhilfe nicht bewilligt ist, dem gerichtsvollzieher die erforderlichen 
Abschriften nicht mit übergeben hat.
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6Auch im übrigen kann der gerichtsvollzieher die Abschriften selbst herstellen, wenn der 
partei dadurch nicht wesentlich höhere Kosten entstehen. 7satz 1 bis 6 gilt entsprechend, 
wenn der Auftrag von einem notar oder rechtsbeistand erteilt wird.

(3) 1besteht die zustellung in der übergabe einer beglaubigten Abschrift des zuzustellen-
den schriftstücks, so achtet der gerichtsvollzieher darauf, dass ein ordnungsgemäßer be-
glaubigungsvermerk vorhanden ist. 2die beglaubigung geschieht

1. bei allen von der partei unmittelbar oder durch vermittlung der geschäftsstelle erteilten 
Aufträgen durch den zustellenden gerichtsvollzieher, soweit sie nicht schon durch einen 
rechtsanwalt erfolgt ist,

2. bei den auf betreiben von rechtsanwälten oder in Anwaltsprozessen zuzustellenden 
schriftstücken durch den betreibenden Anwalt (§§ 191, 169 Absatz 2 zpo), soweit nicht 
etwa der gerichtsvollzieher die Abschriften selbst hergestellt hat.

3für die beglaubigung sind gemäß § 3 Absatz 1 nummer 1 des einführungsgesetzes zum 
rechtsdienstleistungsgesetz (egrdg) auch erlaubnisinhaber, die nach § 209 der bundes-
rechtsanwaltsordnung (brAo) in eine rechtsanwaltskammer aufgenommen sind (Kammer-
rechtsbeistände), zuständig.

(4) 1bei der zustellung eines vollstreckungsbescheids hat der gerichtsvollzieher eine be-
glaubigte Abschrift der Ausfertigung zu übergeben. 2die beglaubigung erfolgt auf der für 
den Antragsgegner bestimmten Ausfertigung des vordrucksatzes nach der Anlage 1 der 
verordnung zur einführung von vordrucken für das mahnverfahren und nach der Anlage 5 
der verordnung zur einführung von vordrucken für das mahnverfahren bei gerichten, die das 
verfahren maschinell bearbeiten, wenn diese dem gerichtsvollzieher vorliegt. 3in jedem fall 
ist darauf zu achten, dass dem Antragsgegner zusammen mit der beglaubigten Abschrift der 
Ausfertigung des vollstreckungsbescheids auch die dazugehörigen hinweise des gerichts 
ausgehändigt werden. 4Wenn diese hinweise nicht bereits schon auf der für den Antrags-
gegner bestimmten Ausfertigung des vordrucksatzes nach satz 2 enthalten sind, händigt 
der gerichtsvollzieher dem Antragsgegner ein blatt mit den hinweisen des gerichts aus 
(vergleiche Anlage 5 zur gerichtsvollzieherordnung (gvo)).

2. Die Zustellungsarten

a) Persönliche Zustellung

§ 17

1die persönliche zustellung führt der gerichtsvollzieher nach maßgabe der §§ 191 bis 195 
und §§ 166 bis 190 zpo aus. 2§ 58 Absatz 1 satz 2 ist zu beachten.

§ 18

Gesetzlicher Vertreter, rechtsgeschäftlich bestellter Vertreter

(1) 1ist im schuldtitel oder im Auftrag eine bestimmte person als gesetzlicher vertreter 
bezeichnet, stellt der gerichtsvollzieher an diese person zu. 2es besteht keine prüfungs-
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pflicht, ob die bezeichnete person tatsächlich gesetzlicher vertreter ist. 3fehlt die Angabe 
des gesetzlichen vertreters und ergeben sich die gesetzlichen vertretungsverhältnisse nicht 
anderweitig, veranlasst der gerichtsvollzieher den Auftraggeber zu einer ergänzung des zu-
stellungsauftrags.

(2) 1ist der zustellungsadressat keine natürliche person (zum beispiel behörde, gemein-
de, Körperschaft, stiftung, verein, eingetragene genossenschaft, gesellschaft), erfolgt die 
zustellung an den Leiter oder gesetzlichen vertreter. 2sind mehrere Leiter oder gesetzliche 
vertreter vorhanden, so genügt die zustellung an einen von ihnen.

(3) 1die gesetzliche vertretung richtet sich nach den materiell-rechtlichen vorschriften. 2in 
den fällen des § 246 Absatz 2 satz 2, § 249 Absatz 1, § 250 Absatz 3, § 251 Absatz 3, § 253 
Absatz 2, § 254 Absatz 2, § 255 Absatz 3, § 256 Absatz 7, § 257 Absatz 2 und des § 275 Ab-
satz 4 des Aktiengesetzes (Aktg) sowie des § 51 des genossenschaftsgesetzes (geng) hat 
die zustellung sowohl an den vorstand als auch an den Aufsichtsrat zu erfolgen; das gleiche 
gilt in den fällen des § 75 des gesetzes betreffend die gesellschaften mit beschränkter 
haftung (gmbhg) wenn ein Aufsichtsrat bestellt ist.

(4) 1ist im Auftrag eine person als rechtsgeschäftlich bestellter vertreter mit den erforder-
lichen Angaben bezeichnet, so stellt der gerichtsvollzieher nach vorlage der schriftlichen 
vollmacht an diese person zu. 2das gilt auch, wenn anlässlich der zustellung ein anderer 
rechtsgeschäftlich bestellter vertreter die vertretung des Adressaten anzeigt. 3es bedarf kei-
ner ermittlungen darüber, ob ein dritter bevollmächtigt ist oder ob die ihm vorgelegte voll-
macht ordnungsgemäß ist. 4die zustellung unterbleibt, wenn der gerichtsvollzieher zweifel 
an der echtheit und am umfang der vollmacht hat. 5Auf der zustellungsurkunde (§ 24) ist zu 
vermerken, dass die vollmachtsurkunde vorgelegen hat.

§ 19

Ersatzzustellung

(1) Kann die zustellung nicht an den Adressaten oder seinen gesetzlichen oder rechtsge-
schäftlich bestellten vertreter in person erfolgen, so bewirkt der gerichtsvollzieher die zu-
stellung nach maßgabe der §§ 191, 178 bis 181 zpo und der nachfolgenden bestimmungen.

(2) 1bevor der gerichtsvollzieher die zustellung an einen ersatzempfänger, durch einlegung 
in den briefkasten oder eine ähnliche vorrichtung oder durch niederlegung bewirkt, über-
zeugt er sich davon, dass

1. die Wohnung oder die geschäftsräume, worin die zustellung vorgenommen oder ver-
sucht wird, auch die Wohnung oder die geschäftsräume des Adressaten sind;

2. die gemeinschaftseinrichtung, in der die zustellung vorgenommen oder versucht wird, 
die einrichtung ist, in der der zustellungsadressat wohnt;

3. die personen, mit denen er verhandelt, auch diejenigen sind, für die sie sich ausgeben, 
und dass sie zu dem Adressaten in dem angegebenen verhältnis stehen.

2bei zustellungen an gewerbetreibende, die ein offenes geschäft haben oder eine gast-
stätte betreiben, hat der gerichtsvollzieher den namen zu beachten, der zur bezeichnung 
des geschäftsinhabers an der Außenseite oder dem eingang des Ladens oder der Wirt-
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schaft angebracht ist. 3bei handelsfirmen hat er sich zu vergewissern, ob der inhaber ein 
einzelkaufmann oder eine gesellschaft ist. 4ist der inhaber ein einzelkaufmann, so gibt der 
gerichtsvollzieher in der zustellungsurkunde den bürgerlichen namen (vor- und zunamen) 
des firmeninhabers an.

(3) eine ersatzzustellung ist unzulässig, wenn der zustellungsadressat verstorben ist.

(4) 1hat der gerichtsvollzieher den Adressaten an dem ort, an dem er ihn zuerst aufgesucht 
hat, nicht angetroffen, so kann er statt der ersatzzustellung auch den versuch wiederholen, 
dem Adressaten in person zuzustellen. 2ob er dies tun will, hängt von seinem ermessen ab; 
es darf jedoch nicht geschehen, wenn dadurch das interesse des Auftraggebers an rascher 
durchführung der zustellung gefährdet oder die besorgung anderer geschäfte in nachteili-
ger Weise verzögert würde.

§ 20

Ersatzzustellung in der Wohnung, in Geschäftsräumen sowie 
Gemeinschaftseinrichtungen

(1) 1zum zweck der zustellung begibt sich der gerichtsvollzieher – vorbehaltlich von Absatz 2  
und 3 - in der regel in die Wohnung des zustellungsadressaten. 2trifft er den Adressaten 
dort nicht an, kann er die zustellung in der Wohnung nach maßgabe des § 178 zpo bewir-
ken.

(2) 1hat der gerichtsvollzieher an einen zustellungsadressaten zuzustellen, der einen ge-
schäftsraum unterhält (zum beispiel gewerbetreibender, rechtsanwalt, notar, Kammer-
rechtsbeistand (§ 16 Absatz 3 satz 3), gerichtsvollzieher, gesetzlicher vertreter oder Leiter 
einer behörde, einer gemeinde, einer gesellschaft oder eines vereins), so begibt sich der 
gerichtsvollzieher in der regel in die geschäftsräume. 2geschäftsraum ist regelmäßig der 
raum, in dem der Kunden- oder publikumsverkehr des Adressaten stattfindet und zu dem 
der gerichtsvollzieher zutritt hat. 3trifft er den Adressaten dort nicht an, so kann er die zu-
stellung in den geschäftsräumen an eine anwesende, bei dem Adressaten beschäftigte per-
son bewirken. 4beschäftigte personen können insbesondere ein gewerbegehilfe, ein gehilfe 
oder eine büro- oder schreibkraft eines rechtsanwalts, Kammerrechtsbeistands, notars 
oder gerichtsvollziehers oder ein beamter oder bediensteter sein. 5Aus dem umstand, dass 
der geschäftsinhaber dieser person das geschäftslokal überlässt, kann der gerichtsvollzie-
her schließen, dass der geschäftsinhaber ihr auch das für zustellungen notwendige vertrau-
en entgegenbringt. 6Liegen die geschäftsräume des Adressaten innerhalb seiner Wohnung, 
so kann die ersatzzustellung sowohl an eine dort beschäftigte person als auch an eine der 
in § 178 zpo bezeichneten personen erfolgen.

(3) Wohnt der zustellungsadressat in einer gemeinschaftseinrichtung (zum beispiel einem 
Altenheim, Lehrlingsheim, Arbeiterwohnheim, schwesternheim, einer Kaserne, einer unter-
kunft für Asylbewerber oder einer ähnlichen einrichtung) und trifft der gerichtsvollzieher ihn 
dort nicht an, kann der gerichtsvollzieher die zustellung auch an den Leiter der gemein-
schaftseinrichtung oder einen dazu ermächtigten vertreter bewirken.

(4) 1dem nichtantreffen des zustellungsadressaten in der Wohnung, dem geschäftsraum 
oder der gemeinschaftseinrichtung steht es gleich, wenn der Adressat zwar anwesend, je-
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doch wegen erkrankung, unabwendbarer dienstgeschäfte oder vergleichbaren gründen an 
der entgegennahme verhindert ist. 2dasselbe gilt, wenn bei der zustellung an Anstaltsinsas-
sen, insbesondere an pflegebefohlene, im einzelfall eine Anordnung der Anstaltsleitung einer 
zustellung an die verwahrte person selbst entgegensteht.

(5) der grund, der eine zustellung an einen ersatzempfänger nach Absatz 1 bis 4 rechtfer-
tigt, ist in der zustellungsurkunde (§ 24) zu vermerken. 

§ 21

Ersatzzustellung 
durch Einlegen in den Briefkasten oder eine ähnliche Vorrichtung 

(§§ 191, 180 zpo)

(1) 1der gerichtsvollzieher hat sich bei der ersatzzustellung durch einlegen in den brief-
kasten davon zu überzeugen, dass dieser in einem ordnungsgemäßen zustand ist. 2ein 
ordnungsgemäßer zustand liegt insbesondere nicht vor, wenn Anzeichen bestehen, dass 
dieser nicht regelmäßig geleert wird. 3in diesem fall ist das schriftstück durch niederlegung 
zuzustellen.

(2) ein postfach ist eine ähnliche vorrichtung im sinne von § 180 satz 1 zpo, wenn eine 
Wohnanschrift der person, der zugestellt werden soll, unbekannt oder nicht vorhanden ist.

(3) 1der gerichtsvollzieher vermerkt auf der zustellungsurkunde (§ 24) den grund, aus dem 
die sendung in den briefkasten oder eine ähnliche vorrichtung einzulegen war, sowie den 
zeitpunkt. 2eine ersatzzustellung durch einlegen in den briefkasten einer gemeinschaftsein-
richtung ist unzulässig.

§ 22

Besondere Vorschriften über die Ersatzzustellung

1bei jeder zustellung, die durch übergabe an einen ersatzempfänger, durch niederlegung 
oder durch einlegen in den briefkasten oder eine ähnliche vorrichtung geschieht, verschließt 
der gerichtsvollzieher das zu übergebende schriftstück in einem umschlag, nachdem er 
auf dem umschlag das datum, die dienstregisternummer und gegebenenfalls die uhrzeit 
der zustellung vermerkt hat und den vermerk unterschrieben hat. 2das schriftstück ist so 
zu verschließen, dass es ohne Öffnung nicht eingesehen werden kann. 3die Außenseite 
des briefumschlags ist mit dem namen und der Amtsbezeichnung des gerichtsvollziehers 
sowie mit dem namen des zustellungsadressaten zu versehen. 4dies gilt nicht, wenn die 
ersatzzustellung mit der Aufforderung zur Abgabe der erklärung nach § 840 Absatz 1 zpo 
verbunden und der ersatzempfänger zur Abgabe der erklärung bereit ist oder sich an die 
zustellung sofort eine vollstreckungshandlung anschließt. 5der gerichtsvollzieher weist den 
ersatzempfänger darauf hin, dass er verpflichtet ist, die schriftstücke dem zustellungsad-
ressaten alsbald auszuhändigen.
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§ 23

Zustellung durch Niederlegung 
(§ 181 zpo)

(1) 1das zu übergebende schriftstück ist auf der geschäftsstelle des Amtsgerichts nieder-
zulegen, in dessen bezirk der ort der zustellung liegt. 2ist bei dem Amtsgericht ein eildienst 
für entscheidungen außerhalb der gewöhnlichen geschäftszeiten eingerichtet, kann die nie-
derlegung und Abholung des schriftstücks auch bei diesem erfolgen.

(2) 1der gerichtsvollzieher teilt dem Adressaten die niederlegung schriftlich mit. 2die mit-
teilung erfolgt auf dem vordruck nach Anlage 4 der zustellungsvordruckverordnung (zustvv) 
unter der Anschrift des zustellungsadressaten durch Abgabe in der bei gewöhnlichen brie-
fen üblichen Weise, zum beispiel durch einwerfen in den briefkasten oder in den briefeinwurf 
an der Wohnungstür oder der tür des geschäftsraumes. 3ist die Abgabe der mitteilung 
ausnahmsweise auf diese Weise nicht durchführbar, so heftet der gerichtsvollzieher die mit-
teilung an die tür der Wohnung, des geschäftsraums oder der gemeinschaftseinrichtung 
an. 4dabei hat der gerichtsvollzieher zu prüfen, ob die Anheftung der mitteilung an die zim-
mertür in einer gemeinschaftseinrichtung, insbesondere bei einrichtungen wie unterkünften 
für Asylbewerber, im hinblick auf die sicherheit des zugangs der mitteilung tunlich ist. 5in 
der mitteilung ist anzugeben, wo das schriftstück niedergelegt ist, ferner ist zu vermerken, 
dass das schriftstück mit der Abgabe dieser schriftlichen mitteilung als zugestellt gilt. 6Auf 
der zustellungsurkunde (§ 24) ist zu vermerken, wie die mitteilung über die niederlegung 
abgegeben wurde.

§ 24

Zustellungsurkunde 
(§§ 193, 182 zpo)

(1) der gerichtsvollzieher nimmt über jede von ihm bewirkte zustellung am zustellungsort 
eine urkunde auf, die den bestimmungen des § 193 Absatz 1 und § 182 zpo entsprechen 
muss.

(2) 1hat der Auftraggeber die genaue Angabe der zeit der zustellung verlangt oder erscheint 
diese Angabe nach dem ermessen des gerichtsvollziehers im einzelfall von bedeutung, so 
ist die zeit auch nach stunden und minuten zu bezeichnen. 2dies gilt zum beispiel bei der 
zustellung eines pfändungsbeschlusses an den drittschuldner, bei der benachrichtigung 
des drittschuldners nach § 845 zpo sowie dann, wenn durch die zustellung eine nach 
stunden berechnete frist in Lauf gesetzt wird.

(3) 1die zustellungsurkunde ist auf die urschrift des zuzustellenden schriftstücks oder auf 
einen damit zu verbindenden vordruck nach Anlage 1 der zustellungsvordruckverordnung 
zu setzen. 2Auf der zustellungsurkunde vermerkt der gerichtsvollzieher die person, in deren 
Auftrag er zugestellt hat.

(4) 1eine durch den gerichtsvollzieher beglaubigte Abschrift der zustellungsurkunde ist auf 
das bei der zustellung zu übergebende schriftstück oder auf einen mit ihm zu verbinden-
den bogen zu setzen. 2die übergabe einer Abschrift der zustellungsurkunde kann dadurch 
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ersetzt werden, dass der gerichtsvollzieher den tag der zustellung auf dem zu übergeben-
den schriftstück vermerkt. 3Jedoch soll der gerichtsvollzieher von dieser möglichkeit keinen 
gebrauch machen, wenn der zustellungsadressat ein anzuerkennendes interesse daran hat, 
die Wirksamkeit der zustellung an hand einer zustellungsurkunde nachzuprüfen.

(5) 1ist die zustellungsurkunde auf einem vordruck oder die für den empfänger beglaubigte 
Abschrift auf einem besonderen bogen geschrieben, so ist besonders darauf zu achten, 
dass die herzustellende verbindung mit dem schriftstück haltbar ist. 2Auf der urkunde ist in 
diesem fall auch die geschäftsnummer anzugeben, die das zuzustellende schriftstück trägt.

(6) 1die zustellungsurkunde ist der partei, für welche die zustellung erfolgt, unverzüglich zu 
übergeben oder zu übersenden. 2War der Auftrag von mehreren personen erteilt, so über-
mittelt der gerichtsvollzieher beim fehlen einer besonderen Anweisung die urkunde an eine 
von ihnen, die er nach seinem ermessen auswählt. 3hatte die geschäftsstelle den Auftrag 
vermittelt, so übermittelt der gerichtsvollzieher die zustellungsurkunde unmittelbar dem 
Auftraggeber, der die vermittlung der geschäftsstelle in Anspruch genommen hatte.

b) Zustellung durch die Post

§ 25

Zustellungsauftrag 
(§§ 194, 191, 176 Absatz 1 zpo)

1stellt der gerichtsvollzieher durch die post zu, so übergibt er der post die Ausfertigung oder 
beglaubigte Abschrift des zuzustellenden schriftstücks verschlossen in dem umschlag-
vordruck nach Anlage 2 der zustvv mit dem Auftrag, einen postbediensteten des bestim-
mungsorts mit der zustellung zu beauftragen. 2die zustellung durch den postbediensteten 
erfolgt sodann nach §§ 177 bis 182 zpo. 3im übrigen beachtet der gerichtsvollzieher die 
bestimmungen der zustvv und die jeweils geltenden Allgemeinen geschäftsbedingungen 
der post.

§ 26

Vordrucke nach der Zustellungsvordruckverordnung

(1) 1der gerichtsvollzieher gibt auf dem umschlagvordruck nach Anlage 2 der zustvv an:

1. seinen eigenen namen nebst Amtssitz und Amtseigenschaft,

2. die geschäftsnummer, die der vorgang bei ihm hat,

3. die Anschrift des zustellungsadressaten.
2hierbei achtet er darauf, dass zustellungsadressat und bestimmungsort genau bezeichnet 
sind. 3insbesondere sorgt er bei häufig vorkommenden familiennamen und gleich oder ähn-
lich lautenden ortsnamen für eine hinreichend bestimmte bezeichnung. 4bei der zustellung 
an personenmehrheiten (§ 18 Absatz 2 und 3) gibt der gerichtsvollzieher die Anschrift der 
behörde, gemeinde und so weiter an und fügt den zusatz „zu händen des Leiters (vorstan-
des und so weiter)” bei.
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(2) 1Auf dem umschlagvordruck nach Absatz 1 satz 1 hat der gerichtsvollzieher auch an-
zugeben, wenn

1. die zustellung mit Angabe der uhrzeit erfolgen soll,

2. die ersatzzustellung an eine person oder durch einlegen in den briefkasten ausge-
schlossen ist,

3. die ersatzzustellung an eine bestimmte person aufgrund des § 178 Absatz 2 zpo unzu-
lässig ist,

4. die niederlegung des zuzustellenden schriftstücks gemäß § 181 zpo ausgeschlossen 
werden soll,

5. eine Weitersendung des zustellungsauftrags innerhalb des Amtsgerichtsbezirks, des 
Landgerichtsbezirks oder des inlands von dem Auftraggeber gewünscht ist.

2im fall von satz 1 nummer 5 soll der gerichtsvollzieher ein postunternehmen auswählen, 
das die zustellung in dem gewünschten bereich ausführen kann.

i i i .  z u s t e l l u n g  v o n  A n w a l t  z u  A n w a l t

§ 27

Zustellung von Anwalt zu Anwalt

(1) 1der gerichtsvollzieher kann beauftragt werden, die zustellung eines rechtsanwalts 
oder Kammerrechtsbeistands (§ 16 Absatz 3 satz 3) an den gegenanwalt oder an dessen 
allgemeinen vertreter oder zustellungsbevollmächtigten nach § 195 zpo zu vermitteln. 2ein 
solcher Auftrag liegt in der bestimmung, dass die zustellung „von Anwalt zu Anwalt” erfol-
gen solle.

(2) 1der gerichtsvollzieher holt in diesem fall lediglich ein mit datum und unterschrift zu 
versehendes empfangsbekenntnis des zustellungsadressaten ein und übermittelt es dem 
Auftraggeber. 2der zustellende Anwalt hat dem anderen Anwalt auf verlangen eine beschei-
nigung über die zustellung zu erteilen. 3diese bescheinigung hat der gerichtsvollzieher dem 
anderen Anwalt, wenn er sie verlangt, zug um zug gegen Aushändigung des empfangsbe-
kenntnisses zu übergeben. 4der gerichtsvollzieher soll daher Aufträge zu derartigen zustel-
lungen in der regel nur übernehmen, wenn ihm zugleich von dem zustellenden Anwalt eine 
bescheinigung über die zustellung – in der das datum zur Ausfüllung durch den gerichts-
vollzieher offen gelassen sein kann – ausgehändigt wird. 5eine beurkundung des vorgangs 
durch den gerichtsvollzieher findet nicht statt. 6eine ersatzzustellung oder eine niederle-
gung ist ausgeschlossen.

(3) 1das schriftliche empfangsbekenntnis kann auf die urschrift des zuzustellenden schrift-
stücks, die bescheinigung auf die zu übergebende Abschrift gesetzt werden. 2Werden die 
bescheinigungen besonders ausgestellt, so müssen sie das zugestellte schriftstück genau 
bezeichnen.

(4) Wird die Ausstellung des empfangsbekenntnisses verweigert oder ist es wegen Abwe-
senheit des gegenanwalts oder aus einem sonstigen grund nicht zu erlangen, so nimmt 
der gerichtsvollzieher die zustellung unter Aufnahme der gewöhnlichen zustellungsurkunde 
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nach den allgemeinen vorschriften vor, soweit nicht der Auftraggeber für diesen fall etwas 
anderes bestimmt hat.

C. Besondere Zustellungen

§ 28

Zustellungen in Straf- und Bußgeldsachen 
(§ 38 stpo)

(1) 1soweit die an einem strafverfahren oder einem bußgeldverfahren beteiligten nach den 
gesetzlichen vorschriften befugt sind, zeugen und sachverständige unmittelbar zu laden, 
erfolgt dies durch zustellung einer von dem Auftraggeber unterschriebenen Ladungsschrift. 
2die vorschriften über zustellung auf betreiben der parteien in bürgerlichen rechtsstreitig-
keiten sind entsprechend anzuwenden.

(2) 1der unmittelbar geladene zeuge oder sachverständige ist nur zum erscheinen ver-
pflichtet, wenn ihm bei der Ladung die gesetzliche entschädigung für reisekosten und ver-
säumnis bar dargeboten oder wenn ihm nachgewiesen wird, dass die entschädigung bei der 
Kasse oder gerichtszahlstelle hinterlegt ist (§ 220 Absatz 2 der strafprozessordnung (stpo)). 
2der gerichtsvollzieher hat daher auf verlangen des Auftraggebers

1. der geladenen person die entschädigung bei der zustellung gegen Quittung zu überge-
ben, wenn ihm der Auftraggeber den betrag in bar ausgehändigt hat, oder

2. die bescheinigung der Kasse oder gerichtszahlstelle über die hinterlegung mit zuzustel-
len, wenn der Auftraggeber den betrag hinterlegt hat.

3der gerichtsvollzieher übermittelt dem Auftraggeber mit der zustellungsurkunde die Quit-
tung des empfängers. 4hat der empfänger die entschädigung zurückgewiesen, so gibt der 
gerichtsvollzieher dem Auftraggeber den betrag mit der zustellungsurkunde wieder zurück.

(3) Auf der zustellungsurkunde oder einem nachtrag zu ihr muss der gerichtsvollzieher 
ersichtlich machen:

1. das Anbieten der entschädigung,

2. ihre Auszahlung oder zurückweisung; im fall der zurückweisung ist der grund zu ver-
merken, den der empfänger hierfür angegeben hat,

3. die mitzustellung der bescheinigung der Kasse oder gerichtszahlstelle, wenn der Auf-
traggeber den betrag hinterlegt hat.

(4) 1der gerichtsvollzieher führt die zustellung auch dann aus, wenn ihm der Auftraggeber 
die entschädigung weder zur Auszahlung übergeben noch sie hinterlegt hat. 2in diesem 
fall darf aber die Ladung keinen hinweis auf die gesetzlichen folgen des Ausbleibens ent-
halten. 3dieser sachverhalt ist in der zustellungsurkunde ersichtlich zu machen; bei einer 
zustellung durch die post geschieht dies neben dem vermerk, der auf das zu übergebende 
schriftstück gesetzt wird.
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§ 29

Zustellung von Willenserklärungen 
(§ 132 Absatz 1 bgb)

(1) der gerichtsvollzieher ist zuständig, auch außerhalb einer anhängigen rechtsangele-
genheit die zustellung von schriftlichen Willenserklärungen jeder Art zu bewirken, die ihm 
von einem beteiligten aufgetragen wird.

(2) die zustellung von schriftstücken mit unsittlichem, beleidigendem oder sonst strafba-
rem inhalt sowie die zustellung von verschlossenen sendungen im parteiauftrag lehnt der 
gerichtsvollzieher ab.

(3) 1die zustellung erfolgt nach den vorschriften der zivilprozessordnung. 2die bestimmun-
gen über die zustellung auf betreiben der parteien in bürgerlichen rechtsstreitigkeiten fin-
den entsprechende Anwendung.

(4) 1ist bei der zustellung einer schriftlichen Willenserklärung dem Adressaten zugleich eine 
urkunde vorzulegen (vergleiche zum beispiel §§ 111, 174, 410, 1160, 1831 des bürgerlichen 
gesetzbuches (bgb)), so bewirkt der gerichtsvollzieher auf verlangen des Auftraggebers 
auch die vorlegung. 2die zustellung durch die post ist in diesem fall ausgeschlossen. 3trifft 
der gerichtsvollzieher den Adressat nicht an, so legt er die urkunde der person vor, an die er 
ersatzweise zustellt. 4in der zustellungsurkunde ist anzugeben, welcher person die urkunde 
vorgelegt worden ist. 5ist die vorlegung unterblieben, so sind die gründe hierfür in der zu-
stellungsurkunde zu vermerken; außerdem ist ausdrücklich zu beurkunden, ob der gerichts-
vollzieher zur vorlegung imstande und bereit gewesen ist. 6die vorzulegende urkunde wird 
nur zugestellt, wenn der Auftraggeber dies ausdrücklich verlangt.

Z w e i t e r  A b s c h n i t t

Z w a n g s v o l l s t re c k u n g  n a c h  d e n  Vo r s c h r i f t e n  d e r  Z P O

A. Allgemeine Vorschriften

i .  z u s t ä n d i g k e i t

§ 30

Zuständigkeit des Gerichtsvollziehers

(1) 1der gerichtsvollzieher führt die zwangsvollstreckung durch, soweit sie nicht den ge-
richten zugewiesen ist. 2zum Aufgabenbereich des gerichtsvollziehers gehören:

 1. die zwangsvollstreckung wegen geldforderungen in bewegliche körperliche sachen 
einschließlich der Wertpapiere und der noch nicht vom boden getrennten früchte  
(§§ 802a, 803 bis 827 zpo);
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 2. die pfändung von forderungen aus Wechseln und anderen papieren, die durch indossa-
ment übertragen werden können, durch Wegnahme dieser papiere (§ 831 zpo);

 3. die zwangsvollstreckung zur erwirkung der herausgabe von beweglichen sachen sowie 
zur erwirkung der herausgabe, überlassung und räumung von unbeweglichen sachen 
und eingetragenen schiffen und schiffsbauwerken (§§ 883 bis 885 zpo);

 4. die zwangsvollstreckung zur beseitigung des Widerstandes des schuldners gegen 
handlungen, die er nach den §§ 887 und 890 zpo zu dulden hat (§ 892 zpo); oder 
zur beseitigung von zuwiderhandlungen des schuldners gegen eine unterlassungsver-
pflichtung aus einer Anordnung nach § 1 gewschg (§ 96 famfg);

 5. die zwangsvollstreckung durch Abnahme der vermögensauskunft und haft (§§ 802c bis 
802j zpo);

 6. die vollziehung von Arrestbefehlen und einstweiligen verfügungen in dem umfang, in 
dem die zwangsvollstreckung dem gerichtsvollzieher zusteht (§§ 916 bis 945 zpo);

 7. die gütliche erledigung durch zahlungsvereinbarung (§ 802b zpo);

 8. die auf Antrag (§ 755 zpo) oder von Amts wegen (§ 882c Absatz 3 zpo) durchzufüh-
renden Aufenthaltsermittlungen sowie die einholung von drittstellenauskünften (§ 802l 
zpo);

 9. die erwirkung der Auskunft nach § 836 Absatz 3, § 883 Absatz 2 zpo oder § 94 famfg 
durch Abnahme der eidesstattlichen versicherung und haft;

 10. die Anordnung der eintragung des schuldners in das schuldnerverzeichnis gemäß  
§ 882c zpo in verbindung mit der schuldnerverzeichnisführungsverordnung (schufv).

(2) Außerdem hat der gerichtsvollzieher mitzuwirken:

1. bei der zwangsvollstreckung in forderungen (siehe §§ 121 bis 126);

2. in bestimmten einzelfällen bei der zwangsvollstreckung in das unbewegliche vermö-
gen (vergleiche zum beispiel §§ 57b, 65, 93, 94 Absatz 2, § 150 Absatz 2, §§ 165, 171, 
171c Absatz 2 und 3 sowie § 171h des gesetzes über die zwangsversteigerung und die 
zwangsverwaltung (zvg);

3. soweit weitere gesetzliche vorschriften dies vorschreiben (vergleiche zum beispiel  
§ 372a Absatz 2 § 380 Absatz 2, , § 390 Absatz 2 zpo, § 25 Absatz 4 des straßenver-
kehrsgesetzes (stvg), § 98 Absatz 2, § 153 Absatz 2 satz 2 inso, § 284 Absatz 8, § 315 
Absatz 2 satz 4 der Abgabenordnung (Ao)).

i i .  d e r  A u f t r a g  u n d  s e i n e  b e h a n d l u n g

§ 31

Auftrag zur Zwangsvollstreckung 
(§§ 753 bis 758 zpo)

(1) 1der Auftrag zur zwangsvollstreckung wird dem gerichtsvollzieher unmittelbar vom 
gläubiger oder seinem vertreter oder bevollmächtigten erteilt. 2der Auftraggeber darf die 
vermittlung der geschäftsstelle in Anspruch nehmen. 3der durch vermittlung der geschäfts-
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stelle beauftragte gerichtsvollzieher wird unmittelbar für den gläubiger tätig; er hat insbe-
sondere auch die beigetriebenen gelder und sonstigen gegenstände dem gläubiger un-
mittelbar abzuliefern. 4ist eine einstweilige Anordnung nach dem gewaltschutzgesetz ohne 
mündliche verhandlung erlassen, so gelten der Auftrag zur zustellung durch den gerichts-
vollzieher unter vermittlung der geschäftsstelle und der Auftrag zur vollstreckung als im 
Antrag auf erlass der einstweiligen Anordnung enthalten (§ 214 Absatz 2 famfg).

(2) Weisungen des gläubigers hat der gerichtsvollzieher insoweit zu berücksichtigen, als 
sie mit den gesetzen oder der geschäftsanweisung nicht in Widerspruch stehen.

(3) 1der prozessbevollmächtigte des gläubigers ist auf grund seiner prozessvollmacht be-
fugt, den gerichtsvollzieher mit der zwangsvollstreckung zu beauftragen und den gläubiger 
im zwangsvollstreckungsverfahren zu vertreten. 2der gerichtsvollzieher hat den mangel der 
vollmacht grundsätzlich von Amts wegen zu berücksichtigen (zum beispiel bei inkassodi-
enstleistern). 3ist Auftraggeber jedoch ein rechtsanwalt oder Kammerrechtsbeistand (§ 16 
Absatz 3 satz 3), hat er dessen vollmacht nur auf ausdrückliche rüge zu überprüfen. 4zum 
nachweis der vollmacht genügt die bezeichnung als prozessbevollmächtigter im schuldtitel. 
5Jedoch ermächtigt die bloße prozessvollmacht den bevollmächtigten nicht, die beigetrie-
benen gelder oder sonstigen gegenstände in empfang zu nehmen; eine Ausnahme besteht 
nur für die vom gegner zu erstattenden prozesskosten (§ 81 zpo). 6der gerichtsvollzieher 
darf daher die beigetriebenen gelder oder sonstigen gegenstände nur dann an den pro-
zessbevollmächtigten abliefern, wenn dieser von dem gläubiger zum empfang besonders 
ermächtigt ist. 7die ermächtigung kann sich aus dem inhalt der vollmachtsurkunde ergeben. 
8der gläubiger kann sie auch dem gerichtsvollzieher gegenüber mündlich erklären.

(4) 1Aufgrund eines entsprechenden Auftrags hat der nach § 17 gvo zuständige gerichts-
vollzieher den Aufenthalt des schuldners nach maßgabe des § 755 zpo zu ermitteln. 2der 
gläubiger kann dem gerichtsvollzieher zum nachweis, dass der Aufenthaltsort des schuld-
ners nicht zu ermitteln ist (§ 755 Absatz 2 satz 2 zpo), eine entsprechende Auskunft der 
meldebehörde vorlegen, die der gläubiger selbst bei dieser eingeholt hat. 3die negativaus-
kunft sollte in der regel bei der Auftragserteilung nach § 755 Absatz 2 satz 1 zpo nicht älter 
als ein monat sein. 4für die Anwendung des § 755 Absatz 2 satz 4 zpo sind die zu vollstre-
ckenden Ansprüche desselben gläubigers innerhalb eines Auftrags zusammenzurechnen, 
auch wenn sie in unterschiedlichen urkunden tituliert sind.

(5) 1die vollstreckbare Ausfertigung des schuldtitels muss dem gerichtsvollzieher überge-
ben werden. 2der schriftliche oder mündliche Auftrag zur zwangsvollstreckung in verbin-
dung mit der übergabe der vollstreckbaren Ausfertigung ermächtigt und verpflichtet den 
gerichtsvollzieher – ohne dass es einer weiteren erklärung des Auftraggebers bedarf –, die 
zahlung oder die sonstigen Leistungen in empfang zu nehmen, darüber wirksam zu quit-
tieren und dem schuldner die vollstreckbare Ausfertigung auszuliefern, wenn er seine ver-
bindlichkeit vollständig erfüllt hat. 3der besitz der vollstreckbaren Ausfertigung ist demnach 
für den gerichtsvollzieher dem schuldner und dritten gegenüber der unerlässliche, aber 
auch ausreichende Ausweis zur zwangsvollstreckung und zu allen für ihre Ausführung erfor-
derlichen handlungen. 4der gerichtsvollzieher trägt deshalb bei vollstreckungshandlungen 
die vollstreckbare Ausfertigung stets bei sich und zeigt sie auf verlangen vor (§ 754 zpo). 
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5hat der schuldner nur gegen Aushändigung einer urkunde zu leisten, zum beispiel eines 
Wechsels, einer Anweisung oder eines orderpapiers, so muss sich der gerichtsvollzieher vor 
beginn der zwangsvollstreckung auch diese urkunde aushändigen lassen.

(6) 1bei der zwangsvollstreckung aus einer urteilsausfertigung, auf die ein Kostenfestset-
zungsbeschluss gesetzt ist (§§ 105, 795a zpo), hat der gläubiger zu bestimmen, ob aus 
beiden oder nur aus einem der beiden schuldtitel vollstreckt werden soll. 2hat der gläubiger 
keine bestimmung getroffen, so vollstreckt der gerichtsvollzieher aus beiden schuldtiteln.

(7) 1verlangen der gläubiger oder sein mit vollmacht versehener vertreter ihre zuziehung zur 
zwangsvollstreckung, so benachrichtigt der gerichtsvollzieher sie rechtzeitig von dem zeit-
punkt der vollstreckung. 2in ihrer Abwesenheit darf der gerichtsvollzieher erst nach Ablauf 
der festgesetzten zeit mit der zwangsvollstreckung beginnen, es sei denn, dass gleichzeitig 
für einen anderen gläubiger gegen den schuldner vollstreckt werden soll. 3der gläubiger 
oder sein vertreter sind in der benachrichtigung hierauf hinzuweisen. 4Leistet der schuldner 
gegen die zuziehung des gläubigers Widerstand oder verwehrt der schuldner dem gläubi-
ger den zutritt zur Wohnung, so gelten die §§ 61 und 62 entsprechend. 5ein selbständiges 
eingreifen des gläubigers oder seines bevollmächtigten in den gang der vollstreckungs-
handlung, zum beispiel das durchsuchen von behältnissen, darf der gerichtsvollzieher nicht 
dulden.

§ 32

Aufträge zur Vollstreckung gegen vermögenslose Schuldner

(1) 1Wurde der gerichtsvollzieher mit einer pfändung beauftragt (§ 803 zpo) und hat er 
begründeten Anhalt dafür, dass die zwangsvollstreckung fruchtlos verlaufen werde, so sen-
det er dem gläubiger unverzüglich den schuldtitel mit einer entsprechenden bescheinigung 
zurück, wenn der gläubiger nicht zugleich weitere Aufträge erteilt hat. 2dabei teilt er dem 
gläubiger mit, dass er den Auftrag zur vermeidung unnötiger Kosten als zurückgenommen 
betrachtet. 3der zeitpunkt der Wirksamkeit der rücknahme bestimmt sich nach § 3 Ab-
satz 4 satz 4 des gerichtsvollzieherkostengesetzes (gvKostg). 4die erwartung, dass die 
vollstreckung fruchtlos verlaufen werde, kann insbesondere begründet sein, wenn ein pfän-
dungsversuch gegen den schuldner in den letzten drei monaten fruchtlos verlaufen ist oder 
der schuldner in den letzten drei monaten die vermögensauskunft abgegeben hat und sich 
daraus keine Anhaltspunkte ergeben, dass er über pfändbare gegenstände verfügt. 5War 
der gerichtsvollzieher auch beauftragt, dem schuldner den schuldtitel zuzustellen, so führt 
er diesen Auftrag aus.

(2) die bestimmungen nach Absatz 1 gelten nicht, wenn der Wunsch des gläubigers auf 
Ausführung des Auftrags aus der sachlage hervorgeht (zum beispiel der pfändungsauftrag 
zum zwecke des neubeginns der verjährung erteilt ist) oder wenn das gläubigerinteresse an 
der ermittlung von drittschuldnern ersichtlich oder zu unterstellen ist.
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§ 33

Zeit der Zwangsvollstreckung 
(§ 758a Absatz 4 zpo)

(1) 1An sonntagen und allgemeinen feiertagen sowie zur nachtzeit darf der gerichtsvoll-
zieher außerhalb von Wohnungen (§ 61 Absatz 1 satz 2) zwangsvollstreckungshandlungen 
vornehmen, wenn dies weder für den schuldner noch für die mitgewahrsamsinhaber eine 
unbillige härte darstellt und wenn der zu erwartende erfolg in keinem missverhältnis zu dem 
eingriff steht. 2zuvor soll der gerichtsvollzieher in der regel wenigstens einmal zur tageszeit 
an einem gewöhnlichen Wochentag die vollstreckung vergeblich versucht haben.

(2) 1in Wohnungen darf der gerichtsvollzieher an sonntagen und allgemeinen feiertagen 
sowie zur nachtzeit nur aufgrund einer besonderen richterlichen Anordnung vollstrecken. 
2dies gilt auch dann, wenn die vollstreckungshandlung auf die räumung oder herausga-
be von räumen oder auf die vollstreckung eines haftbefehls nach § 901 zpo gerichtet 
ist. 3die Anordnung erteilt der richter bei dem Amtsgericht, in dessen bezirk die vollstre-
ckungshandlung vorgenommen werden soll. 4es ist sache des gläubigers, die Anordnung 
zu erwirken. 5die Anordnung ist bei der zwangsvollstreckung vorzuzeigen, dies ist im pro-
tokoll über die zwangsvollstreckungshandlung zu vermerken. 6die erteilte Anordnung gilt, 
soweit aus ihrem inhalt nichts anderes hervorgeht, nur für die einmalige durchführung der 
zwangsvollstreckung. 7sie umfasst die erlaubnis zur durchsuchung der Wohnung, falls die 
vollstreckungshandlung eine solche erfordert. 8es besteht keine gesetzliche bestimmung, 
die es dem gerichtsvollzieher ausdrücklich gestattet, eine zur tageszeit in einer Wohnung 
begonnene vollstreckung nach beginn der nachtzeit weiterzuführen. 9daher empfiehlt es 
sich, die Anordnung des richters bei dem Amtsgericht vorsorglich einholen zu lassen, wenn 
zu erwarten ist, dass eine vollstreckung nicht vor beginn der nachtzeit beendet werden kann.

(3) 1bei vollziehung von Aufträgen der steuerbehörde zur nachtzeit sowie an sonntagen 
und allgemeinen feiertagen ist gemäß § 289 Absatz 1 und 2 Ao die schriftliche erlaubnis der 
vollstreckungsbehörde erforderlich. 2Absatz 2 satz 5 gilt entsprechend.

§ 34

unterrichtung des Gläubigers

1der gerichtsvollzieher unterrichtet den gläubiger über die erledigung des Auftrages zur 
zwangsvollstreckung. 2soweit dafür vordrucke amtlich festgestellt sind, hat der gerichts-
vollzieher sie zu benutzen.

i i i .  vo r a u s s e t z u n g e n  d e r  z w a n g s v o l l s t re c k u n g

1. Allgemeines

§ 35

(1) die zwangsvollstreckung ist nur zulässig, wenn folgende voraussetzungen erfüllt sind: 

1. ein schuldtitel zugrunde liegt (§§ 36 bis 41), 
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2. die Ausfertigung des schuldtitels vorschriftsmäßig mit der vollstreckungsklausel verse-
hen ist (vollstreckbare Ausfertigung, §§ 42, 43),

3. vor beginn der zwangsvollstreckung sämtliche urkunden zugestellt sind, welche die 
rechtliche grundlage für die zwangsvollstreckung bilden (§§ 44 bis 46).

(2) vollstreckungstitel nach § 86 Absatz 1 nummer 1 bis 3 famfg bedürfen nur dann der 
vollstreckungsklausel, wenn die vollstreckung nicht durch das gericht erfolgt, das den titel 
erlassen hat (§ 86 Absatz 3 famfg).

(3) die nach § 801 zpo zulässigen landesrechtlichen schuldtitel bedürfen der vollstre-
ckungsklausel, sofern die gesetze des Landes, in dem der titel errichtet ist, nichts anderes 
bestimmen.

(4) 1vollstreckungsbescheide, Arrestbefehle, einstweilige Anordnungen und einstweilige  
verfügungen sind ohne vollstreckungsklausel zur zwangsvollstreckung geeignet. 2eine 
besondere Klausel ist nur nötig, wenn die zwangsvollstreckung für einen anderen als den 
ursprünglichen gläubiger oder gegen einen anderen als den ursprünglichen schuldner erfol-
gen soll (vergleiche §§ 796, 929, 936 zpo, § 53 Absatz 1 famfg). 3pfändungsbeschlüsse 
im fall des § 830 Absatz 1 zpo, überweisungsbeschlüsse nach § 836 Absatz 3 zpo und 
haftbefehle nach § 901 zpo bedürfen ebenfalls keiner vollstreckungsklausel.

(5) 1die zwangsvollstreckung aus einem Kostenfestsetzungsbeschluss, der gemäß § 105 
zpo auf das urteil gesetzt ist, erfolgt auf grund der vollstreckbaren Ausfertigung des urteils. 
2einer besonderen vollstreckungsklausel für den festsetzungsbeschluss bedarf es nicht  
(§ 795a zpo).

2. Schuldtitel

§ 36
Schuldtitel nach der Zivilprozessordnung (ohne ausländische Schuldtitel)

(1) die zwangsvollstreckung findet nach der zpo insbesondere aus folgenden schuldtiteln 
statt:

1. aus endurteilen und vorbehaltsurteilen deutscher gerichte, die rechtskräftig oder für 
vorläufig vollstreckbar erklärt sind (§§ 704, 300, 301, § 302 Absatz 3, § 599 Absatz 3 
zpo),

2. aus Arresten und einstweiligen verfügungen (§§ 922, 928, 936 zpo),

3. aus den in § 794 zpo bezeichneten entscheidungen und vollstreckbaren urkunden.

(2) 1zu den im § 794 Absatz 1 nummer 3 zpo genannten titeln gehören auch entschei-
dungen, gegen welche die beschwerde gegeben wäre, wenn sie von einem gericht erster 
instanz erlassen worden wären. 2beispiele für beschwerdefähige entscheidungen sind:

1. die Anordnung der rückgabe einer sicherheit (§ 109 Absatz 2, § 715 zpo),

2. die Anordnung von zwangsmaßnahmen nach den §§ 887 bis 891 zpo,

3. das zwischenurteil nach § 135 zpo.
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§ 37

Schuldtitel nach dem Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und 
in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

(1) in familiensachen und Angelegenheiten der freiwilligen gerichtsbarkeit, soweit es sich 
nicht um ehesachen und familienstreitsachen handelt, findet die zwangsvollstreckung aus 
folgenden titeln statt:

1. beschlüsse über zwangsmittel nach § 35 famfg;

2. aus wirksamen gerichtlichen beschlüssen nach § 86 Absatz 1 nummer 1 famfg (auch 
einstweilige Anordnungen);

3. aus gerichtlich gebilligten vergleichen nach § 86 Absatz 1 nummer 2 famfg;

4. aus vollstreckungstiteln im sinne des § 794 zpo nach § 86 Absatz 1 nummer 3 famfg 
(vollstreckungstitel im sinne des § 794 zpo sind insbesondere prozessvergleiche (§ 36 
famfg) und bestimmte notarielle urkunden, soweit die beteiligten über den gegen-
stand des verfahrens verfügen können);

5. nach § 371 Absatz 2 famfg aus rechtskräftig bestätigten vereinbarungen über eine 
vorbereitende maßnahme nach § 366 Absatz 1 famfg und rechtskräftig bestätigten 
Auseinandersetzungen nach § 368 famfg;

6. aus rechtskräftig bestätigten dispachen (§ 409 Absatz 2 famfg).

(2) in familienstreitsachen findet die zwangsvollstreckung aus wirksamen beschlüssen  
(§ 120 Absatz 2 famfg in verbindung mit § 116 famfg (auch einstweilige Anordnungen)) 
und Arresten (§ 119 famfg) statt. 

§ 38

Schuldtitel nach anderen Gesetzen

die zwangsvollstreckung findet insbesondere auch statt aus:

 1. vergütungsfestsetzungen nach § 35 Absatz 3, § 85 Absatz 3, § 104 Absatz 6, § 142 
Absatz 6, § 147 Absatz 2, § 258 Absatz 5 und § 265 Absatz 4 Aktg, § 26 Absatz 4 des 
umwandlungsgesetzes (umwg) und nach § 318 Absatz 5 des handelsgesetzbuches 
(hgb);

 2. zuschlagsbeschlüssen im zwangsversteigerungsverfahren (§§ 93, 118, 132 zvg);

 3. für vollstreckbar erklärten vorschuss-, zusatz- und nachschussberechnungen (§§ 105 
bis 115d geng);

 4. entscheidungen in strafsachen, durch die der verfall einer sicherheit ausgesprochen ist 
(§ 124 stpo);

 5. entscheidungen über die entschädigung des verletzten im strafverfahren (§§ 406, 406b 
stpo);

 6. entscheidungen der gerichte in Arbeitssachen (§§ 62, 64 Absatz 7, §§ 85, 87 Absatz 2,  
§ 92 Absatz 2 des Arbeitsgerichtsgesetzes (Arbgg)) und der gerichte der sozialge-
richtsbarkeit (§ 199 des sozialgerichtsgesetzes (sgg));
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 7. gerichtlichen vergleichen, schiedssprüchen und schiedsvergleichen in Arbeitsstreitig-
keiten (§ 54 Absatz 2, §§ 62, 109 Arbgg) sowie Anerkenntnissen und gerichtlichen ver-
gleichen nach § 199 Absatz 1 nummer 3 sgg;

 8. Widerrufbescheiden der entschädigungsbehörden, soweit die entscheidungsformel die 
verpflichtung zur rückzahlung bestimmter beträge enthält (§ 205 des bundesentschä-
digungsgesetzes (beg));

 9. verwaltungsakten nach dem sozialgesetzbuch gemäß § 66 Absatz 4 des zehnten bu-
ches sozialgesetzbuch – sozialverwaltungsverfahren und sozialdatenschutz – (sgb X);

 10. vergleichen vor den einigungsstellen in Wettbewerbssachen (§ 27a Absatz 7 des geset-
zes gegen den unlauteren Wettbewerb (uWg));

 11. vom präsidenten der notarkammer ausgestellten, mit der bescheinigung der vollstreck-
barkeit und dem siegel der notarkammer versehenen zahlungsaufforderungen wegen 
rückständiger beiträge (§ 73 Absatz 2 der bundesnotarordnung (bnoto)) wegen der 
von der notarkammer festgesetzten zwangsgelder (§ 74 Absatz 2 bnoto) oder wegen 
der der notarkammer zukommenden beträge aus notariatsverwaltungen (§ 59 Absatz 
1 satz 3 bnoto); ferner aus von dem präsidenten der notarkasse in münchen und dem 
präsidenten der Ländernotarkasse in Leipzig ausgestellten, mit der bescheinigung der 
vollstreckbarkeit versehenen zahlungsaufforderungen wegen rückständiger Abgaben (§ 
113 Absatz 17 satz 7 bnoto) und festgesetzter zwangsgelder (§ 113 Absatz 18 bnoto);

 12. vom schatzmeister der rechtsanwaltskammer erteilten, mit der bescheinigung der voll-
streckbarkeit versehenen beglaubigten Abschriften der bescheide des vorstandes der 
rechtsanwaltskammer über die festsetzung eines zwangsgeldes (§ 57 Absatz 4 brAo) 
und vom schatzmeister der patentanwaltskammer erteilten, mit der bescheinigung der 
vollstreckbarkeit versehenen beglaubigten Abschriften der bescheide des vorstandes 
der patentanwaltskammer über die festsetzung eines zwangsgeldes (§ 50 Absatz 4 der 
patentanwaltsordnung (pAo));

 13. vom schatzmeister der rechtsanwaltskammer ausgestellten, mit der bescheinigung der 
vollstreckbarkeit versehenen zahlungsaufforderungen wegen rückständiger beiträge  
(§ 84 Absatz 1 brAo) und vom schatzmeister der patentanwaltskammer ausgestellten, 
mit der bescheinigung der vollstreckbarkeit versehenen zahlungsaufforderungen wegen 
rückständiger beiträge (§ 77 Absatz 1 pAo);

 14. vom vorsitzenden der Kammer des Anwaltsgerichts erteilten, mit der bescheinigung 
der rechtskraft versehenen beglaubigten Abschriften der entscheidungsformel über 
die verhängung einer geldbuße und der Kostenfestsetzungsbeschlüsse in verfahren vor 
dem ehrengericht (§ 204 Absatz 3, § 205 Absatz 1 brAo);

 15. Kostenfestsetzungs- und Kostenerstattungsbeschlüssen im die todeserklärungen be-
treffenden verfahren (§ 38 des verschollenheitsgesetzes);

 16. Kostenfestsetzungsbeschlüssen in strafsachen (§ 464b stpo);

 17. gerichtlichen Kostenfestsetzungsbeschlüssen in bußgeldsachen (§ 46 Absatz 1 des ge-
setzes über ordnungswidrigkeiten (oWig) in verbindung mit § 464b stpo);

 18. vergütungsfestsetzungsbeschlüssen nach § 11 des rechtsanwaltsvergütungsgesetzes 
(rvg);
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 19. mit der vollstreckungsklausel versehenen Ausfertigungen der Kostenberechnungen der 
notare und notariatsverwalter (§ 155 der Kostenordnung (Kosto); § 58 Absatz 2 und 3 
bnoto);

 20. den von einer urkundsperson des Jugendamtes beurkundeten verpflichtungen zur er-
füllung von unterhaltsansprüchen nach § 59 Absatz 1 satz 1 nummer 3 oder 4 des 
Achten buches sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe - (sgb viii) in verbindung 
mit § 60 sgb viii;

 21. mit der vollstreckungsklausel versehenen Ausfertigungen von niederschriften und fest-
setzungsbescheiden einer Wasser- und schifffahrtsdirektion (§ 38 des bundeswasser-
straßengesetzes (Wastrg));

 22. niederschriften über eine einigung und festsetzungsbescheiden über entschädigungen 
und ersatzleistungen nach § 52 des bundesleistungsgesetzes;

 23. niederschriften über eine einigung und beschlüssen über Leistungen, geldentschädi-
gungen oder Ausgleichszahlungen nach § 122 des baugesetzbuches (baugb);

 24. niederschriften über eine einigung und entscheidungen über entschädigungsleistungen 
oder sonstige Leistungen nach § 104 des bundesberggesetzes (bbergg);

 25. rechtskräftig bestätigten insolvenzplänen in verbindung mit der eintragung in die tabelle 
(§ 257 inso);

 26. eintragungen in die insolvenztabelle nach § 201 Absatz 2 inso;

 27. beschlüssen über die eröffnung des insolvenzverfahrens (§§ 34, 148 inso);

 28. Auszügen aus dem schuldenbereinigungsplan in verbindung mit dem feststellungsbe-
schluss des insolvenzgerichts nach § 308 Absatz 1 inso.

§ 39

Landesrechtliche Schuldtitel 
(§ 801 zpo)

hat der gerichtsvollzieher zweifel, ob ein landesrechtlicher schuldtitel nach § 801 zpo voll-
streckbar ist, so legt er ihn seiner vorgesetzten dienststelle zur prüfung der vollstreckbarkeit 
vor.

§ 40

Ausländische Schuldtitel, die keiner besonderen Anerkennung bedürfen

(1) 1schuldtitel nach den in § 1 Absatz 1 des Anerkennungs- und vollstreckungsausfüh-
rungsgesetzes (AvAg) genannten zwischenstaatlichen verträgen und europarechtlichen 
verordnungen bedürfen keiner besonderen Anerkennung; sie sind nach der erteilung der 
vollstreckungsklausel durch den vorsitzenden einer Kammer beim Landgericht zur zwangs-
vollstreckung geeignet. 2solange die rechtsbehelfsfrist nach zustellung der entscheidung 
über die zulassung der zwangsvollstreckung noch nicht abgelaufen oder über einen rechts-
behelf noch nicht entschieden ist, darf die zwangsvollstreckung über maßregeln der si-
cherung nicht hinausgehen (§§ 18 folgende AvAg). 3gepfändetes geld ist zu hinterlegen. 
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4der gläubiger kann die zwangsvollstreckung ohne einschränkung fortsetzen, wenn dem 
gerichtsvollzieher ein zeugnis des urkundsbeamten der geschäftsstelle vorgelegt wird, wo-
nach die zwangsvollstreckung unbeschränkt stattfinden darf (§§ 23 folgende AvAg).

(2) 1Aus einem titel, der in einem anderen mitgliedstaat der europäischen union nach der 
verordnung (eg) nr. 805/2004 des europäischen parlaments und des rates vom 21. April 
2004 zur einführung eines europäischen vollstreckungstitels für unbestrittene forderungen 
(Abl. L 143 vom 30.4.2004, s. 15, ber. Abl. L 97 vom 15.4.2005, s. 64, ber. Abl. L 50 vom 
23.2.2008, s. 71) bestätigt worden ist, findet die zwangsvollstreckung statt, ohne dass es 
einer vollstreckungsklausel bedarf (§ 1082 zpo). 2einer deutschen übersetzung bedarf es 
nicht, wenn die bestätigung ausschließlich aus dem nach der verordnung zu verwendenden 
formblatt besteht, welches ausgefüllt (nur durch die eintragung von namen, zahlen und das 
Ankreuzen von Kästchen) und nicht mit weiteren zusätzen versehen ist.

(3) 1Aus für vollstreckbar erklärten europäischen zahlungsbefehlen nach der verordnung 
(eg) nr. 1896/2006 des europäischen parlaments und des rates vom 12. dezember 2006 
zur einführung eines europäischen mahnverfahrens (Abl. L 399 vom 30.12.2006, s. 1, ber. 
Abl. L 46 vom 21.2.2008, s. 52, ber. Abl. L 333 vom 11.12.2008, s. 17), findet die zwangs-
vollstreckung statt (§ 794 Absatz 1 nummer 6 zpo), ohne dass es einer vollstreckungsklau-
sel bedarf (§ 1093 zpo). 2einer deutschen übersetzung bedarf es nicht, wenn die bestä-
tigung ausschließlich aus dem nach der verordnung zu verwendenden formblatt besteht, 
welches ausgefüllt (nur durch die eintragung von namen, zahlen und das Ankreuzen von 
Kästchen) und nicht mit weiteren zusätzen versehen ist.

(4) 1Aus einem titel, der in einem mitgliedsstaat der europäischen union nach der verord-
nung (eg) nr. 861/2007 des europäischen parlaments und des rates vom 11. Juli 2007 zur 
einführung eines europäischen verfahrens für geringfügige forderungen (Abl. L 199 vom 
31.7.2007, s. 1) ergangen ist, findet die zwangsvollstreckung im inland statt, ohne dass es 
einer vollstreckungsklausel bedarf (§ 1107 zpo). 2einer deutschen übersetzung bedarf es 
nicht, wenn die bestätigung ausschließlich aus dem nach der verordnung zu verwendenden 
formblatt besteht, welches ausgefüllt (nur durch die eintragung von namen, zahlen und das 
Ankreuzen von Kästchen) und nicht mit weiteren zusätzen versehen ist.

§ 41

Sonstige ausländische Schuldtitel

(1) 1Ausländische schuldtitel sind zur vollstreckung nur geeignet, wenn ihre vollstreckbar-
keit durch ein deutsches gericht anerkannt ist. 2die Anerkennung erfolgt durch vollstre-
ckungsurteil (§§ 722, 723 zpo) oder durch beschluss (§ 110 famfg).

(2) die zwangsvollstreckung erfolgt allein auf grund des mit der vollstreckungsklausel ver-
sehenen deutschen urteils oder beschlusses, wenn diese den inhalt des zu vollstreckenden 
Anspruchs wiedergeben, sonst auf grund des deutschen urteils oder beschlusses in verbin-
dung mit dem ausländischen titel. 
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(3) Aus einem ausländischen schiedsspruch findet die zwangsvollstreckung ebenfalls nur 
statt, wenn die vollstreckbare Ausfertigung einer entscheidung des deutschen gerichts vor-
gelegt wird, durch die der schiedsspruch für vorläufig vollstreckbar erklärt worden ist. 

(4) 1diese vorschriften gelten nicht, soweit staatsverträge oder rechtsakte der europäi-
schen union etwas anders bestimmen (vergleiche auch § 97 famfg und § 40). 2Wird der 
gerichtsvollzieher beauftragt, aus einem ausländischen titel zu vollstrecken, der nicht den 
erfordernissen der Absätze 1 bis 3 entspricht, und ist er im zweifel, ob die vollstreckung 
zulässig ist, so legt er den vorgang seiner vorgesetzten dienstbehörde vor und wartet ihre 
Weisungen ab.

(5) entscheidungen außerdeutscher rheinschifffahrtsgerichte und außerdeutscher mosel-
schifffahrtsgerichte werden auf grund einer vom rheinschifffahrtsobergericht Köln bezie-
hungsweise einer vom moselschifffahrtsobergericht mit der vollstreckungsklausel ver-
sehenen Ausfertigung vollstreckt (§ 21 des gesetzes über das gerichtliche verfahren in 
binnenschifffahrtssachen).

3. Vollstreckungsklausel

§ 42

Prüfungspflicht des Gerichtsvollziehers

(1) 1der gerichtsvollzieher prüft in jedem falle die notwendigkeit, das vorhandensein, die 
form und den Wortlaut der vollstreckungsklausel. 2soweit die vollstreckung für oder gegen 
andere als im schuldtitel oder der vollstreckungsklausel bezeichnete personen erfolgt, sind 
die besonderheiten nach §§ 727 bis 730 zpo zu beachten.

(2) 1es ist nicht erforderlich, dass die vollstreckungsklausel genau den vom gesetz festge-
legten Wortlaut hat (§ 725 zpo). 2sie muss aber inhaltlich der gesetzlichen fassung entspre-
chen, insbesondere die zwangsvollstreckung als zweck hervorheben und den gläubiger 
ausreichend bezeichnen.

(3) das zeugnis über die rechtskraft (§ 706 zpo) ersetzt die vollstreckungsklausel nicht.

(4) sind in dem schuldtitel oder in der vollstreckungsklausel beschränkungen ausgespro-
chen, etwa hinsichtlich des gegenstandes der zwangsvollstreckung oder des beizutreiben-
den betrags, so darf der gerichtsvollzieher bei seiner vollstreckungstätigkeit die grenzen 
nicht überschreiten, die ihm hierdurch gezogen sind.

(5) ein schuldtitel, in dem als gläubiger oder schuldner ein einzelkaufmann mit seiner fir-
ma bezeichnet ist, ist nicht für oder gegen den jeweiligen firmeninhaber vollstreckbar.

(6) tritt auf seiten des gläubigers die rechtsnachfolge erst nach beginn der zwangsvoll-
streckung ein, so darf die zwangsvollstreckung für den rechtsnachfolger erst fortgesetzt 
werden, wenn die vollstreckungsklausel auf diesen umgeschrieben und dem schuldner zu-
gestellt ist.



454

§ 43

Zuständigkeit für die Erteilung der Vollstreckungsklausel

die vollstreckbare Ausfertigung erteilt: 

1. bei gerichtlichen entscheidungen und vergleichen grundsätzlich der urkundsbeamte der 
geschäftsstelle des gerichts erster instanz; ist der rechtsstreit bei einem höheren ge-
richt anhängig, so ist der urkundsbeamte der geschäftsstelle dieses gerichts zuständig 
(§§ 724, 725 zpo); dies gilt auch für die gerichte für Arbeitssachen und die gerichte der 
sozialgerichtsbarkeit;

2. in den fällen nach § 726 Absatz 1, §§ 727 bis 729, 733, 738, 742, 744, 745 Absatz 2 
und § 749 zpo der rechtspfleger (§ 20 nummer 12 des rechtspflegergesetzes (rpflg)); 
soweit die zuständigkeit durch landesrechtliche bestimmung übertragen wurde, kann 
auch der urkundsbeamte der geschäftsstelle die weitere vollstreckbare Ausfertigung 
nach § 733 zpo erteilen (§ 36b Absatz 1 satz 1 nummer 3 rpflg);

3. in den fällen der §§ 9, 13 Absatz 4 und § 17 Absatz 3 AvAg der urkundsbeamte der 
geschäftsstelle;

4. bei vergleichen vor gütestellen nach § 794 Absatz 1 nummer 1 zpo der urkundsbeam-
te der geschäftsstelle des Amtsgerichts, in dessen bezirk die gütestelle ihren sitz hat, 
soweit nicht nach landesrechtlicher bestimmung der vorsteher der gütestelle zuständig 
ist (§ 797a zpo);

5. bei gerichtlichen urkunden (§ 794 Absatz 1 nummer 5 zpo) der urkundsbeamte der ge-
schäftsstelle des gerichts, das die urkunde verwahrt (§ 797 Absatz 1 zpo); eine weitere 
vollstreckbare Ausfertigung erteilt der rechtspfleger (§ 20 nummer 13 rpflg); soweit 
die zuständigkeit durch landesrechtliche bestimmung übertragen wurde, kann auch 
der urkundsbeamte der geschäftsstelle die weitere vollstreckbare Ausfertigung erteilen  
(§ 36b Absatz 1 satz 1 nummer 4 rpflg);

6. bei notariellen urkunden der notar oder die behörde, welche die urkunde verwahrt  
(§ 797 Absatz 2 zpo). 

4. Zustellung von urkunden vor Beginn der Zwangsvollstreckung

§ 44

Allgemeines

(1) 1vor beginn der zwangsvollstreckung prüft der gerichtsvollzieher, ob dem schuldner 
sämtliche urkunden zugestellt sind, welche die rechtliche grundlage für die zwangsvollstre-
ckung bilden. 2nötigenfalls stellt der gerichtsvollzieher diese urkunden selbst zu.

(2) die zustellung auf betreiben des gläubigers ist entbehrlich, soweit die urkunden zuläs-
sigerweise schon von Amts wegen zugestellt sind und die zustellung dem gerichtsvollzieher 
nachgewiesen wird.

(3) die vollstreckung vor zustellung der entscheidung an den verpflichteten ist zulässig, 
wenn das familiengericht dies angeordnet hat:
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1. bei einstweiligen Anordnungen in gewaltschutzsachen sowie in sonstigen fällen, in de-
nen hierfür ein besonderes bedürfnis besteht (§ 53 Absatz 2 famfg),

2. bei entscheidungen in ehewohnungssachen nach § 200 Absatz 1 nummer 1 famfg  
(§ 209 Absatz 3 famfg),

3. bei entscheidungen in gewaltschutzsachen (§ 216 Absatz 2 famfg).

§ 45

Die zuzustellenden urkunden

(1) 1der schuldtitel muss dem schuldner und den zur duldung der zwangsvollstreckung 
verurteilten personen zugestellt sein. 2dies gilt nicht in den fällen des § 44 Absatz 3 und 
soweit in den §§ 126, 134 und 152 etwas anderes bestimmt ist. 3die vollstreckungsklausel 
braucht nur zugestellt zu werden, wenn

1. sie für oder gegen einen rechtsnachfolger oder für oder gegen eine andere als die ur-
sprüngliche partei erteilt worden ist (zum beispiel erben, nacherben, testamentsvoll-
strecker, übernehmer eines vermögens oder eines handelsgeschäfts, nießbraucher, 
ehegatten, Abkömmlinge),

2. es sich um ein urteil handelt, dessen vollstreckung von dem durch den gläubiger zu 
beweisenden eintritt einer anderen tatsache als einer dem gläubiger obliegenden si-
cherheitsleistung abhängt, so dass die vollstreckungsklausel erst erteilt werden konnte, 
nachdem dieser nachweis geführt war (§ 726 Absatz 1 zpo).

(2) 1ist die vollstreckungsklausel in den in Absatz 1 bezeichneten fällen auf grund öffent-
licher oder öffentlich beglaubigter urkunden erteilt worden, so müssen außer der vollstre-
ckungsklausel auch diese urkunden zugestellt werden (§ 750 Absatz 2 zpo). 2Jedoch be-
darf es keiner zustellung der das rechtsnachfolgeverhältnis beweisenden öffentlichen oder 
öffentlich beglaubigten urkunden, wenn der eigentümer eines grundstücks sich in einer 
urkunde nach § 794 Absatz 1 nummer 5 zpo wegen einer auf dem grundstück lastenden 
hypothek, grundschuld oder rentenschuld der sofortigen zwangsvollstreckung unterwor-
fen hat und der rechtsnachfolger des gläubigers, dem auf grund der rechtsnachfolge eine 
vollstreckbare Ausfertigung der urkunde erteilt ist, im grundbuch als gläubiger eingetra-
gen ist. 3dasselbe gilt, wenn sich der eigentümer wegen der hypothek, grundschuld oder 
rentenschuld der sofortigen zwangsvollstreckung in der Weise unterworfen hat, dass die 
zwangsvollstreckung gegen den jeweiligen eigentümer des grundstücks zulässig sein soll, 
sofern die unterwerfung im grundbuch vermerkt ist und der rechtsnachfolger, gegen den 
die vollstreckungsklausel erteilt ist, im grundbuch als eigentümer eingetragen ist (§§ 799, 
800 zpo).

(3) 1hängt die vollstreckung von einer sicherheitsleistung des gläubigers ab, so muss die 
öffentliche oder öffentlich beglaubigte urkunde, aus der sich die sicherheitsleistung ergibt, 
ebenfalls zugestellt werden (§ 751 Absatz 2 zpo). 2Wird die sicherheitsleistung durch bank-
bürgschaft erbracht, ist dem gegner das original der bürgschaftsurkunde zu übergeben.

(4) 1hat der schuldner zug um zug gegen eine von dem gläubiger zu bewirkende gegen-
leistung zu erfüllen, so müssen auch die öffentlichen oder öffentlich beglaubigten urkunden 
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zugestellt werden, aus denen sich ergibt, dass der schuldner wegen der gegenleistung 
befriedigt oder dass er im Annahmeverzug ist. 2dies gilt nicht, wenn der gerichtsvollzieher 
die gegenleistung selbst anbietet (§ 756 zpo).

§ 46

Zeit der Zustellung in besonderen Fällen

(1) die zwangsvollstreckung aus den folgenden schuldtiteln darf nur beginnen, wenn der 
titel mindestens zwei Wochen vorher zugestellt ist: 

1. aus einem Kostenfestsetzungsbeschluss, der nicht auf das urteil gesetzt ist, aus be-
schlüssen nach § 794 Absatz 1 nummer 4b zpo sowie aus den nach § 794 Absatz 1 
nummer 5 zpo aufgenommenen urkunden;

2. aus Kostenentscheidungen ausländischer gerichte, die auf grund zwischenstaatlicher 
vereinbarungen und der Ausführungsgesetze hierzu für vollstreckbar erklärt wurden,

3. aus den mit der vollstreckungsklausel des notars oder notariatsverwalters versehenen 
Ausfertigungen seiner Kostenberechnungen (§ 155 Kosto, § 58 Absatz 2 und 3 bnoto); 

4. aus der in § 68 nummer 13 aufgeführten, vom schatzmeister der rechtsanwaltskammer 
bzw. patentanwaltskammer ausgestellten vollstreckbaren zahlungsaufforderung (§ 84 
Absatz 2 brAo, § 77 Absatz 2 pAo).

(2) 1die sicherungsvollstreckung nach § 720a zpo darf nur beginnen, wenn das urteil min-
destens zwei Wochen vorher zugestellt wurde. 2im falle des § 750 Absatz 2 zpo gilt dies 
auch für die vollstreckungsklausel und die Abschriften der öffentlichen oder öffentlich be-
glaubigten urkunden, die der vollstreckungsklausel zugrunde liegen (§ 750 Absatz 3 zpo).

(3) die zwangsvollstreckung aus der niederschrift über die einigung nach § 38 des bundes-
wasserstraßengesetzes findet statt, wenn die vollstreckbare Ausfertigung mindestens eine 
Woche vorher zugestellt ist.

5. Außenwirtschaftsverkehr und Devisenverkehr

§ 47

Vollstreckungsbeschränkungen im Außenwirtschaftsverkehr

(1) 1der gerichtsvollzieher hat die vollstreckungsbeschränkungen zu beachten, die sich für 
den Außenwirtschaftsverkehr aus dem Außenwirtschaftsgesetz (AWg) und der Außenwirt-
schaftsverordnung (AWv) ergeben. 2Außenwirtschaftsverkehr ist:

1. der Waren-, dienstleistungs-, Kapital-, zahlungs- und sonstige Wirtschaftsverkehr mit 
fremden Wirtschaftsgebieten,

2. der verkehr mit Auslandswerten und gold zwischen gebietsansässigen (§ 1 Absatz 1 
satz 1, § 4 Absatz 1 nummer 1 und 5 AWg).

(2) 1ist nach den in Absatz 1 satz 1 genannten vorschriften zur Leistung des schuldners 
eine genehmigung erforderlich, so ist die zwangsvollstreckung nur zulässig, wenn und so-
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weit diese genehmigung erteilt ist. 2soweit vermögenswerte nur mit genehmigung erwor-
ben oder veräußert werden dürfen, gilt dies auch für den erwerb und die veräußerung im 
Wege der zwangsvollstreckung (§ 32 Absatz 2 AWg).

(3) eine genehmigung ist nicht erforderlich für die vollziehung von Arresten und einstwei-
ligen verfügungen, die lediglich der sicherung des zugrunde liegenden Anspruchs dienen  
(§ 32 Absatz 1 satz 3 AWg).

(4) 1der gerichtsvollzieher braucht im hinblick auf § 32 Absatz 1 satz 1 und 2 AWg die 
erteilung der genehmigung vom gläubiger vor der vollstreckung nur nachweisen zu lassen, 
wenn vollstreckt werden soll

1. aus einer gerichtlichen entscheidung, die ohne vollstreckungsklausel zur zwangsvoll-
streckung geeignet ist (vergleiche § 35 Absatz 3 bis 5) und den vorbehalt enthält, dass 
die Leistung oder zwangsvollstreckung erst erfolgen darf, wenn die dazu erforderliche 
genehmigung erteilt ist, oder

2. aus einem titel, der gemäß §§ 727 bis 729 zpo auf einen rechtsnachfolger des gläu-
bigers oder des schuldners umgeschrieben ist, sofern der rechtsnachfolger seinen 
Wohnsitz, seinen gewöhnlichen Aufenthalt, den sitz oder den ort der Leitung oder ver-
waltung in einem fremden Wirtschaftsgebiet (vergleiche Absatz 1 satz 2 nummer 1) hat.

2hat der gerichtsvollzieher begründete zweifel, ob zur zwangsvollstreckung eine geneh-
migung nach den in Absatz 1 satz 1 genannten vorschriften erforderlich ist, so gibt er dem 
gläubiger auf, eine solche genehmigung oder eine bescheinigung der Landeszentralbank, 
der obersten Wirtschaftsbehörde des Landes oder der sonst zuständigen stelle beizubrin-
gen, wonach gegen die zwangsvollstreckung keine außenwirtschaftsrechtlichen bedenken 
bestehen. 3die vorlage einer solchen bescheinigung gibt der gerichtsvollzieher dem gläubi-
ger auch dann auf, wenn dieser geltend macht, dass ein im titel enthaltener genehmigungs-
vorbehalt inzwischen gegenstandslos geworden sei.

i v.  z w a n g s v o l l s t re c k u n g  i n  b e s o n d e re n  f ä l l e n

1. Fälle, in denen der Gerichtsvollzieher bestimmte besondere Voraussetzungen 
der Zwangsvollstreckung festzustellen hat

§ 48

Abhängigkeit der Zwangsvollstreckung 
von einer Sicherheitsleistung des Gläubigers 

(§ 751 Absatz 2, § 752 zpo)

(1) 1ist die zwangsvollstreckung von einer sicherheitsleistung des gläubigers abhängig und 
beabsichtigt dieser nur wegen eines bezifferten oder ohne weiteres bezifferbaren teilbetra-
ges einer geldforderung zu vollstrecken, so hat er die entsprechende teilsicherheitsleistung 
nachzuweisen. 2der gerichtsvollzieher prüft, ob die geleistete teilsicherheit für die beantrag-
te teilvollstreckung ausreicht, andernfalls führt er die teilvollstreckung nur in der höhe aus, 
die der teilsicherheit entspricht. 3bei der berechnung ist von der in dem urteil angegebenen 
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gesamtsicherheit (auch bei weiteren teilvollstreckungen) und von dem gesamtbetrag der 
vollstreckungsforderung zur zeit der Auftragserteilung, der sich aus der von dem gläubiger 
vorzulegenden forderungsaufstellung ergibt, auszugehen. 4der gläubiger kann mehrfach 
teilvollstreckung bei nachweis weiterer teilsicherheiten verlangen. 5ist bei einer verurteilung 
zu verschiedenartigen Leistungen die gesamtsicherheit für die geldleistung nicht gesondert 
ausgewiesen, kommt eine teilvollstreckung gegen teilsicherheitsleistung nicht in betracht. 
6die höhe des zulässigen betrages für eine teilvollstreckung errechnet sich wie folgt:

teilsicherheitsleistung x gesamtbetrag der zu vollstreckenden forderung
gesamtsicherheitsleistung

7die höhe einer teilsicherheitsleistung kann wie folgt errechnet werden:

zu vollstreckender teilbetrag x gesamtsicherheitsleistung
gesamtbetrag der zu vollstreckenden forderung

8soweit der gerichtsvollzieher die teilvollstreckung durchführt, vermerkt er dies zusammen 
mit Art, höhe und datum der geleisteten sicherheit und – bei der ersten teilvollstreckung –  
mit dem gesamtbetrag der zu vollstreckenden forderung auf dem titel. 9eine teilvollstre-
ckung ist auch bei einer entsprechenden gegensicherheitsleistung des gläubigers im falle 
des § 711 satz 1 zpo möglich.

(2) von dem nachweis der sicherheitsleistung hat der gerichtsvollzieher abzusehen:

1. wenn die entscheidung rechtskräftig geworden ist und der urkundsbeamte der ge-
schäftsstelle dies auf dem schuldtitel bescheinigt hat,

2. wenn ihm ein vorläufig vollstreckbares berufungsurteil gegen das urteil erster instanz 
vorgelegt wird (§ 708 nummer 10 zpo),

3. wenn ihm die entscheidung eines gerichts vorgelegt wird, durch die gemäß §§ 537, 558 
und 718 zpo die vorläufige vollstreckbarkeit ohne sicherheitsleistung angeordnet wor-
den ist,

4. wenn die sicherungsvollstreckung betrieben wird (§§ 720a, 795 satz 2 zpo).

§ 49

Hinweis bei Sicherungsvollstreckung 
(§§ 720a, 795 satz 2, § 930 zpo)

hat der gläubiger aus einem nur gegen sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbaren urteil 
gemäß § 720a zpo ohne sicherheitsleistung pfänden lassen und erscheint ein Antrag auf 
versteigerung erforderlich, weil die gepfändete sache der gefahr einer beträchtlichen Wert-
minderung ausgesetzt ist oder ihre Aufbewahrung unverhältnismäßig hohe Kosten verursa-
chen würde, so soll der gerichtsvollzieher die beteiligten darauf hinweisen.
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2. Zwangsvollstreckung gegen juristische Personen des öffentlichen Rechts

§ 50

Zwangsvollstreckung gegen den Bund und die Länder sowie 
gegen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 

(§ 882a zpo, § 15 nummer 3 egzpo)

(1) 1in den fällen der zwangsvollstreckung gegen den bund und die Länder sowie gegen 
Körperschaften, Anstalten und stiftungen des öffentlichen rechts mit Ausnahme von ge-
meinden und gemeindeverbänden ist nur der gerichtsvollzieher zuständig, der auf Antrag 
des gläubigers vom vollstreckungsgericht besonders dazu bestimmt worden ist. 2er lässt 
sich vom gläubiger die erstattung der Anzeige nach § 882a Absatz 1 satz 1 zpo und den 
zeitpunkt ihres eingangs bei der zuständigen stelle nachweisen. 3der nachweis ist akten-
kundig zu machen. 4er wird in der regel durch die empfangsbescheinigung zu führen sein, 
die dem gläubiger vom schuldner auszustellen ist.

(2) bei der zwangsvollstreckung wegen einer geldforderung gegen eine gemeinde oder 
einen gemeindeverband beachtet der gerichtsvollzieher, soweit nicht dingliche rechte ver-
folgt werden, die besonderen landesrechtlichen bestimmungen (zum beispiel die gemein-
deordnung oder die Kreisordnung).

3. Zwangsvollstreckung während eines Insolvenzverfahrens

§ 51

(1) der beschluss, durch den ein insolvenzverfahren eröffnet wird, ist ein vollstreckbarer 
titel zugunsten des verwalters auf herausgabe der masse und auf räumung der im besitz 
des schuldners befindlichen räume.

(2) 1eine benennung der zur masse gehörenden gegenstände ist weder für den eröffnungs-
beschluss vorgesehen noch in der vollstreckungsklausel nötig. 2die mit der vollstreckung 
zu erfassenden gegenstände bezeichnet der verwalter in seinem Auftrag an den gerichts-
vollzieher. 3der insolvenzverwalter kann zur sicherung der sachen, die zur insolvenzmasse 
gehören, durch den gerichtsvollzieher siegel anbringen lassen (§ 150 satz 1 inso).

(3) 1Während der dauer eines insolvenzverfahrens finden zwangsvollstreckungen und Ar-
reste zugunsten einzelner insolvenzgläubiger (§ 38 inso) in die insolvenzmasse und in das 
sonstige vermögen des schuldners (§ 89 Absatz 1 inso) nicht statt. 2einen Auftrag zu sol-
chen zwangsvollstreckungen lehnt der gerichtsvollzieher ab. 3hat ein insolvenzgläubiger 
im letzten monat vor dem Antrag auf eröffnung des insolvenzverfahrens oder nach diesem 
Antrag durch zwangsvollstreckung eine sicherung an dem zur insolvenzmasse gehörenden 
vermögen des schuldners erlangt, so wird diese sicherung mit der eröffnung des verfah-
rens unwirksam (§§ 88, 139 inso). 4Wird ein verbraucherinsolvenzverfahren auf Antrag des 
schuldners eröffnet, so beträgt die frist drei monate (§ 312 Absatz 1 satz 3 inso). 5§ 120 
Absatz 2 ist zu beachten.
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(4) 1Während des insolvenzverfahrens ist die zwangsvollstreckung zulässig:

1. wegen der Ansprüche gegen den schuldner, die erst nach der insolvenzeröffnung ent-
standen sind, in das bei Anwendung der §§ 35 bis 37 inso nicht zur insolvenzmasse 
gehörende vermögen,

2. wegen der Ansprüche auf herausgabe von gegenständen, die dem schuldner nicht 
gehören,

3. wegen der forderungen, für die ein recht auf abgesonderte befriedigung besteht, in 
die zur abgesonderten befriedigung dienenden gegenstände (§§ 50, 51 inso), wenn 
der insolvenzverwalter sie nicht in besitz hat sowie im vereinfachten insolvenzverfahren  
(§ 313 Absatz 3 inso),

4. wegen der masseverbindlichkeiten in die masse.
2Abweichend von satz 1 nummer 4 sind für die dauer von sechs monaten seit der eröffnung 
des insolvenzverfahrens zwangsvollstreckungsmaßnahmen wegen masseverbindlichkeiten, 
die nicht durch eine rechtshandlung des insolvenzverwalters begründet sind, unzulässig 
(§ 90 Absatz 1 inso). 3die vollstreckung wegen einer masseverbindlichkeit im sinne des 
§ 209 Absatz 1 nummer 3 inso ist ebenfalls unzulässig, sobald der insolvenzverwalter die 
masseunzulänglichkeit angezeigt hat (§ 210 inso). 4eine zwangsvollstreckung in die masse 
wegen einer sozialplanforderung ist unzulässig (§ 123 Absatz 3 satz 2 inso).

(5) ist dem gerichtsvollzieher die eröffnung des insolvenzverfahrens nicht nachgewiesen 
und auch nicht auf andere Weise, insbesondere über die öffentliche bekanntmachung im 
internet, bekannt geworden, so stellt er – soweit dies ohne verzögerung der zwangsvollstre-
ckung möglich ist – durch nachfrage bei dem zuständigen gericht (§ 3 inso) fest, ob das 
verfahren eröffnet ist.

(6) 1ein ausländisches insolvenzverfahren erfasst auch das im inland befindliche vermögen 
des schuldners (Artikel 102 des einführungsgesetzes zur insolvenzordnung (eginso), Artikel 17  
der verordnung (eg) nr. 1346/2000 des rates vom 29. mai 2000 über insolvenzverfahren 
– Abl. L 160 vom 30.6.2000, s. 1). 2Wird der gerichtsvollzieher beauftragt, in das im inland 
befindliche vermögen des schuldners zu vollstrecken, und ist ihm bekannt, dass im Ausland 
ein insolvenzverfahren gegen den schuldner eröffnet ist, so legt er die Akten seiner vor-
gesetzten dienstbehörde vor und wartet ihre Weisungen ab. 3die bestimmungen des § 47  
bleiben unberührt.

(7) nach Ankündigung der restschuldbefreiung durch das insolvenzgericht (§ 291 inso) 
ist die zwangsvollstreckung zugunsten einzelner insolvenzgläubiger in das vermögen des 
schuldners nicht zulässig, solange nicht die restschuldbefreiung versagt worden ist (§ 294 
Absatz 1, § 299 inso).
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4. Zwangsvollstreckung in einen Nachlass gegen den Erben

§ 52

Zwangsvollstreckung auf Grund eines Schuldtitels gegen den Erblasser, Erben, Nach-
lasspfleger, Nachlassverwalter oder Testamentsvollstrecker

(1) 1eine zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung, die zu Lebzeiten des schuldners 
bereits begonnen hat, ist nach seinem tode ohne Weiteres in den nachlass fortzusetzen, 
und zwar sowohl vor als auch nach der Annahme der erbschaft (§ 779 Absatz 1 zpo). 2die 
vollstreckung ist nicht nur in die gegenstände zulässig, in die sie bereits begonnen hat; sie 
kann vielmehr auf alle gegenstände weiter ausgedehnt werden, die zum nachlass gehören. 
3ist die zuziehung des schuldners zu einer vollstreckungshandlung notwendig, so hat das 
vollstreckungsgericht dem erben auf Antrag des gläubigers einen einstweiligen besonderen 
vertreter zu bestellen, wenn der erbe unbekannt ist oder wenn er die erbschaft noch nicht 
angenommen hat oder wenn es ungewiss ist, ob er die erbschaft angenommen hat (§ 779 
Absatz 2 zpo). 4in diesen fällen darf der gerichtsvollzieher die zwangsvollstreckung erst 
fortsetzen, wenn ein solcher vertreter bestellt ist.

(2) hat die zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung zu Lebzeiten des schuldners noch 
nicht begonnen, so darf sie nur durchgeführt werden, wenn die vollstreckungsklausel des 
schuldtitels gegen den erben, nachlassverwalter, nachlasspfleger oder testamentsvollstre-
cker umgeschrieben ist.

1. 1vor der Annahme der erbschaft kann die vollstreckungsklausel nicht gegen den erben 
umgeschrieben werden, sondern nur gegen einen nachlasspfleger, nachlassverwalter 
oder testamentsvollstrecker (§§ 1958, 1960 Absatz 3, §§ 1961, 1984, 2213 Absatz 2 
bgb). 2die zwangsvollstreckung auf grund einer solchen vollstreckungsklausel ist nur 
in den nachlass zulässig, nicht auch in das übrige vermögen des erben (§ 778 Absatz 1 
zpo). 3ist die Klausel gegen einen testamentsvollstrecker erteilt, so ist die zwangsvoll-
streckung nur in die nachlassgegenstände zulässig, die seiner verwaltung unterliegen  
(§ 749 zpo).

2. 1nach der Annahme der erbschaft kann die vollstreckungsklausel auch gegen den er-
ben umgeschrieben werden. 2Auf grund einer solchen vollstreckbaren Ausfertigung ist 
die zwangsvollstreckung sowohl in den nachlass als auch in das übrige vermögen des 
erben zulässig. 3sind mehrere erben vorhanden, so ist zur zwangsvollstreckung in den 
nachlass bis zu dessen teilung eine gegen sämtliche erben umgeschriebene vollstre-
ckungsklausel erforderlich (§ 747 zpo). 4Wendet der erbe ein, dass er für die nachlass-
verbindlichkeiten nur beschränkt hafte, so ist er auf den Klageweg zu verweisen.

(3) bei der zwangsvollstreckung auf grund eines schuldtitels gegen den erben, nachlass-
pfleger, nachlassverwalter oder testamentsvollstrecker sind vor allem die §§ 747, 748, 778 
und 794 Absatz 2 zpo zu berücksichtigen.
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§ 53

Vorbehalt der Beschränkung der Erbenhaftung 
(§§ 780 bis 785 zpo)

1sind erben unter vorbehalt der beschränkung ihrer haftung verurteilt, so kann der schuldti-
tel ohne rücksicht auf diese beschränkung vollstreckt werden. 2Widerspricht der schuldner 
der pfändung unter berufung auf den vorbehalt der beschränkung seiner haftung, so führt 
der gerichtsvollzieher die pfändung ohne rücksicht auf diesen Widerspruch durch und ver-
weist den schuldner mit seinen einwendungen nach §§ 785 und 767 zpo an das gericht.

5. Zwangsvollstreckung in sonstige Vermögensmassen

§ 54

Zwangsvollstreckung in das Vermögen eines nicht rechtsfähigen Vereins 
(§ 50 Absatz 2, §§ 735, 736 zpo)

(1) 1zur zwangsvollstreckung in das vermögen eines nicht rechtsfähigen vereins genügt ein 
schuldtitel gegen den verein, vertreten durch den vorstand. 2Aus einem solchen schuldtitel 
findet jedoch die zwangsvollstreckung in das in gewahrsam der vereinsmitglieder befindli-
che vereinsvermögen nur statt, soweit sie den gewahrsam als organ des vereins haben.

(2) hat der gläubiger wegen einer vereinsschuld einen schuldtitel gegen alle vereinsmitglie-
der erwirkt, so erfolgt die zwangsvollstreckung nach den bestimmungen über die vollstre-
ckung gegen die gesellschaft bürgerlichen rechts (§ 55).

§ 55

Zwangsvollstreckung 
in das Gesellschaftsvermögen einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) 

(§ 736 zpo)

1zur zwangsvollstreckung in das gesellschaftsvermögen einer nach §§ 705 bis 740 bgb 
begründeten gesellschaft bürgerlichen rechts (gbr) ist entweder ein schuldtitel gegen die 
gesellschaft als solche oder gegen jeden einzelnen gesellschafter erforderlich. 2die verur-
teilung aller einzelnen gesellschafter muss nicht in einem einzigen urteil erfolgen. 3der titel 
gegen die gesellschaft als solche muss nicht die namentliche bezeichnung aller gesell-
schafter enthalten. 4die gesellschaft kann unter einem eigenen namen verurteilt werden. 
5Aus einem schuldtitel, in dem nur die gesellschaft unter ihrem eigenen namen verurteilt 
worden ist, kann nicht in das privatvermögen der gesellschafter vollstreckt werden.
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§ 56

Zwangsvollstreckung in das Gesellschaftsvermögen 
einer offenen Handelsgesellschaft (OHG) oder einer Kommanditgesellschaft (KG) 

(§ 124 Absatz 2, § 129 Absatz 4, § 161 Absatz 2 hgb)

1zur zwangsvollstreckung in das gesellschaftsvermögen einer offenen handelsgesellschaft 
(ohg) oder einer Kommanditgesellschaft (Kg) ist ein schuldtitel gegen die gesellschaft er-
forderlich. 2die verurteilung sämtlicher gesellschafter genügt nicht. 3Andererseits findet aus 
einem schuldtitel gegen die gesellschaft die zwangsvollstreckung in das privatvermögen 
der gesellschafter nicht statt.

§ 57

Zwangsvollstreckung in ein Vermögen, an dem ein Nießbrauch besteht 
(§§ 737, 738 zpo)

(1) 1bei dem nießbrauch an einem vermögen ist wegen der verbindlichkeiten des bestel-
lers, die vor der bestellung des nießbrauchs entstanden sind, die zwangsvollstreckung in 
die dem nießbrauch unterliegenden gegenstände ohne rücksicht auf den nießbrauch zu-
lässig, wenn der besteller zur Leistung und der nießbraucher zur duldung der zwangs-
vollstreckung verurteilt ist. 2dasselbe gilt bei dem nießbrauch an einer erbschaft für die 
nachlassverbindlichkeiten (§ 737 zpo). 3§ 794 Absatz 2 zpo ist zu berücksichtigen.

(2) ist der nießbrauch an einem vermögen oder an einer erbschaft bestellt worden, nach-
dem die schuld des bestellers oder des erblassers rechtskräftig festgestellt war, so muss 
der schuldtitel zum zweck der zwangsvollstreckung in die dem nießbrauch unterworfenen 
gegenstände auch mit der vollstreckungsklausel gegen den nießbraucher versehen sein  
(§ 738 zpo).

v.  ve r h a l t e n  b e i  d e r  z w a n g s v o l l s t re c k u n g

§ 58

Allgemeines

(1) 1bei der zwangsvollstreckung wahrt der gerichtsvollzieher neben dem interesse des 
gläubigers auch das des schuldners, soweit dies ohne gefährdung des erfolgs der zwangs-
vollstreckung geschehen kann. 2er vermeidet jede unnötige schädigung oder ehrenkrän-
kung des schuldners und die erregung überflüssigen Aufsehens. 3er ist darauf bedacht, 
dass nur die unbedingt notwendigen Kosten und Aufwendungen entstehen.

(2) Auf etwaige Wünsche des gläubigers oder des schuldners hinsichtlich der Ausführung 
der zwangsvollstreckung nimmt der gerichtsvollzieher rücksicht, soweit es ohne überflüs-
sige Kosten und schwierigkeiten und ohne beeinträchtigung des zwecks der vollstreckung 
geschehen kann.
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§ 59

Leistungsaufforderung an den Schuldner

(1) 1vor beginn der zwangsvollstreckung setzt der gerichtsvollzieher den schuldner über 
die bevorstehende zwangsvollstreckung nicht in Kenntnis. 2die vorschriften des § 802f Ab-
satz 1 satz 1 zpo, des § 128 Absatz 2 und § 145 Absatz 1 satz 2 bleiben hiervon unberührt. 
3Jedoch kann der gerichtsvollzieher einen schuldner vor der vornahme einer zwangsvoll-
streckung unter hinweis auf die Kosten der zwangsvollstreckung auffordern, binnen kurzer 
frist zu leisten oder den Leistungsnachweis zu erbringen, wenn die Kosten der zwangsvoll-
streckung in einem missverhältnis zu dem Wert des vollstreckungsgegenstandes stehen 
würden und der gerichtsvollzieher mit gutem grund annehmen kann, dass der schuldner 
der Aufforderung entsprechen wird.

(2) 1zu beginn der zwangsvollstreckung fordert der gerichtsvollzieher den schuldner zur 
freiwilligen Leistung auf, sofern er ihn antrifft. 2trifft er nicht den schuldner, aber eine er-
wachsene person an, so weist er sich zunächst nur mit seinem dienstausweis aus und 
befragt die person, ob sie über das geld des schuldners verfügen darf oder aus eigenen 
mitteln zahlungen für den schuldner bewirken möchte; bejaht die person die frage, fordert 
er sie zur freiwilligen Leistung auf.

§ 60

Annahme und Ablieferung der Leistung

(1) 1der gerichtsvollzieher ist verpflichtet, die ihm angebotene Leistung oder teilleistung an-
zunehmen und den empfang zu bescheinigen. 2Leistungen, die ihm unter einer bedingung 
oder einem vorbehalt angeboten werden, weist er zurück. 3Wird der Anspruch des gläubi-
gers aus dem schuldtitel einschließlich aller nebenforderungen und Kosten durch freiwilli-
ge oder zwangsweise Leistung an den gerichtsvollzieher vollständig gedeckt, so übergibt 
der gerichtsvollzieher dem schuldner die vollstreckbare Ausfertigung nebst einer Quittung  
(§ 757 zpo). 4Leistet der schuldner durch übergabe eines bar- oder verrechnungsschecks, 
ist Absatz 3 satz 3 und Absatz 5 zu beachten. 5bei einer teilweisen Leistung ist diese auf 
der vollstreckbaren Ausfertigung zu vermerken und dem schuldner lediglich eine Quittung 
zu erteilen. 6die empfangene Leistung oder den dem gerichtsvollzieher-dienstkonto gut-
geschriebenen gegenwert des schecks liefert der gerichtsvollzieher unverzüglich an den 
gläubiger ab, sofern dieser nichts anderes bestimmt hat. 7verlangt der als gläubigervertreter 
tätige prozessbevollmächtigte oder eine dritte person die herausgabe der Leistung, muss 
sie dem gerichtsvollzieher eine geldempfangsvollmacht vorlegen.

(2) 1ist dem schuldner im schuldtitel nachgelassen, die zwangsvollstreckung durch eine 
ersatzleistung abzuwenden, so nimmt der gerichtsvollzieher diese Leistung an. 2im übrigen 
darf er ersatzleistungen, die ihm der schuldner an erfüllungs statt oder erfüllungshalber 
anbietet, nur annehmen, wenn ihn der gläubiger hierzu ermächtigt hat.

(3) 1die übergabe und die person des empfängers des schuldtitels sind aktenkundig zu 
machen. 2hat der schuldner unmittelbar an den gläubiger oder dessen vertreter oder pro-
zessbevollmächtigten vollständig geleistet, so darf der gerichtsvollzieher dem schuldner 
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die vollstreckbare Ausfertigung erst nach zustimmung des Auftraggebers übergeben. 3bei 
entgegennahme von schecks ist dem schuldner die vollstreckbare Ausfertigung erst auszu-
händigen, wenn der scheckbetrag dem dienstkonto des gerichtsvollziehers gutgeschrieben 
ist oder wenn der Auftraggeber der Aushändigung zustimmt.

(4) 1eine nur teilweise Leistung vermerkt der gerichtsvollzieher auf dem schuldtitel. in die-
sem fall ist der titel dem schuldner nicht auszuhändigen. 2Wegen des restbetrags ist die 
zwangsvollstreckung fortzusetzen, sofern sich aus dem Auftrag nichts anderes ergibt.

(5) 1bar- und verrechnungsschecks darf der gerichtsvollzieher auch ohne ermächtigung 
des gläubigers erfüllungshalber annehmen. 2in diesem fall hat er die vollstreckungsmaß-
nahmen in der regel auftragsgemäß durchzuführen; die auf die verwertung gepfändeter ge-
genstände gerichteten maßnahmen sind jedoch in der regel erst vorzunehmen, wenn fest-
steht, dass der scheck nicht eingelöst wird. 3der gerichtsvollzieher erteilt dem schuldner 
eine Quittung über die entgegennahme des schecks. 4schecks hat der gerichtsvollzieher, 
sofern der gläubiger keine andere Weisung erteilt hat, unverzüglich dem Kreditinstitut, das 
sein dienstkonto führt, einzureichen mit dem ersuchen, den gegenwert dem dienstkonto  
gutzuschreiben. 5verlangt der schuldner ausdrücklich, dass der gerichtsvollzieher den 
scheck an den gläubiger weitergibt, ist dies im protokoll zu vermerken; der scheck sowie 
der titel sind – falls die vollstreckung nicht fortgesetzt wird – dem gläubiger zu übermitteln. 
6der gerichtsvollzieher belehrt den schuldner über dessen Anspruch auf herausgabe des 
titels bei vollständiger befriedigung des gläubigers sowie über die gefahr weiterer vollstre-
ckungsmaßnahmen, die mit der Aushändigung des titels an den gläubiger verbunden ist. 
7belehrung und Weitergabe des schecks an den gläubiger sind aktenkundig zu machen.

§ 61

Durchsuchung 
(§ 758 Absatz 1 und 2, § 758a zpo, § 91 famfg)

(1) 1der gerichtsvollzieher ist befugt, die Wohnung und die behältnisse des schuldners zu 
durchsuchen, wenn dieser in die durchsuchung einwilligt; dies ist im protokoll zu vermerken. 
2zur Wohnung gehören alle räumlichkeiten, die den häuslichen oder beruflichen zwecken 
ihres inhabers dienen, insbesondere die eigentliche Wohnung, ferner Arbeits-, betriebs- und 
andere geschäftsräume, dazugehörige nebenräume sowie das angrenzende befriedete be-
sitztum (hofraum, hausgarten).

(2) 1gestattet der schuldner die durchsuchung nicht, so ist er vom gerichtsvollzieher nach 
den gründen zu befragen, die er gegen eine durchsuchung geltend machen will. 2seine er-
klärungen sind ihrem wesentlichen inhalt nach im protokoll festzuhalten. 3der gerichtsvoll-
zieher belehrt den schuldner zugleich, dass er aufgrund der durchsuchungsverweigerung 
zur Abgabe der vermögensauskunft nach § 807 Absatz 1 nummer 1 zpo verpflichtet ist, 
sofern ein entsprechender Antrag des gläubigers vorliegt, dass er deren sofortiger Abnahme 
jedoch widersprechen kann. 4die belehrung vermerkt er im protokoll.

(3) 1es ist sache des gläubigers, die richterliche durchsuchungsanordnung zu erwirken. 
2die durchsuchungsanordnung erteilt der richter bei dem Amtsgericht, in dessen bezirk 
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die durchsuchung erfolgen soll. 3der gerichtsvollzieher übersendet dem gläubiger die voll-
streckungsunterlagen und eine Abschrift des protokolls; ein Antrag auf übersendung des 
protokolls ist zu unterstellen.

(4) Auch ohne eine richterliche Anordnung darf der gerichtsvollzieher die Wohnung des 
schuldners durchsuchen, wenn die verzögerung, die mit der vorherigen einholung einer sol-
chen Anordnung verbunden ist, den erfolg der durchsuchung gefährden würde.

(5) die durchsuchungsanordnung ist bei der zwangsvollstreckung vorzuzeigen und in dem 
protokoll zu erwähnen.

(6) 1trifft der gerichtsvollzieher bei einem vollstreckungsversuch keine person in der Woh-
nung des schuldners an, so vermerkt er dies in den Akten und verfährt im übrigen, wenn 
er den schuldner wiederholt nicht angetroffen hat, nach den bestimmungen der Absätze 3 
bis 4. 2Liegt ein kombinierter Auftrag gemäß § 807 zpo vor, stimmt der gerichtsvollzieher 
im falle des wiederholten nichtantreffens des schuldners das weitere vorgehen mit dem 
gläubiger ab, sofern der Auftrag nicht bereits für diesen fall bestimmte vorgaben enthält. 
3er soll die Wohnung in der regel erst dann gewaltsam öffnen, wenn er dies dem schuldner 
schriftlich angekündigt hat. 4die Ankündigung soll hinweise auf § 758 zpo und § 288 des 
strafgesetzbuchs (stgb), auf die durchsuchungsanordnung sowie eine zahlungsaufforde-
rung enthalten.

(7) die Absätze 1 bis 6 gelten entsprechend, wenn die Wohnung wegen der herausgabe 
beweglicher sachen oder zur vollstreckung von Anordnungen nach § 1 Absatz 1 nummer 2a  
der Justizbeitreibungsordnung (Jbeitro) einschließlich der Wegnahme des führerscheins 
durchsucht werden soll.

(8) dagegen ist eine richterliche durchsuchungsanordnung für die räumung einer Wohnung 
und die verhaftung einer person auf grund eines richterlichen haftbefehls nicht erforderlich; 
gleiches gilt für die spätere Abholung gepfändeter, im gewahrsam des schuldners belasse-
ner sachen, wenn bereits für die pfändung eine durchsuchungsanordnung vorgelegen hatte. 

(9) 1Liegt eine richterliche durchsuchungsanordnung vor, können auch alle weiteren dem 
gerichtsvollzieher vorliegenden Aufträge gleichzeitig vollstreckt werden, wenn die vollstre-
ckung wegen dieser Aufträge keine zusätzlichen weitergehenden maßnahmen (durchsu-
chung anderer räume und behältnisse) erfordert, die zwangsläufig zu einem längeren ver-
weilen des gerichtsvollziehers in den räumen des schuldners führen. 2Anderenfalls bedarf 
es gesonderter richterlicher durchsuchungsanordnungen.

(10) 1die Kleider und taschen des schuldners darf der gerichtsvollzieher durchsuchen. 2ei-
ner besonderen Anordnung des richters bedarf es nur dann, wenn die durchsuchung in der 
Wohnung des schuldners gegen dessen Willen erfolgen soll. 3die Absätze 1 bis 5 finden 
entsprechende Anwendung. 4die durchsuchung einer weiblichen person lässt der gerichts-
vollzieher durch eine zuverlässige weibliche hilfsperson durchführen. 5die durchsuchung ei-
ner männlichen person ist durch eine zuverlässige männliche hilfskraft durchzuführen, wenn 
eine gerichtsvollzieherin vollstreckt.

(11) 1personen, die gemeinsam mit dem schuldner die Wohnung bewohnen, haben die 
durchsuchung zu dulden, wenn diese gegen den schuldner zulässig ist. 2trotz dieser grund-
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sätzlichen duldungspflicht hat der gerichtsvollzieher besondere persönliche umstände der 
mitbewohner, wie zum beispiel eine offensichtliche oder durch ärztliches zeugnis nachge-
wiesene akute erkrankung oder eine ernsthafte gefährdung ihrer gesundheit zur vermei-
dung unbilliger härten zu berücksichtigen und danach in Ausnahmefällen auch die durchsu-
chung zu unterlassen.

(12) für eine durchsuchung zur vollstreckung von entscheidungen über die herausgabe 
von personen und die regelung des umgangs gilt § 156.

§ 62

Widerstand gegen die Zwangsvollstreckung und Zuziehung von Zeugen 
(§ 758 Absatz 3, § 759 zpo, § 90 famfg)

(1) findet der gerichtsvollzieher Widerstand, so darf er unbeschadet der regelung des § 61 
gewalt anwenden und zu diesem zweck polizeiliche unterstützung anfordern (§ 758 Absatz 
3 zpo).

(2) 1der gerichtsvollzieher muss zu einer vollstreckungshandlung zwei erwachsene perso-
nen oder einen gemeinde- oder polizeibeamten als zeugen zuziehen (§ 759 zpo), wenn

1. Widerstand geleistet wird,

2. bei einer vollstreckungshandlung in der Wohnung des schuldners weder der schuldner 
selbst noch eine zur familie gehörige oder in seiner familie beschäftigte erwachsene 
person gegenwärtig ist.

2Als zeugen sollen unbeteiligte und geeignet erscheinende personen ausgewählt werden, 
die möglichst am ort der vollstreckung oder in dessen nähe wohnen sollen. 3die zeugen 
haben das protokoll mit zu unterschreiben (vergleiche § 63 Absatz 3). 4den zeugen ist auf 
verlangen eine angemessene entschädigung zu gewähren. 5die entschädigung richtet sich 
nach den bestimmungen des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes (Jveg).

(3) Widerstand im sinne dieser bestimmungen ist jedes verhalten, das geeignet ist, die 
Annahme zu begründen, die zwangsvollstreckung werde sich nicht ohne gewaltanwendung 
durchführen lassen.

(4) für die Anwendung unmittelbaren zwangs zur vollstreckung von entscheidungen über 
die herausgabe von personen und die regelung des umgangs gilt § 156.

v i .  p ro t o k o l l

§ 63

(§§ 762, 763 zpo)

(1) 1der gerichtsvollzieher muss über jede vollstreckungshandlung ein protokoll nach 
den vorschriften der §§ 762 und 763 zpo aufnehmen; dies gilt auch für versuchte voll-
streckungshandlungen und vorbereitende tätigkeiten. 2vollstreckungshandlungen sind alle 
handlungen, die der gerichtsvollzieher zum zweck der zwangsvollstreckung vornimmt, 
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auch das betreten der Wohnung des schuldners und ihre durchsuchung, die Aufforderung 
zur zahlung (§ 59 Absatz 2) und die Annahme der zahlung, die nachträgliche Wegschaffung 
der gepfändeten sachen und ihre verwertung. 3das protokoll muss den gang der vollstre-
ckungshandlung unter hervorhebung aller wesentlichen vorgänge angeben. 4die zur voll-
streckungshandlung gehörenden Aufforderungen und mitteilungen des gerichtsvollziehers 
und die erklärungen des schuldners oder eines anderen beteiligten sind vollständig in das 
protokoll aufzunehmen (zum beispiel das vorbringen des schuldners zur glaubhaften darle-
gung seiner ratenzahlungsfähigkeit nach § 802b zpo). 5ist die zwangsvollstreckung von ei-
ner zug um zug zu bewirkenden gegenleistung abhängig, beurkundet der gerichtsvollzieher 
das Angebot und die erklärung des schuldners in dem pfändungsprotokoll oder in einem 
besonderen protokoll (§§ 756, 762, 763 zpo).

(2) 1der schuldtitel, auf grund dessen vollstreckt wird, ist genau zu bezeichnen. 2bleibt 
die vollstreckung ganz oder teilweise ohne erfolg, so muss das protokoll erkennen lassen, 
dass der gerichtsvollzieher alle zulässigen mittel versucht hat, dass aber kein anderes er-
gebnis zu erreichen war. 3bei dem erheblichen interesse des gläubigers an einem erfolg 
der zwangsvollstreckung darf der gerichtsvollzieher die vollstreckung nur nach sorgfältiger 
prüfung ganz oder teilweise als erfolglos bezeichnen.

(3) 1das protokoll ist im unmittelbaren Anschluss an die vollstreckungshandlungen und an 
ort und stelle aufzunehmen. 2Werden Abweichungen von dieser regel notwendig, so sind 
die gründe hierfür im protokoll anzugeben. 3das protokoll ist auch von den nach § 759 zpo 
zugezogenen zeugen zu unterschreiben (§ 762 nummer 3 und 4 zpo). 4nimmt das geschäft 
mehrere tage in Anspruch, so ist das protokoll an jedem tage abzuschließen und zu unter-
zeichnen.

(4) 1im übrigen sind die allgemeinen bestimmungen über die beurkundungen des gerichts-
vollziehers zu beachten (vergleiche § 7). 2der dienststempelabdruck braucht dem protokoll 
nicht beigefügt zu werden.

(5) 1Kann der gerichtsvollzieher die zur vollstreckungshandlung gehörenden Aufforderun-
gen und sonstigen mitteilungen nicht mündlich ausführen, so übersendet er demjenigen, 
an den die Aufforderung oder mitteilung zu richten ist, eine Abschrift des protokolls durch 
gewöhnlichen brief. 2der gerichtsvollzieher kann die Aufforderung oder mitteilung auch un-
ter entsprechender Anwendung der §§ 191 und 178 bis 181 zpo zustellen. 3er wählt die 
zustellung jedoch nur, wenn andernfalls ein sicherer zugang nicht wahrscheinlich ist. 4die 
befolgung dieser vorschriften muss im protokoll vermerkt sein. 5bei der übersendung durch 
die post bedarf es keiner weiteren beurkundung als dieses vermerks. 6eine öffentliche zu-
stellung findet nicht statt.

(6) sofern nichts anderes vorgeschrieben ist, darf der gerichtsvollzieher Abschriften von 
protokollen nur auf ausdrücklichen Antrag erteilen.
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v i i .  e i n s t e l l u n g ,  b e s c h r ä n k u n g ,  A u f h e b u n g 
u n d  A u f s c h u b  d e r  z w a n g s v o l l s t re c k u n g

§ 64
Einstellung, Beschränkung 

und Aufhebung der Zwangsvollstreckung in anderen Fällen 
(§§ 753, 775 bis 776 zpo)

(1) der gerichtsvollzieher muss die getroffenen zwangsvollstreckungsmaßnahmen aufhe-
ben oder die zwangsvollstreckung einstellen oder beschränken, wenn ihn der gläubiger 
hierzu anweist.

(2) 1durch den Widerspruch des schuldners oder dritter personen darf er sich von der 
durchführung der zwangsvollstreckung nicht abhalten lassen (§ 61 bleibt hiervon unberührt). 
2nur in den fällen der §§ 775 und 776 zpo hat er die zwangsvollstreckung von Amts we-
gen einzustellen oder zu beschränken. 3in den fällen des § 775 nummer 1 und 3 zpo sind 
zugleich die bereits erfolgten vollstreckungsmaßregeln aufzuheben.

(3) der gerichtsvollzieher hat hierbei folgendes zu beachten:

1. 1er hat die vollstreckbarkeit der vorgelegten entscheidung zu prüfen, wenn sie nicht 
schon in form einer vollstreckbaren Ausfertigung vorgelegt wird. 2vollstreckbar ist eine 
entscheidung, wenn sie für vorläufig vollstreckbar erklärt oder wenn sie mit dem zeugnis 
der rechtskraft versehen ist (§ 706 zpo); es ist nicht erforderlich, dass die entscheidung 
mit der vollstreckungsklausel versehen oder nach § 750 zpo zugestellt ist. 3urteile, die 
in der revisionsinstanz erlassen sind, sind auch ohne zeugnis als rechtskräftig anzuse-
hen, es sei denn, dass es sich um versäumnisurteile handelt. 4eine in der beschwerde-
instanz erlassene entscheidung sowie eine entscheidung, durch die ein vorläufig voll-
streckbares urteil oder dessen vorläufige vollstreckbarkeit aufgehoben wird, ist in jedem 
fall geeignet, die einstellung der zwangsvollstreckung zu begründen.

2. 1im fall der einstweiligen einstellung der vollstreckung ist es nicht erforderlich, dass 
die gerichtliche entscheidung rechtskräftig oder vorläufig vollstreckbar ist. 2bei einer 
einstellung auf unbestimmte zeit ist der schuldtitel zurückzugeben und der Antrag des 
gläubigers auf fortsetzung der vollstreckung abzuwarten, es sei denn, dass mit der 
alsbaldigen fortsetzung der zwangsvollstreckung zu rechnen ist.

(4) 1die für urteile getroffenen bestimmungen finden auf die sonstigen schuldtitel entspre-
chende Anwendung (§ 795 zpo). 2die einstellung der vollstreckung aus einem titel hat von 
selbst auch dieselbe Wirkung für einen auf dem titel beruhenden Kostenfestsetzungsbe-
schluss.

(5) 1die einstellung oder beschränkung sowie gegebenenfalls die Aufhebung der zwangs-
vollstreckung ist – sofern sie nicht bei der vollstreckungshandlung erfolgt und in dem über 
die vollstreckungshandlung aufzunehmenden protokoll zu erwähnen ist – unter genauer be-
zeichnung der zugrunde liegenden schriftstücke zu den vollstreckungsakten zu vermerken. 
2der gläubiger ist von der einstellung, beschränkung oder Aufhebung von vollstreckungs-
maßregeln unverzüglich zu benachrichtigen. 3besteht die gefahr einer beträchtlichen Wert-
verringerung oder unverhältnismäßiger Kosten der Aufbewahrung der gepfändeten sachen, 
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so soll der gerichtsvollzieher die beteiligten darauf aufmerksam machen und dies in den 
Akten vermerken.

(6) 1ohne die voraussetzungen der §§ 775 und 776 zpo darf der gerichtsvollzieher nur 
dann die zwangsvollstreckung einstellen oder durchgeführte vollstreckungsmaßnahmen 
aufheben, wenn es besonders bestimmt ist (vergleiche § 60 Absatz 2 und 5, §§ 75, 95 Ab-
satz 4, § 103 Absatz 4). 2ein entscheidungsrecht darüber, ob er die zwangsvollstreckung 
aufschieben darf, steht ihm nur in den gesetzlich bestimmten fällen zu (vergleiche § 65). 
3der gerichtsvollzieher weist deshalb einen beteiligten, der den Aufschub, die einstellung 
oder die Aufhebung der zwangsvollstreckung begehrt, auf die zulässigen rechtsbehelfe hin. 

(7) für die Akten- und Listenführung gelten die vorschriften der gerichtsvollzieherordnung 
über die behandlung und überwachung ruhender vollstreckungsaufträge.

§ 65

Aufschub von Vollstreckungsmaßnahmen 
zur Erwirkung der Herausgabe von Sachen 

(§ 765a Absatz 2 zpo)

(1) der gerichtsvollzieher kann eine maßnahme zur erwirkung der herausgabe von sachen 
(§§ 127 bis 132) gemäß § 765a Absatz 2 zpo aufschieben.

(2) 1schiebt der gerichtsvollzieher die zwangsvollstreckung auf, so weist er den schuld-
ner darauf hin, dass die vollstreckung nach Ablauf einer Woche durchgeführt wird, falls der 
schuldner bis dahin keine einstellung durch das vollstreckungsgericht erwirkt hat. 2er be-
lehrt den schuldner zugleich über die strafrechtlichen folgen einer vollstreckungsvereitelung 
(§ 288 stgb).

v i i i .  p r ü f u n g s - u n d  m i t t e i l u n g s p f l i c h t e n 
b e i  d e r  We g n a h m e  u n d  We i t e rg a b e  v o n  Wa f f e n  u n d  m u n i t i o n

§ 66

(1) 1hat der gerichtsvollzieher schusswaffen, munition oder diesen gleichstehende gegen-
stände in besitz genommen und will er sie dem gläubiger oder einem dritten übergeben, so 
prüft er, ob der erwerb erlaubnis- oder anmeldepflichtig ist. 2ist dies zweifelhaft, überlässt er 
die gegenstände erst dann, wenn die zuständige verwaltungsbehörde dies für unbedenklich 
erklärt hat.

(2) 1ist der erwerb erlaubnis- oder anmeldepflichtig, so zeigt er die beabsichtigte übergabe 
der zuständigen verwaltungsbehörde unverzüglich an. 2in der Anzeige bezeichnet er:

1. den früheren inhaber und den empfänger der schusswaffe, der munition oder des 
gleichstehenden gegenstandes mit namen und Anschrift,

2. Art (gegebenenfalls fabrikat und nummer) und Kaliber der Waffe, der munition oder des 
gleichstehenden gegenstandes.
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3die Waffe, munition oder die ihnen gleichstehenden gegenstände händigt er erst einen 
monat nach dieser Anzeige an den gläubiger oder dritten aus; hierauf weist er in der An-
zeige hin.

(3) Örtlich zuständig ist die behörde, in deren bezirk derjenige, dem der gerichtsvollzieher 
den gegenstand aushändigen will, seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder bei fehlen eines 
gewöhnlichen Aufenthalts seinen jeweiligen Aufenthalt hat.

B. Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen

i .  A l l g e m e i n e  vo r s c h r i f t e n

§ 67

Begriff der Geldforderung

(1) 1geldforderung ist jede forderung, die auf Leistung einer bestimmten Wertgröße in geld 
gerichtet ist. 2geldforderungen im sinne des vollstreckungsrechts sind auch die haftungs-
ansprüche für geldleistungen, zum beispiel die Ansprüche im fall der verurteilung zur dul-
dung der zwangsvollstreckung.

(2) sollen stücke einer bestimmten münzsorte oder bestimmte Wertzeichen geleistet wer-
den (geldsortenschuld), so erfolgt die zwangsvollstreckung nach den vorschriften über die 
herausgabe beweglicher sachen (§§ 884, 883 Absatz 1 zpo).

§ 68

Zügige und gütliche Erledigung 
des Zwangsvollstreckungsverfahrens; Einziehung von Teilbeträgen 

(§ 802b zpo)

(1) 1der gerichtsvollzieher soll in jeder Lage des verfahrens auf eine gütliche erledigung 
bedacht sein. 2hat der gläubiger seine einwilligung zu der einräumung einer zahlungsfrist 
oder der tilgung durch teilleistungen (ratenzahlung) von bedingungen abhängig gemacht, 
ist der gerichtsvollzieher daran gebunden. 3setzt der gerichtsvollzieher nach § 802b Ab-
satz 2 satz 2 zpo einen ratenzahlungsplan fest, belehrt er den schuldner darüber, dass 
der plan hinfällig wird und der damit verbundene vollstreckungsaufschub endet, sobald der 
gläubiger widerspricht und der gerichtsvollzieher den schuldner, nachdem der gläubiger 
widersprochen hat, über dessen Widerspruch unterrichtet hat oder sobald der schuldner mit 
einer festgesetzten zahlung ganz oder teilweise länger als zwei Wochen in rückstand gerät 
(§ 802b Absatz 3 satz 2 und 3 zpo). 4die tilgungsfrist soll in der regel zwölf monate nicht 
übersteigen; in einzelfällen kann der gerichtsvollzieher nach pflichtgemäßem ermessen eine 
längere frist bestimmen. 5die frist beginnt mit der mitteilung des gewährten Aufschubs an 
den schuldner.
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(2) 1bestimmt der gerichtsvollzieher unter den voraussetzungen des § 802b Absatz 2 zpo 
und des Absatzes 1 eine zahlungsfrist oder setzt er einen ratenzahlungsplan fest, hat er 

1. die konkreten zahlungstermine,

2. die höhe der zahlungen oder teilzahlungen,

3. den zahlungsweg,

4. die gründe, die der schuldner zur glaubhaftmachung der erfüllung der vereinbarung 
vorbringt, sowie

5. die erfolgte belehrung über die in § 802b Absatz 3 satz 2 und 3 zpo getroffenen rege-
lungen

zu protokollieren. 2der gerichtsvollzieher hat die gründe, aus denen er die einräumung einer 
zahlungsfrist oder die einziehung von raten ablehnt, ebenfalls zu protokollieren. 3der ge-
richtsvollzieher hat dem gläubiger unverzüglich eine Abschrift des zahlungsplans zu über-
mitteln und dabei auf den vollstreckungsaufschub sowie auf die möglichkeit des unverzüg-
lichen Widerspruchs hinzuweisen.

(3) 1Widerspricht der gläubiger unverzüglich dem zahlungsplan, teilt der gerichtsvollzieher 
dies dem schuldner mit und setzt die vollstreckung entsprechend den Anträgen des gläu-
bigers fort. 2Wendet sich der gläubiger lediglich gegen die Ausgestaltung (zum beispiel die 
höhe, die zahlungstermine) der durch den gerichtsvollzieher festgesetzten teilzahlungsbe-
stimmungen, liegt kein Widerspruch vor. 3in diesem fall ändert der gerichtsvollzieher die 
teilzahlungsbestimmungen nach den Auflagen des gläubigers und unterrichtet den schuldner.

(4) 1hat der gerichtsvollzieher mit dem schuldner eine ratenzahlungsvereinbarung getrof-
fen oder eine zahlungsfrist vereinbart und gehen in dem zeitraum, innerhalb dessen die 
forderung getilgt sein soll, vollstreckungsaufträge weiterer gläubiger ein, steht dies dem 
Abschluss weiterer ratenzahlungsvereinbarungen oder der einräumung von zahlungsfristen 
nicht entgegen, sofern der vorschlag des schuldners die gesetzlichen voraussetzungen für 
eine gütliche erledigung in jeder einzelnen weiteren vollstreckungsangelegenheit erfüllt. 2der 
schuldner hat in diesem fall für jede Angelegenheit seine Leistungsfähigkeit und -bereit-
schaft glaubhaft darzulegen. 3der gerichtsvollzieher wägt dann die zumutbaren möglichkei-
ten des schuldners und das interesse des Auftraggebers an einer auch teilweisen alsbaldi-
gen befriedigung ab. 4Kommt danach eine gütliche erledigung nicht in betracht, verfährt der 
gerichtsvollzieher nach Absatz 3.

(5) 1für jeden einzelnen Auftraggeber hat der gerichtsvollzieher einen gesonderten raten-
zahlungsplan zu erstellen. 2das gilt auch, wenn mehrere vollstreckungsaufträge gleichzeitig 
gegen einen schuldner eingehen. 3die erstellung eines gesamtratenzahlungsplans bei meh-
reren, gleichzeitig vorliegenden Aufträgen ist zulässig. 4§ 802b Absatz 3 zpo gilt für jeden 
einzelnen gläubiger.

§ 69

Zahlungsverkehr mit Personen in fremden Wirtschaftsgebieten

(1) zahlungen zwischen dem geltungsbereich des Außenwirtschaftsgesetzes und fremden 
Wirtschaftsgebieten (§ 4 Absatz 1 nummer 2 AWg) unterliegen keinen beschränkungen.
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(2) 1zahlungen, die der gerichtsvollzieher an gläubiger in fremden Wirtschaftsgebieten oder 
für deren rechnung an gebietsansässige (§ 4 Absatz 1 nummer 5 AWg) leistet oder von 
schuldnern aus fremden Wirtschaftsgebieten oder für deren rechnung von gebietsansässi-
gen entgegennimmt, sind gemäß §§ 59 bis 63 AWv gegenüber der deutschen bundesbank 
meldepflichtig, es sei denn, dass die zahlung die meldefreigrenze von 12.500 euro oder 
den entsprechenden gegenwert in ausländischer Währung nicht übersteigt. 2die meldun-
gen sind bei der örtlich zuständigen Landeszentralbank, hauptstelle oder zweigstelle, auf 
vorgeschriebenem vordruck (§§ 60, 63 AWv) einzureichen. 3meldungen über ausgehende 
zahlungen, die über ein gebietsansässiges geldinstitut oder eine post im Wirtschaftsgebiet 
(§ 4 Absatz 1 nummer 1 AWg) geleistet werden, übergibt der gerichtsvollzieher dem beauf-
tragten geldinstitut oder der beauftragten post zur Weiterleitung an die deutsche bundes-
bank (§ 63 Absatz 2 in verbindung mit § 60 Absatz 1 der AWv). 4der gerichtsvollzieher hat 
die meldefristen nach § 61 AWv zu beachten.

i i .  z w a n g s v o l l s t re c k u n g  i n  b e w e g l i c h e  k ö r p e r l i c h e  s a c h e n

1. Pfändung

a) Gegenstand der Pfändung, Gewahrsam

§ 70

Allgemeines 
(§§ 808, 809 zpo; Artikel 13 gg)

(1) 1der pfändung unterliegen diejenigen beweglichen sachen des schuldners, die sich in 
seinem gewahrsam befinden. 2gewahrsam kann der schuldner unter umständen auch an 
sachen haben, die sich in den räumen eines dritten befinden. 3dies kann zum beispiel der 
fall sein, wenn der untermieter einen teil seiner sachen, die er in dem ihm vermieteten zim-
mer nicht unterbringen kann, in anderen räumen des untervermieters verwahrt. 4in solchen 
fällen ist der gerichtsvollzieher auch berechtigt, die räume des dritten zur durchführung 
der vollstreckung zu betreten. 5sachen, die der gesetzliche vertreter des schuldners für 
diesen im gewahrsam hat, sind wie solche im gewahrsam des schuldners zu behandeln.

(2) 1sachen, die sich nicht im gewahrsam des schuldners befinden, können vom gerichts-
vollzieher gepfändet werden, wenn der gewahrsamsinhaber zur herausgabe der sachen 
bereit oder wenn der gläubiger selbst gewahrsamsinhaber ist. 2befindet sich eine sache 
im gemeinsamen gewahrsam des schuldners und eines dritten, so darf sie nur mit zustim-
mung des dritten gepfändet werden. 3die erklärungen des dritten, dass er zur herausgabe 
bereit sei oder der pfändung zustimme, müssen unbedingt sein, sofern nicht die gestellten 
bedingungen von allen beteiligten angenommen werden; sie müssen auch ergeben, dass er 
mit der verwertung der sache einverstanden ist. 4nach durchführung der pfändung können 
die erklärungen nicht mehr widerrufen werden. 5Auf die bereitschaft des dritten zur heraus-
gabe oder seine zustimmung kommt es nicht an, wenn er zur duldung der zwangsvollstre-
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ckung verurteilt ist oder wenn die zwangsvollstreckung auf grund des urteils gegen den 
schuldner auch gegen ihn zulässig ist.

(3) 1personen, die nur besitzdiener (§ 855 bgb) sind, zum beispiel hausangestellte, gewer-
begehilfen, Kellner, haben keinen gewahrsam an sachen, die ihnen vom schuldner überlas-
sen sind. 2Alleiniger gewahrsamsinhaber bleibt der schuldner. 3der gerichtsvollzieher darf 
solche sachen auch gegen den Willen des besitzdieners pfänden; er kann den Widerstand 
des besitzdieners mit gewalt brechen (§ 758 Absatz 3 zpo).

(4) 1haftet der schuldner nicht mit seinem eigenen, sondern nur mit fremdem vermögen 
(zum beispiel testamentsvollstrecker, insolvenzverwalter), so ist der gewahrsam allein nicht 
genügend. 2der gerichtsvollzieher hat in diesem fall vielmehr auch zu prüfen, ob die sache 
zu dem vermögen gehört, in das zu vollstrecken ist.

(5) in den fällen der Absätze 1 und 3 ist § 61 anzuwenden.

§ 71

Rechte Dritter an den im Gewahrsam des Schuldners befindlichen Gegenständen

(1) 1der gerichtsvollzieher prüft im Allgemeinen nicht, ob die im gewahrsam des schuld-
ners befindlichen sachen zu dessen vermögen gehören. 2dies gilt sowohl dann, wenn zu-
gunsten einer dritten person ein die veräußerung hinderndes recht in Anspruch genommen 
wird, als auch dann, wenn der schuldner behauptet, dass er die tatsächliche gewalt über die 
sachen nur für den besitzer ausübe oder dass er sein besitzrecht von einem anderen ableite. 
3für den gerichtsvollzieher kommt es hiernach nur auf den äußeren befund an. 4für ihn gilt 
als vermögen des schuldners alles, was sich in dessen gewahrsam befindet.

(2) 1gegenstände, die offensichtlich zum vermögen eines dritten gehören, pfändet der ge-
richtsvollzieher nicht, zum beispiel dem handwerker zur reparatur, dem frachtführer zum 
transport und dem pfandleiher zum pfand übergebene sachen, Klagewechsel in den Akten 
eines rechtsanwalts. 2dies gilt nicht, wenn der dritte erklärt, dass er der pfändung nicht 
widerspreche oder wenn der gläubiger die pfändung ausdrücklich verlangt.

b) Pfändungsbeschränkungen

§ 72

Allgemeines

(1) 1soweit nach dem gesetz pfändungsbeschränkungen bestehen, entscheidet der ge-
richtsvollzieher selbständig, welche sachen des schuldners von der pfändung auszuschlie-
ßen sind. 2sachen, deren pfändbarkeit zweifelhaft ist, pfändet er, sofern sonstige pfandstü-
cke nicht in ausreichendem maß vorhanden sind.

(2) 1hat der gerichtsvollzieher eine pfändung durchgeführt, so darf er sie nicht eigenmäch-
tig wieder aufheben, auch wenn er sich von ihrer unrechtmäßigkeit überzeugt hat. 2§ 95 



475

Absatz 4 bleibt unberührt. 3die pfändung ist auf Anweisung des gläubigers, bei verzicht des 
gläubigers auf das pfandrecht oder auf Anordnung des vollstreckungsgerichts aufzuheben.

§ 73

unpfändbare Sachen 
(§§ 811, 811c, 863 zpo)

1die in § 811 Absatz 1 nummer 1, 4, 5, 6 und 7 zpo genannten sachen kann der gerichts-
vollzieher nur dann pfänden, wenn

1. der vorbehaltsverkäufer wegen der durch eigentumsvorbehalt gesicherten Kaufpreisfor-
derung aus dem verkauf der zu pfändenden sache vollstreckt und auf die pfändbarkeit 
hinweist,

2. ein einfacher eigentumsvorbehalt, der sich lediglich auf die verkaufte, unter eigentums-
vorbehalt übereignete sache erstreckt und mit dem eintritt der bedingung der sofortigen 
Kaufpreiszahlung erlischt, oder ein weitergegebener einfacher eigentumsvorbehalt ge-
geben ist, bei dem der vorbehaltsverkäufer mit dem Käufer einen einfachen eigentums-
vorbehalt vereinbart hat, aber seinerseits die sache von seinem Lieferanten ebenfalls nur 
unter einfachem eigentumsvorbehalt erworben hatte, und

3. der vorbehaltskäufer die vereinbarung des eigentumsvorbehalts durch originalurkun-
den oder beglaubigte Ablichtungen derselben nachweist.

2Wegen der an ihn abgetretenen Kaufpreisforderung kann auch der Lieferant des verkäufers 
die sache pfänden lassen. 3soweit sich der nachweis des einfachen oder weitergegebenen 
einfachen eigentumsvorbehalts nicht aus dem zu vollstreckenden titel ergibt, kommen als 
nachweis auch andere urkunden (§ 416 zpo), insbesondere der Kaufvertrag, in betracht.

§ 74

Austauschpfändung 
(§ 811a zpo)

(1) 1Wird dem gerichtsvollzieher ein beschluss des vollstreckungsgerichts nach § 811a 
Absatz 2 zpo vorgelegt, durch den die Austauschpfändung zugelassen wird, so führt er die 
pfändung durch. 2spätestens bei der Wegnahme der sache übergibt er dem schuldner ge-
gen Quittung das ersatzstück oder den von dem vollstreckungsgericht festgesetzten geld-
betrag – sofern die übergabe nicht schon vom gläubiger vorgenommen worden ist – und 
vermerkt dies im pfändungsprotokoll. 3hat das vollstreckungsgericht zugelassen, dass dem 
schuldner der zur ersatzbeschaffung notwendige geldbetrag aus dem vollstreckungserlös 
erstattet wird, so ist die Wegnahme der gepfändeten sache erst nach rechtskraft des zu-
lassungsbeschlusses zulässig.

(2) 1der vom vollstreckungsgericht festgesetzte geldbetrag ist dem gläubiger aus dem 
vollstreckungserlös zu erstatten; er gehört zu den Kosten der zwangsvollstreckung. 2ist dem 
schuldner der zur ersatzbeschaffung notwendige betrag aus dem versteigerungserlös zu 
erstatten, so ist er vorweg aus dem erlös zu entnehmen.
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§ 75

Vorläufige Austauschpfändung 
(§ 811b zpo)

1sachen, deren vorläufige pfändung nach § 811b zpo zulässig ist, pfändet der gerichts-
vollzieher, wenn er im gewahrsam des schuldners keine pfändbaren sachen vorfindet oder 
wenn die vorhandenen pfändbaren sachen zur befriedigung des gläubigers nicht ausrei-
chen. 2er belässt die vorläufig gepfändeten sachen jedoch im gewahrsam des schuldners. 
3im pfändungsprotokoll vermerkt er, dass er die pfändung als vorläufige Austauschpfän-
dung durchgeführt hat. 4sodann verfährt er wie folgt:

1. 1er benachrichtigt den gläubiger davon, dass er die pfändung als vorläufige Austausch-
pfändung durchgeführt hat und weist ihn darauf hin, dass die pfändung nach § 811b Ab-
satz 2 zpo aufgehoben werden müsse, wenn der gläubiger nicht binnen zwei Wochen 
nach eingang der nachricht die zulassung der Austauschpfändung bei dem vollstre-
ckungsgericht beantragt habe. 2in der benachrichtigung bezeichnet der gerichtsvoll-
zieher das pfandstück, dessen gewöhnlichen verkaufswert und den voraussichtlichen 
erlös. 3ferner gibt er an, welches ersatzstück nach Art und besonderen eigenschaften 
in betracht kommt, um dem geschützten verwendungszweck zu genügen, und weist da-
rauf hin, dass er die vollstreckung nach gerichtlicher zulassung der Austauschpfändung 
nur auf Anweisung des gläubigers fortsetzt.

2. 1stellt der gläubiger den Antrag auf zulassung der Austauschpfändung nicht fristgemäß, 
so hebt der gerichtsvollzieher die pfändung auf. 2Wird der Antrag dagegen fristgemäß 
gestellt, so wartet der gerichtsvollzieher die gerichtliche entscheidung über ihn ab.

3. Weist das gericht den Antrag rechtskräftig zurück, so hebt der gerichtsvollzieher die 
pfändung auf.

4. 1Lässt das vollstreckungsgericht eine Austauschpfändung zu, so übergibt der ge-
richtsvollzieher nach Anweisung des gläubigers dem schuldner gegen Quittung das 
ersatzstück oder den zu seiner beschaffung erforderlichen geldbetrag und setzt die 
zwangsvollstreckung sodann fort; er darf nunmehr dem schuldner auch das pfandstück 
wegnehmen. 2die rechtskraft des zulassungsbeschlusses braucht der gerichtsvollzie-
her nicht abzuwarten.

5. 1Lässt das vollstreckungsgericht die Austauschpfändung mit der maßgabe zu, dass der 
zur ersatzbeschaffung notwendige geldbetrag dem schuldner aus dem vollstreckungs-
erlös erstattet wird, so setzt der gerichtsvollzieher die zwangsvollstreckung fort, sofern 
ihn der gläubiger hierzu anweist. 2er darf jedoch in diesem fall dem schuldner das 
pfandstück erst dann wegnehmen, wenn der zulassungsbeschluss rechtskräftig gewor-
den ist.

6. erteilt der gläubiger innerhalb von sechs monaten seit dem erlass des zulassungsbe-
schlusses keine Anweisung zur fortsetzung der vollstreckung, so gelten die vorschriften 
der gerichtsvollzieherordnung über die behandlung und überwachung ruhender voll-
streckungsaufträge.
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§ 76

Pfändung von Gegenständen, deren Veräußerung unzulässig ist 
oder die dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen unterliegen

(1) gegenstände, deren veräußerung unzulässig ist, dürfen nicht gepfändet werden (zum 
beispiel Lebensmittel, deren verzehr die gesundheit schädigen kann, – § 5 des Lebens-
mittel- und futtermittelgesetzbuches (Lfgb) – und bildnisse, die nach § 22 des gesetzes 
betreffend das urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der photographie nicht 
verbreitet werden dürfen).

(2) 1bei der zwangsvollstreckung, die lebende tiere betrifft oder in pflanzen sowie teile und 
erzeugnisse von exemplaren besonders geschützter Arten (siehe die Anhänge i und ii des 
Washingtoner Artenschutzübereinkommens vom 3. märz 1973 – bgbl. ii 1975, s. 777, 799 –,  
die verordnung (eg) nr. 338/97 des rates vom 9. dezember 1996 über den schutz von ex-
emplaren wildlebender tier- und pflanzenarten durch überwachung des handels (Abl. L 61 
vom 3.3.1997, s. 1, ber. Abl. L 100 vom 17.4.1997, s. 72, ber. Abl. L 298 vom 1.11.1997, s. 
70) und die durch die bundesartenschutzverordnung (bArtschv) besonders unter schutz ge-
stellte Arten) bestehen häufig vermarktungsverbote. 2der gerichtsvollzieher hat sich vor der 
versteigerung im zweifel mit der zuständigen naturschutzbehörde in verbindung zu setzen. 
3dies gilt bei Arten, die dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen unterliegen (etwa 
exotischen tieren und pflanzen) insbesondere dann, wenn der schuldner keine cites-be-
scheinigung vorweisen kann.

§ 77

Pfändung von Barmitteln aus dem Verkauf 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse und/oder aus Miet- und Pachtzahlungen 

(§§ 851a, 851b zpo)

1barmittel, die aus dem verkauf landwirtschaftlicher erzeugnisse herrühren, sollen nicht ge-
pfändet werden, wenn offenkundig ist, dass sie der schuldner zu seinem unterhalt, dem sei-
ner familie, seiner Arbeitnehmer oder zur Aufrechterhaltung einer geordneten Wirtschafts-
führung benötigt. 2barmittel, die aus miet- und pachtzahlungen herrühren, sollen nicht 
gepfändet werden, wenn offenkundig ist, dass sie der schuldner zur laufenden unterhaltung 
des grundstücks, zur vornahme notwendiger instandsetzungsarbeiten und zur befriedigung 
von Ansprüchen braucht, welche bei der zwangsvollstreckung in das grundstück dem An-
spruch des gläubigers nach § 10 zvg vorgehen würden. 3sind diese voraussetzungen nicht 
offenkundig, so führt der gerichtsvollzieher die pfändung durch, verweist den schuldner 
an das vollstreckungsgericht und belehrt ihn darüber, dass das gericht einen verspäteten 
Antrag auf Aufhebung der pfändung ohne sachliche prüfung zurückweisen kann (§ 851b 
Absatz 2 satz 1, § 813b Absatz 2 zpo). 4die belehrung vermerkt er im protokoll.

§ 78

Pfändung von Erzeugnissen, Bestandteilen und Zubehörstücken

(1) 1bewegliche sachen, auf die sich bei grundstücken die hypothek erstreckt und die 
daher der zwangsvollstreckung in das unbewegliche vermögen unterliegen, sind nur nach 
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maßgabe des § 865 zpo pfändbar. 2der gerichtsvollzieher hat hierbei die Absätze 2 bis 5 zu 
beachten.

(2) 1das bürgerliche gesetzbuch bestimmt in den §§ 1120 bis 1122, auf welche gegen-
stände außer dem grundstück nebst hängenden und stehenden früchten sich die hypothek 
erstreckt. 2insbesondere gehören hierzu die vom boden getrennten erzeugnisse, die sonsti-
gen bestandteile sowie die zubehörstücke eines grundstücks, sofern diese gegenstände in 
das eigentum des grundstückseigentümers gelangt und nicht wieder veräußert, auch nicht 
von dem grundstück entfernt sind.

(3) der gerichtsvollzieher hat hinsichtlich dieser gegenstände zu unterscheiden:

1. 1zubehörstücke eines grundstücks, die dem grundstückseigentümer gehören, sind un-
pfändbar. 2Was zubehör ist, bestimmen die §§ 97 und 98 bgb. 3der gerichtsvollzieher 
darf zum beispiel bei der zwangsvollstreckung gegen den eigentümer eines landwirt-
schaftlichen betriebes das milch- und zuchtvieh, bei der zwangsvollstreckung gegen 
den eigentümer einer fabrik die zum betrieb bestimmten maschinen nicht pfänden.

2. im übrigen unterliegen die gegenstände, auf die sich die hypothek erstreckt (zum bei-
spiel getreidevorräte auf einem landwirtschaftlichen betrieb, die nicht zur fortführung 
der Wirtschaft, sondern zum verkauf bestimmt sind, § 98 bgb), der pfändung, solange 
nicht ihre beschlagnahme im Wege der zwangsvollstreckung in das unbewegliche ver-
mögen erfolgt ist.

(4) für die zwangsvollstreckung in früchte, die noch nicht vom boden getrennt sind, gelten 
die besonderen regelungen der §§ 101 bis 103.

(5) die genannten vorschriften finden entsprechende Anwendung auf die zwangsvollstre-
ckung in erzeugnisse oder zubehörteile einer berechtigung, für welche die vorschriften gel-
ten, die sich auf grundstücke beziehen.

(6) 1die schiffshypothek bei schiffen, schiffsbauwerken, im bau befindlichen oder fertig 
gestellten schwimmdocks sowie das registerpfandrecht bei Luftfahrzeugen erstrecken sich 
auf das zubehör des schiffes, schiffsbauwerks, schwimmdocks (bei schiffsbauwerken und 
im bau befindlichen schwimmdocks auch die auf der bauwerft zum einbau bestimmten und 
als solche gekennzeichneten bauteile) oder des Luftfahrzeugs mit Ausnahme der zubehör-
stücke oder der bauteile, die nicht in das eigentum des eigentümers des schiffes, schiffs-
bauwerks, im bau befindlichen oder fertig gestellten schwimmdocks oder Luftfahrzeugs 
gelangt sind. 2im übrigen wird auf die §§ 31, 79 und 81a des gesetzes über rechte an 
eingetragenen schiffen und schiffsbauwerken (schrg) und § 31 des gesetzes über rechte 
an Luftfahrzeugen (Luftfzgg) verwiesen. 3zubehör eines seeschiffes sind auch die schiffs-
boote. 4Wegen der zwangsvollstreckung in ersatzteile für Luftfahrzeuge, die sich in einem 
ersatzteillager befinden, vergleiche § 115.
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§ 79

Pfändung urheberrechtlich geschützter Sachen

(1) 1ist der schuldner urheber oder dessen rechtsnachfolger, so können nach den näheren 
bestimmungen der §§ 114, 116 bis 118 des urheberrechtsgesetzes (urhg) die ihm gehören-
den originale

1. von Werken (§ 114 urhg),

2. von wissenschaftlichen Ausgaben (§ 118 nummer 1 urhg),

3. von Lichtbildern sowie solchen erzeugnissen, die ähnlich wie Lichtbilder hergestellt wer-
den (§ 118 nummer 2 urhg),

nur mit seiner einwilligung, im falle des § 117 urhg nur mit einwilligung des testamentsvoll-
streckers, gepfändet werden. 2der einwilligung bedarf es in den in § 114 Absatz 2 und § 116 
Absatz 2 urhg bezeichneten fällen nicht.

(2) vorrichtungen, die ausschließlich

1. zur vervielfältigung oder funksendung eines Werkes bestimmt sind, wie formen, platten, 
steine, druckstöcke, matrizen und negative (§ 119 Absatz 1 satz 1 urhg),

2. zur vorführung eines filmwerks bestimmt sind, wie filmstreifen und dergleichen (§ 119 
Absatz 2 urhg),

3. entsprechend der nummern 1 und 2 zur vervielfältigung und Wiedergabe,

a) der nach § 70 urhg geschützten wissenschaftlichen Ausgaben urheberrechtlich nicht 
geschützter Werke oder texte,

b) der nach § 71 urhg geschützten Ausgaben nachgelassener Werke,

c) der nach § 72 urhg geschützten Lichtbilder und ähnlicher erzeugnisse,

d) der nach § 75 satz 2, §§ 85, 87, 94 und 95 urhg geschützten bild- und tonträger

bestimmt sind (§ 119 Absatz 3 urhg), sind nur pfändbar, soweit der gläubiger zur nutzung 
des Werkes oder sonstigen gegenstandes des urheberrechtsschutzes mittels dieser vor-
richtungen berechtigt ist.

c) Verfahren bei der Pfändung

§ 80

Berechnung der Forderung des Gläubigers

(1) 1vor der pfändung berechnet der gerichtsvollzieher den betrag der beizutreibenden 
geldsumme oder prüft die vom gläubiger aufgestellte berechnung nach; herabsetzungen, 
die sich aus der nachprüfung ergeben, teilt er dem gläubiger mit. 2bei der feststellung des 
betrags kommen insbesondere in betracht:

1. die im schuldtitel bezeichnete hauptforderung;

2. die nebenforderungen, die dem gläubiger im schuldtitel zuerkannt sind. hierbei sind 
zinsen, die dem gläubiger ohne bestimmung des endes des zinsenlaufes zugespro-
chen sind, vorläufig bis zu dem tage anzusetzen, an dem die zwangsvollstreckung er-
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folgt. die berechnung erfolgt – für den fall, dass der schuldner an diesem tag nicht zahlt –  
vorbehaltlich der erhöhung um den zinsenbetrag bis zu dem tage, an dem der erlös 
der gepfändeten sachen voraussichtlich in die hände des gerichtsvollziehers gelangt  
(§ 819 zpo);

3. die prozesskosten. diese sind jedoch nur insoweit zu berücksichtigen, als sich ihr be-
trag aus einem auf die vollstreckbare Ausfertigung des titels gesetzten oder aus dem 
vom gläubiger in besonderer Ausfertigung zu überreichenden festsetzungsbeschluss 
ergibt;

4. die Kosten der zwangsvollstreckung.

(2) 1bei der berechnung nach Absatz 1 satz 2 sind etwaige Abschlagszahlungen des 
schuldners zu berücksichtigen. 2die verrechnung geschieht nach den §§ 366 und 367 bgb. 
3handelt es sich um eine forderung auf grund eines verbraucherdarlehensvertrages (§ 491 
bgb), so richtet sich die verrechnung nach § 497 Absatz 3 bgb.

(3) unter besonderen umständen kann der gerichtsvollzieher vom gläubiger eine be-
rechnung der forderung verlangen, insbesondere, wenn es wegen zahlreicher posten mit 
verschiedenem zinsenlauf und mit Abschlagszahlungen einer umfangreichen berechnung 
bedarf.

(4) 1ist die geldforderung in einer ausländischen Währung ausgedrückt, so erfolgt die um-
rechnung nach dem Kurswert, der zur zeit der zahlung für den zahlungsort maßgebend 
ist (§ 244 Absatz 2 bgb). 2bei der berechnung des betrags ist daher seine erhöhung oder 
herabsetzung entsprechend dem am zahltage geltenden Kurs vorzubehalten.

(5) 1sind nach dem schuldtitel mehrere zur zahlung verpflichtet, so schuldet im zweifel je-
der nur den gleichen Anteil (§ 420 bgb). 2haften mehrere als gesamtschuldner (§ 421 bgb), 
so kann bei jedem von ihnen bis zur vollen deckung der forderung vollstreckt werden. 3die 
haftung als gesamtschuldner muss sich aus dem vollstreckbaren titel ergeben.

§ 81

Aufsuchen und Auswahl der Pfandstücke

(1) 1bleibt die Aufforderung zur Leistung (§ 59 Absatz 2) ohne erfolg, so fordert der ge-
richtsvollzieher den schuldner auf, ihm seine bewegliche habe vorzuzeigen und – soweit 
der zweck der vollstreckung es erfordert – seine zimmer, Keller, böden und anderen räume 
sowie die darin befindlichen schränke, Kästen und anderen behältnisse zu öffnen. 2trifft der 
gerichtsvollzieher den schuldner nicht an, so richtet er eine entsprechende Aufforderung 
an eine zur familie des schuldners gehörige oder beim schuldner beschäftigte erwachsene 
person, die er in der Wohnung oder in den geschäftsräumen antrifft. 3Werden die behältnis-
se nicht freiwillig geöffnet oder trifft der gerichtsvollzieher weder den schuldner noch eine 
der vorstehend bezeichneten personen an, so wendet er gewalt an und verfährt dabei nach 
den §§ 61 und 62 (§§ 758, 759 zpo).

(2) 1bei der Auswahl der zu pfändenden gegenstände achtet der gerichtsvollzieher darauf, 
dass der gläubiger auf dem kürzesten Wege befriedigt wird, ohne dass der hausstand des 
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schuldners unnötig beeinträchtigt wird. 2der gerichtsvollzieher richtet daher die pfändung 
in erster Linie auf geld, Kostbarkeiten oder solche Wertpapiere, die den vorschriften über 
die zwangsvollstreckung in bewegliche körperliche sachen unterliegen (vergleiche §§ 104 
bis 106), sowie auf sachen, die der schuldner sonst am ehesten entbehren kann. 3sachen, 
deren Aufbewahrung, unterhaltung oder fortschaffung unverhältnismäßig hohe Kosten ver-
ursachen oder deren versteigerung nur mit großem verlust oder mit großen schwierigkeiten 
möglich sein würde, pfändet er nur, wenn keine anderen pfandstücke in ausreichendem 
maße vorhanden sind. 4ist es zweifelhaft, ob die pfändung eines im besitz des schuldners 
befindlichen Wertpapiers durch den gerichtsvollzieher zulässig ist, und sind keine anderen 
geeigneten pfandstücke vorhanden, so pfändet der gerichtsvollzieher das papier einstwei-
len und überlässt es dem gläubiger, den notwendigen gerichtsbeschluss herbeizuführen.

§ 82

Vollziehung der Pfändung 
(§§ 803, 808, 813 zpo)

(1) 1Werden die pfandstücke im gewahrsam des schuldners belassen, so ist die pfändung 
nur wirksam, wenn sie kenntlich gemacht ist. 2dies gilt auch dann, wenn die fortschaffung 
nur aufgeschoben wird. 3die pfändung ist so kenntlich zu machen, dass sie jedem dritten, 
der die im verkehr übliche sorgfalt aufwendet, erkennbar ist. 4der gerichtsvollzieher versieht 
daher in der regel jedes einzelne pfandstück an einer in die Augen fallenden stelle mit einer 
siegelmarke oder einem sonst geeigneten pfandzeichen. 5das pfandzeichen muss mit dem 
pfandstück mechanisch verbunden sein. 6es ist so anzubringen, dass die sache dadurch 
nicht beschädigt wird. 7das dienstsiegel oder der dienststempel ist zur Kennzeichnung 
gepfändeter gegenstände nur dann zu verwenden, wenn die Anbringung von siegelmar-
ken oder anderen pfandzeichen unmöglich oder unzweckmäßig ist. 8für eine mehrzahl von 
pfandstücken – insbesondere eine menge von Waren oder anderen vertretbaren sachen, die 
sich in einem behältnis oder in einer umhüllung befinden oder mit zustimmung des schuld-
ners in einem abgesonderten raum untergebracht werden – genügt ein gemeinschaftliches 
pfandzeichen, wenn es so angelegt wird, dass kein stück aus dem behältnis, der umhüllung 
oder dem raum entfernt werden kann, ohne dass das pfandzeichen zerstört wird. 9den 
schlüssel zu versiegelten behältnissen oder räumen nimmt der gerichtsvollzieher an sich.

(2) 1die pfändung kann auch durch eine pfandanzeige erkennbar gemacht werden. 2der 
gerichtsvollzieher bringt in diesem fall an dem ort, an dem sich die pfandstücke befinden 
(zum beispiel dem Lagerboden, dem speicher, dem viehstall), ein schriftstück an, das auf 
die pfändung hinweist. 3das schriftstück ist so anzubringen, dass jedermann davon Kennt-
nis nehmen kann. 4es ist mit der unterschrift und dem Abdruck des dienststempels des ge-
richtsvollziehers zu versehen und soll die pfandstücke genau bezeichnen. 5Werden vorräte 
gepfändet, so ist der dem schuldner belassene teil der vorräte von dem gepfändeten teil 
äußerlich zu trennen. 6Wenn die umstände es erfordern, ist für die pfandstücke ein hüter zu 
bestellen.

(3) 1belässt der gerichtsvollzieher tiere im gewahrsam des schuldners, so kann er mit dem 
schuldner vereinbaren, dass dieser befugt sein soll, die gewöhnlichen nutzungen der tiere 
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(zum beispiel die milch gepfändeter Kühe) als entgelt für deren fütterung und pflege im 
haushalt zu verbrauchen. 2der gerichtsvollzieher weist den schuldner an, ihm eine erkran-
kung der tiere, insbesondere eine etwa erforderliche notschlachtung, sofort anzuzeigen.

(4) 1der gerichtsvollzieher eröffnet dem schuldner oder in dessen Abwesenheit den in § 81 
Absatz 1 satz 2 bezeichneten personen, dass der besitz der pfandstücke auf ihn überge-
gangen sei. 2er weist darauf hin,

1. dass der schuldner und jeder andere jede handlung zu unterlassen hat, die diesen be-
sitz beeinträchtigt, wie etwa die veräußerung, die Wegschaffung oder den verbrauch der 
gepfändeten sachen,

2. dass jede beschädigung oder zerstörung der pfandzeichen untersagt ist,

3. dass zuwiderhandlungen gegen diese bestimmungen strafbar sind.
(
5) 1nach den vorschriften der Absätze 1 bis 4 verfährt der gerichtsvollzieher auch, wenn 
er dem schuldner pfandstücke, die nicht in dessen gewahrsam waren oder belassen sind, 
nachträglich unter Aufrechterhaltung der pfändung herausgibt. 2eine herausgabe ohne An-
bringung von pfandzeichen bringt das pfändungspfandrecht zum erlöschen.

(6) 1hinsichtlich der überpfändung und der schätzung sind die §§ 803 und 813 zpo zu be-
achten. 2erscheint dem gerichtsvollzieher nach einer neuschätzung die volle befriedigung 
des gläubigers nicht mehr gesichert, so führt er eine weitere pfändung durch.

(7) 1sind die vorkehrungen, die dazu dienten, die pfändung erkennbar zu machen, später 
beseitigt oder sind die angebrachten siegelmarken abgefallen, so sorgt der gerichtsvoll-
zieher, sobald er davon Kenntnis erhält, für die erneuerung. 2er prüft dabei auch, ob die 
befriedigung des gläubigers gefährdet wird, wenn er die pfandstücke weiter im gewahrsam 
des schuldners belässt; ist eine gefährdung gegeben, so entfernt er die pfandstücke nach-
träglich aus dem gewahrsam des schuldners.

(8) bei verstrickungsbruch und siegelbruch (§ 136 stgb) und bei vereiteln der zwangs-
vollstreckung (§ 288 stgb) hat der gerichtsvollzieher keine Anzeigepflicht, sofern nicht all-
gemein oder für den besonderen fall etwas Abweichendes angeordnet ist; er hat jedoch in 
jedem fall den gläubiger zu benachrichtigen.

§ 83

Pfändung von Sachen in einem Zolllager

1sollen Waren gepfändet werden, die in einem unter mitverschluss der zollbehörde ste-
henden zolllager niedergelegt sind, so benachrichtigt der gerichtsvollzieher die zuständige 
überwachungszollstelle von der beabsichtigten pfändung. 2er darf die pfändung erst durch-
führen, wenn diese zollstelle die Öffnung des Lagers zur vornahme der pfändung veranlasst 
hat.
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§ 84

Pfändung von Schiffen 
(§§ 870a, 931 zpo)

(1) die pfändung von schiffen, schiffsbauwerken oder schwimmdocks geschieht nach den 
bestimmungen über die zwangsvollstreckung in das bewegliche vermögen, wenn

1. es sich um nicht eingetragene schiffe, um ausländische schiffe, die, wenn es deutsche 
schiffe wären, nicht in das schiffsregister eingetragen werden müssten, um nicht einge-
tragene und nicht eintragungsfähige schiffsbauwerke oder um nicht eingetragene oder 
nicht eintragungsfähige im bau befindliche oder fertig gestellte schwimmdocks handelt 
(wegen der eingetragenen schiffe und so weiter vergleiche § 78 Absatz 6) oder

2. die pfändung zur vollziehung eines Arrestes erfolgt (vergleiche § 931 zpo).

(2) 1die pfändung ist in der regel in der Weise ersichtlich zu machen, dass dem schiff, 
schiffsbauwerk oder schwimmdock eine mit schloss und siegel versehene Kette angelegt 
wird. 2ist dies nicht angängig oder handelt es sich um ein kleineres fahrzeug, so verfährt der 
gerichtsvollzieher nach § 82 Absatz 1 und 2.

(3) 1die zur bewachung und verwahrung des gepfändeten schiffes, schiffsbauwerkes oder 
schwimmdocks erforderlichen maßregeln veranlasst der gerichtsvollzieher bei gefahr im 
verzug sofort nach der pfändung und im übrigen, sobald die durch die maßregeln voraus-
sichtlich entstehenden Kosten gesichert sind. 2zur vollstreckung und zur bewachung des 
schiffes, schiffsbauwerks oder schwimmdocks ist die hafenbehörde um ihre unterstützung 
zu ersuchen, soweit es erforderlich und zweckmäßig erscheint.

(4) bei der pfändung eines ausländischen schiffes benachrichtigt der gerichtsvollzieher die 
konsularische vertretung des flaggenstaates.

§ 85

Pfändung von Luftfahrzeugen

1inländische Luftfahrzeuge, die nicht in der Luftfahrzeugrolle oder im register für pfandrech-
te an Luftfahrzeugen eingetragen sind, werden nach den bestimmungen über die zwangs-
vollstreckung in das bewegliche vermögen gepfändet. 2§§ 115 und 153 Absatz 5 bleiben 
unberührt.

§ 86

Besondere Vorschriften über das Pfändungsprotokoll 
(§§ 762, 763 zpo)

(1) 1das pfändungsprotokoll muss enthalten:

1. ein genaues verzeichnis der pfandstücke unter fortlaufender nummer, geeignetenfalls 
mit Angabe der zahl, des maßes, des gewichts, der besonderen merkmale und Kenn-
zeichen der gepfändeten sachen (zum beispiel fabrikmarke, baujahr, typ, fabriknum-
mer und dergleichen) nebst den vom gerichtsvollzieher oder einem sachverständigen 
geschätzten gewöhnlichen verkaufswerten;
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2. eine beschreibung der angelegten pfandzeichen;

3. den wesentlichen inhalt der eröffnungen, die dem schuldner oder den in § 81 Absatz 1 
satz 2 bezeichneten personen gemacht sind.

2es soll ferner den inhalt der angebrachten pfandanzeigen sowie den inhalt der vereinbarun-
gen wiedergeben, die mit einem hüter (§ 82 Absatz 2) getroffen sind.

(2) 1Werden pfandstücke aus dem gewahrsam des schuldners entfernt, so ist dies im 
protokoll zu begründen. 2Auch ist anzugeben, welche maßnahmen für die verwahrung der 
pfandstücke getroffen sind (vergleiche § 90 Absatz 2).

(3) das protokoll hat auch die Angaben der zeit und des ortes des versteigerungstermins 
oder die gründe zu enthalten, aus denen die sofortige Ansetzung des versteigerungstermins 
unterblieben ist (vergleiche § 92).

(4) 1sind dieselben sachen gleichzeitig für denselben gläubiger gegen denselben schuld-
ner auf grund mehrerer schuldtitel gepfändet, so ist nur ein protokoll aufzunehmen. 2in 
diesem sind die einzelnen schuldtitel genau zu bezeichnen.

(5) 1eine Abschrift des pfändungsprotokolls ist zu erteilen:

1. dem gläubiger, wenn er es verlangt,

2. dem schuldner, wenn er es verlangt oder wenn die vollstreckung in seiner Abwesenheit 
stattgefunden hat.

2die Absendung ist auf dem protokoll zu vermerken.

(6) 1Kann eine pfändung überhaupt nicht oder nicht in höhe der beizutreibenden forderung 
erfolgen, weil der schuldner nur sachen besitzt, die nicht gepfändet werden dürfen oder 
nicht gepfändet werden sollen oder von deren verwertung ein überschuss über die Kosten 
der zwangsvollstreckung nicht zu erwarten ist, so genügt im protokoll der allgemeine hin-
weis, dass eine pfändung aus diesen gründen unterblieben ist. 2Abweichend von satz 1 
sind im protokoll zu verzeichnen:

1. sachen, deren pfändung vom gläubiger ausdrücklich beantragt war, unter Angabe der 
gründe, aus denen der gerichtsvollzieher von einer pfändung abgesehen hat,

2. die Art der früchte, die vom boden noch nicht getrennt sind, und die gewöhnliche zeit 
der reife, wenn eine pfändung noch nicht erfolgen durfte (§ 810 Absatz 1 satz 2 zpo),

3. Art, beschaffenheit und Wert der sachen, wenn eine Austauschpfändung (§ 811a zpo) 
in betracht kommt, unter Angabe der gründe, aus denen der gerichtsvollzieher von 
einer vorläufigen Austauschpfändung (§ 811b zpo) abgesehen hat,

4. Art und Wert eines tieres, das im häuslichen bereich und nicht zu erwerbszwecken 
gehalten wird, wenn dessen pfändung in betracht kommt (§ 811c Absatz 2 zpo).

3sind bereits entscheidungen des vollstreckungsgerichts ergangen, durch die die unpfänd-
barkeit vergleichbarer sachen festgestellt wurde, so soll sie der gerichtsvollzieher im proto-
koll erwähnen, soweit sie für den gläubiger von belang sind.
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§ 87

Widerspruch eines Dritten 
(§§ 771 bis 774, 805, 815 zpo)

(1) 1Wird ein Widerspruch dem gerichtsvollzieher gegenüber von dem dritten geltend ge-
macht oder von dem schuldner angekündigt, so darf der gerichtsvollzieher die pfändung 
der sachen, auf die sich der Widerspruch erstreckt, nur dann unterlassen, wenn die sonst 
vorhandene, von einem Widerspruch nicht betroffene bewegliche habe des schuldners zur 
deckung der beizutreibenden forderung ausreicht. 2ist dies nicht der fall, so führt der ge-
richtsvollzieher die pfändung ohne rücksicht auf den Widerspruch durch und verweist die 
beteiligten darauf, ihre Ansprüche bei dem gläubiger und gegebenenfalls bei dem gericht 
geltend zu machen. 3da sich hierbei nicht im voraus übersehen lässt, welcher teil der pfand-
stücke nach durchführung des Widerspruchs zur befriedigung des gläubigers verwendbar 
bleiben wird, wird in diesem fall die pfändung auch über die in § 803 Absatz 1 satz 2 zpo 
bezeichnete Wertgrenze hinaus zu erstrecken sein. 4dasselbe gilt, wenn ein dritter ein recht 
geltend macht, das ihn zur vorzugsweisen befriedigung aus dem erlös berechtigt (§ 805 
zpo), zum beispiel der vermieter sein gesetzliches vermieterpfandrecht in Anspruch nimmt; 
denn solche rechte schmälern bei erfolgreicher geltendmachung den erlös, der zur befrie-
digung des gläubigers verfügbar ist.

(2) 1Werden sachen trotz des Widerspruchs des dritten oder der Ankündigung eines derar-
tigen Widerspruchs gepfändet, so beurkundet der gerichtsvollzieher diese erklärungen im 
protokoll, möglichst unter näherer Angabe der person des berechtigten und des rechts-
grundes seines Anspruchs, und benachrichtigt den gläubiger unverzüglich von dem Wider-
spruch. 2dem dritten ist auf verlangen eine Abschrift des protokolls zu erteilen. 3Wenn der 
dritte bei oder nach der erstpfändung eines ihm gehörenden gegenstandes gegenüber dem 
gerichtsvollzieher ein die veräußerung hinderndes recht geltend gemacht hat, muss der 
gerichtsvollzieher ihn über die Anschlusspfändung (§ 116) desselben gegenstands unver-
züglich unterrichten.

(3) 1gepfändetes geld hinterlegt der gerichtsvollzieher, wenn ihm vor der Ablieferung an 
den gläubiger (zum beispiel durch eine eidesstattliche versicherung) glaubhaft gemacht 
wird, dass einem dritten an dem geld ein die veräußerung hinderndes oder zur vorzugswei-
sen befriedigung berechtigendes recht zusteht. 2Wird ihm nicht binnen zwei Wochen seit 
dem tage der pfändung eine gerichtliche entscheidung über die einstellung der zwangsvoll-
streckung vorgelegt, so veranlasst er die rückgabe des geldes zur Aushändigung an den 
gläubiger (§§ 805, 815 Absatz 2 zpo).

§ 88

Pfändung von Sachen, 
die sich im Gewahrsam des Gläubigers oder eines Dritten befinden 

(§ 809 zpo)

1die pfändung von sachen im gewahrsam des gläubigers oder eines dritten (§ 70 Absatz 2)  
geschieht ebenso wie die pfändung von sachen im gewahrsam des schuldners. 2der sach-
verhalt, insbesondere die erklärung des dritten, ob er zur herausgabe bereit sei oder nicht, 
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ist im protokoll zu vermerken. 3verlangt der gewahrsamsinhaber die fortschaffung der 
pfandstücke, so ist diesem verlangen stattzugeben. 4von einer pfändung bei dem gläubiger 
oder einem dritten ist der schuldner durch übersendung einer protokollabschrift zu benach-
richtigen. 5Auf Antrag ist auch dem dritten eine protokollabschrift zu erteilen.

d) unterbringung der Pfandstücke

§ 89

unterbringung von Geld, Kostbarkeiten und Wertpapieren

(1) 1gepfändetes oder ihm gezahltes geld liefert der gerichtsvollzieher nach Abzug der 
vollstreckungskosten unverzüglich an den gläubiger ab (§ 815 Absatz 1 zpo) oder hinter-
legt es, sofern die hinterlegung erfolgen muss (§ 155). 2ist dem gläubiger prozess- oder 
verfahrenskostenhilfe bewilligt und reicht der gepfändete oder gezahlte geldbetrag nicht zur 
tilgung der forderung des gläubigers und der vollstreckungskosten aus, so beachtet der 
gerichtsvollzieher die bestimmungen des § 15 Absatz 3 satz 2 bis 4 gvKostg.

(2) 1gepfändete Kostbarkeiten und Wertpapiere sowie geld bis zur Auszahlung oder hinter-
legung verwahrt der gerichtsvollzieher unter sicherem verschluss und getrennt von seinen 
eigenen geldern und Wertgegenständen; nötigenfalls gibt er Kostbarkeiten und Wertpapiere 
bei einer sicheren bank oder öffentlichen sparkasse in verwahrung oder trifft besondere 
schutzmaßregeln. 2in letzterem fall ist er berechtigt, die tatsächlichen Auslagen zu berech-
nen. 3dasselbe gilt für Wechsel und andere indossable papiere.

§ 90

unterbringung anderer Pfandstücke

(1) 1der gerichtsvollzieher ist verpflichtet, für eine sichere unterbringung und verwahrung 
der pfandstücke zu sorgen, die er nicht im gewahrsam des schuldners belässt. 2er muss 
auch die notwendigen maßnahmen zur erhaltung der pfandstücke treffen. 3er hat hierbei 
besondere sorgfalt anzuwenden, um schadensersatzansprüche wegen verlustes oder be-
schädigung der sachen zu vermeiden.

(2) 1im pfändungsprotokoll oder in einem nachtrag darunter vermerkt der gerichtsvollzie-
her, welche maßnahmen er zur unterbringung der pfandstücke getroffen hat. 2entfernt er 
die pfandstücke erst nachträglich aus dem gewahrsam des schuldners, so nimmt er auch 
darüber ein protokoll auf; jedoch genügt ein vermerk im versteigerungsprotokoll, wenn die 
Wegschaffung nur zum zwecke der anschließenden sofortigen versteigerung erfolgt.

(3) 1die in der pfandkammer verwahrten sachen bezeichnet der gerichtsvollzieher mit der 
geschäftsnummer, die der vorgang bei ihm hat. 2er bewahrt sie getrennt von den sachen 
auf, die zu anderen zwangsvollstreckungen gehören. 3der gerichtsvollzieher darf die pfand-
kammer nicht zur verwahrung benutzen, wenn die versteigerung der pfandstücke an einem 
anderen ort notwendig oder zweckmäßig ist, wenn die pfandstücke nach ihrer beschaffen-
heit zur verwahrung in der pfandkammer nicht geeignet sind oder wenn die beförderung 
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zur pfandkammer besondere schwierigkeiten bereiten oder außergewöhnlich hohe Kosten 
verursachen würde.

(4) 1pfandstücke, die der gerichtsvollzieher nicht nach § 89 oder in einer pfandkammer 
verwahren kann, übergibt er einem verwahrer. 2zum verwahrer soll er möglichst nur eine 
zuverlässige, zahlungsfähige und am ort der vollstreckung ansässige person wählen; bei 
ihrer Auswahl ist in Landgemeinden tunlichst die mitwirkung des hauptverwaltungsbeamten 
der gemeinde zu erbitten, falls dieser die verwahrung nicht selbst übernimmt. 3die bestel-
lung des gläubigers zum verwahrer wird in der regel nicht angebracht sein. 4die vergü-
tung für die verwahrung, beaufsichtigung und gegebenenfalls auch für die erhaltung der 
sache vereinbart der gerichtsvollzieher mit dem verwahrer möglichst bei übergabe. 5der 
verwahrungsvertrag soll schriftlich abgeschlossen werden. 6der verwahrer hat unter einem 
verzeichnis der übergebenen sachen ihren empfang zu bescheinigen; eine Abschrift die-
ses verzeichnisses nebst der bescheinigung ist ihm auf verlangen auszuhändigen. 7der 
gerichtsvollzieher vermerkt die bestellung eines verwahrers und die mit ihm getroffenen 
vereinbarungen im pfändungsprotokoll oder in einem nachtrag darunter. 8er verbindet die 
bescheinigung des verwahrers über den empfang mit dem protokoll, sofern sie nicht in das 
protokoll selbst aufgenommen ist.

(5) 1belässt der gerichtsvollzieher gepfändete tiere nicht im gewahrsam des schuldners, 
so ist er verpflichtet, die notwendigen maßnahmen für die ordnungsgemäße fütterung und 
pflege der tiere zu treffen. 2Werden ihm die hierzu nötigen geldmittel nicht rechtzeitig zur 
verfügung gestellt, so versteigert er die tiere unverzüglich, selbst wenn er hierbei die fristen 
für die vornahme und die bekanntmachung der versteigerung nicht einhalten kann (§ 816 
zpo).

(6) gepfändete oder zu verwertende Waffen sind entsprechend dem Waffengesetz (Waffg) 
und der Allgemeinen Waffengesetz-verordnung (AWaffv) zu verwahren.

2. Verwertung

a) Allgemeines

§ 91

(§§ 814 bis 825 zpo)

(1) ¹die verwertung der pfandstücke erfolgt in der regel durch öffentliche versteigerung in 
form der präsenzversteigerung (§§ 92 bis 96); soweit dies landesrechtlich vorgesehen ist, ist 
auch die allgemein zugängliche versteigerung im internet (§ 814 Absatz 2 nummer 2 zpo) 
möglich. ²Als formen der anderweitigen verwertung kommen insbesondere in betracht:

1. freihändiger verkauf durch den gerichtsvollzieher (§§ 97 bis 99),

2. freihändiger verkauf durch einen dritten – gegebenenfalls unter festsetzung eines min-
destpreises –,

3. übereignung an den gläubiger zu einem bestimmten preis,
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4. versteigerung durch den gerichtsvollzieher an einem anderen ort als nach § 816 Absatz 
2 zpo vorgesehen.

³ ist nach der Auffassung des gerichtsvollziehers wegen der Art der gepfändeten sachen 
bei einer verwertung durch öffentliche versteigerung kein angemessener erlös zu erwarten, 
so soll er den schuldner und den gläubiger sofort auf die möglichkeit der anderweitigen 
verwertung (§ 825 Absatz 1 zpo) aufmerksam machen. 4beantragt eine der parteien nach  
§ 825 Absatz 1 zpo eine verwertung der sache in anderer Weise oder an einem anderen ort, 
unterrichtet der gerichtsvollzieher den Antragsgegner über alle einzelheiten der beabsichtig-
ten anderweitigen verwertung, insbesondere den mindestpreis, und belehrt ihn, dass er die 
sache ohne seine zustimmung nicht vor Ablauf von zwei Wochen nach zustellung der un-
terrichtung verwerten wird. 5der gerichtsvollzieher besorgt selbst die zustellung der unter-
richtung. 6nach der zustimmung des Antragsgegners oder spätestens nach dem Ablauf der 
frist, wenn eine einstellungsanordnung des vollstreckungsgerichts nicht ergangen ist, führt 
der gerichtsvollzieher die anderweitige verwertung durch. 7er kann sie schon vor fristablauf 
vorbereiten. 8ist bei der beantragten anderweitigen verwertung nach der überzeugung des 
gerichtsvollziehers kein höherer erlös zu erwarten, teilt er dies dem Antragsteller unter fort-
setzung des verwertungsverfahrens mit.

(2) ¹der gerichtsvollzieher führt die verwertung – ohne einen besonderen Auftrag des gläu-
bigers abzuwarten – nach den §§ 814 bis 825 zpo durch. ²die verwertung ist auch dann 
vorzunehmen, wenn der schuldner verstorben ist oder wenn das insolvenzverfahren über 
sein vermögen eröffnet worden ist. ³§ 51 Absatz 3 und § 120 Absatz 2 satz 2 sind zu be-
achten. 4führt der gerichtsvollzieher die allgemein zugängliche versteigerung im internet  
(§ 814 Absatz 2 nummer 2 zpo) durch, teilt er dies dem schuldner und sämtlichen beteilig-
ten gläubigern mit und bezeichnet den von ihm bestimmten zeitpunkt, zu dem die verstei-
gerung im internet beginnen wird.

(3) 1ein Aufschub der verwertung ist nur zulässig, wenn eine zahlungsvereinbarung gemäß 
§ 802b zpo geschlossen wird. 2dies ist in jeder Lage des verfahrens, auch noch kurz vor 
einem bereits bestimmten versteigerungstermin, möglich, es sei denn, der gläubiger hat 
den Abschluss einer zahlungsvereinbarung ausgeschlossen (§ 802b Absatz 2 satz 1 zpo). 
3Wenn der gläubiger lediglich einen vollstreckungsauftrag mit einem Auftrag zur Abnahme 
der vermögensauskunft verbunden hat, hindert dies einen verwertungsaufschub durch den 
gerichtsvollzieher zunächst nicht. 4§ 68 ist zu beachten.

(4) ¹zwischen dem zahlungstermin und dem verwertungstermin sollen wenigstens zwei 
Wochen liegen. ²Wird der verwertungstermin verlegt, nachdem der schuldner die rate ge-
zahlt hat, gehören die Kosten der öffentlichen bekanntmachung der terminsverlegung (§ 93) 
zu den notwendigen Kosten der zwangsvollstreckung im sinne des § 788 Absatz 1 zpo. 
³bei der bestimmung der termine für die verwertung soll der gerichtsvollzieher im einzelfall 
einerseits die notwendigkeit, den schuldner durch die terminsbestimmung zur pünktlichen 
zahlung zu veranlassen, und andererseits die höhe der zusätzlichen vollstreckungskosten, 
zum beispiel für die öffentliche bekanntmachung, berücksichtigen.

(5) bei der verwertung muss der gerichtsvollzieher gesetzliche und behördliche veräuße-
rungs- oder erwerbsbeschränkungen beachten (vergleiche zum beispiel § 772 zpo).
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(6) ¹bei der verwertung dürfen der gerichtsvollzieher und die von ihm zugezogenen gehil-
fen weder für sich (persönlich oder durch einen anderen) noch als vertreter eines anderen 
kaufen (§§ 450, 451 bgb). ²der gerichtsvollzieher darf auch seinen Angehörigen und den 
bei ihm beschäftigten personen das mitbieten nicht gestatten.

(7) Auf Antrag des gläubigers oder des schuldners kann das vollstreckungsgericht anord-
nen, dass eine gepfändete sache durch eine andere person als den gerichtsvollzieher ver-
steigert wird (§ 825 Absatz 2 zpo).

b) Öffentliche Versteigerung nach § 814 Absatz 2 Nummer 1 ZPO 
(Präsenzversteigerung)

§ 92

Ort und Zeit der Versteigerung 
(§§ 816 Absatz 1 und 2, § 825 Absatz 1 zpo)

(1) ¹der gerichtsvollzieher bestimmt den termin zur öffentlichen versteigerung in der regel 
sogleich bei der pfändung. ²die Anberaumung des termins ist nur dann einstweilen auszu-
setzen,

1. wenn die parteien einverstanden sind, dass der termin erst später bestimmt werden soll,

2. wenn die sofortige terminbestimmung im einzelfall nicht tunlich oder nicht zweckmä-
ßig erscheint, zum beispiel weil früchte auf dem halm gepfändet sind und der eintritt 
der reife der früchte noch nicht mit sicherheit übersehen werden kann oder weil das 
vollstreckungsgericht voraussichtlich eine andere Art der veräußerung oder die verstei-
gerung an einem anderen ort anordnen wird.

(2) ¹die pfandstücke werden in der gemeinde versteigert, in der sie gepfändet worden sind, 
an einem anderen ort im bezirk des vollstreckungsgerichts oder am Amtssitz des gerichts-
vollziehers, sofern nicht der gläubiger und der schuldner sich auf einen anderen ort einigen 
oder der gerichtsvollzieher auf Antrag des gläubigers oder des schuldners einen anderen 
ort bestimmt hat (§ 816 Absatz 2, § 825 Absatz 1 zpo). ²Liegt die versteigerung an einem 
anderen ort im interesse der parteien, so soll der gerichtsvollzieher auf die möglichkeit 
eines Antrags nach § 825 Absatz 1 zpo hinweisen.

(3) ¹der erste versteigerungstermin darf nicht vor Ablauf einer Woche seit dem tage der 
pfändung stattfinden. ²ein früherer termin darf nur bestimmt werden, wenn

1. der gläubiger und der schuldner sich über eine frühere versteigerung einigen,

2. die frühere versteigerung nach der pflichtgemäßen überzeugung des gerichtsvollzie-
hers erforderlich ist, um die gefahr einer beträchtlichen Wertminderung der pfandstücke 
oder eines unverhältnismäßigen Kostenaufwands für längere Aufbewahrung abzuwen-
den.

³die einigung der parteien oder die sonstigen gründe für die vorzeitige versteigerung sind 
aktenkundig zu machen. 4in der regel soll die versteigerung nicht später als einen monat 
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nach der pfändung stattfinden; wird sie weiter hinausgeschoben, so ist der grund dafür in 
den Akten zu vermerken.

(4) ¹sämtliche beteiligten gläubiger und der schuldner sind von dem versteigerungstermin 
besonders zu benachrichtigen, wenn ihnen der termin nicht bereits anderweitig bekannt 
gegeben worden ist, etwa durch die übersandte Abschrift des pfändungsprotokolls. ²der 
gerichtsvollzieher kann den gläubiger hierbei auf die bedeutung seiner persönlichen teil-
nahme hinweisen.

§ 93

Öffentliche Bekanntmachung 
(§ 816 Absatz 3 zpo)

(1) ¹die versteigerung muss öffentlich bekannt gemacht werden. ²die bekanntmachung 
muss rechtzeitig erfolgen, spätestens am tag vor dem versteigerungstermin. ³eine bekannt-
machung am tage der versteigerung genügt nur, wenn die pfandstücke alsbald versteigert 
werden müssen, etwa weil sie dem verderb oder einer beträchtlichen Wertminderung aus-
gesetzt sind. 4erfolgt die bekanntmachung nicht spätestens am tag vor der versteigerung, 
so ist der grund dafür aktenkundig zu machen.

(2) ¹die bekanntmachung enthält

1. den ort, den tag und die stunde der versteigerung,

2. eine allgemeine bezeichnung der gegenstände, die zu versteigern sind; besonders wert-
volle sachen sind dabei hervorzuheben; zur allgemeinen bezeichnung gehört auch die 
fabrikmarke (zum beispiel bei motoren, Kraftwagen, Krafträdern, fahrrädern, büroma-
schinen und dergleichen); vielfach wird es sich empfehlen, auch die herstellungsnum-
mer anzugeben, da sie interessenten die feststellung des herstellungsjahres ermöglicht.

²die bekanntmachung soll ferner die zeit und den ort enthalten, an dem die pfandstücke 
vor der versteigerung besichtigt werden können. ³ in der bekanntmachung ist ersichtlich zu 
machen, dass es sich um eine versteigerung im Wege der zwangsvollstreckung handelt; die 
namen des gläubigers und des schuldners sind wegzulassen. 4die bekanntmachung ist ak-
tenkundig zu machen; die belegblätter und rechnungen sind zu den sachakten zu nehmen, 
soweit nicht in Absatz 5 eine andere Aufbewahrung angeordnet ist.

(3) ¹über die Art der bekanntmachung (Aushang, veröffentlichung in zeitungen) entschei-
det der gerichtsvollzieher nach pflichtgemäßem ermessen unter besonderer berücksich-
tigung des einzelfalles, sofern nicht die Justizverwaltung bestimmte Weisungen erteilt hat. 
²die öffentliche bekanntmachung hat das ziel, die personen, die im einzelfall als Kaufinteres-
senten in betracht kommen, möglichst umfassend auf die bevorstehende versteigerung hin-
zuweisen und durch heranziehung zahlreicher bieter ein günstiges versteigerungsergebnis 
zu erzielen. ³die Kosten der bekanntmachung müssen, soweit sie nicht vom Auftraggeber 
übernommen werden, in angemessenem verhältnis zu dem Wert des versteigerungsgutes 
und zu dem voraussichtlichen erlös stehen. 4die beachtung dieser richtlinien wird vielfach 
zu folgendem verfahren führen:

1. 1Werden gegenstände von geringem Wert versteigert, so kann eine öffentliche be-
kanntmachung durch Anschlag genügen. 2erfahrungsgemäß hat sich in diesem fall, 
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insbesondere bei versteigerungen in ständig dafür bestimmten und daher allgemein be-
kannten pfandkammern oder versteigerungsräumen, ein Anschlag an einer tafel oder in 
einem Kasten vor den versteigerungsräumen als ausreichend erwiesen.

2. 1haben die zur versteigerung bestimmten gegenstände einen hohen Wert, so wird die 
bekanntmachung durch eine zeitung in betracht kommen. 2bei der Auswahl der zeitung 
wird zu beachten sein, dass in diesen fällen neben den händlern meist solche Kauflus-
tige infrage kommen, die den ort der versteigerung ohne Aufwendung von fahrkosten 
erreichen und das versteigerungsgut ohne wesentliche transportkosten wegschaffen 
können. 3der gerichtsvollzieher wird daher zu prüfen haben, ob eine mit mäßigen Kos-
ten verbundene Anzeige in einer ortszeitung oder – in größeren städten – einer bezirks- 
oder vorortzeitung genügt.

3. 1hat das versteigerungsgut beträchtlichen Wert (zum beispiel Kunstgegenstände, echte 
teppiche, Luxusgegenstände), so muss die bekanntmachung die Kreise umfassen, die 
für den erwerb solcher sachen interesse haben und über die notwendigen mittel dazu 
verfügen. 2daher ist eine zeitung zu wählen, die einen entsprechenden Leserkreis und 
ein entsprechendes verbreitungsgebiet hat.

4. sollen gegenstände versteigert werden, deren erwerb nur für bestimmte berufs-grup-
pen infrage kommt (zum beispiel rohstoffe, maschinen, kaufmännische und gewerbli-
che einrichtungen, halbfabrikate), so wird vielfach die bekanntmachung in einer fach-
zeitschrift oder fachzeitung zu bevorzugen sein.

5. bei besonders umfangreichen versteigerungen kann eine bekanntmachung in mehreren 
zeitungen in betracht kommen, sofern die hierzu erforderlichen Kosten im angemesse-
nen verhältnis zum Wert des versteigerungsgutes stehen.

(4) 1zur verminderung der bekanntmachungskosten vereinigt der gerichtsvollzieher meh-
rere bekanntmachungen von versteigerungsterminen, die an demselben tage und an dem-
selben ort abgehalten werden sollen, zu einer bekanntmachung. 2er soll auch möglichst 
mehrere bekanntmachungen von versteigerungsterminen, die zu verschiedenen zeiten und 
an verschiedenen orten stattfinden, in einer sammelbekanntmachung vereinigen. 3in diesen 
fällen nimmt er das belegblatt und die rechnung zu einem der handaktenstücke, berech-
net dabei die Kosten, die auf die einzelnen Angelegenheiten abfallen, und vermerkt in den 
Akten über die anderen Angelegenheiten, wie hoch die anteiligen Kosten sind und wo sich 
rechnung und belegblatt befinden. 4der gerichtsvollzieher kann rechnung und belegblät-
ter auch zu besonderen sammelakten über bekanntmachungen nehmen. 5er vermerkt dann 
in den einzelnen sonderakten die höhe der anteiligen Kosten und verweist auf die blattzahl 
der sammelakte, wo sich belegblatt, rechnung und berechnung der anteiligen Kosten be-
finden.

(5) 1Auch die bekanntmachungen mehrerer gerichtsvollzieher können aus Kostenerspar-
nisgründen zu einer sammelbekanntmachung vereinigt werden. 2in diesen fällen muss jeder 
gerichtsvollzieher ein belegblatt zu seinen Akten nehmen und dabei die Kosten angeben, 
die auf seine bekanntmachung entfallen. 3im übrigen ist entsprechend den bestimmungen 
des Absatzes 4 zu verfahren.
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(6) ¹Wird der versteigerungstermin aufgehoben, so sind Aushänge und Anschläge sofort 
zu entfernen. ²die Aufhebung ist öffentlich bekannt zu machen, soweit dies noch tunlich ist. 
³eine terminverlegung oder -aufhebung ist den beteiligten unverzüglich mitzuteilen.

§ 94

Bereitstellung der Pfandstücke

(1) ¹vor beginn des termins sind die zu versteigernden sachen zum verkauf und zur be-
sichtigung durch Kaufinteressenten bereitzustellen; ihre identität ist aus dem pfändungspro-
tokoll festzustellen. ²War ein verwahrer oder hüter bestellt, so ist mit ihm über die rückgabe 
der sachen ein protokoll aufzunehmen; auf verlangen ist ihm eine bescheinigung hierüber 
zu erteilen. ³ergibt sich, dass pfandstücke fehlen oder beschädigt sind, so ist dies im proto-
koll oder zu den Akten zu vermerken und den beteiligten bekannt zu geben.

(2) ¹die pfandstücke sollen zur erzielung eines ihrem Wert angemessenen erlöses in saube-
rem und möglichst ansehnlichem zustand zur versteigerung gestellt werden. ²die hierdurch 
entstehenden Kosten sind als Kosten der zwangsvollstreckung zu behandeln. ³solche Kos-
ten dürfen jedoch nur aufgewendet werden, wenn sie in einem angemessenen verhältnis zu 
dem zu erwartenden mehrerlös stehen. 4dagegen ist der gerichtsvollzieher nicht berechtigt, 
gebrauchte oder beschädigte pfandstücke ohne einverständnis des gläubigers und des 
schuldners instand setzen zu lassen.

§ 95

Versteigerungstermin 
(§ 816 Absatz 4, §§ 817, 817a, 818 zpo)

(1) ¹bei der eröffnung des termins sind zunächst die versteigerungsbedingungen bekannt 
zu machen. ²Abweichungen von den in § 817 zpo bestimmten versteigerungsbedingungen 
sind nur zulässig, wenn das vollstreckungsgericht sie angeordnet hat oder der gläubiger 
und der schuldner sie vereinbart haben. ³versteigert der gerichtsvollzieher gase, flüssig-
keiten oder andere sachen, die sich in behältnissen befinden, welche dem schuldner zwei-
fellos nicht gehören, so nimmt er in die versteigerungsbedingungen die bestimmung auf, 
dass

1. die behältnisse alsbald nach der entleerung, spätestens binnen einer festzusetzenden 
frist, dem eigentümer zu übergeben seien,

2. der ersteher eine dem betrag nach zu bestimmende sicherheit außer dem meistgebot 
an den gerichtsvollzieher zu leisten habe.

4versteigert der gerichtsvollzieher schusswaffen, munition oder diesen gleichstehende ge-
genstände, deren erwerb erlaubnis- oder anmeldepflichtig ist, so nimmt er in die verstei-
gerungsbedingungen die bestimmung auf, dass sie nur von einem berechtigten ersteigert 
werden können (vergleiche § 66).

(2) 1der gerichtsvollzieher fordert alsdann zum bieten auf. 2er bietet die pfandstücke regel-
mäßig einzeln aus; jedoch kann er auch gegenstände, die sich dazu eignen, zusammen an-
bieten, insbesondere gegenstände gleicher Art. 3die pfandstücke sind tunlichst nach ihrer 
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reihenfolge im pfändungsprotokoll aufzurufen, sofern nicht die beteiligten andere Wünsche 
haben. 4beim Ausbieten sind der gewöhnliche verkaufswert der gepfändeten sachen und 
das mindestgebot bekannt zu geben, bei gold- und silbersachen auch der gold- und silber-
wert.

(3) der gläubiger und der schuldner können bei der versteigerung mitbieten; jedoch ist ein 
gebot des schuldners zurückzuweisen, wenn er nicht den betrag sofort bar hinterlegt.

(4) 1der zuschlag ist zu versagen, wenn das meistgebot nicht die hälfte des gewöhnlichen 
verkehrswertes erreicht (mindestgebot; § 817a Absatz 1 satz 1 zpo). 2der gerichtsvollzie-
her hat dann auf Antrag des gläubigers einen neuen versteigerungstermin anzuberaumen 
oder es dem gläubiger anheim zu geben, einen Antrag nach § 825 zpo zu stellen. 3bleibt 
auch der neue termin oder der versuch anderweitiger verwertung ohne erfolg und ist auch 
von weiteren verwertungsversuchen kein erfolg zu erwarten, so kann der gerichtsvollzieher 
die pfändung aufheben. 4vor der Aufhebung gibt er dem gläubiger gelegenheit zur Äuße-
rung binnen einer angemessenen, von ihm zu bestimmenden frist. 5eine versagung des zu-
schlags kommt jedoch nicht in betracht, wenn alle beteiligten gläubiger und der schuldner 
mit der erteilung des zuschlags zu einem gebot einverstanden sind, welches das gesetzli-
che mindestgebot nicht erreicht, oder wenn die sofortige versteigerung erforderlich ist, um 
die gefahr einer beträchtlichen Wertverringerung der zu versteigernden sachen abzuwen-
den oder um unverhältnismäßige Kosten für eine längere Aufbewahrung zu vermeiden.

(5) 1bei gold- und silbersachen ist der zuschlag ferner zu versagen, wenn das meistgebot 
den gold- und silberwert nicht erreicht. 2der gerichtsvollzieher kann diese sachen dann 
durch freihändigen verkauf verwerten (vergleiche § 97).

(6) ist eine Austauschpfändung mit der maßgabe zugelassen, dass dem schuldner der zur 
ersatzbeschaffung notwendige geldbetrag aus dem vollstreckungserlös zu erstatten ist  
(§ 74 Absatz 1 satz 3), so ist der zuschlag zu versagen, wenn das meistgebot nicht den vom 
vollstreckungsgericht zur ersatzbeschaffung bestimmten geldbetrag sowie die Kosten der 
zwangsvollstreckung deckt.

(7) 1erweist sich im versteigerungstermin eine andere schätzung des gewöhnlichen ver-
kaufswertes als notwendig, zum beispiel wegen veränderung der marktlage (mangel an aus-
reichenden geboten genügt nicht), so ist das ergebnis der schätzung bekannt zu geben. 2ist 
eine der parteien im termin nicht vertreten und wird der gewöhnliche verkaufswert niedriger 
geschätzt als bisher, so wird ein neuer versteigerungstermin anzuberaumen und den partei-
en zunächst das ergebnis der abweichenden schätzung mitzuteilen sein. 3dies gilt jedoch 
nicht, wenn die sofortige versteigerung aus den in Absatz 4 genannten gründen notwendig 
ist. 4falls es erforderlich ist, muss der gerichtsvollzieher zur sicherung des gläubigers eine 
weitere pfändung durchführen.

(8) beim einzelausgebot von gegenständen, die sich zum gesamtausgebot eignen, kann 
der gerichtsvollzieher den zuschlag davon abhängig machen, dass beim darauf folgenden 
gesamtausgebot kein höherer erlös erzielt wird.

(9) ¹der gerichtsvollzieher hat für den ordnungsmäßigen Ablauf der versteigerung zu sor-
gen. ²er hat insbesondere unzulässigen einwirkungen der händlerringe (verkäuferringe, zu-
sammenschlüsse) entgegenzutreten. ³Weiß er oder muss er nach den umständen anneh-
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men, dass verabredungen getroffen sind, auf grund deren Andere vom bieten abgehalten 
oder sachen durch vorgeschobene personen ersteigert werden sollen, um unter den teil-
nehmern sodann zum gemeinsamen vorteil veräußert zu werden, so hat er personen, die an 
solchen verabredungen beteiligt sind, zu entfernen, nötigenfalls mit polizeilicher hilfe. 4er 
kann die versteigerung auch unterbrechen.

(10) ¹der zuschlag ist dem meistbietenden zu erteilen. ²dem zuschlag soll ein dreimaliger 
Aufruf vorausgehen. ³dabei muss der gerichtsvollzieher mit strenger unparteilichkeit ver-
fahren. 4er darf insbesondere den zuschlag nicht zugunsten eines bieters übereilen. 5die 
verpflichtung eines jeden bieters erlischt, wenn ein übergebot abgegeben wird oder wenn 
die versteigerung ohne erteilung des zuschlags geschlossen wird (§ 156 bgb, § 817 Absatz 
1 zpo).

(11) ¹die zugeschlagene sache ist dem ersteher zu übergeben, und zwar nur gegen bare 
zahlung des Kaufpreises. ²einen scheck darf der gerichtsvollzieher nur mit zustimmung des 
Auftraggebers annehmen. ³hat der meistbietende nicht bis zu der in den versteigerungsbe-
dingungen bestimmten zeit oder mangels einer solchen bestimmung nicht vor dem schluss 
des versteigerungstermins die Ablieferung gegen zahlung des Kaufgeldes verlangt, so ist 
die sache anderweit zu versteigern. 4bei der Wiederversteigerung wird der meistbietende 
zu keinem weiteren gebot zugelassen. 5er haftet für den Ausfall; auf den mehrerlös hat er 
keinen Anspruch (§ 817 Absatz 3 zpo).

(12) ¹Wird der zuschlag dem gläubiger erteilt, so ist dieser von der verpflichtung zur bar-
zahlung insoweit befreit, als der erlös zu seiner befriedigung zu verwenden ist. ²der gläu-
biger hat mithin nur die beträge bar zu zahlen, die zur deckung der zwangsvollstreckungs-
kosten erforderlich sind oder sich nach seiner befriedigung als überschuss ergeben. ³sofern 
jedoch dem schuldner nachgelassen ist, die vollstreckung durch sicherheitsleistung oder 
hinterlegung abzuwenden, hat auch der gläubiger den preis für die von ihm erstandene 
sache bar zu entrichten (§ 817 Absatz 4 zpo). 4dasselbe gilt, wenn und soweit der gläubi-
ger das recht eines dritten auf vorzugsweise befriedigung (§ 805 zpo) anerkannt hat, ein 
vorrangiges pfändungspfandrecht eines anderen gläubigers (§ 804 Absatz 3 zpo) besteht, 
der erlös auf grund einer gerichtlichen Anordnung zu hinterlegen ist oder dem schuldner im 
rahmen einer Austauschpfändung gemäß § 811a Absatz 1 halbsatz 2 zpo der zur ersatz-
beschaffung erforderliche geldbetrag aus dem vollstreckungserlös zu überlassen ist.

(13) ¹die versteigerung ist einzustellen, sobald der erlös zur befriedigung des gläubigers 
und zur deckung der Kosten der zwangsvollstreckung hinreicht (§ 818 zpo). ²um die ver-
steigerung nicht zu weit auszudehnen, hat der gerichtsvollzieher die bereits erzielten erlöse 
von zeit zu zeit zusammenzurechnen. ³der erlös darf an den gläubiger erst abgeführt wer-
den, wenn die übergabe der verkauften sachen stattgefunden hat.

(14) hat nach dem ergebnis der verwertung der pfandstücke die vollstreckung nicht zur vol-
len befriedigung des gläubigers geführt oder sind pfandstücke abhanden gekommen oder 
beschädigt worden, so muss der gerichtsvollzieher auch ohne ausdrückliche Weisung des 
gläubigers alsbald die weitere vollstreckung betreiben, wenn nach seinem pflichtgemäßen 
ermessen eine erneute pfändung zur weiteren befriedigung des gläubigers führen kann.
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§ 96

Versteigerungsprotokoll

(1) das protokoll über die versteigerung hat insbesondere zu enthalten:

1. die betreibenden gläubiger nach ihrer rangfolge;

2. die beträge der beizutreibenden forderungen und der zwangsvollstreckungskosten;

3. den hinweis auf die gesetzlichen versteigerungsbedingungen oder den Wortlaut der ver-
steigerungsbedingungen, soweit von den gesetzlichen abweichende oder ergänzende 
bestimmungen getroffen sind;

4. die bezeichnung der ausgebotenen sachen sowie ihre nummern nach dem pfändungs-
protokoll und die abgegebenen meistgebote;

5. die namen der bieter, denen der zuschlag erteilt ist; bei geboten über 100 euro auch 
deren Anschriften; der gerichtsvollzieher kann verlangen, dass ihm der erwerber einen 
amtlichen Ausweis über seine person vorlegt;

6. die Angabe, dass der Kaufpreis bezahlt und die sache abgeliefert ist oder dass zahlung 
und Ablieferung unterblieben sind.

(2) ¹die ausgebotenen sachen sind sogleich beim Ausgebot im versteigerungsprotokoll zu 
verzeichnen. ²neben jeder sache sind alsbald nach dem zuschlag das meistgebot und der 
ersteher zu vermerken. ³dasselbe gilt von der zahlung des Kaufgeldes, sobald sie erfolgt. 
4die dem meistgebot vorangegangenen gebote und deren bieter, die den zuschlag nicht 
erhalten haben, sind nicht zu verzeichnen. 5ein zurückgewiesenes gebot ist im protokoll zu 
vermerken, jedoch nicht in der spalte, die für das meistgebot bestimmt ist. 6bei gold- und 
silbersachen ist zutreffendenfalls zu beurkunden, dass trotz des wiederholten Aufrufs kein 
gebot abgegeben worden ist, das den gold- und silberwert deckt. 7ein entsprechender ver-
merk ist zu machen, wenn bei anderen sachen nach § 95 Absatz 2 bis 8 ein zuschlag nicht 
erteilt ist. 8Am schluss des verzeichnisses ist die summe des erzielten erlöses festzustellen.

(3) ¹das protokoll braucht nicht im ganzen vorgelesen zu werden. ²von den bietern brau-
chen nur diejenigen in oder unter dem protokoll zu unterzeichnen, die den zuschlag erhalten 
haben oder – falls der zuschlag im termin nicht erteilt ist – an ihr gebot gebunden bleiben. 
³unterbleibt die unterzeichnung, etwa weil ein beteiligter sich entfernt hat oder die unter-
schrift verweigert, so ist der grund dafür im protokoll aufzunehmen.

c) Freihändiger Verkauf

§ 97

Zulässigkeit des freihändigen Verkaufs 
(§§ 817a, 821, 825 zpo)

die veräußerung erfolgt durch freihändigen verkauf

1. bei gold- und silbersachen, wenn bei der versteigerung kein gebot abgegeben worden 
ist, das den gold- und silberwert erreicht (§ 817a zpo),
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2. bei Wertpapieren, die einen börsen- oder marktpreis haben (§ 821 zpo),

3. im einzelfall auf Antrag des gläubigers oder des schuldners (§ 825 Absatz 1 zpo).

§ 98

Verfahren beim freihändigen Verkauf

(1) ¹für den freihändigen verkauf gilt die in § 92 Absatz 3 satz 1 bezeichnete frist nicht. 
²der gerichtsvollzieher führt den verkauf – gegebenenfalls unter beachtung von § 825 Ab-
satz 1 zpo (§ 91 Absatz 1 satz 4 bis 7) – unverzüglich durch, falls das vollstreckungsgericht 
nichts anderes angeordnet hat oder die beteiligten nichts anderes vereinbart haben. ³er ist 
darauf bedacht, einen möglichst hohen preis zu erzielen.

(2) ¹die bestimmungen des § 95 Absatz 4 über das mindestgebot finden beim freihändi-
gen verkauf entsprechende Anwendung (§ 817a zpo). ²gold- und silbersachen darf der 
gerichtsvollzieher nicht unter ihrem gold- und silberwert und nicht unter der hälfte des 
gewöhnlichen verkaufswerts, Wertpapiere nicht unter dem tageskurs verkaufen, der für den 
ort des verkaufs maßgebend ist.

(3) die sache darf dem Käufer nur gegen bare zahlung des Kaufpreises oder, falls der Auf-
traggeber dem zustimmt, gegen übergabe eines über den Kaufpreis ausgestellten schecks 
übergeben werden, soweit das vollstreckungsgericht nichts anderes angeordnet hat oder 
alle beteiligten einer anderen regelung zustimmen.

(4) ¹der verkauf kann auch an den gläubiger erfolgen. ²§ 95 Absatz 12 ist in diesem fall 
entsprechend anzuwenden.

(5) bei dem verkauf von Wertpapieren bleibt es dem ermessen des gerichtsvollziehers 
überlassen, ob er den verkauf selbst besorgen oder sich der vermittlung eines bankge-
schäfts bedienen will.

(6) ¹hat das vollstreckungsgericht den verkauf angeordnet, so beachtet der ge-richts-
vollzieher die etwaigen besonderen Anordnungen des gerichts. ² ist eine sache durch be-
schluss des vollstreckungsgerichts dem gläubiger oder einem dritten übereignet, so hat der 
gerichtsvollzieher die sache zu übergeben.

§ 99

Protokoll beim freihändigen Verkauf

¹das protokoll über den freihändigen verkauf hat insbesondere zu enthalten:

1. den grund des freihändigen verkaufs,

2. die genaue bezeichnung des verkauften gegenstandes mit Angabe des geschätzten 
gold- und silberwerts, des tageskurses oder des vom vollstreckungsgericht bestimm-
ten preises,

3. die mit Käufern getroffenen Abreden, den nachweis der preiszahlung und die erfüllung 
des geschäfts.
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²§ 96 Absatz 1 nummer 5 gilt entsprechend. ³verkauft der gerichtsvollzieher ein Wertpapier 
durch vermittlung eines bankgeschäfts, so wird das protokoll durch die Abrechnung ersetzt, 
die das bankgeschäft über den verkauf erteilt. 4die Abrechnung ist zu den Akten zu nehmen.

3. Pfändung und Veräußerung in besonderen Fällen

a) Pfändung bei Personen, die Landwirtschaft betreiben

§ 100

(§ 813 Absatz 3 zpo)

(1) ¹ ist der gerichtsvollzieher mit der pfändung bei einer person beauftragt, die Landwirt-
schaft betreibt, und werden voraussichtlich gegenstände der im § 811 Absatz 1 nummer 
4 zpo bezeichneten Art zu pfänden sein, so zieht der gerichtsvollzieher einen landwirt-
schaftlichen sachverständigen hinzu, wenn anzunehmen ist, dass der Wert der zu pfänden-
den gegenstände den betrag von 500 euro übersteigt. ²bei einem geringeren Wert soll ein 
sachverständiger zugezogen werden, wenn der schuldner es verlangt und wenn dadurch 
die zwangsvollstreckung weder verzögert wird noch unverhältnismäßige Kosten entstehen.

(2) ¹der sachverständige hat zu begutachten, ob die zu pfändenden sachen zu denen ge-
hören, die im § 811 Absatz 1 nummer 4 zpo bezeichnet sind oder auf die sich die hypothek 
und so weiter erstreckt (vergleiche § 78). ²das gutachten des sachverständigen ist für den 
gerichtsvollzieher nicht bindend; jedoch soll er nur aus besonderen und gewichtigen grün-
den von ihm abweichen.

(3) ¹das ergebnis des gutachtens ist, sofern der sachverständige es nicht sofort schriftlich 
oder in einer Anlage zum pfändungsprotokoll niederlegt, nebst den wesentlichen gründen in 
dieses protokoll aufzunehmen. ² ist der gerichtsvollzieher dem gutachten bei der pfändung 
nicht gefolgt, so sind die gründe dafür im protokoll anzugeben.

(4) ¹dem sachverständigen ist eine vergütung nach dem ortsüblichen preis seiner Leistung 
zu gewähren. ²der gerichtsvollzieher zahlt die vergütung sofort bei der pfändung gegen 
empfangsbescheinigung aus. ³soweit nicht ein anderer ortsüblicher preis feststeht, sind für 
die bemessung die sätze des Jveg maßgebend. 4die vergütung umfasst sowohl den Wert 
der Leistung als auch die Aufwandsentschädigung. 5An reisekosten sind dem sachverstän-
digen nur die tatsächlichen Auslagen zu erstatten. 6ist der sachverständige mit der bemes-
sung seiner entschädigung nicht einverstanden, so verweist ihn der gerichtsvollzieher mit 
seinen einwendungen gemäß § 766 zpo an das vollstreckungsgericht.
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b) Pfändung und Versteigerung von Früchten, 
die noch nicht vom Boden getrennt sind

§ 101

Zulässigkeit der Pfändung

(§ 810 zpo)

(1) ¹früchte, die noch nicht vom boden getrennt sind, können gepfändet werden, solan-
ge nicht ihre beschlagnahme im Wege der zwangsvollstreckung in das unbewegliche ver-
mögen erfolgt ist, und soweit sie nicht nach § 811 Absatz 1 nummer 4 zpo unpfändbar 
sind. ²diese früchte werden jedoch von der beschlagnahme dann nicht umfasst, wenn das 
grundstück verpachtet ist (§ 21 Absatz 3 zvg). ³gegen den pächter ist daher die pfändung 
trotz der beschlagnahme des grundstücks zulässig, soweit ihr nicht § 811 Absatz 1 nummer 4 
zpo entgegensteht. 4früchte im sinne dieser bestimmung sind nur die wiederkehrend ge-
ernteten früchte (zum beispiel getreide, hackfrüchte, obst; dagegen nicht holz auf dem 
stamm, torf, Kohle, steine und mineralien).

(2) ¹die pfändung darf nicht früher als einen monat vor der gewöhnlichen reife der früchte 
erfolgen. ²Auf den bevorstehenden eintritt der reife achtet der gerichtsvollzieher besonders, 
damit er den versteigerungstermin so rechtzeitig ansetzen kann, dass nicht durch überreife 
der früchte verluste entstehen können. ³der gerichtsvollzieher verpflichtet den hauptver-
waltungsbeamten der gemeinde oder den etwa bestellten hüter, ihm rechtzeitig von der 
herannahenden ernte Kenntnis zu geben.

§ 102

Verfahren bei der Pfändung 
(§ 813 Absatz 3 zpo)

(1) ¹die pfändung von früchten, die vom boden noch nicht getrennt sind, erfolgt nach den 
vorschriften über die pfändung beweglicher sachen. ² insbesondere dürfen die früchte nur 
gepfändet werden, wenn sie sich im Alleingewahrsam des schuldners oder eines zur her-
ausgabe bereiten dritten befinden. ³ ist zum beispiel ein grundstück verpachtet oder ist ein 
nießbrauch daran bestellt, so ist die pfändung der früchte im rahmen der zwangsvollstre-
ckung gegen den pächter oder nießbraucher als schuldner ohne Weiteres zulässig; richtet 
sich die zwangsvollstreckung dagegen gegen den grundstückseigentümer, den verpächter 
oder den besteller des nießbrauchs, so dürfen die früchte nur mit zustimmung des päch-
ters oder des nießbrauchers gepfändet werden.

(2) ¹die pfändung ist in geeigneter Weise für jedermann kenntlich zu machen. ²dies ge-
schieht durch Aufstellung von pfandtafeln oder pfandwischen (pfandzeichen) mit einer vom 
gerichtsvollzieher unterschriebenen pfandanzeige oder durch andere zweckentsprechende 
vorrichtungen, tunlichst unter verwendung des dienstsiegels (dienststempels). ³ in geeigne-
ten fällen bestellt der gerichtsvollzieher einen hüter.

(3) ¹Werden bei der zwangsvollstreckung gegen eine person, die Landwirtschaft betreibt, 
voraussichtlich früchte zu pfänden sein, die noch nicht vom boden getrennt sind, so zieht 
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der gerichtsvollzieher einen landwirtschaftlichen sachverständigen zu, wenn anzunehmen 
ist, dass der Wert der zu pfändenden gegenstände 500 euro übersteigt. ²der sachverstän-
dige hat zu begutachten, ob die gewöhnliche zeit der reife binnen einem monat zu erwarten 
ist (§ 101 Absatz 2) und ob die früchte ganz oder zum teil zur fortführung der Wirtschaft 
bis zu der zeit erforderlich sind, zu der voraussichtlich gleiche oder ähnliche erzeugnisse 
gewonnen werden (§ 811 Absatz 1 nummer 4 zpo). ³ im übrigen gelten für die zuziehung 
des sachverständigen die bestimmungen des § 100 Absatz 2 bis 4. 4Auch wenn der Wert 
der zu pfändenden gegenstände unter 500 euro liegt, soll der gerichtsvollzieher einen sach-
verständigen zuziehen,

1. wenn nach seinem pflichtgemäßen ermessen mit rücksicht auf die Art und den umfang 
des landwirtschaftlichen betriebes eine sachgemäße entscheidung der vorstehend be-
zeichneten fragen nur auf grund des gutachtens eines sachverständigen erfolgen kann,

2. wenn der schuldner die zuziehung verlangt und hierdurch die zwangsvollstreckung we-
der verzögert wird noch unverhältnismäßige Kosten entstehen.

(4) das pfändungsprotokoll hat insbesondere zu enthalten:

1. die bezeichnung des grundstücks nach Lage und ungefährem flächeninhalt und die 
bezeichnung der fruchtart, die darauf steht,

2. die Angabe, welcher erlös aus der verwertung der gepfändeten früchte voraussichtlich 
zu erwarten ist,

3. die Angabe, in welcher Weise die pfändung äußerlich erkennbar gemacht und wer als 
hüter bestellt ist oder aus welchen gründen die bestellung eines hüters unterblieben ist,

4. die Angabe, wann der eintritt der ernte zu erwarten ist,

5. die in Absatz 3 satz 1 bis 3 bezeichneten Angaben, wenn ein landwirtschaftlicher sach-
verständiger zugezogen ist.

§ 103

Trennung der Früchte und Versteigerung 
(§ 824 zpo)

(1) ¹die früchte dürfen vor der reife nicht vom boden getrennt werden. ² ihre versteigerung 
ist erst nach der reife zulässig. ³sie kann vor oder nach der trennung der früchte erfol-
gen. 4hierüber entscheidet der gerichtsvollzieher – gegebenenfalls nach Anhörung eines 
sachverständigen – insbesondere mit rücksicht darauf, auf welche Weise voraussichtlich 
ein höherer erlös zu erzielen ist. 5nach diesem gesichtspunkt entscheidet er auch, ob die 
versteigerung im ganzen oder in einzelnen teilen geschehen soll.

(2) ¹sollen die reifen früchte vor ihrer Aberntung versteigert werden, so hält der gerichts-
vollzieher den termin in der regel an ort und stelle ab. ²sollen die früchte nach der tren-
nung versteigert werden, so lässt sie der gerichtsvollzieher durch eine zuverlässige person 
abernten. ³es ist nicht unbedingt ausgeschlossen, dass er hierfür auch den schuldner wählt. 
4die vergütung für die Aberntung vereinbart der gerichtsvollzieher im voraus. 5er beaufsich-
tigt die Aberntung, soweit es erforderlich ist, um den ertrag der ernte mit sicherheit festzu-
stellen. 6er sorgt auch dafür, dass die ernte bis zur versteigerung sicher untergebracht und 
verwahrt wird.
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(3) ¹ in den versteigerungsbedingungen ist zu bestimmen, innerhalb welcher zeit der Käufer 
die früchte von dem grund und boden wegzuschaffen hat. ²der erlös darf erst ausgezahlt 
werden, wenn die früchte weggeschafft sind oder die für ihre fortschaffung bestimmte frist 
verstrichen ist.

(4) ¹Wird dem gerichtsvollzieher ein gerichtsbeschluss vorgelegt, durch den die zwangs-
vollstreckung in das grundstück angeordnet ist, so stellt er die zwangsvollstreckung einst-
weilen ein; er unterlässt also die pfändung, die Aberntung und die versteigerung der früchte 
sowie – falls der Käufer die früchte noch nicht an sich genommen hat – die Auszahlung des 
erlöses. ²Wird die zwangsversteigerung des grundstücks angeordnet, so ist die zwangs-
vollstreckung einzustellen, wenn die beschlagnahme (§§ 20 bis 26 zvg) erfolgt, solange die 
früchte noch nicht vom boden getrennt sind. ³hat die trennung schon stattgefunden, so ist 
die vollstreckung trotz der beschlagnahme fortzusetzen. 4von der einstellung der zwangs-
vollstreckung ist der gläubiger unverzüglich zu benachrichtigen.

c) Pfändung und Veräußerung von Wertpapieren

§ 104

Pfändung von Wertpapieren

(1) ¹bei der zwangsvollstreckung wegen geldforderungen werden Wertpapiere wie beweg-
liche körperliche sachen behandelt. ²sie werden dadurch gepfändet, dass der gerichtsvoll-
zieher sie in besitz nimmt.

(2) ¹zu den Wertpapieren nach Absatz 1 gehören alle inhaberpapiere, auch wenn sie auf 
den namen eines bestimmten berechtigten umgeschrieben sind, sowie alle Aktien, auch 
wenn sie auf den namen eines bestimmten berechtigten lauten. ²dagegen gehören Legiti-
mationspapiere nicht dazu (zum beispiel sparbücher, pfandscheine, Lebensversicherungs-
policen).

(3) für die pfändung von forderungen aus Wechseln und anderen auf den namen lauten-
den, aber durch indossament übertragbaren forderungspapieren gelten die bestimmungen 
des § 123.

(4) inländische banknoten sind bei der zwangsvollstreckung nicht als Wertpapiere, sondern 
als bares geld zu behandeln.

§ 105

Veräußerung von Wertpapieren 
(§§ 821 bis 823 zpo)

(1) die veräußerung von Wertpapieren erfolgt, wenn sie einen börsen- oder marktpreis ha-
ben, durch freihändigen verkauf, sonst durch öffentliche versteigerung (§ 821 zpo).
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(2) ¹bei der veräußerung von inhaberpapieren genügt die übergabe des veräußerten pa-
piers an den erwerber, um das im papier verbriefte recht auf ihn zu übertragen. ²dagegen 
sind papiere, die durch indossament übertragen werden können, jedoch nicht forderungs-
papiere sind, zum zweck der übertragung mit dem indossament zu versehen (zum beispiel 
namensaktien). ³Andere papiere, die auf den namen lauten, sind mit der Abtretungserklä-
rung zu versehen. 4dies gilt auch für auf den namen umgeschriebene inhaberpapiere, sofern 
nicht ihre rückverwandlung (Absatz 3) beantragt wird.

(3) ¹die Abtretungserklärung oder das indossament stellt der gerichtsvollzieher anstelle 
des schuldners aus, nachdem ihn das vollstreckungsgericht dazu ermächtigt hat (§ 822 
zpo). ²ebenso bedarf der gerichtsvollzieher der ermächtigung des vollstreckungsgerichts, 
wenn er anstelle des schuldners die erklärungen abgeben soll, die zur rückverwandlung ei-
ner auf den namen umgeschriebenen schuldverschreibung in eine inhaberschuldverschrei-
bung erforderlich sind (§ 823 zpo). ³der gerichtsvollzieher fügt dem Antrag, durch den er 
die ermächtigung erbittet, den schuldtitel und das pfändungsprotokoll bei.

§ 106

Hilfspfändung

¹papiere, die nur eine forderung beweisen, aber nicht träger des rechts sind (zum beispiel 
sparbücher, pfandscheine, versicherungsscheine und depotscheine, ferner hypotheken- 
und solche grundschuld- und rentenschuldbriefe, die nicht auf den inhaber lauten), sind 
nicht Wertpapiere im sinne des § 104. ²sie können deshalb auch nicht nach den vorschriften 
über die zwangsvollstreckung in bewegliche körperliche sachen gepfändet werden. ³der 
gerichtsvollzieher kann aber diese papiere vorläufig in besitz nehmen (hilfspfändung). 4er 
teilt dem gläubiger die vorläufige Wegnahme unverzüglich mit und bezeichnet die forderun-
gen, auf die sich die Legitimationspapiere beziehen. 5die papiere sind jedoch dem schuld-
ner zurückzugeben, wenn der gläubiger nicht alsbald, spätestens innerhalb eines monats, 
den pfändungsbeschluss über die forderung vorlegt, die dem papier zugrunde liegt. 6die 
in besitz genommenen papiere sind im pfändungsprotokoll genau zu bezeichnen. 7grund- 
und rentenschuldbriefe, die auf den inhaber lauten, werden nach § 104 gepfändet.

d) Pfändung und Veräußerung von Kraftfahrzeugen

§ 107

Entfernung des Kraftfahrzeugs aus dem Gewahrsam des Schuldners

(1) ¹bei der pfändung eines Kraftfahrzeugs wird in der regel davon auszugehen sein, dass 
die befriedigung des gläubigers gefährdet wird, wenn das fahrzeug im gewahrsam des 
schuldners verbleibt (vergleiche § 808 zpo). ²der gerichtsvollzieher nimmt das gepfändete 
fahrzeug daher in besitz, sofern nicht der gläubiger damit einverstanden ist, dass es im 
gewahrsam des schuldners bleibt, oder eine Wegnahme aus sonstigen gründen ausnahms-
weise nicht erforderlich erscheint.
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(2) Kann der gerichtsvollzieher – obwohl die gesetzlichen voraussetzungen hierfür gegeben 
sind – das fahrzeug nicht in besitz nehmen (zum beispiel wegen fehlender unterbringungs-
möglichkeiten) und erscheint die Wegnahme der Kraftfahrzeugpapiere (§§ 108 bis 110) nicht 
ausreichend, um eine missbräuchliche benutzung des Kraftfahrzeugs zu verhindern, so 
muss der gerichtsvollzieher weitere geeignete sicherungsmaßnahmen treffen (zum beispiel 
die Abnahme und verwahrung des amtlichen Kennzeichens).

§ 108

Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II

(1) der gerichtsvollzieher muss bei der zwangsvollstreckung in Kraftfahrzeuge die bedeu-
tung der zulassungsbescheinigung teil i (früher: fahrzeugschein) und teil ii (früher: fahr-
zeugbrief) beachten.

(2) die bestimmungen für Kraftfahrzeuge, amtliche Kennzeichen und zulassungsbescheini-
gungen teil i und teil ii gelten entsprechend für Anhänger.

§ 109

Behandlung der Zulassungsbescheinigung Teil I

(1) ¹pfändet der gerichtsvollzieher ein Kraftfahrzeug, so nimmt er die über das Kraftfahr-
zeug ausgestellte und im gewahrsam des schuldners befindliche zulassungsbescheinigung 
teil i in besitz, sofern das fahrzeug nicht gemäß § 107 Absatz 1 im gewahrsam des schuld-
ners belassen wird. ²findet der gerichtsvollzieher die zulassungsbescheinigung teil i nicht, 
vermerkt er dies im protokoll.

(2) der gerichtsvollzieher händigt die in seinem besitz befindliche zulassungsbescheini-
gung teil i dem erwerber bei der übergabe des Kraftfahrzeugs gegen empfangsbestätigung 
aus.

§ 110

Behandlung der Zulassungsbescheinigung Teil II

(1) bei der pfändung eines Kraftfahrzeugs nimmt der gerichtsvollzieher auch die über das 
fahrzeug ausgestellte zulassungsbescheinigung teil ii in besitz, wenn er sie im gewahrsam 
des schuldners findet.

(2) ¹findet der gerichtsvollzieher die zulassungsbescheinigung teil ii nicht, so forscht 
er durch befragen des schuldners oder der bei der vollstreckung anwesenden personen 
(familienangehörige, beim schuldner beschäftige) nach dem verbleib der bescheinigung; 
das ergebnis vermerkt er im protokoll. ²befindet sich die zulassungsbescheinigung teil ii 
hiernach angeblich in der hand eines dritten, so teilt der gerichtsvollzieher dem gläubiger 
den namen und die Wohnung des dritten mit; er gibt möglichst auch an, weshalb sich die 
bescheinigung in der hand des dritten befindet.
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(3) hat der gerichtsvollzieher die zulassungsbescheinigung teil ii nicht in besitz nehmen 
können, so kann er in geeigneten fällen den schuldner darauf hinweisen, dass die pfändung 
voraussichtlich nach § 111 der zulassungsstelle mitgeteilt werden wird.

§ 111

Benachrichtigung der Zulassungsstelle, Versteigerung

(1) ¹hat der gerichtsvollzieher die zulassungsbescheinigung teil ii nicht in besitz nehmen 
können, so teilt er dies unverzüglich der für das fahrzeug zuständigen zulassungsstelle mit, 
soweit nicht § 112 etwas anderes bestimmt. ²Kennt die zulassungsstelle den verbleib der 
bescheinigung, so verständigt sie den gerichtsvollzieher; die zwangsvollstreckung setzt der 
gerichtsvollzieher trotzdem fort.

(2) die mitteilung soll folgende Angaben enthalten:

1. namen und Wohnung des gläubigers;

2. namen, dienststelle und geschäftsnummer des gerichtsvollziehers;

3. bezeichnung des fahrzeugs unter Angabe der fabrikmarke;

4. amtliches Kennzeichen;

5. den aus der zulassungsbescheinigung teil i ersichtlichen namen und die Wohnung des-
sen, für den das Kraftfahrzeug zugelassen ist;

6. nummer des fahrgestells;

7. tag der pfändung und versteigerung;

8. namen und Wohnung des angeblichen briefbesitzers.

(3) der gerichtsvollzieher vermerkt die Absendung der mitteilung unter Angabe des tages 
in seinen Akten.

(4) ¹die versteigerung soll nicht vor Ablauf von vier Wochen seit der pfändung stattfinden. 
²der gerichtsvollzieher braucht jedoch die mitteilung der zulassungsstelle nicht abzuwarten. 
³vor der Aufforderung zum bieten weist der gerichtsvollzieher darauf hin, dass er die zulas-
sungsbescheinigung teil ii nicht im besitz hat und dass es sache des erwerbers ist, sich 
diese für die zulassung zu beschaffen oder eine ersatzbescheinigung ausstellen zu lassen; 
die belehrung ist im versteigerungsprotokoll zu vermerken.

§ 112

Wegfall oder Aussetzung der Benachrichtigung

(1) von der nachricht an die zulassungsstelle ist abzusehen, wenn

1. der gewöhnliche verkaufswert eines Kraftwagens den betrag von 400 euro und der ei-
nes Kraftrades den betrag von 200 euro nicht übersteigt,

2. besondere umstände die baldige verwertung erfordern, zum beispiel die Kosten der 
verwahrung im verhältnis zum voraussichtlichen erlös zu hoch sind.

(2) ¹von der nachricht an die zulassungsstelle kann einstweilen abgesehen werden, wenn

1. ein sicherer Anhalt für die gütliche erledigung der vollstreckung besteht,



504

2. der versteigerungstermin von vornherein mit einer frist von mehr als sechs Wochen 
angesetzt wird.

²sobald jedoch feststeht, dass das fahrzeug im Wege der zwangsvollstreckung veräußert 
werden wird, ist die zulassungsstelle spätestens vier Wochen vor dem termin zu benach-
richtigen.

§ 113

Behandlung der Zulassungsbescheinigung 
Teil II bei der Veräußerung des Kraftfahrzeugs

(1) besitzt der gerichtsvollzieher die zulassungsbescheinigung teil ii, so händigt er sie dem 
erwerber bei der übergabe des fahrzeugs gegen empfangsbestätigung aus.

(2) besitzt der gerichtsvollzieher die zulassungsbescheinigung teil ii nicht, so gibt er dem 
erwerber eine mit seiner unterschrift und dem dienststempelabdruck versehene bescheini-
gung dahin, dass der erwerber das nach § 111 Absatz 2 nummer 3, 4 und 6 näher bezeich-
nete Kraftfahrzeug in der zwangsvollstreckung erworben hat und dass die zulassungsbe-
scheinigung teil ii bei der pfändung nicht gefunden worden ist.

§ 114

Anzeige des Erwerbers an die Zulassungsstelle

geht ein zugelassenes und nicht endgültig abgemeldetes Kraftfahrzeug im Wege der 
zwangsvollstreckung auf einen neuen eigentümer über, so zeigt der gerichtsvollzieher den 
namen und die Anschrift des erwerbers unter bezeichnung des fahrzeugs nach § 111 Ab-
satz 2 nummer 3, 4 und 6 unverzüglich der für das Kraftfahrzeug zuständigen zulassungs-
stelle an und fügt die etwaigen empfangsbestätigungen nach § 109 Absatz 2 und § 113 
Absatz 1 bei.

e) Pfändung und Versteigerung von Ersatzteilen eines Luftfahrzeugs, 
die sich in einem Ersatzteillager befinden

§ 115

¹das registerpfandrecht an einem inländischen oder ein recht an einem ausländischen Luft-
fahrzeug kann sich auf ersatzteile erstrecken, die an einer bestimmten stelle (ersatzteilla-
ger) lagern oder von ihr entfernt werden, nachdem sie in beschlag genommen worden sind 
(vergleiche hierzu §§ 68, 69, 71, 105, 106 Absatz 1 nummer 2 Luftfzgg). ²soll wegen einer 
geldforderung die zwangsvollstreckung in solche ersatzteile betrieben werden, so sind die 
besonderen vorschriften des § 100 Luftfzgg zu beachten.
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f) Pfändung bereits gepfändeter Sachen

§ 116

(§§ 826, 827 zpo)

(1) ¹die pfändung bereits gepfändeter sachen muss in derselben form wie eine erstpfän-
dung erfolgen, wenn sie sich gegen einen anderen schuldner als den der erstpfändung 
richtet (so genannte doppelpfändung). ²der gerichtsvollzieher vermerkt in diesem fall in 
den Akten über beide pfändungen, dass und wann er die sache auch gegen den anderen 
schuldner gepfändet hat.

(2) 1die pfändung bereits gepfändeter sachen ist, wenn sie sich gegen denselben schuld-
ner richtet, ebenfalls als erstpfändung zulässig. 2der gerichtsvollzieher soll aber in die-
sen fällen regelmäßig durch Anschlusspfändung (§ 826 zpo) und nicht in der form einer 
erstpfändung pfänden, es sei denn, dass die rechtsgültigkeit oder das fortbestehen der 
vorangegangenen pfändung zweifelhaft oder die Wirksamkeit einer durch bloße erklärung 
bewirkten Anschlusspfändung aus sonstigen gründen fraglich erscheint (Absatz 3). 3zur 
bewirkung der Anschlusspfändung genügt die mit zeitangabe in das pfändungsprotokoll 
aufzunehmende erklärung des gerichtsvollziehers, dass er die sache für seinen Auftragge-
ber gleichfalls pfände. 4War die erstpfändung von einem anderen gerichtsvollzieher bewirkt, 
so ist diesem eine Abschrift des pfändungsprotokolls zuzustellen. 5der gerichtsvollzieher 
muss sicherstellen, dass bei der weiteren bearbeitung, insbesondere bei der versteigerung, 
keine der pfändungen übersehen wird, insbesondere, dass pfändungspfandrechte ruhender 
vollstreckungen nicht gefährdet werden.

(3) ¹die Anschlusspfändung setzt zu ihrer Wirksamkeit das bestehen einer staatlichen ver-
strickung voraus. ²der gerichtsvollzieher vergewissert sich deshalb, dass die erste pfän-
dung eine wirksame verstrickung herbeigeführt hat und dass diese noch besteht. ³er sieht 
in der regel das protokoll ein, das über die erste pfändung aufgenommen ist. 4bei pfand-
stücken, die sich im gewahrsam des schuldners oder eines anderen befinden, sieht der 
gerichtsvollzieher grundsätzlich an ort und stelle nach, ob die pfandstücke noch vorhan-
den sind und ob die pfändung noch ersichtlich ist. 5unterbleibt die nachschau, weil der 
Angetroffene dem gerichtsvollzieher die durchsuchung der Wohnung des schuldners nicht 
gestattet oder weil der gerichtsvollzieher an ort und stelle niemand angetroffen hat, so hat 
der gerichtsvollzieher dies im protokoll über die Anschlusspfändung festzuhalten, den gläu-
biger durch übersendung einer protokollabschrift zu unterrichten und auf die möglichkeit 
des § 758a zpo zur überprüfung des pfandrechts hinzuweisen; ein Antrag auf übersendung 
des protokolls ist erforderlichenfalls zu unterstellen. 6eine Anschlusspfändung darf nicht 
deshalb unterbleiben, weil eine nachschau nicht möglich ist. 7bei der Anschlusspfändung 
von sachen im gewahrsam eines dritten ist dessen herausgabebereitschaft (vergleiche § 70 
Absatz 2) erneut festzustellen. 8den Wert der pfandstücke prüft der gerichtsvollzieher nach. 
9hat sich der Wert verändert, so gibt er den Wert zum zeitpunkt der Anschlusspfändung an.

(4) ¹die pfändung bereits gepfändeter gegenstände ist ohne rücksicht darauf vorzuneh-
men, ob sich nach befriedigung der Ansprüche des gläubigers der erstpfändung und der 
Kosten der ersten vollstreckung noch ein überschuss erwarten lässt. ²eine solche pfändung 
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soll jedoch nur erfolgen, wenn die befriedigung des gläubigers aus anderen pfandstücken 
nicht erlangt werden kann oder wenn sie entweder vom gläubiger ausdrücklich verlangt wird 
oder aus besonderen gründen zweckentsprechender erscheint als die pfändung anderer, 
noch nicht gepfändeter sachen.

(5) ¹der Auftrag des gläubigers, für den eine Anschlusspfändung bewirkt ist, geht kraft 
gesetzes auf den gerichtsvollzieher über, der die erstpfändung durchgeführt hat (§ 827 Ab-
satz 1 zpo). ²daher ist dem gerichtsvollzieher, der die erstpfändung durchgeführt hat, der 
schuldtitel nebst den sonstigen für die vollstreckung erforderlichen urkunden auszuhän-
digen, sofern nicht das vollstreckungsgericht die verrichtungen dieses gerichtsvollziehers 
einem anderen überträgt (§ 827 Absatz 1 zpo). ³dem Auftraggeber und dem schuldner ist 
hiervon Kenntnis zu geben. 4der gerichtsvollzieher, dem die fortsetzung der vollstreckung 
obliegt, hat sich als von allen gläubigern beauftragt zu betrachten.

(6) ¹die versteigerung erfolgt durch den hiernach zuständigen gerichtsvollzieher für alle 
beteiligten gläubiger. ²reicht der erlös zur deckung sämtlicher forderungen nicht aus, so 
ist er nach der reihenfolge der pfändungen zu verteilen. ³verlangt ein gläubiger ohne zu-
stimmung der übrigen gläubiger eine andere Art der verteilung, so ist gemäß § 827 Absatz 2 
zpo zu verfahren.

(7) ¹die stundung seitens eines der gläubiger oder die einstellung des verfahrens gegen-
über einem der gläubiger hat auf die fortsetzung der vollstreckung für die anderen gläubiger 
keinen einfluss. ²Wird die vollstreckung fortgesetzt, so ist der gläubiger, der gestundet hat 
oder demgegenüber die vollstreckung eingestellt ist, zur Wahrung seiner interessen ohne 
verzug zu benachrichtigen. ³der auf diesen gläubiger entfallende betrag ist zu hinterlegen, 
und zwar im fall der einstellung unter vorbehalt einer anderweitigen überweisung, falls der 
Anspruch des gläubigers ganz oder teilweise wegfallen sollte. 4im fall der stundung bedarf 
es beim einverständnis des schuldners mit der zahlung nicht der hinterlegung, sofern sie 
nicht aus anderen gründen zu erfolgen hat.

(8) ¹Wenn ein anderer gerichtsvollzieher als derjenige, der die erstpfändung vorgenommen 
hat, bei der weiteren pfändung noch pfandfreie gegenstände pfändet, so hat er geeigne-
tenfalls bei seinem Auftraggeber nachzufragen, ob dieser mit der erledigung des ganzen 
vollstreckungsauftrags – also auch wegen der neu gepfändeten sachen – durch den ge-
richtsvollzieher einverstanden ist, dem die versteigerung der früher gepfändeten sachen 
zusteht. ²Wird dieses einverständnis erteilt, so ist der Auftrag wegen der neu gepfändeten 
sachen an den anderen gerichtsvollzieher abzugeben.

(9) ¹ ist derselbe gegenstand im verwaltungsvollstreckungsverfahren oder zur beitreibung 
von Abgaben und durch gerichtsvollzieher für andere Auftraggeber gepfändet, so sind die 
besonderen bestimmungen zu beachten, die hierfür in betracht kommen (§ 6 Jbeitro, die 
noch anzuwendenden landesrechtlichen vorschriften, §§ 307, 308 Ao). ² ist die erste pfän-
dung im Wege der verwaltungsvollstreckung erfolgt, so hat der gerichtsvollzieher bei einer 
folgenden vollstreckung nach der zivilprozessordnung die form der erstpfändung (§ 808 
zpo) zu wählen.
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g) Gleichzeitige Pfändung für mehrere Gläubiger

§ 117

(§ 827 Absatz 3 zpo)

(1) ¹ein gerichtsvollzieher, der vor Ausführung einer ihm aufgetragenen pfändung von den 
anderen gläubigern mit der pfändung gegen denselben schuldner beauftragt wird, muss 
alle Aufträge als gleichzeitige behandeln und deshalb die pfändung für alle beteiligten gläu-
biger zugleich bewirken. ²Auf die reihenfolge, in der die vollstreckungsaufträge an den ge-
richtsvollzieher gelangt sind, kommt es nicht an, sofern nicht die pfändung auf grund eines 
früheren Auftrags schon vollzogen ist; denn der eingang des vollstreckungsauftrags für sich 
allein begründet kein vorzugsrecht des gläubigers vor anderen gläubigern. ³steht der voll-
ziehung eines oder einzelner Aufträge ein hindernis entgegen, so darf die erledigung der 
anderen Aufträge deshalb nicht verzögert werden.

(2) ¹Will der schuldner vor der pfändung einen geldbetrag freiwillig leisten, der die forderun-
gen sämtlicher gläubiger nicht deckt, so darf der gerichtsvollzieher diesen betrag nur dann 
als zahlung annehmen, wenn der schuldner damit einverstanden ist, dass der betrag unter 
allen gläubigern nach dem verhältnis der beizutreibenden forderungen (Absatz 5 satz 2)  
verteilt wird. ²Willigt der schuldner hierin nicht ein, so ist das geld für sämtliche gläubiger 
zu pfänden.

(3) ¹über die gleichzeitige pfändung für mehrere gläubiger ist nur ein pfändungsprotokoll 
aufzunehmen; dieses muss die beteiligten gläubiger und ihre schuldtitel bezeichnen und 
die erklärung enthalten, dass die pfändung gleichzeitig für alle bewirkt ist. ²bei erfolgloser 
vollstreckung gilt satz 1 halbsatz 1 entsprechend. ³§ 86 Absatz 5 satz 1 ist mit der maß-
gabe anzuwenden, dass ein gläubiger auf grund eines allgemein gehaltenen Antrags auf 
Abschrift eines pfändungsprotokolls nur eine teilabschrift mit den ihn betreffenden daten 
erhält; eine vollständige protokollabschrift mit den namen und forderungen aller beteiligten 
gläubiger ist nur auf ausdrücklichen Antrag zu erteilen.

(4) Alle zu pfändenden sachen sind für alle beteiligten gläubiger zu pfänden, sofern nicht 
ein gläubiger bestimmte sachen ausgeschlossen hat.

(5) ¹die versteigerung erfolgt für alle beteiligten gläubiger. ²der erlös ist nach dem ver-
hältnis der beizutreibenden forderungen zu verteilen, wenn er zur deckung der forderun-
gen aller gläubiger nicht ausreicht. ³verlangt ein gläubiger ohne zustimmung der übrigen 
gläubiger eine andere Art der verteilung, so ist nach § 827 Absatz 2 zpo zu verfahren. 4im 
übrigen gilt § 116 Absatz 7 entsprechend.

(6) hat der gerichtsvollzieher für einen gläubiger ganz oder teilweise erfolglos vollstreckt 
und findet er bei der erledigung des Auftrags eines anderen gläubigers weitere pfändbare 
sachen vor, so verfährt er nach den bestimmungen der Absätze 1 bis 5, sofern der Auftrag 
des ersten gläubigers noch besteht und er den schuldtitel dieses gläubigers noch besitzt.

(7) hat der gerichtsvollzieher eine pfändung im verwaltungsvollstreckungsverfahren und im 
Auftrag eines anderen gläubigers durchzuführen, so finden die Absätze 1 bis 6 entsprechen-
de Anwendung.
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4. Auszahlung des Erlöses

§ 118

Berechnung der auszuzahlenden Beträge

(1) der gerichtsvollzieher muss in seinen Akten eine Abrechnung über die geldbeträge auf-
stellen, die infolge der zwangsvollstreckung in seine hände gelangt sind.

(2) ¹Aus dem erlös sind vorweg ein etwa dem schuldner zu erstattender ersatzbetrag  
(§§ 74, 75) sowie die Kosten gemäß § 15 Absatz 1 gvKostg zu entnehmen. ²darauf ist der 
betrag, der dem gläubiger zusteht, einschließlich der zinsen und Kosten anzusetzen und der 
überschuss festzustellen, der dem schuldner etwa verbleibt. ³reicht der erlös zur deckung 
der forderung des gläubigers nicht aus, so ist er zunächst auf die Kosten der zwangsvoll-
streckung, sodann auf die übrigen Kosten des gläubigers, weiter auf die zinsen der bei-
zutreibenden forderung und schließlich auf die hauptleistung zu verrechnen (§ 367 bgb), 
es sei denn, dass die Anrechnung der teilleistung nach § 497 Absatz 3 bgb vorzunehmen 
ist. 4Wird der gläubiger nicht voll befriedigt, so muss die berechnung ergeben, welche von 
diesen forderungsarten ungetilgt bleiben. 5reicht im fall der bewilligung von prozess- oder 
verfahrenskostenhilfe der erlös nicht zur befriedigung des gläubigers aus, so beachtet der 
gerichtsvollzieher die bestimmungen des § 15 Absatz 3 satz 3 bis 4 gvKostg.

(3) ¹sind mehrere gläubiger an dem erlös beteiligt und reicht dieser nicht zur deckung aller 
forderungen aus, so sind – vorbehaltlich des § 15 Absatz 3 satz 3 bis 4 gvKostg – zunächst 
die Kosten des § 15 Absatz 1 gvKostg aus dem erlös zu entnehmen. ²der resterlös wird 
sodann nach § 116 Absatz 6 und § 117 Absatz 5 verteilt.
(4) dem schuldner ist eine Abschrift der Abrechnung zu erteilen, falls deren wesentlicher 
inhalt nicht bereits in die ihm ausgestellte Quittung (§ 757 zpo) aufgenommen ist.

§ 119

Verfahren bei der Auszahlung

(1) bei Ablieferung von geld an den gläubiger sind – vorbehaltlich des § 15 Absatz 3 satz 3 
bis 4 gvKostg – die gesamten gerichtsvollzieherkosten, für die der gläubiger haftet, einzu-
behalten, soweit sie nicht bereits nach § 118 Absatz 2 satz 1 dem erlös vorweg entnommen 
sind; das gilt auch, wenn geld an einen bevollmächtigten des gläubigers abzuführen ist 
(vergleiche § 31 Absatz 2).

(2) ¹der gerichtsvollzieher führt die beträge, die auf die gläubiger entfallen, sowie den etwa 
für den schuldner verbleibenden überschuss unverzüglich an die empfangsberechtigten 
ab, soweit die gelder nicht zu hinterlegen sind. ²macht ein dritter dem gerichtsvollzieher 
glaubhaft, dass die alsbaldige Auszahlung seine rechte auf den erlös gefährden würde (ver-
gleiche §§ 771, 781, 786, 805 zpo) und dass deshalb in Kürze ein einstellungsbeschluss 
des gerichts zu erwarten sei, so muss der gerichtsvollzieher mit der Auszahlung eine ange-
messene frist warten. ³diese frist soll regelmäßig nicht mehr als zwei Wochen betragen.
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(3) ¹die Auszahlung ist grundsätzlich über das gerichtsvollzieher-dienstkonto abzuwickeln 
(§ 52 Absatz 7 gvo). ² ist im einzelfall nur eine barauszahlung möglich, ist diese durch Quit-
tung zu belegen. 3die gründe für die barauszahlung sind aktenkundig zu machen.

(4) ¹macht ein dritter auf grund eines pfand- oder vorzugsrechts seinen Anspruch auf vor-
zugsweise befriedigung aus dem erlös geltend (§ 805 zpo), so darf ihm der gerichtsvollzie-
her den beanspruchten betrag nur dann auszahlen, wenn sämtliche beteiligten einwilligen 
oder wenn ein rechtskräftiges urteil gegen den nicht zustimmenden gläubiger oder schuld-
ner vorgelegt wird. ²die einwilligung ist aktenkundig zu machen.

(5) ¹Wird durch den Widerspruch eines gläubigers gegen die in Aussicht genommene ver-
teilung eine gerichtliche verteilung notwendig, so hinterlegt der gerichtsvollzieher den erlös, 
der nach Abzug der zu entnehmenden Kosten (§ 118 Absatz 3) verbleibt. ²er zeigt die sach-
lage dem vollstreckungsgericht an und fügt die schriftstücke bei, die sich auf das verfahren 
beziehen.

5. Rückgabe von Pfandstücken

§ 120

(1) ¹pfandstücke, deren veräußerung nicht erforderlich gewesen ist oder die entweder auf 
Anweisung des gläubigers oder auf grund einer gerichtlichen entscheidung freigegeben 
sind, stellt der gerichtsvollzieher ohne verzug dem empfangsberechtigten zur verfügung 
und gibt sie gegen empfangsbescheinigung heraus, wenn sie aus dem gewahrsam des 
schuldners oder eines dritten entfernt waren. ²War die pfändung zu recht erfolgt, hat der 
schuldner die Kosten der zurückschaffung zu tragen, war sie zu unrecht erfolgt, hat der 
gläubiger die Kosten zu tragen. ³bei der bekanntmachung der freigabe ist der schuldner 
ausdrücklich zur entfernung der pfandzeichen zu ermächtigen. 4ein etwa bestellter hüter ist 
von dem ende der vollstreckung zu benachrichtigen.

(2) ¹empfangsberechtigt ist grundsätzlich derjenige, aus dessen gewahrsam die sachen 
genommen worden sind. ² ist über das vermögen des schuldners das insolvenzverfahren 
eröffnet, so stellt der gerichtsvollzieher die zurückzugebenden gegenstände dem insolven-
zverwalter bzw. treuhänder zur verfügung, soweit sie zur masse gehören.

(3) ¹befinden sich die pfandstücke im gewahrsam des gerichtsvollziehers oder eines 
verwahrers und verweigert oder unterlässt der empfangsberechtigte innerhalb einer ihm 
gestellten angemessenen frist die Abholung der pfandstücke oder ist der Aufenthalt des 
empfangsberechtigten nicht zu ermitteln, so kann der gerichtsvollzieher die pfandstücke 
hinterlegen (§ 372 bgb) oder nach § 383 bgb verfahren, sofern dessen voraussetzungen 
vorliegen. ²bei der fristsetzung ist der empfangsberechtigte hierauf hinzuweisen. ³gegen-
stände, die sich in der pfandkammer befinden, können auch nach § 983 bgb versteigert 
werden, wenn sich der empfangsberechtigte oder sein Aufenthalt nicht ermitteln lässt. 4die 
gründe, aus denen zu einer dieser maßregeln geschritten wird, sind aktenkundig zu machen; 
auch ist zu vermerken, welche versuche zur ermittlung des empfangsberechtigten unter-



510

nommen worden sind. 5das verfahren nach den §§ 383 oder 983 bgb darf der gerichtsvoll-
zieher nur auf Anordnung seiner vorgesetzten dienststelle einleiten. 6der gerichtsvollzieher 
legt dieser die Akten vor.

i i i .  z w a n g s v o l l s t re c k u n g 
i n  f o rd e r u n g e n  u n d  a n d e re  ve r m ö g e n s re c h t e

§ 121

Zustellung des Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses 
(§§ 829, 835, 840, 857 zpo)

(1) ¹die pfändung einer forderung ist mit der zustellung des pfändungsbeschlusses an den 
drittschuldner als bewirkt anzusehen (§ 829 Absatz 3 zpo). ²die zustellung an den dritt-
schuldner ist daher regelmäßig vor der zustellung an den schuldner durchzuführen, wenn 
nicht der Auftraggeber ausdrücklich etwas anderes verlangt (vergleiche Absatz 3). ³diese 
zustellung ist zu beschleunigen; in der zustellungsurkunde ist der zeitpunkt der zustellung 
nach stunde und minute anzugeben. 4bei zustellung durch die post ist nach § 26 Absatz 2 
satz 1 nummer 1 zu verfahren. 5ist der gerichtsvollzieher mit der zustellung mehrerer pfän-
dungsbeschlüsse an denselben drittschuldner beauftragt, so stellt er sie alle in dem gleichen 
zeitpunkt zu und vermerkt in den einzelnen zustellungsurkunden, welche beschlüsse er 
gleichzeitig zugestellt hat. 6Lässt ein gläubiger eine forderung pfänden, die dem schuldner 
gegen ihn selbst zusteht, so ist der pfändungsbeschluss dem gläubiger wie einem dritt-
schuldner zuzustellen.

(2) ¹Auf verlangen des gläubigers fordert der gerichtsvollzieher den drittschuldner bei der 
zustellung des pfändungsbeschlusses auf, binnen zwei Wochen, von der zustellung an ge-
rechnet, dem gläubiger die in § 840 Absatz 1 nummer 1 bis 5 zpo aufgeführten erklärungen 
zu machen, deren Wortlaut in der Aufforderung wiederzugeben ist. ²die Aufforderung zur Ab-
gabe dieser erklärungen muss in die zustellungsurkunde aufgenommen werden (§ 840 zpo). 
³die zustellung an den drittschuldner kann in solchen fällen nur im Wege der persönlichen 
zustellung bewirkt werden. 4eine erklärung, die der drittschuldner bei der zustellung abgibt, 
ist in die zustellungsurkunde aufzunehmen und von dem drittschuldner nach durchsicht 
oder nach vorlesung zu unterschreiben. 5gibt der drittschuldner keine erklärung ab oder 
verweigert er die unterschrift, so ist dies in der zustellungsurkunde zu vermerken. 6eine 
erklärung, die der drittschuldner später dem gerichtsvollzieher gegenüber abgibt, ist ohne 
verzug dem gläubiger zu übermitteln und, soweit sie mündlich erfolgt, zu diesem zweck 
durch ein protokoll festzustellen. 7sollen mehrere drittschuldner, die in verschiedenen 
Amtsgerichtsbezirken wohnen, aber in einem pfändungsbeschluss genannt sind, zur Ab-
gabe der erklärungen aufgefordert werden, so führt zunächst der für den zuerst genannten 
drittschuldner zuständige gerichtsvollzieher die zustellung an die in seinem Amtsgerichts-
bezirk wohnenden drittschuldner aus. 8hiernach gibt er den pfändungsbeschluss an den 
gerichtsvollzieher ab, der für die zustellung an die im nächsten Amtsgerichtsbezirk wohnen-
den drittschuldner zuständig ist. 9dieser verfährt ebenso, bis an sämtliche drittschuldner 
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zugestellt ist. 10die zustellung an den schuldner (vergleiche Absatz 3) nimmt der zuletzt tätig 
gewesene gerichtsvollzieher vor.

(3) ¹nach der zustellung an den drittschuldner stellt der gerichtsvollzieher den pfän-
dungsbeschluss mit einer beglaubigten Abschrift der urkunde über die zustellung an den 
drittschuldner – im fall der zustellung durch die post mit einer beglaubigten Abschrift der 
postzustellungsurkunde – auch ohne besonderen Auftrag sofort dem schuldner zu. ²muss 
diese zustellung im Ausland bewirkt werden, so geschieht sie durch Aufgabe zur post. ³die 
zustellung an den schuldner unterbleibt, wenn eine öffentliche zustellung erforderlich sein 
würde. 4ist auf verlangen des gläubigers die zustellung an den schuldner erfolgt, bevor die 
zustellung an den drittschuldner stattgefunden hat oder ehe die postzustellungsurkunde 
dem gerichtsvollzieher zugegangen ist, so stellt der gerichtsvollzieher dem schuldner die 
Abschrift der zustellungsurkunde nachträglich zu. 5ist ein drittschuldner nicht vorhanden 
(zum beispiel bei pfändung von urheber- und patentrechten), so ist die pfändung mit der 
zustellung des pfändungsbeschlusses an den schuldner erfolgt (§ 857 zpo).

(4) Wird neben dem pfändungsbeschluss ein besonderer überweisungsbeschluss erlassen, 
so ist dieser ebenfalls dem drittschuldner und sodann unter entsprechender Anwendung 
von Absatz 3 dem schuldner zuzustellen (§ 835 Absatz 3 zpo).

(5) ¹hat der gerichtsvollzieher die zustellung im fall des Absatzes 1 durch die post bewir-
ken lassen, so überprüft er die zustellungsurkunde an den drittschuldner nach ihrem ein-
gang und achtet darauf, ob die zustellung richtig durchgeführt und mit genauer zeitangabe 
beurkundet ist. ² ist die zustellung durch die post fehlerhaft, so stellt er umgehend erneut zu. 
³sofern es die umstände erfordern, wählt er dabei die persönliche zustellung.

§ 122

Wegnahme von urkunden über die gepfändete Forderung 
(§§ 830, 836, 837 zpo)

(1) ¹hat der gläubiger die pfändung einer forderung, für die eine hypothek besteht, oder 
die pfändung einer grundschuld oder rentenschuld erwirkt, so ist der schuldner verpflich-
tet, den etwa bestehenden hypotheken-, grundschuld- oder rentenschuldbrief an den 
gläubiger herauszugeben (§§ 830, 857 Absatz 6 zpo). ²dasselbe gilt für andere über eine 
forderung vorhandene urkunden (zum beispiel schuldschein, sparbuch, pfandschein, ver-
sicherungspolice), wenn außer der pfändung auch schon die überweisung zugunsten des 
gläubigers erfolgt ist (§ 836 zpo).

(2) ¹verweigert der schuldner die herausgabe der urkunden, so nimmt der gerichtsvoll-
zieher sie ihm weg. ²die Wegnahme ist im Wege der zwangsvollstreckung zu bewirken  
(§§ 127 bis 132). ³der gerichtsvollzieher wird dazu durch den besitz des schuldtitels und 
einer Ausfertigung des pfändungsbeschlusses (bei Wegnahme eines hypotheken-, grund-
schuld- oder rentenschuldbriefes) oder des überweisungsbeschlusses (bei Wegnahme 
anderer urkunden) ermächtigt. 4der pfändungs- oder überweisungsbeschluss ist dem 
schuldner spätestens bis zum beginn der vollstreckungstätigkeit zuzustellen, welche die 
Wegnahme der urkunde zum ziel hat.



512

(3) sind die wegzunehmenden urkunden in dem pfändungs- oder überweisungsbeschluss 
nicht so genau bezeichnet, dass sie der gerichtsvollzieher nach dieser bezeichnung bei dem 
schuldner aufsuchen kann, so überlässt er es dem gläubiger, eine vervollständigung des 
beschlusses bei dem gericht zu beantragen.

§ 123

Pfändung von Forderungen aus Wechseln, Schecks und 
anderen Papieren, die durch Indossament übertragen werden können 

(§ 831 zpo)

(1) ¹die zwangsvollstreckung in forderungen aus Wechseln, schecks und anderen Wertpa-
pieren, die durch indossament übertragen werden können, zum beispiel aus kaufmännischen 
Anweisungen und verpflichtungsscheinen, Konnossementen, Ladescheinen, Lagerscheinen, 
die an order gestellt sind (vergleiche § 363 hgb), erfolgt durch ein zusammenwirken des 
gerichtsvollziehers und des vollstreckungsgerichts. ²der gerichtsvollzieher pfändet die for-
derungen dadurch, dass er die bezeichneten papiere in besitz nimmt. ³ein pfändungsbe-
schluss ist nicht erforderlich. 4die weitere durchführung der vollstreckung erfolgt sodann auf 
Antrag des gläubigers durch das vollstreckungsgericht.

(2) ¹forderungen aus Wechseln und ähnlichen papieren sind vermögensstücke von unge-
wissem Wert, wenn die zahlungsfähigkeit des drittschuldners nicht unzweifelhaft feststeht. 
²der gerichtsvollzieher soll diese forderungen nur pfänden, wenn ihn der gläubiger aus-
drücklich dazu angewiesen hat oder wenn andere pfandstücke entweder nicht vorhanden 
sind oder zur befriedigung des gläubigers nicht ausreichen.

(3) ¹ in dem pfändungsprotokoll ist die weggenommene urkunde nach Art, gegenstand und 
betrag der forderung, nach dem namen des gläubigers und des schuldners, dem tag der 
Ausstellung und eventuell mit der nummer genau zu bezeichnen. ²Auch der fälligkeitstag 
der forderung ist nach möglichkeit anzugeben. ³von der pfändung ist der gläubiger unter 
genauer bezeichnung der gepfändeten urkunden und eventuell auch des fälligkeitstages 
unverzüglich zu benachrichtigen. 4der schuldtitel ist dem gläubiger zurückzugeben; dieser 
benötigt ihn zur erwirkung des überweisungsbeschlusses.

(4) der gerichtsvollzieher verwahrt die weggenommene urkunde so lange, bis das gericht 
sie einfordert oder bis ihm ein beschluss des vollstreckungsgerichts vorgelegt wird, durch 
den die überweisung der forderung an den gläubiger ausgesprochen oder eine andere 
Art der verwertung der forderung angeordnet wird, zum beispiel die veräußerung oder die 
herausgabe der den gegenstand der forderung bildenden körperlichen sachen an einen 
gerichtsvollzieher.

(5) ¹Werden gepfändete schecks oder Wechsel zahlbar, bevor eine gerichtliche entschei-
dung über ihre verwertung ergangen ist, so sorgt der gerichtsvollzieher in vertretung des 
gläubigers für die rechtzeitige vorlegung, eventuell auch für die protesterhebung. ²Wird der 
Wechsel oder der scheck bezahlt, so hinterlegt der gerichtsvollzieher den gezahlten betrag 
und benachrichtigt den gläubiger und den schuldner hiervon.
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(6) der gerichtsvollzieher darf die urkunde über die gepfändete forderung nur gegen emp-
fangsbescheinigung des gläubigers oder – wenn die forderung freigegeben wird – des 
schuldners herausgeben.

§ 124

Zwangsvollstreckung in Ansprüche auf Herausgabe 
oder Leistung von beweglichen körperlichen Sachen 

(§§ 846 bis 849, 854 zpo)

(1) ¹bei der zwangsvollstreckung in Ansprüche des schuldners, auf grund deren der dritt-
schuldner bewegliche körperliche sachen herauszugeben oder zu leisten hat, erfolgt die 
pfändung nach den vorschriften über die pfändung von geldforderungen, also regelmäßig 
durch die zustellung eines gerichtlichen pfändungsbeschlusses. ²eine Ausnahme gilt, wenn 
die forderung in einem indossablen papier verbrieft ist (zum beispiel bei kaufmännischen 
Anweisungen über die Leistung von Wertpapieren oder anderen vertretbaren sachen, bei 
Lagerscheinen, Ladescheinen und Konnossementen); in diesen fällen geschieht die pfän-
dung dadurch, dass der gerichtsvollzieher das papier in besitz nimmt. ³ in dem gerichtlichen 
pfändungsbeschluss oder im fall des § 123 durch einen besonderen beschluss wird an-
geordnet, dass die geschuldeten sachen an einen von dem gläubiger zu beauftragenden 
gerichtsvollzieher herauszugeben sind (§ 847 zpo).

(2) ¹der pfändungsbeschluss als solcher ermächtigt jedoch den gerichtsvollzieher nicht, 
die herausgabe der sachen gegen den Willen des drittschuldners zu erzwingen. ²verweigert 
der drittschuldner die herausgabe, so muss sich der gläubiger den Anspruch zur einzie-
hung überweisen lassen und dann Klage gegen den drittschuldner erheben. ³der gerichts-
vollzieher beurkundet deshalb in diesem fall die Weigerung des drittschuldners und über-
lässt das Weitere dem gläubiger.

(3) ¹ ist dagegen der drittschuldner zur herausgabe oder zur Leistung bereit, so nimmt der 
gerichtsvollzieher, dessen ermächtigung durch den besitz des schuldtitels und einer Aus-
fertigung des beschlusses dargetan wird, die sache beim drittschuldner gegen Quittung 
oder gegen herausgabe des indossablen papiers in empfang. ² in dem aufzunehmenden 
protokoll bezeichnet er die sache. ³das weitere verfahren wegen unterbringung und ver-
wertung der übernommenen sache richtet sich nach den vorschriften, die für die verwertung 
gepfändeter sachen gelten (§ 847 Absatz 2 zpo). 4durch die herausgabe des gegenstands 
seitens des drittschuldners geht das pfandrecht, das durch die pfändung des Anspruchs 
begründet worden ist, ohne neue pfändung in ein pfandrecht an der sache selbst über.

(4) von der übernahme und von dem anberaumten versteigerungstermin sind der schuld-
ner und der gläubiger zu benachrichtigen.

(5) hat der gläubiger gegen den drittschuldner einen vollstreckbaren titel erlangt, nach 
dessen inhalt der drittschuldner die sache zum zweck der zwangsvollstreckung an einen 
gerichtsvollzieher herauszugeben hat, so nimmt der gerichtsvollzieher die sache dem dritt-
schuldner auf grund dieses titels nach den vorschriften über die zwangsvollstreckung zur 
erwirkung der herausgabe von sachen weg und verwertet sie.
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(6) ¹das verfahren bei einer pfändung desselben Anspruchs für mehrere gläubiger ist in  
§ 854 zpo näher geregelt. ²für die reihenfolge der pfändungen ist die zeit entscheidend, zu 
der die einzelnen pfändungsbeschlüsse dem drittschuldner zugestellt sind.

(7) Liegt der Antrag eines anderen gläubigers zur pfändung der an den gerichtsvollzieher 
herauszugebenden sachen vor, so sind die sachen bei der übernahme gleichzeitig zu pfän-
den.

§ 125
Zwangsvollstreckung in Ansprüche auf Herausgabe oder Leistung von 

unbeweglichen Sachen und eingetragenen Schiffen, Schiffsbauwerken, Schwimm- 
docks, inländischen Luftfahrzeugen, die in der Luftfahrzeugrolle eingetragen sind, 

sowie ausländischen Luftfahrzeugen 
(§§ 846, 847a, 848 zpo; § 99 Absatz 1, § 106 Absatz 1 nummer 1 Luftfzgg)

¹die zwangsvollstreckung in Ansprüche auf herausgabe oder Leistung folgender gegen-
stände:

1. unbewegliche sachen,

2. eingetragene schiffe,

3. eingetragene und eintragungsfähige schiffsbauwerke und im bau befindliche oder fertig 
gestellte schwimmdocks,

4. inländische Luftfahrzeuge, die in der Luftfahrzeugrolle oder im register für pfandrechte 
an Luftfahrzeugen eingetragen sind,

5. ausländische Luftfahrzeuge,

erfolgt gleichfalls durch zustellung eines gerichtlichen pfändungsbeschlusses. ²für die zu-
stellung gelten die bestimmungen in § 121 entsprechend (§ 846 zpo). ³die unbewegliche 
sache wird an einen von dem Amtsgericht der belegenen sache zu bestellenden seques-
ter, das schiff, schiffsbauwerk, im bau befindliche oder fertig gestellte schwimmdock oder 
Luftfahrzeug an einen vom vollstreckungsgericht zu bestellenden treuhänder herausgege-
ben (§ 847a zpo in verbindung mit Artikel 3 des gesetzes zur Änderung des gesetzes 
über rechte an eingetragenen schiffen und schiffsbauwerken, der schiffsregisterordnung 
und des gesetzes über die zwangsversteigerung und die zwangsverwaltung (schrgÄndg),  
§§ 848, 855, 855a zpo; § 99 Absatz 1, § 106 Absatz 1 nummer 1 Luftfzgg).

§ 126

Zustellung der Benachrichtigung, 
dass die Pfändung einer Forderung oder eines Anspruchs bevorsteht 

(so genannte Vorpfändung)

(1) ¹der gläubiger kann dem drittschuldner und dem schuldner schon vor der pfändung 
einer forderung oder eines Anspruchs die benachrichtigung, dass die pfändung bevorsteht, 
mit den in § 845 zpo näher bezeichneten Aufforderungen zustellen lassen. ²die benach-
richtigung an den drittschuldner hat zugunsten des gläubigers die Wirkung eines Arrestes, 
sofern innerhalb eines monats seit ihrer zustellung die angekündigte pfändung erfolgt.
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(2) ¹der gerichtsvollzieher muss deshalb die zustellung dieser benachrichtigung an den 
drittschuldner besonders beschleunigen und den zustellungszeitpunkt (tag, stunde, mi-
nute) beurkunden oder veranlassen, dass dies durch den postbediensteten erfolgt. ²Auf 
die zustellung finden die vorschriften des § 121 Absatz 1 und 3 bis 5 entsprechende An-
wendung. ³der gerichtsvollzieher hat nicht zu prüfen, ob dem gläubiger eine vollstreckbare 
Ausfertigung erteilt und ob der schuldtitel bereits zugestellt ist.

(3) ¹der gerichtsvollzieher hat die benachrichtigung mit den Aufforderungen selbst anzu-
fertigen, wenn er von dem gläubiger hierzu ausdrücklich beauftragt worden ist. ²dies gilt 
nicht für die vorpfändung von vermögensrechten im sinne des § 857 zpo (vergleiche § 857 
Absatz 7 zpo). ³ in diesem fall hat der gerichtsvollzieher zu prüfen, ob der gläubiger einen 
vollstreckbaren schuldtitel erwirkt hat und ob die voraussetzungen der §§ 711, 712, 720a, 
751, 752, 756, 795, 930 zpo vorliegen. 4der gerichtsvollzieher hat die vorzupfändende for-
derung nach gläubiger, schuldner und rechtsgrund in der benachrichtigung möglichst so 
genau zu bezeichnen, dass über die identität der forderung kein zweifel bestehen kann.

(4) ¹stellt der gerichtsvollzieher lediglich eine vom gläubiger selbst angefertigte benach-
richtigung zu, so obliegt ihm nicht die prüfungspflicht nach Absatz 3 satz 3. ² in diesem fall 
wirkt er bei der vorpfändung nur als zustellungsorgan mit.

C. Zwangsvollstreckung zur Erwirkung der Herausgabe von Sachen

§ 127

Bewegliche Sachen 
(§§ 883, 884, 897 zpo)

(1) ¹hat der schuldner nach dem schuldtitel eine bestimmte bewegliche sache oder eine 
gewisse menge von bestimmten beweglichen sachen herauszugeben, so wird die zwangs-
vollstreckung dadurch bewirkt, dass der gerichtsvollzieher die sache dem schuldner weg-
nimmt und sie dem gläubiger übergibt. ²hat der schuldner eine menge von vertretbaren 
sachen (§ 91 bgb) oder von Wertpapieren zu leisten, so ist in derselben Weise zu verfahren, 
sofern der gerichtsvollzieher sachen der geschuldeten gattung im gewahrsam des schuld-
ners vorfindet. ³befindet sich die herauszugebende sache im gewahrsam eines dritten, so 
darf sie der gerichtsvollzieher nur wegnehmen, wenn der dritte zur herausgabe bereit ist  
(§ 70 Absatz 2) oder wenn die zwangsvollstreckung auch in das in seinem gewahrsam 
befindliche vermögen zulässig ist. 4in den übrigen fällen überlässt es der gerichtsvollzie-
her dem gläubiger, bei dem vollstreckungsgericht die überweisung des Anspruches des 
schuldners auf herausgabe der sache zu erwirken (§ 886 zpo).

(2) ¹der gerichtsvollzieher händigt die weggenommenen sachen dem gläubiger unverzüg-
lich gegen empfangsbescheinigung aus oder sendet sie an ihn ab. ²die sachen sollen dem 
gläubiger tunlichst an ort und stelle ausgehändigt werden. ³der gerichtsvollzieher zeigt 
dem gläubiger den tag und die stunde der beabsichtigten vollstreckung rechtzeitig an, da-
mit sich dieser zur empfangnahme der sachen an dem ort der vollstreckung einfinden oder 
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einen vertreter entsenden und die notwendigen maßnahmen zur fortschaffung der sachen 
treffen kann.

(3) macht ein dritter bei der vollstreckung ein recht an dem wegzunehmenden gegenstand 
geltend, das ihn zur erhebung der Widerspruchsklage (§ 771 zpo) berechtigt, so verweist 
ihn der gerichtsvollzieher an das gericht.

(4) trifft mit dem Auftrag des gläubigers auf Wegnahme einer sache ein pfändungsbe-
schluss nach § 124 zusammen, so nimmt der gerichtsvollzieher die sache in besitz und 
überlässt es den beteiligten, eine einigung oder eine gerichtliche entscheidung über ihre 
rechte herbeizuführen.

(5) ¹trifft mit dem Auftrag eines gläubigers auf die Wegnahme einer sache der Auftrag eines 
anderen gläubigers auf pfändung zusammen, so verfährt der gerichtsvollzieher – sofern 
nicht die sachlage oder der inhalt der Aufträge eine andere erledigung erfordern – wie folgt. 
²er führt zunächst die pfändung durch. ³hierbei pfändet er die herauszugebenden sachen 
nur dann ganz oder teilweise, wenn andere pfandstücke nicht oder nicht in ausreichen-
dem umfang vorhanden sind. 4pfändet er zugunsten des einen gläubigers sachen, die der 
schuldner an den anderen gläubiger herauszugeben hat, so nimmt er sie dem schuldner 
auf verlangen des gläubigers, der die herausgabe verlangen kann, für diesen gläubiger 
weg. 5er darf sie jedoch dem gläubiger nicht herausgeben, sondern muss sie in seinem 
besitz behalten. 6die zwangsvollstreckung in diese sachen darf er erst fortsetzen, sobald 
sie der eine gläubiger von dem recht des anderen befreit hat. 7soweit die herauszugeben-
den sachen nicht gepfändet sind, nimmt der gerichtsvollzieher sie dem schuldner weg und 
übergibt sie dem gläubiger.

(6) ¹ in dem protokoll über die vollstreckungshandlung sind die weggenommenen sachen 
genau zu bezeichnen. ²bei vertretbaren sachen sind maß, zahl und gewicht anzugeben, bei 
Wertpapieren der nennwert, die nummer oder die sonstigen unterscheidungsmerkmale so-
wie die bei dem stammpapier vorgefundenen zins- oder gewinnanteil- oder erneuerungs-
scheine. ³das protokoll muss ferner ergeben, ob die sachen dem gläubiger ausgehändigt, 
an ihn abgesandt oder in welcher anderen Weise sie untergebracht sind. 4findet der ge-
richtsvollzieher die geschuldeten sachen nicht oder nur zum teil vor, so macht er dies im 
protokoll ersichtlich; ebenso vermerkt er es im protokoll, wenn der schuldner bestreitet, 
dass die weggenommenen sachen die geschuldeten sind, oder wenn ein dritter rechte auf 
den besitz der sachen geltend macht.

(7) ¹ ist der schuldner zur übertragung des eigentums oder zur bestellung eines rechts an 
einer beweglichen sache, auf grund dessen der gläubiger die besitzeinräumung verlangen 
kann, verurteilt, so nimmt der gerichtsvollzieher die sache dem schuldner unter beach-
tung der vorstehenden vorschriften weg und händigt sie dem gläubiger aus. ²dasselbe 
gilt für den hypotheken-, grundschuld- oder rentenschuldbrief, wenn der schuldner zur 
bestellung, zur Abtretung oder zur belastung der durch diese urkunde verbrieften hypothek, 
grundschuld oder rentenschuld verurteilt ist (§ 897 zpo).
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§ 128

unbewegliche Sachen sowie 
eingetragene Schiffe, Schiffsbauwerke und Schwimmdocks 

(§ 765a Absatz 3, § 885 zpo)

(1) ¹hat der schuldner nach dem schuldtitel ein grundstück, einen teil eines grundstücks, 
Wohnräume oder sonstige räume oder ein eingetragenes schiff, schiffsbauwerk oder im 
bau befindliches oder fertig gestelltes schwimmdock herauszugeben, so wird die zwangs-
vollstreckung dadurch vollzogen, dass der gerichtsvollzieher den schuldner aus dem besitz 
setzt und den gläubiger in den besitz einweist. ²der gerichtsvollzieher hat den schuldner 
aufzufordern, eine Anschrift zum zweck von zustellungen oder einen zustellungsbevoll-
mächtigten zu benennen.

(2) ¹der gerichtsvollzieher teilt dem gläubiger und dem schuldner tag und stunde der be-
absichtigten vollstreckung rechtzeitig vor dem vollstreckungstermin mit. ²die benachrichti-
gung ist dem schuldner zuzustellen. ³der gerichtsvollzieher benachrichtigt den schuldner 
zusätzlich durch einfachen brief von dem vollstreckungstermin, wenn zu besorgen ist, dass 
die zuzustellende benachrichtigung den schuldner nicht erreicht. 4dies gilt nicht, wenn der 
gerichtsvollzieher eine entscheidung des familiengerichts in einer gewaltschutz- oder ehe-
wohnungssache (§§ 210, 200 Absatz 1 famfg) vor der zustellung vollziehen darf, weil das 
gericht dies gemäß § 53 Absatz 2 satz 1, § 209 Absatz 3 satz 1 oder § 216 Absatz 2 satz 1  
famfg als zulässig angeordnet hat, oder die zustellung auf verlangen des Antragstellers 
gegenüber dem gerichtsvollzieher gemäß § 214 Absatz 2 halbsatz 2 famfg nicht vor der 
vollstreckung erfolgen darf. 5zwischen dem tag der zustellung und dem tag des vollstre-
ckungstermins müssen wenigstens drei Wochen liegen. 6die zustellung kann unterbleiben, 
wenn der schuldner unbekannt verzogen oder sein Aufenthalt unbekannt ist. 7eine öffentli-
che zustellung soll nicht erfolgen. 8die herausgabe der räume kann auch in Abwesenheit 
des gläubigers bewirkt werden, wenn der gläubiger durch die von dem gerichtsvollzieher 
getroffenen maßregeln (zum beispiel übergabe der schlüssel, bestellung des hüters) in die 
Lage versetzt wird, die tatsächliche gewalt über das grundstück oder die räume auszu-
üben. 9Auch die Anwesenheit des schuldners ist nicht notwendig.

(3) ¹das bewegliche zubehör (§§ 97, 98 bgb) ist gegenstand der vollstreckung in das 
grundstück, auch wenn es im schuldtitel nicht ausdrücklich erwähnt ist. ²es ist dem räu-
mungsgläubiger herauszugeben oder auf dem grundstück zu belassen.

(4) ¹bewegliche sachen, die weder mit herauszugeben noch wegen einer gleichzeitig beizu-
treibenden forderung oder wegen der Kosten zu pfänden sind, entfernt der gerichtsvollzie-
her von dem grundstück, schiff (schiffsbauwerk, im bau befindlichen oder fertig gestellten 
schwimmdock) oder aus den räumen, falls nicht der gläubiger der entfernung wegen eines 
pfand- oder zurückbehaltungsrechts widerspricht, das er an diesen sachen in Anspruch 
nimmt. ²macht der gläubiger sein vermieter- oder verpächterpfandrecht an allen in den 
räumen befindlichen sachen geltend, darf der gerichtsvollzieher die existenz eines solchen 
rechts nicht prüfen, und zwar auch nicht im hinblick auf § 811 zpo. ³er belässt die sachen 
in den räumen und weist den gläubiger in den besitz der räume ein. 4damit ist die räu-
mung beendet und der räumungstitel verbraucht. 5in den fällen, in denen die überlassung 
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der Wohnung an den gläubiger (verletzte person) gemäß § 2 Absatz 2 gewschg befristet 
ist, kommt die entfernung der beweglichen sachen des schuldners (täter) aus der Wohnung 
gegen seinen Willen nicht in betracht. 6die sachen sind dem schuldner außerhalb des zu 
räumenden objekts zu übergeben oder zur verfügung zu stellen. 7ist der schuldner abwe-
send, so tritt an seine stelle sein bevollmächtigter oder eine erwachsene person, die zu 
seiner familie gehört oder in seiner familie beschäftigt ist, oder ein erwachsener ständiger 
mitbewohner. 8der gerichtsvollzieher ist nicht verpflichtet, die herauszugebenden sachen in 
ein anderes (zum beispiel neu angemietetes) objekt des schuldners zu schaffen. 9er ist je-
doch befugt, dies auf Antrag des schuldners dann zu tun, wenn die hierdurch entstehenden 
Kosten nicht höher als diejenigen sind, die durch den transport des räumungsguts in die 
pfandkammer und durch dessen Lagerung entstehen würden.

(5) ¹ ist weder der schuldner noch eine der in Absatz 4 satz 7 bezeichneten personen 
anwesend oder wird die entgegennahme verweigert, so schafft der gerichtsvollzieher die 
in Absatz 4 satz 1 bezeichneten sachen auf Kosten des schuldners in die pfandkammer 
oder trägt sonst für ihre verwahrung sorge. ²unpfändbare sachen und solche sachen, bei 
denen nach seinem pflichtgemäßen ermessen ein verwertungserlös nicht zu erwarten ist, 
hat er bis zu ihrer veräußerung oder ihrer vernichtung jederzeit, das heißt zu den üblichen 
geschäftszeiten des gerichtsvollziehers, ohne Weiteres, insbesondere ohne irgendwelche 
Kostenzahlungen des schuldners auf dessen verlangen herauszugeben. ³bewegliche sa-
chen, an deren Aufbewahrung auch bei Anlegung eines engen maßstabs an die erfüllung 
der voraussetzungen und unter berücksichtigung der betrachtung der weiteren verwendung 
durch einen unvoreingenommenen dritten offensichtlich kein interesse seitens des schuld-
ners besteht, sollen unverzüglich vernichtet werden. 4ein offensichtlich fehlendes interesse 
an der Aufbewahrung kann der gerichtsvollzieher in der regel bei gewöhnlichem Abfall und 
unrat annehmen, die durch verwertung oder beseitigung unter beachtung der einschlägigen 
abfallrechtlichen bestimmungen zu vernichten sind. 5Allerdings umfasst der vollstreckungs-
auftrag nicht die unmittelbare beseitigung durch den gerichtsvollzieher in solchen fällen, 
die eine aufwändige und kostenintensive entsorgung von sehr großen mengen mülls, die auf 
dem herauszugebenden grundstück lagern, oder von Altlasten erforderlich machen. 6für 
die entstehenden Kosten der räumung einschließlich der Kosten der ersten einlagerung ist 
der gläubiger dem gerichtsvollzieher gemäß § 4 gvKostg vorschusspflichtig.

(6) 1der gerichtsvollzieher benachrichtigt den schuldner, dass er die verwertbaren sachen, 
auch soweit sie unpfändbar sind, verkaufen und den erlös nach Abzug der unkosten hin-
terlegen und die unverwertbaren sachen vernichten wird, wenn der schuldner die sachen 
nicht innerhalb einer frist von einem monat nach der räumung herausverlangt oder sie zwar 
innerhalb dieser frist herausverlangt, aber die aufgelaufenen Kosten nicht innerhalb einer 
weiteren frist von einem monat, das heißt in diesem fall nicht binnen einer frist von zwei 
monaten nach der räumung, bezahlt. 2die mitteilung soll zugleich die höhe der zu erstatten-
den Kosten und den hinweis enthalten, dass unpfändbare sachen und sachen, für die ein 
verwertungserlös nicht zu erwarten ist, jederzeit und ohne irgendwelche Kostenzahlungen 
an den schuldner herausgegeben werden. 3der gerichtsvollzieher kann die mitteilung schon 
in die benachrichtigung über den vollstreckungstermin aufnehmen (Absatz 2). 4in diesem 
fall ist der schuldner darauf hinzuweisen, dass dieser die höhe der zu erstattenden Kosten 
bei ihm erfragen kann.
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(7) 1die veräußerung der verwertbaren sachen erfolgt nach den vorschriften über die pfand-
versteigerung (§§ 806, 814 und 817 zpo). 2die schutzvorschriften, die bei der pfändung von 
sachen gelten (§§ 803 Absatz 2, 811, 811c, 812, 816, 817a zpo), finden keine Anwendung. 
3der gerichtsvollzieher darf aus dem erlös, bevor er diesen hinterlegt, seine noch offenen, 
durch den vorschuss des gläubigers nicht gedeckten Kosten für räumung, einlagerung 
und verkauf (versteigerung) unmittelbar abziehen. 4über die hinterlegung unterrichtet er den 
gläubiger, der einen vorschuss geleistet hat.

(8) 1nach Ablauf der in Absatz 6 satz 1 genannten frist entscheidet der gerichtsvollzie-
her nach pflichtgemäßem ermessen über die vernichtung des wertlosen oder nach seiner 
einschätzung unverwertbaren räumungsgutes. 2eines vorangehenden erfolglosen verwer-
tungsversuches bedarf es nicht.

(9) ¹ in dem protokoll über die vollstreckungshandlung ist das zu räumende objekt genau zu 
bezeichnen. ²das protokoll muss ferner ergeben, welche personen der vollstreckungshand-
lung beigewohnt haben, welche maßregeln getroffen worden sind, um den schuldner aus 
dem besitz zu setzen und den gläubiger in den besitz einzuweisen, und welche zubehörs-
tücke dem gläubiger mit übergeben worden sind. ³nimmt der gerichtsvollzieher sachen des 
schuldners in verwahrung, so gibt er die sachen, den grund und die Art der verwahrung im 
protokoll an.

§ 129

Beschränkter Vollstreckungsauftrag 
(§ 885a zpo)

(1) der vollstreckungsauftrag kann auf die maßnahmen nach § 128 Absatz 1 beschränkt 
werden.

(2) ¹der gerichtsvollzieher hat in seinem protokoll die frei ersichtlichen beweglichen sa-
chen zu dokumentieren, die er bei der vornahme der vollstreckungshandlung vorfindet. ²die 
dokumentation muss nicht die Anforderungen an eine vollständige inventarisierung erfüllen. 
³sie beschränkt sich auf die in räumen frei einsehbaren beweglichen sachen. 4behältnis-
se muss der gerichtsvollzieher für die dokumentation nicht öffnen. 5insbesondere muss er 
weder schranktüren öffnen noch schubladen herausziehen und den inhalt von schränken 
und schubladen weder vollständig noch zum teil herausnehmen. 6eine pflicht zur weiter-
gehenden dokumentation, die unter umständen mit aufwändigen feststellungen über den 
zustand aller in den räumlichkeiten befindlichen sachen verbunden sein kann, trifft den 
gerichtsvollzieher nicht. 7er kann nach seinem ermessen bei der dokumentation bildauf-
nahmen in elektronischer oder in analoger form herstellen. 8die elektronischen bilder sind 
im gerichtsvollzieherbüro unter verwendung geeigneter, den üblichen standards der daten-
sicherheit und des datenschutzes entsprechender elektronischer speichermedien zu ver-
wahren.

(3) in den fällen des Absatzes 1 weist der gerichtsvollzieher zusammen mit der mitteilung 
des räumungstermins sowohl den schuldner als auch den gläubiger ausdrücklich schrift-
lich auf die bestimmungen des § 885a Absatz 2 bis 5 zpo hin.
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§ 130

Besondere Vorschriften über die Räumung von Wohnungen

(1) die Anberaumung des räumungstermins ist schon vor Ablauf der räumungsfrist zuläs-
sig.

(2) ¹Während der geltungsdauer einer einstweiligen Anordnung in gewaltschutzsachen, 
soweit gegenstand des verfahrens regelungen aus dem bereich der ehewohnungssachen 
sind, und in ehewohnungssachen kann der gerichtsvollzieher den schuldner mehrfach aus 
dem besitz der Wohnung setzen und den gläubiger in den besitz der Wohnung einweisen, 
ohne dass es weiterer Anordnungen oder einer erneuten zustellung an den inzwischen wie-
der in die Wohnung eingezogenen schuldner bedarf (§ 96 Absatz 2 famfg). ²nach jeder 
erledigung eines Auftrags ist der vollstreckungstitel innerhalb seiner geltungsdauer jeweils 
dem gläubiger zurückzugeben, der dem gerichtsvollzieher durch die erneute übergabe des 
titels einen neuen Auftrag erteilen kann. ³ im übrigen ist bei der vollziehung von entschei-
dungen des familiengerichts in verfahren nach § 2 gewschg zur überlassung einer von 
gläubiger (verletzte person) und schuldner (täter) gemeinsam genutzten Wohnung und der 
in solchen verfahren erlassenen einstweiligen Anordnungen entsprechend § 134 zu verfah-
ren.

(3) ¹ ist zu erwarten, dass der räumungsschuldner durch vollstreckung des räumungstitels 
obdachlos werden wird, so benachrichtigt der gerichtsvollzieher unverzüglich die für die 
unterbringung von obdachlosen zuständige verwaltungsbehörde. ²die befugnis des ge-
richtsvollziehers, die zwangsvollstreckung aufzuschieben, richtet sich nach § 65.

(4) nimmt die für die unterbringung von obdachlosen zuständige behörde die bisherigen 
räume des schuldners ganz oder teilweise für dessen vorläufige unterbringung auf ihre 
Kosten in Anspruch, so unterlässt der gerichtsvollzieher die zwangsvollstreckung hinsicht-
lich der in Anspruch genommenen räume.

§ 131

Räumung eines zwangsweise versteigerten Grundstücks, 
Schiffes, Schiffsbauwerks oder Schwimmdocks oder eines unter Zwangsverwaltung 

gestellten Grundstücks

(1) ¹ im fall des § 93 zvg erfolgt die räumung im Auftrag des erstehers nach den vor-
schriften der §§ 128 bis 130. ² im hypothekenhaftungsverband befindliche und im rahmen 
der zwangsverwaltung oder zwangsversteigerung beschlagnahmte sachen, insbesondere 
zubehör gemäß §§ 97 und 98 bgb, sind auf dem grundstück zu belassen und dem ersteher 
zu übergeben. ³diese vorschriften finden im fall der räumung eines versteigerten eingetra-
genen schiffes, schiffsbauwerks oder (im bau befindlichen oder fertig gestellten) schwimm-
docks entsprechende Anwendung.

(2) ¹ in den fällen der § 94 Absatz 2 und § 150 Absatz 2 zvg kann der gerichtsvollzieher 
von dem vollstreckungsgericht beauftragt werden, ein grundstück dem zwangsverwalter zu 
übergeben. ²der gerichtsvollzieher setzt in diesem fall den schuldner aus dem besitz und 
weist den zwangsverwalter in den besitz ein. ³er wird zur vornahme dieser handlung durch 
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den gerichtlichen Auftrag oder den Auftrag des zwangsverwalters ermächtigt. 4einer Klau-
sel und einer (erneuten) zustellung dieser urkunden bedarf es nicht. 5der Auftrag ist dem 
schuldner oder der an stelle des schuldners angetroffenen person vorzuzeigen und auf ver-
langen in Abschrift mitzuteilen. 6Wohnt der schuldner auf dem grundstück, so sind ihm die 
für seinen hausstand unentbehrlichen räume zu belassen, sofern das vollstreckungsgericht 
nichts anderes bestimmt hat (§ 149 zvg).

§ 132

Bewachung und Verwahrung eines Schiffes, Schiffsbauwerks, Schwimmdocks 
oder Luftfahrzeugs

¹Werden schiffe, schiffsbauwerke, im bau befindliche oder fertig gestellte schwimmdocks 
oder Luftfahrzeuge zwangsversteigert, so kann das vollstreckungsgericht in den fällen der 
§§ 165, 170, 171c Absatz 2 und 3 sowie § 171g zvg den gerichtsvollzieher mit ihrer be-
wachung und verwahrung beauftragen. ² in diesem fall beschränkt sich die tätigkeit des 
gerichtsvollziehers, soweit das vollstreckungsgericht keine besonderen Anweisungen erteilt, 
in der regel darauf, sie anzuketten, die beschlagnahme kenntlich zu machen, das inven-
tar aufzunehmen, die vorhandenen schiffs- oder bordpapiere wegzunehmen sowie einen 
Wachtposten (hüter, bewachungsunternehmen) zu bestellen und zu überwachen. ³die be-
stellung des Wachtposten und die dadurch entstehenden Kosten teilt der gerichtsvollzieher 
dem vollstreckungsgericht unverzüglich mit. 4ohne Weisung des vollstreckungsgerichts 
darf der gerichtsvollzieher von der bestellung eines Wachtpostens nur absehen, wenn die 
sicherheit des schiffes (schiffsbauwerks, schwimmdocks) oder Luftfahrzeugs anderweit 
gewährleistet erscheint. 5für die bewachung ist der gerichtsvollzieher nicht verantwortlich, 
wenn er nur mit der übergabe zur bewachung und verwahrung an eine ihm bezeichnete 
person beauftragt ist.

D. Zwangsvollstreckung zur Beseitigung des Widerstands des Schuldners 
gegen Handlungen, die er nach den §§ 887, 890 ZPO zu dulden hat, 

oder zur Beseitigung von Zuwiderhandlungen des Schuldners gegen eine 
unterlassungsverpflichtung aus einer Anordnung nach § 1 GewSchG 

(§ 96 FamFG)

§ 133

1einen unberechtigten Widerstand des schuldners muss der gerichtsvollzieher unter beach-
tung der §§ 758 und 759 zpo – nötigenfalls mit gewalt, jedoch unter vermeidung jeder un-
nötigen härte – überwinden. 2die zwangsmaßnahmen dürfen nicht über das zur beseitigung 
des Widerstandes notwendige maß hinausgehen.
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§ 134

(§§ 96, 214, 216 famfg, § 1 gewschg)

(1) 1die gerichtliche Anordnung gemäß § 1 gewschg ist ein vollstreckbarer schuldtitel; er 
muss daher insbesondere auch dem schuldner vor beginn der tätigkeit des gerichtsvoll-
ziehers zugestellt werden, die auf beseitigung des Widerstandes gerichtet ist. 2Abweichend 
von der regel der §§ 44 und 45 ist die vollstreckung einer Anordnung des familiengerichts 
nach § 1 gewschg gemäß § 216 Absatz 2 satz 1 famfg oder die vollziehung einer einst-
weiligen Anordnung des familiengerichts nach § 214 Absatz 1 satz 1 famfg gemäß § 53 
Absatz 2 satz 1 famfg auch zulässig, bevor die entscheidung dem Antragsgegner, das 
heißt dem schuldner, zugestellt ist, wenn das gericht dies ausdrücklich angeordnet hat. 
3der Antrag auf erlass einer einstweiligen Anordnung gemäß § 214 Absatz 1 satz 1 famfg 
gilt zugleich als Auftrag zur zustellung durch den gerichtsvollzieher unter vermittlung der 
geschäftsstelle und zur vollstreckung, wenn die einstweilige Anordnung ohne mündliche 
erörterung erlassen wurde. 4verlangt der Antragsteller in diesem fall von dem gerichtsvoll-
zieher, die zustellung nicht vor der vollstreckung durchzuführen, so ist der gerichtsvollzieher 
an dieses verlangen gebunden.

(2) 1der gerichtsvollzieher wird zur beseitigung der zuwiderhandlung durch den besitz 
einer Ausfertigung der gerichtlichen entscheidung ermächtigt. 2er prüft nach deren inhalt 
selbstständig, ob und wieweit das verlangen des gläubigers gerechtfertigt erscheint. 3zu-
widerhandlungen des schuldners muss der gerichtsvollzieher unter beachtung des § 758 
Absatz 3 und des § 759 zpo, nötigenfalls mit gewalt, jedoch unter vermeidung jeder unnö-
tigen härte, überwinden.

E. Zwangsvollstreckung durch Abnahme der Vermögensauskunft, 
der eidesstattlichen Versicherung gemäß § 836 Absatz 3 oder § 883 Absatz 2 ZPO 

oder § 94 FamFG und durch Haft; Vorführung von Parteien und Zeugen

§ 135

Vorbereitung des Termins zur Abgabe der Vermögensauskunft

1bevor der gerichtsvollzieher einen termin zur Abgabe der vermögensauskunft bestimmt, 
holt er eine Auskunft aus dem vermögensverzeichnisregister ein. 2daneben kann er das 
schuldnerverzeichnis einsehen und den schuldner befragen, ob dieser innerhalb der letzten 
zwei Jahre eine vermögensauskunft abgegeben hat.

§ 136

Behandlung des Auftrags, Ladung zum Termin

(1) 1der Ladung an den schuldner fügt der gerichtsvollzieher den text der nach § 802f Ab-
satz 3 zpo erforderlichen belehrungen, je ein überstück des Auftrags und der forderungs-
aufstellung sowie einen Ausdruck der vorlage für die abzugebende vermögensauskunft oder 
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ein entsprechendes merkblatt bei. 2soweit dafür amtliche vordrucke eingeführt sind, ver-
wendet der gerichtsvollzieher diese. 3hat der gläubiger mit dem Auftrag schriftlich fragen 
eingereicht, die der schuldner bei der Abnahme der vermögensauskunft beantworten soll, 
fügt der gerichtsvollzieher auch diesen fragenkatalog der Ladung bei. 4reicht der gläubiger 
nach Auftragserteilung einen solchen fragenkatalog ein, so übersendet der gerichtsvollzie-
her dem schuldner eine Ablichtung des fragenkatalogs nachträglich formlos durch die post 
unter hinweis auf den termin.

(2) 1den prozessbevollmächtigten des schuldners muss der gerichtsvollzieher von dem 
termin nicht unterrichten. 2dem gläubiger oder dessen verfahrensbevollmächtigten teilt er 
die terminbestimmung formlos mit.

(3) 1hat der schuldner im falle des § 807 Absatz 1 zpo der sofortigen Abnahme der ver-
mögensauskunft widersprochen (§ 807 Absatz 2 satz 1 zpo), bedarf es der setzung einer 
zahlungsfrist nicht. 2zwischen dem terminstag und dem tag der zustellung der Ladung  
(§ 802f Absatz 4 satz 1 zpo) müssen wenigstens drei tage liegen (§ 217 zpo).

§ 137

Anschriftenänderung, Rechthilfeersuchen, Erledigung des Rechtshilfeersuchens

(1) 1ist der schuldner nach der rückbriefadresse an einen ort außerhalb des bezirkes des 
gerichtsvollziehers verzogen, kann der gerichtsvollzieher mangels anderer Anhaltspunkte 
regelmäßig davon ausgehen, dass der schuldner bereits bei Auftragseingang an den ande-
ren ort verzogen war. 2in diesem fall hebt er den termin auf. 3ist der schuldner innerhalb 
des Amtsgerichtsbezirks in den bezirk eines anderen gerichtsvollziehers umgezogen, so 
gibt er den Auftrag unverzüglich an den zuständigen gerichtsvollzieher ab. 4ist der schuld-
ner außerhalb des Amtsgerichtsbezirks verzogen, leitet der gerichtsvollzieher den Auftrag 
auf Antrag des gläubigers an das zuständige Amtsgericht weiter und benachrichtigt unver-
züglich den gläubiger. 5ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthaltsort nach der rück-
briefadresse unbekannt und hat der gläubiger für diesen fall den gerichtsvollzieher mit der 
ermittlung des Aufenthaltsortes des schuldners beauftragt, führt er zunächst diesen Auftrag 
aus. 6ist ein Auftrag nach § 755 zpo nicht erteilt oder bleibt die Aufenthaltsermittlung erfolg-
los, so ist der Auftrag dem gläubiger mit entsprechender mitteilung zurückzusenden (§ 20 
Absatz 2 satz 1 nummer 2 gvo).

(2) 1ist der schuldner nach eingang des Auftrags zur Abnahme der vermögensauskunft 
nach Kenntnis des gerichtsvollziehers an einen ort außerhalb des Amtsgerichtsbezirks ver-
zogen, ersucht der gerichtsvollzieher den für den jetzigen Wohnort oder Aufenthaltsort zu-
ständigen gerichtsvollzieher, den schuldner im Wege der rechtshilfe dort zur Abgabe der 
vermögensauskunft bei ihm zu laden. 2der gerichtsvollzieher benachrichtigt den gläubiger 
formlos von seinem rechtshilfeersuchen.

(3) 1nach Abnahme der vermögensauskunft hat der ersuchte gerichtsvollzieher die urschrift 
des protokolls und das elektronisch errichtete vermögensverzeichnis an den ersuchenden 
gerichtsvollzieher zu senden. 2das vermögensverzeichnis ist dabei als elektronisches do-
kument unter nutzung des osci-transportprotokolls (zum beispiel über das elektronische 
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gerichts- und verwaltungspostfach (egvp)) zu übermitteln. 3der gerichtsvollzieher hin-
terlegt das vermögensverzeichnis bei dem zentralen vollstreckungsgericht und leitet dem 
gläubiger unverzüglich nach eingang der information des zentralen vollstreckungsgerichts 
über die erfolgte eintragung in das vermögensregister einen mit einem übereinstimmungs-
vermerk versehenen Ausdruck des vermögensverzeichnisses zu. 4er kann auf Antrag des 
gläubigers auch nach § 802d Absatz 2 zpo verfahren.

(4) soweit dem gerichtsvollzieher nach Ladung und vor dem termin zur Abnahme der ver-
mögensauskunft im einzelfall mängel in den von Amts wegen zu beachtenden vorausset-
zungen bekannt werden, hebt er stets den termin unter benachrichtigung von gläubiger und 
schuldner endgültig oder einstweilen auf.

§ 138

Durchführung des Termins

(1) 1der termin ist nicht öffentlich. 2der gerichtsvollzieher achtet darauf, dass dritte vom 
inhalt der sitzung keine Kenntnisse erlangen. 3nur der gläubiger, sein vertreter und die 
personen, denen der schuldner die Anwesenheit gestattet oder die vom gerichtsvollzieher 
zu seiner unterstützung zugezogen werden, dürfen an dem termin teilnehmen. 4nimmt der 
gläubiger am termin teil, kann er den schuldner innerhalb der diesem nach § 802c zpo ob-
liegenden Auskunftspflicht befragen und vorhalte machen. 5er kann den gerichtsvollzieher 
zum termin auch schriftlich auf vermögenswerte des schuldners, zu denen er fehlende oder 
unrichtige Angaben des schuldners befürchtet, hinweisen, damit dieser dem schuldner bei 
Abwesenheit des gläubigers im termin den vorhalt macht. 6der grundsatz der gütlichen 
erledigung des zwangsvollstreckungsverfahrens (§ 802b zpo) ist auch in dem termin vor-
rangig zu beachten (vergleiche § 68).

(2) 1zu beginn des termins belehrt der gerichtsvollzieher den schuldner nach § 802f Ab-
satz 3 zpo eingehend über die bedeutung einer eidesstattlichen versicherung und weist 
auf die strafvorschriften der §§ 156 und 161 stgb hin. 2der gerichtsvollzieher errichtet 
gemäß § 802f Absatz 5 zpo selbst eine Aufstellung mit den nach § 802c Absatz 1 und 2 
zpo erforderlichen Angaben als elektronisches dokument (vermögensverzeichnis). 3dem 
schuldner nicht verständliche begriffe, die dem zu erstellenden vermögensverzeichnis zu-
grunde liegen, erläutert er. 4der gerichtsvollzieher hat auf vollständigkeit der Angaben unter 
beachtung der vom gläubiger im termin oder zuvor schriftlich gestellten fragen zu dringen. 
5Auf ein erkennbar unvollständiges vermögensverzeichnis darf die eidesstattliche versiche-
rung nicht abgenommen werden, es sei denn, der schuldner erklärt glaubhaft, genauere und 
vollständigere Angaben insoweit nicht machen zu können. 6der schuldner hat an eides statt 
zu versichern, dass er die verlangten Angaben nach bestem Wissen und gewissen richtig 
und vollständig gemacht hat. 7über den Ablauf des termins erstellt der gerichtsvollzieher in 
entsprechender Anwendung der §§ 159 bis 163 zpo ein protokoll. 8zu den in das protokoll 
aufzunehmenden rechtserheblichen erklärungen des schuldners zählen auch die von ihm 
vorgebrachten gründe, aus denen er die eidesstattliche versicherung nicht abgeben will. 
9soweit ein amtlicher protokollvordruck eingeführt ist, hat sich der gerichtsvollzieher des-
selben zu bedienen. 
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§ 139

Aufträge mehrerer Gläubiger

1hat der gerichtsvollzieher Aufträge mehrerer gläubiger zur Abnahme der vermögensaus-
kunft erhalten, so bestimmt er den termin zur Abgabe in diesen verfahren auf dieselbe zeit 
am selben ort, soweit er die Ladungsfrist jeweils einhalten kann. 2gibt der schuldner die 
vermögensauskunft ab, so nimmt der gerichtsvollzieher für alle gläubiger in allen verfahren 
zusammen nur ein protokoll und ein vermögensverzeichnis auf.

§ 140

Verfahren nach Abgabe der Vermögensauskunft

(1) 1der gerichtsvollzieher hinterlegt das vermögensverzeichnis nach maßgabe der ver-
mögensverzeichnisverordnung (vermvv) spätestens nach drei Werktagen als elektronisches 
dokument bei dem zentralen vollstreckungsgericht. 2die elektronische Kommunikation mit 
dem zentralen vollstreckungsgericht richtet sich nach den dazu ergangenen landesrechtli-
chen bestimmungen.

(2) 1der gerichtsvollzieher speichert die durch das zentrale vollstreckungsgericht nach § 5 
Absatz 2 satz 2 vermvv übersandte eintragungsmitteilung in elektronischer form. 2sodann 
erstellt er den für die übermittlung an den gläubiger bestimmten Ausdruck oder das für die 
übermittlung an den gläubiger bestimmte elektronische dokument.

(3) 1der gerichtsvollzieher leitet dem gläubiger unverzüglich nach eingang der informa-
tion des zentralen vollstreckungsgerichts über die erfolgte eintragung in das vermögens-
verzeichnisregister einen mit einem übereinstimmungsvermerk versehenen Ausdruck des 
vermögensverzeichnisses zu. 2er kann auf Antrag des gläubigers auch nach § 802d Absatz 
2 zpo verfahren. 3der vermerk, mit dem der gerichtsvollzieher bescheinigt, dass der an 
den gläubiger übermittelte Ausdruck mit dem inhalt des vermögensverzeichnisses über-
einstimmt, enthält die formulierung „dieser Ausdruck stimmt mit dem inhalt des vermö-
gensverzeichnisses überein.” sowie datum, unterschrift, name und dienstbezeichnung des 
gerichtsvollziehers. 4der vermerk, mit dem der gerichtsvollzieher bescheinigt, dass das an 
den gläubiger übermittelte elektronische dokument mit dem inhalt des vermögensverzeich-
nisses übereinstimmt, enthält die formulierung „dieses elektronische dokument stimmt mit 
dem inhalt des vermögensverzeichnisses überein.” sowie datum, unterschrift, name und 
dienstbezeichnung des gerichtsvollziehers.

§ 141

Einholung der Auskünfte Dritter zu Vermögensgegenständen 
(§ 802l zpo)

(1) 1der gläubiger kann den gerichtsvollzieher beauftragen, gemäß § 802l zpo bei dritten 
Auskünfte zu vermögensgegenständen des schuldners einzuholen, wenn

1. der schuldner seiner pflicht zur Abgabe der vermögensauskunft nicht nachkommt, oder
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2. eine vollständige befriedigung des gläubigers bei vollstreckung in die im vermögensver-
zeichnis aufgeführten gegenstände nach pflichtgemäßem ermessen des gerichtsvoll-
ziehers nicht zu erwarten ist.

2der gerichtsvollzieher darf diese Auskünfte nur einholen, soweit dies zur vollstreckung er-
forderlich ist und die zu vollstreckenden Ansprüche wenigstens 500 euro betragen; Kosten 
der zwangsvollstreckung und nebenforderungen sind allerdings bei der berechnung nur zu 
berücksichtigen, wenn sie allein gegenstand des vollstreckungsauftrags sind. 3Auch fol-
gegläubiger können ihren Antrag auf einholung der Auskünfte dritter auf satz 1 nummer 2  
stützen. 4der gerichtsvollzieher sieht zur prüfung der zulässigkeit der einholung einer sol-
chen Auskunft dritter das bei dem zentralen vollstreckungsgericht hinterlegte vermögens-
verzeichnis ein.

(2) 1Werden dem gerichtsvollzieher von den in § 802l Absatz 1 satz 1 zpo genannten stel-
len daten übermittelt, die für die zwecke der zwangsvollstreckung nicht erforderlich sind, 
so hat er sie unverzüglich zu löschen oder zu sperren. 2die Löschung ist aktenkundig zu 
machen.

(3) 1über die zur vollstreckung notwendigen Auskünfte nach Absatz 1 unterrichtet der ge-
richtsvollzieher den gläubiger unverzüglich; den schuldner unterrichtet er innerhalb von vier 
Wochen nach erhalt des ergebnisses. 2er weist den gläubiger darauf hin, dass dieser die 
erlangten daten nur zu vollstreckungszwecken nutzen darf und sie nach zweckerreichung 
zu löschen hat.

§ 142

Wiederholung, Ergänzung oder Nachbesserung des Vermögensverzeichnisses

1in den fällen der Wiederholung, ergänzung oder nachbesserung des vermögensverzeich-
nisses ist immer ein vollständiges vermögensverzeichnis zu errichten. 2der gerichtsvollzie-
her dokumentiert in dem neu erstellten vermögensverzeichnis, an welchem tag die versiche-
rung an eides statt für das vermögensverzeichnis erstmals erfolgt ist (§ 3 Absatz 2 nummer 
3 vermvv).

§ 143

Erzwingungshaft

(1) 1beantragt der gläubiger gemäß § 802g Absatz 1 zpo den erlass eines haftbefehls, so 
leitet der gerichtsvollzieher den Antrag nach vollzug der eintragungsanordnung nach § 882c 
Absatz 1 nummer 1, § 882d zpo zusammen mit seiner Akte an das nach § 764 Absatz 2 
zpo zuständige vollstreckungsgericht weiter. 2ist der schuldner unentschuldigt dem termin 
zur Abgabe der vermögensauskunft ferngeblieben, übersendet der gerichtsvollzieher die 
unterlagen nach satz 1 dem vollstreckungsgericht erst dann zum erlass des haftbefehls, 
wenn das zentrale vollstreckungsgericht ihn über den vollzug der eintragungsanordnung 
unterrichtet hat (§ 882c Absatz 1 nummer 1 zpo, § 882d zpo, § 3 Absatz 2 satz 2 schufv).
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(2) 1das verfahren richtet sich nach § 145. 2der zweck des haftbefehls entfällt, wenn der 
schuldner die verpflichtung, deren befriedigung durch die Abgabe der vermögensauskunft 
vorbereitet werden soll, vollständig erfüllt. 3§ 68 findet Anwendung.

§ 144

Zulässigkeit der Verhaftung 
(§§ 802c, 802g, 836, 883, 888, 889 zpo; § 94 famfg; § 153 Absatz 2 inso)

(1) 1Auf Antrag des gläubigers kann das gericht gegen den schuldner einen haftbefehl 
erlassen, um von ihm

1. die Abgabe der in § 802c zpo bezeichneten vermögensauskunft oder

2. die Abgabe der in §§ 836, 883 zpo, § 94 famfg und § 153 inso bezeichneten eides-
stattlichen versicherung oder

3. die Abgabe der ihm nach dem bürgerlichen recht obliegenden eidesstattlichen versi-
cherung oder die vornahme einer sonstigen handlung, zu welcher der schuldner ver-
urteilt worden ist und die ein anderer nicht vornehmen kann (zum beispiel die erteilung 
einer Auskunft; vergleiche §§ 802g, 888, 889 zpo) zu erzwingen.

2eine zwangsvollstreckung auf grund des § 888 zpo ist jedoch ausgeschlossen, wenn 
im fall der verurteilung zur vornahme einer handlung der beklagte für den fall, dass die 
handlung nicht binnen einer zu bestimmenden frist vorgenommen wird, zur zahlung einer 
entschädigung verurteilt ist (§§ 510b, 888a zpo).

(2) 1der gerichtsvollzieher hat vor einer verhaftung § 802h zpo zu beachten. 2er soll eine 
verhaftung auch erst durchführen, wenn die besorgnis ausgeschlossen erscheint, dass da-
durch eine gefährdung der öffentlichen sicherheit und ordnung entstehen kann.

(3) 1die verhaftung unterbleibt, wenn der schuldner die Leistung bewirkt, die ihm nach dem 
schuldtitel obliegt, die vermögensauskunft oder die eidesstattliche versicherung freiwillig 
abgibt. 2§ 802b zpo findet Anwendung.

§ 145

Verfahren bei der Verhaftung

(1) 1der gerichtsvollzieher vermeidet bei der verhaftung unnötiges Aufsehen und jede 
durch den zweck der vollstreckung nicht gebotene härte. 2in geeigneten fällen kann er 
den schuldner schriftlich zur zahlung und zum erscheinen an der gerichtsstelle auffordern. 
3dies hat jedoch zu unterbleiben, wenn zu befürchten ist, der schuldner werde sich der 
verhaftung entziehen oder vermögenswerte beiseiteschaffen. 4bei Widerstand wendet der 
gerichtsvollzieher gewalt an und beachtet dabei die §§ 758 und 759 zpo. 5der gerichts-
vollzieher befragt den verhafteten, ob er jemanden von seiner verhaftung zu benachrichtigen 
wünsche, und gibt ihm gelegenheit zur benachrichtigung seiner Angehörigen und anderer 
nach Lage des falles in betracht kommender personen, soweit es erforderlich ist und ohne 
gefährdung der inhaftnahme geschehen kann. 6der gerichtsvollzieher kann die benachrich-
tigung auch selbst ausführen. 7der gerichtsvollzieher, der den schuldner verhaftet hat, lie-
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fert ihn in die nächste zur Aufnahme von zivilhäftlingen bestimmte Justizvollzugsanstalt ein. 
8der haftbefehl ist dem zuständigen vollzugsbediensteten zu übergeben. 9ist das Amtsge-
richt des haftorts nicht die dienstbehörde des einliefernden gerichtsvollziehers, so weist er 
den vollzugsbediensteten außerdem darauf hin, dass der verhaftete schuldner zu jeder zeit 
verlangen kann, bei dem zuständigen gerichtsvollzieher des Amtsgerichts des haftorts die 
vermögensauskunft oder die eidesstattliche versicherung (vergleiche § 144 Absatz 1 satz 1, 
§ 147) abzugeben. 10er weist ihn ferner darauf hin, den schuldner sogleich zu unterrichten, 
zu welchen zeiten gründe der sicherheit der Justizvollzugsanstalt einer Abnahme entge-
genstehen. 11Außerdem übergibt er dem vollzugsbediensteten die vollstreckungsunterlagen, 
der sie dem bei Abgabebereitschaft des schuldners herbeigerufenen gerichtsvollzieher des 
Amtsgerichts des haftorts aushändigt. 12eines besonderen Annahmebefehls bedarf es nicht. 
13einer einlieferung in die Justizvollzugsanstalt steht nicht entgegen, dass der schuldner so-
fortige beschwerde gegen den haftbefehl eingelegt hat oder seine Absicht dazu erklärt. 14im 
einzelfall kann der gerichtsvollzieher den haftbefehl jedoch aussetzen, damit der schuldner 
sofortige beschwerde einlegen und die Aussetzung der vollziehung gemäß § 570 Absatz 3 
zpo beantragen kann.

(2) 1das protokoll muss die genaue bezeichnung des haftbefehls und die bemerkung 
enthalten, dass dem schuldner eine beglaubigte Abschrift desselben übergeben worden 
ist; es muss ferner ergeben, ob und zu welcher zeit der schuldner verhaftet worden oder 
aus welchem grund die verhaftung unterblieben ist. 2die einlieferung des schuldners in die 
Justizvollzugsanstalt ist von dem zuständigen vollzugsbediensteten unter dem protokoll zu 
bescheinigen; dabei ist die stunde der einlieferung anzugeben.

(3) 1für die verhaftung des vollstreckungsschuldners in steuersachen ist der gerichtsvoll-
zieher zuständig. 2die vollstreckungsbehörde (finanzamt/hauptzollamt) teilt dem gerichts-
vollzieher den geschuldeten betrag sowie den schuldgrund mit und ermächtigt ihn, den 
geschuldeten betrag anzunehmen und über den empfang Quittung zu erteilen. 3ist der ver-
haftete vollstreckungsschuldner vor einlieferung in die Justizvollzugsanstalt zur Abgabe der 
vermögensauskunft bereit, hat ihn der gerichtsvollzieher grundsätzlich der vollstreckungs-
behörde vorzuführen. 4Abweichend hiervon kann der gerichtsvollzieher des Amtsgerichts 
des haftortes die vermögensauskunft abnehmen, wenn sich der sitz der in § 284 Absatz 5 
Ao bezeichneten vollstreckungsbehörde nicht im bezirk dieses Amtsgerichts befindet oder 
wenn die Abnahme der vermögensauskunft durch die vollstreckungsbehörde nicht möglich 
ist, weil die verhaftung zu einer zeit stattfindet, zu der der zuständige beamte der voll-
streckungsbehörde nicht erreichbar ist. 5in diesem fall hinterlegt der gerichtsvollzieher das 
vermögensverzeichnis beim zentralen vollstreckungsgericht und benachrichtigt die vollstre-
ckungsbehörde unter Angabe der verfahrensnummer und übersendung des vermögensver-
zeichnisses von der hinterlegung. 6über die Anordnung der eintragung des schuldners in 
das schuldnerverzeichnis entscheidet die vollstreckungsbehörde. 7hat die vollstreckungs-
behörde Weisungen für die durchführung der verhaftung getroffen, zum beispiel die einzie-
hung von raten ausgeschlossen, ist der gerichtsvollzieher daran gebunden. 8im übrigen 
kann der gerichtsvollzieher nur unter den gleichen voraussetzungen wie die vollstreckungs-
behörde von der Abnahme der vermögensauskunft absehen. 9diese soll nach Abschnitt 52 
Absatz 2 der vollstreckungsanweisung vom 13. märz 1980 (bstbl. i s. 112), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 der Allgemeinen verwaltungsvorschrift vom 10. märz 2011 (bstbl. i s. 238), 
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von der Abnahme der vermögensauskunft Abstand nehmen, wenn nach ihrer überzeugung 
feststeht, dass das vom vollstreckungsschuldner vorgelegte vermögensverzeichnis voll-
ständig und wahrheitsgemäß erstellt wurde.

(4) 1ist die vollstreckung des haftbefehls nicht möglich, weil der schuldner nicht aufzu-
finden oder nicht anzutreffen ist, so vermerkt der gerichtsvollzieher dies zu den Akten und 
benachrichtigt unverzüglich den gläubiger. 2nach wiederholtem fruchtlosen verhaftungsver-
such binnen drei monaten nach Auftragseingang in einer Wohnung (§ 61 Absatz 1 satz 2),  
der mindestens einmal unmittelbar vor beginn oder nach beendigung der nachtzeit erfolgt 
sein muss, hat der gerichtsvollzieher dem gläubiger anheimzugeben, einen beschluss des 
zuständigen richters bei dem Amtsgericht darüber herbeizuführen, dass die verhaftung 
auch an sonntagen und allgemeinen feiertagen sowie zur nachtzeit in den bezeichneten 
Wohnungen erfolgen kann.

(5) 1der gerichtsvollzieher des Amtsgerichts des haftorts ist zuständig, das vermögensver-
zeichnis (§ 802f Absatz 5 zpo) zu errichten. 2er entlässt den schuldner nach Abgabe der 
vermögensauskunft oder bewirkung der geschuldeten Leistung aus der haft. 3der haftbe-
fehl ist damit verbraucht. 4der gerichtsvollzieher des Amtsgerichts des haftorts übermit-
telt dem zentralen vollstreckungsgericht das vermögensverzeichnis in elektronischer form 
und leitet dem gläubiger unverzüglich nach eingang der information des zentralen vollstre-
ckungsgerichts über die erfolgte eintragung in das vermögensregister einen mit dem über-
einstimmungsvermerk versehenen Ausdruck zu (§ 802f Absatz 6 zpo).

(6) die vollziehung des persönlichen sicherheitsarrestes richtet sich nach den vorschriften 
über die haft im zwangsvollstreckungsverfahren (§§ 802g, 802h bis 802j Absatz 1 und 2,  
§ 933 zpo). Absatz 1 bis 5 findet entsprechende Anwendung.

(7) 1der gerichtsvollzieher, der den schuldner verhaftet hat (Absatz 1 satz 7), ist für das ein-
tragungsanordnungsverfahren zuständig. 2dazu unterrichtet ihn der gerichtsvollzieher des 
Amtsgerichts des haftorts unverzüglich über die entlassung des schuldners aus der haft 
und den entlassungsgrund.

§ 146

Nachverhaftung

(1) 1ist der schuldner bereits nach den §§ 144 und 145 in erzwingungshaft genommen, so 
ist ein weiterer haftbefehl gegen ihn dadurch zu vollstrecken, dass der gerichtsvollzieher 
sich in die Justizvollzugsanstalt zu dem schuldner begibt und ihn durch persönliche eröff-
nung unter übergabe einer beglaubigten Abschrift des haftbefehls für nachverhaftet erklärt. 
2der haftbefehl ist dem zuständigen vollzugsbediensteten mit dem ersuchen auszuhändi-
gen, an dem schuldner die fernere haft nach beendigung der zuerst verhängten haft zu 
vollstrecken.

(2) 1das protokoll muss die bezeichnung des haftbefehls und die vom gerichtsvoll-zieher 
abgegebenen erklärungen enthalten. 2die Aushändigung des haftbefehls ist von dem voll-
zugsbediensteten unter dem protokoll zu bescheinigen. 3im übrigen findet § 145 entspre-
chende Anwendung.
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(3) 1gegen einen schuldner, der sich in untersuchungshaft oder in strafhaft befindet, kann 
die erzwingungshaft erst nach beendigung der untersuchungshaft oder der strafhaft vollzo-
gen werden. 2der gerichtsvollzieher erfragt bei dem vollzugsbediensteten, bis zu welchem 
tag gegen den schuldner voraussichtlich noch untersuchungshaft oder strafhaft vollstreckt 
wird. 3Liegt dieser tag vor dem tag, von dem an die vollziehung des haftbefehls unstatthaft 
ist, weil seit seinem erlass zwei Jahre vergangen sind (§ 802h Absatz 1 zpo), verfährt der 
gerichtsvollzieher entsprechend Absatz 1 und 2. 4Andernfalls gibt der gerichtsvollzieher 
den Auftrag unerledigt an den gläubiger zurück. 5es bleibt dem gläubiger überlassen, sich 
nötigenfalls mit dem gericht, der staatsanwaltschaft oder dem Anstaltsleiter in verbindung 
zu setzen, um die beendigung der untersuchungshaft oder strafhaft zu erfahren. 6sodann 
kann er den gerichtsvollzieher erneut mit der verhaftung beauftragen.

(4) Absatz 1 bis 3 findet bei der vollziehung des persönlichen sicherheitsarrests entspre-
chende Anwendung (§ 145 Absatz 6).

§ 147

Verhaftung im Insolvenzverfahren 
(§§ 21, 98 inso)

1für die verhaftung des schuldners nach § 21 inso und nach § 98 inso gelten die vorschrif-
ten der zivilprozessordnung über die zwangsvollstreckung durch haft entsprechend (§ 98 
Absatz 3 inso). 2die verhaftung erfolgt jedoch auf Anordnung des gerichts.

§ 148

Vollziehung eines Haftbefehls gegen einen Zeugen 
(§ 390 zpo)

(1) 1ist gegen einen zeugen zur erzwingung des zeugnisses die haft angeordnet (§ 390 
Absatz 2 zpo), so finden die vorschriften über die erzwingungshaft im zwangsvollstre-
ckungsverfahren (§§ 144, 145) entsprechende Anwendung. 2den Auftrag zur verhaftung 
des zeugen erteilt die partei, die den Antrag auf erlass des haftbefehls gestellt hat. 3der 
gerichtsvollzieher wird zur verhaftung durch den besitz des gerichtlichen haftbefehls er-
mächtigt.

(2) 1ist gegen den zeugen oder beteiligten wegen unentschuldigten Ausbleibens oder un-
berechtigter verweigerung des zeugnisses für den fall, dass das gegen ihn festgesetzte 
ordnungsgeld nicht beigetrieben werden kann, ordnungshaft festgesetzt (§ 380 Absatz 1, 
§ 390 Absatz 1 zpo), so wird die entscheidung von Amts wegen nach den vorschriften 
vollstreckt, die für strafsachen gelten. 2das vollstreckende gericht kann mit der verhaftung 
auch einen gerichtsvollzieher beauftragen.

(3) dasselbe gilt für die vollstreckung einer ordnungshaft, die nach § 178 gvg festgesetzt 
wird.
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§ 149

Vorführung von Zeugen, Parteien und Beteiligten 
(§ 372a Absatz 2, § 380 Absatz 2 zpo, § 33 Absatz 3, § 96a Absatz 2, 

§ 128 Absatz 4, § 178 Absatz 2 famfg; § 98 inso)

1das gericht kann den gerichtsvollzieher mit der zwangsweisen vorführung einer person, 
insbesondere eines zeugen oder einer partei, beauftragen. 2der gerichtsvollzieher führt den 
Auftrag nach den Anordnungen des gerichts aus. 3der Auftrag ist schriftlich zu erteilen; das 
schriftstück ist dem betroffenen vor der Ausführung des Auftrages vorzuzeigen. 4im übrigen 
findet § 145 entsprechende Anwendung. 5die in § 145 Absatz 4 satz 1 vorgesehene unver-
zügliche benachrichtigung erfolgt durch den gerichtsvollzieher fernmündlich gegenüber der 
zuständigen geschäftsstelle des gerichts, wenn nur auf diese Weise gewährleistet ist, dass 
der termin noch rechtzeitig aufgehoben werden kann.

§ 150

Verhaftung ausländischer Staatsangehöriger

1bei der verhaftung ausländischer staatsangehöriger gelten Artikel 36 Absatz 1 buchstabe b  
des Wiener übereinkommens über konsularische beziehungen vom 24. April 1963 (bgbl. 
1969 ii s. 1585, 1587) und die dazu ergangenen besonderen landesspezifischen regelungen. 
2die belehrungs- und benachrichtigungspflicht obliegt dem gerichtsvollzieher in den fällen 
der §§ 145 bis 149.

§ 151

Verfahren zur Eintragung in das Schuldnerverzeichnis 
(§ 882b bis 882h zpo)

1die übermittlung der eintragungsanordnung an das zentrale vollstreckungsgericht erfolgt 
nach maßgabe der schuldnerverzeichnisführungsverordnung. 2erhält der gerichtsvollzie-
her von dem zentralen vollstreckungsgericht nach § 3 Absatz 3 satz 1 schufv die mittei-
lung, dass seine elektronische übermittlung die Anforderungen nicht erfüllt, veranlasst er 
unverzüglich nach § 3 Absatz 3 satz 1 schufv eine erneute elektronische übermittlung der 
eintragungsanordnung, die dann den Anforderungen entspricht. 3die elektronische Kom-
munikation mit dem zentralen vollstreckungsgericht richtet sich nach den landesrechtlichen 
bestimmungen.
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F. Vollziehung von Arresten und einstweiligen Verfügungen

i .  A l l g e m e i n e s

§ 152

(§§ 916 bis 945 zpo)

(1) 1Arrestbefehle und einstweilige verfügungen sind schuldtitel, die nicht eine befriedi-
gung des gläubigers, sondern nur eine sicherung seines Anspruchs oder die einstweilige 
regelung eines rechtlichen zustandes bezwecken. 2der dingliche Arrest wird durch be-
schlagnahme des gesamten vermögens des schuldners oder eines in dem befehl näher 
bezeichneten teiles hiervon, der persönliche sicherheitsarrest je nach dem inhalt des be-
fehls durch verhaftung des schuldners oder eine sonstige beschränkung seiner persönli-
chen freiheit vollzogen. 3bei der einstweiligen verfügung trifft das gericht in dem befehl die 
zur erreichung des zwecks erforderlichen Anordnungen, die zum beispiel darin bestehen 
können, dass dem schuldner eine handlung geboten oder verboten, unter umständen auch 
eine Leistung an den gläubiger oder die herausgabe einer beweglichen sache oder eines 
grundstücks aufgegeben wird.

(2) 1Arrestbefehle und einstweilige verfügungen ergehen in form eines urteils oder eines 
beschlusses. 2sie werden dem gläubiger von dem gericht durch verkündung oder durch 
zustellung von Amts wegen bekannt gemacht, dem schuldner dagegen auf betreiben und 
im Auftrag des gläubigers durch einen gerichtsvollzieher zugestellt, sofern der Arrest oder 
die einstweilige verfügung durch beschluss angeordnet worden ist (vergleiche § 922 Absatz 2 
zpo). 3ist über das gesuch durch urteil entschieden worden, kann eine zustellung an den 
schuldner von Amts wegen nach § 317 Absatz 1 satz 1 zpo oder zum zwecke der einlei-
tung der vollziehung im parteibetrieb nach § 750 Absatz 1 satz 2 halbsatz 1, § 795 zpo 
erfolgen. 4in familienstreitsachen kann das gericht gemäß § 119 Absatz 2 satz 1 famfg 
den Arrest anordnen. 5satz 2 und 3 finden entsprechende Anwendung.

(3) 1die vollziehung des Arrestes ist nur innerhalb einer Ausschlussfrist von einem monat 
zulässig. 2die frist beginnt mit der verkündung des Arrestbefehls oder dessen zustellung an 
den gläubiger (§ 929 Absatz 2 zpo). 3dasselbe gilt für die vollziehung einer einstweiligen 
verfügung, soweit sich nicht aus den darin getroffenen Anordnungen etwas anderes ergibt 
(§ 936 zpo). 4der gerichtsvollzieher prüft selbstständig, ob die Ausschlussfrist abgelaufen 
ist. 5er beachtet dabei, dass der Arrestbefehl dem gläubiger auch dann zugestellt ist, wenn 
er ihm an der Amtsstelle ausgehändigt worden ist (§ 173 zpo). 6die monatsfrist ist schon 
dadurch gewahrt, dass der Antrag des gläubigers auf vornahme der vollstreckungshand-
lung vor ihrem Ablauf bei dem gerichtsvollzieher eingeht. 7soweit die vollziehung nicht mehr 
statthaft ist, lehnt er den Auftrag ab.

(4) eine vollstreckungsklausel ist auf Arrestbefehlen und einstweiligen verfügungen nur 
dann erforderlich, wenn die vollziehung für einen anderen als den im befehl bezeichneten 
gläubiger oder gegen einen anderen als den im befehl bezeichneten schuldner erfolgen soll 
(§ 929 Absatz 1 zpo).

(5) 1Abweichend von der regel der §§ 44 und 45 ist die vollziehung eines Arrestes oder ei-
ner einstweiligen verfügung auch zulässig, bevor die entscheidung oder – falls eine vollstre-
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ckungsklausel erteilt ist – bevor die Klausel und die in ihr erwähnten, die rechtsnachfolge 
beweisenden urkunden dem schuldner zugestellt sind. 2die Wirksamkeit der vollziehung 
ist dadurch bedingt, dass die zustellung innerhalb einer Woche nach der vollziehung und 
zugleich vor Ablauf der Ausschlussfrist von einem monat nachgeholt wird (§ 929 Absatz 3 
zpo; vergleiche auch § 167 zpo). 3der mit der vollziehung beauftragte gerichtsvollzieher 
hat auch ohne ausdrückliche Anweisung des gläubigers für die rechtzeitige zustellung der 
entscheidung zu sorgen.

i i .  ve r f a h re n  b e i  d e r  vo l l z i e h u n g

§ 153

Dinglicher Arrest

(1) bei der vollziehung des dinglichen Arrestes wirkt der gerichtsvollzieher in gleicher Weise 
mit wie bei der sonstigen zwangsvollstreckung.

(2) 1in bewegliche körperliche sachen wird der Arrest durch pfändung nach den vorschrif-
ten vollzogen, die für die zwangsvollstreckung gelten (§§ 928, 929 zpo). 2zu den bewegli-
chen sachen rechnen in diesem fall auch die in das schiffsregister eingetragenen schiffe, 
schiffsbauwerke und im bau befindlichen oder fertiggestellten schwimmdocks (§ 931 Ab-
satz 1 zpo in verbindung mit Artikel 3 schrg); dies gilt nicht nur für deutsche, sondern auch 
für alle ausländischen schiffe. 3Wegen der benachrichtigung der konsularischen vertretung 
bei der pfändung von ausländischen schiffen vergleiche § 84 Absatz 4.

(3) 1die pfandstücke dürfen auf grund des Arrestbefehls nicht veräußert werden. 2das 
vollstreckungsgericht kann jedoch die versteigerung und die hinterlegung des erlöses an-
ordnen, wenn eine im Arrestwege gepfändete sache der gefahr einer beträchtlichen Wert-
verringerung ausgesetzt ist oder wenn ihre Aufbewahrung unverhältnismäßig hohe Kosten 
verursachen würde (§ 930 zpo); erscheint die stellung eines Antrags auf versteigerung er-
forderlich, so soll der gerichtsvollzieher die beteiligten darauf aufmerksam machen. 3die 
pfändung auf grund eines Arrestbefehls steht der veräußerung der pfandstücke für einen 
anderen gläubiger nicht entgegen. 4der teil des erlöses, der auf die durch das Arrestpfand-
recht gesicherte forderung entfällt, ist zu hinterlegen.

(4) 1bei der vollziehung des Arrestes in ein schiff, schiffsbauwerk oder schwimmdock sorgt 
der gerichtsvollzieher durch geeignete maßnahmen für die bewachung und verwahrung 
des schiffes, schiffsbauwerks oder schwimmdocks. 2die vollziehung des Arrestes in das 
schiff ist nicht zulässig, wenn sich das schiff auf der reise befindet und nicht in einem hafen 
liegt (§ 482 hgb). 3ist zur zeit der Arrestvollziehung die zwangsversteigerung des schiffes, 
schiffsbauwerks oder schwimmdocks eingeleitet, so reicht der gerichtsvollzieher eine Ab-
schrift des pfändungsprotokolls beim vollstreckungsgericht ein (§ 931 Absatz 5 zpo).

(5) 1in inländische Luftfahrzeuge, die in der Luftfahrzeugrolle oder im register für pfand-
rechte an Luftfahrzeugen eingetragen sind, wird der Arrest dadurch vollzogen, dass der 
gerichtsvollzieher das Luftfahrzeug in bewachung und verwahrung nimmt und ein regis-
terpfandrecht für die forderung eingetragen wird (§ 99 Absatz 2 Luftfzgg). 2in ausländische 
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Luftfahrzeuge wird der Arrest dadurch vollzogen, dass der gerichtsvollzieher das Luftfahr-
zeug in bewachung und verwahrung nimmt und es nach den vorschriften über die zwangs-
vollstreckung pfändet (§ 106 Absatz 3 Luftfzgg). 3die bewachung und verwahrung sowie 
die pfändung des Luftfahrzeugs unterbleiben, soweit nach den vorschriften des gesetzes 
über die unzulässigkeit der sicherungsbeschlagnahme von Luftfahrzeugen eine pfändung 
unzulässig ist.

(6) 1soll ein Arrestbefehl vor oder bei der zustellung vollzogen werden (§ 929 Absatz 3,  
§ 750 Absatz 1 zpo) und übergibt der schuldner dem gerichtsvollzieher die im Arrestbefehl 
bestimmte Lösungssumme (§ 923 zpo), so darf der gerichtsvollzieher die summe in emp-
fang nehmen und von der vollstreckung absehen, vorausgesetzt, der schuldner entrichtet 
auch die erwachsenen gerichtsvollzieherkosten. 2der gerichtsvollzieher handelt in diesem 
fall in amtlicher eigenschaft und hat die ihm übergebene Lösungssumme unverzüglich zu 
hinterlegen.

(7) 1erwirkt der gläubiger demnächst wegen der Arrestforderung einen vollstreckbaren ti-
tel und liegen im übrigen die voraussetzungen der zwangsvollstreckung vor, so bedarf es 
zur durchführung der vollstreckung keiner nochmaligen pfändung, es sei denn, die Arrest-
pfändung ist unwirksam oder aufgehoben (§ 934 zpo). 2das Arrestpfandrecht geht ohne 
Weiteres in ein vollstreckungspfandrecht über; der gläubiger kann daher die Auszahlung 
des hinterlegten geldes verlangen. 3dem schuldner steht das recht nicht mehr zu, die 
versteigerung oder sonstige durchführung des verfahrens durch hinterlegung gemäß § 923 
zpo abzuwenden.

(8) 1bei der vollziehung des dinglichen Arrestes in eine forderung, die dem schuldner ge-
gen eine dritte person (den drittschuldner) zusteht, oder in andere zum beweglichen vermö-
gen gehörende vermögensrechte des schuldners erfolgt die pfändung durch das Arrestge-
richt. 2die mitwirkung des gerichtsvollziehers regelt sich nach §§ 121 bis 126. 3der mit der 
zustellung des pfändungsbeschlusses beauftragte gerichtsvollzieher achtet darauf, dass 
die zustellung dieses beschlusses an den drittschuldner innerhalb der Ausschlussfrist von 
einem monat (§ 152 Absatz 3) geschieht. 4er stellt dem schuldner innerhalb derselben frist 
und zugleich vor Ablauf einer Woche nach der zustellung an den drittschuldner den Arrest-
befehl zu, sofern dessen zustellung nicht schon vorher erfolgt war. 5für die zustellung des 
pfändungsbeschlusses an den schuldner gilt § 121 Absatz 3.

§ 154

Einstweilige Verfügung, Sequestration, Verwahrung

(1) 1nach § 938 zpo kann die einstweilige verfügung auch in einer sequestration bestehen, 
das heißt in der verwahrung und verwaltung durch eine vertrauensperson. 2der gerichtsvoll-
zieher wird bei der vollziehung einer solchen verfügung nur insoweit tätig, als es sich darum 
handelt, dem sequester durch eine zwangsmaßnahme die durchführung der sequestration 
zu ermöglichen, zum beispiel durch die Wegnahme einer beweglichen sache oder die räu-
mung eines grundstücks und die übergabe an den sequester. 3der gerichtsvollzieher ist 
nicht verpflichtet, das Amt eines sequesters zu übernehmen.
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(2) 1erfordert die in einer einstweiligen verfügung angeordnete sicherstellung einer sache 
nur eine verwahrung (ohne verwaltung), so liegt keine sequestration vor. 2der gerichts-
vollzieher muss die verwahrung mit übernehmen, da sie noch eine vollstreckungshandlung 
darstellt. 3die Kosten einer solchen verwahrung sind voll-streckungskosten. 4die sicher-
stellung einer beweglichen sache bedeutet in der regel keine sequestration, da sie keine 
selbständige verwaltung notwendig macht.

(3) ist in der einstweiligen verfügung die sequestration angeordnet, so kann der gerichts-
vollzieher im zweifel davon ausgehen, dass es sich um die Anordnung einer verwaltung 
handelt; er kann in diesen fällen nach Absatz 1 verfahren.

G. Hinterlegung

§ 155

(§§ 711, 712, 720, 720a, 827, 854, 930 zpo; § 100 Luftfzgg)

1der gerichtsvollzieher darf gepfändetes geld oder den durch verwertung der pfandstücke 
erzielten erlös in den fällen nicht auszahlen, in denen die hinterlegung erfolgen muss. 2dies 
gilt insbesondere,

1. wenn dem schuldner im urteil nachgelassen ist, die zwangsvollstreckung durch sicher-
heitsleistung oder durch hinterlegung abzuwenden (§ 711 satz 1, § 712 Absatz 1 satz 1, 
§ 720 zpo in verbindung mit § 817 Absatz 4, §§ 819, 847 Absatz 2 zpo);

2. wenn gegen den schuldner nur die sicherungsvollstreckung nach § 720a zpo betrieben 
wird oder nach § 712 Absatz 1 satz 2 zpo im urteil die vollstreckung auf die in § 720a 
Absatz 1 und 2 zpo bezeichneten maßregeln beschränkt ist;

3. wenn ein gerichtliches verteilungsverfahren erforderlich wird (§ 827 Absatz 2 und 3,  
§ 854 Absatz 2 und 3, § 872 zpo; vergleiche auch § 119 Absatz 5);

4. wenn dem gerichtsvollzieher glaubhaft gemacht wird, dass an dem gepfändeten geld 
ein die veräußerung hinderndes oder zur vorzugsweisen befriedigung berechtigendes 
recht eines dritten besteht (§§ 805, 815 Absatz 2 zpo; vergleiche auch § 87 Absatz 3);

5. wenn auf grund eines Arrestbefehls geld vom gerichtsvollzieher gepfändet oder als 
Lösungssumme gemäß § 923 zpo an ihn geleistet wird oder wenn in einem anhängig 
gewordenen verteilungsverfahren auf den Arrestgläubiger ein betrag von dem erlös der 
pfandstücke entfallen ist (§ 930 Absatz 2 zpo);

6. wenn das gericht die hinterlegung angeordnet hat (vergleiche § 805 Absatz 4, § 885 
Absatz 4 zpo);

7. wenn die Auszahlung aus gründen, die in der person des empfangsberechtigten liegen, 
nicht bewirkt werden kann;

8. wenn im verfahren zum zweck der zwangsversteigerung eines grundstücks eine forde-
rung oder eine bewegliche sache besonders versteigert oder in anderer Weise verwertet 
worden ist (§ 65 zvg);
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9. wenn ersatzteile eines Luftfahrzeugs verwertet sind, auf die sich ein sicherungsrecht 
erstreckt (vergleiche § 115).

3die hinterlegung ist unverzüglich bei der zuständigen hinterlegungsstelle nach maßgabe 
der landesrechtlichen regelungen zu bewirken.

D r i t t e r  A b s c h n i t t

Vo l l s t re c k u n g  g e r i c h t l i c h e r  A n o rd n u n g e n 
n a c h  d e m  G e s e t z  ü b e r  d a s  Ve r f a h re n  i n  F a m i l i e n s a c h e n  u n d 

i n  d e n  A n g e l e g e n h e i t e n  d e r  f re i w i l l i g e n  G e r i c h t s b a r k e i t

§ 156

Kindesherausgabe 
(§§ 88 bis 94 famfg)

(1) ¹das familiengericht (nicht der herausgabeberechtigte) ersucht den gerichtsvollzieher 
um die vollstreckung. ²über die erledigung des ersuchens hat der gerichtsvollzieher dem 
gericht schriftlich zu berichten. ³der gerichtsvollzieher ist befugt, die vollstreckung in sinn-
gemäßer Anwendung und im rahmen des § 65 aufzuschieben.

(2) ¹unmittelbaren zwang darf der gerichtsvollzieher nur anwenden, wenn er hierzu von 
dem gericht durch eine besondere Anordnung ermächtigt worden ist (§ 90 Absatz 1 famfg). 
²die gerichtliche Anordnung berechtigt den gerichtsvollzieher, den Widerstand des heraus-
gabepflichtigen zu überwinden. ³die Wohnung des herausgabepflichtigen darf ohne dessen 
einwilligung nur aufgrund eines richterlichen beschlusses durchsucht werden (§ 91 Absatz 1 
famfg). 4die gerichtlichen entscheidungen sind der person vorzuzeigen, die von der Amts-
handlung betroffen ist; auf verlangen ist ihr eine Abschrift zu erteilen. 

(3) ¹der gerichtsvollzieher ist befugt, erforderlichenfalls die unterstützung der polizeilichen 
vollzugsorgane in Anspruch zu nehmen. ²soweit er die hilfe der polizeilichen vollzugsorgane 
nicht in Anspruch nimmt, sollte der gerichtsvollzieher zu seiner eigenen Absicherung zeu-
gen hinzuziehen (§ 759 zpo).

(4) bevor der termin zur Wegnahme bestimmt wird, weist der gerichtsvollzieher den he-
rausgabeberechtigten darauf hin, dass die vollstreckung nur durchgeführt werden kann, 
wenn der berechtigte das Kind an ort und stelle übernimmt.

(5) der gerichtsvollzieher vergewissert sich vor beginn der vollstreckung durch bespre-
chung mit dem herausgabeberechtigten und gegebenenfalls mit dem Jugendamt und dem 
familiengericht, ob zur vermeidung und notfalls überwindung eines Kindeswiderstandes 
von vornherein ein vertreter des Jugendamts zur unterstützung des herausgabeberechtig-
ten zuzuziehen ist.

(6) ¹der gerichtsvollzieher darf sachen, die für den persönlichen gebrauch des Kindes be-
stimmt sind und im zeitpunkt der herausgabe nicht dringend vom Kind benötigt werden, 
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gegen den Willen des herausgabepflichtigen nur dann wegnehmen, wenn er durch einen 
entsprechenden vollstreckungstitel dazu legitimiert ist (zum beispiel einstweilige Anordnung 
nach § 49 famfg). ²sachen, die das Kind sofort benötigt, wie zum beispiel angemessene 
Kleidung für eine reise sowie schulsachen, können gleichzeitig weggenommen werden.

(7) die vorstehenden bestimmungen gelten entsprechend für die vollstreckung von Anord-
nungen

1. über den umgang mit dem Kind;

2. über die herausgabe von erwachsenen personen.

Vi e r t e r  A b s c h n i t t

We c h s e l -  u n d  S c h e c k p ro t e s t

A. Allgemeine Vorschriften

§ 157

Zuständigkeit

(1) Wechsel- und scheckproteste werden durch einen notar oder einen gerichtsbeamten 
aufgenommen (Artikel 79 des Wechselgesetzes (Wg); Artikel 55 Absatz 3 des scheckgeset-
zes (scheckg)).

(2) zu den gerichtsbeamten, die für die Aufnahme von protesten zuständig sind, gehört 
auch der gerichtsvollzieher.

§ 158

Begriff und Bedeutung des Protestes

(1) ¹hat ein Wechselbeteiligter eine wechselrechtliche Leistung unterlassen – zum beispiel 
die zahlung oder die Annahme –, so hängt die weitere geltendmachung und durchführung 
der wechselrechtlichen Ansprüche des Wechselgläubigers in der regel davon ab, dass er

1. den Wechselbeteiligten durch einen der im § 157 bezeichneten beamten unter vorle-
gung des Wechsels, gegebenenfalls einer Ausfertigung oder Abschrift davon, zur Leis-
tung auffordern lässt und,

2. falls die Leistung nicht erfolgt, durch den beamten in urkundlicher form feststellen lässt, 
dass die Aufforderung zu der wechselrechtlichen Leistung oder handlung ohne erfolg 
geblieben ist.

²den vorgang der vorlegung, der Aufforderung zur Leistung und der beurkundung durch den 
beamten bezeichnet man als protesterhebung, die urkunde als protest oder protesturkunde.

(2) ¹Wird ein scheck nicht bezahlt, so muss dies ebenfalls durch einen protest fest-gestellt 
werden (Artikel 40 nummer 1 scheckg). ²Jedoch genügen an stelle des protestes auch die 
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in Artikel 40 nummer 2 und 3 scheckg bezeichneten schriftlichen erklärungen des bezoge-
nen oder der Abrechnungsstelle.

(3) ¹der protest liefert den urkundlichen, unter umständen ausschließlichen beweis für 
die tatsachen, die zur erhaltung und geltendmachung der rechte aus dem Wechsel oder 
scheck erheblich sind, insbesondere für den rückgriff des inhabers gegen seine vormän-
ner. ²für die protesterhebung sind kurze fristen maßgebend; auch muss der inhaber des 
Wechsels oder schecks nach den bestimmungen des Artikels 45 Wg und des Artikels 42 
scheckg seinen unmittelbaren vormann und den Aussteller innerhalb kurzer frist davon be-
nachrichtigen, dass die Annahme oder die zahlung unterblieben ist. ³der gerichtsvollzieher 
muss daher bei der protesterhebung besondere sorgfalt anwenden. 4Jeder verstoß gegen 
die formvorschriften und jede verzögerung bei der Aufnahme des protestes oder der rück-
gabe des protestierten Wechsels oder schecks können zu rechtsnachteilen für den Auftrag-
geber führen und das Land und den gerichtsvollzieher zum schadenersatz verpflichten.

§ 159

Auftrag zur Protesterhebung

(1) ¹der Auftrag zur protesterhebung wird dem gerichtsvollzieher von dem berechtigten 
oder dessen vertreter unmittelbar erteilt. ²ob ihm die protesterhebung auch durch das 
Amtsgericht übertragen werden kann, bei dem der berechtigte die erhebung des protestes 
beantragt hat, richtet sich nach den landesrechtlichen bestimmungen.

(2) ¹der Auftrag zur protesterhebung verpflichtet den gerichtsvollzieher, alle im einzelfall 
erforderlichen handlungen vorzunehmen, insbesondere den Wechselverpflichteten zu der 
wechselmäßigen Leistung aufzufordern, wegen deren nichterfüllung protest erhoben wer-
den soll, und diese Leistung anzunehmen. ²die befugnis des gerichtsvollziehers zur An-
nahme der zahlung kann nicht ausgeschlossen werden (Artikel 84 Wg, Artikel 55 Absatz 3 
scheckg). ³ein Auftrag, der allgemein auf protesterhebung lautet, verpflichtet den gerichts-
vollzieher im zweifel auch, den von dem bezogenen nicht eingelösten Wechsel bei dem am 
zahlungsort wohnenden notadressaten oder ehrenannehmer vorzulegen und, falls dieser 
nicht leistet, zu protestieren (Artikel 60 Wg).

(3) der gerichtsvollzieher darf den Auftrag zur protesterhebung auch dann nicht ablehnen, 
wenn er der meinung ist, der protest sei nicht notwendig oder die protestfrist sei versäumt 
oder wenn er weiß, dass keine zahlung erfolgen wird, weil der schuldner zahlungsunfähig ist. 

§ 160

Zeit der Protesterhebung 
(Artikel 72 Absatz 1, Artikel 86 Wg, Artikel 55 scheckg)

(1) die protesterhebung darf nur an einem Werktag, jedoch nicht an einem sonnabend, 
stattfinden.

(2) ¹die proteste sollen in der zeit von 9 bis 18 uhr erhoben werden (proteststunden); die 
protesturkunde braucht jedoch nicht innerhalb dieser zeit errichtet zu werden. ²bei der pro-
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testerhebung in den geschäftsräumen des protestgegners (vergleiche § 167) ist tunlichst 
auf die übliche geschäftszeit rücksicht zu nehmen. ³Außerhalb der proteststunden soll die 
protesterhebung nur erfolgen, wenn der protestgegner ausdrücklich einwilligt.

§ 161

Berechnung von Fristen 
(Artikel 72 Absatz 2, Artikel 73 Wg, Artikel 55, 56 scheckg)

¹bei der berechnung der gesetzlichen oder im Wechsel bestimmten fristen wird der tag, an 
dem sie zu laufen beginnen, nicht mitgezählt. ²fällt der letzte tag einer frist, innerhalb de-
ren eine wechsel- oder scheckrechtliche handlung vorgenommen werden muss, auf einen 
sonntag, einen sonstigen gesetzlichen feiertag oder einen sonnabend, so wird die frist bis 
zum nächsten Werktag verlängert. ³feiertage, die in den Lauf der frist fallen, werden bei der 
berechnung der frist mitgezählt.

B. Wechselprotest

§ 162

Anzuwendende Vorschriften

(1) der gerichtsvollzieher führt die Aufnahme von Wechselprotesten nach den Artikeln 79 
bis 87 Wg und den folgenden §§ 163 bis 171 durch.

§ 163

Arten des Wechselprotestes

das Wechselgesetz kennt folgende Arten des protestes:

1. den protest mangels zahlung, wenn der bezogene, der Annehmer, der am zahlungsort 
wohnende notadressat oder ehrenannehmer sowie – beim eigenen Wechsel – der Aus-
steller den Wechsel nicht bezahlt hat (Artikel 44, 56, 60, 77 Wg);

2. den protest mangels Annahme,

a) wenn der bezogene oder der am zahlungsort wohnende notadressat die Annahme 
des Wechsels ganz oder teilweise verweigert hat oder wenn die Annahme wegen 
einer anderen Abweichung von den bestimmungen des Wechsels als verweigert gilt 
(Artikel 44, 56, 26 Absatz 2 Wg),

b) wenn in den besonderen fällen des Artikels 25 Absatz 2 Wg (nachsichtwechsel, 
Wechsel mit Annahmefrist) die Annahmeerklärung den tag der Annahme oder vorle-
gung nicht bezeichnet;

3. den protest mangels sichtbestätigung, wenn der Aussteller eines eigenen nachsicht-
wechsels die sichtbestätigung oder ihre datierung verweigert hat (Artikel 78 Absatz 2 
Wg);
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4. den protest mangels Aushändigung

a) einer zur Annahme versandten Ausfertigung, wenn der verwahrer der Ausfertigung 
dem rechtmäßigen inhaber einer anderen Ausfertigung die Aushändigung verweigert 
hat und die Annahme oder zahlung auch nicht auf eine andere Ausfertigung zu erlan-
gen war (Artikel 66 Wg);

b) der urschrift, wenn der verwahrer der urschrift dem rechtmäßigen inhaber der Ab-
schrift die Aushändigung verweigert hat (Artikel 68, 77 Wg).

§ 164

Protestfristen

(1) ¹der protest mangels Annahme muss innerhalb der frist erhoben werden, die für die 
vorlegung zur Annahme gilt. ²die vorlegung kann nur bis zum verfall erfolgen. ³die frist zur 
vorlegung kann im Wechsel näher bestimmt sein. 4nachsichtwechsel müssen spätestens 
binnen einem Jahr nach dem tag der Ausstellung zur Annahme vorgelegt werden, falls nicht 
der Aussteller eine kürzere oder längere frist bestimmt hat oder die indossanten die vorle-
gungsfrist abgekürzt haben (Artikel 44 Absatz 2, Artikel 21 bis 23 Wg). 5der bezogene kann 
verlangen, dass ihm der Wechsel am tag nach der ersten vorlegung nochmals vorgelegt 
wird (Artikel 24 Absatz 1 Wg). 6ist in diesem fall der Wechsel am letzten tage der frist zum 
ersten mal vorgelegt worden, so kann der protest noch am folgenden tag erhoben werden 
(Artikel 44 Absatz 2 Wg). 7Wegen des verfahrens des gerichtsvollziehers vergleiche § 168 
Absatz 4.

(2) ¹der protest mangels zahlung muss bei einem Wechsel, der an einem bestimmten tag 
oder bestimmte zeit nach der Ausstellung oder nach sicht zahlbar ist, an einem der beiden 
auf den zahlungstag folgenden Werktage erhoben werden. ²der Auftrag, einen Wechsel 
mangels zahlung zu protestieren, darf auch dann nicht abgelehnt werden, wenn der protest 
erst an einem tag erhoben werden kann, welcher – ohne den dem zahlungstag folgenden 
sonnabend mitzuzählen – der zweite Werktag nach dem zahlungstag ist. ³bei einem sicht-
wechsel muss der protest mangels zahlung in den fristen erhoben werden, die für den pro-
test mangels Annahme vorgesehen sind (Absatz 1). 4der inhaber eines sichtwechsels ist da-
her nicht genötigt, stets nach der ersten vorlegung protest erheben zu lassen. 5er kann die 
vorlegung innerhalb der hierfür bestimmten frist beliebig wiederholen (Artikel 44 Absatz 3  
Wg). 6der protest wegen unterbliebener ehrenzahlung ist spätestens am tag nach Ablauf 
der frist für die erhebung des protestes mangels zahlung, in der regel also am dritten Werk-
tag nach dem zahlungstag, zu erheben (Artikel 60 Wg). 7zahlungstag ist in der regel der 
verfalltag (vergleiche Artikel 33 bis 37 Wg). 8verfällt jedoch der Wechsel an einem sonntag, 
einem sonstigen gesetzlichen feiertag oder einem sonnabend, so kann die zahlung erst am 
nächsten Werktag verlangt werden.

(3) ¹der protest mangels sichtbestätigung muss in der frist für die vorlegung zur sicht 
erhoben werden (Artikel 78 Absatz 2, Artikel 23, 44 Absatz 2 Wg). ²dem Aussteller steht die 
überlegungsfrist nach Artikel 24 Absatz 1 Wg nicht zu.

(4) ¹für die erhebung des protestes mangels Aushändigung gegen den verwahrer einer zur 
Annahme versandten Ausfertigung (Ausfolgungsprotest nach Artikel 66 Absatz 2 nummer 1  
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Wg) gilt dieselbe frist wie für den hauptprotest mangels Annahme oder zahlung (Artikel 66  
Absatz 2 nummer 2 Wg). ²die frist für den protest mangels Aushändigung der urschrift 
(Ausfolgungsprotest nach Artikel 68 Absatz 2 Wg) richtet sich nach den fristen für den 
protest mangels zahlung.

(5) ¹die in den Absätzen 1 bis 4 bezeichneten fristen sind gesetzliche Ausschlussfristen. 
2steht jedoch der rechtzeitigen vorlegung des Wechsels oder der rechtzeitigen protest-
erhebung ein unüberwindliches hindernis entgegen, so werden die für diese handlungen 
bestimmten fristen verlängert. ³der gerichtsvollzieher gibt in diesem fall dem Auftragge-
ber den Wechsel unverzüglich zurück und teilt ihm die gründe mit, die der rechtzeitigen 
erledigung des Auftrags entgegenstehen. 4ein unüberwindliches hindernis kann durch die 
gesetzliche vorschrift eines staates (zum beispiel ein moratorium) oder durch einen ande-
ren fall höherer gewalt (zum beispiel Kriegsereignisse, überschwemmungen, erdbeben) 
gegeben sein (vergleiche Artikel 54 Absatz 1 Wg). 5Jedoch gelten solche tatsachen nicht 
als fälle höherer gewalt, die rein persönlich den mit der vorlegung oder protesterhebung 
beauftragten gerichtsvollzieher betreffen (Artikel 54 Absatz 6 Wg). 6der gerichtsvollzieher 
sorgt daher bei persönlicher verhinderung für die beschleunigte Weitergabe des Auftrags an 
seinen vertreter; gegebenenfalls unterrichtet er unter vorlegung des Auftrags den aufsicht-
führenden richter.

§ 165

Protestgegner (Protestat)

(1) 1der protest mangels zahlung muss in jedem fall

1. beim gezogenen Wechsel gegen den bezogenen (nicht etwa gegen den Annehmer),

2. beim eigenen Wechsel gegen den Aussteller erhoben werden.
2dies gilt insbesondere auch dann, wenn der Wechsel bei einem dritten am Wohnort des 
bezogenen (beim eigenen Wechsel am Wohnort des Ausstellers) oder an einem anderen ort 
zahlbar gestellt ist (Artikel 4, 27, 77 Absatz 2 Wg). 3die Angabe eines dritten im Wechsel 
selbst oder in der Annahmeerklärung, bei dem zahlung geleistet werden soll, oder die An-
gabe eines vom Wohnort des bezogenen (beim eigenen Wechsel vom Wohnort des Ausstel-
lers) verschiedenen zahlungsorts oder einer am zahlungsort befindlichen stelle, wo zahlung 
geleistet werden soll, ist somit nur entscheidend für den ort, an dem der protest zu erheben 
ist, nicht aber für die person des protestgegners. 4befindet sich auf dem Wechsel eine not-
adresse oder ehrenannahme von personen, die ihren Wohnsitz am zahlungsort haben, so 
ist gegebenenfalls auch gegen diese person protest wegen unterbliebener ehrenzahlung zu 
erheben (Artikel 60, 77 Absatz 1 Wg). 5ist protest mangels Annahme erhoben worden, so 
bedarf es weder der vorlegung zur zahlung noch des protestes mangels zahlung (Artikel 44 
Absatz 4 Wg).

(2) 1der protest mangels Annahme muss gegen den bezogenen erhoben werden (Artikel 21 
Wg). 2befindet sich auf dem Wechsel eine auf den zahlungsort lautende notadresse, so er-
folgt gegebenenfalls die protesterhebung auch gegen den notadressaten (Artikel 56 Absatz 
2 Wg).
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(3) der protest mangels sichtbestätigung muss gegen den Aussteller erhoben werden.

(4) der protest mangels Aushändigung einer zur Annahme versandten Ausfertigung (Artikel 66  
Absatz 2 nummer 1 Wg) oder mangels Aushändigung der urschrift des Wechsels (Artikel 68  
Absatz 2 Wg) muss gegen den verwahrer der Ausfertigung oder der urschrift erhoben wer-
den.

(5) 1ist über das vermögen des protestgegners (Absatz 1 bis 4) das insolvenzverfahren 
eröffnet worden, so ist der protest gleichwohl gegen ihn selbst und nicht etwa gegen den 
insolvenzverwalter zu erheben. 2der gerichtsvollzieher muss in diesem fall einen ihm aufge-
tragenen protest auch dann erheben, wenn ausnahmsweise die protesterhebung zur Aus-
übung des rückgriffsrechts nicht erforderlich ist (vergleiche Artikel 44 Absatz 6 Wg).

(6) ist der protestgegner gestorben, so ist in seinen letzten geschäftsräumen oder in seiner 
letzten Wohnung ein protest des inhalts aufzunehmen, dass der protestgegner nach Angabe 
einer mit namen, stand und Wohnort zu bezeichnenden Auskunftsperson verstorben sei 
(vergleiche auch § 171 Absatz 3).

§ 166

Protestort

(1) 1der protest muss – mit Ausnahme der in Absatz 2 satz 2 und 3 bezeichneten fälle – an 
dem protestort erhoben werden. 2protestort ist

1. beim protest mangels zahlung der zahlungsort,

2. beim protest mangels Annahme der Wohnort des bezogenen, beim eigenen Wechsel 
der Wohnort des Ausstellers,

3. beim protest mangels sichtbestätigung der Wohnort des Ausstellers,

4. beim protest mangels Aushändigung der Wohnort des verwahrers der Ausfertigung oder 
der urschrift.

(2) 1dabei gilt beim fehlen einer besonderen Angabe der bei dem namen (firma) des be-
zogenen angegebene ort als zahlungsort und zugleich als Wohnort des bezogenen, beim 
eigenen Wechsel der Ausstellungsort als zahlungsort und zugleich als Wohnort des Aus-
stellers (Artikel 2 Absatz 3, Artikel 76 Absatz 3 Wg). 2der ort, der gesetzlich als zahlungsort 
oder Wohnort gilt, bleibt für die protesterhebung auch dann maßgebend, wenn der betei-
ligte während des Wechselumlaufs nach einem anderen ort verzieht. 3der protest mangels 
zahlung muss daher zum beispiel auch dann an dem Wohnort erhoben werden, den der 
bezogene nach dem inhalt des Wechsels zur zeit der Wechselausstellung hatte, wenn der 
gerichtsvollzieher weiß, dass der bezogene inzwischen seinen Wohnort gewechselt hat.

§ 167

Proteststelle

(1) 1innerhalb des protestorts muss der protest an der gesetzlich vorgeschriebenen pro-
teststelle erhoben werden. 2An einer anderen stelle, zum beispiel an der börse, kann dies 
nur mit beiderseitigem einverständnis geschehen (Artikel 87 Absatz 1 Wg).
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(2) 1proteststelle sind die geschäftsräume des protestgegners, im fall der bezeichnung 
eines dritten, bei dem die zahlung erfolgen soll, die geschäftsräume dieses dritten. 2ge-
schäftsräume sind zum beispiel büros, Kontore und verkaufsräume, dagegen nicht bloße 
Lagerräume. 3Lassen sich die geschäftsräume des protestgegners (des dritten) nicht er-
mitteln, so muss der protest in dessen Wohnung erhoben werden. 4ist im Wechsel eine 
bestimmte stelle als zahlstelle bezeichnet, so ist diese proteststelle. 5für den fall, dass der 
bezogene seine zahlungen eingestellt hat oder gegen ihn fruchtlos vollstreckt worden ist, 
ferner auf ausdrücklichen Antrag des inhabers des Wechsels auch bei eröffnetem insolven-
zverfahren gegen den bezogenen, kann der inhaber auch schon vor verfall des Wechsels 
protest erheben lassen (vergleiche Artikel 43 Absatz 2 nummer 2 Wg). 6der Wechsel ist in 
diesen fällen trotz Angabe einer zahlstelle stets beim bezogenen vorzulegen und zu protes-
tieren.

(3) 1ist im Wechsel eine zahlstelle angegeben oder sind darin geschäftsräume vermerkt 
oder ergibt sich aus seinem inhalt, dass der protestgegner zu den personen gehört, die in 
der regel geschäftsräume haben, so stellt der gerichtsvollzieher nach den geschäftsräu-
men oder der zahlstelle geeignete ermittlungen an. 2findet der gerichtsvollzieher den pro-
testgegner in den geschäftsräumen nicht vor oder kann er die geschäftsräume nicht betre-
ten, etwa weil sie vorübergehend geschlossen sind oder weil ihm der zutritt verweigert wird, 
so braucht er sich nicht in die Wohnung des protestgegners zu begeben. 3er erhebt dann 
protest nach § 168 Absatz 6. 4ermittelt der gerichtsvollzieher die geschäftsräume nicht, 
so begibt er sich in die Wohnung des protestgegners und erhebt dort protest (Artikel 87  
Absatz 1 Wg). 5nötigenfalls stellt er geeignete ermittlungen nach der Wohnung an; ist eine 
nachfrage bei der polizeibehörde des ortes ohne erfolg geblieben, so ist der gerichtsvoll-
zieher zu weiteren nachforschungen nicht verpflichtet (Artikel 87 Absatz 3 Wg).

§ 168

Verfahren bei der Protesterhebung

(1) 1An der proteststelle erkundigt sich der gerichtsvollzieher nach dem protestgegner und, 
falls die zahlung bei einem dritten erfolgen soll, nach diesem. 2trifft er den protestgegner 
oder den dritten an, so legt er ihm den Wechsel je nach dem inhalt seines Auftrags zur zah-
lung, Annahme, datierung und so weiter vor und nimmt seine erklärungen entgegen.

(2) 1trifft der gerichtsvollzieher nicht den protestgegner, aber dessen vertreter an, so er-
fragt er namen und beruf des vertreters und richtet an ihn unter vorlegung des Wechsels 
die erforderlichen Aufforderungen. 2vertreter im sinne dieser bestimmung ist nur der ge-
setzliche vertreter oder der bevollmächtigte; gewerbegehilfen, Lehrlinge, hausdiener und 
so weiter sind ohne vollmacht nicht ermächtigt, die Aufforderung des gerichtsvollziehers 
entgegenzunehmen.

(3) 1bietet der protestgegner oder ein anderer für ihn die zahlung des Wechsels oder die 
andere wechselrechtliche Leistung tatsächlich an, so nimmt der gerichtsvollzieher sie ent-
gegen. 2ist die Wechselsumme in buchstaben und in ziffern angegeben, so gilt bei Ab-
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weichungen die in buchstaben angegebene summe. 3ist die Wechselsumme mehrmals in 
buchstaben oder mehrmals in ziffern angegeben, so gilt bei Abweichungen die geringste 
summe (Artikel 6 Wg). 4gegen vollzahlung, das heißt gegen zahlung der Wechselsumme 
und der etwa entstandenen zinsen und protestkosten, quittiert der gerichtsvollzieher auf 
dem Wechsel, sofern dieser noch nicht vom gläubiger quittiert ist; er händigt den Wech-
sel demjenigen aus, der ihn eingelöst hat. 5zahlt der notadressat oder ehrenannehmer die 
Wechselsumme, so ist in der Quittung und auf dem Wechsel auch anzugeben, für wen ge-
zahlt worden ist (Artikel 62 Wg). 6eine teilzahlung darf der gerichtsvollzieher nicht zurück-
weisen. 7er erhebt in diesem fall wegen des restes protest. 8die teilzahlung vermerkt er im 
protest; der bezogene kann verlangen, dass sie auch auf dem Wechsel vermerkt wird und 
dass ihm eine besondere Quittung erteilt wird (Artikel 39 Wg). 9das gezahlte geld führt der 
gerichtsvollzieher nach Abzug der gerichtsvollzieherkosten unverzüglich an den berech-
tigten ab. 10bei teilweiser Annahme ist wegen des restes protest zu erheben, desgleichen 
auch, wenn die Annahmeerklärung irgendeine andere Abweichung von den bestimmungen 
des Wechsels enthält.

(4) 1verlangt der bezogene bei der vorlegung zur Annahme, dass ihm der Wechsel nach der 
ersten vorlegung nochmals vorgelegt wird, so ist diesem verlangen zu entsprechen. 2der 
gerichtsvollzieher nimmt über die vorlegung und das verlangen des bezogenen einen ur-
kundlichen vermerk auf, legt den Wechsel dem bezogenen am nächsten tag nochmals vor 
und erhebt dann protest, wenn die Annahme verweigert wird. 3in dem protest vermerkt er 
auch, dass der bezogene die nochmalige vorlegung des Wechsels verlangt hat. 4dasselbe 
gilt, wenn der bezogene bei der protesterhebung erneut die nochmalige vorlegung verlangt. 
5ohne zustimmung des Wechselinhabers darf der gerichtsvollzieher den zur Annahme vor-
gelegten Wechsel während der überlegungsfrist nicht in der hand des bezogenen lassen 
(Artikel 23, 44 Absatz 2 Wg).

(5) Wird der Auftrag ohne protesterhebung erledigt, so muss der gerichtsvollzieher dies 
urkundlich vermerken und den vermerk zu den protestsammelakten (§ 179) nehmen.

(6) trifft der gerichtsvollzieher weder den protestgegner (dritten) noch seinen vertreter an 
der proteststelle an oder findet er die proteststelle vorübergehend verschlossen vor oder 
wird er an dem zutritt zu der proteststelle aus einem nicht in seiner person liegenden grund 
gehindert oder kann er die proteststelle oder den protestort nicht ermitteln, so erhebt er 
durch feststellung dieser tatsachen protest.

(7) eine protesterhebung ist auch dann erforderlich, wenn derjenige, für den protestiert wird 
(protestnehmer), und der dritte, bei dem der Wechsel zahlbar gestellt ist (vergleiche § 165 
Absatz 1), ein und dieselbe person ist.

(8) 1über die erledigung des Auftrags zur protesterhebung macht der gerichtsvollzieher 
dem Auftraggeber unverzüglich mitteilung. 2War ihm die protesterhebung durch das Amts-
gericht übertragen (§ 159 Absatz 1), so richtet er die mitteilung an das Amtsgericht und fügt 
alle entstandenen schriftstücke bei. 3Wegen des Wechsels und der protesturkunde verglei-
che jedoch § 171 Absatz 8.
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§ 169

Fremdwährungswechsel 
(Artikel 41 Wg)

(1) 1Lautet der Wechsel auf eine fremde, am zahlungsort nicht geltende Währung, so kann 
die Wechselsumme in der Landeswährung nach dem Wert bezahlt werden, den sie am ver-
falltag besitzt. 2verzögert der schuldner die zahlung, so kann der inhaber wählen, ob die 
Wechselsumme nach dem Kurs des verfalltages oder nach dem Kurs des zahlungstages in 
die Landeswährung umgerechnet werden soll. 3für den gerichtsvollzieher ist insoweit die 
nähere bestimmung durch den Auftraggeber maßgebend.

(2) 1der Wert der fremden Währung bestimmt sich nach den handelsbräuchen des zah-
lungsorts. 2der Aussteller kann jedoch im Wechsel für die zu zahlende summe einen um-
rechnungskurs bestimmen. 3hat der gerichtsvollzieher hinsichtlich der umrechnung zweifel, 
so kann er den Auftraggeber um die umrechnung ersuchen, falls dies im hinblick auf die 
protestfrist angängig ist.

(3) die vorschriften in Absatz 1 und 2 gelten nicht, wenn der Aussteller die zahlung in einer 
bestimmten Währung vorgeschrieben hat (effektivvermerk). 

§ 170

Wechsel in fremder Sprache

1erhält der gerichtsvollzieher den Auftrag, einen Wechsel in fremder sprache zu protestieren, 
so soll er von dem Auftraggeber die Aushändigung einer übersetzung des Wechsels verlan-
gen. 2ist dies wegen der Kürze der protestfrist nicht möglich, so lässt er den Wechsel durch 
einen gerichtsdolmetscher oder einen gerichtlich beeidigten dolmetscher übersetzen. 3die 
übersetzung kann er an stelle des in § 179 Absatz 2 vorgeschriebenen vermerks zu den 
protestsammelakten nehmen.

§ 171

Protesturkunde 
(Artikel 80 bis 83, 85 Absatz 1 Wg)

(1) über den verlauf der protesterhebung ist eine urkunde (protest) aufzunehmen.

(2) der protest muss enthalten:

1. den namen (firma) des protestnehmers; Wechsel, die von den Kreditinstituten nach 
dem Wechseleinzugsabkommen eingezogen werden, sind an dem inkassostempel mit 
dem inhalt „vollmacht gemäß Wechseleinzugsabkommen” zu erkennen. protesturkun-
den über derartige Wertpapiere müssen stets die erste inkassostelle als protestnehmerin 
ausweisen und dürfen die letzte inkassostelle allenfalls in der funktion als vertreterin der 
ersten inkassostelle erwähnen;

2. den namen (firma) des protestgegners, zum beispiel des bezogenen, notadressaten, 
ehrenannehmers, Ausstellers oder verwahrers; ferner den namen des dritten, wenn die 
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zahlung bei einem dritten bewirkt werden soll, und die bezeichnung eines etwa ange-
troffenen vertreters, falls der protestgegner oder der dritte nicht angetroffen worden ist;

3. die Angabe, dass der protestgegner (der dritte) oder sein vertreter ohne erfolg zur vor-
nahme der wechselrechtlichen Leistung aufgefordert worden oder nicht anzutreffen 
gewesen ist oder dass seine geschäftsräume oder seine Wohnung sich nicht haben 
ermitteln lassen. ist eine nachfrage bei der polizeibehörde des ortes ohne erfolg ge-
blieben, so ist dies im protest zu vermerken. Wegen des inhalts der protesturkunde in 
besonderen fällen vergleiche § 168 Absatz 4 und 6;

4. den ort und den tag, an dem die Aufforderung geschehen oder ohne erfolg versucht 
worden ist;

5. die unterschrift des gerichtsvollziehers unter beifügung eines Abdrucks des dienstsie-
gels oder dienststempels.

(3) 1erfährt der gerichtsvollzieher, dass der protestgegner verstorben ist oder dass über 
sein vermögen das insolvenzverfahren eröffnet ist, so vermerkt er dies nachrichtlich im 
protest. 2um klarzustellen, dass keine gewähr für die richtigkeit der mitgeteilten tatsache 
übernommen wird, fasst er den vermerk wie folgt:

„nn. (protestgegner) s o l l  verstorben sein.”

oder

„über das vermögen des nn. s o l l  das insolvenzverfahren eröffnet worden sein.”

(4) Wird der protest mit einverständnis des protestgegners außerhalb der proteststunden  
(§ 160 Absatz 2) oder außerhalb der proteststelle (§ 167) erhoben, so ist in dem protest auch 
zu beurkunden,

1. dass der protestgegner einverstanden gewesen ist,

2. ob der gerichtsvollzieher ihn gekannt hat oder wie er seine persönlichkeit festgestellt 
hat.

(5) 1muss eine wechselrechtliche Leistung von mehreren personen oder von derselben per-
son mehrfach verlangt werden, so ist über die mehrfache Aufforderung nur eine protestur-
kunde erforderlich. 2dagegen können proteste, die auf grund mehrerer Wechsel erhoben 
werden, nicht in einer urkunde aufgenommen werden.

(6) für die äußere form des protestes gelten folgende vorschriften:

1. der protest ist auf den Wechsel oder ein damit zu verbindendes blatt zu setzen.

2. der protest soll unmittelbar hinter den letzten auf der rückseite des Wechsels befind-
lichen vermerk, beim fehlen eines solchen unmittelbar an den rand der rückseite ge-
setzt werden.

3. 1Wird der protest auf ein blatt gesetzt, das mit dem Wechsel verbunden wird, so soll 
die verbindungsstelle mit dem Abdruck des dienstsiegels oder dienststempels des ge-
richtsvollziehers versehen werden. 2ist dies geschehen, so braucht der unterschrift des 
gerichtsvollziehers kein Abdruck des siegels oder stempels beigefügt werden.

4. 1Wird der protest unter vorlegung mehrerer Ausfertigungen desselben Wechsels oder 
unter vorlegung der urschrift und einer Abschrift erhoben, so genügt die beurkundung 
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auf einer der Ausfertigungen oder auf der urschrift. 2Auf den anderen Ausfertigungen 
oder auf der Abschrift ist zu vermerken, auf welche Ausfertigung der protest gesetzt ist 
oder dass er sich auf der urschrift befindet. 3für diesen vermerk gelten die vorschriften 
in nummer 2 und 3 satz 1 entsprechend. 4der gerichtsvollzieher muss den vermerk 
unterschreiben.

5. 1der protest wegen verweigerung der Aushändigung der urschrift ist auf die Abschrift 
oder ein damit zu verbindendes blatt zu setzen. 2die vorschriften in nummer 2 und 3 
finden entsprechende Anwendung.

6. 1Wird protest erhoben, weil die Annahme auf einen teil der Wechselsumme beschränkt 
worden ist, so ist eine Abschrift des Wechsels anzufertigen und der protest auf diese 
Abschrift oder ein damit zu verbindendes blatt zu setzen. 2die Abschrift hat auch die 
indossamente und anderen vermerke zu enthalten, die sich auf dem Wechsel befin-
den. 3die bestimmungen in nummer 2 und 3 gelten entsprechend. 4die Abschrift nebst 
protest ist im fall des rückgriffs für den rückgriffsschuldner bestimmt, der den nicht 
angenommenen teil der Wechselsumme gezahlt hat (Artikel 51 Wg).

(7) 1die urkunde soll möglichst im unmittelbaren Anschluss an den zu beurkundenden vor-
gang aufgenommen werden. 2sie ist noch vor Ablauf der gesetzlichen protestfrist fertig zu 
stellen. 3schreibfehler, Auslassungen und sonstige mängel der protesturkunde kann der ge-
richtsvollzieher bis zur Aushändigung der urkunde an den protestnehmer berichtigen. 4die 
berichtigung ist als solche unter beifügung der unterschrift kenntlich zu machen.

(8) 1der protest ist dem Auftraggeber mit dem Wechsel in urschrift auszuhändigen oder 
durch eingeschriebenen brief zu übersenden. 2hatte das Amtsgericht dem gerichtsvollzie-
her die protestaufnahme übertragen, so ist der protest dem berechtigten gleichfalls un-
mittelbar auszuhändigen, sofern sich nicht das gericht die vermittlung der Aushändigung 
vorbehalten hat.

(9) 1eine abhanden gekommene oder vernichtete protesturkunde kann durch ein zeugnis 
über die protesterhebung ersetzt werden. 2das zeugnis ist von der stelle zu erteilen, welche 
die beglaubigte Abschrift der urkunde verwahrt (§ 179), in der regel also von dem gerichts-
vollzieher oder dem Amtsgericht. 3in dem zeugnis muss der inhalt des protestes und des 
gemäß § 179 Absatz 2 aufgenommenen vermerks angegeben sein (Artikel 90 Absatz 2 Wg).

C. Scheckprotest

§ 172

Anzuwendende Vorschriften

die Aufnahme von scheckprotesten führt der gerichtsvollzieher nach den vorschriften des 
scheckgesetzes, den dort in Artikel 55 Absatz 3 bezeichneten vorschriften des Wechselge-
setzes und den folgenden §§ 173 bis 178 durch.
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§ 173

Arten des Scheckprotestes 
(Artikel 40 scheckg)

1das scheckgesetz kennt lediglich den protest mangels zahlung. 2er dient zum nachweis 
dafür, dass der scheck rechtzeitig zur zahlung vorgelegt und nicht eingelöst oder dass die 
vorlegung vergeblich versucht worden ist. 3die protesterhebung ist auch beim verrech-
nungsscheck erforderlich.

§ 174

Fälligkeit 
(Artikel 28 scheckg)

1der scheck ist bei sicht zahlbar. 2Jede gegenteilige Angabe gilt als nicht geschrieben. 3ein 
scheck, der vor eintritt des auf ihm angegebenen Ausstellungstages zur zahlung vorgelegt 
wird, ist am tag der vorlegung zahlbar.

§ 175

Protestfristen 
(Artikel 29, 41 scheckg)

(1) der protest muss vor Ablauf der vorlegungsfrist erhoben werden.

(2) 1die vorlegungsfristen sind in Artikel 29 scheckg festgelegt. 2danach sind in deutsch-
land zahlbare schecks vorzulegen

1. wenn sie in deutschland ausgestellt sind, binnen acht tagen,

2. wenn sie in einem anderen europäischen oder in einem an das mittelmeer an-grenzen-
den Land ausgestellt sind, binnen 20 tagen,

3. wenn sie in einem anderen erdteil ausgestellt sind, binnen 70 tagen.
3diese fristen beginnen an dem tag zu laufen, der im scheck als Ausstellungstag angege-
ben ist.

(3) ist die vorlegung am letzten tag der frist erfolgt, so kann der protest auch noch an dem 
folgenden Werktag erhoben werden.

§ 176

Protestgegner

1protestgegner ist der bezogene, und zwar auch dann, wenn der scheck bei einem dritten 
zahlbar gestellt ist. 2bezogener kann nur ein bankier (geldinstitut) im sinne der Artikel 3, 54 
scheckg sein. 3der scheck kann nicht angenommen werden (Artikel 4 scheckg).
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§ 177

Protestort

(1) 1protestort ist der zahlungsort. 2fehlt eine besondere Angabe, so gilt der bei dem na-
men des bezogenen angegebene ort als zahlungsort. 3sind mehrere orte bei dem namen 
des bezogenen angegeben, so ist der scheck an dem ort zahlbar, der an erster stelle ge-
nannt ist. 4fehlt jede Angabe, so ist der scheck an dem ort zahlbar, an dem der bezogene 
seine hauptniederlassung hat (Artikel 2 Absatz 2 und 3 scheckg).

(2) der scheck kann bei einem dritten, am Wohnort des bezogenen oder an einem anderen 
ort zahlbar gestellt werden, sofern der dritte bankier ist (Artikel 8 scheckg).

§ 178

Proteststelle, Verfahren bei der Protesterhebung und Protesturkunde

(1) die vorschriften des § 167 über die proteststelle, des § 168 über das verfahren bei der 
protesterhebung und des § 171 über die protesturkunde finden für den scheckprotest sinn-
gemäße Anwendung.

(2) für die protesterhebung beim verrechnungsscheck gelten folgende besondere bestim-
mungen:

1. 1der scheckinhaber hat dem gerichtsvollzieher Weisung zu erteilen, wie die verrech-
nung vorgenommen werden soll, zum beispiel durch gutschrift auf seinem bei dem be-
zogenen bereits vorhandenen oder einzurichtenden Konto. 2der bezogene kann jedoch 
jede andere Art einer rechtlich zulässigen verrechnung wählen.

2. ist der bezogene zur verrechnung bereit, so darf der gerichtsvollzieher den scheck erst 
aushändigen, wenn er von dem bezogenen eine gutschriftsanzeige oder eine sonstige 
verbindliche erklärung über die verrechnung erhalten hat.

3. 1bietet der bezogene dem gerichtsvollzieher bei der vorlegung eines verrechnungs-
schecks barzahlung an, so ist der gerichtsvollzieher trotz des verrechnungsvermerks 
berechtigt und verpflichtet, die zahlung anzunehmen. 2ferner ist er verpflichtet, ange-
botene teilzahlungen anzunehmen (Artikel 34 Absatz 2 scheckg).

D. Protestsammelakten

§ 179

(Artikel 85 Absatz 2 Wg, Artikel 55 Absatz 3 scheckg)

(1) von jedem Wechsel- oder scheckprotest ist eine beglaubigte Abschrift zurückzubehal-
ten.

(2) 1über den inhalt des Wechsels, der Wechselabschrift oder des schecks ist ein vermerk 
aufzunehmen, der enthalten muss:

1. den betrag des Wechsels oder des schecks;
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2. die verfallzeit;

3. den ort und den tag der Ausstellung;

4. den namen des Ausstellers, den namen dessen, an den oder an dessen order gezahlt 
werden soll, und den namen des bezogenen;

5. falls eine vom bezogenen (oder beim eigenen Wechsel vom Aussteller) verschiedene 
person angegeben ist, bei der die zahlung bewirkt werden soll, den namen dieser per-
son;

6. die namen der etwaigen notadressaten und ehrenannehmer.
2Wegen des vermerks bei Wechseln in fremder sprache vergleiche § 170.

(3) der vermerk über den inhalt des Wechsels, der Wechselabschrift oder des schecks 
sowie die protestabschrift sind tunlichst auf dasselbe blatt zu schreiben.

(4) 1die protestabschriften und die vermerke sind nach der zeitlichen reihenfolge in pro-
testsammelakten einzuheften. 2die protestabschriften erhalten innerhalb eines jeden ban-
des laufende nummern. 3enthält ein band 200 nummern, so ist ein neuer band anzulegen.

F ü n f t e r  A b s c h n i t t

Ö f f e n t l i c h e  Ve r s t e i g e r u n g  u n d  f re i h ä n d i g e r  Ve r k a u f 
a u ß e r h a l b  d e r  Z w a n g s v o l l s t re c k u n g

A. Allgemeine Vorschriften

§ 180

(1) Außerhalb der zwangsvollstreckung ist der gerichtsvollzieher zuständig,

1. die öffentliche versteigerung oder den freihändigen verkauf in allen fällen durchzuführen, 
in denen das gesetz einen berechtigten ermächtigt, bewegliche sachen oder Wertpa-
piere zum zweck seiner befriedigung oder sonst für rechnung eines anderen öffentlich 
versteigern oder durch eine zu öffentlichen versteigerungen befugte person aus freier 
hand verkaufen zu lassen,

2. freiwillige versteigerungen für rechnung des Auftraggebers durchzuführen.

(2) 1die versteigerung oder der freihändige verkauf erfolgt auf betreiben des berechtigten. 
2eines schuldtitels oder einer gerichtlichen ermächtigung bedarf es nicht.

(3) dem gerichtsvollzieher ist es nicht gestattet,

1. sachen zu versteigern, die ihm, seinen Angehörigen oder seinen anlässlich der verstei-
gerung zugezogenen gehilfen gehören,

2. selbst, durch einen anderen oder für einen anderen zu bieten oder zu kaufen,

3. seinen Angehörigen oder seinen gehilfen das bieten oder das Kaufen zu gestatten,
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4. eine gewähr für den eingang der Kaufgelder (Kaufgeldergewähr) oder für eine bestimm-
te höhe des versteigerungserlöses (Ausbietungsgewähr) zu übernehmen,

5. eine beteiligung an einem überpreis oder eine besondere vergütung für den empfang 
des erlöses und seiner Ablieferung zu vereinbaren,

6. die zu versteigernden gegenstände anzupreisen.

(4) 1in gastwirtschaften sollen versteigerungen nur stattfinden, wenn keine anderen ge-
eigneten räume vorhanden sind und wenn während der versteigerung keine alkoholischen 
getränke ausgeschenkt werden. 2betrunkene sind zum bieten nicht zuzulassen und aus den 
versteigerungsräumen zu entfernen.

(5) 1der gerichtsvollzieher muss die versteigerung unterbrechen oder abbrechen, wenn er 
weiß oder nach den umständen annehmen muss, dass

1. personen verabredungen getroffen haben, nach denen andere vom mitbieten oder Wei-
terbieten abgehalten werden sollen,

2. sachen durch vorgeschobene personen ersteigert werden sollen, um von den beteilig-
ten zum gemeinsamen vorteil veräußert oder unter ihnen verteilt zu werden,

3. personen mitbieten, die gewerbsmäßig das mitbieten für andere übernehmen oder sich 
dazu erbieten.

2der gerichtsvollzieher kann die in satz 1 nummer 1 bis 3 bezeichneten personen nötigen-
falls mit polizeilicher hilfe entfernen lassen.

B. Pfandverkauf

i .  A l l g e m e i n e s

§ 181

(1) 1Aus einem pfand, das aus beweglichen sachen oder inhaberpapieren (§§ 1293, 1296 
bgb) besteht, kann sich der pfandgläubiger ohne gerichtliches verfahren nach den §§ 1228 
bis 1248 bgb im Wege des pfandverkaufs befriedigen; es macht keinen unterschied, ob 
das pfandrecht durch rechtsgeschäft bestellt oder kraft gesetzes entstanden war (§ 1257 
bgb). 2ein gesetzliches pfandrecht haben insbesondere

1. der aus einer hinterlegung berechtigte (§ 233 bgb),

2. der vermieter (§§ 562 bis 562d bgb),

3. der verpächter (§ 581 Absatz 2, § 592 bgb),

4. der pächter (§ 583 bgb),

5. der unternehmer eines Werkes (§ 647 bgb),

6. der gastwirt (§ 704 bgb),

7. der Kommissionär, spediteur, Lagerhalter und frachtführer (§§ 397, 398, 410, 421, 440 
hgb). 
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(2) 1der verkauf des pfandes ist – vorbehaltlich der in § 188 bezeichneten befugnis des 
pfandgläubigers – nach den §§ 1234 bis 1240 bgb durchzuführen. 2der Auftraggeber ist 
gegenüber dem eigentümer des pfandes dafür verantwortlich, dass das pfand unter den ge-
setzlichen voraussetzungen und in der gesetzlichen form veräußert wird. 3der gerichtsvoll-
zieher muss sich an die Weisungen des Auftraggebers halten. 4er soll jedoch den Auftragge-
ber auf die folgen (§ 1243 bgb) aufmerksam machen, wenn dieser einen pfandverkauf unter 
einer anderen als der gesetzlichen form ohne die erforderliche einwilligung des eigentümers 
und der personen, denen sonstige rechte an dem pfand zustehen (§ 1245 bgb) oder ohne 
die erforderliche Anordnung des gerichts (§ 1246 bgb) verlangt. 5den Auftrag zu einem 
offenbar unzulässigen pfandverkauf lehnt der gerichtsvollzieher ab.

(3) 1der verkauf darf – vorbehaltlich der Abweichung nach § 187 Absatz 2 – nicht vor dem 
Ablauf eines monats nach der Androhung (§ 1234 bgb) oder, wenn die Androhung unter-
blieben ist, nach dem eintritt der verkaufsberechtigung erfolgen. 2die Androhung ist sache 
des pfandgläubigers; er kann den gerichtsvollzieher beauftragen, die Androhung in seinem 
namen vorzunehmen (vergleiche § 182 Absatz 2). 3der verkauf ist durch öffentliche ver-
steigerung oder, wenn das pfand einen börsen- oder marktpreis hat, aus freier hand zum 
laufenden preis zu bewirken (§§ 1235, 1221 bgb). 4bei der versteigerung oder bei dem frei-
händigen verkauf ist der zu veräußernde gegenstand ausdrücklich als pfand zu bezeichnen.

(4) 1der gerichtsvollzieher trägt die zum verkauf gestellten gegenstände unter fortlaufen-
der nummer in ein verzeichnis ein. 2dabei sind die gegenstände so genau wie möglich 
zu bezeichnen. 3fabrikmarken und herstellungsnummern sind anzugeben; falls erforderlich, 
müssen mehrere nummern angegeben werden, zum beispiel fahrgestell- und motoren-
nummern bei Kraftfahrzeugen. 4das verzeichnis ist dem Auftraggeber zur Anerkennung 
vorzulegen und von diesem zu unterzeichnen. 5hat der Auftraggeber ein solches verzeich-
nis bereits übergeben, so prüft der gerichtsvollzieher die vollständigkeit und bestätigt dies 
schriftlich. 6nimmt der gerichtsvollzieher auf verlangen die pfandgegenstände bis zum ver-
steigerungstermin in verwahrung, so nimmt er über die übernahme ein protokoll auf und 
verbindet es mit dem verzeichnis. 7schätzpreise sind nur auf besonderes verlangen in das 
verzeichnis aufzunehmen; bei gold- und silbersachen muss das verzeichnis den gold- und 
silberwert, erforderlichenfalls nach der schätzung eines sachverständigen, ergeben. 8der 
sachverständige braucht nicht vereidigt zu sein.

i i .  Ö f f e n t l i c h e  ve r s t e i g e r u n g

§ 182

Ort, Zeit und Bekanntmachung der Versteigerung

(1) 1die versteigerung erfolgt an dem ort, an dem das pfand aufbewahrt wird oder an einem 
anderen geeigneten ort (§ 1236 bgb). 2die bestimmung des ortes ist sache des Auftrag-
gebers. 3zeit und ort der versteigerung werden unter allgemeiner bezeichnung des pfandes 
öffentlich bekanntgemacht. 4bei der Wahl der Art der bekanntmachung (zum beispiel durch 
veröffentlichung in zeitungen) ist der Wert des gegenstandes zu berücksichtigen (vergleiche 
§ 93 Absatz 3). 5es ist ersichtlich zu machen, dass es sich um einen pfandverkauf handelt. 
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6die namen des pfandgläubigers und des verpfänders sind nicht bekanntzumachen. 7die 
bekanntmachung ist aktenkundig zu machen; war sie in öffentliche blätter eingerückt, so ist 
ein belegblatt zu den Akten zu nehmen.

(2) 1der eigentümer des pfandes und die von dem pfandgläubiger etwa bezeichneten drit-
ten personen, denen rechte an dem pfand zustehen, sind von dem versteigerungstermin 
zu benachrichtigen (§ 1237 bgb). 2die benachrichtigung des eigentümers kann mit der 
Androhung des pfandverkaufs verbunden werden. 3die benachrichtigungen erfolgen durch 
einschreiben, sofern der Auftraggeber nichts anderes bestimmt.

(3) 1die Aufhebung eines versteigerungstermins ist öffentlich bekanntzumachen. 2die nach 
Absatz 2 benachrichtigten personen sind von der Aufhebung des termins zu verständigen.

§ 183

Versteigerungstermin

(1) 1vor dem beginn des versteigerungstermins sind die zu versteigernden sachen bereit-
zustellen und mit dem verzeichnis zu vergleichen. 2fehlende oder beschädigte gegenstän-
de sind in dem verzeichnis zu vermerken. 3§ 94 Absatz 1 gilt entsprechend.

(2) 1die versteigerungsbedingungen müssen § 1238 bgb entsprechen. 2insbesondere ist 
aufzunehmen, dass der Käufer den Kaufpreis sofort bar zu entrichten hat und andernfalls 
seine rechte verliert (§ 1238 Absatz 1 bgb). 3verlangt der pfandgläubiger die versteigerung 
unter anderen bedingungen (vergleiche § 1238 Absatz 2 bgb), so soll er darauf hingewiesen 
werden, dass er für den schaden haftet, der daraus für den eigentümer des pfandes ent-
steht.

(3) 1im termin sind die Kaufbedingungen bekanntzumachen. 2sodann ist zum bieten auf-
zufordern. 3die gegenstände sind regelmäßig einzeln und in der reihenfolge des verzeich-
nisses aufzurufen und zur besichtigung vorzuzeigen. 4gegenstände, die sich dazu eignen, 
insbesondere eine Anzahl von gegenständen derselben Art, können auch zusammen aus-
geboten werden. 5der Auftraggeber und der eigentümer des pfandes können bei der ver-
steigerung mitbieten (§ 1239 Absatz 1 bgb). 6das gebot des eigentümers und – wenn das 
pfand für eine fremde schuld haftet – das gebot des schuldners ist zurückzuweisen, wenn 
nicht der gebotene betrag sogleich bar vorgelegt wird (§ 1239 Absatz 2 bgb). 7dies gilt 
nicht, wenn der Auftraggeber etwas anderes bestimmt. 8dem zuschlag an den meistbie-
tenden soll ein dreimaliger Aufruf vorausgehen. 9gold- und silbersachen dürfen nicht unter 
dem gold- und silberwert zugeschlagen werden (§ 1240 Absatz 1 bgb). 10die verpflichtung 
eines bieters erlischt, sobald ein übergebot abgegeben wird oder wenn die versteigerung 
ohne erteilung des zuschlags geschlossen wird (§ 156 bgb).

(4) 1Wenn die versteigerungsbedingungen nichts anderes ergeben oder der Auftraggeber 
nichts anderes bestimmt (vergleiche Absatz 2), hat der ersteher den zugeschlagenen ge-
genstand gegen zahlung des Kaufpreises unverzüglich in empfang zu nehmen. 2unterbleibt 
die zahlung bis zu der in den versteigerungsbedingungen bestimmten zeit oder beim fehlen 
einer solchen bestimmung bis zum schluss des termins, so kann die Wiederversteigerung 
zu Lasten des erstehers sofort vorgenommen werden.



554

(5) Wird der zuschlag dem Auftraggeber erteilt, so ist dieser von der verpflichtung zur baren 
zahlung insoweit befreit, als der erlös nach Abzug der Kosten an ihn abzuführen wäre; der 
gerichtsvollzieher ist zur herausgabe der sache an ihn nur verpflichtet, wenn die gerichts-
vollzieherkosten bar gezahlt werden.

(6) 1die versteigerung ist einzustellen, sobald der erlös zur befriedigung des Auftraggebers 
und zur deckung der Kosten ausreicht. 2der gerichtsvollzieher rechnet deshalb die bereits 
erzielten erlöse von zeit zu zeit zusammen.

§ 184

Versteigerungsprotokoll

(1) 1das protokoll über die versteigerung muss insbesondere enthalten:

1. den namen des pfandgläubigers und des eigentümers der pfandgegenstände; wenn 
das pfand für eine fremde schuld haftet, auch den namen des schuldners,

2. den betrag der forderung und der Kosten, derentwegen der gläubiger seine befriedi-
gung aus dem pfand sucht,

3. den hinweis auf die gesetzlichen versteigerungsbedingungen und den Wortlaut der ver-
steigerungsbedingungen, soweit sie von den gesetzlichen bestimmungen abweichen; 
ferner die bemerkung, dass die gegenstände als pfand verkauft werden,

4. die bezeichnung der angebotenen gegenstände, die abgegebenen meistgebote und die 
namen der bieter, denen der zuschlag erteilt ist,

5. die Angabe, dass der Kaufpreis bezahlt oder dass die zahlung und die übergabe der 
sachen unterblieben ist.

2die gegenstände werden in dem versteigerungsprotokoll sogleich bei dem Ausgebot ver-
zeichnet. 3zu jedem gegenstand ist nach dem zuschlag das meistgebot und der name des 
meistbietenden anzugeben, bei geboten über 100 euro auch dessen Anschrift. 4ebenso ist 
die zahlung des Kaufpreises alsbald zu vermerken. 5die dem meistgebot vorangegangenen 
gebote und deren bieter, die den zuschlag nicht erhalten haben, sind nicht zu verzeichnen. 
6Jedoch ist ein zurückgewiesenes gebot im protokoll zu vermerken, aber nicht in der spalte, 
die für das meistgebot bestimmt ist. 7bei gold- und silbersachen ist es zudem zu protokol-
lieren, falls trotz des wiederholten Aufrufs kein genügendes gebot abgegeben worden ist.

(2) 1das protokoll braucht nicht im ganzen vorgelesen zu werden. 2von den bietern brau-
chen nur diejenigen in oder unter dem protokoll zu unterzeichnen, die den zuschlag erhalten 
haben oder – falls der zuschlag in dem termin nicht erteilt ist – an ihr gebot gebunden 
bleiben. 3unterbleibt die unterzeichnung, etwa weil ein beteiligter sich entfernt hat oder die 
unterschrift verweigert, so ist der grund dafür im protokoll zu vermerken.
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i i i .  f re i h ä n d i g e r  ve r k a u f

§ 185

1ein freihändiger verkauf findet statt:

1. bei Wertpapieren, Waren und anderen pfändern, die einen börsen- oder marktpreis ha-
ben (§ 1235 Absatz 2, § 1295 bgb),

2. bei gold- und silbersachen, deren versteigerung fruchtlos versucht worden ist (§ 1240 
Absatz 2 bgb),

3. auf Anordnung des gerichts (§ 1246 Absatz 2 bgb, § 411 Absatz 4 famfg).
2der verkauf ist unter entsprechender Anwendung der vorschriften der §§ 98 und 99 durch-
zuführen. 3die bestimmungen über das mindestgebot (vergleiche § 98) gelten jedoch nicht. 
4beim verkauf ist die sache als pfand zu bezeichnen. 5die in satz 1 nummer 1 genannten 
sachen sind nur zum laufenden preis, die in satz 1 nummer 2 genannten sachen nur zu ei-
nem den gold- und silberwert erreichenden preis zu verkaufen. 6unter dem laufenden preis 
ist der börsen- oder marktpreis zu verstehen, der am tage des verkaufs für den verkaufsort 
gilt. 7der pfandgläubiger kann solche pfandgegenstände, die einen börsen- oder marktpreis 
haben, statt durch freihändigen verkauf auch durch versteigerung veräußern lassen, sofern 
es sich nicht um die im § 1295 bgb bezeichneten indossablen papiere handelt.

i v.  b e h a n d l u n g  d e s  e r l ö s e s  u n d 
d e r  n i c h t  v e r s t e i g e r t e n  g e g e n s t ä n d e

§ 186

(1) 1der gerichtsvollzieher führt den erlös der versteigerung oder des freihändigen verkaufs 
nach Abzug der gerichtsvollzieherkosten unverzüglich an den Auftraggeber ab. 2dies gilt 
auch dann, wenn der erlös den betrag der forderung und der Kosten übersteigt, es sei 
denn, dass der gläubiger den gerichtsvollzieher beauftragt hat, den überschuss an den 
eigentümer des pfandes abzuführen oder für diesen zu hinterlegen. 3in gleicher Weise ist mit 
gegenständen zu verfahren, die gemäß § 183 Absatz 6 nicht versteigert worden sind.

(2) die benachrichtigung des eigentümers über das ergebnis des pfandverkaufs ist dem 
pfandgläubiger zu überlassen (§ 1241 bgb).

v.  p f a n d v e r k a u f  i n  b e s o n d e re n  f ä l l e n

§ 187

(1) die vorschriften über den pfandverkauf finden auch Anwendung auf eine versteigerung,

1. die zwecks Auseinandersetzung unter den teilhabern einer gemeinschaft (§ 753 bgb), 
unter den mitgliedern einer gesellschaft (§ 731 bgb in verbindung mit § 753 bgb), unter 
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ehegatten bei Auflösung der gütergemeinschaft (§ 1477 bgb), unter den beteiligten 
bei Aufhebung der fortgesetzten gütergemeinschaft (§ 1498 bgb) oder unter miterben  
(§ 2042 in verbindung mit § 753 bgb) vorgenommen wird,

2. die der besitzer einer beweglichen sache veranlasst, um sich wegen seiner verwendun-
gen aus der sache zu befriedigen (§§ 1003, 2022 bgb).

(2) 1steht einem Kaufmann ein zurückbehaltungsrecht auf grund des § 369 hgb zu, so 
darf er sich aus den zurückbehaltenen gegenständen für seine forderungen im Wege des 
pfandverkaufs befriedigen, vorausgesetzt, dass er einen vollstreckbaren titel über sein 
recht zur befriedigung aus den gegenständen besitzt (§ 371 Absatz 3 hgb). 2bei einem 
pfandverkauf, der auf grund eines kaufmännischen zurückbehaltungsrechts oder auf grund 
eines pfandrechts vorgenommen wird, dessen bestellung auf seiten des pfandgläubigers 
und des verpfänders ein handelsgeschäft war, verkürzt sich die in § 181 Absatz 3 genann-
te frist auf eine Woche. 3dies gilt entsprechend auch für das gesetzliche pfandrecht des 
Kommissionärs, des spediteurs, des Lagerhalters und des frachtführers, für das pfandrecht 
des spediteurs und des frachtführers auch dann, wenn der speditions- oder frachtvertrag 
nur auf ihrer seite ein handelsgeschäft ist (§ 368 hgb). 4bei einem pfandverkauf im Auftrag 
eines frachtführers oder verfrachters sind die Androhung und die benachrichtigung an den 
empfänger des gutes zu richten; ist dieser nicht zu ermitteln oder verweigert er die Annah-
me des gutes, so hat die Androhung und benachrichtigung gegenüber dem Absender zu er-
folgen (§§ 440, 623 hgb). 5der Kommissionär kann auch solches Kommissionsgut, dessen 
eigentümer er ist, im Wege des pfandverkaufs veräußern lassen; der verkauf erfolgt dann für 
rechnung des Kommittenten (§ 398 hgb).

v i .  b e f r i e d i g u n g  d e s  p f a n d g l ä u b i g e r s 
i m  We g e  d e r  z w a n g s v o l l s t re c k u n g

§ 188

1im fall von § 1233 Absatz 2 bgb hat der pfandgläubiger das pfand und den vollstreckbaren 
titel an den gerichtsvollzieher herauszugeben, den er mit der veräußerung beauftragt. 2in 
dem übernahmeprotokoll sind die einzelnen stücke in der Weise aufzuführen, die für das 
pfändungsprotokoll vorgeschrieben ist. 3die zustellung des schuldtitels, die unterbringung 
und verwertung der gegenstände sowie die verrechnung und Abführung des erlöses erfolgt 
nach den bestimmungen für das zwangsvollstreckungsverfahren.

C. Sonstige Versteigerungen, 
die kraft gesetzlicher Ermächtigung für einen anderen erfolgen

§ 189

(1) 1die bestimmungen über den pfandverkauf finden keine Anwendung, wenn der Auftrag-
geber seine gesetzliche ermächtigung zur versteigerung auf andere als die in den §§ 181 
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bis 188 bezeichneten vorschriften gründet. 2in diesem fall richtet sich das verfahren des 
gerichtsvollziehers nach den folgenden Absätzen 2 bis 8. 3dies gilt insbesondere für die 
versteigerung

1. von fundsachen, deren verderb zu besorgen oder deren Aufbewahrung mit unverhält-
nismäßigen Kosten verbunden ist (§ 966 bgb), oder von sachen, die in den geschäfts-
räumen oder beförderungsmitteln einer öffentlichen behörde oder einer dem öffentli-
chen verkehr dienenden Anstalt gefunden worden sind (§ 979 bgb),

2. von verpfändeten oder anderen sachen wegen drohenden verderbs oder wegen der 
besorgnis wesentlicher Wertminderung (§ 1219 bgb ; §§ 379, 388, 391, 437 hgb),

3. von sachen, die zur hinterlegung nicht geeignet sind, im fall des verzugs des gläubi-
gers (§ 383 Absatz 1 bgb),

4. von Waren wegen verzugs des Käufers mit der Annahme der Ware gemäß § 373 hgb,

5. von sachen wegen des erfüllungsverzugs beim fixgeschäft gemäß § 376 hgb.

(2) die nach den gesetzlichen vorschriften erforderliche Androhung des verkaufs und die im 
fall des § 966 bgb erforderliche Anzeige bei der zuständigen behörde obliegt dem Auftrag-
geber.

(3) 1die zum verkauf gestellten sachen sind in ein verzeichnis einzutragen, das den bestim-
mungen des § 181 Absatz 4 entspricht. 2die versteigerungsbedingungen, die zeit und den 
ort der versteigerung sowie die Art der bekanntmachung hat der Auftraggeber zu bestim-
men. 3der gerichtsvollzieher soll den Auftraggeber nötigenfalls darauf hinweisen, dass der 
gegner den verkauf nicht als für seine rechnung geschehen anzuerkennen brauche, wenn 
er zu ungewöhnlichen oder den umständen des falles nicht angemessenen bedingungen 
vorgenommen worden ist, zum beispiel unter Ausschluss der gewährleistung. 4bleibt die 
bestimmung dem gerichtsvollzieher überlassen, so erfolgt die versteigerung ohne beson-
dere bedingungen nach den vorschriften des bürgerlichen gesetzbuchs, die für den Kauf 
gelten. 5die bekanntmachung erfolgt nach den grundsätzen des § 93 Absatz 3, soweit sie 
erforderlich und ohne gefährdung des versteigerungszwecks ausführbar ist.

(4) 1von dem versteigerungstermin sind der Auftraggeber und nach dessen bestimmun-
gen auch die personen, für deren rechnung der verkauf erfolgt, zu benachrichtigen. 2die 
benachrichtigung geschieht durch eingeschriebenen brief, sofern der Auftraggeber nichts 
anderes angeordnet hat. 3gold- und silbersachen dürfen – vorbehaltlich einer anderen be-
stimmung des Auftraggebers – auch unter dem gold- und silberwert zugeschlagen werden. 
4für die versteigerung gelten im übrigen die bestimmungen des § 183 Absatz 3 entspre-
chend. 5die versteigerung ist solange fortzusetzen, bis alle zum verkauf stehenden sachen 
angeboten sind, wenn nicht der Auftraggeber den früheren schluss verlangt.

(5) 1das protokoll muss den gesetzlichen grund der versteigerung angeben. 2die vorschrif-
ten des § 184 Absatz 1 finden entsprechende Anwendung. 3die bemerkung, dass die sa-
chen als pfand angeboten werden, ist nur aufzunehmen, wenn der fall des § 1219 bgb 
vorliegt.

(6) der erlös ist nach Abzug der gerichtsvollzieherkosten ohne verzug an den Auftraggeber 
abzuführen oder auf sein verlangen für die von ihm bestimmten personen zu hinterlegen.
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(7) 1Wird der gerichtsvollzieher beauftragt, sachen, die einen börsen- oder marktpreis ha-
ben, aus freier hand zu veräußern (vergleiche §§ 385,1221 bgb; § 373 Absatz 2 hgb), so ist 
der verkauf unter entsprechender Anwendung der §§ 98 und 99 vorzunehmen. 2die sachen 
sind jedoch zum laufenden preis zu verkaufen, sofern der Auftraggeber nichts anderes be-
stimmt hat.

(8) nach den vorstehenden bestimmungen ist auch die veräußerung einer Aktie oder eines 
Anteilrechts im Auftrag einer Aktiengesellschaft in den fällen der §§ 65 und 226 Absatz 3 
Aktg sowie eines geschäftsanteils in den fällen der §§ 23 und 27 gmbhg durchzuführen.

D. Freiwillige Versteigerungen für Rechnung des Auftraggebers

§ 190

Zuständigkeit und Verfahrensvorschriften

(1) 1der gerichtsvollzieher darf außerhalb der zwangsvollstreckung freiwillige versteigerun-
gen von

1. beweglichen sachen,

2. früchten, die vom boden noch nicht getrennt sind (zum beispiel früchte auf dem halm, 
holz auf dem stamm),

für rechnung des Auftraggebers ausführen. 2die nachfolgenden vorschriften finden auf die 
versteigerung von früchten, die vom boden noch nicht getrennt sind, entsprechende An-
wendung.

(2) 1dem gerichtsvollzieher ist es nicht gestattet, um Aufträge zu freiwilligen versteigerun-
gen nachzusuchen. 2der Auftrag zu einer freiwilligen versteigerung ist schriftlich zu ertei-
len. 3ihm ist eine vollständige Liste der zur versteigerung bestimmten sachen beizufügen. 
4sollen Waren versteigert werden, die in offenen verkaufsstellen angeboten werden und die 
ungebraucht sind oder deren bestimmungsgemäßer gebrauch in ihrem verbrauch besteht, 
so ist dem Auftrag ferner eine bescheinigung der nach § 155 Absatz 2 der gewerbeordnung 
(gewo) zuständigen behörde darüber beizufügen, dass der versteigerung unter den ge-
sichtspunkten des § 34b Absatz 6 nummer 5 buchstabe b gewo und des § 6 der versteige-
rerverordnung (verstv) keine bedenken entgegenstehen.

(3) 1der gerichtsvollzieher muss die zur versteigerung bestimmten sachen auf verlangen 
des Auftraggebers durch sachverständige schätzen oder begutachten lassen. 2das gilt 
auch für den Wert von gold- und silbersachen, sofern nicht der Auftraggeber schriftlich 
hierauf verzichtet oder schriftlich erklärt, dass er mit der erteilung des zuschlags unter dem 
gold- und silberwert einverstanden ist.

§ 191

Ablehnung des Auftrags

(1) der gerichtsvollzieher kann den Auftrag ohne Angabe von gründen ablehnen.
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(2) der gerichtsvollzieher muss den Auftrag oder seine durchführung ablehnen, wenn er 
weiß oder den umständen nach annehmen muss, dass

1. der Auftraggeber nicht über die sache verfügen darf,

2. eine umgehung des § 34b gewo oder der versteigererverordnung beabsichtigt ist,

3. die Allgemeinheit über die herkunft, den Wert, die beschaffenheit und so weiter der 
sachen getäuscht werden soll, zum beispiel durch unrichtige herkunftsbezeichnungen, 
durch beseitigung oder veränderung von firmenzeichen und schutzmarken, durch ge-
meinschaftliche versteigerung einer nachlass-, insolvenz- oder Liquidationsmasse so-
wie von Wohnungs- und geschäftseinrichtungen mit anderen sachen,

4. nach der beschaffenheit der sachen die versteigerung nur gewählt wird, um mängel der 
sachen zu verheimlichen,

5. die sachen lediglich für die versteigerung angefertigt oder beschafft sind,

6. durch Ausführung des Auftrags sonstige gesetzliche oder polizeiliche bestimmungen 
verletzt werden.

(3) 1der gerichtsvollzieher muss den Auftrag ferner ablehnen, wenn der Auftraggeber die 
möglichkeit hat, mit der versteigerung einen zugelassenen versteigerer zu beauftragen und 
der aufsichtführende richter diese möglichkeit für den bezirk des Amtsgerichts festgestellt 
hat. 2der gerichtsvollzieher kann den Auftrag annehmen, wenn ihm die nebentätigkeit als 
freiwilliger versteigerer, nachdem er sie angezeigt hat, nicht nach landesrechtlichen bestim-
mungen untersagt wurde.

(4) hat der Auftraggeber einen mindestpreis festgesetzt, so darf der gerichtsvollzieher den 
Auftrag nur annehmen, falls er unwiderruflich ermächtigt wird, den zuschlag zu erteilen, 
wenn das meistgebot den mindestpreis erreicht oder überschreitet.

§ 192

Versteigerungsbedingungen

(1) der Auftraggeber soll die versteigerungsbestimmungen bestimmen.

(2) 1bleibt die bestimmung dem gerichtsvollzieher überlassen, so erfolgt die versteigerung 
nach den vorschriften des bürgerlichen gesetzbuchs über den Kauf. 2dabei ist in die ver-
steigerungsbedingungen aufzunehmen, dass

1. das Los entscheidet, wenn zwei oder mehrere personen gleichzeitig ein und dasselbe 
gebot abgeben und die Aufforderung zur Abgabe eines höheren gebots erfolglos bleibt,

2. die übergabe der zugeschlagenen sachen gegen sofortige barzahlung erfolgt,

3. der meistbietende, wenn er nicht vor schluss der versteigerung oder der sonst etwa be-
stimmten zeit die übergabe gegen barzahlung verlangt, seine rechte aus dem zuschlag 
verliert und bei der weiteren versteigerung der sache nicht als bieter zugelassen wird, 
jedoch für den Ausfall haftet.
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§ 193

Bekanntmachung der Versteigerung

(1) 1die Art der bekanntmachung bestimmt der Auftraggeber. 2unterlässt dieser die be-
stimmung, so verfährt der gerichtsvollzieher nach § 93 Absatz 3.

(2) 1neben den allgemeinen bestimmungen über die bekanntmachung nach § 93 Absatz 3  
muss die bekanntmachung die bezeichnung als freiwillige versteigerung und den Anlass 
der versteigerung enthalten. 2eine freiwillige versteigerung darf nicht in verbindung mit einer 
versteigerung anderer Art bekanntgemacht werden.

(3) der Auftraggeber ist von der zeit und dem ort der versteigerung rechtzeitig zu benach-
richtigen, falls er nicht selbst die zeit und den ort der versteigerung bestimmt hat.

§ 194

Versteigerungstermin

(1) eine freiwillige versteigerung darf nicht in verbindung mit einer versteigerung anderer Art 
durchgeführt werden.

(2) 1vor der Aufforderung zum bieten verliest der gerichtsvollzieher die versteigerungsbe-
dingungen. 2Während der versteigerung sind die versteigerungsbedingungen an einer den 
beteiligten zugänglichen stelle auszuhängen.

(3) 1die zu versteigernden sachen müssen in der reihenfolge der Liste oder verzeichnisse 
(Kataloge) ausgeboten werden. 2beim Ausbieten sind die bezeichnung der sachen und die 
nummer, die sie in der Liste oder in dem verzeichnis haben, zu verkünden. 3das zurückstel-
len von sachen ist bekanntzugeben; es ist nur zulässig, wenn ein besonderer grund dafür 
vorliegt, insbesondere wenn anzunehmen ist, dass für eine sache später ein höherer preis 
erzielt werden kann. 4der gerichtsvollzieher darf eine sache erst ausbieten, wenn er die 
vorher ausgebotenen sachen zugeschlagen oder von der versteigerung zurückgezogen hat 
oder wenn er erklärt hat, dass der zuschlag vorbehalten ist.

(4) den zuschlag darf der gerichtsvollzieher erst erteilen, wenn nach dreimaligem Wieder-
holen des höchstgebotes kein übergebot abgegeben wird.

(5) 1der Auftraggeber kann sich den zuschlag vorbehalten; der gerichtsvollzieher hat dies 
nach dreimaligem Wiederholen des höchstgebots zu erklären. 2der meistbietende ist in 
diesem fall nur bis zum schluss der versteigerung an sein gebot gebunden.

(6) 1Wird eine sache dem eigentümer oder dem Auftraggeber zugeschlagen, so gibt der 
gerichtsvollzieher dies bei erteilung des zuschlags bekannt. 2hat der Auftraggeber einen 
mindestpreis festgesetzt, so muss der gerichtsvollzieher den zuschlag erteilen, wenn das 
meistgebot den mindestpreis erreicht oder überschreitet.

(7) 1gold- und silbersachen dürfen nicht unter dem gold- und silberwert, Wertpapiere, die 
einen börsen- oder marktpreis haben, nicht unter dem tageskurs zugeschlagen werden; 
dies gilt nicht, wenn sich der Auftraggeber schriftlich mit der versteigerung zu einem gerin-
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geren preis einverstanden erklärt hat. 2der gerichtsvollzieher kann in der versteigerung nicht 
verkaufte gold- und silbersachen oder Wertpapiere, die nach satz 1 nicht zugeschlagen 
worden sind, nach schluss der versteigerung aus freier hand zu einem preis verkaufen, der 
dem zulässigen gebot entspricht; dies gilt nicht, wenn der Auftraggeber etwas anderes be-
stimmt hat.

(8) der gerichtsvollzieher kann verlangen, dass ihm der erwerber einen amtlichen Ausweis 
über seine person vorlegt.

§ 195

Versteigerungsprotokoll und Abwicklung

(1) das protokoll über die freiwillige versteigerung muss neben dem ort und der zeit der 
versteigerung, dem namen des Auftraggebers und der bezeichnung der zu versteigernden 
sachen enthalten:

1. die versteigerungsbedingungen, soweit sie von den vorschriften des bürgerlichen ge-
setzbuchs über den Kauf abweichen;

2. das gebot und den namen des erstehers oder des bieters, der an sein gebot gebunden 
bleibt, wenn der zuschlag nicht in der versteigerung erteilt wird; bei geboten über 100 
euro auch die Anschriften;

3. einen vermerk, wenn ein gebot zurückgewiesen oder ein ungenügendes gebot abgege-
ben wird;

4. Angaben über die versagung des zuschlags, die übergabe und die zahlung;

5. die maßnahmen, die beim Ausbleiben der zahlung getroffen worden sind.

(2) 1Wenn der Auftraggeber nichts anderes bestimmt hat, händigt der gerichtsvollzieher 
den versteigerungserlös dem Auftraggeber nach Abzug der Kosten unverzüglich nach be-
endigung der versteigerung aus. 2die versteigerten sachen händigt der gerichtsvollzieher 
dem Käufer oder seinem bevollmächtigten gegen empfang des Kaufgeldes aus.

S e c h s t e r  A b s c h n i t t

B e s o n d e re  Vo r s c h r i f t e n 
ü b e r  d i e  B e i t re i b u n g  n a c h  d e r  J u s t i z b e i t re i b u n g s o rd n u n g  u n d 

i m  Ve r w a l t u n g s v o l l s t re c k u n g s v e r f a h re n

§ 196

Zuständigkeit

(1) 1der gerichtsvollzieher ist zuständig, als vollziehungsbeamter nach der Justizbeitrei-
bungsordnung für die nach dieser vorschrift beizutreibenden Ansprüche mitzuwirken. 2dies 
gilt nicht, soweit beitreibungen nach den bestehenden verwaltungsanordnungen den voll-
ziehungsbeamten der Justiz übertragen sind.
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(2) 1zwangsgelder, die gegen den schuldner im zwangsvollstreckungsverfahren zur er-
zwingung einer handlung festgesetzt sind (§ 888 Absatz 1 zpo), werden nach der zivilpro-
zessordnung auf Antrag des gläubigers vollstreckt. 2sie stehen der Landeskasse zu. 3dane-
ben sind die gerichtsvollzieherkosten gesondert zu vollstrecken.

(3) 1vollstreckungsbehörden sind die in § 2 Absatz 1 und 2 Jbeitro bezeichneten behörden. 
2dies ist in den fällen, auf die die strafvollstreckungsordnung anzuwenden ist, die darin 
bezeichnete behörde; im übrigen diejenige behörde, die auf die verpflichtung zur zahlung 
des geldbetrages erkannt hat. 3in den übrigen fällen ist vollstreckungsbehörde die durch 
Landesrecht bestimmte behörde.

(4) 1der gerichtsvollzieher wird zu vollstreckungshandlungen durch einen schriftlichen Auf-
trag der vollstreckungsbehörde ermächtigt. 2er prüft dabei nicht, ob die sonstigen voraus-
setzungen für die beitreibung erfüllt sind.

(5) 1der gerichtsvollzieher wendet bei der vollstreckung die bestimmungen an, die für eine 
vollstreckung in bürgerlichen rechtsstreitigkeiten maßgebend sind. 2Werden ihm gegenüber 
einwendungen gegen die vollstreckung erhoben, denen er nicht selbst abhelfen kann, so 
verweist er die beteiligten an die stelle, die über die einwendungen zu entscheiden hat (ver-
gleiche §§ 6 und 8 Jbeitro); kann er diese stelle nicht selbst feststellen, so verweist er die 
beteiligten an die vollstreckungsbehörde.

§ 197

Vollstreckung für Stellen außerhalb der Justizverwaltung

1die zuständigkeit des gerichtsvollziehers für die vollstreckung von geldbußen, nebenfol-
gen, zwangs- und ordnungsgeldern, die nicht von der Justiz verhängt worden sind, richtet 
sich nach den dafür geltenden besonderen bestimmungen. 2Will der gerichtsvollzieher ei-
nen solchen vollstreckungsauftrag wegen unzuständigkeit ablehnen, so legt er den vorgang 
unverzüglich dem aufsichtführenden richter vor. 3für die Ablieferung der eingezogenen be-
träge (geldbußen, zwangs- und ordnungsgelder sowie nebenkosten) sind die Weisungen 
des Auftraggebers maßgebend.

§ 198

Vollstreckung von Entscheidungen in Straf- und Bußgeldverfahren über den Verfall, 
die Einziehung und die unbrauchbarmachung von Sachen

(1) 1mit der rechtskraft der entscheidung geht das eigentum an verfallenen oder eingezo-
genen sachen auf das Land (Justizfiskus) über, dessen gericht im ersten rechtszug ent-
schieden hat. 2dies gilt auch dann, wenn im ersten rechtszug in Ausübung der gerichts-
barkeit des bundes entschieden worden ist. 3hat jedoch das gericht den verfall oder die 
einziehung zu gunsten des bundes angeordnet, so wird die bundesrepublik deutschland 
(Justizfiskus) eigentümer. 4die verfallenen oder eingezogenen sachen werden durch die 
vollstreckungsbehörde verwertet, soweit nichts anderes bestimmt ist.
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(2) mit der Wegnahme von sachen, auf deren verfall, einziehung oder unbrauchbarma-
chung erkannt ist, kann die vollstreckungsbehörde den gerichtsvollzieher beauftragen.

(3) 1die Wegnahme (§ 459g Absatz 1 stpo) richtet sich nach den bestimmungen der Jus-
tizbeitreibungsordnung. 2der gerichtsvollzieher wird zur Wegnahme durch einen schriftli-
chen Auftrag der vollstreckungsbehörde ermächtigt. 3der gerichtsvollzieher zeigt der voll-
streckungsbehörde den tag und die stunde der beabsichtigten vollstreckung an, wenn sie 
darum ersucht hat. 4für die übergabe oder verwahrung der weggenommenen gegenstände 
sind etwaige Weisungen der vollstreckungsbehörde maßgebend.

(4) 1die vollstreckungsbehörde kann den gerichtsvollzieher aufgrund eines schriftlichen 
Auftrags mit der öffentlichen versteigerung und in der regel auch mit dem freihändigen 
verkauf verfallener oder eingezogener sachen beauftragen. 2der Auftrag kann nähere Wei-
sungen hinsichtlich der veräußerung enthalten; er soll die personen bezeichnen, an welche 
die sache nicht veräußert werden darf. 3die versteigerung erfolgt nach den bestimmungen 
für freiwillige versteigerungen und der freihändige verkauf nach den bestimmungen für frei-
händige verkäufe.

(5) 1der versteigerungstermin ist der vollstreckungsbehörde mitzuteilen. die verfallenen 
oder eingezogenen sachen dürfen an täter und teilnehmer der straftat oder beteiligte an 
der ordnungswidrigkeit nur mit einwilligung der obersten Justizbehörde veräußert werden. 
2der freihändige verkauf an richter, beamte, Angestellte oder Arbeiter der Justizverwaltung 
oder an ermittlungspersonen der staatsanwaltschaft (§ 152 gvg) ist nicht zulässig.

§ 199

Beitreibung im Verwaltungsvollstreckungsverfahren

1nach bundesrechtlichen und landesrechtlichen vorschriften können die gerichtsvollzieher 
durch die behörden anderer verwaltungen um die erledigung von vollstreckungen im ver-
waltungsvollstreckungsverfahren ersucht werden. 2Auch kann die Justizverwaltung nach 
landesrechtlichen vorschriften die gerichtsvollzieher anderen dienststellen allgemein für die 
durchführung von vollstreckungen im verwaltungsvollstreckungsverfahren zur verfügung 
stellen. 3solche Aufträge führt der gerichtsvollzieher nach den dafür geltenden bundes- 
oder landesrechtlichen vorschriften aus. 4der gerichtsvollzieher hat in diesen verfahren die 
stellung eines vollziehungsbeamten.
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S i e b e n t e r  A b s c h n i t t

Ü b e r g a n g s re g e l u n g e n

§ 200

Behandlung bis zum 31. Dezember 2012 eingegangener Vollstreckungsaufträge

Auf die bearbeitung von vollstreckungsaufträgen, die vor dem 1. Januar 2013 eingegangen 
sind, sind die vorschriften der geschäftsanweisung für gerichtsvollzieher in der bis zum  
31. dezember 2012 geltenden fassung anzuwenden.

§ 201

Einsichtnahme in das dezentral geführte Schuldnerverzeichnis

1bis zum 31. dezember 2017 sieht der gerichtsvollzieher, bevor er einen termin zur Abgabe 
der vermögensauskunft bestimmt, neben dem vermögensverzeichnisregister auch das bei 
dem für den Wohnsitz des schuldners zuständigen Amtsgericht dezentral geführte schuld-
nerverzeichnis ein. 2ist dem gerichtsvollzieher bekannt, dass hinsichtlich des schuldners 
eine gemäß § 915 zpo in der bis zum 31. dezember 2012 geltenden fassung vorgenom-
mene eintragung in das schuldnerverzeichnis besteht, übermittelt er einen Abdruck der 
durch das zentrale vollstreckungsgericht übermittelten eintragungsmitteilung an das voll-
streckungsgericht, bei dem die frühere eintragung besteht.
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A N H A N G

Landesrechtliche Vorschriften für das Land Hessen

Erster Teil

Zusatzbestimmungen zu den bundesrechtlichen Vorschriften

§ 202

Ausschließung von der dienstlichen Tätigkeit 
(zu § 2)

für die Ausschließung des gerichtsvollziehers von Amtshandlungen, die nicht in die gebiete 
der bürgerlichen rechtsstreitigkeiten und der strafsachen gehören, gilt § 155 des gerichts-
verfassungsgesetzes entsprechend (Art. 8 Abs. 2 des hessischen gesetzes über die freiwil-
lige gerichtsbarkeit vom 12. April 1954 (gvbl. s. 59, 96), zuletzt geändert durch gesetz vom 
26. märz 2010 (gvbl. i s. 114)).

§ 203

Vorschriften über die Behandlung der Protokolle 
(zu § 7)

für die behandlung der protokolle in sachen der freiwilligen gerichtsbarkeit (§§ 212, 215, 
222, 224, 228) gelten die §§ 44 bis 51 des beurkundungsgesetzes entsprechend.

§ 204

Ersatzzustellung an Angehörige 
der Bundespolizei und der Bereitschaftspolizei 

(zu § 20 Abs. 3)

die ersatzzustellung der für einen Angehörigen der bundespolizei und der bereitschaftspoli-
zei bestimmten urkunden ist an den dienststellenleiter oder vertreter im Amt oder den sonst 
postempfangsberechtigten (z. b. Kommissar vom dienst) zu bewirken.

§ 205

Landesrechtliche Schuldtitel 
(zu § 39)

Aus hessen kommen u. a. folgende landesrechtliche schuldtitel in betracht:

1.  vor einem schiedsamt geschlossene vergleiche (§§ 28, 31 des hessischen schied-
samtsgesetzes in der fassung vom 23. märz 1994 (gvbl. i s. 148), zuletzt geändert 
durch gesetz vom 13. dezember 2012 (gvbl. s. 622));
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2.  Kostenrückerstattungs- und Kostenfestsetzungsbeschlüsse nach Art. 14 bis 17 des 
hessischen gesetzes über die freiwillige gerichtsbarkeit;

3.  vormundschaftsgerichtliche verfügungen nach Art. 17 des hessischen gesetzes über 
die freiwillige gerichtsbarkeit;

4.  die rechtskräftig bestätigte dispache nach Art. 36 Abs. 3 des hessischen gesetzes über 
die freiwillige gerichtsbarkeit;

5.  niederschriften über eine einigung, unanfechtbare enteignungsbeschlüsse wegen ei-
ner Ausgleichszahlung und beschlüsse über die vorzeitige besitzeinweisung oder deren 
Aufhebung wegen der darin festgesetzten Leistungen (§ 54 des hessischen enteig-
nungsgesetzes vom 4. April 1973 (gvbl. i s. 107), zuletzt geändert durch gesetz vom  
27. september 2012 (gvbl. s. 290)).

§ 206

Zuziehung von Polizeibeamten bei der Zwangsvollstreckung 
(zu § 62)

die polizeibehörde wird bei vollstreckungshandlungen des gerichtsvollziehers tätig, soweit 
dies zum schutz des gerichtsvollziehers, zugezogener zeuginnen, zeugen und hilfsperso-
nen mit rücksicht auf zu erwartenden Widerstand erforderlich ist (§ 44 Abs. 2 satz 1 nr. 2 
des hessischen gesetzes über die öffentliche sicherheit und ordnung in der fassung vom 
14. Januar 2005 (gvbl. i s. 14), zuletzt geändert durch gesetz vom 12. dezember 2012 
(gvbl. s. 581)). das ersuchen um polizeiliche mitwirkung richtet der gerichtsvollzieher an 
die örtlich zuständige polizeidienststelle; jedoch kann er sich auch an den nächsten erreich-
baren polizeibeamten wenden, falls es ausnahmsweise geboten ist.

§ 207

Zusammentreffen von Pfändungen nach der Zivilprozessordnung mit Pfändungen 
im Wege der Verwaltungsvollstreckung 

(zu § 116 Abs. 9)

ist dieselbe sache nach den vorschriften der zivilprozessordnung und im Wege der ver-
waltungsvollstreckung gepfändet, so ist grundsätzlich der vollstreckungsbeamte, der die 
erste vollstreckung bewirkt hat, allein zuständig, die zwangsvollstreckung fortzusetzen (§ 
308 der Abgabenordnung, § 44 des hessischen verwaltungsvollstreckungsgesetzes in der 
fassung vom 12. dezember 2008 (gvbl. 2009 i s. 2), zuletzt geändert durch gesetz vom 
21. november 2012 (gvbl. s. 430)). ist die erste pfändung im Wege der verwaltungsvoll-
streckung erfolgt, so hat der gerichtsvollzieher bei einer folgenden vollstreckung nach der 
zivilprozessordnung dem vollstreckungsbeamten, der die erste pfändung bewirkt hat, eine 
Abschrift des pfändungsprotokolls zu übersenden.
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§ 208

Vorschriften über die Räumung von Wohnungen 
(zu § 130 Abs. 3)

der gerichtsvollzieher hat von der bevorstehenden räumung von Wohnungen stets die zu-
ständige örtliche Wohnungsbehörde und die für die unterbringung von obdachlosen zu-
ständige verwaltungsbehörde zu benachrichtigen.

Zweiter Teil 

Aufnahme von Bestandsverzeichnissen

§ 209

Allgemeines

(1) der gerichtsvollzieher ist zuständig, im Auftrag des gerichts oder des insolvenzverwal-
ters bestandsverzeichnisse aufzunehmen (Art. 45 Abs. 1 nr. 3 des hessischen gesetzes 
über die freiwillige gerichtsbarkeit). bestandsverzeichnisse sind vermögensverzeichnisse, 
insbesondere nachlassinventare.

(2) die Aufnahme eines vermögens-(bestands-)verzeichnisses ist gesetzlich vorgesehen:

 1. im insolvenzverfahren im Auftrag des gerichts (§ 21 der insolvenzordnung) oder des 
insolvenzverwalters (§ 151 der insolvenzordnung);

 2. bei dem nießbrauch an einem inbegriff von sachen (§ 1035 des bürgerlichen gesetz-
buchs);

 3. zur feststellung des bestandes und des Wertes des Anfangsvermögens von ehegatten  
(§ 1377 des bürgerlichen gesetzbuchs);

 4. zur feststellung des der verwaltung der eltern oder eines elternteils unterliegenden Kin-
desvermögens (§ 1667 Abs. 1 des bürgerlichen gesetzbuchs);

 5. zur feststellung des vermögens des mündels oder des pflegebefohlenen in den fällen 
der §§ 1802 Abs. 2 und 3, 1908i und 1915 des bürgerlichen gesetzbuchs;

 6. zur sicherung eines nachlasses (§ 1960 Abs. 2 des bürgerlichen gesetzbuchs);

 7. bei der inventarerrichtung durch den erben (§§ 2002, 2003 des bürgerlichen gesetz-
buchs);

 8. im fall der einsetzung eines nacherben nach näherer bestimmung des § 2121 Abs. 3 
des bürgerlichen gesetzbuchs;

 9. im fall der einsetzung eines testamentsvollstreckers nach § 2215 Abs. 4 des bürgerli-
chen gesetzbuchs;

 10. zur feststellung des nachlasses, wenn der pflichtteilsberechtigte nicht erbe ist, nach 
näherer bestimmung des § 2314 Abs. 1 des bürgerlichen gesetzbuchs.
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(3) bei der erteilung des Auftrages zur Aufnahme eines vermögensverzeichnisses, ins-
besondere eines nachlassinventars, bestimmt das gericht, bei der Aufzeichnung einer 
insolvenzmasse der insolvenzverwalter, wie und in welchem umfang das verzeichnis auf-
zunehmen ist sowie wer bei der Aufnahme zuzuziehen ist. soweit der Auftraggeber keine 
abweichenden bestimmungen getroffen hat, gelten die §§ 210 bis 212.

§ 210

Verzeichnis der Vermögensgegenstände

(1) der gerichtsvollzieher verzeichnet die vermögensgegenstände und die verbindlichkei-
ten in der nachstehenden reihenfolge:

 1. grundstücke;

 2. bargeld;

 3. Wertpapiere;

 4. forderungen einschließlich der hypotheken-, grund- und rentenschuldforderungen;

 5. gegenstände aus edelmetall, Juwelen und sonstige Kostbarkeiten;

 6. Kunstgegenstände, soweit sie nicht unter nr. 5 fallen, bilder, uhren;

 7. möbel, vorhänge, teppiche, decken;

 8. porzellan, steingut, glassachen;

 9. haushaltsgeräte aus unedlem metall, holz, stein oder anderen stoffen;

 10. Leinen, Wäsche (mit Ausnahme der Leibwäsche) und betten;

 11. Leibwäsche und Kleidungsstücke;

 12. bücher, schriften und Landkarten;

 13. instrumente, Waffen;

 14. handwerkszeug, maschinen und sonstige zum landwirtschaftlichen oder gewerblichen 
betrieb bestimmte geräte;

 15. fahrzeuge und geschirr;

 16. tiere;

 17. vorräte zum verbrauch in der hauswirtschaft;

 18. Warenvorräte, landwirtschaftliche oder gewerbliche vorräte;

 19. sonstige sachen und rechte;

 20. verbindlichkeiten.

(2) die nummern, bei denen nichts zu verzeichnen ist, können ausgelassen werden. Jedoch 
ist bei den nummern nach Abs. 1 nr. 1, 2, 3, 4 und 20 stets zu vermerken, ob etwas vorhan-
den ist.

(3) bei Wertpapieren sind der nennwert, die buchstaben und die nummern, mit denen die 
Wertpapiere gekennzeichnet sind, anzugeben; sind erneuerungsscheine vorhanden, so ist 
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dies zu vermerken; auch ist anzugeben, von wann ab die vorhandenen zins- und gewinnan-
teilscheine laufen.

(4) bei verzinslichen forderungen sind der zinssatz, die zinstermine und der betrag der 
zinsrückstände anzugeben.

(5) urkunden, durch welche vermögensrechte nachgewiesen werden (z. b. sparkassenbü-
cher, schuldscheine, pfandscheine, versicherungspolicen), sind bei den posten anzuführen, 
zu denen sie gehören.

(6) in einer besonderen spalte ist der Wert der gegenstände anzugeben. soweit es zur 
bestimmung des Wertes erforderlich ist, sind die gegenstände zu beschreiben. Kann der 
gerichtsvollzieher die schätzung nicht vornehmen, so ist auf verlangen des Auftraggebers 
ein sachverständiger zuzuziehen.

(7) Wird ein nachlassinventar aufgenommen, so ist für die Aufzeichnung der bestand und 
der Wert zur zeit des todes des erblassers maßgebend. inzwischen eingetretene verände-
rungen sind im verzeichnis zu vermerken.

(8) die gesamtsummen der einzelnen positionen nach Abs. 1 nr. 1 bis 19 sind zusam-
menzuzählen; von dem betrag ist die gesamtsumme der verbindlichkeiten (Abs. 1 nr. 20) 
abzuziehen.

§ 211

Erklärung der Beteiligten

der gerichtsvollzieher wirkt bei der Aufnahme des verzeichnisses darauf hin, dass die betei-
ligten über das vermögen, insbesondere über die forderungen und verbindlichkeiten, rich-
tige und vollständige erklärungen abgeben und alle beweisurkunden vorlegen. die bewegli-
chen sachen lässt er sich vorzeigen.

§ 212

Protokoll

(1) über die Aufnahme des verzeichnisses ist ein protokoll anzufertigen. es muss enthalten:

1. die namen des mitwirkenden gerichtsvollziehers und der erschienenen;

2. die bezeichnung des Auftraggebers;

3. die vermögensgegenstände.

die vorgefundenen vermögensgegenstände brauchen in dem protokoll nicht in der in § 210 
Abs. 1 bezeichneten reihenfolge angeführt zu werden. es genügt die Angabe, welche ge-
genstände in den einzelnen räumen und behältnissen vorgefunden worden sind. Aufgrund 
des protokolls ist alsdann das verzeichnis nach § 210 aufzustellen.
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(2) ein etwa beschaffter Auszug aus dem grundbuch und den öffentlichen registern ist 
dem protokoll beizufügen. hat der beteiligte den zustand oder den Wert einer sache durch 
sachverständige feststellen lassen, so ist die darüber aufgenommene urkunde gleichfalls 
als Anlage zum protokoll zu nehmen.

(3) versichern die beteiligten, dass das verzeichnis richtig und vollständig sei, so ist dies im 
protokoll zu beurkunden.

(4) eine Ausfertigung des protokolls sowie das verzeichnis (§ 209) ist unverzüglich an den 
Auftraggeber abzuliefern.

Dritter Teil

Öffentliche Verpachtung an den Meistbietenden

§ 213

Allgemeines

der gerichtsvollzieher ist zuständig, im Auftrag des gerichts öffentliche verpachtungen an 
den meistbietenden vorzunehmen (Art. 45 Abs. 1 nr. 4 des hessischen gesetzes über die 
freiwillige gerichtsbarkeit). so kann er u. a. grundstücke oder nutzungsrechte öffentlich 
verpachten.

§ 214

Verfahren

(1) Wegen der festsetzung der pachtbedingungen setzt sich der gerichtsvollzieher mit dem 
verpächter in verbindung, sofern ihm nicht das gericht die pachtbedingungen bereits mitge-
teilt hat.

(2) für die erledigung des Auftrags, insbesondere für die zeit, den ort und die bekanntgabe 
des termins und das verfahren im termin, sind die Weisungen des verpächters maßgebend. 
bleibt die bestimmung dem gerichtsvollzieher überlassen, so verfährt er nach seinem er-
messen; er berücksichtigt jedoch tunlichst die örtlichen gewohnheiten, z. b. bei der be-
kanntgabe des pachttermins. es empfiehlt sich, den zuschlag in der regel dem verpächter 
vorzubehalten und diesem auch die einweisung des meistbietenden in die pachtung sowie 
die erhebung des pachtzinses zu überlassen. von dem termin und seinem ergebnis ist dem 
verpächter rechtzeitig Kenntnis zu geben.

§ 215

protokoll

(1) über den hergang der verpachtung ist ein protokoll aufzunehmen, das insbesondere 
enthalten muss:
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1. den namen des verpächters;

2. einen hinweis auf den gerichtlichen Auftrag;

3. die genaue bezeichnung des zu verpachtenden gegenstandes;

4. den Wortlaut der pachtbedingungen, falls diese nicht dem protokoll als  Anlage beige-
fügt werden;

5. den betrag des meistgebots und den namen des meistbietenden;

6. die unterschrift des meistbietenden oder einen vermerk, aus welchem  grunde sie fehlt;

7. die bemerkung, ob der zuschlag erteilt oder die entscheidung hierüber dem verpächter 
vorbehalten ist.

(2) bleiben nach den pachtbedingungen außer dem meistbietenden noch andere bieter bis 
zur entscheidung des verpächters an ihre gebote gebunden, so müssen auch die namen 
dieser bieter und der betrag ihrer gebote in das protokoll aufgenommen werden.

§ 216

Bericht an das Amtsgericht

sobald der Auftrag vollständig durchgeführt ist, überreicht der gerichtsvollzieher dem Amts-
gericht einen kurzen bericht über die erledigung. dem bericht sind die entstandenen schrift-
stücke sowie eine Ausfertigung des protokolls beizufügen.

Vierter Teil

Siegelungen und Entsiegelungen

ERSTER ABSCHNITT

Zuständigkeit und Verfahren

§ 217

(1) der gerichtsvollzieher ist zuständig, im Auftrag des gerichts oder des insolvenzverwal-
ters siegelungen und entsiegelungen vorzunehmen (Art. 45 Abs. 1 nr. 5 des hessischen 
gesetzes über die freiwillige gerichtsbarkeit).

(2) soweit das gericht oder der insolvenzverwalter keine abweichenden bestimmungen ge-
troffen haben, gelten die §§ 218 bis 224.
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ZWEITER ABSCHNITT

Siegelung eines Nachlasses

§ 218

Zuziehung der Erben oder anderer Personen

(1) bei der siegelung zur sicherung eines nachlasses (vgl. § 1960 Abs. 2 des bürgerlichen 
gesetzbuchs) zieht der gerichtsvollzieher die am ort der siegelung anwesenden erben und 
verwandten des erblassers oder – falls keine erben oder verwandten anwesend sind oder 
ihre namen und ihre Anschriften nicht oder nicht alsbald zu ermitteln sind – andere geeigne-
te Auskunftspersonen zu.

(2) die anwesenden personen sind darauf hinzuweisen, dass sie die siegel nicht ablösen 
oder beschädigen dürfen; sie sind über die strafrechtlichen folgen solcher handlungen zu 
belehren.

§ 219

Behandlung der vorgefundenen Gegenstände

(1) verfügungen von todes wegen, die im nachlass vorgefunden werden, nimmt der ge-
richtsvollzieher an sich und liefert sie unverzüglich an das Amtsgericht ab.

(2) geld, Kostbarkeiten, Wertpapiere und andere wertvolle oder wichtige urkunden, die im 
nachlass vorgefunden werden, sind zu hinterlegen. diese gegenstände dürfen jedoch aus 
besonderen gründen unter gehöriger Aufsicht in der Wohnung des erblassers belassen wer-
den, wenn sie dort genügend gesichert sind. dem erben, den verwandten des erblassers 
oder anderen geeigneten personen kann vorgefundenes geld zur besorgung des begräb-
nisses und zur einstweiligen fortführung des haushalts, des gewerbes oder der Landwirt-
schaft gegen empfangsbescheinigung ausgehändigt werden.

(3) Andere bewegliche sachen, mit Ausnahme von tieren, sind möglichst in verschließba-
ren räumen oder behältnissen unterzubringen.

(4) sachen, die einer besonderen Wartung bedürfen, insbesondere tiere, gibt der gerichts-
vollzieher erforderlichenfalls einem dritten in obhut und vereinbart mit ihm das notwendige 
wegen einer etwa zu gewährenden ortsüblichen vergütung.

(5) sachen, die leicht verderblich sind oder bei denen die Kosten der Aufbewahrung in kei-
nem angemessenen verhältnis zu ihrem Wert stehen, darf der gerichtsvollzieher veräußern. 
der erlös ist zu hinterlegen.

(6) findet der gerichtsvollzieher in dem nachlass des bediensteten einer öffentlichen be-
hörde amtliche schriftstücke oder sonstige sachen, die aufgrund des dienstverhältnisses 
herausverlangt werden können, so sorgt er für ihre sichere verwahrung, sofern nicht die 
behörde, welcher der verstorbene angehört, oder die Aufsichtsbehörde für die sicherung 
der sachen selbst sorgt.
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§ 220

Verschließen der Räume und Behältnisse

(1) die türen der räume und die behältnisse, in denen sachen untergebracht sind, sind zu 
verschließen und so zu versiegeln, dass sie ohne verletzung des verschlusses nicht geöffnet 
werden können. Auch die fenster der räume sind zu verschließen und, wenn es möglich 
ist, in gleicher Weise zu versiegeln. die schlüssel versieht der gerichtsvollzieher mit einem 
merkzeichen und nimmt sie entweder an sich oder bringt sie sonst sicher unter.

(2) räume, deren Weiterbenutzung nicht entbehrt werden kann, sind offenzuhalten.

(3) hat der erblasser ein gewerbe, eine Landwirtschaft oder ein sonstiges unternehmen 
betrieben, so ist die siegelung soweit zu beschränken, dass der betrieb fortgeführt werden 
kann; dies gilt nicht, wenn das Amtsgericht angeordnet hat, dass der betrieb zu schließen ist.

§ 221

Bestellung eines Aufsehers

Wenn es zur sicherung des nachlasses erforderlich ist, bestellt der gerichtsvollzieher einen 
Aufseher und vereinbart mit ihm eine ortsübliche vergütung. die bestellung zeigt er dem 
Amtsgericht an.

§ 222

Protokoll

(1) das protokoll soll den hergang der siegelung beschreiben.

es hat insbesondere zu enthalten:

 1. den ort und die zeit der siegelung;

 2. die bezeichnung des erblassers und der personen, die bei der siegelung  anwesend 
sind;

 3. die bezeichnung des Auftrags mit Aktenzeichen;

 4. die bezeichnung der in § 219 Abs. 1 und 2 genannten gegenstände. bei Wertpapieren 
ist der nennwert anzugeben. buchstaben und nummern, mit denen die Wertpapiere 
gekennzeichnet sind, sind ebenfalls zu vermerken. sind erneuerungsscheine vorhanden, 
so ist dies anzugeben. ebenso ist zu verzeichnen, von welcher zeit an die vorhandenen 
zins- und gewinnanteilscheine laufen;

 5. die bezeichnung der personen, denen vorgefundenes geld gemäß § 219 Abs. 2 satz 3 
übergeben worden ist, sowie die höhe des betrages und den grund der übergabe;

 6. die zahl der siegel und die stellen, an denen sie angelegt sind;

 7. die zahl der schlüssel und die Art ihrer verwahrung (vgl. § 220 Abs. 1);

 8. die bezeichnung der von der siegelung ausgenommenen gegenstände (vgl. § 220 Abs. 3).  
der Wert dieser gegenstände ist, soweit dies erforderlich erscheint, anzugeben;
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 9. die bezeichnung der im nachlass des bediensteten einer öffentlichen behörde vorge-
fundenen Akten und sonstigen sachen, deren herausgabe aufgrund des dienstverhält-
nisses verlangt werden kann;

 10. die unterschrift des bestellten Aufsehers sowie der personen, denen  nachlasssachen, 
die außer siegelung geblieben sind, anvertraut sind;

 11. Angaben darüber, in welcher Weise sich der gerichtsvollzieher gewissheit verschafft hat 
(Art der Legitimation, nummer des Ausweises).

(2) eine Ausfertigung des protokolls ist unverzüglich dem Amtsgericht einzureichen.

DRITTER ABSCHNITT

Siegelung einer Insolvenzmasse

§ 223

(1) beauftragt das insolvenzgericht vor eröffnung des insolvenzverfahrens den gerichtsvoll-
zieher mit der siegelung zur sicherung der masse (§ 21 der insolvenzordnung), so verfährt 
der gerichtsvollzieher entsprechend den §§ 218 bis 222 und nach den folgenden bestim-
mungen, soweit das insolvenzgericht nichts Abweichendes bestimmt hat.

1. die siegelung ist auf alle im gewahrsam des schuldners befindlichen beweglichen sa-
chen, die im falle der eröffnung des insolvenzverfahrens in die insolvenzmasse fallen 
würden (§ 35 der insolvenzordnung), zu erstrecken, und zwar ohne rücksicht darauf, 
wem sie gehören.

2. zu der siegelung zieht der gerichtsvollzieher den schuldner zu. ist dies nicht möglich 
und ist bei der siegelung auch keine zur familie des schuldners gehörige oder in dieser 
familie dienende erwachsene person anwesend, so zieht der gerichtsvollzieher zwei 
erwachsene personen oder einen gemeinde- oder polizeibeamten als zeugen zu. die 
bestimmungen der §§ 62, 206 finden entsprechende Anwendung.

3. der schuldner oder die zu seiner familie gehörigen oder in ihr dienenden personen sind 
darauf hinzuweisen, dass sie die siegel nicht ablösen oder beschädigen dürfen; sie sind 
über die strafrechtlichen folgen solcher handlungen zu belehren.

4. der gerichtsvollzieher holt bei dem insolvenzgericht Weisung ein, an wen er die schlüs-
sel der versiegelten räume und behältnisse auszuhändigen hat.

(2) beauftragt der insolvenzverwalter den gerichtsvollzieher mit der siegelung einer insol-
venzmasse (vgl. § 150 der insolvenzordnung), so finden die §§ 217 bis 222 entsprechende 
Anwendung, soweit das insolvenzgericht nichts Abweichendes bestimmt hat. statt der im 
§ 218 Abs. 1 bezeichneten personen ist der gemeinschuldner zuzuziehen; der insolvenz-
verwalter ist nur dann zuzuziehen, wenn er es verlangt. die schlüssel zu den versiegelten 
räumen und behältnissen sind dem insolvenzverwalter auszuhändigen. eine Ausfertigung 
des protokolls ist dem insolvenzverwalter zu übermitteln.
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VIERTER ABSCHNITT

Entsiegelung

§ 224

(1) Auf Anordnung des gerichts oder im Auftrag des insolvenzverwalters nimmt der ge-
richtsvollzieher die siegel ab. vorher untersucht er, ob alle im protokoll angegebenen siegel 
(§ 222 Abs. 1 nr. 6) noch vorhanden und unverletzt sind.

(2) über die entsiegelung ist ein protokoll aufzunehmen. in diesem ist der befund der siegel 
und der versiegelten sachen zu vermerken. eine Ausfertigung des protokolls ist unverzüg-
lich dem Auftraggeber zu übermitteln.

Fünfter Teil

Beurkundung der Bekanntmachung einer Willenserklärung und 
des tatsächlichen Angebots einer Leistung

§ 225

Allgemeines

(1) der gerichtsvollzieher ist zuständig, empfangsbedürftige Willenserklärungen unter Ab-
wesenden auf Antrag eines beteiligten bekanntzumachen und ein mit der bekanntmachung 
etwa verbundenes tatsächliches Leistungsanerbieten im namen des schuldners zu beur-
kunden (§ 132 des bürgerlichen gesetzbuchs, Art. 45 Abs. 1 nr. 6 des hessischen gesetzes 
über die freiwillige gerichtsbarkeit).

dies ist für den schuldner besonders von bedeutung, um nachweisen zu können, dass 
der gläubiger mit der Annahme der Leistung im verzug ist (vgl. §§ 300 bis 304, 372 ff. des 
bürgerlichen gesetzbuchs, §§ 726, 756, 765 der zivilprozessordnung). der gläubiger kommt 
in verzug, wenn er die ihm angebotene Leistung nicht annimmt. die Leistung muss dem 
gläubiger so, wie sie nach umfang, ort und zeit zu bewirken ist, in natur angeboten werden. 
unter den voraussetzungen des § 295 des bürgerlichen gesetzbuchs genügt ein wörtliches 
Angebot.

(2) Auch wenn mit dem tatsächlichen Leistungsanerbieten ausnahmsweise eine Willenser-
klärung (übereignungsangebot) nicht verbunden ist, ist der gerichtsvollzieher zur beurkun-
dung zuständig.

§ 226 

Zuständigkeit nur bei Abgabe von Erklärungen unter Abwesenden

da sich Art. 45 Abs. 1 nr. 6 des hessischen gesetzes über die freiwillige gerichtsbarkeit nur 
auf die bekanntmachung empfangsbedürftiger Willenserklärungen und tatsächliche Leis-
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tungsanerbieten unter Abwesenden bezieht, ist der gerichtsvollzieher nicht zuständig, wenn 
der schuldner oder sein vertreter die erklärungen persönlich dem anwesenden gläubiger 
gegenüber abgibt.

§ 227

Angebot der Leistung durch den Gerichtsvollzieher

(1) der gerichtsvollzieher bietet an stelle seines Auftraggebers und nach dessen Weisun-
gen die Leistung selbst an.

(2) nimmt der gläubiger die Leistung so, wie sie angeboten ist, an, so händigt der gerichts-
vollzieher sie ihm gegen empfangsbescheinigung aus. nimmt der gläubiger die Leistung 
nicht an oder unterlässt er es, die etwa verlangte gegenleistung anzubieten oder wird er 
nicht angetroffen, so stellt der gerichtsvollzieher diese tatsache im protokoll fest.

§ 228

Protokoll

(1) das protokoll muss enthalten:

1. die namen des Auftraggebers und desjenigen, dem die Leistung angeboten werden soll;

2. die genaue bezeichnung der angebotenen Leistung und der etwa verlangten gegenleis-
tung;

3. die Angaben über den ort, die zeit sowie die Art und Weise des Angebots;

4. die erklärungen des gerichtsvollziehers und die Antwort des gläubigers (z. b. die bean-
standung von mängeln der Leistung) sowie die gegenerklärung hierauf;

5. die feststellung, dass der gläubiger nicht angetroffen worden ist. in diesem fall ist, 
wenn der schuldner die Leistung vor dem Angebot angekündigt hatte, auf die Ankündi-
gung und die sie beweisenden urkunden bezug zu nehmen.

(2) eine Ausfertigung des protokolls ist dem Auftraggeber zu übermitteln.

II.

1. der runderlass vom 24. februar 2010 (Jmbl. s. 88) wird aufgehoben.

2. dieser runderlass tritt am 1. september 2013 in Kraft.
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B E K A N N T M A C H u N G E N

Widerruf der Genehmigung zur Verwendung eines Gerichtskostenstemplers. Bek. d. 
HMdJIE v. 20.12.2012 (5250/1 - Z/C3 - 2012/12445 – Z/C) – JMBl. S. 577 –

die genehmigung zur verwendung des auf die Allgemeine privatkundenbank (rechtsnachfol-
ger santander consumer bank) zugelassenen gerichtskostenstemplers mit der nummer 379  
wurde widerrufen.

Alle Abdrucke des vorgenannten gerichtskostenstemplers, die nach dem 15. november 
2012 gefertigt wurden, sind ungültig.

Anhaltspunkte für eine missbräuchliche verwendung des genannten gerichtskostenstemp-
lers sind dem niedersächsischen Justizministeriums, Am Waterlooplatz 1, 30169 hannover 
zum Aktenzeichen 5250 i – 104.97 unmittelbar mitzuteilen.

R u N D V E R F Ü G u N G E N  D E S  P R Ä S I D E N T E N 
D E S  O B E R L A N D E S G E R I C H T S  F R A N K F u R T  A M  M A I N

Verlust eines Dienstsiegels. RdVfg. d. Präs. d. OLG vom 10.07.2013 (5413 E - II/2 - 
917/13) – JMBl. S. 577 –

das dienstsiegel (farbdruckstempel) mit der umschrift „Landgericht frankfurt (main)“ mit 
dem Landeswappen und der Kennziffer 186 ist in verlust geraten und wird mit Wirkung vom 
13.03.2013 für ungültig erklärt. 

M I T T E I L u N G E N  D E S  P R Ä S I D E N T E N 
D E S  O B E R L A N D E S G E R I C H T S  F R A N K F u R T  A M  M A I N

Veröffentlichung der Anerkennung von Gütestellen im Sinne des § 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO

frau regina manz in Albsach-hähnlein wurde mit bescheid vom 25.06.2013 – Az: 318 e -i/3 
- 2543/12 – als gütestelle im sinne des § 794 Abs. 1 nr. 1 zpo anerkannt.
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V E R Ö F F E N T L I C H u N G E N  D E R  R E C H T S A N W A LT S - 
u N D  N O TA R K A M M E R N  S O W I E  D E S  V E R S O R G u N G S W E R K S 
D E R  R E C H T S A N W Ä LT E  I M  L A N D E  H E S S E N

Übersicht über den Geschäftsanfall bei den hessischen Notarinnen und Notaren im 
Jahr 2012

I. Gesamtzahl der Notarinnen und Notare in Hessen am 31. Dezember 1115

II. Anzahl der Notarinnen und Notare am 31. Dezember 
im Bezirk des Landgerichts
1. darmstadt 240
2. frankfurt am main 391
3. fulda 41
4. gießen 81
5. hanau 45
6. Kassel 108
7. Limburg a. d. Lahn 66
8. marburg 40
9. Wiesbaden 103

III. Gesamtzahl aller urkundsgeschäfte 553336 
der hessischen Notarinnen und Notare im Jahr

IV. Von den urkundsgeschäften entfielen durchschnittlich 
auf eine Notarin oder einen Notar

a) in hessen 496

b) im bezirk des Landgerichts

1. darmstadt 563

2. frankfurt am main 474

3. fulda 481

4. gießen 449

5. hanau 548

6. Kassel 460

7. Limburg a. d. Lahn 486

8. marburg 502

9. Wiesbaden 489
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P E R S O N A L N A C H R I C H T E N

B E R I C H T I G u N G E N

Berichtigung zum JMBl. 07/2013 S. 331

hier muss es richtig lauten:

Landgerichte

ernannt wurde:

zum vorsitzenden richter
am Landgericht : richter am Landgericht thomas hanke in darmstadt.

P E R S O N A L N A C H R I C H T E N

die personalnachrichten enthalten nur solche personalveränderungen, mit deren veröffent-
lichung sich die oder der bedienstete einverstanden erklärt hat.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

ernannt wurden:

zum vorsitzenden richter
am oberlandesgericht : richter am oberlandesgericht hartmut becker;

zum richter
am oberlandesgericht : richter am Landgericht dr. mathias Kochendörfer.

Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main

ernannt wurde:

zur oberstaatsanwältin bei
einer staatsanwaltschaft bei
einem oberlandesgericht : staatsanwältin dr. felicitas Walk.

Amtsgerichte

Ausgeschieden:

ruhestand:
richter am Amtsgericht Wolfgang gersitz in hanau.
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Verwaltungsgerichte

ernannt wurden:

zur Amtsinspektorin : hauptsekretärin christine Langschied in Wiesbaden;

zum ersten Justiz-
hauptwachtmeister
(A6 bbesg) : erster Justizhauptwachtmeister frank grundel in Wiesbaden.

Hessischer Anwaltsgerichtshof

herr rechtsanwalt dr. daniel röder wurde – unter berufung in ein ehrenamtliches richter-
verhältnis – zum ehrenamtlichen richter beim dem hessischen Anwaltsgerichtshof für die 
zeit vom 1. Juli 2013 bis zum 30. Juni 2018 ernannt. 

Notarinnen und Notare

zum notar wurde bestellt:

rechtsanwalt frank müller mit dem Amtssitz in frankfurt am main.

Ausgeschieden sind:

Auf eigenen Antrag:
notar hans-heino borchert, hainburg, mit dem Ablauf des 31.07.2013.

Aufgrund des erreichens der Altersgrenze:

notar heinz-harald Kögel, Wetter (hessen), mit Ablauf des 30.06.2013, 
notar dr. Lutz trautmann, Wiesbaden, mit Ablauf des 31.07.2013, 
notar hartmut Kirschstein-freund, gießen, mit Ablauf des 31.08.2013, 
notar rainer börner, Wiesbaden, mit Ablauf des 31.07.2013.
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S T E L L E N A u S S C H R E I B u N G E N

Nachrichtlich wird darauf hingewiesen:

bei dem staatsgerichtshof des Landes hessen ist zum 1. oktober 2013 im rahmen einer 
Abordnung von bis zu zwei Jahre eine stelle als wissenschaftliche mitarbeiterin bzw. wissen-
schaftlicher mitarbeiter zu besetzen.

es handelt sich um eine stelle der besoldungsgruppe A 15 bbesg (regierungsdirektorin/
regierungsdirektor), die auch mit richterinnen und richtern sowie staatsanwältinnen oder 
staatsanwälten der besoldungsgruppe r 1 oder r 2 besetzt werden kann.

bewerbungen sind auf dem dienstweg binnen zwei Wochen an das hessische ministerium 
der Justiz, für integration und europa zurichten.

es wird bewerbungen entgegengesehen um die stellen für:

Ordentliche Gerichtsbarkeit

1. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter

am oberlandesgericht frankfurt am main (r 3).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

Zusatz zu Ziffer 2.3.2. Ausgeprägte Fachkompetenz

– erfahrung in familiensachen.

2. eine richterin oder einen richter

am oberlandesgericht frankfurt am main (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

3. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter

am Landgericht frankfurt am main (r 2), 
die oder der mit teilzeit zur hälfte des regelmäßigen dienstes tätig ist.

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.
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4. eine richterin am Amtsgericht – als die ständige vertreterin – oder einen richter am 
Amtsgericht – als der ständige vertreter – der direktorin oder des direktors

des Amtsgerichts marburg (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.5) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

Verwaltungsgerichtsbarkeit

5. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter

am verwaltungsgericht frankfurt am main (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni  
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.

bewerbungen von frauen sind besonders erwünscht.

Aufgrund des frauenförderplans besteht eine verpflichtung zur erhöhung des frauenanteils.

schwerbehinderte richterinnen und richter, beamtinnen und beamte sowie Angestellte 
werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

bewerbungen zu 1., 2., 3., 4. und 5. sind binnen drei Wochen auf dem dienstweg an das 
hessische ministerium der Justiz, für integration und europa in Wiesbaden zu richten.

Eine Beschränkung des Auswahlverfahrens zu Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 und Nr. 5 auf 
eventuelle Versetzungsbewerberinnen und -bewerber bleibt ebenso vorbehalten wie 
eine an Verwaltungsbelangen orientierte Ermessensentscheidung zwischen mehreren 
Versetzungsbewerberinnen und -bewerbern.
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R u N d E R L A S S E

Nr. 14 Gewährung von Vorschüssen in besonderen Fällen. RdErl. d. HMdJIE v. 17. 07. 
2013 (2105 - Z/C2 - 2013/2228 - Z/A2) – JMBl. S. 585 – – Gült.-Verz. Nr. 3230 –

Aufgrund der nr. 5 der vorschussrichtlinien vom 23. november 2012 (stAnz. s. 1343) wird 
bestimmt:

§ 1

(1) den Leiterinnen und Leitern der beschäftigungsbehörden wird vorbehaltlich des Abs. 2 
für ihren jeweiligen zuständigkeitsbereich die befugnis übertragen, über die gewährung von 
vorschüssen in besonderen fällen zu entscheiden.
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(2) der präsidentin oder dem präsidenten des hessischen verwaltungsgerichtshofs, des 
hessischen Landesarbeitsgerichts und des hessischen Landessozialgerichts wird für ihren 
geschäftsbereich die in Abs. 1 bezeichnete befugnis übertragen. 

§ 2

dieser runderlass tritt am tage nach der veröffentlichung in Kraft.

Nr. 15 Bestimmungen über die Einziehung von Kosten sowie von Geld beträgen nach  
§ 1 Abs. 1 der Einforderungs- und Beitreibungsanordnung im Bereich der Justizverwal-
tung (Kosteneinziehungs bestimmungen – KEBest –). RdErl. d. HMdJIE v. 22. 07. 2013 
(5230 - Z/C3 - 2010/11235 - Z/C) – JMBl. S. 586 – – Gült.-Verz. Nr. 4300 –

I n h a l t

Erster Teil

Einziehung von zum Soll gestellten Kosten

nr. 1 sollstellung

nr. 2 einforderung

nr. 3 stundung

nr. 4  mahnung

Zweiter Teil

Beitreibung von Kostenforderungen

nr. 5 Allgemeines

nr. 6 zwangsvollstreckung in körperliche sachen

nr. 7 zwangsvollstreckung in forderungen und andere vermögensrechte

nr. 8 zwangsvollstreckung in das unbewegliche vermögen

nr. 9 geltendmachung von Kostenforderungen in insolvenzverfahren

nr. 10 einstellung der zwangsvollstreckung

nr. 11 Amtshilfe der Kassen bei der Kosteneinziehung
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dritter Teil

Einziehung von nicht zum Soll gestellten Kosten und Anforderung von Geldbeträgen 
nach § 1 Abs. 1 der Einforderungs- und Beitreibungsanordnung

nr. 12 Kosten ohne sollstellung

nr. 13 geldbeträge nach der einforderungs- und beitreibungsanordnung

Vierter Teil

Niederschlagung, Löschung, Auszahlung

nr. 14 niederschlagung

nr. 15 Löschung des Kostensolls

nr. 16 Auszahlung

Fünfter Teil

Behandlung sonstiger einzuziehender Beträge

nr. 17 Ansprüche nach § 1 Abs. 1 nr. 4a, 6, 7 und 10 der Justizbeitreibungsordnung

nr. 18 geldbußen nach §§ 24 und 24a sowie verfahrenskosten nach § 25a des 
straßenverkehrsgesetzes

Sechter Teil

Schlussbestimmungen

nr. 19 in-Kraft-treten

Erster Teil

einziehung von zum soll gestellten Kosten

1 Sollstellung

fällige gerichtskosten werden von den jeweiligen behörden über das Kosteneinzie-
hungsverfahren JuKos eingefordert. das verfahren ist in der dienstanweisung JuKos 
verbindlich geregelt.
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2 Einforderung

2.1 hat der Kostenschuldner ein elektronisches gerichts- und verwaltungspostfach oder 
ein de-mail-postfach, wird die Kostenrechnung vom rechenzentrum elektronisch an 
ihn übersendet. ist dies nicht der fall, dann wird die Kostenrechnung vom rechenzen-
trum formlos übersendet.

2.2 der fälligkeitstag bestimmt sich nach dem tag der Absendung der Kos ten rechnung 
und nach der zahlungsfrist. die zahlungsfrist beträgt regel mäßig zwei Wochen. sie 
kann im einzelfall bis auf drei tage herabgesetzt werden. ergeht die zahlungsauffor-
derung in das Ausland, so ist in der regel eine zah lungsfrist von einem monat zu 
setzen. ist es zur sicherung des Kosten anspruchs erforderlich, kann die vollstreckung 
ausnahmsweise gleich zeitig mit der übermittlung der Kostenrechnung beginnen.

2.3 Wen die gerichtskasse in Anspruch zu nehmen hat, bestimmt die Kos tenbeamtin oder 
der Kostenbeamte der jeweiligen behörde bei der erfassung im system JuKos. ist 
der betrag nach einer mithaftanfrage der gerichts kasse von einer oder einem mithaf-
tenden zahlungspflichtigen ein zuziehen, ist er gegen diese oder diesen gesondert zum 
soll zu stellen.

2.4 ist jemand nach Kostenrecht verpflichtet, wegen der Kostenschuld die zwangs voll-
streckung in ein bestimmtes vermögen zu dulden (duldungs pflichtiger), werden die Kos-
ten durch die Kostenbeamtin oder den Kos ten beamten angefordert. An die stelle der 
zahlungs aufforderung und der frist setzung für die zahlung tritt die Auf for derung, we-
gen der in der Kos ten rechnung angegebenen Kostenschuld die zwangs vollstreckung 
in das näher zu bezeichnende vermögen zu dulden. sind duldungs pflichtige zu gleich 
zahlungspflichtig, so sind sie zur zahlung und zur dul dung aufzu fordern.

3 Stundung

3.1 Kostenforderungen dürfen nur gestundet werden, wenn die Kosten schuld nerin oder 
der Kostenschuldner nicht in der Lage ist, die ganze schuld sofort zu tilgen und eine 
zwangs vollstreckung eine besondere härte bedeuten würde oder wenn ein sicherer 
Anhalt dafür besteht, dass eine sofortige zwangs vollstreckung erfolglos wäre, bei 
gewäh rung einer frist oder der bewilligung von teilzahlungen der geschuldete betrag 
aber voraussichtlich entrichtet werden würde. die stundung kann in geeigneten fällen 
davon abhängig gemacht werden, dass die oder der zahlungs pflichtige ihre oder seine 
steuerverhältnisse offen legt oder sich schriftlich damit einverstanden erklärt, dass das 
finanzamt aus ihrer oder seinen steuerakten Auskunft erteilt.

3.2 bei Kostenschuldnerinnen oder Kostenschuldnern, die unter bewährungs aufsicht ste-
hen oder die zu freiheitsentzug ohne Aussetzung zur bewährung verurteilt sind, hat 
die staatsanwaltschaft die gerichtskasse zu informieren und ihr gegebenenfalls die 
bewährungshelferin oder den bewährungshelfer bekannt zu geben, damit zunächst 
von einziehungsmaßnahmen abgesehen werden kann. die gerichtskasse hat – ge-
gebenenfalls über die bewährungs hilfe – auf die Abgabe eines stundungsgesuches 
hinzuwirken. Auf die zusatzbestimmungen zu § 4 der Kostenverfügung (Jmbl. 2002  
s. 353) wird verwiesen. nr. 3.3 satz 2 und nr. 7.2 bleiben unberührt.
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3.3 stundungszinsen werden nicht erhoben. ob im einzelfall sicherheiten (z. b. die Abtre-
tung des pfändbaren teils des Arbeitseinkommens) zu verlangen sind oder ob recht-
zeitig eine sicherungs pfändung, etwa wegen drohenden zugriffs dritter, auszubringen 
ist, entscheidet die gerichtskasse.

3.4 über stundungsgesuche entscheidet die Kassenleiterin oder der Kassen leiter. sie oder 
er kann die befugnis zur stundung bis zum betrag von 5000 euro auf die sachbe-
reichsleiterin oder den sachbereichsleiter und bis zum betrag von 1000 euro und für 
die dauer bis zu zwei Jahren auf die sach bearbeiterin oder den sachbearbeiter über-
tragen. in zweifelsfällen ist die entscheidung der behördenleitung einzuholen. bei der 
bewilligung von teil zahlungen wird der Kostenschuldnerin oder dem Kostenschuldner 
durch den stundungs bescheid des systems JuKos mitgeteilt, dass im falle unpünkt-
licher zahlung die zahlungserleichterung als aufgehoben gilt und die bei treibung der 
gesamten schuld erfolgt.

3.5 in geeigneten fällen, insbesondere bei stundungen über zwei Jahre hinaus, hat die 
gerichtskasse durch die Kostenbeamtin oder den Kostenbeamten die mithaftverhält-
nisse feststellen zu lassen. die mithaftenden zahlungspflich tigen sind in diesen fällen 
unter übermittlung einer nicht mit der zahlungs aufforderung versehenen Kostenrech-
nung vor der entscheidung über das stundungsgesuch zu hören oder von einer ohne 
ihre Anhörung bewilligten stundung alsbald zu benachrichtigen.

3.6 die rechtzeitige zahlung der gestundeten beträge wird durch das system JuKos 
überwacht.

4 Mahnung

4.1 die mahnung der säumigen zahlungspflichtigen erfolgt automatisiert durch das sys-
tem JuKos.

4.2 zahlt eine behörde oder eine Körperschaft des öffentlichen rechts eine Kostenschuld 
auf die zahlungsaufforderung hin nicht und führt die mahnung nicht zum erfolg, ist die 
regelung der Angelegenheit durch die behör denleitung über die zuständige Aufsichts-
behörde herbeizuführen.

Zweiter Teil

beitreibung von Kostenforderungen

5 Allgemeines

5.1 Kostenforderungen sind alsbald nach Ablauf der in der zahlungsaufforderung oder in 
der mahnung gesetzten zahlungsfrist beizutreiben.

5.2 Anzuwenden sind die vollstreckungsmaßnahmen, die nach Lage des falles am 
schnellsten und am sichersten zum ziele führen; dabei soll auf die persönlichen 
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und wirtschaftlichen verhältnisse der zahlungspflichtigen und ihrer familien rück-
sicht genommen werden. Anträge auf zwangs verstei gerung oder zwangsverwaltung 
(nr. 8) und auf eröffnung des insolvenzverfahrens (nr. 9) dürfen nur gestellt werden, 
wenn alle anderen voll streckungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind und die von der 
vollstreckungs maßnahme ausgehende beeinträchtigung in einem angemessenen ver-
hältnis zur höhe der Kostenforderung steht.

5.3 die gerichtskasse kann rechtsgeschäftliche sicherungen für die von ihr einzuziehen-
den forderungen vereinbaren. zur verfügung über eine erlangte sicherheit ist sie be-
fugt, soweit sie im rahmen ihrer Aufgaben als vollstreckungsbehörde (z. b. bei Auf-
hebung von vollstreckungsmaßnahmen) liegt, es zur befriedigung aus der sicherheit 
erforderlich ist (z. b. zur Kün digung und zur pfandverwertung) und die verfügung der 
erfüllung rechtlich begründeter Ansprüche dient. Andere verfügungen über die sicher-
heit (z. b. Löschungsbewilligung, verzicht auf die sicherheit an anderen fällen, zu-
stimmung von rangänderungen, pfandfreie Abschreibung von trennstücken usw.) 
bleiben der behördenleitung vorbehalten. bei der einziehung von forderungen ist die 
gerichtskasse – soweit nichts anderes bestimmt ist – auch zur Annahme an erfüllungs 
statt oder erfüllungshalber (§ 364 bgb) und zur genehmigung einer schuldübernah-
me (§§ 414 ff. bgb) ermächtigt. hinsichtlich der der gerichtskasse nach satz 2 und 4 
zuste henden befugnisse bedarf es zur vornahme der in satz 3 genannten rechtsge-
schäfte der einwilligung der behördenleitung. dasselbe gilt für den Abschluss eines 
vergleiches (vgl. nr. 2 zu § 58 Lho).

5.4 bezüglich der Abgabe von erklärungen in verbraucherinsolvenzverfahren wird auf § 8  
der Anord nung über die vertretung des Landes hessen im geschäftsbereich des mi-
nisteriums der Justiz, für integration und europa vom 20. märz 2012 (stAnz. s. 411) 
hingewiesen.

5.5 ist die zwangsvollstreckung in ein vermögen nach den anzuwendenden vor schriften 
der zivilprozessordnung (zpo) nur zulässig, nachdem dritte zur dul dung der vollstre-
ckung verurteilt worden sind, und können diese nach Kostenrecht als duldungspflich-
tige in Anspruch genommen werden, so ist nach nr. 2.4 zu verfahren.

5.6 bei den im verwaltungszwangsverfahren nach den vorschriften der zpo statt findenden 
zustellungen von Amts wegen werden die tätigkeiten der urkunds beamtin oder des 
urkundsbeamten der geschäftsstelle von Kassen bediensteten wahrgenommen.

5.7 für die einziehung von Kostenforderungen im Ausland und für die ein ziehung aus-
ländischer Kostenforderungen gelten die vorschriften der rechts hilfe verordnung für 
zivilsachen.

6. Zwangsvollstreckung in körperliche Sachen

6.1 bei Kostenforderungen bis einschließlich 100 euro ist mit der vornahme der zwangs-
vollstreckung in körperliche sachen eine vollziehungsbeamtin oder ein vollziehungsbe-
amter zu beauftragen. der vollstreckungsauftrag wird durch eine schriftliche verfügung 
erteilt (§ 6 Abs. 3 satz 2 Jbeitro).
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6.2 bei Kostenforderungen von mehr als 100 euro ist von der gerichtskasse die zuständi-
ge gerichtsvollzieherin oder der zuständige gerichtsvollzieher mit der einholung einer 
vermögensauskunft (§§ 802a Abs. 2 nr. 2, 802c zpo) und ggfs. mit der vollstreckung 
zu beauftragen. die zusammenrechnung mehrerer Kostenforderungen ist zulässig.

6.3 in den vollstreckungsauftrag sind die Kostenschuld und als nebenkosten die durch 
ein ziehungsmaßnahmen veranlassten Kosten aufzunehmen.

6.4 die gerichtskasse überwacht die fristgemäße erledigung der vollstreckungsaufträge 
und überprüft die ihr zurückgegebenen vollstreckungsaufträge auf die richtige Ausfüh-
rung.

6.5 die Ausführung und Abrechnung der vollstreckungsaufträge richtet sich für die vollzie-
hungsbeamtinnen und vollziehungsbeamten nach der dienstordnung für vollziehungs-
beamtinnen und vollziehungsbeamten der Justiz (Jvdo) sowie für die gerichtsvollzie-
herinnen und gerichtsvollzieher nach der gerichtsvollzieherordnung (gvo) und deren 
ergänzungsbestimmungen.

7 Zwangsvollstreckung in Forderungen und andere Vermögensrechte

7.1 der pfändungsbeschluss muss die Aufforderung zur Abgabe der in § 840 Abs. 1 zpo 
genannten erklärungen enthalten. der für die drittschuldnerin oder den drittschuldner 
bestimmten Ausfertigung des pfändungsbeschlusses sind ein freiumschlag und eine 
vorbereitete erklärung nach § 840 zpo beizufügen.

7.2 Werden gerichtskosten von in hessen inhaftierten gefangenen geschuldet, für die ei-
gengeld verwahrt wird, so hat die gerichtskasse ihre befriedigung durch Aufrechnung 
gegen über dem Anspruch der oder des gefangenen auf rückzahlung des in verwah-
rung genommenen geldbetrages nach §§ 387 ff. bgb herbei zu führen, soweit nicht  
§ 51 Abs. 4 satz 2 des strafvollzugsgesetzes entgegen steht. die Aufrechnung wird in 
der regel auf ersuchen der gerichts kasse durch die vollzugsanstalt erklärt.

7.2.1 bei der Aufrechnung ist wie folgt zu verfahren:

7.2.1.1 die gerichtskasse als vollstreckungsbehörde ermächtigt die Leiterin oder den 
Leiter des zuständigen verwaltungs-competence-centers (vcc), in ihrem  
namen gegenüber der oder dem gefangenen oder der Arrestantin oder dem 
Arrestanten die Aufrechnung zu erklären. sofern die Kosten schuld nicht als-
bald in voller höhe gedeckt werden kann, ist die Aufrechnung bei vorliegen der 
voraussetzungen bis zum einzug der gesamten Kostenschuld jeweils erneut 
zu erklären, ohne dass es hierzu einer zusätzlichen ermächtigung durch die 
gerichtskasse bedarf.

7.2.1.2 bei der verlegung von gefangenen gilt die ermächtigung nach nr. 7.2.1.1 auch 
für die Leitung des dann zuständigen vcc. die unterlagen sind dem dann 
zuständigen vcc zuzuleiten; die gerichtskasse ist von der verlegung zu unter-
richten.

7.2.1.3 die gerichtskasse unterrichtet die Leiterin oder den Leiter des zuständigen 
vcc, wenn sich die höhe der Kostenschuld ändert.
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7.2.1.4 Anträge auf erlass der Kostenschuld, gewährung von stundung oder von 
raten zahlungen, die über die Justizvollzugsanstalt oder dem vcc vorgelegt 
wer den, sind der gerichtskasse unverzüglich zur entscheidung zuzuleiten. 
im Allgemeinen ist die erklärung der Aufrechnung bis zur entscheidung der 
gerichts kasse über den Antrag zurückzustellen. in zweifelsfällen ist die ver-
fahrensweise mit der gerichts kasse abzustimmen. dies kann z. b. angebracht 
sein, wenn ein stun dungs antrag hin sichtlich derselben forderung bereits ab-
gelehnt ist und andere Antragsgründe nicht ersichtlich sind.

7.2.1.5 unabhängig von den vorstehenden regelungen kann die gerichtskasse auch 
wei terhin unmittelbar die Aufrech nung erklären.

7.2.1.6. Auf den für die Aufrechnungserklärung vorgesehenen amtlichen vordruck  
JK 79 wird hingewiesen.

eigengeld von untersuchungs gefangenen ist in höhe von 20 vom hundert des für hes-
sen festgesetzten sozialhilferegelsatzes für Allein stehende, aufgerundet auf volle euro, 
nicht in Anspruch zu nehmen. bei an deren von einer vollzugsanstalt in verwahrung 
genommenen ver mögens stücken, die pfändbar sind, ist der Anspruch der oder des 
gefan genen auf herausgabe zu pfänden. der oder dem gefangenen sind sachen bis 
zum Werte von 400 euro im zeitpunkt der pfändung zu belassen.

8 Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen

8.1 zur stellung eines Antrages auf zwangsversteigerung oder zwangsver waltung ist die 
einwilligung der Leitung der behörde, der die gerichtskasse angehört, erforderlich.

8.2 für die zwangsvollstreckung durch eintragung einer sicherungshypothek sind zur er-
zielung des gesetzlichen mindestbetrages die hinzurechnung der Kos ten des beitrei-
bungsverfahrens sowie eine zusammenrechnung meh rerer Kostenforderungen, auch 
aus verschiedenen rechtssachen, zulässig. für mehrere Kostenforderungen verschie-
dener hes sischer gerichtskassen ist, wenn die Kostenschuldnerin oder der Kosten-
schuldner ihren oder seinen Wohn sitz in hessen hat, der eintragungsantrag von der für 
den Wohnort zustän digen gerichtskasse zu stellen.

8.3  Kann eine gerichtskasse die eintragung einer sicherungshypothek nicht er wir ken, 
weil ihre forderung nicht hoch genug ist, so hat sie, wenn die Kostenschuldnerin oder 
der Kosten schuldner ihren oder seinen Wohnsitz in hessen hat, die für den Wohnort 
zuständige gerichtskasse zu benach rich tigen, damit diese gegebenenfalls für meh-
rere Kostenforderungen die eintragung einer sicherungshypothek herbeiführen kann. 
Wenn die für den Wohnort zustän dige gerichtskasse die eintragung einer sicherungs-
hypothek für Kosten for derungen anderer gerichtskassen erwirkt hat, übernimmt sie 
deren Kosten for derungen. die beteiligten gerichtskassen sind von der übernahme 
unter mitteilung des Kassenzeichens zu benachrichtigen.

8.4 Wird die einer sicherungshypothek zugrunde liegende forderung getilgt, ist unaufge-
fordert eine Löschungsbewilligung zu erteilen und das grundbuch amt durch übersen-
dung einer durchschrift zu benachrichtigen.
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9 Geltendmachung von Kostenforderungen in Insolvenzverfahren

9.1 zur stellung eines Antrages auf einleitung eines insolvenzverfahrens wegen einer Kos-
tenforderung ist die einwilligung der Leitung der behörde, der die gerichtskasse ange-
hört, erforderlich.

9.2 ist ein insolvenzverfahren über das vermögen oder den nachlass einer Kostenschuld-
nerin oder eines Kostenschuldners eröffnet, ein Aufgebot der nachlassgläubigerinnen 
und nachlassgläubiger erlassen oder sonst ein ver fahren zur befriedigung der gemein-
samen gläubigerinnen und gläubiger eingeleitet worden, so hat die gerichtskasse ihre 
forderung innerhalb der vorgeschriebenen frist anzumelden.

10 Einstellung der Zwangsvollstreckung

10.1 erheben die schuldnerin oder der schuldner oder dritte einwendungen gegen die 
Kosten forderung oder gegen die Art und Weise der zwangs vollstreckung oder wird ein 
gesuch auf Kostenerlass eingereicht, kann die gerichtskasse die Aufhebung, einstel-
lung oder beschrän kung von vollstre ckungsmaßnahmen anordnen.

10.2 es entscheidet

10.2.1 die Kassenleiterin oder der Kassenleiter
in verfahren, die die vollstreckung in das unbewegliche vermögen oder die 
geltend machung von forderungen in insolvenzverfahren betreffen, sowie bei 
gesuchen auf Kosten erlass.

10.2.2 die sachbereichsleiterin oder der sachbereichsleiter
in verfahren, die die vollstreckung in körperliche sachen, die Abgabe der ver-
mögensauskunft (§ 802c zpo) sowie die vollstreckung in forderungen und 
andere vermögensrechte betreffen.

10.3 von den getroffenen Anordnungen sind die Kostenschuldnerin oder der Kostenschuld-
ner und die sonstigen beteiligten zu unterrichten.

11 Amtshilfe der Kassen bei der Kosteneinziehung

11.1 bei der beitreibung von Kostenforderungen leisten die vollstreckungs behörden einan-
der Amtshilfe (§ 2 Abs. 4 Jbeitro). vollstreckungsbehörden sind die gerichtskassen 
der Länder, die anstelle der gerichtskassen als vollstreckungsbehörden bestimmten 
stellen und die in § 2 Abs. 2 Jbeitro auf geführten behörden.

11.2 die gerichtskasse kann eine andere vollstreckungsbehörde ersuchen, ihre vertretung 
bei maßnahmen zur einziehung oder sicherstellung von Kosten forderungen zu über-
nehmen. erledigt sich ein Amtshilfeersuchen ganz oder teilweise, so ist die ersuchte 
voll streckungsbehörde unverzüglich zu benach richtigen.

11.3 Wird abweichend von der in § 2 Abs. 3 satz 2 Jbeitro getroffenen regelung die ge-
richtskasse um Amtshilfe ersucht, erteilt sie den vollstreckungsauftrag, der auf dem 
ersuchen anzubringen ist. die erteilung des Auftrages wird durch erfassung in Listen 
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oder anhand einer Ablichtung des ersuchens mit dem voll streckungsauftrag registriert. 
nach erledigung wird der vollstreckungsauftrag unmittelbar an die ersuchende voll-
streckungsbehörde zurück gegeben; eine über die vollstreckungs handlung aufgenom-
mene niederschrift ist beizufügen. die einziehung der entstandenen Kosten des bei-
treibungsverfahrens obliegt in solchen fällen der ersuchenden vollstreckungsbehörde. 

11.4 Anträge auf stundung sind der ersuchenden vollstreckungsbehörde zuzu leiten. ent-
scheidungen über stundungsgesuche können in einzelfällen auch von der ersuchten 
gerichtskasse getroffen werden. sie hat ihre ent scheidung der ersuchenden vollstre-
ckungsbehörde mitzuteilen.

dritter Teil

einziehung von nicht zum soll gestellten Kosten und Anforderung von geldbeträgen 
nach § 1 Abs. 1 der einforderungs- und beitreibungsanordnung

12 Kosten ohne Sollstellung

beträge, die nach § 31 der Kostenverfügung mit Kostennachricht angefordert werden, 
werden über das verfahren JuKos eingefordert. hat der empfänger der Kostennach-
richt ein elektronisches gerichts- oder verwaltungspostfach oder ein de-mail-post-
fach, wird die Kostennachricht vom rechenzentrum elektronisch an ihn übersendet. 
ist dies nicht der fall, dann wird die Kostennachricht formlos übersendet. über die 
einzahlung dieser beträge werden systemgesteuert zahlungsmitteilungen  erzeugt, die 
zu den sachakten zu nehmen sind.

13 Geldbeträge nach der Einforderungs- und Beitreibungsanordnung

13.1 geldbeträge nach § 1 Abs. 1 der einforderungs- und beitreibungsanordnung (ebAo) 
werden zusammen mit den Kosten des verfahrens durch die zuständige Justizbehörde 
mit dem system JuKos von dem zahlungs pflichtigen angefordert.

13.2 Wird die verbindung von geldbetrag und Kosten gelöst und die zustän digkeit zur ein-
ziehung der Kosten der gerichtskasse übertragen (§§ 15, 16 ebAo), gelten für die 
einziehung nr. 1 bis 11. die beitreibung der Kosten ist auf ersuchen der strafvollstre-
ckungsbehörde auszusetzen, wenn der oder dem verurteilten zur zahlung einer bei der 
bewilligung bedingter strafaussetzung auferlegten geldbuße stundung bewilligt oder 
sonst zahlungserleichterung gewährt worden ist.

13.3 die beitreibung von geldbeträgen und den zusammen mit ihnen einzu ziehenden Kos-
ten des verfahrens wird von der zuständigen Justizbehörde veranlasst (§ 2 ebAo).

13.4 die Abrechnung der eingezogenen beträge richtet sich nach nr. 6.5.
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Vierter Teil

niederschlagung, Löschung, Auszahlung

14 Niederschlagung

14.1 die gerichtskasse darf Kostenforderungen niederschlagen, wenn

14.1.1 feststeht, dass die einziehung keinen erfolg haben wird,

14.1.2 die Kosten der einziehung außer verhältnis zur höhe des Anspruchs stehen,

14.1.3 die forderung wegen der wirtschaftlichen verhältnisse der schuldnerin oder 
des schuldners oder aus anderen in ihrer oder seiner person liegenden grün-
den nachweislich dauernd oder in absehbarer zeit nicht einziehbar ist.

14.2 über die niederschlagung entscheidet die sachbereichsleiterin oder der sachbe-
reichsleiter, bei beträgen von mehr als 3 000 euro mit einwilligung der Kassenleiterin 
oder des Kassenleiters. die Kassenleiterin oder der Kassenleiter kann die befugnis zur 
nieder schlagung bei beträgen bis zu 500 euro auf sachbearbeiterinnen und sachbe-
arbeiter übertragen. Kleinbeträge werden programmgesteuert niedergeschlagen; einer 
besonderen Anordnung bedarf es nicht.

14.3 vor der niederschlagung hat die gerichtskasse die Kostenbeamtin oder den Kosten-
beamten um Auskunft zu ersuchen, ob die sachakten hinweise auf das vorhandensein 
pfändbarer Ansprüche der oder des zahlungspflichtigen ergeben sowie ob und für 
welche beträge weitere zahlungspflichtige haften.

14.4 von jeder niederschlagung wird bei beträgen ab 50 euro programmgesteuert eine 
nachricht zur sachakte erteilt, die den grund der niederschlagung ausweist.

14.5 die nachträgliche zahlung eines mitgeteilten niedergeschlagenen sollbetrages wird zu 
den sachakten mitgeteilt.

14.6 nach der niederschlagung ist das einziehungsverfahren wieder aufzu nehmen, wenn 
sich eine möglichkeit zur einziehung ergibt. der oder dem zahlungspflichtigen ist die 
nieder schlagung nicht bekannt zu geben.

15 Löschung des Kostensolls

15.1 das Kostensoll darf durch eingabe einer sollminderung nur gelöscht werden, wenn

15.1.1 sich die einziehung der Kostenforderung nach gesetzes- oder verwaltungs-
bestimmungen als unzulässig erweist,

15.1.2 die forderung erlassen ist (§ 117 Lho),

15.1.3 ein zur tilgung der forderung gezahlter betrag nicht in die verfügungsgewalt 
der gerichtskasse gelangt ist, die zahlung jedoch rechtsgültig bewirkt ist oder 
die forderung nach der entscheidung der dafür zuständigen stelle wegen der 
haftung des Landes für Amtspflichtverletzungen von Justiz be diens teten nicht 
einziehbar ist,
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15.1.4 die forderung in anderer Weise als durch zahlung oder Aufrechnung (z.b. 
durch Annahme an erfüllungs statt) getilgt oder wenn sie im vergleichswege 
ermäßigt worden ist,

15.1.5 die sollminderung von der Kostenbeamtin, dem Kostenbeamten oder von der 
Aufsichts behörde veranlasst wird,

15.1.6 eine Kostenforderung nach nr. 8.3 von einer anderen gerichtskasse über-
nommen wurde.

15.2 das soll von Kosten, deren nachforderung wegen Ablaufs der gesetzlich bestimmten 
fristen oder deren einziehung wegen der von der oder dem zahlungspflichtigen erho-
benen einrede der verjährung nicht mehr zulässig ist, darf erst gelöscht werden, wenn 
über die frage der ersatzpflicht ent schieden ist. in der Löschungsverfügung ist zu 
vermerken, mit welchem ergebnis die ersatzpflicht geprüft worden ist.

15.3 der erlass einer Kostenforderung wirkt nur gegenüber der gesuchstellerin oder dem 
ge suchsteller, soweit nicht in der entscheidung etwas anderes bestimmt ist.

15.4 Wird die Löschung von der Kostenbeamtin oder dem Kostenbeamten ver anlasst oder 
sind die Kosten erlassen worden, wird die sollminderung im system JuKos durch die 
sachbearbeiterin oder den sach bearbeiter einge geben. in allen anderen fällen erfolgt 
die eingabe durch die sachbereichs leiterin oder den sach bereichsleiter.

15.5 Kassenanordnungen, die Löschungsverfügungen enthalten, sind auf Anforderung der 
zuständigen bezirksrevisorin oder dem zuständigen bezirksrevisor zur einsicht zuzu-
leiten.

16 Auszahlung

16.1 Kosten werden nur auf Anordnung der zuständigen stelle (Kostenbeamtin, Kosten-
beamter, Aufsichtsbehörde) zurückgezahlt. ist der zurückzuzahlende betrag zum soll 
gestellt, bescheinigt die sachbearbeiterin oder der sach bearbeiter die einzahlung 
nach einsicht in die sofortauskunft des systems JuKos auf der Kassenanordnung 
und verfügt die rückzahlung. die rück zahlung ist im verfahren JuKos zu buchen. 
sind Kosten zurück zu zahlen, die nicht zum soll gestellt sind, soll sich die gerichtskas-
se durch stichproben von der richtigkeit der buchungsangaben anhand der eigenen 
buchungs unterlagen über zeugen.

16.2 die rückzahlung von geldbeträgen im sinne des § 1 Abs. 1 ebAo sowie von in straf-
verfahren sichergestellten oder beschlagnahmten geldbeträgen, die nicht gegen-
ständlich zu ver wahren sind, bedarf der Anordnung der voll streckungsbehörde. die 
Anordnung wird auch dann von der vollstreckungs behörde erlassen, wenn außer dem 
geldbetrag auch Kosten des verfahrens oder der strafvollstreckung zurückzuzahlen 
sind. im übrigen gilt nr. 16.1 ent sprechend.

16.3 die oder der empfangsberechtigte ist von der Anordnung der rückzahlung, gegebe-
nenfalls unter übersendung einer berichtigten Kostenrechnung, zu benach richtigen. 
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einer besonderen benachrichtigung bedarf es nicht, wenn bei der Auszahlung im un-
baren zahlungsverkehr der grund der rückzahlung aus reichend bezeichnet werden 
kann.

16.4 eingezogene beträge, die nicht der Justizverwaltung zustehen (durchlau fen de gelder), 
werden auf grund einer Auszahlungsanordnung der jeweils zuständigen stelle an die 
empfangsberechtigten ausgezahlt.

Fünfter Teil

behandlung sonstiger einzuziehender beträge

17 Ansprüche nach § 1 Abs. 1 Nr. 4a, 6, 7 und 10 JBeitrO

für die einziehung der in § 1 Abs. 1 nr. 4a, 6, 7 und 10 Jbeitro genannten Ansprüche 
gelten nr. 1 bis 16 entsprechend. diese fälle sind im Allge mei nen register (Ar) zu 
erfassen.

18 Geldbußen nach §§ 24 und 24a sowie Verfahrenskosten nach § 25a des Straßen-
verkehrsgesetzes

18.1 nach § 15 Abs. 3 des hessischen verwaltungsvollstreckungsgesetzes werden 
bußgelder nach §§ 24 und 24a sowie verfahrenskosten nach § 25a des straßen-
verkehrsgesetzes unbeschadet der §§ 92 ff. des gesetzes über ordnungswidrigkeiten 
(oWig) von den gerichtskassen nach den vor schriften der Justizbeitreibungsordnung 
vollstreckt. das gleiche gilt für die voll streckung der Kosten des bußgeldverfahrens.

18.2 die gerichtskasse wird als vollstreckungsbehörde nur tätig, wenn sie um die beitrei-
bung der geldbuße, der Kosten des bußgeldverfahrens sowie um die verfahrenskos-
ten ersucht wird. für die zwangsvollstreckung gelten nr. 6, 7, 10, 11.1 entsprechend. 
über gesuche um stundung entscheidet die nach § 93 oWig zuständige stelle; bei 
den gerichtskassen eingehende stundungsgesuche sind ent sprechend weiterzuleiten.

18.3 die gerichtsvollzieherinnen und gerichtsvollzieher und die vollziehungs beam tinnen 
und vollziehungsbeamten der Justiz führen die beigetriebenen beträge unter Angabe 
der geschäftsnummer unmittelbar an die zuständige stelle ab. für die Abwicklung 
und Abrech nung der vollstreckungsaufträge gilt nr. 6 entsprechend, jedoch ist der 
vollstreckungs auftrag unmittelbar an die zuständige stelle zurückzugeben. die Ar-
beitsanweisung für das edv-unter stützte verfahren „vollstreckungsersuchen zur bei-
treibung von geld bußen und Kosten in verkehrsordnungswidrigkeiten“ (hesoWi) ist 
zu beach ten; die dort vorgesehenen vordrucke sind zu verwenden.

18.4 bußgeldbescheide von verwaltungsbehörden anderer Länder wegen ord nungs-
widrigkeiten nach den §§ 24 und 24a des straßenverkehrsgesetzes werden in hessen 
nach § 15 Abs. 3 des hessischen verwaltungs voll streckungsgesetzes von den ge-
richtskassen vollstreckt, wenn die geld buße erkennbar dem betreffenden Land zu-
steht. nr. 6, 11.3 und 11.4 gelten entsprechend.
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Sechster Teil

schlussbestimmungen

19 In-Kraft-Treten

die runderlasse vom 13.3.2007 (Jmbl. s. 313) und 15.2.2012 (Jmbl. s. 101) werden 
aufgehoben.

dieser runderlass tritt am tage nach seiner veröffentlichung in Kraft.

B E K A N N T M A C H u N G E N

Förderrichtlinie zum Landesprogramm „WIR – Wegweisende Integrationsansätze Re-
alisieren“. Bek. d. HMdJIE v. 05. Juli 2013 (58a8300 - 0004/2011/001) – JMBl. S. 598 – 
 – Gült.-Verz. Nr. 340 –

1. Ziel und Gegenstand der Förderung

ziel der förderung ist die umsetzung einer zukunftsorientierten integrationspolitik für 
menschen mit migrationshintergrund als gesamtgesellschaftliche Querschnittsaufgabe 
unter einbeziehung von menschen mit und ohne migrationshintergrund. insbesondere 
sollen eine Willkommenskultur entwickelt und strukturelle veränderungsprozesse an-
gestoßen und umgesetzt werden, um die integrationsbedingungen langfristig zu ver-
bessern.

folgende maßnahmen können gefördert werden:

1.1 Ausstattung mit mitteln zur beschäftigung einer kommunalen Wir-Koordinationskraft 
zur etablierung eines regionalen integrationsmanagements in hessischen Landkreisen, 
kreisfreien städten und sonderstatusstädten,

1.2 modellprojekte sowohl zum Auf- und Ausbau einer hessenweiten Willkommens- und 
Anerkennungskultur als auch zur interkulturellen Öffnung kommunaler regelinstitutio-
nen und -angebote sowie von vereinen und verbänden,

1.3 innovative integrationsprojekte mit neuen Ansätzen zur nachhaltigen verbesserung der 
integrationschancen von menschen mit migrationshintergrund und zur stärkung der 
eigeninitiative,

1.4 basisqualifizierungen und vertiefungsseminare für ehrenamtliche integrationslotsinnen 
und -lotsen zur stärkung der handlungspotentiale vor ort sowie zum Ausbau des bür-
gerschaftlichen engagements,
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1.5 einsatz von ehrenamtlichen integrationslotsinnen und -lotsen zur stärkung des bürger-
schaftlichen engagements - insbesondere von migrantinnen und migranten,

1.6 bedarfsorientierte und zielgruppengerechte maßnahmen zum erwerb beziehungswei-
se zum Ausbau von deutschkenntnissen bei menschen mit migrationshintergrund, die 
sich dauerhaft und rechtmäßig in hessen aufhalten und die keinen Anspruch auf för-
derung oder keine zulassung nach den §§ 4, 5 und 13 der integrationskursverordnung 
vom 13. dezember 2004 (bgbl. i s. 3370), zuletzt geändert durch verordnung vom  
20. februar 2012 (bgbl. i s. 295, 2013 i s. 86), haben.

2. Antragsberechtigte Träger

2.1 fördermaßnahmen nach nr. 1.1 können von allen hessischen Landkreisen, kreisfreien 
städten und sonderstatusstädten beantragt werden.

2.2 fördermaßnahmen nach nr. 1.2 bis 1.6 können hessenweit von kommunalen, kirchli-
chen und gemeinnützigen trägern beantragt werden. dies gilt auch für gemeinnützige 
migrantenorganisationen.

3. Allgemeine Voraussetzungen der Förderung

3.1 die träger müssen bei Antragstellung eine Konzeption vorlegen.

3.2 dem Antrag ist ein finanzierungsplan für das jeweilige haushaltsjahr beizufügen. der 
zuwendungsempfänger hat die gesamtfinanzierung der maßnahme sicherzustellen.

3.3 voraussetzung für die förderung einer Wir-Koordinationskraft nach nr. 1.1 sind folgen-
de punkte:

a) darlegung der umsetzungsstrategie zu nr. 1.2,

b) einstellung einer Koordinationskraft auf einer vollzeitstelle, wobei die stelle grund-
sätzlich teilbar ist,

c) finanzierung der über den förderfestbetrag des Landes hinaus entstehenden per-
sonal-, Arbeitsplatz- und sachkosten,

d) erklärung des themenbereichs „integration von menschen mit migrationshinter-
grund“ vor ort zur chefsache,

e) darstellung der geplanten zusammenarbeit mit den kommunalen integrationsbeauf-
tragten.

3.4 bei Anträgen nach nr. 1.2 und 1.3 sind in der projektkonzeption die durchführung der 
maßnahme nebst projektziel und zielgruppe, handlungsfeld und bedarf, schwerpunkte 
und sicherung der nachhaltigkeit – zur erreichung selbsttragender strukturen – aus-
reichend zu beschreiben. bei dreijährigen maßnahmen ist die finanzplanung für den 
gesamten durchführungszeitraum bestandteil der Konzeption.

3.5 maßnahmen nach nr. 1.2 und 1.3 müssen vor ort mit der für das thema integration 
von menschen mit migrationshintergrund zuständigen kommunalen stelle abgestimmt 
werden. eine entsprechende bestätigung ist bei Antragstellung vorzulegen.

3.6 bei Lotsenqualifizierungs- und vertiefungsmaßnahmen nach nr. 1.4 und bei maßnah-
men zur sprachförderung nach nr. 1.6 sollen haupt- und nebenamtliche sowie ehren-
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amtliche Lehrkräfte fachliche Kenntnisse für ihre tätigkeit besitzen. bei sprachförder-
maßnahmen ist eine Qualifikation in diesem bereich nachzuweisen.

3.7 die teilnehmerzahl pro sprachkurs soll möglichst 10 bis maximal 25 personen betragen. 
über Ausnahmen hiervon entscheidet das regierungspräsidium darmstadt. Wesent-
liche veränderungen der teilnehmerzahl, die Auswirkungen auf die förderung haben 
könnten, sind dem regierungspräsidium darmstadt möglichst vor Kursbeginn bezie-
hungsweise während des Kursverlaufs schriftlich mitzuteilen. Letzteres gilt auch für Lot-
senqualifizierungs- und vertiefungsmaßnahmen.

3.8 die träger verpflichten sich, entsprechend dem Allgemeinen gleichbehandlungsgesetz 
vom 14. August 2006 (bgbl. i s. 1897), zuletzt geändert durch gesetz vom 5. februar 
2009 (bgbl. i s. 160), im rahmen der projektdurchführung und bei der einstellung 
von personal oder der vergabe von Aufträgen niemanden aus gründen der ethnischen 
herkunft, des geschlechts, der religion, der Weltanschauung, einer behinderung, des 
Alters oder der sexuellen identität zu benachteiligen.

4. Besondere Voraussetzungen der Förderung

4.1 die förderung nach nr. 1.1 setzt voraus, dass die jeweilige Wir-Koordinationskraft ins-
besondere folgende Aufgaben wahrnimmt:

a) nachhaltige entwicklung und Weiterentwicklung sowie unterstützung der interkultu-
rellen Öffnung kommunaler regelangebote und von vereinen und verbänden,

b) entwicklung von Konzepten einer sozialräumlichen Willkommens- und Anerken-
nungskultur,

c) förderung der erstellung oder fortschreibung eines kommunalen integrationsmoni-
tors,

d) Kooperation mit den jeweiligen kommunalen integrationsbeauftragten vor ort,

e) integrationsmanagement (institutionalisierte vernetzung, partizipation und trans-
parenz) zur förderung des dialogs und der Kooperation mit den unterschiedlichen 
Akteuren vor ort sowie den zuständigen stellen der Landesverwaltung,

f) regelmäßiger Austausch und teilnahme an Koordinationssitzungen und Arbeitstref-
fen des Landes.

4.2 modellprojekte nach nr. 1.2 mit folgenden schwerpunkten können gefördert werden:

a) nachhaltige Weiterentwicklung der interkulturellen Öffnung in organisations- und 
personalstrukturen der verwaltung und in zivilgesellschaftlichen organisationen, 
auch in form von tandem- oder verbundprojekten (ein Antragsteller),

b) entwicklung einer Willkommenskultur für neuzuwanderer,

c) entwicklung einer Anerkennungskultur unter berücksichtigung der ressourcen und 
potentiale von menschen mit migrationshintergrund sowie zur vermeidung von dis-
kriminierung.

4.3 innovative integrationsmaßnahmen nach nr. 1.3 können unter einbeziehung der sozial-
räumlichen Anforderungen insbesondere folgende Ansätze einschließen:

a) verbesserung von vernetzung und dialogbereitschaft,
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b) schaffung von transparenz und offenheit,

c) mobilisierung und unterstützung von selbsthilfe,

d) Kompetenzerweiterung,

e) stärkung der Lebensqualität und Abbau von isolation.

4.4 integrationslotsinnen und -lotsen nach nr. 1.4 und 1.5 sind ehrenamtliche multiplika-
toren und begleiter, nach möglichkeit mit migrationshintergrund, mit ausreichenden 
Kenntnissen in Wort und schrift sowohl in der muttersprache als auch in deutsch.

4.5 basisqualifizierungen (buchst. a bis k) und vertiefungsseminare (buchst. l) für ehren-
amtliche integrationslotsinnen und -lotsen nach nr. 1.4 sollen zu bestimmten themen 
oder einsatzfeldern stattfinden, zum beispiel:

a) erwartungen, Anforderungen und rahmenbedingungen,

b) rollenverständnis und Auftrag,

c) möglichkeiten und grenzen des ehrenamtes, datenschutz,

d) bedeutung kultursensibler hilfe zur selbsthilfe,

e) interkulturelle und soziale Kompetenzen,

f) (interkulturelle) Kommunikation, gesprächsführung, umgang mit Konflikten, nähe 
und distanz,

g) vernetzungsarbeit und -partner, einrichtungen und ihre Aufgaben vor ort,

h) moderations- und präsentationstechniken,

i) berichtswesen und dokumentation, recherchetraining,

j) basiskenntnisse in rechtsgrundlagen (zum beispiel zuwanderungsrecht, Ausländer- 
und Asylrecht, betreuungsrecht),

k) einführung in das thema des einsatzfeldes (zum beispiel gesundheits-, sozial- und 
rentensystem; erziehung und bildung; Kindergarten- und schulsystem; inklusion; 
Ausbildung und Arbeitsmarkt; sprachfördersystem in deutschland, verbraucher-
schutz, partizipationsmöglichkeiten),

l) vertiefungsseminare können themenspezifisch je nach einsatzfeld stattfinden.

supervision ist keine Qualifizierung im oben genannten sinn.

4.6 Aufgabe der integrationslotsinnen und -lotsen nach nr. 1.5 ist es, in den städten und 
Landkreisen eine ehrenamtliche mittler- und unterstützungsfunktion zwischen zuge-
wanderten menschen, institutionen der regelversorgung und der Aufnahmegesell-
schaft zu übernehmen. ziel ist hierbei, (neu) zugewanderten die integration vor ort zu 
erleichtern. Weitere Aufgaben sind beispielsweise:

a) persönliche Ansprache von menschen mit migrationshintergrund und information 
über kommunale institutionen, verbände, vereine und ähnliche einrichtungen,

b) Aufklärung über die gesetzlichen integrationsmöglichkeiten und verpflichtungen,

c) motivierung zum erwerb der deutschen sprache und hilfe bei der suche geeigneter 
sprachkurse,

d) begleitung bei Ämter- und behördengängen,

e) vermittlung bei problemlagen an geeignete fach- und regeldienste.
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4.7 in den sprachkursen nach nr. 1.6 sollen neben der sprachvermittlung auch sachver-
halte des alltäglichen Lebens, der familie und erziehung, des Wohnumfeldes, des ge-
sundheits- und bildungssystems und des Arbeitsmarktes – entsprechend der jeweili-
gen zielgruppe – vermittelt werden.

5. Art und umfang der Förderung

5.1 für personalmittel einer fachlich geeigneten Wir-Koordinationskraft nach nr. 1.1 be-
trägt der höchstbetrag der Landesförderung für maximal eine vollzeitstelle nicht mehr 
als 50000 euro der tatsächlich anfallenden personalkosten pro haushaltsjahr nach ta-
rif- und besoldungsrecht. über den genannten förderbetrag hinausgehende personal-, 
Arbeitsplatz- und sachkosten sind durch den Antragsteller zu tragen.

5.2 bei maßnahmen nach nr. 1.2 und 1.3 beträgt die Landesförderung in der regel bis zu 
50 prozent der maßnahmenkosten. zuwendungsfähig sind die im zusammenhang mit 
der durchführung der maßnahme entstehenden personal- und sachkosten.

die förderhöchstdauer beträgt in der regel drei Jahre.

5.3 die förderung eintägiger basisqualifizierungen und vertiefungsseminare nach nr. 1.4 
beträgt in der regel bis zu 75 euro (12,50 euro pro unterrichtsstunde von 45 minuten) 
pro teilnehmenden (für personal- und sachkosten, die ausschließlich für basisqualifi-
zierungen und vertiefungsseminare anfallen, jedoch nicht mehr als die tatsächlichen 
Kosten und ohne bewirtungskosten). basisqualifizierungen sollen einmalig pro person 
insgesamt mindestens 20 bis maximal 36 unterrichtsstunden betragen. vertiefungsse-
minare können pro person maximal 12 unterrichtsstunden pro haushaltsjahr betragen.

5.4 für den einsatz von ehrenamtlichen integrationslotsinnen und -lotsen nach nr. 1.5 wird 
ein festbetrag in höhe von 5 euro pro stunde gewährt. der Arbeitseinsatz kann bei 
maximal 46 Wochen pro haushaltsjahr umfassen:

a) bei einem koordinierend tätigen ehrenamtlichen integrationslotsen pro träger maxi-
mal 9 Wochenstunden,

b) bei anderen ehrenamtlichen integrationslotsen maximal 6 Wochenstunden.

Qualifizierungsstunden nach nr. 5.3 können nicht als einsatzstunden abgerechnet wer-
den.

5.5 bei sprachkursen nach nr. 1.6 werden zuwendungen in form einer festbetragsfinan-
zierung mit 1 euro pro teilnehmer pro unterrichtsstunde von 45 minuten gewährt. eine 
notwendig werdende Komplementärfinanzierung kann durch kommunale mittel, mittel 
des trägers, sonstige drittmittel und teilnehmerbeiträge sichergestellt werden.

5.6 der förderumfang bei sprachkursen nach nr. 1.6 beträgt je nach bedarf pro teilneh-
menden bis zu 300 unterrichtsstunden.

5.7 ein rechtsanspruch auf gewährung von zuwendungen besteht nicht. zuwendungen 
erfolgen im rahmen der jährlich verfügbaren fördermittel.

5.8 förderungen werden nach maßgabe dieser richtlinie und der hessischen Landeshaus-
haltsordnung (Lho), insbesondere der §§ 23 und 44 sowie der vorläufigen verwaltungs-
vorschriften zur Lho (vv Lho § 44) gewährt. die Anlagen Anbest-p/gK zu § 44 Lho 
sind zu beachten.
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6. Abwicklung der Förderung

6.1 zuständige behörde für die Antragstellung und Abwicklung der förderung ist das re-
gierungspräsidium darmstadt. formvordrucke sind auf der homepage www.rp-darm-
stadt.hessen.de abrufbar.

6.2 der Antrag auf förderung (formvordruck) ist von dem maßnahmeträger beim regie-
rungspräsidium darmstadt, 64278 darmstadt, rechtzeitig vor maßnahmebeginn vorzu-
legen, da bereits begonnene maßnahmen nicht förderfähig sind. für maßnahmen nach 
nr. 1.1 bis 1.4 ist der Antrag in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Antragsschluss 
für maßnahmen nach nr. 1.1 und 1.3 ist der 31. dezember des Jahres vor maßnahme-
beginn. für maßnahmen nach nr. 1.2 ist es in der regel der 31. dezember des Jahres 
vor maßnahmebeginn.

die zuwendung ist jährlich zu beantragen.

6.3 bei sprachfördermaßnahmen nach nr. 1.6 hat der träger bei Antragstellung zu ver-
sichern, dass die Kursteilnehmenden keinen Anspruch auf eine förderung nach der 
integrationskursverordnung und keine zulassung vom bundesamt für migration und 
flüchtlinge erhalten haben. hiervon können in begründeten fällen Ausnahmen zugelas-
sen werden.

6.4 über Anträge nach nr. 1.1 bis 1.4 entscheidet das für die förderung von integrations-
programmen für menschen mit migrationshintergrund zuständige ministerium. die ent-
scheidung über Anträge nach nr. 1.5 und 1.6 trifft das regierungspräsidium darmstadt.

6.5 die zuwendungen werden vom regierungspräsidium darmstadt bewilligt und ausge-
zahlt. der betroffene magistrat oder der Kreisausschuss erhält vom regierungspräsidi-
um eine Kopie des bewilligungsbescheides, sofern er nicht selbst Antragsteller ist.

6.6 bei maßnahmen nach nr. 1.4 sind die träger verpflichtet, teilnehmer- und Anwesen-
heitslisten zu führen, aus denen der zeitliche umfang der basisqualifizierung oder ver-
tiefungsseminare hervorgeht. Weiterhin sind die tätigkeiten sowie der zeitliche einsatz 
der integrationslotsen nach nr. 1.5 in geeigneter form nachzuweisen.

6.7 die träger sind verpflichtet, bei sprachfördermaßnahmen nach nr. 1.6 teilnehmer- und 
Anwesenheitslisten zu führen, aus denen die Anzahl der tatsächlich geleisteten unter-
richtsstunden zweifelsfrei hervorgeht. für die förderung können nur teilnehmerinnen 
und teilnehmer berücksichtigt werden, deren tatsächliche unterrichtsteilnahme mit 
mindestens 50 prozent nachgewiesen werden kann. die Anwesenheit muss je unter-
richtseinheit von den teilnehmenden durch unterschrift bestätigt werden.

6.8 die maßnahmenträger wirken an evaluierungen des förderprogramms mit.

6.9 ein einfacher verwendungsnachweis ist zusammen mit dem Wirksamkeitserhebungs-
bogen und bei maßnahmen nach nr. 1.1 bis 1.3 einem ergänzenden sachbericht bis 
zum 31. märz des auf die bewilligung folgenden Jahres beim regierungspräsidium 
darmstadt vorzulegen.

die in nr. 6.6 und 6.7 genannten Listen und nachweise sind mit dem verwendungs-
nachweis einzureichen.
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das regierungspräsidium darmstadt legt dem für die förderung von integrationspro-
grammen für menschen mit migrationshintergrund zuständige ministerium bis zum  
31. dezember jeden Jahres einen bericht über die verwendung der fördermittel des 
vorjahres vor.

7. Schlussbestimmungen

7.1 die fach- und fördergrundsätze zum Landesprogramm „förderung von integrations-
maßnahmen für menschen mit migrationshintergrund“ vom 26. August 2010 (stAnz.  
s. 2124) werden aufgehoben.

7.2 die förderrichtlinie zum Landesprogramm „Wir – Wegweisende integrationsansätze 
realisieren“ (stAnz. 30/2013, s. 909) tritt am tage nach der veröffentlichung in Kraft.
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M I T T E I L u N G E N  d E S  P R ä S I d E N T E N 
d E S  J u S T I Z P R ü F u N G S A M T S

J A H R E S B E R I C H T
des Präsidenten des Justizprüfungsamts

für das Jahr 2012

A.

S TA AT L I C H E  P F L I C H T FA C H P R ü F u N G

1. Geschäftsbelastung

Am Jahresende 2011 waren im prüfungsverfahren* . . . . . . . . . . . . . . . .   492 
rechtskandidatinnen/-kandidaten verblieben.

zur staatlichen pflichtfachprüfung gemeldet haben sich im Jahre 2012.   828 
rechtskandidatinnen/-kandidaten, so dass sich 
im berichtjahr insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1320 
rechtskandidatinnen/-kandidaten, im prüfungsverfahren befunden haben.

zurückgenommene oder zurückgewiesene zulassungsgesuche . . . . . .   90

Abbruch von prüfungsverfahren und genehmigte rücktritte 
(§ 16 Abs. 1 und Abs. 2 satz 2 JAg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 90

verbleiben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1230

geprüfte Kandidaten:

prüfung gemäß § 16 Abs. 2 s. 1 bzw. Abs. 3 JAg 
für nicht bestanden erklärt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
(davon 0 Wiederholer)

prüfung wegen täuschung gemäß § 17 Abs. 1 s. 2 JAg 
für nicht bestanden erklärt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

von der mündlichen prüfung gemäß § 18 JAg ausgeschlossen 
und die prüfung nicht bestanden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  183 
(davon 46 Wiederholer)

von 116 prüfungsausschüssen wurden mündlich geprüft

– erstmalig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  422

– wiederholt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45 658

so dass am Jahresende  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   572 
rechtskandidatinnen/-kandidaten im prüfungsverfahren verblieben sind.

* die Angaben unter ziffer1 bis 9 schließen die Wiederholungsverfahren zur Notenverbesserung nicht ein, diese sind unter 
der ziffer 10 dieses berichtes gesondert ausgewertet.
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2. Ergebnisse

von den 658 geprüften rechtskandidatinnen/-kandidaten haben die prüfung

 insgesamt o. Freiversuch Freiversuch

bestanden 464 = 70,52% 340 = 67,86% 124 = 78,98%

– sehr gut 0 = 0,00% 0 = 0,00% 0 = 0,00%

– gut 13 = 1,98% 7 = 1,40% 6 = 3,82%

– vollbefriedigend 67 = 10,18% 44 = 8,78% 23 = 14,65%

– befriedigend 180 = 27,36% 132 = 26,35% 48 = 30,57%

– ausreichend 203 = 30,85% 156 = 31,14% 47 = 29,94%

Nicht bestanden haben 194 = 29,48% 161 = 32,14% 33 = 21,02%

von den 91 Wiederholern haben 46 = 50,55% (bezogen auf die gesamtzahl aller Kandi-
datinnen/Kandidaten = 6,99%) die prüfung wiederum nicht bestanden.

3. durchschnittspunktzahl

die durchschnittspunktzahlen in den Abschnitten der erfolgreich abgeschlossenen prü-
fungsverfahren betrugen:

  6,44 punkte zivilrecht 
Aufsichtsarbeiten: 6,12 punkte 6,05 punkte strafrecht 
  5,68 punkte Öffentliches recht

  8,92 punkte zivilrecht 
mündliche prüfung: 8,86 punkte 8,97 punkte strafrecht 
  8,69 punkte Öffentliches recht

die erzielten ergebnisse führten im schnitt zu folgender

prüfungsnote (vor hebung): 7,02 punkte

Abschlussnote: 7,04 punkte.

4. Freiversuche

den 157 freiversuchen lagen folgende semesterzahlen zugrunde:

 Fachsemester insgesamt mit Auslandsstudium mit wichtigem Grund

 <= 8 125 0 0

 9 13 9 4

 10 18 18 0

 11 1 1 1
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5. Studiendauer

der staatlichen pflichtfachprüfung haben sich unterzogen nach einem rechtswissen-
schaftlichen studium von

a) erstmals geprüft 
und bestanden 

b) alle Geprüften

4 - 6 Semestern 1 = 0,24% 1 = 0,15%
 7 Semestern 5 = 1,19% 5 = 0,76%
 8 Semestern 92 = 21,96% 119 = 18,09%
 9 Semestern 47 = 11,22% 59 = 8,97%
 10 Semestern 71 = 16,95% 86 = 13,07%
 11 Semestern 49 = 11,69% 69 = 10,49%
 12 Semestern 55 = 13,13% 83 = 12,61%
 13 Semestern 26 = 6,21% 54 = 8,21%
 14 Semestern 15 = 3,58% 34 = 5,17%
 15 Semestern 13 = 3,10% 34 = 5,17%
 16 Semestern und mehr 44 = 10,50% 111 = 16,87%

 Gesamt 419 = 100,00% 658 = 100,00%

Kandidatinnen/Kandidaten.

die längste studiendauer betrug 31 semester.

die durchschnittliche studiendauer betrug für

hessen insgesamt a) 11,15 semester 
 b) 12,00 semester

frankfurter Kandidatinnen/Kandidaten a) 11,39 semester 
 b) 12,22 semester

gießener Kandidatinnen/Kandidaten a) 10,79 semester 
 b) 11,62 semester

marburger Kandidatinnen/Kandidaten a) 11,01 semester 
 b) 11,83 semester.

6. Altersstruktur

die Altersstruktur der im Jahre 2012 geprüften Kandidatinnen/Kandidaten zeigt folgen-
des bild:

bei der meldung zur prüfung waren

36 Jahre und älter 12 = 1,82%
31 bis 35 Jahre 46 = 6,99%
27 bis 30 Jahre 215 = 32,68%
23 bis 26 Jahre 382 = 58,05%
22 Jahre und jünger 3 = 0,46%.

der Anteil der 27-jährigen und älteren Kandidatinnen/Kandidaten beträgt 41,49%.
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7. Anteil weiblicher/männlicher Kandidaten

von den 658 insgesamt geprüften Kandidatinnen/Kandidaten waren 405 (= 61,55%) 
frauen.

unter den 464 erfolgreichen prüfungsteilnehmern waren 271 (= 58,41%) frauen.

der Anteil der frauen an den 157 freiversuchen betrug 92 = 58,60%.

8. Anteil ausländischer/schwerbehinderter Kanditaten

die zahl der geprüften ausländischen oder staatenlosen Kandidatinnen/Kandidaten be-
lief sich auf 56.

18 Kandidatinnen/Kandidaten waren (schwer)behindert.

9. Prüfungsdauer

die prüfungsverfahren der 467 mündlich geprüften rechtskandidatinnen/-kandidaten 
dauerten vom tag der zulassung bis zur mündlichen prüfung:

a) bei regulärer beendigung des prüfungsverfahrens 
 im durchschnitt 5,59 monate.

b) bei vom Kandidaten verzögerter beendigung des prüfungsverfahrens 
 im durchschnitt 5,64 monate.

c) für alle prüfungsverfahren 
 im durchschnitt 5,60 monate.

10. Prüfungsverfahren zur Notenverbesserung **

Am Jahresende 2011 waren im prüfungsverfahren zur notenverbesserung 62 
rechtskandidatinnen/-kandidaten verblieben.

zur prüfung zum zwecke der notenverbesserung haben sich im Jahr 2012 84 
rechtskandidatinnen/-kandidaten gemeldet, 
so dass sich im berichtsjahr insgesamt 146 
rechtskandidatinnen/-kandidaten im prüfungsverfahren zur notenver- 
besserung befunden haben.

zurückgenommene oder zurückgewiesene zulassungsgesuche 6

Abbruch von prüfungsverfahren und genehmigte rücktritte 
(§ 16 Abs. 1 und Abs. 2 satz 2 JAg) 0 6

verbleiben 140

** die Angaben unter ziffer 10 schließen die Wiederholungsverfahren zur Notenverbesserung gegen Gebühr ein.
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geprüfte Kandidaten:

prüfung gemäß § 16 Abs. 2 satz 1 bzw. Abs. 3 nr. 1 JAg 
für nicht bestanden erklärt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23

prüfung wegen täuschung gemäß § 17 Abs. 1 satz 2 JAg 
für nicht bestanden erklärt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

von der mündlichen prüfung gemäß § 18 JAg ausgeschlossen 
und die prüfung nicht bestanden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

von den prüfungsausschüssen wurden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65 100 
Kandidaten geprüft, 
so dass am Jahresende 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   40 
rechtskandidatinnen/-kandidaten im prüfungsverfahren zur notenver- 
besserung verblieben sind.

von den 100 geprüften rechtskandidatinnen/-kandidaten haben . . . . .  52 
Kandidaten keine verbesserung erreicht, 
während in insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48 
verfahren folgende verbesserungen erzielt wurden:

a) verbesserung des punktwertes der Abschlussnote:

  2 bis 3 punkte 6 5 bis 6 punkte 0 8 bis 9 punkte 0
bis zu 1 punkt 17 4 bis 5 punkte 1 6 bis 7 punkte 0 9 bis 10 punkte 0
1 bis 2 punkte 20 3 bis 4 punkte 4 7 bis 8 punkte 0 mehr als 10 punkte 0

die durchschnittliche verbesserung betrug 1,52 punkte.

b) verbesserung des notenwertes der Abschlussnote:

keine verbesserung 36

verbesserung um eine notenstufe 27 
um zwei notenstufen 2 
um drei oder mehr notenstufen 0
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Anlage 1

Notenverteilung nach universitäten (Abschlussnote)

Alle Kandidaten Frankfurt Gießen Marburg Hessen

sehr gut 0 = 0,00% 0 = 0,00% 0 = 0,00% 0 = 0,00%
gut 6 = 1,66% 5 = 3,29% 2 = 1,38% 13 = 1,98%
vollbefriedigend 32 = 8,86% 20 = 13,16% 15 = 10,34% 67 = 10,18%
befriedigend 99 = 27,42% 40 = 26,32% 41 = 28,28% 180 = 27,36%
ausreichend 101 = 27,98% 53 = 34,87% 49 = 33,79% 203 = 30,85%
nicht bestanden 122 = 33,80% 34 = 22,37% 38 = 26,21% 194 = 29,48% 

bestanden 239 = 66,20% 118 = 77,63% 107 = 73,79% 464 = 70,52%
Punkteschnitt   7,07   7,12   6,89   7,04

Prädikat 38 = 10,53% 25 = 16,45% 17 = 11,72% 80 = 12,16%

Frauen Frankfurt Gießen Marburg Hessen

sehr gut 0 = 0,00% 0 = 0,00% 0 = 0,00% 0 = 0,00%
gut 1 = 0,44% 1 = 0,98% 0 = 0,00% 2 = 0,49%
vollbefriedigend 19 = 8,41% 13 = 12,75% 3 = 3,90% 35 = 8,64%
befriedigend 53 = 23,45% 27 = 26,47% 22 = 28,57% 102 = 25,19%
ausreichend 68 = 30,09% 37 = 36,27% 26 = 33,77% 131 = 32,35%
nicht bestanden 84 = 37,17% 24 = 23,53% 26 = 33,77% 134 = 33,09%

bestanden 142 = 62,83% 78 = 76,47% 51 = 66,23% 271 = 66,91%
Punkteschnitt   6,81   6,92   6,57   6,80

Prädikat 20 = 8,85% 14 = 13,73% 3 = 3,90% 37 = 9,14%

Männer Frankfurt Gießen Marburg Hessen

sehr gut 0 = 0,00% 0 = 0,00% 0 = 0,00% 0 = 0,00%
gut 5 = 3,70% 4 = 8,00% 2 = 2,94% 11 = 4,35%
vollbefriedigend 13 = 9,63% 7 = 14,00% 12 = 17,65% 32 = 12,65%
befriedigend 46 = 34,07% 13 = 26,00% 19 = 27,94% 78 = 30,83%
ausreichend 33 = 24,44% 16 = 32,00% 23 = 33,82% 72 = 28,46%
nicht bestanden 38 = 28,15% 10 = 20,00% 12 = 17,65% 60 = 23,72%

bestanden 97 = 71,85% 40 = 80,00% 56 = 82,35% 193 = 76,28%
Punkteschnitt   7,43   7,53   7,19   7,38

Prädikat 18 = 13,33% 11 = 22,00% 14 = 20,59% 43 = 17,00%
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Anlage 2

BAföG – Ecknote

7,16 punkte

die ecknote ist die note des Kandidaten, der als letzter zu den ersten 30% aller geprüften 
Kandidaten des berichtsjahres gehört.

Anlage 3

Erste Prüfung

(staatliche pflichtfachprüfung + universitäre schwerpunktbereichsprüfung)

Erste Prüfung Hessen

sehr gut 0 = 0,00%

gut 22 = 4,76%

vollbefriedigend 126 = 27,27%

befriedigend 226 = 48,92%

ausreichend 88 = 19,05%

Gesamt 462 = 100,00%

Anlage 4

Eignungsprüfung nach § 112 a dRiG

zur eignungsprüfung nach § 112 a drig haben sich  4 
prüflinge gemeldet

zurückgenommene oder zurückgewiesene zulassungsgesuche 1

die prüfung haben nicht bestanden 2

die prüfung haben bestanden 1
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B.

Z W E I T E  J u R I S T I S C H E  S TA AT S P R ü F u N G 

1. Geschäftsbelastung:

 Verfahren ohne 
 Notenverbesserungen Notenverbesserungen

Am Anfang des berichtszeit- 
raumes befanden sich 641 93 
in der prüfung:

es begannen die prüfung: 918 220

summe der anhängig gewesenen 
prüfungsverfahren: 1559 313

summe der erledigungen: 872 135

zum ende des berichtzeitraumes 
noch anhängig: 680 117

erledigungen auf sonstige Weise:

Abgebrochen: 0 0

verzichtet: --- 64

sonstige erledigung: 5 0

2. Ergebnisse:

in 211 prüfungsterminen wurden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1007 
Kandidatinnen und Kandidaten mündlich geprüft.

davon erstmalig im regulären versuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  798

als Wiederholer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74

und als notenverbesserer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135

prozentuale Aufteilung nach geschlecht:

Weiblich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55 %

männlich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45 %

es wurden folgende noten erzielt:

 Geschlecht: alle weiblich männlich

sehr gut 1 1 0
gut 10 4 6
vollbefriedigend 175 84 91
befriedigend 472 265 207
ausreichend 252 151 101
Nicht bestanden 97 55 42
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prozentuale verteilung der verfahren mit Aufteilung nach geschlecht:

a) ohne notenverbesserung

Geschlecht alle weiblich männlich

sehr gut 1 = 0,11% 1=  0,21% 0 = 0,00%
gut 10 = 1,15% 4 = 0,83% 6 = 1,53%
vollbefriedigend 160 = 18,35% 75 = 15,63% 85 = 21,68%
befriedigend 391 = 44,84% 217 = 45,21% 174 = 44,39%
ausreichend 220 = 25,23% 131 = 27,29% 89 = 22,70%
nicht bestanden 90 = 10,32% 52 = 10,83% 38 = 9,69%

Gesamtergebnis 872 = 100,00% 480 = 100,00% 392 = 100,00%

b) nur notenverbesserung

Geschlecht alle weiblich männlich

sehr gut 0 = 0,00% 0 = 0,00% 0 = 0,00%
gut 0 = 0,00% 0 = 0,00% 0 = 0,00%
vollbefriedigend 15 = 11,11% 9 = 11,25% 6 = 10,91%
befriedigend 81 = 60,00% 48 = 60,00% 33 = 60,00%
ausreichend 32 = 23,70% 20 = 25,00% 12 = 21,82%
nicht bestanden 7 = 5,19% 3 = 3,75% 4 = 7,27%

Gesamtergebnis 135 = 100,00% 80 = 100,00% 55 = 100,00%

Wiederholt geprüft:

1. Wiederholung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58

1. Wiederholung ohne Wiedereinstellung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

Wiederholt nicht bestanden: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29

3. Notenverbesserung:

im Jahr 2012 wurden insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  208 
prüfungsverfahren zur notenverbesserung beendet.

davon wurden durch Antragsrücknahme vorzeitig erledigt: . . . . . . . . . .  64

durch nichtbestehen vorzeitig erledigt:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

mit der mündlichen prüfung beendet: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135

davon konnten keine verbesserung erzielen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42

Verbesserungen um Punkte:

verbesserung um bis zu einem punkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46

verbesserung um bis zu zwei punkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35

verbesserung um bis zu drei punkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

verbesserung um bis zu vier punkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
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Verbesserungen um Notenstufen:

verbesserung um 1 notenstufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37

verbesserung um 2 notenstufen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

4. Anzahl der geprüften Kandidatinnen und Kandidaten im Vergleich zu den Vorjahren 
(ohne notenverbesserungen):

 2008 2009 2010 2011 2012

 947 1238 1180 963 872

gegenüber 2011 rückgang um 9% (von 963 auf 872).

5. Altersstatistik:

durchschnittsalter der erstmals zur prüfung Angemeldeten: 29 Jahre 7 monate

durchschnittliches Alter einschließlich der Wiederholer: 29 Jahre 9 monate

Alter des jüngsten prüflings: 25 Jahre 1 monat

Alter des ältesten prüflings: 45 Jahre 8 monate

verteilung auf die einzelnen Altersstufen:

 Anzahl Prozent

25 Jahre 7 0,70%
26 Jahre 58 5,76%
27 Jahre 172 17,08%
28 Jahre 213 21,15%
29 Jahre 197 19,56%
30 Jahre 136 13,51%
31 Jahre 81 8,04%
32 Jahre 46 4,57%
33 Jahre 37 3,67%
34 Jahre 22 2,18%
35 Jahre 10 0,99%
36 bis 40 Jahre 25 2,48%
41 bis 45 Jahre 3 0,30%

Gesamtergebnis 1007 100,00%
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6. Verteilung der Wahlfächer:

Wahlfach Prüflinge Prozent

Arbeitsrecht 197 19,56
Öffentliches recht 199 19,76
sozialwesen 6 0,6
steuern und finanzen 12 1,19
strafrecht 186 18,47
strafvollzugsrecht 0 0
Wirtschaft 84 8,34
zivilrecht 303 30,09
zivilrecht - familienrecht 19 1,89

7. dauer der Prüfungsverfahren

durchschnittliche dauer der prüfungsverfahren: 4 monate 24 tage

verteilung:

dauer Anzahl Prozent

bis 1 monat 1 0,10%
bis 2 monate 1 0,10%
bis 3 monate 0 0,00%
bis 4 monate 56 5,56%
bis 5 monate 678 67,33%
bis 6 monate 154 15,29%
bis 7 monate 10 0,99%
bis 8 monate 0 0,00%
bis 9 monate 2 0,20%
bis 10 monate 0 0,00%
bis 11 monate 0 0,00%
bis 12 monate 0 0,00%
über 12 monate 6 0,60%
k. A.* 99 9,83%

Gesamtergebnis 1007 100,00%

* k. A. = kein Anfang- oder endedatum eingetragen

Wegen einsatzes einer neuen software in der prüfungsabteilung ii kann der bericht nicht in 
allen bereichen mit den vorjahresberichten verglichen werden.
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V E R ö F F E N T L I C H u N G E N  d E R  R E C H T S A N W A LT S - 
u N d  N O TA R K A M M E R N  S O W I E  d E S  V E R S O R G u N G S W E R K S 
d E R  R E C H T S A N W ä LT E  I M  L A N d E  H E S S E N

B E R I C H T I G u N G E N

in der Ausgabe des JMBl. Nr. 08/2013 wurde auf der S. 578 mit „Veröffentlichungen der 
Rechtsanwalts- und Notarkammern sowie des Versorgungswerks der Rechtsanwälte 
im Lande Hessen” leider eine falsche überschrift verwendet.

richtig muss es lauten:

M I T T E I L u N G E N  d E S  P R ä S I d E N T E N 
d E S  O B E R L A N d E S G E R I C H T S  F R A N K F u R T  A M  M A I N .

die Kammerversammlung der rechtsanwaltskammer Kassel hat am 26.06.2013 folgende

Beitrags- und Sterbegeldregelung für das Jahr 2014
beschlossen:

I.

Beitragsordnung der Rechtsanwaltskammer Kassel

§ 1

(1) Jedes mitglied der rechtsanwaltskammer Kassel zahlt einen Jahresbeitrag, den die 
Kammerversammlung alljährlich festsetzt.

(2) im Jahr 2014 beläuft sich dieser beitrag auf insgesamt

298,50 €.

er setzt sich zusammen aus:

a) beitrag zur rechtsanwaltskammer Kassel 260,00 €
b) beitrag zur bundesrechtsanwaltskammer  33,00 €
c) Öffentlichkeitsarbeit und schlichtungsstelle brAK 5,50 €

der Jahresbeitrag in höhe von 298,50 € ist am 01.02.2014 fällig.

(3) geht der beitrag nicht pünktlich ein, so wird ein betrag von 10,00 € je mahnung erhoben. 
bleiben mahnungen erfolglos, so wird der geschuldete betrag nach § 84 brAo beigetrieben.
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§ 2

ein Kammermitglied, das keine rechtsanwaltspraxis ausübt oder von der Kanzleipflicht ge-
mäß § 29 a brAo befreit ist, zahlt denselben beitrag gemäß § 1 Abs. 2.

§ 3

ein Kammermitglied, das erstmals zur rechtsanwaltschaft zugelassen wird, gilt als be-
rufsanfänger und zahlt im zulassungsjahr sowie im darauffolgenden Jahr einen ermäßigten 
Kammerbeitrag (§ 1 Abs. 2 a) in höhe von 50,00 €, wenn es nicht unter nachstehende re-
gelungen fällt.

nicht als berufsanfänger in diesem sinne gelten folgende neuzulassungen:

•	 Kammermitglieder,	die	bereits	zur	Rechtsanwaltschaft	zugelassen	waren	oder	durch	Ver-
legung des Kanzleisitzes Kammermitglied werden

•	 Kammermitglieder,	die	von	der	Kanzleipflicht	gemäß	§	29a	BRAO	befreit	sind

•	 Kammermitglieder,	die	im	Angestelltenverhältnis	tätig	sind	oder	eine	Nebentätigkeit	aus-
üben

•	 Kammermitglieder,	die	aus	einer	früheren	Tätigkeit	eine	Rente,	eine	Pension	oder	sonstige	
bezüge erhalten.

die beitragspflicht für berufsanfänger in höhe von 50,00 € im zulassungsjahr entfällt, wenn 
das Kammermitglied erst ab dem 01.11.2014 beitragspflichtig wird.

§ 4

Auch bei nicht neu zugelassenen Kammermitgliedern ist der schatzmeister berechtigt, im 
einzelfall aus billigkeitsgründen den beitrag zu ermäßigen.

der Antrag ist bis spätestens zum 15.02.2014 (eingang bei der geschäftsstelle) schriftlich 
zu stellen.

die ermäßigung des Kammerbeitrages berührt nicht die pflicht zur zahlung der beiträge zur 
bundesrechtsanwaltskammer (§ 1 Abs. 2 b und c).

§ 5

(1) bei berufsanfängern wird der ermäßigte beitrag in höhe von 50,00 € und die beiträge 
zur bundesrechtsanwaltskammer (§ 1 Abs. 2 b und c) zwei monate nach übergabe der zu-
lassungsurkunde fällig.

(2) bei den anderen neu zugelassenen sowie neu aufgenommenen Kammermitgliedern be-
ginnt die beitragspflicht mit dem monat, der auf die Aufnahme in die rechtsanwaltskammer 
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folgt. der anteilige beitrag (§ 1 Abs. 2 a) wird einen monat nach beginn der beitragspflicht 
fällig.

(3) bei rechtsbeiständen beginnt die beitragspflicht mit dem monat, der auf die Aufnahme 
in die rechtsanwaltskammer folgt. der anteilige beitrag (§ 1 Abs. 2 a) wird einen monat nach 
beginn der beitragspflicht fällig.

(4) die beitragspflicht zur bundesrechtsanwaltskammer (§ 1 Abs. 2 b und 2 c) gilt nur für die 
mitglieder, die am 01.01.2014 der rechtsanwaltskammer Kassel angehören.

(5) geht der gesamtbeitrag nicht pünktlich ein, so findet in den fällen des § 5 Abs. 1 – 3 der 
§ 1 Abs. 3 Anwendung.

(6) die beitragspflicht endet mit dem monat, in dem die mitgliedschaft in der rechtsan-
waltskammer Kassel endet. zuviel gezahlte beiträge zur rechtsanwaltskammer (§ 1 Abs. 2 a)  
werden zurückerstattet.

(7) die gem. § 5 Abs. 1 - 3 gestundeten beiträge werden bei beendigung der mitgliedschaft 
während des stundungszeitraumes fällig. 

II.

Sterbegeldregelung

§ 6

Sterbegeldkasse

(1) bei der rechtsanwaltskammer Kassel besteht als unselbständiges zweckgebundenes 
sondervermögen eine sterbegeldkasse, aus der ein sterbegeld gezahlt wird.

(2) Aus dem sondervermögen der sterbegeldkasse erhält die rechtsanwaltskammer Kas-
sel für den verwaltungsaufwand einen geschäftskostenanteil in höhe von jährlich 767,00 €. 

§ 7

Sterbegeldanwartschaft, Sterbegeldanspruch

(1) beitragspflichtig und anwartschaftsberechtigt können nur natürliche personen sein.

(2) ein rechtsanspruch auf zahlung des sterbegeldes besteht nach maßgabe der folgenden 
regelungen:

a) eine Anwartschaft auf sterbegeld besteht für die Mitglieder der rechtsanwaltskammer 
Kassel, welche im zeitpunkt ihres Ablebens der sterbegeldkasse angehören und die fest-
gesetzten beiträge vollständig entrichtet haben.

b) eine Anwartschaft besteht auch für frühere Mitglieder der rechtsanwaltskammer Kas-
sel nach ihrem Ausscheiden aus der rechtsanwaltskammer Kassel und aus der anwaltli-
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chen berufstätigkeit, wenn sie mindestens 15 Jahre die festgesetzten beiträge entrichtet 
haben.

(3) Keine sterbegeldanwartschaft können mitglieder der rechtsanwaltskammer Kassel be-
gründen, welche bei erstmaligem erwerb der mitgliedschaft das 51. Lebensjahr vollendet 
haben. diese mitglieder gehören der sterbegeldkasse nicht an.

(4) die sterbegeldanwartschaft erlischt, wenn ein mitglied ohne Aufgabe seiner anwaltli-
chen berufstätigkeit aus der mitgliedschaft der rechtsanwaltskammer Kassel ausscheidet, 
z. b. um mitglied einer anderen in- oder ausländischen rechtsanwaltskammer zu werden.

dies gilt auch, wenn das mitglied bereits 15 Jahre lang seine festgesetzten beiträge an die 
sterbegeldkasse entrichtet hatte.

die regelungen zur beitragserstattung bleiben unberührt.

(5) die sterbegeldanwartschaft lebt auf, wenn eine erneute mitgliedschaft in der rechts-
anwaltskammer Kassel vor vollendung des 51. Lebensjahres begründet wird. dies gilt nicht 
nach erstattung der früher entrichteten beiträge.

§ 8

Beitragserstattung

(1) endet die mitgliedschaft in der rechtsanwaltskammer Kassel und wird gleichzeitig die 
anwaltliche berufstätigkeit eingestellt, sind die bis dahin entrichteten beiträge auf Antrag 
ohne verzinsung zu erstatten. forderungen der rechtsanwaltskammer Kassel gegen das 
mitglied können mit dessen erstattungsforderungen verrechnet werden.

besitzt das ausscheidende mitglied eine Anwartschaft im sinne des § 7 (2) b) erfolgt eine 
beitragserstattung nur, wenn mit dem erstattungsantrag auf diese Anwartschaft unwiderruf-
lich verzichtet wird.

(2) eine erstattung der beiträge ohne verzinsung erfolgt auf Antrag auch bei beendigung 
der mitgliedschaft ohne einstellung der anwaltlichen berufstätigkeit.

eine verrechnungsbefugnis der rechtsanwaltskammer Kassel besteht hier ebenfalls.

§ 9

Auszahlung des Sterbegeldes

(1) über die Auszahlung des sterbegeldes entscheidet das präsidium der rechtsanwalts-
kammer Kassel endgültig.

(2) das sterbegeld wird nach dem Ableben des Anwartschaftsinhabers auf Antrag ausge-
zahlt. es wird regelmäßig in höhe von € 7.000,00 gewährt.

in besonderen fällen kann der betrag von € 7.000,00 überschritten werden.
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(3) das sterbegeld wird grundsätzlich nur ausgezahlt, wenn alle festgesetzten fälligen ster-
begeldkassenbeiträge entrichtet sind.

bestehen nur geringfügige beitragsrückstände, kann das präsidium das sterbegeld gleich-
wohl in voller höhe gewähren.

beitragsrückstände zur sterbegeldkasse sowie forderungen der rechtsanwaltskammer 
Kassel gegen das mitglied können mit dem sterbegeldanspruch verrechnet werden.

(4) die Auszahlung erfolgt grundsätzlich nach pflichtgemäßem ermessen an die person, 
welche der verstorbene Anwartschaftsinhaber testamentarisch oder durch schriftliche mit-
teilung an den vorstand der rechtsanwaltskammer Kassel als empfangsberechtigt bezeich-
net hat; im zweifel an die erben.

(5) machen verschiedene personen den Anspruch auf sterbegeld geltend, genießt den vor-
rang, wer die begleichung der bestattungskosten nachweist. im falle nicht gedeckter beer-
digungskosten kann die zahlung auch direkt an das beerdigungsinstitut erfolgen. 

§ 10

Beitrag zur Sterbegeldkasse

(1) der beitrag zur sterbegeldkasse beträgt im Jahre 2014

20,00 €.

(2) beitragspflicht besteht grundsätzlich bis zu dem Jahr der mitgliedschaft, in dem das  
65. Lebensjahr vollendet wird.

sie besteht höchstens 15 Jahre lang. mitglieder, welche – zuletzt mit dem beitrag für das 
Jahr 2013 – mindestens 15 Jahre die festgesetzten beiträge entrichtet haben, sind von der 
entrichtung weiterer beiträge befreit.

(3) der sterbegeldbeitrag wird in voller festgesetzter höhe am 01.02.2014 fällig. bei neuzu-
lassung beginnt die verpflichtung zur zahlung des vollen beitrags gemäß § 5 der beitrags-
ordnung.

(4) in härtefällen kann der beitrag erlassen werden, ohne dass die Anwartschaft auf das 
sterbegeld berührt wird.

§ 11

Verfahren zur Ermittlung der Höhe der Beiträge und der Leistungen

(1) die Aufwendungen für die jährlich zu zahlenden sterbegelder werden durch die beiträge 
und die erträge hieraus gedeckt.

(2) die Kammerversammlung überprüft die Angemessenheit der beiträge, der höhe des 
regelmäßig zu zahlenden sterbegeldes, der befreiung von der beitragsentrichtungspflicht 
nach 15 beitragsjahren im turnus von drei Jahren (zuletzt 2011) sowie der beitragserstat-
tung.
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(3) bei der ermittlung der höhe der beiträge sind die gezahlten sterbegelder in den voraus-
gegangenen Jahren, die zinseinnahmen aus dem vorhandenen sterbegeldkassenvermögen 
und die beitragsleistung bisheriger mitgliedsgenerationen zu berücksichtigen. 

 rechtsanwaltskammer Kassel 
 (dilcher) 
 präsident

die vorstehende beitragsordnung und sterbegeldregelung für das Jahr 2014 der rechtsan-
waltskammer Kassel wird hiermit ausgefertigt.

Kassel, den 07.08.2013 dilcher 
 (präsident)

Beschluss der Vertreterversammlung des Versorgungswerks der Rechtsanwälte im 
Lande Hessen vom 3. Juli 2013

der rentensteigerungsbetrag wird mit Wirkung ab dem 01.01.2014 um 1,2% auf € 46,74 
erhöht und die laufenden renten werden mit Wirkung ab dem 01.01.2014 um 1,2% erhöht.“

der vorstehende beschluss wird hiermit ausgefertigt.

frankfurt, den 03.07.2013 frankfurt, den 09.07.2013

 stefan siegner hans-peter benckendorff, m.A.

 vorsitzender der vertreterversammlung vorsitzender des vorstandes 
 des versorgungswerks der des versorgungswerks der 
 rechtsanwälte im Lande hessen rechtsanwälte im Lande hessen
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P E R S O N A L N A C H R I C H T E N

die personalnachrichten enthalten nur solche personalveränderungen, mit deren veröffent-
lichung sich die oder der bedienstete einverstanden erklärt hat.

Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

ernannt wurde:

zur ministerialdirigentin : präsidentin des Landgerichts ruth schröder – unter berufung 
in das beamtenverhältnis auf probe –.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Ausgeschieden ist:

ruhestand:
richter am oberlandesgericht reinhold schulz.

Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main

ernannt wurde:

zum Leitenden ober-
staatsanwalt als Abteilungs-
leiter bei einer general-
staatsanwaltschaft  : oberstaatsanwalt als hauptabteilungsleiter bei einer staatsan-

waltschaft bei einem Landgericht ulrich busch-gervasoni – un-
ter befung in das beamtenverhältnis auf probe –.

Landgerichte

ernannt wurden:

zum vorsitzenden richter
am Landgericht : richter am Amtsgericht Werner gröschel in frankfurt am main 

und richter am Amtsgericht Joachim becker in fulda;

zur richterin
am Landgericht : richterinnen auf probe dr. dr. Laura Angela sormani-bastian 

und dr. nicola-Kirstin La corte in frankfurt am main – beide 
unter berufung in das richterverhältnis auf Lebenszeit.

Staatsanwaltschaften

ernannt wurden:

zur Amtsinspektorin : Justizhauptsekretärin sabine Lauer in frankfurt am main;
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zum Amtsinspektor : Justizhauptsekretäre ralf hasert in Kassel, Winfried neumann 
und michael boog in darmstadt;

zur Justiz-
hauptsekretärin : Justizobersekretärinnen Kristin oliev, ekram brahimi in darm-

stadt, heidrun botscher in frankfurt am main und Yvonne ger-
lach in Limburg a. d. Lahn;

zum Justizhauptsekretär : Justizobersekretär michael pusch in darmstadt;

zur Justizobersekretärin : Justizsekretärinnen nadine subtil in darmstadt, nadine becker, 
Jennifer schröder in frankfurt am main, Julia Lein in hanau und 
christina Albrecht in Wiesbaden.

versetzt wurde:

Justizsekretärin sandra schmidt v. d. staatsanwaltschaft darmstadt a. d. staatsanwalt-
schaft gießen.

Amtsgerichte

ernannt wurden:

zum richter am Amtsgericht
– als der ständige vertreter
einer direktorin oder eines
direktors – : richter am Landgericht Klaus schwaderlapp in fritzlar;

zur richterin

am Amtsgericht : richterin auf probe Andrea besold in rüsselsheim – unter be-
rufung in das richterverhältnis auf Lebenszeit;

zum richter
am Amtsgericht : richter auf probe ulrich bernard in offenbach am main – unter 

berufung in das richterverhältnis auf Lebenszeit –.

Ausgeschieden ist:

ruhestand:
richter am Amtsgericht manfred spitzer in groß-gerau.

Verwaltungsgerichte

frau hauptsekretärin Katharina reichhardt wurde von dem verwaltungsgericht gießen an 
das Amtsgericht schwalmstadt versetzt.
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Notarinnen und Notare

Ausgeschieden ist:

Auf eigenen Antrag:
notar hans peter steffan, frankfurt am main, mit Ablauf des 31.07.2013.

Aufgrund des erreichens der Altersgrenze:
notar michael franz Wolfram, Kelkheim, mit Ablauf des 31.07.13,
notar rolf erich barié, bad soden, mit Ablauf des 30.09.13,
notar ingo senger, Kassel, mit Ablauf des 30.09.13.

S T E L L E N A u S S C H R E I B u N G E N

es wird bewerbungen entgegengesehen um die stellen für:

Ordentliche Gerichtsbarkeit

 1. die vizepräsidentin oder den vizepräsidenten

des Landgerichts hanau (r 2 mit Amtszulage nach fußnote 7).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.5.) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

 2. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter

am Landgericht frankfurt am main (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3.) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

 3. die präsidentin oder den präsidenten

des Amtsgerichts Wiesbaden (r 4).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.4.) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

 4. die direktorin oder den direktor

des Amtsgerichts büdingen (r 2 mit Amtszulage nach fußnote 4).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.4.) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.
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 5. eine richterin am Amtsgericht – als weitere aufsichtsführende richterin – oder einen 
richter am Amtsgericht – als weiterer aufsichtsführender richter –

bei dem Amtsgericht gießen (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.1.) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

Staatsanwaltschaften

 6. eine oberstaatsanwältin – als Abteilungsleiterin und als die ständige vertreterin einer 
Leitenden oberstaatsanwältin oder eines Leitenden oberstaatsanwalts – oder einen 
oberstaatsanwalt – als Abteilungsleiter und als der ständige vertreter einer Leitenden 
oberstaatsanwältin oder eines Leitenden oberstaatsanwalts –

bei der staatsanwaltschaft fulda (r 2 mit Amtszulage nach fußnote 8).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 veröffentlichten Anforderungsprofil (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.5.) auszurichten. 

 7. eine oberstaatsanwältin – als hauptabteilungsleiterin bei einer staatsanwaltschaft – oder  
einen oberstaatsanwalt – als hauptabteilungsleiter bei einer staatsanwaltschaft –

bei der staatsanwaltschaft frankfurt am main (r 2 mit Amtszulage nach fußnote 9).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 veröffentlichten Anforderungsprofil (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.5.) auszurichten.

Verwaltungsgerichtsbarkeit

 8. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter

am verwaltungsgericht gießen (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3.) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

Sozialgerichtsbarkeit

 9. zwei richterinnen oder zwei richter

am hessischen Landessozialgericht in darmstadt (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.2.) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.
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Arbeitsgerichtsbarkeit

 10. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter

am hessischen Landesarbeitsgericht in frankfurt am main (r 3).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3.) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.

bewerbungen von frauen sind besonders erwünscht.

Aufgrund des frauenförderplans besteht eine verpflichtung zur erhöhung des frauenanteils.

schwerbehinderte richterinnen und richter, beamtinnen und beamte sowie Angestellte 
werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

bewerbungen sind auf dem dienstweg zu richten an:

zu nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7, nr. 8, nr. 9 und nr. 10 binnen drei Wochen an 
das hessische ministerium der Justiz für integration und europa.

Eine Beschränkung des Auswahlverfahrens zu Nr. 1 bis Nr. 10 auf eventuelle Verset-
zungsbewerberinnen und -bewerber bleibt ebenso vorbehalten wie eine an Verwal-
tungsbelangen orientierte Ermessensentscheidung zwischen mehreren Versetzungs-
bewerberinnen und -bewerbern.

R ü C K N A H M E  V O N  S T E L L E N A u S S C H R E I B u N G E N

die Ausschreibung der im Jmbl. vom 1. dezember 2012, S. 776, Nr. 3. ausgeschriebenen 
stelle für

eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter

am Landgericht hanau (r 2)

wird zurückgenommen.
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R u N D e R L A S S e

Nr. 16 Änderung der Durchführungsbestimmungen zum Gerichtsvollzieherkostenge-
setz (DB-GvKostG). Rderl. d. HMdJIe v. 13. 09. 2013 (5653 - II/B 3 - 2012/11265 - II/A)  
– JMBl. S. 629 – – Gült.-Verz. Nr. 2105, 26 –

rderl. v. 25. 7. 2008 (Jmbl. s. 257)

I.

die Landesjustizverwaltungen haben folgende bundeseinheitliche Änderungen der durch-
führungsbestimmungen zum gerichtsvollzieherkostengesetz (db-gvKostg) vom 25. Juli 
2008 (Jmbl. s. 257) vereinbart:
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A. Abschnitt A wird wie folgt geändert:

1. nr. 2 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 satz 3 erhält folgende fassung:
„satz 1 und 2 gelten nicht, wenn der Auftrag zurückgegeben wird, weil die An-

schrift der schuldnerin oder des schuldners unzutreffend und die zutreffende 
Anschrift der gerichtsvollzieherin oder dem gerichtsvollzieher nicht bekannt ist 
und auch nicht ermittelt werden konnte.“

b) in Abs. 3 werden die Wörter „eidesstattliche versicherung“ durch das Wort „ver-
mögensauskunft“ ersetzt und der Klammerzusatz „(§ 900 Abs. 2 satz 1 zpo)“ 
gestrichen.

c) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) in satz 1 werden die Wörter „eidesstattlichen versicherung“ jeweils durch 
das Wort „vermögensauskunft“ und der Klammerzusatz „(§ 900 Abs. 2 satz 1 
zpo)“ durch den Klammerzusatz „(§ 807 Abs. 1 zpo)“ ersetzt.

bb) in satz 2 werden die Wörter „Widerspricht dagegen der gläubiger der soforti-
gen Abnahme oder“ gestrichen.

d) Abs. 7 erhält folgende fassung:
„(7) nebengeschäfte im sinne des § 3 Abs. 1 satz 3 gvKostg sind insbesondere

a) die entgegennahme einer zahlung im zusammenhang mit einem vollstre-
ckungsauftrag oder einem sonstigen selbständigen Auftrag; dies gilt auch 
dann, wenn im zeitpunkt der entgegennahme der zahlung das hauptgeschäft 
bereits abschließend erledigt ist,

b) die einholung von Auskünften bei einer der in den §§ 755, 802l zpo genannten 
stellen.“

e) Als Abs. 8 wird angefügt:
„(8) stellt die gerichtsvollzieherin oder der gerichtsvollzieher fest, dass die schuld-

nerin oder der schuldner in einen anderen Amtsgerichtsbezirk verzogen ist, sind 
die bis zum zeitpunkt der Auftragsabgabe fällig gewordenen gebühren und Aus-
lagen anzusetzen. ist die schuldnerin oder der schuldner innerhalb des Amts-
gerichtsbezirks verzogen, sind die entstandenen gebühren und Auslagen der 
übernehmenden gerichtsvollzieherin oder dem übernehmenden gerichtsvollzie-
her zum zweck des späteren Kostenansatzes (§ 5 Abs. 1 satz 1 gvKostg) mit-
zuteilen. satz 3 der vorbemerkung zum 6. Abschnitt des Kostenverzeichnisses 
bleibt unberührt. hat die abgebende gerichtsvollzieherin oder der abgebende 
gerichtsvollzieher einen vorschuss gemäß § 4 gvKostg erhoben, sind die durch 
Abrechnung des vorschusses bereits eingezogenen gebühren und Auslagen der 
übernehmenden gerichtsvollzieherin oder dem übernehmenden gerichtsvollzie-
her mitzuteilen.“

2. in nr. 5 satz 2 wird der Klammerzusatz „(§ 2 nr. 2 gvo)“ durch den Klammerzusatz 
„(§ 2 satz 3 gvo)“ ersetzt.

3. nr. 6 wird wie folgt geändert:
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a) in Abs. 1 wird das Wort „prozessbevollmächtigten“ durch die Wörter „prozess- 
oder verfahrensbevollmächtigten“ ersetzt.

b) in Abs. 2 wird das Wort „prozesskostenhilfe“ durch die Wörter „prozess- oder 
verfahrenskostenhilfe“ ersetzt.

4. in nr. 8 Abs. 1 satz 3 wird der Klammerzusatz „(§ 11 nr. 3 gvo)“ durch den Klammer-
zusatz „(§ 11 Abs. 3 gvo)“ ersetzt.

B. Abschnitt b wird wie folgt geändert:

1. in nr. 11 Abs. 1 satz 2 wird im Klammerzusatz die Angabe „§ 167 nr. 2 gvgA“ durch 
die Angabe „§ 167 Abs. 2 gvgA“ ersetzt.

2. in nr. 14 Abs. 1 satz 2 wird der Klammerzusatz „(vgl. § 77 nr. 4, § 84 gvgA)“ durch 
den Klammerzusatz „(vgl. § 77 Abs. 4 gvgA)“ ersetzt.

3. nr. 16 wird aufgehoben.

II.

dieser runderlass tritt am tage nach der veröffentlichung in Kraft.

B e K A N N t M A c H u N G e N

Widerruf der Genehmigung zur Verwendung eines Gerichtskostenstemplers. Bek. d. 
HMdJIe v. 19. August 2013 (5250/1 - Z/c3 - 2013/7782 - Z/c) – JMBl. S. 631 –

die genehmigung zur verwendung des auf rechtsanwälte dr. heescher und simbach,  
Ahstr. 4 und neumarkt, 45879 gelsenkirchen zugelassenen francotyp-postalia-gerichts-
kostenstemplers mit der Kennziffer/Klischee-nummer 601 wurde mit Wirkung vom 18. Juli 
2013 widerrufen.

Abdrucke des vorgenannten gerichtskostenstemplers, die nach diesem zeitpunkt gefertigt 
wurden, sind ungültig.

Anhaltspunkte für eine missbräuchliche verwendung des genannten gerichtskostenstemp-
lers sind dem Justizministerium des Landes nordrhein-Westfalen, martin-Luther-platz 40, 
40212 düsseldorf, zum Aktenzeichen 5250 e –z. 2/13 unmittelbar mitzuteilen.



632

Übersicht über den Geschäftsanfall in der ordentlichen Gerichtsbarkeit, bei den Staats-
anwaltschaften, der Verwaltungs-, der Finanz-, der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit 
in Hessen im Jahr 2012 Bek. d. MdJIe v. 10. 09. 2013 (1441 - I/B1 - 2013/4991 - I/B)
– JMBl. S. 632 –

(Letzte übersicht für 2012 in Jmbl. s. 274)

AMtSGeRIcHte

A Zivilsachen (ohne familiensachen)

I.  Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten 2010 2011 2012

1. mahnsachen 617.590 575.581 532.548

2. zivilprozesssachen

a) geschäftsentwicklung:
eingänge 98.142 96.313 95.046

erledigungen 98.792 96.835 95.441

unerledigt am Jahresende 47.229 46.557 46.148

b) erledigte verfahren 98.792 96.835 95.441

a) erledigte verfahren nach der Art
Abhilfeverfahren nach § 321a zpo 8 12 18 
 0,0% 0,0% 0,0%

Klagen in zwangsvollstreckungssachen, 
Anträge auf vollstreckbarerklärung eines 
ausländischen urteils auf grund eines voll- 
streckungsvertrages  226 230 182 
 0,2% 0,2% 0,2%

verfahren über Arrest oder einstweilige 
verfügung 2.604 2.339 2.277 
 2,6% 2,4% 2,4%

Klageverfahren 71.102 76.471 79.082 
 72,0% 79,0% 82,9%

sonstige zur zuständigkeit des prozess- 
gerichts gehörende verfahren 24.818 17.707 13.799 
 25,1% 18,3% 14,5%

b) erledigte verfahren nach dem sachgebiet
nachbarschaftssachen 512 432 467 
 0,5% 0,4% 0,5%

schuldrechtsanpassungs- und boden- 
rechtssachen der neuen Länder 17 7 13 
 0,0% 0,0% 0,0%

bau-/Architektensachen 
(ohne Architektenhonorarsachen) 984 886 997 
 1,0% 0,9% 1,0%
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  2010 2011 2012

verkehrsunfallsachen 10.264 9.839 9.951 
 10,4% 10,2% 10,4%

Wohnungsmietsachen 22.237 22.347 22.772 
 22,5% 23,1% 23,9%

sonstige mietsachen 2.803 2.927 2.823 
 2,8% 3,0% 3,0%

Kaufsachen 12.872 12.250 14.082 
 13,0% 12,7% 14,8%

Arzthaftungssachen 200 179 151 
 0,2% 0,2% 0,2%

reisevertragssachen 2.164 3.580 4.931 
 2,2% 3,7% 5,2%

Kredit-/Leasingsachen 1.927 2.066 1.821 
 2,0% 2,1% 1,9%

Ansprüche aus versicherungsverträgen 
(ohne verkehrsunfallsachen) 2.949 2.955 2.879 
 3,0% 3,1% 3,0%

honorarforderungen von personen, für die 
eine besondere honorarordnung gilt 4.781 4.332 4.318 
 4,8% 4,5% 4,5%

schadensersatzansprüche aus vorsätzlicher 
Körperverletzung 639 590 562 
 0,6% 0,6% 0,6%

Angelegenheiten nach dem gewalt- 
schutzgesetz 82 entfällt entfällt 
 0,1% entfällt entfällt

Wohnungseigentumssachen 
nach § 43 nr. 1 bis 4 Weg 2.658 2.498 2.426 
 2,7% 2,6% 2,5%
Wohnungseigentumssachen 
nach § 43 nr. 5 Weg 193 146 166 
 0,2% 0,2% 0,2%

sonstiger verfahrensgegenstand 33.212 31.534 26.864 
 33,6% 32,6% 28,1%

3. verteilungsverfahren 21 33 39

4. zwangsversteigerungen von 
unbeweglichen gegenständen 5.595 5.157 4.508

5. zwangsverwaltungen 1.528 1.267 1.104

6. vollstreckungssachen 227.314 227.302 224.593

7. Anträge außerhalb eines bei gericht 
anhängigen verfahrens 1.389 1.429 1.210



634

II. Insolvenz-, Konkurs- und Vergleichsverfahren 2010 2011 2012

1.  Anträge auf eröffnung des

a) insolvenzverfahren (in) 6.750 6.944 6.061

b) verbraucher- und Kleininsolvenzverfahren (iK) 8.550 8.022 7.018

c) insolvenzverfahren nach ausländischem recht (ie) 52 46 34

2. eröffnete

a) insolvenzverfahren (in) 3.092 3.122 2.765

b) verbraucher- und Kleininsolvenzverfahren (iK) 8.044 7.504 6.568

c) insolvenzverfahren nach ausländischem recht (ie) 16 13 36

d) Anträge auf versagung oder Widerruf der rest- 
schuldbefreiung 369 458 502

III. Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit

1. grundbuchsachen

a) begründung und veränderung von eigentum 
und erbbaurecht 117.882 123.056 127.945

b) eintragung/veränderung/Löschung von rechten 
in Abt. ii und iii 255.034 264.591 275.568

c) begründung, Aufteilung und veränderung von 
Wohnungs- und teileigentum 5.736 4.860 4.756

2. Landwirtschaftssachen 69 53 57

3.  registersachen (eintragungen am Jahresende)

a) eingetragene vereine 47.093 47.627 48.176

b) in das handelsregister eingetragene
einzelkaufleute, juristische personen, offene 
handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften 
und europäische wirtschaftliche interessen- 
vereinigungen 34.989 35.133 35.153

Aktiengesellschaften und Kommanditgesell- 
schaften auf Aktien 1.896 1.890 1.861

gesellschaften mit beschränkter haftung 85.214 87.575 89.559

versicherungsvereine auf gegenseitigkeit 9 9 9

c) eingetragene genossenschaften 412 429 439

d) seeschiffe 213 211 211

e) binnenschiffe 248 248 250

4. vormundschaftsgerichtliche Angelegenheiten

a) Am Jahresende anhängige vormundschaften, 
pflegschaften des vormundschaftsgerichts sowie 
pflegschaften des betreuungsgerichts 1.428 1.172 1.230

b) Am Jahresende anhängige betreuungen 90.897 93.059 93.988
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  2010 2011 2012

c) betreuungsverfahren wurden anhängig 33.738 33.291 32.189

d) Andere betreuungsgerichtliche Angelegen- 
heiten wurden anhängig 310 185 168

5. unterbringungssachen 
(einschließlich verfahren auf vormundschafts- 
gerichtliche genehmigung zur unterbringung) 21.961 26.876 25.507

darunter Abschiebehaftsachen  1.209 1.102 829

6. verfügungen von todes wegen, nachlass- 
und teilungssachen

a) testamentssachen (iv) 35.509 35.455 37.027

b) sonstige nachlasssachen (vi) 44.755 45.618 45.990

7.  gerichtliche urkunden, standesamtssachen

a) Angelegenheiten der beratungshilfe 73.169 72.107 70.666

b) sonstige handlungen und entscheidungen 
der freiwilligen gerichtsbarkeit außerhalb 
eines anhängigen verfahrens 2.038 1.776 1.760

c) Anträge auf todeserklärung und feststellung 
der todeszeit 49 27 16

d) standesamtssachen 283 292 323

IV. Kirchenaustritte 27.711 23.054 22.924

V. Hinterlegungssachen 3.946 4.198 4.101

B Familiensachen

a) geschäftsentwicklung:

eingänge 52.697 50.007 49.874

erledigungen 49.817 51.840 51.487

unerledigt am Jahresende 38.497 36.664 35.054

b) erledigte verfahren 49.817 51.840 51.487

davon waren

verfahren über abgetrennte scheidungsfolgesachen 2.628 3.052 3.258 
 5,3% 5,9% 6,3%

verfahren nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz 100 89 93 
 0,2% 0,2% 0,2%

familiensachen 41.494 40.920 40.248 
 83,3% 78,9% 78,2%
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  2010 2011 2012

einstweilige Anordnungen 5.588 7.776 7.884 
 11,2% 15,0% 15,3%

c) mit den erledigten verfahren waren an verfahrens- 
gegenständen ingesamt anhängig 71.343 72.675 71.398

davon waren

scheidung 17.398 17.052 16.432 
 24,4% 23,5% 23,0%

Andere ehesachen 79 68 63 
 0,1% 0,1% 0,1%

elterlichen sorge 9.601 10.304 10.260 
 13,5% 14,2% 14,4%

umgangsrecht (auch nach § 165 famfg) 3.851 3.923 4.102 
 5,4% 5,4% 5,7%

herausgabe des Kindes 293 310 280 
 0,4% 0,4% 0,4%

unterhalt für das Kind 6.440 6.158 5.922 
 9,0% 8,5% 8,3%

sonstige unterhaltssachen 
(auch nach §§ 1615l, 1615m bgb) 109 98 84 
 0,2% 0,1% 0,1%

unterhalt für den ehegatten/Lebenspartner 4.675 4.256 4.003 
 6,6% 5,9% 5,6%

versorgungsausgleich 18.920 19.303 18.934 
 26,5% 26,6% 26,5%

ehewohnung und/oder haushalt 1.403 1.374 1.257 
 2,0% 1,9% 1,8%

güterrechtssachen 1.599 1.568 1.538 
 2,2% 2,2% 2,2%

maßnahme zum schutz vor gewalt und nachstellung 
nach § 1 gewschg 2.589 3.111 3.135 
 3,6% 4,3% 4,4%

Wohnungsüberlassung nach § 2 gewschg 452 472 455 
 0,6% 0,6% 0,6%

unterbringung nach § 1631b bgb 892 962 1.042 
 1,3% 1,3% 1,5%

unterbringung nach öffentlichem recht 
nach § 151 nr. 7 famfg 175 225 294 
 0,2% 0,3% 0,4%

sonstige Kindschaftssache 132 269 342 
 0,2% 0,4% 0,5%
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  2010 2011 2012

Abstammungssache 1.275 1.196 1.130 
 1,8% 1,6% 1,6%

Adoptionssache 571 812 811 
 0,8% 1,1% 1,1%

Aufhebung/feststellung der Lebenspartnerschaft 
nach § 269 Abs. 1 nr. 1 und 2 famfg 88 86 90 
 0,1% 0,1% 0,1%

sonstige familiensache nach § 266 famfg 431 659 793 
 0,6% 0,9% 1,1%

weitere familiensache 370 469 431 
 0,5% 0,6% 0,6%

auf ein erledigtes verfahren entfielen an verfahrens- 
gegenständen im durchschnitt 1,43 1,40 1,39

d) geschäftsanfall in vormundschafts- und pflegschafts- 
verfahren des familiengerichts

1. Am Jahresende anhängige vormundschaften, pfleg- 
schaften und ergänzungspflegschaften 6.103 6.652 7.254

c Strafsachen

a) geschäftsentwicklung:

eingänge 50.903 47.891 45.250

erledigungen 52.062 48.688 46.043

unerledigt am Jahresende 17.325 16.523 15.670

b) erledigte verfahren 52.062 48.688 46.043

davon waren

Anträge auf Wiederaufnahme nach rechtskraft
zuungunsten des beschuldigten 49 31 43 
 0,1% 0,1% 0,1%

zugunsten des beschuldigten 56 29 28 
 0,1% 0,1% 0,1%

zurückverweisungen durch die rechtsmittelinstanz 1 1 1 
 0,0% 0,0% 0,0%

eröffnungen des hauptverfahrens durch ein gericht 
höherer ordnung 2 5 1 
 0,0% 0,0% 0,0%

vorlagen/verweisungen durch ein gericht 
niederer ordnung 7 1 4 
 0,0% 0,0% 0,0%
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  2010 2011 2012

in ein strafverfahren übergegangene bußgeldverfahren 11 4 8 
 0,0% 0,0% 0,0%

Anklagen 40.668 37.853 35.017 
 78,1% 77,7% 76,1%

Anträge auf Aburteilung im beschleunigten verfahren 1.728 1.445 1.237 
 3,3% 3,0% 2,7%
Anträge auf entscheidung im vereinfachten Jugend- 
verfahren 984 827 695 
 1,9% 1,7% 1,5%
Anberaumung der hauptverhandlung statt erlass 
des strafbefehls 237 219 235 
 0,5% 0,4% 0,5%
einsprüche gegen einen von der staatsanwaltschaft 
beantragten strafbefehl 7.868 7.931 8.389 
 15,1% 16,3% 18,2%
einsprüche gegen einen von der finanzbehörde 
beantragten strafbefehl 282 206 247 
 0,5% 0,4% 0,5%

privatklagen 112 85 101 
 0,2% 0,2% 0,2%

c) geschäftsanfall ausgewählter verfahren

1.  Anträge auf erlass von strafbefehlen 36.694 38.428 38.524

2.  richterliche entscheidungen in haftsachen 6.199 6.499 6.131

3.  sonstige richterliche maßnahmen 42.193 42.469 42.496

D Bußgeldverfahren

a) geschäftsentwicklung:

eingänge 30.841 36.128 35.144

erledigungen 30.162 34.886 35.858

unerledigt am Jahresende 8.554 9.791 9.070

b) geschäftsanfall ausgewählter verfahren

1. erzwingungshaftanträge 16.938 22.448 24.210

2.  Anträge auf gerichtliche entscheidung nach § 25a Abs. 3 stvg, 
§ 62 Abs. 1 s. 1 oWig (halterhaftung) 1.099 1.190 1.022

3.  sonstige rechtsbehelfe gegen maßnahmen der 
verwaltungsbehörde 166 203 259

4.  sonstige Anträge und entscheidungen nach dem 
ordnungswidrigkeitengesetz 1.230 1.190 1.417
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e Rechtshilfesachen 
(in der freiwilligen gerichtsbarkeit)

  2010 2011 2012

ersuchen a. d. Amtsgericht 7.850 6.496 6.413

ersuchen an die geschäftsstelle 3.052 2.947 3.294

LANDGeRIcHte

A Zivilsachen

I. Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten in erster Instanz

a)  geschäftsentwicklung:

eingänge 30.544 30.543 28.983

erledigungen 30.639 30.106 29.317

davon durch die
zivilkammer 27.041 26.796 26.123

Kammer für handelssachen 3.592 3.305 3.186

Kammer für baulandsachen 6 5 8

entschädigungskammer 0 0 0

Wiedergutmachungskammer 0 0 0

unerledigt am Jahresende 27.603 28.072 27.736

b) erledigte verfahren 30.639 30.106 29.317

a) erledigte verfahren nach der Art
Abhilfeverfahren nach § 321a zpo 1 0 1 
 0,0% 0,0% 0,0%

Klagen in zwangsvollstreckungssachen, Anträge 
auf vollstreckbarerklärung eines ausländischen 
urteils auf grund eines vollstreckungsvertrages  88 68 44 
 0,3% 0,2% 0,2%

Anträge auf vollstreckbarerklärung von entschei- 
dungen, die in einem anderen mitgliedstaat der eu 
ergangen sind (§ 1 Absatz 2 AvAg) 46 56 45 
 0,2% 0,2% 0,2%

verfahren über Arrest oder einstweilige verfügung 1.987 1.791 1.625 
 6,5% 5,9% 5,5%

Klageverfahren 26.563 26.431 26.484 
 86,7% 87,8% 90,3%

sonstige zur zuständigkeit des prozessgerichts 
gehörende verfahren 1.954 1.760 1.118 
 6,4% 5,8% 3,8%
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b) erledigte verfahren nach dem sachgebiet 2010 2011 2012

Zivilkammern

bau-/Architektensachen 
(ohne Architektenhonorarsachen) 1.961 2.210 2.272 
 6,4% 7,3% 7,7%

haftung von personen (ohne Arzt- und Architekten- 
haftungssachen) und honorarforderungen von per- 
sonen, für die eine besondere honorarordnung gilt 985 849 748 
 3,2% 2,8% 2,6%

Auseinandersetzungen von gesellschaften 288 168 154 
 0,9% 0,6% 0,5% 
sonstige gesellschaftsrechtliche streitigkeiten 
(ohne Auseinandersetzungen von gesellschaften) 556 434 322 
 1,8% 1,4% 1,1%

gewerblicher rechtsschutz 1.275 1.153 1.022 
 4,2% 3,8% 3,5%

miet-/Kredit-/Leasingsachen 4.417 4.000 3.582 
 14,4% 13,3% 12,2%

verkehrsunfallsachen 1.733 1.813 1.810 
 5,7% 6,0% 6,2%

Kaufsachen 2.424 2.171 2.120 
 7,9% 7,2% 7,2%

Arzthaftungssachen 633 602 632 
 2,1% 2,0% 2,2%

reisevertragssachen 85 99 93 
 0,3% 0,3% 0,3%

staatshaftungssachen 
(einschl. enteigungsentschädigung) 213 182 219 
 0,7% 0,6% 0,7%

sachenrechtsbereinigung und boden-/grund- 
stücksrecht betreffend die neuen Länder 3 3 3 
 0,0% 0,0% 0,0%

Wohnungseigentumssachen nach § 43 nr. 5 Weg 4 4 12 
 0,0% 0,0% 0,0%

Kapitalanlagesachen 207 1.518 2.553 
 0,8% 5,0% 8,7%

Ansprüche aus versicherungsverträgen 
(ohne verkehrsunfallsachen) 302 748 1.093 
 1,1% 2,5% 3,7%

technische schutzrechte 21 59 45 
 0,1% 0,2% 0,2%
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  2010 2011 2012

Kartellsachen 10 20 21 
 0,0% 0,1% 0,1%

sonstiger verfahrensgegenstand 11.924 10.763 9.422 
 38,9% 35,8% 32,1%

Kammer für Handelssachen

handelsvertretersachen 120 129 125 
 0,4% 0,4% 0,4%

gesellschaftsrechtliche streitigkeiten 435 393 394 
 1,4% 1,3% 1,3%

bausachen 249 261 268 
 0,8% 0,9% 0,9%

markensachen 103 107 108 
 0,3% 0,4% 0,4%

Wettbewerbssachen 659 553 498 
 2,2% 1,8% 1,7%

Kartellsachen 7 12 16 
 0,0% 0,0% 0,1%

verfahren nach dem spruchg entfällt 6 142 
 entfällt 0,0% 0,5%

sonstiger verfahrensgegenstand 2.019 1.844 1.635 
 6,6% 6,1% 5,6%

c)  erledigungen der zivilkammern 27.041 26.796 26.123

davon waren im zeitpunkt der erledigung anhängig

bei dem einzelrichter 24.136 23.828 23.557 
 89,3% 88,9% 90,2%

bei der Kammer  2.905 2.968 2.566 
 10,7% 11,1% 9,8%

II. Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten in der Berufungsinstanz

a)  geschäftsentwicklung:

eingänge 5.062 5.082 4.988

erledigungen 5.155 5.178 4.786

davon durch die

zivilkammer 5.133 5.141 4.749

Kammer für handelssachen 22 37 37

unerledigt am Jahresende 2.551 2.454 2.655
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  2010 2011 2012

b)  erledigte verfahren 5.155 5.178 4.786

davon waren

a) erledigte verfahren nach der Art
Abhilfeverfahren nach § 321a zpo  0 3 6 
 0,0% 0,1% 0,1%

berufungen gegen urteile in zwangsvollstreckungs- 
sachen, Anträge auf vollstreckbarerklärung eines aus- 
ländischen urteils auf grund eines vollstreckungs- 
vertrages  23 17 18 
 0,4% 0,3% 0,4%

berufungen gegen urteile in verfahren über Arrest 
oder einstweilige verfügung 11 13 13 
 0,2% 0,3% 0,3%

berufungsverfahren 4.931 5.012 4.707 
 95,7% 96,8% 98,3%

sonstige zur zuständigkeit des berufungs- 
gerichts gehörende verfahren 190 133 42 
 3,7% 2,6% 0,9%

b) erledigte verfahren nach dem sachgebiet

Zivilkammern

Wohnungsmietsachen 1.073 1.180 1.053 
 20,8% 22,8% 22,0%

sonstige mietsachen 127 131 129 
 2,5% 2,5% 2,7%

verkehrsunfallachen 748 790 709 
 14,5% 15,3% 14,8%

Kaufsachen 328 369 326 
 6,4% 7,1% 6,8%

Arzthaftungssachen 24 21 14 
 0,5% 0,4% 0,3%

nachbarschaftssachen 65 60 68 
 1,3% 1,2% 1,4%

reisevertragssachen 179 232 238 
 3,5% 4,5% 5,0%

bau-/Architektensachen 
(ohne Architektenhonorarsachen) 96 74 64 
 1,9% 1,4% 1,3%

gesellschaftsrechtliche streitigkeiten 33 33 27 
 0,6% 0,6% 0,6%
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  2010 2011 2012

schadensersatzansprüche aus vorsätzlicher 
Körperverletzung 36 40 28 
 0,7% 0,8% 0,6%

honorarforderungen von personen, für die eine 
besondere honorarordnung gilt 136 153 109 
 2,6% 3,0% 2,3%

Wohnungseigentumssachen 
nach § 43 nr. 1 - 4 Weg 177 129 170 
 3,4% 2,5% 3,6%

Wohnungseigentumssachen nach § 43 nr. 5 Weg 40 73 78 
 0,8% 1,4% 1,6%

sonstiger verfahrensgegenstand 1.917 1.680 1.555 
 37,2% 32,4% 32,5%

Kammer für Handelssachen

handelsvertretersachen 0 0 1 
 0,0% 0,0% 0,0%

gesellschaftsrechtliche streitigkeiten 1 1 0 
 0,0% 0,0% 0,0%

bausachen 1 1 4 
 0,0% 0,0% 0,1%

markensachen 0 0 1 
 0,0% 0,0% 0,0%

Wettbewerbssachen 0 1 0 
 0,0% 0,0% 0,0%

sonstiger verfahrensgegenstand 20 34 31 
 0,4% 0,7% 0,6%

III. Beschwerden

eingänge 7.147 6.530 6.050

B Strafsachen

I. Strafsachen in erster Instanz

a)  geschäftsentwicklung:

eingänge 1.460 1.388 1.229

erledigungen 1.432 1.453 1.245

unerledigt am Jahresende 741 674 659
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  2010 2011 2012

b)  erledigte verfahren 1.432 1.453 1.245

darunter waren

Anträge auf Wiederaufnahme nach rechtskraft 27 25 16 
 1,9% 1,7% 1,3%

zurückverweisungen durch die rechtsmittelinstanz 16 30 8 
 1,1% 2,1% 0,6%

Anklagen 1.248 1.245 1.057 
 87,2% 85,7% 84,9%

vorlagen oder verweisungen durch ein gericht 
niederer ordnung 81 82 95 
 5,7% 5,6% 7,6%

Anträge auf einleitung eines sicherungsverfahrens 57 68 66 
 4,0% 4,7% 5,3%

II. Strafsachen in der Berufungsinstanz

a)  geschäftsentwicklung:

eingänge 3.010 2.859 2.879

erledigungen 3.000 2.961 2.872

unerledigt am Jahresende 1.235 1.132 1.140

b)  erledigte verfahren 3.000 2.961 2.872

davon waren

berufungen in privatklageverfahren 2 2 5 
 0,1% 0,1% 0,2%

Anträge auf Wiederaufnahme nach rechtskraft 2 2 2 
 0,1% 0,1% 0,1%

durch die rechtsmittelinstanz zurückverwiesene 
verfahren 33 28 25 
 1,1% 0,9% 0,9%

berufungen in offizialverfahren 2.681 2.629 2.544 
 89,4% 88,8% 88,6%

Annahmeberufungen in offizialverfahren 282 300 296 
 9,4% 10,1% 10,3%

III. Beschwerden in Strafsachen

eingänge 3.225 3.182 3.037

IV. Strafvollstreckungssachen

1.  verfahren vor der (kleinen) strafvollstreckungskammer 7.046 7.215 7.546

2.  verfahren vor der (großen) strafvollstreckungskammer 675 823 833
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StAAtSANWALtScHAFteN uND AMtSANWALtScHAFt 
FRANKFuRt AM MAIN

A Geschäfte der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte

  2010 2011 2012

I. Anzeigesachen 
(ohne verfahren gegen unbekannte täter und bußgeldsachen)

geschäftsentwicklung:

eingänge 184.222 172.085 172.612

erledigungen 172.201 184.369 182.071

unerledigt am Jahresende 54.721 42.595 33.178

II. Anzeigen gegen unbekannte täter 76.607 77.487 77.130 

III. Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz 257 355 717

B Geschäfte der Amtsanwältinnen und Amtsanwälte

I. Anzeigesachen 
(ohne verfahren gegen unbekannte täter und bußgeldsachen)

geschäftsentwicklung:

eingänge 199.933 199.998 195.279

erledigungen 201.649 199.529 194.707

unerledigt am Jahresende 26.517 27.005 27.570

II. Anzeigen gegen unbekannte täter 133.964 131.178 135.020

III. Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz 30.167 35.639 34.780

c Strafvollstreckung

I. Zahl der Personen, gegen die eine Vollstreckung 
eingeleitet wurde 66.783 70.362 72.864

II. Abwendung der ersatzfreiheitsstrafe

1.  zahl der personen, welche die vollstreckung der 
ersatzfreiheitsstrafe durch unentgeltliche gemein- 
nützige tätigkeit abgewendet haben 2.916 2.600 2.377

2.  zahl der tage der ersatzfreiheitsstrafe, deren voll- 
streckung durch unentgeltliche gemeinnützige 
tätigkeit abgewendet wurde 98.725 91.178 83.882
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D Andere Geschäfte der Staats-(Amts-)anwaltschaften

  2010 2011 2012

gnadensachen 397 407 339

entschädigungssachen nach dem streg 77 123 273

zivilsachen 4 0 0

rechtshilfesachen einschl. Auslieferungssachen 4.473 4.650 4.685

OBeRLANDeSGeRIcHt

A Zivilsachen (ohne familiensachen)

I. Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten in der Berufungsinstanz

a)  geschäftsentwicklung:

eingänge 5.078 5.317 5.460

erledigungen 5.231 4.996 4.889

unerledigt am Jahresende 4.442 4.763 5.334

b)  erledigte verfahren 5.231 4.996 4.889

a) erledigte verfahren nach der Art
berufungen gegen urteile in zwangsvollstreckungs- 
sachen, Anträge auf vollstreckbarerklärung eines 
ausländischen urteils auf grund eines vollstre- 
ckungsverfahrens 5 3 1 
 0,1% 0,1% 0,0%

berufungen gegen urteile in verfahren über Arrest 
oder einstweilige verfügung 118 129 127 
 2,3% 2,6% 2,6%

berufungsverfahren 5.070 4.827 4.736 
 96,9% 96,6% 96,9%

sonstige zur zuständigkeit des berufungs- 
gerichts gehörende verfahren 36 37 25 
 0,7% 0,7% 0,5%

b) erledigte verfahren nach dem sachgebiet
bau-/Architektensachen 
(ohne Architektenhonorarsachen) 327 349 347 
 6,3% 7,0% 7,1%

Arzthaftungssachen 172 162 159 
 3,3% 3,2% 3,3%

Auseinandersetzung von gesellschaften 72 71 62 
 1,4% 1,4% 1,3%
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  2010 2011 2012

verkehrsunfallsachen 296 297 278 
 5,7% 5,9% 5,7%

Kaufsachen 393 326 328 
 7,5% 6,5% 6,7%
staatshaftungssachen 
(einschl. enteignungsentschädigung) 41 52 48 
 0,8% 1,0% 1,0%

reisevertragssachen 22 20 11 
 0,4% 0,4% 0,2%

miet-/Kredit-/Leasingsachen 728 558 510 
 13,9% 11,2% 10,4%
haftung von personen (ohne Arzt- und Architekten- 
haftungssachen) und honorarforderungen von per- 
sonen, für die eine besondere honorarordnung gilt 203 195 164 
 3,9% 3,9% 3,4%

gewerblicher rechtsschutz 240 222 195 
 4,6% 4,4% 4,0%
sachenrechtsbereinigung und boden-/grundstücks- 
recht betreffend die neuen Länder 0 1 0 
 0,0% 0,0% 0,0%

sonstige gesellschaftsrechtliche streitigkeiten 124 101 109 
 2,4% 2,0% 2,2%

entschädigungssachen nach dem beg 2 0 0 
 0,0% 0,0% 0,0%

Wohnungseigentumssachen nach § 43 nr. 5 Weg 1 1 1 
 0,0% 0,0% 0,0%

Kapitalanlagesachen 128 309 513 
 2,4% 6,2% 10,5%
Ansprüche aus versicherungsverträgen 
(ohne verkehrsunfallsachen) 58 200 263 
 1,1% 4,0% 5,4%

technische schutzrechte 0 45 7 
 0,0% 0,9% 0,1%

Kartellsachen 2 1 9 
 0,0% 0,0% 0,2%

vergabesachen 0 1 3 
 0,0% 0,0% 0,1%

sonstiger verfahrensgegenstand 2.422 2.085 1.882 
 46,3% 41,7% 38,5%

II. Beschwerden

eingänge 2.645 2.566 2.457
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B Familiensachen

I. Familiensachen in der Rechtsmittelinstanz (uF) 2010 2011 2012

a)  geschäftsentwicklung:

eingänge 2.285 2.722 2.517

erledigungen 2.332 2.620 2.465

unerledigt am Jahresende 1.367 1.469 1.521

b)  erledigte verfahren

davon waren

Lebenspartnerschaftssachen 1 0 1 
 0,0% 0,0% 0,0%

familiensachen 2.331 2.436 2.236 
 100,0% 93,0% 90,7%

beschwerden in einstweiligen Anordnungsverfahren entfällt 184 228 
 entfällt 7,0% 9,2%

c)  mit den erledigten verfahren waren an verfahrens- 
gegenständen ingesamt anhängig 2.477 2.758 2.603

davon betrafen

scheidung  124 123 100 
 5,0% 4,5% 3,8%

elterlichen sorge 498 576 560 
 20,1% 20,9% 21,5%

umgangsrecht (auch § 165 famfg) 174 180 171 
 7,0% 6,5% 6,6%

herausgabe des Kindes 25 28 15 
 1,0% 1,0% 0,6%

unterhalt für das Kind 434 482 411 
 17,5% 17,5% 15,8%

sonstige unterhaltssachen 
(auch nach §§ 1615l, 1615m bgb) 3 3 5 
 0,1% 0,1% 0,2%

unterhalt für den ehegatten/Lebenspartner 542 425 329 
 21,9% 15,4% 12,6%

versorgungsausgleich 356 526 569 
 14,4% 19,1% 21,9%

ehewohnung und/oder hausrat 50 50 50 
 2,0% 1,8% 1,9%

güterrechtssachen 94 107 109 
 3,8% 3,9% 4,2%
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  2010 2011 2012

maßnahme zum schutz vor gewalt und nachstellung 
nach § 1 gewschg 48 90 94 
 1,9% 3,3% 3,6%

Wohnungsüberlassung nach § 2 gewschg 7 6 6 
 0,3% 0,2% 0,2%

unterbringung nach § 1631b bgb 18 18 30 
 0,7% 0,7% 1,2%

unterbringung nach öffentlichem recht nach 
§ 151 nr. 7 famfg 0 0 0 
 0,0% 0,0% 0,0%

sonstige Kindschaftssache 12 23 14 
 0,5% 0,8% 0,5%

Abstammungssache 16 35 21 
 0,6% 1,3% 0,8%

Adoptionssache 8 7 9 
 0,3% 0,3% 0,3%

Aufhebung/feststellung der Lebenspartnerschaft 
nach § 269 Abs. 1 nrn. 1 und 2 famfg 1 0 1 
 0,0% 0,0% 0,0%

sonstige familiensache nach § 266 famfg 15 36 68 
 0,6% 1,3% 2,6%

weitere familiensache 46 40 37 
 1,9% 1,5% 1,4%

II. Sonstige Beschwerden in Familiensachen 2.096 2.026 2.228

c Strafsachen

I. Strafsachen in erster Instanz

geschäftsentwicklung:

eingänge 2 5 3

erledigungen 5 1 0

unerledigt am Jahresende 1 5 8

II. Strafsachen in der Revisionsinstanz

geschäftsentwicklung:

eingänge 379 368 388

erledigungen 388 415 391

unerledigt am Jahresende 100 53 51
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  2010 2011 2012

III. Geschäftsanfall an sonstigen Verfahren

beschwerden in strafsachen 1.394 1.406 1.329

Anträge auf haftentscheidung (§§ 121 ff. stpo) 153 211 195

Anträge auf gerichtliche entscheidung nach § 172 stpo 184 232 246

Auslieferungsverfahren 194 238 290

verfahren nach § 23 eggvg 54 46 51

Anträge nach § 51 rvg 54 56 51

D Bußgeldverfahren

I. Rechtsbeschwerden und Anträge auf Zulassung der 
Rechtsbeschwerden

a)  geschäftsentwicklung:

eingänge 867 781 979

erledigungen 868 784 972

unerledigt am Jahresende 52 49 56

b)  erledigte verfahren 868 784 972

davon waren

rechtsbeschwerden gegen ein urteil 500 457 550 
 57,6% 58,3% 56,6%

rechtsbeschwerden gegen einen beschluss 
nach § 72 oWig 0 0 0 
 0,0% 0,0% 0,0%

Anträge auf zulassung der rechtsbebeschwerde 
(§ 80 Abs. 1 oWig) 368 327 422 
 42,4% 41,7% 43,4%

II. Sonstiger Geschäftsanfall

einsprüche nach dem gesetz gegen Wettbewerbs- 
beschränkungen 0 0 0

StAAtSANWALtScHAFt BeI  DeM OBeRLANDeSGeRIcHt

A ermittlungsverfahren

geschäftsentwicklung:

eingänge 0 1 0

erledigungen 0 0 0

unerledigt am Jahresende 0 1 1
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B Andere Geschäfte

 2010 2011 2012

revisionen 427 406 420

rechtsbeschwerden nach dem oWig 896 800 1039

beschwerden gegen gerichtliche entscheidungen 1.039 1.125 1.155

beschwerden gegen staats-/Amtsanwälte (zs) 3.220 3.408 3.410

haftprüfungsverfahren 151 201 180

Aus- und durchlieferungssachen 315 374 390

berufsgerichtliche verfahren und disziplinarverfahren 593 547 512

rechtssachen (vertretung des fiskus) 197 214 268

entschädigungssachen nach dem streg 199 178 185

rechtshilfeangelegenheiten mit dem Ausland 607 792 775

Kartellbußgeldsachen 8 12 7

VeRWALtuNGSGeRIcHte

A Hauptverfahren

a)  geschäftsentwicklung:

eingänge 7.385 7.732 7.949
darunter Asylsachen 1.544 1.458 1.766

erledigungen 7.220 6.851 7.100
darunter Asylsachen 1.157 1.311 1.546

unerledigt am Jahresende 5.199 6.067 6.950
darunter Asylsachen 1.098 1.245 1.474

b) erledigte verfahren (ohne parallelsachen) 7.220 6.851 7.100

davon entfielen auf die sachgebiete

parlaments-, Wahl- und Kommunalrecht, recht der juris- 
tischen personen des öffentlichen rechts, staatsaufsicht 83 73 83 
 1,1% 1,1% 1,2%

bildungsrecht und sport (ohne nc-verfahren) 415 405 334 
 5,7% 5,9% 4,7%

numerus-clausus-verfahren 124 117 205 
 1,7% 1,7% 2,9%

Wirtschafts- und Wirtschaftsverwaltungsrecht, Landwirt- 
schafts-, Jagd-, forst- und fischereirecht, straßen- und 
Wegerecht, recht der freien berufe 724 818 769 
 10,0% 11,9% 10,8%
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 2010 2011 2012 

polizei-, ordnungs- und Wohnrecht 779 833 771 
 10,8% 12,2% 10,9%

Ausländerrecht 1.104 968 1.012 
 15,3% 14,1% 14,3%

Asylrecht - hauptsacheverfahren 1.157 1.311 1.546 
 16,0% 19,1% 21,8%

Asylrecht - eilverfahren 0 0 0 
 0,0% 0,0% 0,0%

raumordnung, Landesplanung, bau-, boden- und 
städtebauförderungsrecht einschließlich enteignung 396 354 366 
 5,5% 5,2% 5,2%

umweltrecht 218 185 184 
 3,0% 2,7% 2,6%

Abgabenrecht
– ohne Kammerbeiträge für industrie- und handels- 

kammern, steuerberaterkammern, handwerks- 
kammern und andere zusammenschlüsse wirtschaftl. 
und berufsständischer vereinigungen

– ohne hochschulrechtliche Abgaben
– ohne sondernutzungsgebühr 655 488 596 

 9,1% 7,1% 8,4%

recht des öffentlichen dienstes 937 668 638 
 13,0% 9,8% 9,0%

disziplinarrecht/berufsgerichtliche verfahren  85 94 58 
 1,2% 1,4% 0,8%

sozialrecht (ohne sozialhilfe), Jugendschutzrecht, 
Kindergartenrecht, Kriegsfolgenrecht 479 451 490 
 6,6% 6,6% 6,9%

sozialhilfe (Altverfahren seit 1. Januar 05) 2 3 3 
 0,0% 0,0% 0,0%

sonstiges 59 81 43 
 0,8% 1,2% 0,6%

B Verfahren zur Gewährung von vorläufigem Rechtsschutz 
und sonstige Verfahren

I. Verfahren zur Gewährung von vorläufigem Rechtsschutz

a)  geschäftsentwicklung:

eingänge 7.834 6.386 4.726

darunter Asylsachen 483 490 656

darunter nc-verfahren 5.383 3.683 2.212
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 2010 2011 2012 

erledigungen 6.380 8.012 5.441

darunter Asylsachen 474 490 627

darunter nc-verfahren 3.965 5.769 2.493

unerledigt am Jahresende 3.985 2.357 1.652

darunter Asylsachen 25 22 49

darunter nc-verfahren 3.643 1.558 1.284

b)  erledigte verfahren (ohne parallelsachen) 6.380 8.012 5.441

davon entfielen auf die sachgebiete

parlaments-, Wahl- und Kommunalrecht, recht 
der juristischen personen des öffentlichen rechts, 
staatsaufsicht 37 35 36 
 0,6% 0,4% 0,7%

bildungsrecht und sport (ohne nc-verfahren) 152 132 145 
 2,4% 1,6% 2,7%

numerus-clausus-verfahren 3.965 5.769 2.493 
 62,1% 72,0% 45,8%

Wirtschafts- und Wirtschaftsverwaltungsrecht, 
Landwirtschafts-, Jagd-, forst- und fischereirecht, 
straßen- und Wegerecht, recht der freien berufe 106 75 359 
 1,7% 0,9% 6,6%

polizei-, ordnungs- und Wohnrecht 365 322 513 
 5,7% 4,0% 9,4%

Ausländerrecht 564 549 463 
 8,8% 6,9% 8,5%

Asylrecht - hauptsacheverfahren 0 0 0 
 0,0% 0,0% 0,0%

Asylrecht - eilverfahren 474 490 627 
 7,4% 6,1% 11,5%

raumordnung, Landesplanung, bau-, boden- und 
städtebauförderungsrecht einschließlich enteignung 159 161 148 
 2,5% 2,0% 2,7%

umweltrecht 37 53 70 
 0,6% 0,7% 1,3%
Abgabenrecht
– ohne Kammerbeiträge für industrie- und handels- 

kammern, steuerberaterkammern, handwerks- 
kammern und andere zusammenschlüsse wirtschaftl. 
und berufsständischer vereinigungen

– ohne hochschulrechtliche Abgaben
– ohne sondernutzungsgebühr 170 98 272 

 2,7% 1,2% 5,0%
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recht des öffentlichen dienstes 224 197 198 
 3,5% 2,5% 3,6%

disziplinarrecht/berufsgerichtliche verfahren  10 16 12 
 0,2% 0,2% 0,2%

sozialrecht (ohne sozialhilfe), Jugendschutzrecht, 
Kindergartenrecht, Kriegsfolgenrecht 86 91 81 
 1,3% 1,1% 1,5%

sozialhilfe (Altverfahren seit 1. Januar 05) 2 1 0 
 0,0% 0,0% 0,0%

sonstiges 29 23 24 
 0,5% 0,3% 0,4%

II. Vollstreckungsverfahren 109 128 124

III. Sonstige Anträge außerhalb eines bei Gericht 
anhängigen Verfahrens 391 280 304

HeSSIScHeR VeRWALtuNGSGeRIcHtSHOF

A Hauptverfahren in erster Instanz

geschäftsentwicklung:

eingänge 48 94 95

erledigungen 73 61 85

unerledigt am Jahresende 58 91 102

B Berufungen mit Anträgen auf Zulassung, Beschwerden 
gegen Hauptsacheentscheidungen in Personalvertretungssachen

a)  geschäftsentwicklung:

eingänge 1.066 895 845

darunter Asylsachen 114 137 101

erledigungen 1.013 1.055 768

darunter Asylsachen 123 138 104

unerledigt am Jahresende 663 495 537

darunter Asylsachen 61 59 59

b)  erledigte verfahren (ohne parallelsachen) 1.013 1.055 768
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davon entfielen auf die sachgebiete

parlaments-, Wahl- und Kommunalrecht, recht 
der juristischen personen des öffentlichen rechts, 
staatsaufsicht 14 14 30 
 1,4% 1,3% 3,9%

bildungsrecht und sport (ohne nc-verfahren) 52 60 46 
 5,1% 5,7% 6,0%

numerus-clausus-verfahren 2 7 5 
 0,2% 0,7% 0,7%

Wirtschafts- und Wirtschaftsverwaltungsrecht, Land- 
wirtschafts-, Jagd-, forst- und fischereirecht, straßen- 
und Wegerecht, recht der freien berufe 123 94 103 
 12,1% 8,9% 13,4%

polizei-, ordnungs- und Wohnrecht 135 97 72 
 13,3% 9,2% 9,4%

Ausländerrecht 146 211 76 
 14,4% 20,0% 9,9%

Asylrecht - hauptsacheverfahren 123 138 104 
 12,1% 13,1% 13,5%

Asylrecht - eilverfahren 0 0 0 
 0,0% 0,0% 0,0%

raumordnung, Landesplanung, bau-, boden- und 
städtebauförderungsrecht einschließlich enteignung 92 79 66 
 9,1% 7,5% 8,6%

umweltrecht 41 34 25 
 4,0% 3,2% 3,3%

Abgabenrecht
– ohne Kammerbeiträge für industrie- und handelskammern, 

steuerberaterkammern, handwerkskammern und andere 
zusammenschlüsse wirtschaftl. und berufsständischer 
vereinigungen

– ohne hochschulrechtliche Abgaben
– ohne sondernutzungsgebühr 89 104 77 

 8,8% 9,9% 10,0%

recht des öffentlichen dienstes 77 152 99 
 7,6% 14,4% 12,9%

disziplinarrecht/berufsgerichtliche verfahren  21 8 18 
 2,1% 0,8% 2,3%

sozialrecht (ohne sozialhilfe), Jugendschutzrecht, 
Kindergartenrecht, Kriegsfolgenrecht 94 44 41 
 9,3% 4,2% 5,3%



656

 2010 2011 2012 

sozialhilfe (Altverfahren seit 1. Januar 05) 2 0 0 
 0,2% 0,0% 0,0%

sonstiges 2 12 6 
 0,2% 1,1% 0,8%

c Beschwerden gegen entscheidungen mit Anträgen auf Zulassung/ 
Verfahren zur Gewährung von vorläufigem Rechtsschutz und sonstige Verfahren

I. a)  Geschäftsentwicklung der Beschwerden gegen ent- 
scheidungen mit Anträgen auf Zulassung/Verfahren 
zur Gewährung von vorläufigem Rechtsschutz:

eingänge 930 924 934

erledigungen 1.050 885 969

unerledigt am Jahresende 91 123 106

b)  erledigte verfahren (ohne parallelsachen) 1.050 885 969

davon entfielen auf die sachgebiete

parlaments-, Wahl- und Kommunalrecht, recht der 
juristischen personen des öffentlichen rechts, 
staatsaufsicht 7 10 13 
 0,7% 1,1% 1,3%

bildungsrecht und sport (ohne nc-verfahren) 32 19 28 
 3,0% 2,1% 2,9%

numerus-clausus-verfahren 384 302 403 
 36,6% 34,1% 41,6%

Wirtschafts- und Wirtschaftsverwaltungsrecht, 
Landwirtschafts-, Jagd-, forst- und fischereirecht, 
straßen- und Wegerecht, recht der freien berufe 28 41 54 
 2,7% 4,6% 5,6%

polizei-, ordnungs- und Wohnrecht 118 108 98 
 11,2% 12,2% 10,1%

Ausländerrecht 224 198 175 
 21,3% 22,4% 18,1%

Asylrecht - hauptsacheverfahren 0 0 0 
 0,0% 0,0% 0,0%

Asylrecht - eilverfahren 6 3 2 
 0,6% 0,3% 0,2%

raumordnung, Landesplanung, bau-, boden- und 
städtebauförderungsrecht einschließlich enteignung 65 62 52 
 6,2% 7,0% 5,4%

umweltrecht 11 23 30 
 1,0% 2,6% 3,1%
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Abgabenrecht
– ohne Kammerbeiträge für industrie- und handels- 

kammern, steuerberaterkammern, handwerks- 
kammern und andere zusammenschlüsse wirt- 
schaftl. und berufsständischer vereinigungen

– ohne hochschulrechtliche Abgaben
– ohne sondernutzungsgebühr 92 49 33 

 8,8% 5,5% 3,4%

recht des öffentlichen dienstes 47 47 52 
 4,5% 5,3% 5,4%

disziplinarrecht/berufsgerichtliche verfahren  0 0 0 
 0,0% 0,0% 0,0%

sozialrecht (ohne sozialhilfe), Jugendschutzrecht, 
Kindergartenrecht, Kriegsfolgenrecht 24 17 22 
 2,3% 1,9% 2,3%

sozialhilfe (Altverfahren seit 1. Januar 05) 0 0 0 
 0,0% 0,0% 0,0%

sonstiges 12 6 7 
 1,1% 0,7% 0,7%

II. Geschäftsentwicklung der Beschwerden gegen ent- 
scheidungen/Verfahren zur Gewährung von vorläufigem 
Rechtsschutz in numerus-clausus-Sachen:

eingänge 307 306 383

erledigungen 384 302 403

unerledigt am Jahresende 0 3 1

III. Sonstige Beschwerden 582 531 463

HeSSIScHeS F INANZGeRIcHt

A Klagen

a)  geschäftsentwicklung:

eingänge 2.777 2.603 2.193

erledigungen 2.720 2.718 2.670

unerledigt am Jahresende 3.971 3.846 3.373
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b)  gegenstände der erledigten verfahren 3.208 3.271 3.235

davon entfielen auf die sachgebiete

gewinneinkünfte 277 338 312 
 8,6% 10,3% 9,6%

überschusseinkünfte 293 373 405 
 9,1% 11,4% 12,5%

sonstige steuern von einkommen einschließlich 
nichteinkunftsartspezifische streitpunkte 448 397 358 
 14,0% 12,1% 11,1%

steuern von einkommen, die (noch) nicht den 
sachgebieten gewinn- und überschusseinkünfte 
und sonstige steuern von einkommen zugeordnet 
werden konnten 55 85 54 
 1,7% 2,6% 1,7%

Körperschaftssteuer 103 107 152 
 3,2% 3,3% 4,7%

objektbezogene steuern 244 260 247 
 7,6% 7,9% 7,6%

verkehrssteuer 459 455 433 
 14,3% 13,9% 13,4%

verbrauchssteuer sowie Angnelegenheiten, die der 
gesetzgebung des bundes unterliegen und durch 
bundes- oder Landesbehörden verwaltet werden 98 78 85 
 3,1% 2,4% 2,6%

prämien, zulagen und sonstige förderungsleistungen 
(einschließlich familienleistungsausgleich) 627 550 552 
 19,5% 16,8% 17,1%

feststellung von besteuerungsgrundlagen, bewertung 
und zerlegung 296 284 347 
 9,2% 8,7% 10,7%

steuern von vermögen, haftung für steuern sowie 
Ao/fgo-sachen, sonstige verfahren 301 340 284 
 9,4% 10,4% 8,8%

B Verfahren zur Gewährung von vorläufigem Rechtsschutz

a)  geschäftsentwicklung:

eingänge 553 508 482

erledigungen 555 524 464

unerledigt am Jahresende 177 149 167
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b)  erledigte verfahren 555 524 464

davon waren

Anträge auf gewährung von vorläufigem rechtsschutz 
nach § 69 Abs. 3 fgo 529 501 430 
 95,3% 95,6% 92,7%

Anträge auf gewährung von vorläufigem rechtsschutz 
nach § 114 fgo 26 23 34 
 4,7% 4,4% 7,3%

c Sonstige Verfahren

Kostensachen 84 95 43

sonstige selbständige verfahren 0 10 8

ARBeItSGeRIcHte

A urteils- und Beschlussverfahren (Normalverfahren)

geschäftsentwicklung:

eingänge 32.942 31.425 32.338

erledigungen 34.782 31.996 31.905

unerledigt am Jahresende 9.843 9.340 9.816

davon waren:

1.  normalklagen

eingänge 31.206 29.525 30.505

erledigungen 33.090 30.074 30.114

unerledigt am Jahresende 9.216 8.732 9.153

2. beschlussverfahren

eingänge 1.736 1.900 1.833

erledigungen 1.692 1.922 1.791

unerledigt am Jahresende 627 608 663

B Sozialkassenklagen

eingänge 15.632 21.315 17.312

erledigungen 21.571 18.695 17.106

unerledigt am Jahresende 3.588 6.208 6.414
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c Arreste und einstweilige Verfügungen

 2010 2011 2012 

eingänge 584 538 467

D Mahnverfahren

eingänge 5.818 49.297 31.612

davon waren

1.  normalverfahren 1.556 1.452 1.299

2.  sozialkassenverfahren 4.262 47.845 30.313

HeSSIScHeS LANDeSARBeItSGeRIcHt

A Berufungen und Beschwerdeverfahren in Beschlusssachen 
nach §§ 87, 98 Abs. 2 ArbGG

geschäftsentwicklung:

eingänge 2.141 2.039 2.090

erledigungen 1.984 2.113 1.964

unerledigt am Jahresende 1.370 1.298 1.420

davon waren:

1.  berufungen

eingänge 1.922 1.783 1.765

erledigungen 1.762 1.891 1.663

unerledigt am Jahresende 1.268 1.162 1.260

von den erledigten berufungen waren 
bestandsstreitigkeiten 468 704 538

2.  beschwerdeverfahren in beschlusssachen 
nach §§ 87, 98 Abs. 2 Arbgg

eingänge 219 256 325

erledigungen 222 222 301

unerledigt am Jahresende 102 136 160

B Beschwerdeverfahren nach §§ 78, 83 Abs. 5 ArbGG

geschäftsentwicklung:

eingänge 551 508 508

erledigungen 558 519 514

unerledigt am Jahresende 136 125 121
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SOZIALGeRIcHte

I. Geschäftsentwicklung einstweiliger Rechtsschutz 2010 2011 2012 

eingänge gesamt 3.206 2.950 2.760

erledigungen gesamt 3.459 2.919 2.802

bestand Jahresende gesamt 336 369 328

II. Geschäftsentwicklung Klageverfahren

eingänge gesamt 22.284 23.362 20.825

erledigungen gesamt 23.332 23.367 21.303

bestand Jahresende gesamt 27.285 27.253 26.781

erledigte verfahren nach dem sachgebiet 23.332 23.367 21.303

Krankenversicherung 2.865 3.375 3.364 
 12,3% 14,4% 15,8%

vertrags (zahn)- arztangelegenheiten 1.102 1.019 744 
 4,7% 4,4% 3,5%

pflegeversicherung 443 430 431 
 1,9% 1,8% 2,0%

unfallversicherung 1.432 1.236 1.233 
 6,1% 5,3% 5,8%

rentenversicherung 4.110 4.641 3.548 
 17,6% 19,9% 16,7%

zusatz- und sonderversorgung der neuen bundesländer 0 0 0 
 0,0% 0,0% 0,0%

Angelegenheiten der bundesagentur für Arbeit 2.488 1.977 1.887 
 10,7% 8,5% 8,9%

Angelegenheiten nach dem sgb ii 6.442 6.400 5.510 
 27,6% 27,4% 25,9%

streitigkeiten nach dem sgb Xii und 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 1.090 971 1.157 
 4,7% 4,2% 5,4%

versorgungs- und entschädigungsrecht 246 177 205 
 1,1% 0,8% 1,0%

verfahren zur feststellung der behinderung nach sgb iX 2.727 2.850 2.954 
 11,7% 12,2% 13,9%

sonstiges 387 291 270 
 1,7% 1,2% 1,3%
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HeSSIScHeS LANDeSSOZIALGeRIcHt

I. Geschäftsentwiklung I. Instanz 2010 2011 2012 

eingänge gesamt 13 7 12

erledigungen gesamt 14 10 13

bestand Jahresende gesamt 8 9 10

II. Geschäftsentwicklung einstweiliger Rechtsschutz

eingänge gesamt 10 9 7

erledigungen gesamt 9 9 7

bestand Jahresende gesamt 1 0 0

III. Geschäftsentwicklung Berufungsverfahren

eingänge gesamt 1.763 1.678 1.784

erledigungen gesamt 1.554 1.772 1.676

bestand Jahresende gesamt 2.081 1.985 2.092

erledigte verfahren nach dem sachgebiet 1.554 1.772 1.676

Krankenversicherung 260 261 314 
 16,7% 14,7% 18,7%

vertrags (zahn)- arztangelegenheiten 60 78 49 
 3,9% 4,4% 2,9%

pflegeversicherung 27 22 25 
 1,7% 1,2% 1,5%

unfallversicherung 263 283 230 
 16,9% 16,0% 13,7%

rentenversicherung 337 479 422 
 21,7% 27,0% 25,2%

zusatz- und sonderversorgung der neuen bundesländer 0 0 0 
 0,0% 0,0% 0,0%

Angelegenheiten der bundesagentur für Arbeit 167 174 116 
 10,7% 9,8% 6,9%

Angelegenheiten nach dem sgb ii 240 222 257 
 15,4% 12,5% 15,3%

streitigkeiten nach dem sgb Xii und nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz 76 121 126 
 4,9% 6,8% 7,5%

versorgungs- und entschädigungsrecht 28 33 33 
 1,8% 1,9% 2,0%
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verfahren zur feststellung der behinderung nach sgb iX 65 82 88 
 4,2% 4,6% 5,3%

sonstiges 31 17 16 
 2,0% 1,0% 1,0%

IV. Beschwerden gegen entscheidungen über die Gewährung 
von einstweiligem Rechtsschutz

eingänge gesamt 363 385 432

erledigungen gesamt 348 411 375

bestand Jahresende gesamt 89 63 120

V.  Sonstige Beschwerden

eingänge gesamt 497 638 636

davon
beschwerden gegen entscheidungen über die 
gewährung von einstweiligem rechtsschutz 363 385 432

erledigungen gesamt 504 600 612

davon
beschwerden gegen entscheidungen über die 
gewährung von einstweiligem rechtsschutz 348 411 375

bestand Jahresende gesamt 187 225 245

davon
beschwerden gegen entscheidungen über die 
gewährung von einstweiligem rechtsschutz 89 63 120
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V e R O R D N u N G e N  D e S  P R Ä S I D e N t e N 
D e S  O B e R L A N D e S G e R I c H t S

Zweiundzwanzigste Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Ortsgerichte 
im Lande Hessen vom 13.09.2013 (3842 e - I/3 - 2459/11) – JMBl. S. 664 –

– Gült.-Verz. Nr. 28 –

Aufgrund des § 1 Abs. 3 satz 1 des ortsgerichtsgesetzes in der fassung vom 2. April 1980 
(gvbl. i s. 114), zuletzt geändert durch gesetz vom 26. märz 2010 (gvbl. i s. 114), ver-
ordnet der präsident des oberlandesgerichts im benehmen mit dem Kreisausschuss des 
rheingau-taunus-Kreises:

Artikel 1

Abschnitt J. Landgericht Wiesbaden unterabschnitt iii. Amtsgericht bad schwalbach der 
Anlage zu § 1 der verordnung über die ortsgerichte im Lande hessen vom 1. september 
1980 (Jmbl. s. 792, 1039), zuletzt geändert durch verordnung vom 5. dezember 2012 (Jmbl. 
2013 s. 5), wird wie folgt geändert:

1. nr. 16 wird wie folgt gefasst:

„16. bad schwalbach“

2. die nr. 17 und 18 werden aufgehoben.

3. die bisherigen nr. 19 bis 23 werden die nr. 17 bis 21.

Artikel 2

diese verordnung tritt am 1. november 2013 in Kraft.
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P e R S O N A L N A c H R I c H t e N

B e R I c H t I G u N G e N

Berichtigung zum JMBl. 09/2013, S. 624

hier muss es richtig lauten:

Notarinnen und Notare

Ausgeschieden ist:

Aufgrund des erreichens der Altersgrenze:
notar michael franz Wolfrum, Kelkheim, mit Ablauf des 31.07.2013.

P e R S O N A L N A c H R I c H t e N

die personalnachrichten enthalten nur solche personalveränderungen, mit deren veröffent-
lichung sich die oder der bedienstete einverstanden erklärt hat.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

ernannt wurden:

zur oberamtsrätin : Amtsrätin Anke haas;

zur inspektorin : Amtsinspektorin Kerstin Jäckel – durch überleitung in den ge-
hobenen Justizverwaltungsdienst;

zur oberinspektorin : inspektorin Kerstin Jäckel.

Justizinspektor florian Kurth wurde in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

versetzt wurden:
oberamtsrat stefan Auernigg v. d. oberlandesgericht frankfurt am main a. d. Landgericht 
frankfurt am main, Justizinspektorin franziska Kohnert v. d. oberlandesgericht frankfurt 
am main a. d. Amtsgericht bad homburg v. d. höhe, Justizinspektor Jürgen nußbaum v. d. 
oberlandesgericht frankfurt am main a. d. hessische ministerium der Justiz, für integrati-
on und europa in Wiesbaden. Justizsekretärin tamara Lang v. d. oberlandesgericht frank-
furt am main a. d. Amtsgericht frankfurt am main und viola drese v. d. oberlandesgericht 
frankfurt am main a. d. Amtsgericht frankfurt am main.
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Ausgeschieden ist:

ruhestand:
regierungsoberrat Jens-ullrich perlwitz.

Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main

ernannt wurde:

zum Justizamtmann : Justizoberinspektor steffen Wiederhold.

Justizsekretärin nadine müller wurde in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

versetzt wurde:
Justizsekretärin Lisa-marie rauner v. d. generalstaatsanwaltschaft frankfurt am main a. d. 
Amtsanwaltschaft frankfurt am main.

Landgerichte

ernannt wurden:

zum oberamtsrat : Amtsrat helmut Keil in darmstadt;

zur Amtsrätin : Amtfrauen renate Kornherr in hanau und sigrid engelhard in 
Kassel;

zum Amtsrat : Amtmänner Johannes hillebrand in darmstadt und rolf Konrad 
in gießen;

zur Amtfrau : oberinspektorin marion murray in darmstadt;

zum Amtmann : oberinspektoren georg hartmann in darmstadt, martin Kühn 
und markus Weinandt in gießen;

zum Justizamtmann : Justizoberinspektor dir Willemsen in Wiesbaden;

zur oberinspektorin : inspektorin Jeanette orfanidis in frankfurt am main;

zur inspektorin : bewährungshelferinnen patrizia Kutta, bianca mix, heike Wes-
ner in darmstadt, Ariane brückner, Andrea dittrich, viola hart-
mann, nadja heese, miriam okuku, sanida salkovic, Andrea 
dittrich, elisabeth Weinz in frankfurt am main, miriam bludau 
in gießen – alle unter gleichzeitiger berufung in das beamten-
verhältnis auf probe –;

zum inspektor : bewährungshelfer florian bleier in darmstadt, Jens berg, peter 
Wagner, matthias Weber in frankfurt am main,  oliver momberg 
in Kassel, stephan sauskojus in marburg – alle unter gleichzei-
tiger berufung in das beamtenverhältnis auf probe –;

zur Amtsinspektorin
mit Amtszulage : Amtsinspektorin bettina teuber in hanau;

zur Justizobersekretärin : Justizsekretärin uta Lehmann in fulda.
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versetzt wurden:
oberinspektor christoph hartmann v. d. Landgericht darmstadt a. d. Justizvollzugsanstalt 
darmstadt, inspektorin bianca mix v. d. Landgericht darmstadt a. d. it-stelle der hessi-
schen Justiz in bad vilbel, Justizinspektor sebastian schmitt v. d. Landgericht frankfurt 
am main a. d. oberlandesgericht frankfurt am main.

Ausgeschieden ist:

ruhestand:
vorsitzender richter am Landgericht Werner rau in frankfurt am main, oberamtsräte Karl-
heinz fischer und peter Jahn in darmstadt sowie Amtfrau dorothea binder in frankfurt 
am main.

Staatsanwaltschaft bei den Landgerichten

ernannt wurden:

zum oberamtsrat : Amtsrat Lothar stier in frankfurt am main;

zur Justizamtfrau : Justizoberinspektorinnen Annette zeibig in Limburg a. d. Lahn 
und susann Willemsen in Wiesbaden;

zum Justizamtmann : Justizoberinspektor horst-michael Laurer in frankfurt am main;

zum Justizoberinspektor : Justizinspektor matthias schönberg in Wiesbaden;

zum Amtsinspektor : Justizhauptsekretär Jörg harbach in frankfurt am main;

zur Justizhauptsekretärin : Justizobersekretärinnen Alexandra Kroll in darmstadt und  
Angela schwank in Wiesbaden;

zur Justizobersekretärin : Justizsekretärin natascha tinat in darmstadt.

Justizsekretär patrick fauze in darmstadt wurde in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit 
berufen.

versetzt wurden:
oberinspektor bernhard Litzinger v. d. staatsanwaltschaft Limburg a. d. Lahn a. d. Land-
gericht Limburg a. d. Lahn, Justizinspektorin ina zukunft v. d. staatsanwaltschaft hanau  
a. d. oberlandesgericht frankfurt am main.

Ausgeschieden ist:

ruhestand:   
regierungsoberrätin barbara Keller in frankfurt am main.
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Amtsgerichte

ernannt wurden:

zur richterin
am Amtsgericht : richterinnen auf probe britta nagel und nadine Wissenburg-

bimberg in frankfurt am main, Katharina marthe henzler in rü-
desheim sowie dr. Kristina brümmer-pauly in bad schwalbach 
– alle unter berufung in das richterverhältnis auf Lebenszeit –;

zum richter
am Amtsgericht : richter auf probe Jan david faßbender, dr. cornelius trende-

lenburg und Alexander hock in frankfurt am main – alle unter 
berufung in das richterverhältnis auf Lebenszeit;

zum oberamtsrat
mit Amtszulage : oberamtsrat norbert seidel in Kassel;

zur oberamtsrätin : Amtsrätin ingrid steinmetz in Kassel;

zum oberamtsrat : Amtsräte gerd-günter Wiedemann in fritzlar und Arnold bern-
hardt in Königstein im taunus;

zur Amtsrätin : Justizamtfrauen dagmar gaube in frankfurt am main, margit 
seibel in friedberg (hessen), sabine Lehmann, Karin schmidt-
sibeth in idstein und heidelinde neumeyer in Kassel;

zum Amtsrat : Justizamtmann volker borsuk in Kassel;

zum Justizamtfrau : Justizoberinspektorinnen Astrid müller in hanau, und franziska 
schwarz in offenbach am main;

zum Justizamtmann : Justizoberinspektoren Andreas reichelt in darmstadt und  
moritz brodtka in offenbach am main;

zur Justizoberinspektorin : Justizinspektorinnen daniela ilse in bad hersfeld, daniela  
damitsch in Korbach, christine buhle in Weilburg, Ariane rost 
und diana zickler in Wetzlar;

zum Justizoberinspektor : Justizinspektor tobias Kloos in bad homburg v. d. höhe;

zum obergerichtsvoll-
zieher mit Amtszulage : obergerichtsvollzieher uwe breuer, matthias meyer in Kassel 

und holger reusing in gelnhausen;

zur ober-
gerichtsvollzieherin : gerichtsvollzieherin Kirsten blumenstein in Kassel;

zum ober-
gerichtsvollzieher : gerichtsvollzieher Alexander Weber in Kassel, benjamin brehm 

in darmstadt und oliver blüher in Wiesbaden;

zum Amtsinspektor
mit Amtszulage : Amtsinspektor robert beck in frankfurt am main;

zur Amtsinspektorin : Justizhauptsekretärin elisabeth sander in Kassel;

zum Amtsinspektor : Justizhauptsekretäre rolf britting und dirk Klein in Kassel;
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zur Justizhauptsekretärin : Justizobersekretärinnen rita taenzer in frankfurt am main und 
tina Klein in Wiesbaden;

zum Justizhauptsekretär : Justizobersekretär eckehard nuhn in Königstein im taunus;

zur Justizobersekretärin : Justizsekretärinnen Katharina iffland, christine maier und sa-
brina schäfer in frankfurt am main sowie christina Libera und 
stefanie schweizer in Wiesbaden;

zum Justizobersekretär : Justizsekretär uwe Anton in frankfurt am main.

Justizinspektorinnen Anika grubelnig in frankfurt am main, Annika christ in Lampertheim 
und Justizsekretärin monika schwarz in frankfurt am main wurden in das beamtenverhältnis 
auf Lebenszeit berufen.

versetzt wurden:
Justizoberinspektorin Jasmin Kaiser v. d. Amtsgericht frankfurt am main a. d. oberlan-
desgericht frankfurt am main, Justizinspektorinnen nina Linke v. d. Amtsgericht frankfurt 
am main a. d. oberlandesgericht frankfurt am main, vanessa Wies v. d. Amtsgericht bad 
homburg v. d. höhe a. d. Amtsgericht hanau. Justizhauptsekretärin Katrin tschanz v. d. 
Amtsgericht frankfurt am main a. d. Amtsgericht hanau und Justizoberinspektorin Katha-
rina geszler v. d. Amtsgericht darmstadt a. d. bundesgerichtshof in Karlsruhe.

Ausgeschieden sind:

ruhestand:
oberamtsräte erwin Weigel in gießen, rüdiger schulz in hanau, Amtsrätin elke hammer-
schmidt in gießen, Justizamtfrau sigrid gregor in hanau, Justizamtmann helmut fuhr-
mann in hanau. obergerichtsvollzieher helmut michels in rüsselsheim, Justizhauptsekre-
tär erwin schmidt in schwalmstadt, Justizhauptsekretär Wilfried schmidt in frankenberg 
(eder) und hauptsekretär gustav gernsheimer in darmstadt.

Amtsanwaltschaft

Justizsekretärin Jasmina Lötzerich wurde in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

Sozialgerichte

ernannt wurde:

zur richterin
am sozialgericht : richterin auf probe nadja ziegler in fulda – unter berufung in 

das richterverhältnis auf Lebenszeit –.
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Notarinnen und Notare

zum notar wurde bestellt:

rechtsanwalt david eberhard barié mit dem Amtssitz in Witzenhausen.

Ausgeschieden sind:

Aufgrund des erreichens der Altersgrenze:
notar michael naab, frankfurt am main, mit Ablauf des 31.10.2013,
notar dr. nikolaus hensel, frankfurt am main, mit Ablauf des 31.10.2013,
notar norbert Aßmann, fulda, mit Ablauf des 30.11.2013.

S t e L L e N A u S S c H R e I B u N G e N

Besetzung einer Referatsleitung im Hessischen Ministerium der Justiz, für Integration 
und europa

in der prüfungsabteilung i des Justizprüfungsamtes – staatliche pflichtfachprüfung und ers-
te juristische prüfung – ist zum nächstmöglichen zeitpunkt die stelle einer referatsleiterin 
oder eines referatsleiters des referates JpA i/2 im Wege der Abordnung neu zu besetzen.

das Aufgabengebiet des referates umfasst im Wesentlichen folgende gebiete:

•	 Entscheidungen	außerhalb	laufender	Prüfungsverfahren

•	 Zulassungen	zur	Prüfung

•	 Entscheidungen	im	Rahmen	laufender	Prüfungsverfahren

•	 Abwicklung	der	Prüfungsverfahren,	 insbesondere	Ladungen	und	Mitteilung	des	Ergeb-
nisses der prüfung

•	 Widerspruchsverfahren

•	 Rechtsstreitigkeiten	in	Angelegenheiten	der	staatlichen	Pflichtfachprüfung	und

•	 Gleichwertigkeitsprüfung	nach	§	112a	DRiG.

erwartet werden sehr gute rechtskenntnisse in allen von der staatlichen pflichtfachprüfung 
umfassten rechtsgebieten, ein ausgeprägtes interesse an fragen der juristischen Ausbil-
dung und prüfung, die fähigkeit zur exakten juristisch-dogmatischen Analyse nachgewiesen 
durch langjährige richterliche berufserfahrung, das vermögen, sachverhalte, juristische Auf-
gabenstellungen und Lösungen inhaltlich, systematisch und sprachlich präzise zu konzipie-
ren, prozessuales geschick, sprachliche gewandtheit sowie die bereitschaft zur kollegialen 
zusammenarbeit.

darüber hinaus wird von der bewerberin oder dem bewerber eine ausgeprägte fähigkeit zur 
personalführung und motivation sowie zur Konfliktlösung und einfühlungsvermögen erwar-



671

tet. Weitere Anforderungskriterien sind belastbarkeit, Kreativität, durchsetzungsvermögen, 
flexibilität und ein weit überdurchschnittliches engagement.

das referat JpA i/2 ist inhaltlich auf die verbindung mit richterlicher tätigkeit angelegt, wo-
bei die Aufgaben so bemessen sind, dass sie 50 % der regelmäßigen Arbeitskraft in An-
spruch nehmen; im übrigen verbleibt die richterin oder der richter in richterlicher tätigkeit. 
dienstort ist frankfurt am main.

der abgeordneten richterin oder dem abgeordneten richter soll gelegenheit gegeben wer-
den, neben ihrer bzw. seiner richterlichen tätigkeit in einem neuen Aufgabengebiet tätig zu 
sein.

bewerbungen von frauen sind besonders erwünscht. Aufgrund des frauenförderplans be-
steht die verpflichtung zur erhöhung des frauenanteils. 

schwerbehinderte bewerberinnen und bewerber werden im rahmen der geltenden bestim-
mungen bevorzugt berücksichtigt.

dem hessischen ministerium der Justiz wurde das zertifikat audit berufundfamilie® hin-
sichtlich der vereinbarkeit von beruf und familie verliehen.

interessensbekundungen richten sie bitte bis zum 15. Oktober 2013 auf dem dienstweg 
an das

hessische ministerium der Justiz, für integration und europa 
– zentralbüro – 
Luisenstraße 13 
65185 Wiesbaden.

Ausschreibung der Stelle der Vizepräsidentin/des Vizepräsidenten der Informations-
technik-Stelle der hessischen Justiz in Bad Vilbel

bei der informationstechnikstelle der hessischen Justiz in bad vilbel (it-stelle) ist demnächst 
die stelle der vizepräsidentin / des vizepräsidenten zu besetzen. es steht eine planstelle der 
besoldungsgruppe A 16 bbesg zur verfügung.

das Aufgabengebiet umfasst neben der stellvertretung der behördenleiterin/des behörden-
leiters der it-stelle der hessischen Justiz die Leitung eines oder mehrerer eJustice-projekte.

dabei sind insbesondere folgende Aufgaben wahrzunehmen:

•	 Personalführung	und	Personalverantwortung

•	 Projektmanagement

•	 Grundsatzfragen	der	Informations-	und	Kommunikationstechnik	der	hessischen	Justiz
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•	 Grundsatzfragen	der	Fachanwendungen	der	Gerichte,	Staatsanwaltschaften	und	Justiz-
vollzugsanstalten

•	 Bund-Länder-Zusammenarbeit	in	IT-Angelegenheit	(in	Abstimmung	mit	dem	HMdJIE)

•	 Öffentlichkeitsarbeit	und	Veranstaltungen

für diese funktion werden neben allgemeinen voraussetzungen auch überzeugungsfähig-
keit und durchsetzungsvermögen, besonders ausgeprägte urteilsfähigkeit und entschei-
dungsbereitschaft, sicheres und kompetentes Auftreten sowie teamfähigkeit, belastbarkeit, 
Leistungsbereitschaft und Kreativität erwartet.

die bewerberin oder der bewerber sollte über richterliche/staatsanwaltschaftliche erfahrung 
und entsprechende sehr gute und umfassende rechtskenntnisse verfügen.

Weiterhin ist es für die Ausübung der ausgeschriebenen position unabdingbar, dass die be-
werberin oder der bewerber über

•	 Berufserfahrung	in	einer	geschäftsbereichsübergreifenden	Institution	im	Bereich	der	In-
formations- und Kommunikationstechnik (oder vergleichbares)

•	 Kenntnisse	und	Erfahrungen	im	Bereich	der	Verwaltungsaufgaben	einer	Behörde	und	im	
umgang mit einer obersten Landesbehörde

•	 sehr	 gute	 Kenntnisse	 der	 IT-Landschaft	 der	 hessischen	 Justiz	 sowie	 der	 diesbezügli-
chen dienstleistungsbeziehungen

•	 Kenntnisse	und	Erfahrungen	im	Bereich	der	IT-Strukturen	von	Bund	und	Ländern

•	 die	Fähigkeit,	politische	und	wirtschaftliche	Zusammenhänge	zu	erkennen	und	im	Sinne	
der strategischen it-Ausrichtung umzusetzen

•	 qualifizierte	Kenntnisse	im	Projektmanagement

•	 ausgeprägte	Fähigkeit	zur	Personalführung,	insbesondere	die	Fähigkeit,	Personal	sach-
gerecht einzusetzen, kooperativ anzuleiten und zu fördern

•	 Integrations-	und	Motivationskraft	und	Befähigung	zur	Konfliktlösung

•	 ausgeprägtes	Verhandlungs-	und	Beratungsgeschick	sowie	die	Fähigkeit	zum	Ausgleich

•	 sehr	 hohe	 Kommunikationskompetenz	 mit	 Kenntnissen	 und	 Fähigkeiten	 in	 moderner	
erarbeitungsmethodik, moderation und präsentation

•	 Organisationstalent,	 insbesondere	die	Fähigkeit,	 technische	und	 organisatorische	 Ver-
änderungen umzusetzen

•	 ein	hohes	Maß	an	Selbständigkeit	und	besondere	Bereitschaft	zur	Übernahme	von	Ver-
antwortung

verfügt.

die bewerberin oder der bewerber sollte darüber hinaus die richtlinien zur förderung der 
rotation der beschäftigten des höheren dienstes in der Landesverwaltung erfüllen.

vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.

bewerbungen von frauen sind besonders erwünscht.



673

schwerbehinderte bewerberinnen und bewerber werden im rahmen der geltenden bestim-
mungen bevorzugt berücksichtigt.

bewerbungen richten sie bitte auf dem Dienstweg bis zum 25. Oktober 2013 an das hessi-
sche ministerium der Justiz, für integration und europa, zentralbüro, Luisenstraße 13, 65185 
Wiesbaden.

das schriftliche einverständnis zur einsichtnahme der personalakte wird erbeten.

es wird bewerbungen entgegengesehen um die stellen für:

Ordentliche Gerichtsbarkeit

1. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter

am Landgericht frankfurt am main (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

2. die präsidentin oder den präsidenten

des Amtsgerichts Kassel (r 4).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.4) veröffentlichen Anforderungsprofil auszurichten.

3. eine richterin am Amtsgericht – als weitere aufsichtsführende richterin – oder einen 
richter am Amtsgericht – als weiterer aufsichtsführender richter –

bei dem Amtsgericht Wetzlar (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.1) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

4. die direktorin oder den direktor

des Amtsgerichts Weilburg ( r 2 ).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.4) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.
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Staatsanwaltschaften

5. eine oberstaatsanwältin als Abteilungsleiterin bei einer staatsanwaltschaft oder einen     
oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter bei einer staatsanwaltschaft

bei der staatsanwaltschaft Kassel (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.7.) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

6. zwei oberstaatsanwältinnen als Abteilungsleiterinnen bei einer staatsanwaltschaft oder 
zwei oberstaatsanwälte als Abteilungsleiter bei einer staatsanwaltschaft

bei der staatsanwaltschaft frankfurt am main (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.7.) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

Arbeitsgerichtsbarkeit

7. die direktorin oder den direktor

des Arbeitsgerichts offenbach am main 
(r 2 mit Amtszulage nach fußnote 4).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.4) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.

bewerbungen von frauen sind besonders erwünscht.

Aufgrund des frauenförderplans besteht eine verpflichtung zur erhöhung des frauenanteils.

schwerbehinderte richterinnen und richter, beamtinnen und beamte sowie Angestellte 
werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

bewerbungen sind auf dem Dienstweg zu richten:

zu nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6 und nr. 7 binnen drei Wochen an das hessische  
ministerium der Justiz für integration und europa.

eine Beschränkung des Auswahlverfahrens zu Nr. 1 bis Nr. 7  auf eventuelle Verset-
zungsbewerberinnen und -bewerber bleibt ebenso vorbehalten wie eine an Verwal-
tungsbelangen orientierte ermessensentscheidung zwischen mehreren Versetzungs-
bewerberinnen und -bewerbern.



675

A u S S c H R e I B u N G  F R e I e R  N O tA R S t e L L e N

Abschnitt A i nr. 2 a) 2. satz des runderlasses über die Ausführung der bundesnotarord-
nung vom 26.10.2009 (Jmbl. s. 563), geändert durch runderlass vom 15. 03. 2011 (Jmbl.  
s. 258), zuletzt geändert durch runderlass vom 12. 11. 2012 (Jmbl. s. 692).

es sind folgende freie notarstellen zu besetzen:

A) Landgerichtsbezirk Darmstadt:

 1. im Amtsgerichtsbezirk darmstadt 6

 2.  im Amtsgerichtsbezirk dieburg 1

 3. im Amtsgerichtsbezirk groß-gerau 7

 4.  im Amtsgerichtsbezirk Lampertheim 1

 5. im Amtsgerichtsbezirk Langen (hessen) 4

 6. im Amtsgerichtsbezirk michelstadt 1

 7. im Amtsgerichtsbezirk offenbach am main 9

 8. im Amtsgerichtsbezirk seligenstadt 1

 9. in der stadt bischofsheim 1 
(Amtsgerichtsbezirk groß-gerau)

 10. in der stadt büttelborn 1 
(Amtsgerichtsbezirk groß-gerau)

 11. in der stadt mörfelden-Walldorf 1 
(Amtsgerichtsbezirk groß-gerau)

 12. in der stadt viernheim 5 
(Amtsgerichtsbezirk Lampertheim)

 13. in der stadt dietzenbach 1 
(Amtsgerichtsbezirk offenbach am main)

 14. in der stadt rodgau 1 
(Amtsgerichtsbezirk seligenstadt)

B) Landgerichtsbezirk Frankfurt am Main:

1. im Amtsgerichtsbezirk bad homburg v. d. höhe 3

2.  im Amtsgerichtsbezirk frankfurt am main 40

3.  im Amtsgerichtsbezirk Königstein im taunus 1

4. in der gemeinde oberursel (taunus) 3 
(Amtsgerichtsbezirk bad homburg v. d. höhe)

5. in der gemeinde eschborn 1 
(Amtsgerichtsbezirk frankfurt am main)

6. in der gemeinde eppstein 1 
(Amtsgerichtsbezirk Königstein im taunus)
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c) Landgerichtsbezirk Fulda:

1. im Amtsgerichtsbezirk fulda 3

2. im Amtsgerichtsbezirk hünfeld 1

D) Landgerichtsbezirk Gießen:

1. im Amtsgerichtsbezirk friedberg (hessen) 2

2. im Amtsgerichtsbezirk gießen 4

3.  in der stadt gießen 1 
(Amtsgerichtsbezirk gießen)

e) Landgerichtsbezirk Hanau:

1. im Amtsgerichtsbezirk hanau 5

2. im Amtsgerichtsbezirk gelnhausen 1

F) Landgerichtsbezirk Kassel:

1. im Amtsgerichtsbezirk eschwege 4

2. im Amtsgerichtsbezirk Kassel 3

3. im Amtsgerichtsbezirk melsungen 1

4. in der gemeinde homberg (efze) 1 
(Amtsgerichtsbezirk fritzlar)

G) Landgerichtsbezirk Limburg a. d. Lahn:

1. im Amtsgerichtsbezirk Wetzlar 2

H) Landgerichtsbezirk Marburg:

1. im Amtsgerichtsbezirk Kirchhain 1

2. im Amtsgerichtsbezirk marburg 5

I) Landgerichtsbezirk Wiesbaden:

1. im Amtsgerichtsbezirk Wiesbaden 14

Zusatz für die ausgeschriebenen Stellen unter A) 9. bis 14., B) 4. bis 6 und D) 3.:

sofern diese freien notarstellen an den orten nicht besetzt werden können, stehen die stel-
len für den Amtsgerichtsbezirk zur verfügung.

der Amtssitz muss in der jeweils bezeichneten gemeinde (stadt) bzw. dem Amtsgerichtsbe-
zirk genommen werden.

ich gebe daher rechtsanwältinnen und rechtsanwälten, die die voraussetzungen des § 6 
bnoto erfüllen, gelegenheit, die bestellung zur notarin oder zum notar zu beantragen.
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der schriftliche Antrag ist bis spätestens 12. November 2013 unter beifügung der erfor-
derlichen unterlagen (Abschnitt A. ii. nr. 1.) bei dem präsidenten des oberlandesgerichts 
frankfurt am main einzureichen.

B u c H B e S P R e c H u N G e N

unter alleiniger verantwortung der verfasserin oder des verfassers.

hrsg. sebastian herrler: Münchener Vertragshandbuch

band 5, bürgerliches recht i,

7. neubearbeitete Auflage 2013, XXvii, 1291 seiten, in Leinen, eur 129,00

verlag c.h. beck

isbn: 978-3-406-61295-4

Wie sinnvoll ist ein formularbuch in zeiten des internets und der elektronischen datenban-
ken? diese frage könnte man sich angesichts des hier zu besprechenden Werkes stellen. 
die reihe der münchener vertragshandbücher, die ihren ursprung in den frühen achtziger 
Jahren des letzten Jahrhunderts genommen hat, stellt in gewisser Weise einen Anachronis-
mus dar.

dabei handelt es aber sich nur dann um einen vordergründigen Widerspruch, wenn man  
tagesaktualität zum einzigen maßstab der Qualität machen möchte. denn aktuell ist der 
fünfte band zum bürgerlichen recht aus dem Jahr 2013 in der tat. Alle formulare wurden 
nach mitteilung des herausgebers von grund auf neu bearbeitet und sämtliche Anmerkun-
gen gründlich aktualisiert.

Wenn man formulare und formularbücher allerdings als geronnenes Wissen und eine erfah-
rungssammlung der Autorinnen und Autoren betrachtet, hat das Werk eine begründete da-
seinsberechtigung. es sollte zum handwerkszeug rechtsgestaltend tätiger Juristinnen und 
Juristen gehören. Aber auch diejenigen, die im Konfliktfall mit der Auslegung von verträgen 
befasst sind, finden hier wertvolle hinweise zu deren Lösung.

der band 5 beinhaltet vier große bereiche des zivilrechts:

1. grundstückskaufverträge,

2. mietrecht,

3. dienstleistungs-Werk-und Lieferverträge,

4. Arbeitsvertragsrecht
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zielgruppe des Werkes dürften deshalb breit aufgestellte generalistinnen und generalisten 
seien, die hin und wieder mit der vertragsgestaltung in unterschiedlichen rechtsgebieten 
des zivilrechts betraut sind.

im bereich der grundstückskaufverträge wird der generationswechsel bei den Kommenta-
toren insofern deutlich, als die von Langenfeld langjährig kommentierten teile nun von meh-
reren neuen bearbeitern übernommen wurden. sie haben den spannungsbogen von wohl-
tuender Kontinuität zu erforderlicher Aktualität gekonnt gespannt. in diesem teil des Werkes 
sind insgesamt 29 vertragstypen dargestellt. vom eher alltäglichen Kauf eines bauplatzes 
oder einer eigentumswohnung über den eher selteneren fall des erwerbs eines in der flur-
bereinigung gefangenen grundstücks bis zu der zession von rückübertragungsansprüchen 
nach dem gesetz zur regelung offener vermögensfragen deckt das Werk ein sehr breites 
spektrum des immobilienerwerbs ab. in diesem Kapitel überzeugen neben den ausgereiften 
formularen (und dennoch nicht unnötig langen) vor allem die sehr ausführlichen Anmerkun-
gen. mit ihnen wird auch ein erstmals mit einer bestimmten vertragskonstellation befasster 
bearbeiter ausreichend in das jeweilige rechtsgebiet eingeführt und vor allem auf die dort 
bestehenden fallstricke hingewiesen. die zitierte rechtsprechung ist jeweils umfangreich; 
die Aktualität ist im sachenrecht nicht zwingend erforderlich.

der anschließende bereich des mietrechts erhält 18 weitere formulartypen, die für die be-
ratung des privaten oder kleingewerblichen vermieters eine ausreichende basisausstattung 
darstellen. nicht aufgeführt sind spezialfälle der gewerblichen vermietung und sich dort 
entwickelnde neuere vertragstypen.

im bereich der dienstleistungsverträge erschließt sich die zusammenstellung der ver-
tragstypen nicht auf den ersten blick. vom darlehensvermittlungsvertrag als sonderfall des 
maklervertrags über den zubringervertrag, den Architektenvertrag bis zum vertrag über 
technisches gebäudemanagement werden hier unterschiedliche vertragstypen dargestellt 
und erläutert, ohne dass ein erkennbarer innerer zusammenhang besteht.

Als nahezu mutig könnte man das formular über einen online-verkaufsvertrag über Waren 
im b2c-verkehr bezeichnen. gerade der bereich der Agb des online versandhandels ist 
sehr	 „abmahnträchtig“	 Hier	 ergibt	 sich	 die	 Schwierigkeit	 unterschiedlicher	 Rechtsquellen	
(z.b. bgb, preisangabenvo, tmg) und einer im fluss befindlichen rechtsprechung. diese 
schwierigkeit scheint den Autoren selbst bewusst zu sein, so verweisen sie beispielsweise 
auf seite 946 unter ziffer 10 auf eine möglicherweise rechtswidrige Klauseln in ihrem formu-
lar. Angesichts der tatsache, dass fehlerhafte Agb. in diesem bereich auch zu Abmahnun-
gen von Wettbewerbern und verbänden führen, sollten die hinweise und formulierungsvor-
schläge kritisch betrachtet werden.

der bereich des dienst- und Arbeitsvertragsrechts füllt eine Lücke unterhalb des mehrbän-
digen arbeitsrechtlichen vertragshandbuchs. hierbei konzentrieren sich die Kommentatoren 
zunächst	auf	die	wesentlichen,	quasi	alltäglichen,	Vertragstypen.	Dies	bedeutet	auch,	dass	
speziellere vertragstypen wie beispielsweise die entsendung eines mitarbeiters ins Ausland 
oder der dienstvertrag eines vorstandsmitglieds nicht abgedeckt werden. in einem weiteren 
teil werden jedoch vertragliche nebenabreden behandelt, so dass sich der bearbeiter erfor-



679

derlichenfalls hieraus weitere vertragsbausteine in die vorgenannten vertragstypen einbauen 
kann. nicht aufgeführt sind indes einseitige regelungen des Arbeitgebers (beispielsweise 
zur privaten nutzung des dienstlichen internetzugangs) sowie sämtliche kollektivrechtlichen 
verträge.

das Werk ist bereits aufgrund seiner Konzeption, vor allem aber wegen der sehr hilfreichem 
erläuterungen und formulierungsvorschläge den breit aufgestellten rechtsberatern zu emp-
fehlen. Auch zur prüfung eines bereits bestehenden vertrages eignet sich das münchner 
vertragshandbuch. insoweit kann und will es die flüchtige Lektüre eines online formulars 
durchaus ersetzen bzw. ergänzen. Wünschenswert wäre es dennoch, die vertragsformulare 
als datei oder downloadmöglichkeit zu erhalten. dies sollte angesichts des verkaufspreises 
von euro 129 möglich sein.

ungeachtet der aufgezeigten kleineren schwachstellen ist die Anschaffung des Werkes un-
eingeschränkt zu empfehlen.

 Axel pabst 
 rechtsanwalt
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V E R O R D N u N g E N  D E S  P R Ä S I D E N t E N 
D E S  O B E R L a N D E S g E R I c H t S

Dreiundzwanzigste Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Ortsgerichte im 
Lande Hessen vom 30.09.2013 (3842 E - I/3 - 899/13) – JMBl. S. 682 –

– gült.-Verz. Nr. 28 –

Aufgrund des § 1 Abs. 3 satz 1 des ortsgerichtsgesetzes in der fassung vom 2. April 1980 
(gvbl. i s. 114), zuletzt geändert durch gesetz vom 26. märz 2010 (gvbl. i s. 114), verordnet 
der präsident des oberlandesgerichts im benehmen mit dem Kreisausschuss des Kreises 
groß-gerau:

artikel 1

Abschnitt A. Landgericht darmstadt unterabschnitt v. Amtsgericht groß-gerau der Anlage 
zu § 1 der verordnung über die ortsgerichte im Lande hessen vom 1. september 1980 
(Jmbl. s. 792, 1039), zuletzt geändert durch verordnung vom 13. september 2013 (Jmbl. 
2013 s. 664), wird wie folgt geändert:

1. nr. 19 wird wie folgt gefasst:

„19. trebur i 
(gemeinde trebur außer ortsgerichtsbezirk trebur ii)“

2. die nr. 21 wird aufgehoben.

artikel 2

diese verordnung tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.

P E R S O N a L N a c H R I c H t E N

die personalnachrichten enthalten nur solche personalveränderungen, mit deren veröffent-
lichung sich die oder der bedienstete einverstanden erklärt hat.

Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

ernannt wurden:

zum ministerialrat (A 16) : richter am Landgericht götz böttner, richter am Amtsgericht 
erik geisler, staatsanwälte thomas beinlich und dr. stefan 
Wernitz, regierungsdirektor dr. markus vogel.
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frau Leitende ministerialrätin sabine groth und frau regierungsrätin Annika schwab wur-
den in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

ernannt wurde:
zum vorsitzenden richter
am oberlandesgericht : richter am oberlandesgericht rainer Kölsch.

Ausgeschieden ist:

ruhestand:
vorsitzender richter am oberlandesgericht Klaus-dieter thessinga.

generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main

ernannt wurde:
zur Justizhaupt-
wachtmeisterin : Justizoberwachtmeisterin Annegret draht.

Landgerichte

ernannt wurden:
zum richter
am Landgericht : richter auf probe marius rasper in fulda und nick vesper-

mann in Kassel – beide unter berufung in das richterverhältnis 
auf Lebenszeit –;

zum ersten Justiz-
hauptwachtmeister der
bes. gr. A 6 bbesg : erste Justizhauptwachtmeister (A 5) ulrich schiemann und 

steffen heyer in frankfurt am main, Andreas steger in Limburg 
a.d. Lahn sowie Klaus müller in marburg;

zur ersten Justiz-
hauptwachtmeisterin : Justizhauptwachtmeisterin nina zwerenz in frankfurt am main;

zum ersten Justiz-
hauptwachtmeister : Justizhauptwachtmeister carsten Klingelhöfer in darmstadt und  

dirk Wölk in frankfurt am main;

zum Justiz-
oberwachtmeister : Justizaushelfer marcel bejenke, Amadeo bosa und Kevin riegel 

in frankfurt am main sowie thomas doell in Limburg a.d. Lahn.

Justizoberwachtmeisterin elisabeth eckhardt in gießen und Justizoberwachtmeister Andre-
as Lehner in Wiesbaden wurden in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.
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versetzt wurden
erster Justizhauptwachtmeister roger hofacker v. d. Landgericht frankfurt am main a. d. 
Amtsgericht offenbach am main und erster Justizhauptwachtmeister rüdiger Kiehl v. d. 
Landgericht darmstadt a. d. Amtsgericht darmstadt.

Ausgeschieden sind:

ruhestand:
erste Justizhauptwachtmeister rüdiger stern in darmstadt, roland fischer in hanau, die-
ter maßmig, stephan Kremer und ralf ullrich in Wiesbaden.

Staatsanwaltschaft bei den Landgerichten

ernannt wurden:

zum staatsanwalt
als gruppenleiter : staatsanwalt harald reith in fulda;

zum staatsanwalt : richter auf probe dr. christoph Weinbrenner in frankfurt am main  
– unter berufung in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit –;

zur ersten Justiz-
hauptwachtmeisterin : Justizhauptwachtmeisterin Ariane schlau in frankfurt am main;

zum ersten Justiz-
hauptwachtmeister : Justizhauptwachtmeister stefan Kreuzer in darmstadt;

zum Justiz-
oberwachtmeister : Justizaushelfer Kersten marco busche in Limburg a.d. Lahn.

Justizoberwachtmeister manfred Krum in frankfurt am main wurde in das beamtenverhält-
nis auf Lebenszeit berufen.

amtsgerichte

ernannt wurden:

zum richter
am Amtsgericht : richter auf probe dr. christian baudewin in eschwege und 

Johannes urban in michelstadt – beide unter berufung in das 
richterverhältnis auf Lebenszeit –;

zur Justiz-
hauptsekretärin : Justizobersekretärin simone Kiehlmann in offenbach am main; 

zum Justizvollstreckungs-
obersekretär : Justizvollstreckungssekretäre markus ramge in darmstadt und 

Jürgen stübing in frankfurt am main;
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zur ersten Justiz-
hauptwachtmeisterin der
bes. gr. A 6 bbesg : erste Justizhauptwachtmeisterin Andrea bachnik in frankfurt 

am main;

zur ersten Justiz-
hauptwachtmeisterin : Justizhauptwachtmeisterin Julia Weber in michelstadt;

zum ersten Justiz-
hauptwachtmeister : Justizhauptwachtmeister christian gernsheimer und dennis 

berchter in darmstadt, thomas Koch in frankfurt am main, 
matthias rack in fürth (odenwald) sowie marek Kowalewski in 
hanau;

zum Justiz-
hauptwachtmeister : Justizoberwachtmeister dimitrios balogiannis in darmstadt;

zum Justiz-
oberwachtmeister : Justizaushelfer christian Kunkel in hanau.

Ausgeschieden ist:

ruhestand:
richter am Amtsgericht hans ulrich biernath in frankfurt am main und erster Justizhaupt-
wachtmeister Andreas Kühn in Königstein.

Sozialgerichte

ernannt wurde:

zur richterin
am sozialgericht : richterin auf probe Alexandra fellinger in Wiesbaden – unter 

berufung in das richterverhältnis auf Lebenszeit –.

Notarinnen und Notare

zum notar wurde bestellt:

rechtsanwalt tobias christoph rosenkranz mit dem Amtssitz in Langen.

Ausgeschieden sind:

Auf eigenen Antrag:

notar helmuth schäfer, biebesheim am rhein, mit Ablauf des 30.09.2013, 
notar ulrich eisenhardt, friedberg (hessen), mit Ablauf des 30.09.2013, 
notar dr. michael haberstroh, darmstadt, mit Ablauf des 30.09.2013.

Aufgrund des erreichens der Altersgrenze:
notar peter höche, frankfurt am main, mit Ablauf des 31.10.2013.
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S t E L L E N a u S S c H R E I B u N g E N

Nachrichtlich wird darauf hingewiesen:

bei dem staatsgerichtshof des Landes hessen ist im rahmen einer Abordnung von bis zu 
zwei Jahre eine stelle als

wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. wissenschaftlicher Mitarbeiter

zu besetzen.

es handelt sich um eine stelle der besoldungsgruppe A 15 bbesg (regierungsdirektorin/
regierungsdirektor), die auch mit richterinnen oder richtern sowie staatsanwältinnen oder 
staatsanwälten der besoldungsgruppe r1 oder r2 besetzt werden kann.

bewerbungen sind auf dem dienstweg binnen zwei Wochen an das hessische ministerium 
der Justiz, für integration und europa zu richten.

es wird bewerbungen entgegengesehen um die stellen für:

Ordentliche gerichtsbarkeit

1. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter

am Landgericht frankfurt am main (r 2) 
die oder der mit teilzeit zu drei viertel des regelmäßigen dienstes tätig ist.

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

2. eine richterin am Amtsgericht – als die ständige vertreterin einer direktorin oder eines 
direktors – oder einen richter am Amtsgericht – als der ständige vertreter einer direktorin 
oder eines direktors –

bei dem Amtsgericht hünfeld (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.5) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.
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Staatsanwaltschaften

4. eine Leitende oberstaatsanwältin als Abteilungsleiterin bei einer generalstaatsanwalt-
schaft oder einen Leitenden oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter bei einer general-
staatsanwaltschaft

bei der generalstaatsanwaltschaft frankfurt am main (r 3).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 veröffentlichten Anforderungsprofil (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.4) auszurichten.

Verwaltungsgerichtsbarkeit

5. die vizepräsidentin oder den vizepräsidenten

des verwaltungsgerichts gießen (r 2 mit Amtszulage nach fußnote 7).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.5) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

6. eine richterin oder einen richter

am hessischen verwaltungsgerichtshof in Kassel (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom  1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.

bewerbungen von frauen sind besonders erwünscht.

Aufgrund des frauenförderplans besteht eine verpflichtung zur erhöhung des frauenanteils.

schwerbehinderte richterinnen und richter, beamtinnen und beamte sowie Angestellte 
werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

bewerbungen sind auf dem dienstweg zu richten:

zu nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5 und nr. 6 binnen drei Wochen an das hessische ministerium 
der Justiz, für integration und europa in Wiesbaden.

Eine Beschränkung des auswahlverfahrens zu Nr. 1 bis Nr. 6  auf eventuelle Verset-
zungsbewerberinnen und -bewerber bleibt ebenso vorbehalten wie eine an Verwal-
tungsbelangen orientierte Ermessensentscheidung zwischen mehreren Versetzungs-
bewerberinnen und -bewerbern.
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R u n D E R l a S S E

nr. 17 Vollzug lebenslanger Freiheitsstrafen in Hessen; Hier: Regelung der Berichts-
pflichten. RdErl. d. HMdJIE. v. 15.10.2013 (4310 - III/C 2 - 2013/459 III/a) – JMBl. S. 689 – 
  – Gült.-Verz. nr. 245 –

§ 1

in strafsachen, in denen rechtskräftig auf lebenslange freiheitsstrafe erkannt wurde, ist wie 
folgt zu berichten:

1. bei einleitung der vollstreckung durch übersendung einer urteilsablichtung mit rechts
kraftvermerk sowie einer aktuellen strafzeitberechnung.
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der bericht soll daneben Angaben über den beginn der strafhaft und die dauer der ver
büßten untersuchungshaft (von.......bis..... ) enthalten.

2. im verlauf der vollstreckung, sobald

a) die verurteilte person einen Antrag nach § 57a stgb gestellt hat (unter Angabe des 
datums der Antragstellung) oder das verfahren nach § 57a stgb von Amts wegen 
eingeleitet wird;

b) eine rechtskräftige entscheidung nach § 57a stgb ergangen ist. dem bericht ist 
eine Ablichtung der gerichtlichen entscheidung beizufügen, aus der das datum der 
rechtskraft ersichtlich ist;

c) ein nach § 57a stgb zur bewährung ausgesetzter strafrest rechtskräftig erlassen ist, 
durch übersendung einer Ablichtung der gerichtlichen entscheidung mit rechtskraft
vermerk;

d) sich die vollstreckung auf andere Weise erledigt hat.

3. nach bedingter entlassung gemäß § 57a stgb, wenn gegen die verurteilte person ein 
er mittlungsverfahren eingeleitet wird, unter Angabe der zuständigen strafverfolgungsbe
hörde.

4. nach Widerruf einer bedingten strafaussetzung zur bewährung gemäß § 57a stgb durch 
übersendung einer Ablichtung der Widerrufsentscheidung mit rechtskraftvermerk.

§ 2

dieser runderlass tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.

nr. 18 Richtlinien über die internationale Fahndung nach Personen, insbesondere der 
Fahndung nach Personen im Schengener Informationssystem (SIS) und auf Grund ei-
nes Europäischen Haftbefehls. Gem. RdErl. d HMdJIE (9350 - III/B 2 - 2013/807 - III/a) 
und d. MdIS (lPP 42 – St) v. 08.11.2013 – JMBl. S. 690 –
  – Gült.-Verz. nr. 241, 3103 –

die durch gemeinsamen runderlass vom 30. november 2008 (Jmbl. 2009, s. 4) zuletzt 
abgedruckten richtlinien über die internationale fahndung nach personen, insbesondere 
der fahndung nach personen im schengener informationssystem (sis) und auf grund eines 
europäischen haftbefehls werden hierdurch mit Wirkung vom 1. Januar 2014 neu in Kraft 
gesetzt.
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B E k a n n t M a C H u n G E n

Verlust eines Dienstsiegels. Bek. d. HMdJIE v. 11.11.2013 (5413E - I/B2 - 2013/10787 
-I/a) – JMBl. S. 691 –

das siegel (farbdruckstempel) mit der umschrift „schiedsamt gemeinde modautal“ mit 
Landeswappen ohne Kennziffer ist in verlust geraten und wird mit Wirkung vom 19. septem
ber 2013 für ungültig erklärt.

P E R S o n a l n a C H R I C H t E n

die personalnachrichten enthalten nur solche personalveränderungen, mit deren veröffent
lichung sich die oder der bedienstete einverstanden erklärt hat.

Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

ernannt wurden:

zum Leitenden
ministerialrat : ministerialrat (b 2) torsten Kunze;

zum ministerialrat (b 2) : ministerialräte (A 16) michael ehrmanntraut und ralf stettner;

zur ministerialrätin (A 16) : regierungsdirektorinnen dr. michaela derschhansmann und 
Angelika todt sowie oberstaatsanwältin Katrin thaler;

zur psychologiedirektorin : psychologieoberrätin esther fuchsJürgens;

zur regierungsoberrätin : regierungsrätinnen dr. sange AddisonAgyei und hangama 
Kawa;

zur regierungsrätin : beschäftigte gabriela fuhrbecker – unter berufung in das 
beamtenverhältnis auf probe – und oberamtsrätin cornelia 
schonhart;

zur Amtsrätin : Amtfrau cordula becker;

zur oberinspektorin : inspektorinnen Katharina hoffmann und petra humm;

zum oberinspektor : inspektor Jürgen nußbaum;

zum Amtsinspektor
mit Amtszulage : Amtsinspektoren thomas gieß und thorsten Lutz;
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zum Amtsinspektor : hauptsekretär michael Limberger;

zur hauptsekretärin : obersekretärin sabrina schroth;

zum hauptsekretär : obersekretär simon breuer;

It-Stelle der hessischen Justiz in Bad Vilbel

ernannt wurden:

zum Amtmann : oberinspektoren paul uwe hering und matthias Anton hühner
bein;

beschäftigter marco schneider – unter berufung in das beam
tenverhältnis auf probe –;

zum oberinspektor : inspektor michael neumann;

zur inspektorin : beschäftigte maria stöcklein – unter berufung in das beamten
verhältnis auf probe –;

zum inspektor : beschäftigter sebastian rehbein – unter berufung in das be
amtenverhältnis auf probe –;

zur hauptsekretärin : obersekretärinnen isabel hande und sabine schauerte.

inspektor stefan gießler wurde in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

versetzt wurde:
Amtsrat Lothar riemann v. d. itstelle der hessischen Justiz a. d. Amtsgericht hanau und 
Amtfrau sandra chorus v. d. itstelle der hessischen Justiz a. d. generalstaatsanwalt
schaft frankfurt am main.

oberlandesgericht Frankfurt am Main

ernannt wurden:

zur richterin
am oberlandesgericht : richterinnen am Landgericht dr. susanne Würthwein und dr. 

carmen buxbaum.

zum richter
am oberlandesgericht : richter am Landgericht dr. Klaus roller und dr. stefan meister.   

Ausgeschieden ist:

ruhestand:
vorsitzender richter am oberlandesgericht eckhard grabowski.
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Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main

ernannt wurde:

zur Leitenden oberstaats
anwältin als Abteilungs
leiterin bei einer general
staatsanwaltschaft : oberstaatsanwältin als dezernentin bei einer staatsanwalt

schaft bei einem oberlandesgericht ingrid richter.

landgerichte

ernannt wurden:

zum vorsitzenden
richter am Landgericht : richter am Landgericht gerold Kurz in frankfurt am main;

zum richter
am Landgericht : richter auf probe Leif Kindinger in darmstadt – unter berufung 

in das richterverhältnis auf Lebenszeit –.

Ausgeschieden ist:

ruhestand:
vorsitzende richterin am Landgericht dr. heidemarie renk in frankfurt am main.

amtsgerichte

Ausgeschieden ist

ruhestand:
richterin am Amtsgericht claudia charlotte zeller in frankfurt am main.

Hessischer Verwaltungsgerichtshof

ernannt wurden:

zur oberinspektorin : inspektorin pia oberhaus;

zur inspektorin – durch
überleitung in den
gehobenen Justizver
waltungsdienst – : Amtsinspektorin mit Amtszulage pia oberhaus.
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Hessisches landessozialgericht

ernannt wurden:

zum vorsitzenden richter
am hessischen
Landessozialgericht : richter am hessischen Landessozialgericht helmut ewald und 

georg Legde.

notarinnen und notare

zum notar wurden bestellt:
rechtsanwalt dr. sebastian peter Adler mit dem Amtssitz in marburg und 
rechtsanwalt carsten heiko Lenz mit dem Amtssitz in bad hersfeld.

Ausgeschieden ist:

Auf eigenen Antrag:
notar harald mann, frankfurt am main, mit Ablauf des 30.08.2013 und 
notar michael brück, offenbach am main, mit Ablauf des 21.12.2013.

Aufgrund des erreichens der Altersgrenze:
notar stephan baier, frankfurt am main, mit Ablauf des 30.06.2013, 
notar Karlhermann Jung, neckarsteinach, mit Ablauf des 31.12.2013 und 
notar dr. Knut höra, frankfurt am main, mit Ablauf des 31.12.2013.

S t E l l E n a u S S C H R E I B u n G E n

es wird bewerbungen entgegengesehen um die stellen für:

ordentliche Gerichtsbarkeit

1. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzender richter

am oberlandesgericht frankfurt am main (r 3).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.
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2. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzender richter

am oberlandesgericht frankfurt am main (r 3). 
Die Stelle ist bei den außensenaten in kassel zu besetzen.

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

3. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter

am Landgericht frankfurt am main (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

4. die präsidentin oder den präsidenten

des Amtsgerichts offenbach am main (r 3).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.4) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

Staatsanwaltschaften

5. eine staatsanwältin als gruppenleiterin oder einen staatsanwalt als gruppenleiter bei 
einer staatsanwaltschaft

bei der staatsanwaltschaft Kassel (r 1 mit Amtszulage nach fußnote 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.8) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.

bewerbungen von frauen sind besonders erwünscht.

Aufgrund des frauenförderplans besteht eine verpflichtung zur erhöhung des frauenanteils.

schwerbehinderte richterinnen und richter, beamtinnen und beamte sowie Angestellte 
werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

bewerbungen sind auf dem Dienstweg zu richten:

zu nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 und nr. 5 binnen drei Wochen an das hessische ministerium der 
Justiz für integration und europa.

Eine Beschränkung des auswahlverfahrens zu nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 und nr. 5 auf 
eventuelle Versetzungsbewerberinnen und -bewerber bleibt ebenso vorbehalten wie 
eine an Verwaltungsbelangen orientierte Ermessensentscheidung zwischen mehreren 
Versetzungsbewerberinnen und -bewerbern.
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